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Editorial

Die Reihe Critical Studies in Media and Communication (bis September 2015: »Cri-
tical Media Studies«) versammelt Arbeiten, die sich mit der Funktion und Bedeutung 
von Medien, Kommunikation und Öffentlichkeit in ihrer Relevanz für gesellschaft-
liche (Macht-)Verhältnisse, deren Produktion, Reproduktion und Veränderung be-
schäftigen.
Die Herausgeberinnen orientieren sich dabei an einer kritischen Gesellschaftsana-
lyse, die danach fragt, in welcher Weise symbolische und materielle Ressourcen 
zur Verfügung gestellt bzw. vorenthalten werden und wie soziale und kulturelle 
Einschluss- und Ausschlussprozesse gestaltet sind. Dies schließt die Analyse von 
sozialen Praktiken, von Kommunikations- und Alltagskulturen ein und nimmt ins-
besondere gender, race und class, aber auch andere Zuschreibungen sowie deren 
Intersektionalität als relevante Dimensionen gesellschaftlicher Ungleichheit und 
sozialer Positionierung in den Blick. Grundsätzlich sind Autor*innen angesprochen, 
die danach fragen, wie gesellschaftliche Dominanzverhältnisse in Medienkulturen 
reproduziert, aber auch verschoben und unterlaufen werden können.
Medien und Medienpraktiken werden gegenwärtig im Spannungsfeld von Hand-
lungsermächtigung und Handlungsbeschränkung diskutiert – etwa durch neue 
Formen der (transkulturellen) Artikulation und Teilhabe, aber auch der Überwa-
chung und Kontrolle. In Bezug auf Medienkulturen finden die Konsequenzen trans-
nationalen Wirtschaftens und Regierens beispielsweise in der Mediatisierung von 
Protest, in der (medial vermittelten) alltäglichen Begegnung von Menschen mit 
unterschiedlichen Erfahrungshintergründen und in der Konfrontation mit dem Lei-
den auch in entfernten Regionen ihren Ausdruck. Die Beispiele verdeutlichen, dass 
Digitalisierung und Medienkonvergenz stets verbunden sind mit der neoliberalen 
Globalisierung des Kapitalismus. Die Reihe will ausdrücklich auch solchen Studien 
einen Publikationsort bieten, die transkulturelle kommunikative Praktiken und Öf-
fentlichkeiten auf Basis kritischer Gesellschaftsanalyse untersuchen.
Das Spektrum der Reihe umfasst aktuelle wie historische Perspektiven, die theore-
tisch angelegt oder durch eine empirische Herangehensweise fundiert sind. Dies 
kann sowohl aus sozial- wie kulturwissenschaftlicher Perspektive erfolgen, wobei 
sich deren Verbindung als besonders inspirierend erweist. 
Die Reihe wird herausgegeben von Elke Grittmann, Elisabeth Klaus, Margreth Lü-
nenborg, Jutta Röser, Tanja Thomas und Ulla Wischermann.

Kaya de Wolff, geb. 1984, promovierte als Mitglied der Nachwuchsforscher*in-
nengruppe »Transkulturelle Öffentlichkeit und Solidarisierung in gegenwärtigen 
Medienkulturen« an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Von 2014 bis 2017 
war sie Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung und in diesem Rahmen auch für 
einen kurzen Forschungsaufenthalt 2016 in Namibia. Sie ist Mitglied des DFG-
Netzwerks »Kommunikationswissenschaftliche Erinnerungsforschung«.
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Vorwort und Danksagung

ImMai 2021 hat die Bundesregierung nachmehrjährigen Verhandlungen die deut-
schen Kolonialverbrechen im damaligen »Deutsch-Südwestafrika«, dem heutigen
Namibia in einem »Versöhnungsabkommen« als Genozid anerkannt und finanzi-
elle Unterstützung für die Nachfahr*innen der Opfer zugesichert. Diese Einigung
stößt, so die aktuelle Berichterstattung, in Namibia wie in Deutschland nicht nur
auf Zustimmung. Das ema des Umgangs mit Kolonialverbrechen und der Ent-
schädigung ist weiterhin medial präsent und umstritten.

Dieser nach wie vor höchst aktuellen Auseinandersetzung widmet sich der vor-
liegende Band, in dessen Rahmen ich mich über mehrere Jahre intensiv mit Fra-
gen der ö fentlichen Erinnerung und der Anerkennung des Ovaherero- und Nama-
Genozids auseinandergesetzt habe. Auch wenn der Untersuchungszeitraum auf
die Jahre 2001 bis 2016 begrenzt ist, erlauben die Befunde meiner Analysen eine
kritische Einschätzung der jüngsten Entwicklungen im Jahr 2021. Dabei teile ich
die Kritik vonNachfahr*innen der Opfer und zivilgesellscha tlichen postkolonialen
Initiativen, welche auf dieWirksamkeit kolonialer Asymmetrien in diesem Abkom-
men verweisen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen gedenke ich hiermit auch
den verstorbenen Paramount Chiefs der Ovaherero, Kuaima Riruako und Vekuii
Rukoro, sowie dem namibischen Sondergesandten Dr. Zedekia Ngavirue, welche in
diesem Buch eine prominente Beachtung als Sprecher immedialen Diskurs finden
und den Abschluss der jahrzehntelangen Verhandlungen nicht mehr selbst erleben
dur ten.

Dieses Buch widme all jenen, die sich für eine kritische Erinnerungskultur und
Anerkennung kolonialen Unrechts einsetzen und danke v.a. Jephta U. Nguherimo
für den Austausch in den letzten Jahren. Seine Gedichte vermitteln wichtige Ein-
sichten in die Erinnerungskultur der Ovaherero und sprechen insbesondere auch
eine bundesdeutsche Ö fentlichkeit an:
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Ask Forgiveness1

ask forgiveness and i will grant thee
as that will heal me
i carry the memory of my people
and i will pass it down to my children

i am from a broken tribe
and i don’t want hate to thrive
as forgiveness and i will grant thee
as that will heal me

your denial and delay
re-traumatize, resuscitate
the deep wounds of genocide
for generations i have identified

waiting for you to speak
ask forgiveness andi will grant thee
as that will heal me
only three little words

i am from a broken tribe
i don't want hate to thrive
my heart yearns for the day of your reckoning
to restore my faith in humanity

ask for forgiveness and i will grant thee
as that will heal me
ask forgiveness and i will grant thee
as that will heal me

1 Aus dem Band unBuried-unMarked. The unTold Nambian Story of Genocide of 1904 – 1908) vgl.
Nguherimo 2019: 60.
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Persönliche Danksagung

An dieser Stellemöchte ich all jenen herzlich danken, diemich auf unterschiedliche
Weise im Promotionsprozess unterstützt haben:

Mein größter Dank gebührt Prof. Dr. Tanja omas, mit der mich mittlerweile
ein langer Weg verbindet und die mich seit meinem Studium in Lüneburg stets in
meiner wissenscha tlichen Arbeit ermutigt hat. Ihre Anregungen haben die Per-
spektive meiner Arbeit im Sinne einer Medienkulturforschung als kritischer Ge-
sellscha tsanalyse fortlaufend geschär t.

Auch Prof. Dr. Elke Grittmann hat meine Arbeit intensiv begleitet und mit mir
die Begeisterung für die Erinnerungskulturforschung geteilt. Vor allem für ihre
pragmatischen Vorschläge beim Abschluss der Dissertationsschri t danke ich ihr
herzlich.

Zudem danke ich Prof. Dr. Martina iele für ihre Bereitscha t zur kurzfristi-
gen Begutachtung meiner Dissertation sowie für ihre Bestärkung im Rahmen des
Promotionskolloquiums. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch Prof.
Dr. Regine Ammicht-Quinn und Prof. Dr. Klaus Sachs-Hombach für ihr Engage-
ment im Promotionskolloquium sowie Dr. Stefan Zauner für die Organisation im
Hintergrund danken.

Finanziell unterstützt wurde die Erstellung dieser Arbeit durch ein dreijähri-
ges Promotionsstipendium der Hans-Böckler-Sti tung, welche auch meinen For-
schungsaufenthalt in Namibia und Südafrika großzügig gefördert hat, wofür ich
sehr dankbar bin.

Den Herausgeberinnen Prof. Dr. Elke Grittmann, Prof. Dr. Elisabeth Klaus,
Prof. Dr. Margreth Lünenborg, Prof. Dr. Jutta Röser, Prof. Dr. Tanja omas und
Prof. Dr. UllaWischermann danke ich für die Bereitscha t, meinen Band in der
Reihe »Critical Studies in Media and Communication« willkommen zu heißen
und den Prozess der Verö fentlichung zu begleiten. Dem transcript-Verlag danke
ich für die Möglichkeit einer Open-Access-Verö fentlichung. Besonderer Dank gilt
dort Johanna Mittelgöker und Daniel Bonanati für ihre Betreuung.

Für ihr sorgfältiges Korrektorat danke ich Judith Höppner und Paola Mester
und für sein aufmerksames Lektorat ganz besonders Sascha Bühler.

Gedankt sei hier auch allen Korrekturleserinnen aus meinem privaten Kreise:
Corinna, Daniela, Lydia, Nadine und Nele sowie Moni und Margret.

Viele Ideen habe ich im Rahmen der Aktivitäten der Nachwuchsforschungs-
gruppe »Transkulturelle Ö fentlichkeiten und Solidarisierung in gegenwärtigen
Medienkulturen« in Tübingen erhalten. Allen Teilnehmenden danke ich herzlich
für das Feedback zu meiner Arbeit bei den unzähligen Kolloquien, Workshops und
Tagungen. Inspirationen habe ich auch bei vielen Arbeitstre fen der Research Area
»Cultural Memory Studies« am GCSC und im Rahmen des COST-Netzwerks »In
Search of Transcultural Memory in Europe« gefunden. Für ihre Impulse danke ich
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in diesem Zusammenhang auch herzlich Prof. Dr. Astrid Erll, deren Arbeit schon
lange eine große Inspirationsquelle für mich gewesen ist. In den letzten Jahren
hat mich der Austausch im DFG-Netzwerk »Kommunikationswissenscha tliche
Erinnerungskulturforschung« auf vielfältige Weise angeregt und auf die neueren
Studien im Fachbereich aufmerksam gemacht.

Mein ganz besonderer Dank gilt Lina Brink, Julika Mücke, Merle Kruse und
Helena Körner, mit denen ich stets die Freuden und Leiden des Promotionspro-
zesses und auch mehrere schöne Schreiburlaube teilen dur te und die mich über
die Jahre auf herzliche Weise mit Rat und Tat unterstützt haben. Für den inhaltli-
chen Austausch danke ich auch Christina Sanko und Sahra Rausch. Meinen Büro-
Kolleg*innen in der City Nord danke ich für das gemeinscha tliche Arbeitsumfeld
und die Rücksichtnahme während der letzten Wochen vor dem Abschluss meiner
Dissertation.

Große Dankbarkeit empfinde ich nicht zuletzt gegenüber meiner Familie: mei-
ner Mutter Ira de Wol f, meinem Mann Francisco und unserem Sohn Antonio, die
alle Höhen und Tiefen der letzten Jahre mit mir durchgestanden und mich im All-
tag unterstützt haben. Ohne ihre Geduld hätte ich diese Arbeit nicht so bald im
Jahr 2021 abschließen, verteidigen und verö fentlichen können.



1. Einleitung

Der gesellscha tliche Umgang mit der deutschen Kolonialzeit und deren gegen-
wärtigen Folgen wird seit einigen Jahren in verschiedenen Zusammenhängen de-
battiert. Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die Diskussion um
die Geschichte der kolonialen Fremdherrscha t im heutigen Namibia bzw. in der
damaligen Kolonie ›Deutsch-Südwestafrika‹1. Der dort verübte Genozid an den
Ovaherero und Nama hat gleichsam wachsende ö fentliche und wissenscha tliche
Aufmerksamkeit gefunden. Dabei haben insbesondere Nachfahr*innen der Opfer
des Genozids in Namibia und der Diaspora sowie kritische Wissenscha tler*in-
nen, Künstler*innen, Aktivist*innen und verbündete zivilgesellscha tliche Initiati-
ven die Diskussion in der Bundesrepublik vorangebracht (vgl. Bechhaus-Gerst/Zel-
ler 2018b: 15; Wienand/Brandes 2016: 5). Forderungen nach Anerkennung und Ent-
schädigung von Nachfahr*innen der Opfer haben seit Anfang der 2000er-Jahre öf-
fentliche Kontroversen entzündet. Die deutsche Bundesregierung ordnet die Ver-
brechen seit 2015 o fiziell als »Völkermord« ein, wie etwa die SZ online berichtete:

»Es ist ein ebenso dunkles wie häufig vernachlässigtes Kapitel der deutschen Ge-
schichte: der Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama Anfang des 20. Jahr-
hunderts. Damals kamen Zehntausende Angehörige dieser Völker in der Kolonie
Deutsch-Südwestafrika um, Schätzungen gehen von bis zu 100 000 Opfern aus.
Mehr als 100 Jahre nach dem Ende der kaiserlichen Kolonialherrscha t im heuti-
gen Namibia hat die Bundesregierung nun bestätigt, dass sie die Verbrechen als
Völkermord ansieht. Rechtliche Folgen dieser Einordnung schließt sie aber aus.«
(SZ online, 13.7.2016, Bundesregierung räumt deutschen Völkermord an Herero
und Nama ein)

1 Wenn es um den historischen Kontext geht, verwende ich für die ehemaligen Kolonien
wie ›Deutsch-Südwestafrika‹ die damaligen Namen in einfachen Anführungszeichen, um
eine gewisse Distanz zur kolonialen Bezeichnung auszudrücken. Kritisch anzumerken ist
hier, dass heutzutage einige Gruppen, v.a. die sog. ›Südwester‹ in Namibia mit der Verwen-
dung des Begri fs einen anhaltenden Herrscha tsanspruch ausdrücken. Überwiegend bezie-
he ich mich bei den gegenwärtigen Auseinandersetzungen daher auf den o fiziellen heuti-
gen Staatsnamen Namibia.
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Mit der o fiziellen Benennung der Ereignisse als Genozid sind Regierungsvertre-
ter*innen den langjährigen Forderungen nach einer Anerkennung somit zwar teil-
weise nachgekommen, jedoch zeigen sich bereits hier Ambivalenzen, die mit der
bundesdeutschen Erinnerungspolitik verbunden sind. Denn auf die o fizielle An-
erkennung des Genozids folgte bisher weder eine o fizielle Entschuldigung noch
eine Verp lichtung zur Entschädigung der Nachfahr*innen der Opfer. Auch blei-
ben die traditionellen Führungen der Ovaherero und Nama von den laufenden di-
plomatischen Verhandlungsgesprächen zwischen den Regierungen Namibias und
Deutschlands ausgeschlossen – ein Umstand, der in der medialen Ö fentlichkeit
in den letzten Jahren zunehmend kritisch betrachtet worden ist.

Auch wenn die Debatte mittlerweile die Bundesebene erreicht hat, kann nicht
davon gesprochen werden, »dass eine breite Anerkennung und re lektierte Erinne-
rung der deutschen Kolonialgeschichte sowie ihrer bis heute andauernden Nach-
wirkungen in der o fiziellen Erinnerungskultur und im ö fentlichen Bewusstsein
präsent oder gar eine Selbstverständlichkeit seien« (Wienand/Brandes 2016: 5). Im
Gegenteil wurden die Kolonialverbrechen in der medialen Ö fentlichkeit auch in
jüngerer Zeit an prominenter Stelle relativiert und ihre Deutung als Genozid stark
in Zweifel gezogen.2

Die hier skizzierten Auseinandersetzungen um eine o fizielle Anerkennung des
Genozids an den Ovaherero und Nama und eine mögliche Entschädigung bie-
ten einen aktuellen Forschungsanlass. Sie verweisen auf eine noch ausstehende,
weitaus umfassendere Re lexion der Kolonialvergangenheit und ihren Folgen, die
hierzulande erst am Beginn steht und gleichsam ein neues gesellscha tspolitisches
Problem- und interdisziplinäres Forschungsfeld begründet, zu dem diese Unter-
suchung einen kritischen Beitrag leistet.

1.1 Erkenntnisinteresse, Fragestellung und Ziele der Arbeit

Das Erkenntnisinteresse der Arbeit richtet sich auf die erinnerungskulturelle und
diskursive Dimension von Auseinandersetzungen um die Kolonialgeschichte, den
Genozid und seine Folgen in der journalistischen Berichterstattung. Die zentrale
Fragestellung lautet:

Aufgrund welcher Ereignisse, auf welcheWeisen und unter welchen Bedingun-
gen werden Erinnerungen an den Ovaherero- und Nama-Genozid ö fentlich-me-
dial hervorgebracht und kommunikativ verhandelt?

2 Vgl. dazu ausführlich die Analyse in Kapitel 7.4.6. Mit dem Hinweis auf ein Kapitel beziehe ich
mich hier und im Folgenden stets auf das entsprechende Kapitel in der vorliegenden Arbeit.
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Die Untersuchung basiert auf einer qualitativen Diskursanalyse der Pressebe-
richterstattung über den Ovaherero- und Nama-Genozid.3 Sie orientiert sich an
der sozialwissenscha tlichen Diskursforschung im Anschluss an die eorien und
Analysen von Michel Foucault und insbesondere am Ansatz der Wissenssoziolo-
gischen Diskursanalyse von Reiner Keller. Das konkrete empirische Material bilden
Print- und Online-Beiträge, die in den Jahren 2001 bis 2016 in den drei Tageszei-
tungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung und taz. die tageszeitung er-
schienen sind; ergänzend untersuche ich Beiträge derWochenzeitungDie Zeit bzw.
Zeit online sowie des Nachrichtenmagazins Der Spiegel bzw. Spiegel online. Zusam-
men bilden diese Texte einen Ausschnitt der hegemonialen Medienö fentlichkeit
ab, innerhalb derer die Auseinandersetzungen um eine Anerkennung des Geno-
zids an den Ovaherero und Nama geführt werden.

Die Entscheidung, solche Aushandlungsprozesse innerhalb journalistischer
Diskurse zu untersuchen, beruht auf der Einsicht der (anhaltenden) gesellscha tli-
chen Relevanz von Journalismus als Orientierung für politische Kultur und der mit
der journalistischen Arbeit verbundenenWahrnehmung als besonders authentisch
und objektiv (vgl. Lünenborg/Sell 2018; Neuberger 2017). Diese Arbeit nimmt eine
Perspektive in der Tradition der Cultural Studies ein, die einen dezidiert macht-
kritischen Zugang zu Journalismus erö fnet. Sie wird von der Annahme geleitet,
dass der Journalismus im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um
den Genozid an den Ovaherero und Nama nicht nur ein ö fentliches Forum für
die Auseinandersetzungen verschiedener sozialer Akteur*innen bietet, sondern
Journalist*innen selbst Deutungen der kolonialen Vergangenheit vornehmen und
Positionen und Forderungen verschiedener sozialer Akteur*innen legitimieren
oder delegitimieren können. Journalistische Medien sind somit gleichzeitig »Büh-
ne und Protagonist der ö fentlichen Diskurse, beobachten und kommentieren
die aufeinander bezogene Rede der Akteure und verö fentlichen sie spezifisch
gefiltert« (Keller 2008: 212).

Ein besonderes Interesse der vorliegenden Arbeit richtet sich auf die Verän-
derungen, die mit einer Globalisierung von Erinnerungskulturen in Verbindung
gebracht werden und denen vielfach ein emanzipatorisches Potenzial für gesell-
scha tliche Kämpfe um Anerkennung zugesprochen wird. Zu fragen ist in diesem
Zusammenhang, inwiefern in der gegenwärtigen journalistischen Berichterstat-
tung von einer »Kosmopolitisierung« (Beck 2002) gesprochen werden kann, im Zu-
ge derer die Erinnerungen und Forderungen von Ovaherero und Nama im national
geprägten ö fentlich-medialen Diskurs überhaupt erst sichtbar und anerkennbar

3 Unter dem Begri f »Presse« fasse ich in dieser Arbeit in einem weiten Sinne journalistische
Medien, die früher auf den Bereich der Printprodukte beschränkt waren, heutzutage jedoch
über vielfältige analoge und digitale Ausspielkanäle verbreitet werden (vgl. hierzu ausführ-
licher Kapitel 6.2).



14 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

werden. Mit Blick auf das Fortbestehen kolonialer Vorstellungswelten und neo-
kolonialer globaler Interdependenzen fokussiert die Untersuchung zugleich auf
die Analyse ungleicher Ressourcenverteilung und Ausschlussmechanismen, die an-
hand der Berichterstattung über den Genozid an den Ovaherero und Nama empi-
risch grei bar werden. Dabei ist es erforderlich, medienkultur- und sozialwissen-
scha tliche Fragestellungen zu verbinden und sowohl nach der Bedeutung media-
ler Repräsentationen als auch nach den gesellscha tlichen Rahmenbedingungen zu
fragen.

Der hier zugrunde liegende Begri f vonMedienkultur, der im Zuge einer kultur-
wissenscha tlichen Neuorientierung in der Medien- und Kommunikationswissen-
scha t entwickelt worden ist, betont die Produktivität von Kultur und zugleich die
Kon liktha tigkeit gesellscha tlicher Aushandlungsprozesse. Medien und Medien-
handelnwerden als integrale Elemente des Kulturellen imRahmen des Sozialen be-
trachtet, und so (Medien-)Kulturanalyse und Gesellscha tsanalyse verbunden (vgl.
omas 2015: 53; omas/Krotz 2008). Dabei folge ich der Einsicht, dass eine kriti-

sche Untersuchung von post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen in der gegenwärti-
gen Medienkultur einerseits kultur- und medienwissenscha tlicher Betrachtungen
der kommunikativen Prozesse und Identitätsverhandlungen bedarf, andererseits
auch gesellscha tstheoretisch fundierter Ansätze, welche die Rahmenbedingungen
dieser Aushandlungsprozesse in zunehmend globalisierten Ö fentlichkeiten und
transnationale, v.a. ökonomische Ungleichheiten und geopolitische Machtverhält-
nisse in den Blick rücken (vgl. Castro Varela/Dhawan 2009: 15f.; Erll/Rigney 2009).

Grundlegend für die Perspektive dieser Arbeit ist, dass der Begri f des Kolonia-
lismus –wie Vertreter*innen der Postcolonial Studies betonen – »nicht nur auf die
Quadratmeter okkupiertes Land, sondern vielmehr auf ein Krä tefeld [verweist],
welches von Macht und Wissen regiert wird« (Castro Varela/Dhawan 2015: 22). In
seinem ein lussreichen AufsatzWann gab es das Postkoloniale? führt Stuart Hall dazu
aus, dass sich der Begri f Kolonialismus zwar auf »einen spezifischen historischen
Moment« (Hall 2002b: 237) bezieht, dabei aber auch stets »eine Art und Weise,
eine Geschichte zu inszenieren oder zu erzählen« bezeichnet. Ausgehend von der
Annahme einer solchen produktiven »Spannung zwischen dem Epistemologischen
und dem Chronologischen« (ebd.: 238) ist auch der in dieser Arbeit zentrale Begri f
des Post-/Kolonialismus nicht ausschließlich in einem historisch chronologischen
Sinne als ein ›Nach‹ dem kolonialen Zeitalter zu verstehen, sondern vielmehr als
»eine Widerstandsform gegen die koloniale Herrscha t und ihre Konsequenzen«
(Castro Varela/Dhawan 2015: 16). Insofern folge ich Hall, der nachdrücklich be-
tont, dass eine »falsche und hinderliche Unterscheidung zwischenKolonialisierung
als einem Herrscha ts-, Macht- und Ausbeutungssystem und Kolonialisierung als
einem Erkenntnis- und Repräsentationssystem […] zurückzuweisen« (Hall 2002b:
237) ist.
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Der Fokus liegt auf den gegenwärtigen Auseinandersetzungen in der hegemo-
nialen Ö fentlichkeit, innerhalb der die Bedeutung des Kolonialismus diskursiv
ausgehandelt wird und dabei sukzessive kollektive Erinnerungen hervorgebracht
wie auch stetig herausgefordert werden.Die Schreibweise post-/kolonialwird als ein
diskurskritisches Problematisierungsinstrument genutzt, welches eine diachrone
Perspektive einbezieht und sich somit für erinnerungskulturwissenscha tliche
Untersuchungen besonders anbietet. Wenn in dieser Arbeit von post-/kolonialen
Erinnerungsdiskursen die Rede ist, wird herausgestellt, dass es sich um diskursive
Auseinandersetzungen um die koloniale Vergangenheit handelt, die einerseits auf
eine spezifische historische Epoche rekurrieren, andererseits durch fortbestehen-
de post-/koloniale sowie auch neokoloniale Machtasymmetrien in der gesellscha t-
lichen Gegenwart geprägt sind (vgl. Ha 2010: 263). Post-/koloniale Diskurse sind
gleichzeitig als zeitgeschichtliches bzw. erinnerungskulturelles Phänomen und als
ein Krä teverhältnis zu verstehen, in dem koloniale Denkmuster und Hierarchien
ebenso auszumachen sind wie emanzipatorische Gegenbewegungen. Die vorlie-
gende Arbeit untersucht anhand der journalistischen Berichterstattung über den
Ovaherero- und Nama-Genozid empirisch, wie sich Erinnerungsdiskurse unter
post-/kolonialen Bedingungen konkret ausgestalten. Weder soll hier einseitig auf
diskriminierende Stereotype und Ausschlüsse fokussiert noch die emanzipatori-
schen Potenziale globalisierter Medienkommunikation überbetont werden. Der
analytische Blick richtet sich deswegen auf die Ambivalenzen post-/kolonialer
Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Medienkultur.

1.2 Der Ovaherero- und Nama-Genozid und seine Folgen

Der Genozid an den Ovaherero und Nama wurde als thematischer Gegenstand für
die vorliegende Untersuchung ausgewählt, da er im Verlauf der letzten zwei Jahr-
zehnte wachsende politische und akademische Aufmerksamkeit erhalten hat und
vor allem auch medial vielfach aufgegri fen wurde. Aufgrund der großen Materi-
alfülle lässt sich empirisch untersuchen, wie ein solches historisches Ereignis in
der Gegenwart ö fentlich relevant wird und auf welche Weisen in der journalisti-
schen Berichterstattung ein ö fentlicher Erinnerungsdiskurs hervorgebracht wird
und dabei verschiedene widerstreitende Positionen verhandelt werden. Mittler-
weile ist der Genozid an den Ovaherero und Nama zu einem festen Bestandteil
der Kolonialismus- und Genozidforschung geworden (vgl. Schaller 2011: 266). Ei-
nen wichtigen Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung bildet die Fest-
stellung, dass sich der Genozid an den Ovaherero und Nama besonders dadurch
von anderen kolonialen Massenverbrechen unterscheidet, dass er in der Ö fent-
lichkeit stattgefunden hat und gut dokumentiert und erforscht wurde (vgl. Brehl
2007; Krüger 2003: 121; Zimmerer 2011: 43).
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Die Schwierigkeit einer Darstellung des Genozids liegt angesichts dessen nicht
nur in der Komplexität der historischen Ereignisse begründet, sondern besteht
für die vorliegende Arbeit zunächst vor allem in dem Dilemma, dass ein Versuch
der Rekonstruktion ›historischer Fakten‹ den postmodernen, wissenssoziologi-
schen Prämissen von Erinnerungskulturforschung und de-/konstruktivistischen
Perspektiven widerspricht. Grundlegend für die Untersuchung ist gerade die
Einsicht in die (mediale) Konstruiertheit von historischen Ereignissen in der
Gegenwart. Auch die Geschichtsschreibung konstruiert und inszeniert eine spezi-
fische Erzählung der Ereignisse, welche es aus kritischer Perspektive als Ausdruck
spezifischer Macht-/Wissens-Felder zu dekonstruieren gilt. Ein Anliegen dieser
Untersuchung ist es somit, darzulegen, dass Vergangenheit in der Gegenwart
ständig neu re-/konstruiert wird und stets umkämp t – dabei jedoch keinesfalls
beliebig ist. Wichtig ist hier bereits eingangs festzustellen, dass speziell in jour-
nalistischen Erinnerungsdiskursen nicht alles ›nur‹ Konstruktion ist, sondern die
Berichterstattung auf historische Quellen und etablierte Deutungsmuster rekur-
riert und somit an frühere (koloniale) Diskurse anknüp t. Aus diesem Grunde
erscheinen eine historische Kontextualisierung des zu untersuchenden gegen-
wärtigen medialen Erinnerungsdiskurses und ein grobes zeitliches Raster für die
nachfolgende Diskussion unerlässlich, auch wenn es sich dabei aus kritischer
konstruktivistischer Perspektive um eine (weitere und zudem stark umkämp te)
selektive narrative post-/koloniale Inszenierung handelt.

Historischer Abriss zum Genozid in SWA, seiner Vorgeschichte und den Folgen
Wenn vom Genozid an den Ovaherero und Nama in der damaligen Kolonie
›Deutsch-Südwestafrika‹ (im Folgenden: SWA) die Rede ist, beziehen sich Histori-
ker*innen meist auf Ereignisse in den Jahren 1904 bis 1907 oder 1908.4 Der Beginn
des Krieges wird genauer auf den 12. Januar 1904 datiert, als sich Mitglieder der
Ovaherero in Okahandja formierten und sich gegen die koloniale Fremdherrscha t
zur Wehr setzten – ein Ereignis, welches in der damaligen deutschsprachigen
(Propaganda-)Literatur und Presse als ›Aufstand‹ in die Geschichte eingegangen
ist (vgl. v.a. Brehl 2007). Zur (Vor-)Geschichte gehört der vorausgegangene Prozess
der kolonialen Besetzung des Gebiets, welches ab 1884 als SWA formal unter

4 Üblicherweise werden als Eckdaten die Jahre 1904 und 1907 angeführt; betont werden soll
hier jedoch, dass die Gefangenscha t in den Konzentrationslagern als integraler Teil des
Vernichtungskriegs zu betrachten ist; diese wurde erst 1908 aufgehoben, einzelne Nama-
Gruppen blieben sogar noch länger interniert (vgl. Zimmerer 2014: 58f.; Zimmerer/Zeller
2014b: 10). Eine solche zeitliche Eingrenzung des Genozids bleibt jedoch problematisch, da
damit die koloniale Gewalt in den Jahren unmittelbar vor und nach dem Genozid sowie des-
sen Langzeitfolgen ausgeblendet werden.
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deutscher Fremdherrscha t stand. Den Au takt der (formalen) deutschen Kolonia-
lisierung bildet in diesem Kontext das am 24. April 1884 bewilligte ›Schutzgesuch‹
des Bremer Tabakwarenhändlers Adolf Lüderitz. Dieser hatte in den Jahren 1882
bis 1884 eine Reihe von Verträgen über Landstriche im Süden mit lokalen Chiefs
abgeschlossen (vgl. Conrad 2012: 29; Speitkamp 2014: 30).5 Mit der Ausstellung von
formalen ›Schutzverträgen‹, welche Kolonialbeamte mit lokalen Chiefs abschlos-
sen, sagte die deutsche Seite einen nicht näher definierten ›allerhöchsten Schutz‹
zu; die Chiefs verp lichteten sich, kein Land ohne Zustimmung des Kaiserreichs
zu verkaufen und dessen Staatsbürger*innen ein Recht auf Niederlassung und
Handel zu gewähren (vgl. Krüger 1999: 40). Die Aneignung von SWA als erstem
›Schutzgebiet‹ erfuhr in der deutschen Ö fentlichkeit eine große Aufmerksamkeit
und wurde als ›zweite Reichsgründung‹ in Übersee gedeutet. Die Entwicklungen
in der Kolonie standen insbesondere seit den 1890er-Jahren im Zentrum der
kolonialpolitischen und -propagandistischen Diskurse des Deutschen Kaiser-
reichs (vgl. Brehl 2007: 88 f.; Kundrus 2003a: 8). Das als einzige Siedlungskolonie
vorgesehene Gebiet wurde ab 1894 von dem Gouverneur eodor Leutwein ver-
waltet.6 Diesem ging es – so wird in der Forschung herausgestellt – zunächst
darum, in SWA europäische Staats- und Ordnungsvorstellungen zu etablieren,
den ›allgemeinen Landfrieden‹ zu sichern und damit v.a. die Voraussetzung für
privatwirtscha tliche Investitionen zu scha fen. Indem Leutwein etwa den von
ihm unterworfenen Nama-Kapitän Henrik Witbooi und den Paramount Chief der
Ovaherero Samuel Maharero – mit dem Leutwein zunächst eine ›freundscha tli-
che‹ Beziehung p legte – formal in ihrer Position beließ, unterstanden die lokalen
Bevölkerungen weiterhin ihren traditionellen Führungen und nicht unmittelbar
der deutschen Kolonialverwaltung (vgl. Zimmerer 2014: 46).7 Verbunden war
mit dieser Strategie Jürgen Zimmerer zufolge die Ho fnung Leutweins, »dass
der afrikanischen Bevölkerung die mit der Errichtung der Kolonialherrscha t
verbundenen tief greifenden politischen und sozialen Veränderungen zunächst

5 Solche Verträge werden im Kontext von SWA insbesondere deshalb kritisch betrachtet, weil
die Ovaherero als nomadische Gesellscha t nicht von Eigentum an Grund und Boden im Sin-
ne europäischer Rechtsvorstellungen von Privatbesitz ausgingen, sondern vielmehr von Nut-
zungsrechten. Ihre ›imaginierte Landkarte‹ orientierte sich nicht an kolonialen Grenzen, son-
dern an Wasserstellen und Brunnen (vgl. Bley 1968: 40; Krüger 1999: 35 und 43).

6 Das damalige ›Deutsch-Südwestafrika‹ war die einzige deutsche Kolonie, für die ein um-
fangreicheres Siedlungsprogramm entworfen wurde. Zur Typologie von Beherrschungs-,
Stützpunkt- und Siedlungskolonien vgl. Osterhammel/Jansen 2012: 15 f.

7 Wie Brehl (2007: 92) herausstellt, wurde der wichtigste Bündnispartner in Leutweins Sys-
tem der damalige Herero-Chief Samuel Maharero (1854-1923). In der Ho fnung, die eigene
Position als »Oberhäuptling aller Herero« (ebd.: 94) zu stärken, verfolgte Samuel Mahare-
ro Brehl zufolge eine enge Bündnispolitik mit der deutschen Kolonialmacht, der er zudem
Nutzungsrechte für das Land abtrat.
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verborgen bleiben würden« (ebd.). Die deutsche Kolonialmacht profitierte dabei
von Spannungen zwischen den Gruppen der Ovaherero und Nama in SWA und
suchten deren Anführer Samuel Maharero und Hendrik Witbooi für ihre eigenen
Zwecke zu instrumentalisieren. Als kennzeichnend für das »System Leutwein«
gilt in dieser Hinsicht die Strategie des divide et impera (vgl. Conrad 2012: 29).8

Eine kaiserliche Verordnung vom 10. April 1898 schuf eine rechtliche Basis für
die seit 1884 betriebene Einrichtung von sog. ›Eingeborenenreservaten‹ sowie für
die strikte räumliche Trennung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Dabei
achtete Gouverneur Leutwein sorgfältig darauf, bei den Gebietszuweisungen die
Eigeninteressen der Kolonialmacht zu verfolgen und fruchtbare Regionen für
die spätere Besiedelung durch Weiße zu reservieren; die Existenzgrundlagen der
autochthonen Bevölkerung wurden während dieses ersten Jahrzehnts der kolo-
nialen Expansion aber nur selten infrage gestellt (vgl. Kößler/Melber 2017: 14f.).
Die gesellscha tlichen Machtverhältnisse änderten sich in SWA um die Jahrhun-
dertwende zugunsten der deutschen Kolonialmacht. Als Zäsur gilt die Rinderpest
von 1897, welche für die Ovaherero – für die der Besitz von Vieh nicht alleine
ökonomischen Reichtum bedeutete, sondern auch politische Macht und soziales
Prestige symbolisierte – katastrophale ökonomische, soziale und kulturelle Folgen
hatte (vgl. Bley 1968: 160 f.; Brehl 2007: 94f.; Krüger 1999: 34).

Infolge des Verlusts großer Teile ihrer Viehherden verloren die Ovaherero ihr
Marktmonopol und die Rinderzucht wurde für deutsche Siedler*innen profitabel.
Durch die allgemeine Verarmung sahen sich die Ovaherero »erstmals gezwungen,
ihre Arbeitskra t im größeren Stil an weiße Farmer und Unternehmer sowie an
die Kolonialverwaltung zu verkaufen« (Zimmerer 2014: 46). Mit dem Zusammen-
bruch des bestehenden traditionellen Systems wurde somit ein wirtscha tliches
Abhängigkeitsverhältnis begründet, dessen Strukturen teils bis heute in den ge-
sellscha tlichen Beziehungen im post-/kolonialen Namibia eingeschrieben sind;
gleichzeitig, so stellt Zimmerer fest, forderten Siedler*innen immer mehr Land
und trieben Schulden »rücksichtsloser« ein – kurz: »die Weißen [traten] insge-
samt unverschämter auf« (ebd.).9 Da Leutwein befürchtete, dass es aufgrund der
zunehmenden Landverluste aufseiten der Ovaherero zu Unruhen kommen könnte,
begann die Kolonialregierung – unterstützt von den Missionsgesellscha ten – mit
der Planung von speziellen Reservaten (vgl. Brehl 2007: 96). Im Vordergrund stand
dabei Brehl zufolge das Argument, die ›Eingeborenenbevölkerung‹ vor übermä-
ßigen Landverkäufen aufgrund der zunehmenden Verarmung zu schützen. Doch
manifestierte sich in dieser Umorientierung ein verändertes Selbstverständnis der

8 Zum ›System Leutwein‹ vgl. Bley 1968: 195; Brehl 2007: 91 f.
9 Zu den gesellscha tlichen Strukturen der Ovaherero vor und nach dem Krieg vgl. Gewald

1998; Krüger 1999.
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Kolonialmacht, ein veränderter Begri f des verfügbaren Raums und zusammenge-
fasst eine »grundlegende Änderung der Machtverhältnisse« (Krüger 1999: 43).

Diese Entwicklungen werden in der Forschung als Erklärung dafür herange-
zogen, dass zunehmende Misshandlungen, Vergewaltigungen und Morde an Ova-
herero durch deutsche Kolonialist*innen10 von den lokalen Chiefs – die sich der
zunehmend ungleichen Kra tverhältnisse bewusst waren – nicht unmittelbar zum
Anlass für sofortige Kriegserklärungen genommen wurden und einzelne Grup-
pen der Ovaherero über die Grenzen des kolonialen ›Schutzgebiets‹ insbesondere
ins britische Betschuanaland abwanderten (vgl. Bley 1968: 168; Brehl 2007: 94f.).
Solche Gewalttaten wurden im kolonialen Staat von der deutschen Kolonialjustiz
nicht konsequent verfolgt, wenn es sich umweißeTäter*innen handelte. Das »duale
Rechtssystem« (Zimmerer 2014: 46) erlaubte es den lokalen Autoritäten nicht, sol-
ches Unrecht anzuklagen und »über Weiße zu richten, während deutsche Gerichte
Verbrechen an Afrikanern und Afrikanerinnen kaum ahndeten« (ebd.). Die kolo-
niale Praxis der Strafgerichtsbarkeit löste sich in SWA – wie auch in den anderen
Kolonien –von denRegeln des Rechtsstaates und etablierten europäischenNormen
und zeichnete sich durch eine willkürliche Ungleichbehandlung aus. »Grundsätze,
die in Europa als unabdingbar galten, wurden in den Kolonien mit Zustimmung
der Rechtswissenscha t aufgegeben« (Speitkamp 2014: 68). Für die kolonialisier-
ten Bevölkerungen ergab sich daraus eine »Situation der totalen Rechtsunsicher-
heit« (Walgenbach 2005: 74). Diese Hinweise zur Vorgeschichte des Genozids in
SWA sind relevant, um zum einen die Entscheidungsmotive der Ovaherero zum
Widerstandskrieg zu erklären; zum anderen betonen Historiker*innen, dass die
Ovaherero und Nama nicht als ›wehrlose‹ oder gar als ›passive Opfer‹ in die Ge-
schichtsschreibung eingehen sollten (vgl. Krüger 1999: 13f.; Zimmerer 2014: 48).

Ausgehend von der wachsenden Ungleichheit sowie dem zunehmenden Land-
raub und der steigenden Anzahl an Vergewaltigungen formierte sich Ende 1903
der Widerstand unter den Ovaherero. Am 11./12. Januar 1904 organisierten sich
schließlich mehrere Ovaherero-Verbände im Zentrum des Landes, überfielen dort
koloniale Militärstationen und plünderten Farmen (vgl. Brehl 2007: 96 f.).11 In der
Forschung wird betont, dass die Ovaherero ausdrücklich Frauen, Kinder und Mis-
sionare sowie andereweißeSiedler*innen verschonten –dennoch kam es zu verein-

10 In der Regel schreibe ich von Kolonialist*innen, um sowohl männliche als auch weibliche
Subjekte zu berücksichtigen. Denn auch wenn in Darstellungen der Kolonialgeschichte meist
die Rolle männlicher Akteure betont wird, haben gendersensible Studien gezeigt, dass es v.a.
die Ankun t weißer Frauen war, welche die kolonialen Beziehungen in SWA veränderten (vgl.
Dietrich 2007; Mamozai 1982; Schmidt-Linsenho f/Hölz/Uerlings 2004; Walgenbach 2005;
Wildenthal 2001).

11 Die Zahl der Getöteten aufseiten der deutschen Kolonialist*innen wird zumeist auf 123 bezif-
fert – Frauen und Kinder, Missionare sowie englische und burische Farmer wurden verschont
(vgl. Brehl 2007: 96).



20 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

zelten Tötungen, die in der Ö fentlichkeit des Kaiserreiches zur Kriegspropaganda
genutzt wurden (vgl. ebd.). Es ist in der Forschung umstritten, wer den ersten
Schuss abgeben hat (vgl. Zimmerer 2014: 46). Fest steht dagegen, dass der Angri f
der Ovaherero am 12. Januar vor allem deshalb so erfolgreich war, weil sich die Ko-
lonialarmee im Süden des Landes befand. Allerdings hätten die Ovaherero diesen
Vorteil nicht für einen anschließenden Sieg genutzt, so Zimmerer, sondern es der
deutschen Seite ermöglicht, ihre Krä te zu sammeln.Die deutsche Kolonialführung
entsandte Truppen aus dem Süden des Landes, um die Verfolgung der Ovaherero
aufzunehmen, und konnte eine ›Niederlage‹ auf diese Weise abwenden. Es folgte
»eine Phase kleinerer Gefechte« (ebd.), die jedoch keinen entscheidenden Sieg auf
der einen oder anderen Seite brachte. Relevant ist der Hinweis, dass die neu ange-
landeten Ersatztruppen aus dem Kaiserreich sowie aufgebrachte Siedler*innen in
der Zwischenzeit »Vergeltungsaktionen« (ebd.) undMassaker an der lokalen Bevöl-
kerung verübten, die auch die bis dahin noch unbeteiligten Ovaherero zunehmend
in den Krieg trieben. Die Stimmung in SWA wird in der Geschichtsschreibung
als aufgeheizt beschrieben; auf deutscher Seite wurde »Rache und Bestrafung der
Afrikaner« (ebd.: 48) gefordert. Die agitatorische Rhetorik in den ersten Monaten
nach dem Kriegsausbruch nahm den anschließenden Genozid bereits ein Stück
weit vorweg.

Als Wendepunkt des Kriegsgeschehens gilt die Entsendung des Generalleut-
nants Lothar von Trotha, der sich bereits bei vorausgehenden Kriegen in der da-
maligen Kolonie ›Deutsch-Ostafrika‹ (1894-1897) und v.a. mit der brutalen ›Nieder-
schlagung‹ des sog. ›Boxeraufstands‹ im chinesischen Kiautschou (1900) »den Ruf
eines besonders erbarmungslosenMilitärs« (Zimmerer 2014: 49) erworben hatte. In
aktuellen Debatten wird anhaltend darüber diskutiert, inwiefern aus dieser Ent-
sendung des Generals geschlussfolgert werden kann, dass eine Vernichtung der
Ovaherero von oberster Stelle forciert wurde. Als ein Anhaltspunkt dafür kann zu
sehen sein, dass der Große Generalstab in Berlin die Leitung des Feldzuges über-
nommen hatte, wie Gouverneur Leutwein am 9. Februar mitgeteilt worden war
(vgl. ebd.). In Zuge dessen wurde sowohl der langjährige Gouverneur in SWA als
auch die Berliner Kolonialabteilung entmachtet – o fenbar, so stellt etwa Zimme-
rer fest, auf Interventionen von Siedler*innen, denen Leutweins Politik schon vor
Beginn des Krieges nicht radikal genug gewesen war. Die direkte Einmischung
aus Berlin und die Entscheidung, den Feldzug gegen die Ovaherero durch einen
ortsfremden O fizier leiten zu lassen, der sich durch eine rücksichtslose Gewaltbe-
reitscha t auszeichnete, wird in der Forschung als Besonderheit des Kolonialkriegs
in SWA und als »Weichenstellung in Richtung Völkermord« (ebd.) gedeutet – diese
Interpretation ist aber nach wie vor Gegenstand von Kontroversen.

Am 11. August 1904 kam es zur sog. ›Entscheidungsschlacht‹ in der Nähe des
Waterbergs, wo sich Verbände der Ovaherero mit ihren Familien und Herden »of-
fensichtlich in Erwartung eines Friedensangebotes« (Zimmerer 2014: 50) versam-
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melt hatten. In einem großen Gefecht wurden sie dort von der deutschen Kolo-
nialarmee geschlagen und zur Flucht Richtung Osten in die Omaheke-Wüste ge-
trieben. Das Ausmaß der militärischen Niederschlagung und die genaue Zahl der
Opfer aufseiten der Ovaherero werden in der Forschung unterschiedlich bewertet.
Einigkeit besteht darüber, dass der antikoloniale Widerstand nach dieser Schlacht
entscheidend geschwächt war. Relevant für die Einordnung des weiteren Kriegs-
verlaufs als Genozid ist die Feststellung, dass zu diesem Zeitpunkt »erheblicher
Spielraum für einen Verhandlungsfrieden« (Kößler/Melber 2018: 226) bestand, die
Strategie der »rücksichtslosen Verfolgung der Geschlagenen« (ebd.) unter dem Be-
fehl von Trotha eine solche Option jedoch verfehlte. In der Forschung wird weitest-
gehend davon ausgegangen, dass deutsche Kolonialsoldaten systematisch Wasser-
stellen im Wüstenraum besetzten und die liehenden Ovaherero somit gezielt in
den Dursttod trieben bzw. dass von Trotha anordnete, alle aus der Omaheke zu-
rückkommenden Ovaherero zu erschießen. In diesen Zusammenhang wird der be-
rühmte Befehl vom 2. Oktober 1904 eingeordnet, in dem der General seine Kriegs-
führung knapp zwei Monate nach der Schlacht amWaterberg verkündete: »Inner-
halb der deutschen Grenze wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder
ohne Vieh, erschossen, ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu
ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen« (von Trotha zit.n. Zimmerer 2014:
51). Eingewandt wird an diesem Punkt o tmals, dass General von Trotha der For-
schung nach ausdrücklich nicht zur Tötung von Frauen und Kindern aufgerufen
habe, sondern diese seinen Worten nach »schon fortlaufen [würden], wenn zwei-
mal über sie hinweg geschossen« werde (ebd.). Das leidvolle massenha te Sterben
der liehenden Ovaherero in der Wüste wurde allerdings ausnahmslos verfolgt. In
dieser Hinsicht stellt Zimmerer entschieden fest:

»Es handelte sich nicht nur um ein Brechen der militärischen Widerstandskra t,
sondern um den Massenmord an Männern, Frauen und Kindern, Kriegern und
Nicht-Kriegern, Alten und Jungen; einen Massenmord, den auch die militärischen
Verantwortlichen in Berlin […] als völlig normal empfanden und den keiner zu ver-
tuschen suchte. Es ist der vorsätzliche Kampf auch gegen Frauen und Kinder, die
intendierte physische ›Vernichtung‹ eines ganzen Volkes, die ihn zum Völkermord
und damit zum ersten Genozid der deutschen Geschichte werden ließ.« (Zimme-
rer 2014: 52)

Nach der Niederlage der Ovaherero – und nicht zuletzt wohl infolge der bruta-
len Repressionspolitik der deutschen Kolonialmacht – entschlossen sich Gruppen
der Nama im Süden des Landes ihrerseits zum bewa fneten Widerstand (vgl. Büh-
ler 2003; Hillebrecht 2014: 124 f.). Durch eine »e fektive Guerilla-Strategie« (Köß-
ler/Melber 2018: 227) gelang es den Nama über mehrere Jahre hinweg, die zah-
lenmäßig weit überlegene deutsche Kolonialarmee zu bekämpfen. Trotz ihrer ge-
schickten Kriegsführung wurden auch zahlreiche Nama gefangen genommen und
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zusammen mit den Ovaherero in ausdrücklich so bezeichnete »Konzentrationsla-
ger« gesperrt (vgl. Brehl 2007: 99; Zimmerer 2014: 55 f.). Die Geschichte und Funk-
tion dieser Lager, die sich u.a. auf der ›Haifisch-Insel‹, der ›Lüderitzbucht‹12 so-
wie im damaligen ›Windhuk‹ und ›Swakopmund‹ befanden, ist in der Forschung
äußerst umstritten. Der Großteil der kritischen Wissenscha tler*innen betrachtet
die Politik der Konzentrationslager in SWA als eine Art Fortsetzung des Genozids.
Zimmerer (2014: 58) spricht etwa angesichts des Massensterbens von Inha tier-
ten in dem berüchtigten Lager auf der Haifischinsel von der »bewussten Ermor-
dung durch Vernachlässigung« und sieht in den Lagern zudem eine Art Vorläufer
der nationalsozialistischen Konzentrationslager (vgl. ebd.: 60 f.). Auch der Histo-
riker Joachim Zeller stellt mit Blick auf das Lager in Swakopmund fest, dass neben
der schweren Zwangsarbeit, welche bereits vielfach mit tödlichen Folgen einher-
ging, der »Tod Abertausender afrikanischer Kriegsgefangener – im Sinne einer Er-
mordung durch Vernachlässigung – vielmehr billigend in Kauf genommen« (Zeller
2014: 78) wurde. Gegen eine solche Betrachtungsweise argumentiert in jüngerer
Zeit etwa der Historiker Jonas Kreienbaum (2015) in seiner vergleichenden Stu-
die zu kolonialen Konzentrationslagern im südlichen Afrika, dass es sich bei den
Lagern in SWA nicht um gezielte Vernichtungslager gehandelt habe, sondern um
Sammel- und allenfalls Arbeitslager. Die Lager seien Kreienbaum zufolge einge-
richtet worden, nachdem Berlin die Vernichtungspolitik von General von Trotha
beenden wollte und eine Internierung der Ovaherero und Nama statt ihrer Auslö-
schung gefordert hatte. Das massenha te Sterben sei nicht als gezielte Strategie,
sondern als ein »unbeabsichtigte[s] Nebenprodukt des Plans, die Arbeitskra t der
Gefangenen auszubeuten und die Sicherheitsbedürfnisse der Kolonialisierer zu be-
friedigen« (ebd.: 273), zu betrachten.13

Die Au lösung der Konzentrationslager im Jahr 1908 wird von vielen Histori-
ker*innen als formales Ende des Genozids gedeutet. Allerdings betonen kritische

12 Diese Ortsnamen entsprechen den damaligen Bezeichnungen. Die Bezeichnung »Windhuk«
geht auf die deutsche Kolonialzeit zurück, 1918 wurde o fiziell der Name »Windhoek« be-
schlossen. In der untersuchten Berichterstattung wird jedoch auch in gegenwärtigen Kon-
texten au fällig an dieser kolonial-deutschen Schreibweise für die Bezeichnung der namibi-
schen Hauptstadt festgehalten.

13 Neben der Internierung nennt Kreienbaum die Bestrafung der ›Aufständischen‹ sowie ihre
›Erziehung‹ durch Zwangsarbeit als erklärtes Ziel der Verantwortlichen und Funktionen der
Lager. Auch wenn die grundlegende Argumentation nachvollziehbar erscheinen mag, sehen
kritische Rezensent*innen darin jedoch eine »deutliche Gefahr der Trivialisierung« (Severin
2017). Diese Tendenz spiegelt sich nicht nur im oben bereits zitierten Begri f des »unabsich-
tige[n] Nebenprodukts«, sondern auch im zynischen Titel der Arbeit »Ein trauriges Fiasko«,
welcher auf ein Zitat des britischen Hochkommissars in Südafrika, Sir Alfred Milner, zurück-
geht.
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Untersuchungen, dass damit koloniale Unterdrückung, Ausbeutung und Zwangs-
arbeit für die Ovaherero und Nama noch lange kein Ende fanden. Brehl betont,
dass der Krieg für die Kolonialisierten weitreichende Folgen hatte, da sie weitge-
hend rechtlos geworden, ihnen der Besitz von Land, Vieh und Feuerwa fen unter-
sagt und das Jagdrecht sowie jedwede Rechts- und Geschä tsfähigkeit entzogen
worden waren (vgl. Brehl 2007: 100). Sie wurden zudem im kolonialen Staat dazu
gezwungen, in ein Arbeitsverhältnis mit einem weißen Kolonialisten einzutreten
und stets einen Ausweis darüber mitzuführen. Zudem arbeitete die Kolonialver-
waltung daran, die traditionellen Stammesstrukturen vollständig zu zerschlagen
und in Südwestafrika ein System zu etablieren, das Jürgen Zimmerer als weiße
»Privilegiengesellscha t« (Zimmerer 2011: 94) bezeichnet hat. Diese Strukturen be-
standen in SWA auch weit über das formale Ende der deutschen Kolonialherrscha t
im Jahr 1915 fort.

Die lokale Bevölkerung stand bis zum Jahr 1990 unter weißer Fremdbestim-
mung: Nach dem Ende der deutschen Kolonialherrscha t stand das damalige SWA
zunächst von 1915 bis 1919 unter südafrikanischer Militärherrscha t und wurde 1919
formal im Vertrag von Versailles als Mandatsgebiet unter südafrikanische Herr-
scha t gestellt; Namibia erlangte nach einer (weiteren) gewaltvollen Besetzungszeit
unter dem Apartheidregime im Zuge der gewaltvollen antikolonialen Befreiungs-
bewegungen erst 1990 die Unabhängigkeit (vgl. Du Pisani/Kössler/Lindeke 2010).
Diese direkt aufeinander folgenden Herrscha tssysteme erschwerten eine ö fentli-
che Auseinandersetzung mit dem Genozid und seinen Folgen aus Perspektive der
unterdrückten Ovaherero und Nama bis in die jüngste Gegenwart. » ose groups
who were subjected to the lipside of privilege under colonialism and Apartheid
still find themselves in subaltern speaking positions today when it comes to means
of public articulation and projecting knowledge, in particular views of the past«
(Kößler 2015: 45).

Eine solche Feststellung ist im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Kampf
um Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids auch deswegen von Bedeu-
tung, da die Geschichte einer fortlaufenden Unterdrückung erklärbar macht, wes-
halb sich Nachfahr*innen der Opfer des Genozids überhaupt erst seit den 1990er-
Jahren für eine Aufarbeitung und Anerkennung des historischen Unrechts einset-
zen konnten. Von ›Dekolonialisierung‹ kann jedoch auch nach der Unabhängigkeit
Namibias nicht die Rede sein; zumindest nicht in dem Sinne, dass die kolonia-
len Strukturen, die im Zuge von Kolonialismus und Apartheid etabliert worden
sind, mit dem formalen Ende der deutschen Kolonialherrscha t überwunden wä-
ren. Die Kontinuitäten der errichteten kolonialen Strukturen zeigen sich im heu-
tigen Namibia in der ungleichen Landverteilung und in prekären Beschä tigungs-
verhältnissen insbesondere von Mitgliedern der gesellscha tlichen Minderheiten
wie den Ovaherero und Nama, die im Zuge der Kolonialisierung und des Krie-
ges von deutschen Kolonialist*innen um ihre Lebensgrundlagen gebracht worden
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sind. Sie zeigen sich aber auch – und dies ist im Rahmen der Fragestellung der vor-
liegenden Untersuchung der entscheidende Aspekt – in der Ausblendung von Per-
spektiven der ehemals Kolonialisierten auf die Vergangenheit und in alternativen
Wissensordnungen der modernen Geschichtsschreibung und akademischen Aus-
einandersetzungen. Eine solche Asymmetrie kann im spezifisch namibisch-deut-
schen Kontext dahingehend beobachtet werden, dass Erinnerungen an die Koloni-
algeschichte mitsamt ihren gravierenden Langzeitfolgen in der bundesdeutschen
Ö fentlichkeit ausgeblendet oder verharmlost werden können (vgl. Kößler/Melber
2017: 38). Engagierte Vertreter*innen wie Reinhart Kößler und Henning Melber se-
hen mit Blick auf die bundesdeutsche Ö fentlichkeit auch in jüngerer Zeit »dring-
lichen Au klärungsbedarf« (ebd.: 143). Speziell den Umstand, dass »deutsche Jour-
nalist*innen immer wieder so unbedar t über deutsche Ex-Kolonien, zumal über
Namibia schreiben«, führen sie zurück auf »die mangelnde Präsenz des emas in
Ö fentlichkeit und Unterricht – anders gesagt: die nach wie vor weithin wirksa-
me koloniale Amnesie« (ebd.: 144). Die ese der »kolonialen Amnesie« hat sich in
postkoloniale Studien wie auchmedial-ö fentliche Debatten in der Bundesrepublik
eingeschrieben und wird in dieser Arbeit noch näher betrachtet (vgl. Kapitel 2.3.3).

Mehr als ›bloße‹ Benennungsfragen
Der Umgang mit dem Begri f »Genozid« im post-/kolonialen Kontext ist in gegen-
wärtigen Debatten nach wie vor umstritten. Die vorliegende Untersuchung steht
hier vor einer besonderen Herausforderung, da der gegenwärtige Erinnerungsdis-
kurs um den Genozid an den Ovaherero und Nama zentral um eben diese Fragen
der Benennung und Anerkennung deutscher Kolonialverbrechen kreist. Während
der Begri f »Aufstand« – der auch in der aktuellen journalistischen Berichterstat-
tung nach wie vor häufig verwendet wird – suggeriert, dass sich die Ovaherero
und Nama unrechtmäßig gegen die Kolonialmacht erhoben hätten und damit eine
koloniale Perspektive re-/produziert, betont der Begri f Völkermord eine asymme-
trische Gewaltbeziehung und gezielte Vernichtungsabsicht aufseiten der Koloni-
almacht (vgl. Kuß 2018: 209 f.). Insbesondere der Begri f »Genozid«, der in seiner
heutigen Verwendung auf den Völkerrechtler Raphael Lemkin und seine (in modi-
fizierter Form) in der UN-Konvention von 1948 verankerte Definition zurückgeht,
erweist sich mitunter als ein »politischer Kamp begri f«, der »emotional und ge-
schichtsphilosophisch enorm aufgeladen« (Zimmerer 2004: 109) und deswegen als
wissenscha tliche Analysekategorie nur bedingt nutzbar ist. Der Genozid-Begri f
kann »das ö fentliche Bewusstsein aufrütteln und bewirken, dass die Interessen
der Opfer vertreten werden« (Kuß 2018: 211). Das Feld ist somit nicht nur »von ei-
ner Ver lechtung von völkerrechtlicher Normativität und soziohistorischer Analy-
se bestimmt« (ebd.), sondern auch von teils polemischen politischen Diskussionen
geprägt. Mit der Begri fswahl wird bereits eine Rahmung für die Deutung der Ge-



1. Einleitung 25

schehnisse vorgegeben und mehr oder weniger explizit Position bezogen. Gerade
im post-/kolonialen Kontext wird somit deutlich, dass es sich bei der Einordnung
von Unrecht und Massengewalt als Genozid um mehr als ›bloße‹ Benennungsfra-
gen handelt. Zwiespältig ist in dieser Hinsicht auch die Frage, welche Opfergrup-
pen begri lich einbezogen werden. In dieser Arbeit verwende ich in der Regel die
Bezeichnung »Ovaherero- und Nama-Genozid«, da es in den hier untersuchten
Auseinandersetzungen zentral um die Anerkennung dieser beiden (Haupt-)Opfer-
gruppen geht, wenngleich auch dies eine Einengung der Perspektive darstellt. Im
Fokus steht jedoch der Kampf um Anerkennung von Vertreter*innen der Ovahere-
ro,welche früher und stärker diemediale Aufmerksamkeit auf ihr Schicksal gelenkt
haben und sich erst im Verlauf des Untersuchungszeitraums mit Vertreter*innen
der Nama solidarisierten.14 Gleichwohl möchte ich anmerken, dass mit diesem
Fokus keine Hierarchisierung oder gar ein Ausschluss von Opfergruppen forciert
werden soll. Verwiesen sei deswegen auch darauf, dass u.a. auch Angehörige der
Damara und San zu den Opfern des deutschen Genozids im damaligen SWA zäh-
len, die in den gegenwärtigen Debatten häufig ignoriert und auch in der vorlie-
genden Untersuchung durch den gewählten Fokus lediglich am Rande betrachtet
werden.15 Angesichts der kontroversen Auseinandersetzungen, die zentral um Fra-
gen der Benennung und Anerkennung kreisen, betrachte ich den Genozid-Begri f
in dieser Arbeit im Sinne von Yvonne Robel (2013) als »Verhandlungssache«, d.h.
seine Verwendung und Deutung ist selbst umkämp ter Gegenstand gegenwärtiger
post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse. Die Problematik, die mit einer eventuellen
Festschreibung des Begri fs verbunden ist, soll in dieser Arbeit fortlaufend re lek-
tiert werden, auch wenn sie nicht gänzlich aufgelöst werden kann.

1.3 Kritikverständnis und Positionierung

Die vorliegende Untersuchung versteht sich als Beitrag zur kritischen Medien-
kulturforschung. Ihr liegt ein theoretisch-politisches Verständnis von Kritik zu-
grunde, wie es Vertreter*innen postkolonialer und feministischer dekonstrukti-
vistischer Ansätze formuliert haben. Kennzeichnend für die medien- und kommu-
nikationswissenscha tlichen Ansätze, auf die sich diese Arbeit zentral bezieht, ist
die Betrachtung »kritische[r] Medienkulturanalyse als Gesellscha tsanalyse« ( o-
mas 2015), d.h. Medienanalysen sind gesellscha tstheoretisch fundiert und re lexiv
angelegt.

14 Zu Geschichte des Nama-Krieges vgl. Bühler 2003. Beachtenswert sind die Untersuchungen
zur Erinnerungskultur der Nama von der namibischen Historikerin und Künstlerin Memory
Biwa aus den Jahren 2010 und 2012.

15 Speziell zur Situation der San vgl. etwa Hohmann 2003.
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Eine kritische (Selbst-)Re lexion ist für Vertreter*innen einer kritischen Medi-
enforschung in der Tradition der Cultural Studies als zentrales Element inUntersu-
chungen zu integrieren. »Begrei t man eorien als kontextuell vermittelte, vorläu-
fige Antworten oder gar nur als Frageperspektiven, so ist die oder der Forschende
dazu gezwungen, sich selbst im Forschungsprozess mit dessen eorieverständnis
zu positionieren« (Hepp/Krotz/ omas 2009: 11). Ein solcher Anspruch an die For-
schungspraxis ergibt sich für diskurstheoretische, feministische und nicht zuletzt
postkoloniale Arbeiten aus der Einsicht, dass jedes (wissenscha tliche) Wissen situ-
iert ist (vgl. Haraway 1988).16 Speziell in den Postcolonial Studies wird Kritikals eine
eingreifende politische Praxis verstanden, die auf die Transformation bestehender
post-/kolonialer hegemonialerWissensproduktion und -ordnungen abzielt (vgl.Ha
2010). Wie Raka Shome und Radha S. Hegde betonen, beschränken sich postko-
loniale Studien daher etwa keinesfalls darauf, historische ›Fakten‹ der kolonialen
Geschichte(n) zu rekonstruieren, sondern sie sind immer auch mit einem emanzi-
patorisch-politischen Anspruch verbunden. »Its commitment and its critical goals,
first and foremost, are interventionist and highly political. In its best work, it the-
orizes not just colonial conditions but why those conditions are what they are, and
how they can be undone and redone (although more work is needed for the latter
aspect)« (Shome/Hegde 2002: 250, Herv.i.O.). Eine solche Feststellung ist an dieser
Stelle wichtig, um den interventionistischen Charakter der Postcolonial Studies zu
erfassen, welche niemals ›neutral‹ oder ›objektiv‹ sein können und ihre normati-
ven Grundlagen daher selbstkritisch re lektieren sollten. Eine postkolonial-femi-
nistische Kritik arbeitet daher immer auch »an den Grenzen der eigenen Macht-
Wissensformation« (Klöppel 2010a: 80). Für die eigene wissenscha tliche Praxis
folgt daraus, was Tanja omas als Anspruch an eine kritische Forschung formu-
liert: »Um Dimensionen von Erkenntnis und wissenscha tlichem Wissen rekon-
struieren zu können, müssen Wissenssubjekte situiert und Wissenscha ten kon-
textualisiert werden« ( omas 2013: 401). Für mein spezifisches Kritikverständnis
in dieser Arbeit bedeutet dies, dass nicht nur meine eigene Positioniertheit re lek-
tiert wird, sondern auch die wissenscha tlichen Grundlagen meiner Forschungs-
perspektive mit Blick auf ihre Verortung innerhalb moderner kolonialer Diskurse
kritisch überprü t bzw. »provinzialisiert« (Chakrabarty 2002) werden. Gerade in

16 In ihrem vielzitierten Aufsatz Situated knowledges: the science question in feminism and the privi-
lege of partial perspective (1988) hat Donna Haraway den Begri f »situated knowledge« geprägt.
Dieser verweist auf die grundsätzliche Bedingtheit allen wissenscha tlichen Wissens und be-
tont, dass partikulare Wissenspositionen immer lokal und begrenzt sind. Deswegen werden
in dem Konzept, welches sich nicht nur in der feministischen Theorie behauptet hat, stets
die soziale Verortung und die kontextbedingten Voraussetzungen der forschenden Subjekte
sowie die Einbettung der Forschungsfrage in ein wissenscha tliches Feld und seine ›blinden
Flecken‹ in den Untersuchungsprozess einbezogen.
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einem dezidiert post-/kolonialen Kontext, in welchem die vorliegende Untersu-
chung operiert, gilt es dabei, auch globale Ungleichheiten und insbesondere weiße
Privilegien zu re lektieren. So zeugt bereits der Umstand, sich im Alltag nicht not-
wendigerweise mit der Kolonialgeschichte und ihren Folgen wie Rassismus in der
Gegenwart auseinandersetzen zu müssen, von gesellscha tlicher Privilegiertheit.
Wie Vertreter*innen der Critical Whiteness Studies mit Blick auf die verbreitete
»koloniale Amnesie« der weißenMehrheitsgesellscha t hierzulande argumentieren,
hat sich diese mithilfe eines konsensuellen Schweigens zur deutschen Kolonialge-
schichte in einer »komfortable[n] Scheinwelt« (Ha 2009: 105f.) eingerichtet. Im Ge-
gensatz dazu können es sich die Nachfahr*innen der Opfer von kolonialer Ausbeu-
tung und Verfolgung wie die Ovaherero und Nama in Namibia und der Diaspora
»nicht leisten« (Kößler/Melber 2018: 224), die koloniale Vergangenheit zu ›verges-
sen‹, da die Folgen der Kolonialherrscha t ebenso wie die unmittelbaren Auswir-
kungen des Genozids in ihrem Alltagsleben präsent sind. Sie manifestieren sich
in der extrem ungleichen Landverteilung im heutigen Namibia sowie inder fort-
bestehenden Privilegierung weißer Siedler*innen gegenüber den marginalisierten
Gemeinscha ten ebenso wie in dem transgenerationellen Trauma,welches Genera-
tionen vonNachfahr*innen der Opfer des Genozids bis heute beschä tigt (vgl. Köß-
ler 2015; Kößler/Melber 2017).

Vor dem Hintergrund dieser ungleichen Voraussetzungen verstehe ich die
vorliegende Untersuchung auch als eine kritische Arbeit an den Grenzen mei-
ner eigenen (Forschungs-)Perspektive auf die koloniale Vergangenheit und ihre
gegenwärtigen Fort- und Nachwirkungen, welche durch meine persönliche Bio-
grafie, gesellscha tlich vermittelte Wissensvorräte und eingeübte akademische
Konventionen bedingt ist. Relevant ist in dieser Hinsicht zunächst meine soziale
Positionierung als weiße Forscherin, die überwiegend an Bildungseinrichtungen in
(West-)Deutschland wissenscha tlich ausgebildet worden und deren Blick somit
maßgeblich durch die metropolitane (Erinnerungs-)Kultur geprägt ist.

Viele der Beobachtungen zu dominanten Diskursen um die vermeintliche ›kur-
ze‹ und ›folgenlose‹ deutsche Kolonialgeschichte decken sichmit persönlichen Ein-
drücken aus meiner Gymnasialzeit (Abiturjahrgang 2004), in der Kolonialismus
im Curriculum kein nennenswertes ema war. Ein kritischeres Bewusstsein für
die Kolonialgeschichte und ihre Folgen hat sich bei mir selbst erst spät einge-
stellt. Auf den Genozid an den Ovaherero und Nama bin ich eher zufällig auf-
merksam geworden und habe im Laufe des Forschungsprozesses an verschiedenen
Momenten die Begrenztheit meiner spezifischen Perspektive re lektieren müssen.
Neben der intensiven Auseinandersetzung mit kritischen postkolonialen eori-
en und Forschungsliteratur zum Genozid, der deutschen Kolonialgeschichte und
ihren Spuren in der Gegenwart – die v.a. auch in meiner Geburtsstadt Hamburg
im Stadtraum sichtbar sind – haben die teils verklärenden, teils kritischen künst-
lerischen Formen der Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit meine Aufmerk-
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samkeit auf die Aktualität und Heterogenität post-/kolonialer Erinnerungskultu-
ren gelenkt. Die aktuellen politischen und juristischen Auseinandersetzungen um
den Ovaherero- und Nama-Genozid haben sich mir dann vor allem in der journa-
listischen Berichterstattung vermittelt, die ich intensiv verfolgt habe.

Nicht zuletzt waren es die persönlichen Eindrücke während meines For-
schungsaufenthaltes in Namibia und Südafrika Anfang 2016, die mich für die
Perspektive der Nachfahr*innen der Opfer auf der einen sowie kolonialapolo-
getische und romantisch-verklärende bis kolonial-rassistische Diskurse auf der
anderen Seite sensibilisiert haben. Vor Ort habe ich die soziale Ungleichheit
im heutigen Namibia direkt erfahren: Die extrem ungleiche Landverteilung im
Zentrum und Süden des Landes wird einerseits in Form riesiger privater Farmen
und Lodges mit Namen wie »Heimaterde« sichtbar, die v.a. von Nachkommen
weißer kolonialer Siedler*innen und später eingewanderten Europäer*innen als
Jagd- und Gästefarmen betrieben werden; andererseits von Schwarzen landlosen
Kleinbauern, die ihr Vieh am Straßenrand entlangtreiben oder vernachlässigten
Orten wie Okakarara und dem verschlossenen Kulturzentrum, welches dort im
Jahr 2004 feierlich erö fnet worden ist, jedoch letztlich gescheitert ist.

Im Laufe des Forschungsprozesses waren es zudem zahlreiche informelle Dis-
kussionsrunden und Gespräche, die mein Wissen um den Genozid und seine ver-
schiedenen Deutungsweisen und die damit verbunden Kon liktlinien erweitert ha-
ben. Persönliche Gespräche mit Delegierten der Ovaherero und Nama aus Nami-
bia und der Diaspora sowie zivilgesellscha tlichen Aktivist*innen in Deutschland
habe ich während des ersten transnationalen Ovaherero- und Nama-Kongresses
»Restorative Justice a ter Genocide« (14.-16. Oktober 2016 in Berlin) und dem dar-
au folgenden Kongress »Koloniales Vergessen: Quo Vadis Hamburg?« (6.-8. April
2018) geführt. Auch im Rahmen des Symposiums »Le génocide des Herero et Na-
ma« (26.-27. Februar 2017) und eines gemeinsamen Besuches der gleichnamigen
Ausstellung im Mémorial de la Shoah in Paris habe ich lebha te Diskussionen mit
den anwesenden Vertreter*innen der Ovaherero- und Nama-Delegationen erlebt.

Nach Foucault kann und soll es nicht Ziel sein, sich als Forschendemitmargina-
lisierten Standpunkten identifizieren zu wollen oder bestimmte Perspektiven un-
mittelbar zu übernehmen (vgl. Foucault 1993a: 82). Dem Impuls, sich als (v.a. west-
liche) Wissenscha tler*in als eine Art ›Anwältin‹ von Subalternen zu verstehen ist
gerade aus postkolonialer und feministischer Perspektive ausgesprochen kritisch
zu begegnen. Stattdessen geht es mir in erster Linie um eine Sichtbarmachung der
begrenzendenVoraussetzungen aktueller gesellscha tlicher Auseinandersetzungen
mit der kolonialen Vergangenheit innerhalb der hegemonialen bundesdeutschen
(Medien-)Ö fentlichkeit. Diese bedingen auch meine eigene Forschungsperspek-
tive, und dennoch richtet sich das emanzipatorische Ziel der vorliegenden Arbeit
darauf, Potenziale für deren Veränderungen zu erschließen. Der kritische Impe-
tus der Untersuchung zielt somit gleichermaßen darauf ab, koloniales Wissen und
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Deutungsmuster herauszuarbeiten und zu dekonstruieren, welche hegemoniale
post-/koloniale Erinnerungsdiskurse und auch meine eigene Perspektive auf die
Kolonialgeschichte prägen.

Umgang mit kolonialen Begriffen
In der vorliegenden Diskursanalyse wird es mit Blick auf die post-/koloniale Be-
zeichnungspraxis auch darum gehen, zentrale Begri fe, die nicht nur im allgemei-
nen Sprachgebrauch, sondern auch im (westlichen) wissenscha tlichen Kontext so-
wie der aktuellen journalistischen Berichterstattung unre lektiert verwendet wer-
den, kritisch einzuordnen. Notwendigerweise bezieht sich diese Arbeit selbst auf
eine Reihe von Begri fen aus einem historischen Kontext, in dem kolonial-rassis-
tische Diskurse Normalität waren und deren Verwendung heute einer besonderen
Problematisierung bedarf. Denn, wie Anette Dietrich mit Blick auf dieses Dilem-
ma auf den Punkt gebracht hat, so »birgt die Verwendung kolonialer, rassistischer
Sprache auch immer die Gefahr einer Reimplementierung. Gerade in der Ausein-
andersetzung mit der Kolonialgeschichte kann jedoch nicht gänzlich auf die kolo-
nialrassistische Sprache verzichtet werden« (Dietrich 2007: 22). Derartige Begri fe
werden in der vorliegenden Arbeit – wo es sich nicht vermeiden lässt oder für
die Untersuchung zielführend ist – als Zitate verwendet. Um ihren problemati-
schen kolonialen Charakter zu kennzeichnen und die eigene Distanzierung aus-
zudrücken, werden koloniale und rassistische Bezeichnungen mit einfachen An-
führungszeichen gekennzeichnet z.B. ›Stamm‹, ›Buschmänner‹ oder ›Häuptling‹.
Ebenso wird in euphemistisch gebrauchten Bezeichnungen wie bspw. ›Schutzge-
biet‹ und ›Schutztruppe‹, aber auch mit dem Begri f ›Kolonialherren‹ die Gewalt-
förmigkeit der kolonialen Beziehungen ausgeblendet (sowie die Beteiligung weib-
licher Akteur*innenauf Seiten der ehemaligen Kolonialmacht) und unkritisch ein
weißes Überlegenheitsdenken re-/produziert.17

Die Bezeichnungen »Ovaherero«18, »Nama«, »Ovambo« und »San« werden in
der vorliegenden Arbeit genutzt, um gesellscha tliche Gruppen im post-/kolonialen
Namibia und der Diaspora zu unterscheiden – wenngleich auch hier mit Blick auf
die Ethnisierung sozialer Positionen weiterhin Diskussionsbedarf besteht. Denn
ethnische Kategorisierungen beruhen o tmals auf kolonialenWahrnehmungsmus-
tern, und speziell in Namibia sind sprachliche und ethnische Markierungen histo-

17 Zur Kritik dieser und weiterer kolonialer Begri fe vgl. Arndt/Ofuatey-Alazard 2011; Warnke
2009.

18 In dieser Arbeit wird die Eigenbezeichnung »Ovaherero« verwendet, wenn es um das otji-
herero-sprachige Kollektiv geht, die Bezeichnung »Herero« findet nur im Singular Verwen-
dung. Das Präfix »Ova« steht in Otjiherero für das Menschsein und wurde im Zuge der Ko-
lonialzeit in der deutschen Bezeichnungspraxis ignoriert, insofern geht eine Anerkennung
der Opfer und ihrer Nachfahr*innen mit einer Durchsetzung der Bezeichnung »Ovaherero«
einher. Für diesen Hinweis danke ich Jephta U. Nguherimo.
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risch wie aktuell nicht einfach gleichzusetzen, wie Larissa Förster in diesem kon-
kreten Zusammenhang problematisiert hat. »Ethnische Zuschreibungen sind heu-
te in hohem Maße kontext-, situations- und sprechergebunden, prekär und um-
kämp t – nicht zuletzt aufgrund der Geschichte von ethnischer Segregation und
Rassismus« (Förster 2010: 13, FN 1). Nichtsdestotrotz kann auch die vorliegende
Untersuchung des post-/kolonialen Erinnerungsdiskurses nicht komplett auf sol-
che Bezeichnungen verzichten. Auch die Begri fe »schwarz« und »weiß« sind ein
wichtiger Bestandteil von Selbst- Fremdwahrnehmungen und bilden einen Aus-
gangspunkt für Politiken der Umverteilung im post-/kolonialen Namibia – wenn-
gleich die o fizielle Sprachregelung die Begri fe »ehemals privilegiert« und »ehe-
mals benachteiligt« vorschlägt (vgl. ebd.: 14, FN 2). Diese Begri fe verwende ich in
der Regel als Zitate, wenn es darum geht, Repräsentationsmuster in der journalis-
tischen Berichterstattung zu dekonstruieren. Dagegen greife ich auf die Schreib-
weise Schwarz und weiß als kritische Analyse- und Wissenskategorien zurück, um
bestimmte Positionierungen in gesellscha tlichen Auseinandersetzungen um den
Genozid und seine Folgen sichtbar zu machen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil (Kapitel 2 bis 5) und
einen empirischen Teil (Kapitel 6 bis 9). Grundlegend für die Untersuchung ist eine
kritische Auseinandersetzung mit bestehenden theoretischen Ansätzen. Im ersten
Teil der Arbeit nähere ichmich dem Forschungsgegenstand an, indem ichmich auf
forscherische Ansätze aus den Feldern der Postcolonial Studies, der Erinnerungs-
kulturforschung sowie der kritischen Medienkulturforschung beziehe.

Zu Beginn von Kapitel 2 verorte ich die Arbeit zunächst im interdisziplinä-
ren Forschungsfeld und führe zugrunde liegendede-/konstruktivistische und dis-
kurstheoretische Ansätze sowie zentrale Begri fe einer kritischenMedienkulturfor-
schung in der Tradition der Cultural Studies ein. Hier gehe ich auch auf das am-
bivalente Verhältnis zwischen Postcolonial Studies und Medien- und Kommunika-
tionswissenscha ten ein und erläutere meine spezifische Forschungsperspektive.
Darauf au bauend schärfe ich die kritische Brille der vorliegenden Untersuchung
durch den Bezug auf theoretische Überlegungen und Analysestrategien von zen-
tralen Vertreter*innen der Postcolonial Studies, die als Problematisierungsinstru-
mente für die spätere empirische Untersuchung fruchtbar sind. Zuletzt diskutiere
ich in diesem Kapitel die vermeintlich ›nachholende Rezeption‹ postkolonialer An-
sätze im deutschen Kontext und lege mit Blick auf bestehende Forschungen dar,
inwiefern meine Arbeit an aktuelle Debatten und Desiderata im Feld »Deutschland
postkolonial?« anknüp t.
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ImMittelpunkt von Kapitel 3 stehen eorien gesellscha tlicher Erinnerung und
gesellscha tlichen Vergessens. Ausgehend von kulturwissenscha tlichen Konzep-
tionen des kollektiven Gedächtnisses und seiner sozialen Bezugsrahmen im An-
schluss anMauriceHalbwachs entwickle ich zunächst ein grundlegendes Verständ-
nis von Erinnerung als einem gesellscha tlichen Phänomen. Erinnerung konzipie-
re ich als performative soziale Prozesse des selektiven Vergangenheitsbezugs, die
in einem dialektischen Verhältnis zu Praktiken des ›Vergessens‹ zu sehen sind. In
Übereinstimmung mit neueren Ansätzen betone ich darauf au bauend die Plurali-
tät und Dynamik von Erinnerungskulturen, die nach kultureller Hegemonie stre-
ben und sich daher durch eine grundsätzliche Umkämp theit auszeichnen. Dies
soll mit Blick auf gesellscha tliche Machtverhältnisse betrachtet und insbesondere
aus postkolonialer Perspektive kritisch befragt werden. Zuletzt betrachte ich das
Verhältnis von Erinnern und Vergessen als Ausdruck gesellscha tlicher Machtver-
hältnisse.

In Kapitel 4 konzentriere ich mich auf Fragen nach der Bedeutung der Medien
und insbesondere des Journalismus für gesellscha tliche Erinnerung. In Auseinan-
dersetzung mit Ansätzen der kulturwissenscha tlichen Gedächtnisforschung lege
ich zunächst dar, inwiefern gesellscha tliche Erinnerung als wesentlich mediati-
siert zu begreifen ist, und diskutiere die Potenziale und Schwächen bestehender
Ansätze. Als Ergänzung zu dem eher vagen Medienbegri f bestehender Konzep-
tionen beziehe ich dann Ansätze der Cultural Media Studies mit ein, welche Me-
dienkultur stets aus einer machttheoretischen Perspektive betrachten. Der Fokus
richtet sich schließlich auf das Spannungsverhältnis von Erinnerung und Journa-
lismus. Hier knüpfe ich speziell an kommunikationswissenscha tliche Studien an,
um Dimensionen und Merkmale journalistischer Erinnerungsdiskurse herauszu-
arbeiten.

Für die Auseinandersetzungmit dem post-/kolonialen Erinnerungsdiskurs um
den Ovaherero- und Nama-Genozid werden auch Fragen nach transkulturellen
Ver lechtungen und Kosmopolitisierung bedeutsam. Kapitel 5 stellt daher Zusam-
menhänge von globalisierten Medienkulturen, gesellscha tlicher Erinnerung und
Post-/Kolonialismus ins Zentrum der Überlegungen und fragt nach Potenzialen
und Begrenzungen kosmopolitischer Ansätze und den Bedingungen gegenwär-
tiger Kämpfe um Anerkennung. Zunächst gehe ich hier auf Debatten um einen
»transcultural turn« in den Memory Studies ein und diskutiere Konzeptionen, an
die die vorliegende Untersuchung anschließen kann. Zum Verständnis der Plura-
lisierung von Bezügen in gegenwärtigen Erinnerungsdiskursen bieten sich neuere
kosmopolitische Ansätze an. Diese stelle ich im zweiten Schritt vor und diskutie-
re die postkoloniale Kritik daran. Darauf au bauend beleuchte ich das Paradox von
Recht und Gerechtigkeit aus kritischer postkolonialer Perspektive und wende mich
dabei völkerrechtlichen Grundlagen, globaler Menschenrechtspolitik und speziell
demDiskurs der neuen internationalenMoral und Politik der ›Wiedergutmachung‹
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zu. Zuletzt schlage ich einen gesellscha tstheoretisch fundierten Begri f von Aner-
kennung vor, welcher im Zusammenspiel mit medialer Sichtbarkeit und materieller
Umverteilung als di ferenziertere Analysedimension mitsamt ihren Ambivalenzen
konzipiert werden kann.

Zu Beginn des zweiten Teils der Arbeit wird in Kapitel 6 das Forschungsdesign
der empirischen Untersuchung dargelegt. Hier werden methodologische Über-
legungen zum diskursanalytischen Forschungsansatz angestellt und die bisheri-
gen theoretischen Konzeptionen für die nachfolgende Diskursanalyse operationa-
lisiert. Zur Entwicklung des Forschungsprogramms wird zunächst der gewählte
diskurstheoretische und -analytische Forschungsansatz im Anschluss an Foucault
und dessen Erweiterung durch die sozial- und wissenssoziologische Diskursfor-
schung vorgestellt. Im zweiten Schritt wird das empirische Material der Untersu-
chung beschrieben und das Erhebungsverfahren erläutert. Zuletzt wird das kon-
krete Vorgehen im Kodier- und Auswertungsprozess dargelegt.

Die Befunde der Diskursanalyse werden in den drei nachfolgenden Kapiteln
präsentiert: In Kapitel 7 wird der Fragestellung nachgegangen, aufgrund welcher
Anlässe und auf welche Weisen der Genozid an den Ovaherero und Nama in den
untersuchten Medien thematisiert wird und welches Problematisierungswissen
dabei im journalistischen Erinnerungsdiskurs hervorgebracht wird. Ausgehend
von der Frage danach, wer immedialen Diskurs wie (nicht) sprechen darf bzw. wer
(nicht) gehört wird, werden in Kapitel 8 mediale Repräsentationen und Sprechpo-
sitionen von Opfern des Genozids und deren Nachfahr*innen analysiert. Kapitel 9
widmet sich der Frage, unter welchen gesellscha tlichen Bedingungen eine Erin-
nerung an den Genozid medial hervorgebracht und innerhalb welcher Normen
Anerkennung für die Nachfahr*innen der Opfer ermöglicht bzw. verhindert wird.

In einem Fazit in Kapitel 10werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst
und vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen diskutiert sowie das
methodische Vorgehen re lektiert. Hier wird zudem ein Ausblick für weiterführen-
de Forschungen zum ema geboten undmit Blick auf die jüngsten Entwicklungen
die aktuelle gesellscha tspolitische Relevanz des emas herausgestellt.
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Ausgehend von den in der Einleitung skizzierten Anknüpfungspunkten entwick-
le ich in diesem und den nachfolgenden Kapiteln in Auseinandersetzung mit be-
stehenden forscherischen Ansätzen und aktuellen Debatten eine spezifische Per-
spektive auf post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Medien-
kultur. Die vorliegende Arbeit betrachtet gesellscha tliche Erinnerungen mit Be-
zug zur Kolonialzeit in der gegenwärtigen Medienkultur aus einer grundsätzlich
machtkritischen Perspektive. Sie versteht sich in erster Linie als kritische Medi-
enkulturforschung und verortet sich in einem Feld der Medien- und Kommuni-
kationswissenscha t, welches stark von Ansätzen der angloamerikanischen Cultu-
ral Studies inspiriert ist.1 Gemäß des formulierten Erkenntnisinteresses und Ge-
genstands dieser Untersuchung gründet diese Arbeit in Ansätzen der Postcoloni-
al Studies, die als spezifische Problematisierungsperspektive genutzt werden. Die
Untersuchung bezieht sich zudem zentral auf kulturwissenscha tliche eorien
zu kollektivem Gedächtnis und Erinnerungskulturen und schließt damit an For-
schungen im interdisziplinären Feld der Memory Studies an, welches sich seit den
1990er-Jahren herausgebildet hat. Der Gedächtnis-Begri f stellt dabei einen »Brü-
ckenschlag« her zwischen Sozial- und Geisteswissenscha ten; er ermöglicht bzw.
erfordert auf besondere Weise den Dialog mit anderen Disziplinen (vgl. Erll 2011a:
2). Denn »Gedächtnis und Erinnerung [stellen] nicht nur ein transdisziplinäres
Forschungsfeld dar, das keine Disziplin für sich allein zu reklamieren vermag,
sondern ein inter- bzw. transdisziplinäres, das zwischen den verschiedenen For-
schungsbereichen Interaktionen ermöglicht und erfordert« (Pethes/Ruchatz 2001:
9). Mit ihrem Fokus auf Journalismus rekurriert diese Untersuchung dabei spe-
ziell auch auf Arbeiten aus dem Bereich der kommunikationswissenscha tlichen
Erinnerungsstudien, die es um kritische Perspektive zu erweitern gilt. Insbeson-
dere die (deutschsprachigen) Kommunikations- und Medienwissenscha ten gelten

1 Den Begri f Feld verstehe ich an dieser Stelle dahingehend, dass es sich bei jedem der ge-
nannten Felder um eine spezifische Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand handelt.
So sind bspw. post-/koloniale Erinnerungsdiskurse nicht einfach ›da‹, sondern werden stets aus
einer jeweiligen theoretischen Perspektive in der wissenscha tlichen Auseinandersetzung
konstruiert.
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zwar im Feld der Memory Studies als »late adopters« (Jacke/Zierold 2015: 79), da sie
sich deutlich später als die Kulturwissenscha ten mit Konzepten von Gedächtnis
und Erinnerung beschä tigt haben; sie beteiligen sich seit einiger Zeit aber umso
intensiver an Forschungen speziell zum Zusammenhang von Erinnerungskultur,
Medien und Kommunikation und haben Ansätze entwickelt, die stärker auf die
empirische Umsetzung v.a. in Analysen journalistischer Medien abzielen. Ange-
sichts einer zunehmenden Globalisierung vonMedienkulturen und Herausbildung
kosmopolitisierter Erinnerungskulturen knüp t diese Arbeit zudem an Ansätze ei-
nes neuen kritischen Kosmopolitismus, feministische (transnationale) Ö fentlich-
keitstheorien sowie anerkennungs- und gerechtigkeitstheoretische Überlegungen
an. Die vorliegende Untersuchung zu post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen in
der gegenwärtigen Medienkultur operiert somit in einem inter- oder transdiszi-
plinären Schnittfeld von kritischer Medienkulturforschung, kulturwissenscha tli-
chen und kommunikationswissenscha tlichen Erinnerungsstudien sowie Postco-
lonial und Cosmopolitan Media Studies.

Abbildung 1: eoretische Bezugsrahmen der Untersuchung

Quelle: Eigene Darstellung.

Wie im Verlauf dieser Arbeit noch aufgezeigt wird, sind Ansätze der Postcolo-
nial Studies (nicht nur im deutschsprachigen Forschungsraum) in derMedien- und
Kommunikationswissenscha t zuerst nur zögerlich rezipiert worden, und auch in
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den Memory Studies steht ein Dialog mit Postcolonial Studies bisher weitestge-
hend noch aus. Die Entwicklung meiner spezifischen post-/kolonialen Perspektive
auf gesellscha tliche Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Medienkultur be-
trachte ich daher als theoretische Erweiterung – und zum Teil auch als Korrektur
– bestehender forscherischer Ansätze und aktueller Debatten. In diesem Kapitel
liegt der Schwerpunkt auf Untersuchungen von Post-/Kolonialismus in der gegen-
wärtigen Medienkultur. In Kapitel 2.1 konturiere ich zunächst mein Verständnis
vonMedienkulturanalyse als kritische Gesellscha tsanalyse und führe die zentralen
Begri fe dieser Arbeit ein. In Kapitel 2.2 stelle ich dann grundlegende Ansätze der
Postcolonial Studies vor, die als kritische Brille für die vorliegende Untersuchung
produktiv gemacht werden und gehe konkreter auf das Verhältnis von Postcoloni-
al Studies und Medien- und Kommunikationswissenscha t ein. In Kapitel 2.3 lege
ich den Stand der aktuellen post-/kolonialenDebatten im spezifischen Zusammen-
hang der vorliegenden Untersuchung dar. Hier geht es zum einen um die zögerli-
che Rezeption der Postcolonial Studies im bundesdeutschen Kontext, zum anderen
speziell um interdisziplinäre Studien zum Ovaherero- und Nama-Genozid.

2.1 Medienkulturforschung als kritische Gesellschaftsanalyse

Die vorliegende Untersuchung verortet sich theoretisch im Forschungsfeld und in
der Forschungstradition der Cultural Studies und versteht sich als Beitrag zur kri-
tischen Medienkulturforschung (vgl. insbesondere omas 2015). Mein Verständ-
nis von kritischer Medienkulturanalyse als Gesellscha tsanalyse habe ich bereits in
der Einleitung skizziert. Eine kritischeMedienkulturforschung habenmedien-und
kommunikationswissenscha tliche Forscher*innen in der Vergangenheit in Aus-
einandersetzung mit verschiedenen kritischen eorien entwickelt.2 Neben einem
grundlegenden machtkritischen Gesellscha tsverständnis können als verbinden-
de Elemente die Ablehnung von vermeintlicher wissenscha tlicher Wertefreiheit
und linearer Wirkungsvorstellungen sowie eine Bevorzugung nicht standardisier-
ter, qualitativer Verfahren genannt werden (vgl. omas 2015: 53). An einer sol-
chen Ausrichtung, die sich insbesondere durch eine Verschränkung von kultur-
und sozialwissenscha tlichen Perspektiven ausweist, orientiert sich auch die vor-
liegende Arbeit. Sie nimmt dabei eine poststrukturalistische bzw. dekonstruktivistische
Perspektive ein, die sich auch in der kritischen medien- und kommunikations-
wissenscha tlichen Forschung behauptet hat. Grundlegend für diese Perspektive

2 Tanja Thomas (2015: 53) verweist hier auf marxistische und materialistische Theorien, der
Kritischen Theorie der Frankfurter Schule, feministischer Theorie, den Cultural Studies,
dem strukturalistischen Konstruktivismus, poststrukturalistischen und dekonstruktivisti-
schen Ansätzen sowie postkolonialen und queeren Theorien.
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ist ein Verständnis der zentralen Begri fe Diskurs, Macht/Wissen und Hegemonie,
die auch das politische Kultur- undMedienverständnis der Cultural Studies prägen
und die ich im Folgenden einführe.

2.1.1 Diskurs, Macht/Wissen, Hegemonie

Für das dieser Arbeit zugrundeliegende Diskursverständnis sind vor allem die
theoretisch-konzeptionellen Entwicklungen im französischen Strukturalismus
und Poststrukturalismus seit Mitte der 1950er-Jahre von Bedeutung (vgl. Keller
2011: 14). Der spezifische Diskursbegri f, an den hier angeknüp t wird, geht
maßgeblich auf das ein lussreiche Werk des französischen Philosophen Michel
Foucault (1926-1984) zurück. In seinen Diskurstheorien und -analysen hat er
grundlegende Überlegungen zum komplexen Zusammenhang von Macht/Wissen,
Subjektivierungsweisen und Geschichte entfaltet (vgl. omas 2009). Foucault ver-
steht Diskurse im Wesentlichen als »Praktiken, die systematisch die Gegenstände
bilden, von denen sie sprechen« (Foucault 1990: 74). Ein solches konstruktivis-
tisches Verständnis von Diskursen als soziale Praxis der Bedeutungsproduktion
und regelgeleitetes Formationsprinzip erlaubt es, theoretisch zu erklären, wie ge-
sellscha tliche Wirklichkeit v.a. durch kommunikativen Austausch hervorgebracht
wird (vgl. Keller 2013: 70). Entscheidend ist neben ihrer wirklichkeitskonstituieren-
den Kra t, dass Diskurse darüber bestimmen,was zu einem bestimmten Zeitpunkt
sagbar und denkbar und somit – so soll hier betont werden – letztlich auch erinner-
bar ist. Diese so benannten diskursiven Formationen sind jedoch stets wandelbar,
sodass sich die Grenzen des Feldes verschieben können. Fundamental für seine
diskurstheoretischen Überlegungen ist, dass Macht ›den Dingen‹ nicht äußerlich,
sondern wesentlich in Prozesse der Wissensproduktion eingeschrieben ist. Nach
Foucault ist der Diskurs »dasjenige, worum und womit man kämp t; er ist die
Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht« (Foucault 1991a: 11). Auf Foucaults
Diskurstheorie und -analysen bauen zentrale postkoloniale eoretiker*innen wie
u.a. Edward Said auf (vgl. Kapitel 2.2.2).

Daneben ist ein Verständnis von Hegemonie im Sinne Antonio Gramscis (1891-
1937) für Arbeiten der Cultural Studies – und auch der Postcolonial Studies – von
zentraler Bedeutung (vgl. Hall 2000: 40; Langemeyer 2009: 72). Stuart Hall etwa
verbindet diskurstheoretische Überlegungenmit demHegemonie-Begri f Gramscis,
wenn er die Bedeutung von Sprache in Kämpfen um Deutungshoheit betont (vgl.
omas 2015: 74). Nach Gramsci ist Hegemonie vor allem als kulturelle Hegemonie

zu verstehen und innerhalb der Zivilgesellscha t verortet (vgl. Langemeyer 2009:
74). Demnach geht es bei Hegemonie um die »Reartikulation kultureller Vorstel-
lungsmuster in Richtung eines neuen bzw. zum Zwecke der Beibehaltung eines be-
stehenden Konsenses« (Marchart 2018: 80). In diesem Zusammenhang steht auch
Gramscis berühmter Begri f des senso commune. Aufgrund seines »inkohärenten
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Charakters« sei der Alltagsverstand »hegemonialen Re-Artikulationen gegenüber«
empfänglich. Hegemonie bezeichnet demnach geradezu den »Kampf um die Ak-
tivierung bestimmter Elemente des Alltagsverstandes, ihre Verknüpfung mit dem
eigenen hegemonialen Projekt, wie auch die Desaktivierung anderer Elemente«
(ebd.: 81). Gramscis Begri f der Hegemonie bezeichnet »mithin einen letztlich pre-
kären, nur auf Zeit stabilen Zustand in einem Feld beständiger Kämpfe um die
hegemoniale Position« (Keller 2011a: 29). Die Durchsetzung einer hegemonialen
Deutung im Sinne von gesellscha tlichemKonsens ist mit dem Ausschluss nichthe-
gemonialer Deutungen und kultureller Praktiken verbunden. Bedeutsam ist, dass
kulturelle Hegemonie stets umkämp t bleibt. Deswegen sollte, so betont Stuart
Hall, ein hegemoniales Projekt »nie fälschlich als beendet oder vollendet betrachtet
werden. Es wird immer herausgefordert, muß sich immer selbst sichern, ist im-
mer ›im Prozess‹« (Hall 1988: 7). In der Verbindung von Foucaults Diskurstheorie
und Gramscis Hegemoniebegri f definieren Vertreter*innen der Cultural Studies
Kultur zusammengefasst als ein stets umkämp tes Feld sozialer Praktiken und Be-
deutungsproduktion.

2.1.2 Ein politischer Kultur- und Medienbegriff

Das Potenzial einer von den Cultural Studies inspirierten Perspektive liegt für die-
se Untersuchung v.a. in einem gesellscha tstheoretisch fundierten, explizit macht-
kritischen und prozessorientierten Kultur- undMedienbegri f, welcher bestehende
Konzeptionen in der kulturwissenscha tlichen Gedächtnis- bzw. Erinnerungskul-
turforschung bereichern kann.

Zentrale Vertreter*innen wie RaymondWilliams definieren Kultur als Gesamt-
heit einer Lebensweise, »a whole way of life« (vgl.Hepp 2010: 41). In der Ausweitung
und gesellscha tstheoretischen Kontextualisierung wird Kultur zu einer »alltägli-
chen und eigenständigen Dimension des Sozialen« (ebd.: 57), weswegen auch der
Begri f des Kulturellen vorgezogen wird. Die Perspektive der Cultural Studies zeich-
net sich durch eine gesellscha tstheoretische Kontextualisierung und durch eine
spezifische Verschränkung des Kulturellen mit dem Politischen aus. Die Kategorien
Kultur, Macht und Identität bilden eine Art »magisches Dreieck«, welches Cultural
Studies-Analysen auszeichnet (vgl. Marchart 2018: 33f.). Kultur erweist sich für die
Cultural Studies als »politische Kategorie« und »kulturelle Identität wird nicht um
ihrer selbst willen analysiert, sondern um Licht auf Machtverhältnisse zu werfen,
die immer auch kultureller Art sind« (ebd.).

Kultur ist folglich nicht einfach als holistisches Konzept zu verstehen, son-
dern – wie Edward P. ompson (1959) betont hat – auch als »whole way of struggle,
eine umfassende Kon liktweise« (Marchart 2018: 55, Herv.i.O.). Mit der Kritik von
ompson, einem der Verfechter einer ›Geschichte von unten‹, erfährt der Kul-

turbegri f der Cultural Studies eine grundlegende Politisierung und eine »explizit
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kon likttheoretische und aktivistische Wendung« (ebd.: 56). Um in diesem Sinne
gesellscha tliche Machtverhältnisse auch als kulturelle Fragen zu verhandeln, wird
der Begri f der Hegemonie zentral, den Vertreter*innen der Cultural Studies von
Gramsci übernehmen. »In Form hegemonialer Kämpfe – um Dominanz und Sub-
ordination – wird Identität auf dem Feld der Kultur vorübergehend fixiert und
definiert. […] Macht kann an keinem bestimmten Ort der Gesellscha t lokalisiert
werden – auch nicht in der Politik oder der Polizei –, sondern Machtverhältnisse
müssen imMedium des Kulturellen fortgesetzt reproduziert werden« (Marchart 2018:
35, Herv.i.O.).

Eine solche machtkritische, kon liktorientierte Perspektive zeichnet auch
Medienanalysen aus der Perspektive der Cultural Studies aus. Deren Spezifik
in Abgrenzung zum Mainstream der Kommunikations- und Medienwissenscha t
kann dahingehend beschrieben werden, dass sie gerade nicht »einfach ein Wissen
über Medienkultur anhäufen, sondern dass sie auf der Basis einer grundlegenden
Prozess- und Kon liktorientierung die Stellung von Medien in gegenwärtigen
soziokulturellen Auseinandersetzungen zu beleuchten suchen« (Hepp/Krotz/ o-
mas 2009: 12). Als eine Art empirisches Programm streben sie an, machtgeprägte
Prozesse kultureller Bedeutung in konkreten Kontexten zu untersuchen (vgl. Hepp
2010: 15).

Produktiv für meine Forschungsperspektive ist insbesondere, dass Vertre-
ter*innen der Cultural Studies die diskurstheoretische Ebene von Massenmedien
herausarbeiten und die Frage nach Identitätskonstruktionen in den Mittelpunkt
ihrer Überlegungen stellen. Massenmedien kommt aus Sicht von Vertreter*innen
der Cultural Studies eine zentrale Bedeutung im »Kampf um Bedeutung« bzw.
»Kampf im Diskurs« (Marchart 2018: 164) zu. Arbeiten der Cultural Studies erö f-
nen somit Ansätze für kulturorientierte, dabei aber stets gesellscha tstheoretisch
re lektierte machtkritische Medienanalysen, die sich insbesondere auch für die
Analyse medialer Repräsentationen in Erinnerungsdiskursen fruchtbar machen
lassen. In den Cultural Studies wird mit dem Begri f der Repräsentation verdeut-
licht, dass Medien bei der kommunikativen Konstruktion sozialer Wirklichkeit
eine zentrale Rolle zukommt (vgl. Hepp 2010: 38). In seinen Arbeiten hat v.a.
Hall deutlich gemacht, dass mediale Repräsentationen Wirklichkeit nicht einfach
abbilden, sondern selbst als »unhintergehbarer Teil des Prozess[es] der soziokul-
turellen Konstruktion von Wirklichkeit« (ebd.) zu betrachten sind. Im Rückgri f
auf diese Perspektiven nehme ich in dieser Untersuchung zusammengefasst eine
postkolonial-dekonstruktivistische repräsentationskritische Perspektive auf Erinnerungs-
diskurse in der gegenwärtigen Medienkultur ein. Die Spezifik der postkolonialen
Perspektive konturiere ich im nächsten Abschnitt.
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2.2 Postkoloniale Theorien als »neue … Brille«

Die kritische Perspektive der vorliegenden Untersuchung ist wesentlich von Ar-
beiten aus dem Bereich der Postcolonial Studies geprägt. Ebenso wie die Cultural
Studies werden auch diese als ein inter- oder transdisziplinäres Projekt bzw. eine
bewusst »antidisziplinäre Intervention« (Castro Varela/Dhawan 2009: 9) gefasst;
aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit können ihre Ansätze kaum auf einen Begri f ge-
bracht werden. Ein gemeinsames Anliegen besteht jedoch »in der ematisierung
des Fortbestehens und Nachwirkens einer Vielzahl von Beziehungsmustern und
E fekten kolonialer Herrscha t« (Conrad/Randeria 2002a: 24). Vertreter*innen der
Postcolonial Studies betrachten »die heutige Welt nach wie vor geprägt von impe-
rialen und neokolonialen Herrscha tsverhältnissen und kulturellen Beziehungen,
welche die alten Asymmetrien reproduzieren und verfestigen« (ebd.). Sie werden
in dieser Arbeit als eine Art »neue, vor allem aber komplexere Brille« (Reuter/Vil-
la 2010: 10) für kritische Medienkulturforschung genutzt: »Diese Brille bewirkt im
Wesentlichen eine hinterfragende, de-essentialisierende, dekonstruktive Sicht auf
[…] o t implizite und darum umso wirkmächtigere Grundannahmen des Sozialen«
(ebd.), wie u.a. in Bezug auf Identität, Di ferenz bzw. Alterität, Universalismus,
Eindimensionalität und Wissen/Kritik, aber auch Geschichte, Geopolitik, Recht
und Gerechtigkeit (vgl. ebd.: 12). Postcolonial Studies werden in dieser Arbeit zu-
sammengefasst als ein kritisches interventionistisches Projekt betrachtet, welches
an verschiedenen Macht-Wissens-Feldern arbeitet und davor stets vor allem die
Fort- und Nachwirkungen kolonialer Diskurse sowie (neo-)koloniale Machtstruk-
turen und Ausschlüsse in globalen Ungleichheitsverhältnissen in den Blick nimmt.

Wenngleich Postcolonial Studies und Media and Communication Studies vie-
le Schnittmengen in ihren Untersuchungsgegenständen und Erkenntnisinteressen
aufweisen, beziehen sie sich bisher jedoch nur selten aufeinander.3 Postcolonial
Studies und insbesondere die Communication Studies stehen somit in einem am-
bivalenten Verhältnis. In der Einleitung des von ihnen herausgegebenen Special
Issues des Journals Communication eory stellen Raka Shome und Radha S. Hegde
fest: »[T]he politics of postcoloniality is centrally imbricated with the politics of
communication. Yet, the communication dimension (except media) has hardly re-
ceived any attention in postcolonial studies, just as postcolonial issues, for themost

3 Zum Verhältnis von Postcolonial Studies und Medien- und Kommunikationswissenscha t
vgl. Bergermann 2012; Bergermann/Heidenreich 2015; Kumar 2014; Merten/Krämer 2016. Ei-
ne Verknüpfung zwischen den Postcolonial Studies, deren Fokus nach wie vor auf Literatur
liegt, und den Medien- und auch Kommunikationswissenscha ten, innerhalb derer die Post-
koloniale Theorie und Kritik noch immer unterrepräsentiert sei, ist in den letzten Jahren for-
ciert worden. Von einem wachsenden Interesse zeugen auch die zwei Reihen des transcript-
Verlags, Postcolonial Studies sowie die neue Reihe Post_koloniale Medienwissenscha t.
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part, have been elided in communication studies« (Shome/Hegde 2002: 249). Auch
mehr als ein Jahrzehnt später stellt ein Dialog zwischen den Postcolonial und den
Communication Studies weitestgehend ein Desiderat dar:

»While dominant fields such as English and Comparative Literatures, and in lu-
ential in disciplines such as Anthropology, Geography, and History, postcolonial
studies has paid minimal attention to the role played by media in the context of
transnational, colonial, and nationalist relations. It has also paid limited attention
to the ways in which media cultures intersect in, and inform, many contemporary
postcolonial sensibilities.« (Shome 2016: 245)

In diesem Kapitel konzentriere ich mich darauf, das für die Forschungsperspek-
tive dieser Arbeit relevante Grundverständnis der Postcolonial Studies darzulegen
und daraus Analysestrategien abzuleiten, die den kritischen Blick für die empiri-
sche Untersuchung schärfen. Im Folgenden gehe ich zunächst auf die postkoloniale
Kritik an der modernen Geschichtsschreibung ein (2.2.1). Anschließend stelle ich
eorien zu post-/kolonialen Di ferenzkonstruktionen sowie Kritik an globalen In-

terdependenzen vor (2.2.2). Darauf au bauend komme ich mit Gayatri C. Spivak
auf die Frage der Un-/Möglichkeit subalterner Artikulation (2.2.3) zu sprechen.

2.2.1 Postkoloniale Kritik an modernen Wissenschaften

Die postkolonialen Ansätze, auf die ich in dieser Arbeit zurückgreife, gründen ins-
besondere in einem Misstrauen gegenüber etablierten (westlichen) akademischen
Disziplinen. Diese haben sich im Zuge der Herausbildung der ›modernen‹ Wissen-
scha ten o tmals als Kompliz*innen kolonialer Unterdrückung und Ausbeutung er-
wiesen und ihre kolonialen Grundlagen bis heute nur selten hinreichend re lektiert
(vgl. Castro Varela/Dhawan 2009: 14f.; Shome 2016: 245).

»[P]ostcolonial studies has established itself as an important field that theorizes
colonial logics, transnational inequalities, and postcolonial rationalities. One of its
main contributions has been to intervene in the knowledge production of Western
(or Western-oriented) academia in order to illustrate how many of its underlying
logics of knowledge, established in various disciplines, have attempted to univer-
salize themselves and their Eurocentric assumptions.« (Shome 2016: 145, Herv.i.O.)

Die kritische Perspektive der Postcolonial Studies geht somit mit einer grundsätz-
lichen »Anerkennung der historischen Tatsache einher, dass die Moderne zutiefst
mit dem europäischen Imperialismus verbunden ist« (Castro Varela/Dhawan 2009:
15).

Die enge Verbindung von Macht und (kolonialem) Wissen im Foucault’schen
Sinne zeigt sich besonders auch im Feld der modernen Geschichtsschreibung (vgl.
Conrad/Randeria 2002a: 35). Das zentrale Problem der westlichen Geschichts-
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schreibung – so hat der Historiker Dipesh Chakrabarty (2000) dargelegt – ist
darin zu sehen, dass sie auf europäischen Vorstellungen etwa von Entwicklung,
Modernisierung und Kapitalismus basiert und »die europäische Geschichte zum
globalen Maßstab erklärt« (Kerner 2012: 77). Die postkoloniale Perspektive kann
somit als Kritik an der Institution ›Geschichte‹ und ihrer Universalitätsbehaup-
tung verstanden werden (vgl. Young 1990b). Diese betrachten Vertreter*innen der
Postcolonial Studies kritisch als eine der (Wissens-)Technologien, mit denen ›der
Westen‹ seine Hegemonie global begründet hat. Die ›postkoloniale Brille‹ rückt
dabei auch Leerstellen in westlichen Diskursen in den Blick. Denn: »Neben der Ge-
schichte des Wissens steht jedoch auch immer eine Geschichte der Auslassungen
und des (Ver)Schweigens« (Conrad/Randeria 2002: 33). Richtungsweisend ist in
diesem Bereich die Arbeit von Michel-Rolph Trouillot (1997), in der er am Beispiel
der Haitianischen Revolution dargelegt hat, inwiefern die moderne europäische
Geschichtsschreibung auf dem (Ver-)Schweigen, der silences bzw. auf Praktiken
des silencing der kolonialen Vergangenheit, beruht. Aus einer solchen Perspektive
wird Geschichte nicht als »lineare Progression« betrachtet, sondern postkoloniale
Studien fokussieren die »Komplexitäten und Widersprüche historischer Prozesse.
Und so komplex, wie sich die Kolonisierung und ihre Folgen zeigen, so kompliziert
und uneindeutig stellen sich selbstverständlich auch Dekolonialisierungsprozesse
dar« (Castro Varela/Dhawan 2015: 16).

Postkoloniale Studien in dem hier verstandenen politisch-interventionisti-
schen Sinne sind damit wesentlich (auch) dem Projekt einer »Dekolonialisierung
hegemonialen Wissens« (Castro Varela/Dhawan 2009: 15), insbesondere auch
der modernen wissenscha tlichen Disziplinen verschrieben. Wie Castro Varela
und Dhawan mit Bezug auf Chakrabarty feststellen, wird auf »Europa als still-
schweigende Bezugsgröße« (ebd.: 14) rekurriert. »Diese gilt es einer Kritik zu
unterziehen, auch wenn es die europäischen eorietraditionen sind, die gleich-
zeitig die Instrumente der Kritik bereitstellen« (ebd.). Hier zeigt sich ein zentrales
Dilemma. In der Perspektive der Postcolonial Studies steht fest, dass »Europa
kein Monopol auf die Wissensproduktion hat, das Problem besteht jedoch darin,
dass subalternes Wissen innerhalb der Schauplätze der modernen Epistemologie
Europas zum Verstummen gebracht wurde« (ebd.: 15). Aus diesem Grunde wird
das kritische Projekt, »Europa zu provinzialisieren« (Chakrabarty 2002), dem
sich postkoloniale Studien verschrieben haben, »zu einem notwendigen, aber
unmöglichen Unterfangen« (Castro Varela/Dhawan 2009: 15).

Postkoloniale Kritik an Anthropologie und Mediengeschichtsschreibung
Wie postkoloniale Kritiker*innen schon in den 1960er- und 1980er-Jahren heraus-
gestellt haben, kann insbesondere die Anthropologie aufgrund ihrer historischen
Komplizität von kolonialer Unterwerfung undwissenscha tlichem Legitimierungs-
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diskurs in einem besonderenMaße als disziplinärer Ausdruck eines westlichen Im-
perialismus betrachtet werden. Wie Roger Begrich und Shalini Randeria betonen,
hat sich die Anthropologie zu Beginn der Kolonialzeit als Wissenscha t etabliert
und erlebte ihre ›Blütezeit‹, als sich die europäische Kolonialherrscha t dem Ende
zuneigte. »Während dieser Zeit produzierten europäische ForscherInnen Wissen
für europäische Ö fentlichkeiten über nicht-europäische Völker, die von Europäe-
rInnen beherrscht wurden« (Begrich/Randeria 2012: 70). In diesem Zusammen-
hang haben sich etwa dichotome Vorstellungen von schri tsprachlichen und ora-
len Kulturen entwickelt, die auch Konzepte der Erinnerungskulturforschung bis
heute prägen (vgl. Kapitel 3.1.3). Insbesondere gilt es in diesem Zusammenhang
aus postkolonialer Perspektive auch die westliche Mediengeschichte und den ihr
zugrundeliegenden Eurozentrismus o fenzulegen und zu »provinzialisieren« (Cha-
krabarty 2000).Verwiesen sei auf Erhard Schüttpelz’ (2009) Untersuchung zurWelt-
mediengeschichte von 1500-1800, welche Ulrike Bergermann zufolge kritisch auf die
»Rekonstruktion beliebter medienhistorischer Klischees zur medientechnischen
Überlegenheit des Westens […], etwa den nordwesteuropäischen Gegensatz von
Mündlichkeit und Schri tlichkeit im 17. Jahrhundert« (Bergermann 2012: 275) auf-
merksam macht und darüber die »implizite Trennung der Welt in moderne und
nichtmoderne Kulturen« (ebd.) rekonstruiert.

Wie Raka Shome (2016) kritisiert, ist innerhalb des Mainstreams der Medien-
und Kommunikationwissenscha t (und v.a. in westlichen Akademien) bisher ei-
ne Diskussion ausgeblieben, die entsprechend problematisiert, dass insbesondere
eine ›evolutionstheoretische‹ Periodisierung von Medientechnologien, »a stagist-
viewo history« (Chakrabarty 2000: 22), nicht undi ferenziert universalisiert wer-
den kann, sondern lediglich als eine partikulare Geschichte unter anderen zu be-
trachten ist, die eurozentrisch argumentiert und dabei einenGroßteil der globalen,
diskontinuierlich verlaufenden Prozesse nicht erfasst.Was fehlt, ist Shome zufolge
eine kritische Re lexion, die anerkennt, »that millions of people in various parts of
the non-Western world fall out of the history that we narrate in the West« (Shome
2016: 246, Herv.i.O.). In dieser Hinsicht gilt es auch, die hegemoniale Medien-
und Kommunikationsgeschichte v.a. in ihrem ›entwicklungstechnologischen Nar-
rativ‹, welches sich gleichsam in der kulturwissenscha tlichen Gedächtnis- und Er-
innerungskulturforschung wiederfindet, als post-/koloniales Problemfeld zu de-
konstruieren. Aus postkolonialer Perspektive ist an bestehenden Medienbegri fen
grundsätzlich zu problematisieren, dass diese in der Regel von westlichen Normen
und Zeitlichkeiten ausgehen, ohne diese weiter zu re lektieren.

»Our understanding (in the Western academic community in particular) of the de-
velopment of media and the di ferent stages of its emergence narrates and uni-
versalizes a particular history of modernity. This is a history that neglects how me-
dia functions in the Global South (including in the ›developed‹ South). It is a his-
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tory that advances a view of modernity that is locked in temporal logics of North-
ern Atlantic modernity – which has simultaneously been a colonial modernity.
Such a history suppresses other histories of media’s functioning in other parts of
the world – histories that themselves are o ten an e fect of those larger histories
of North Atlantic colonialisms with which media cultures have developed in the
West and have informed and impacted the Global South.« (Shome 2016: 246)

In dieser Hinsicht deutet sich an, so stellt Ulrike Bergermann kritisch fest, »dass
in den kanonisierten Bezugstexten der Medienwissenscha t Relektüren vorzuneh-
men sind, die die Frage nach dem konstitutiven Anderen der in Konstruktion be-
gri fenen Fach- und eoriegeschichte auch in ihrer postkolonialen Grundierung
zu lesen wissen« (Bergermann 2012: 275f.). Eine sich als postkolonial verstehen-
de (Medien-)Wissenscha t bedarf folglich zunächst »der aktuellen Selbstre lexion.
Und der Re lexion ihrer Geschichte« (ebd.). Auf der Ebene medialer Repräsentatio-
nen erweisen sich postkoloniale Ansätze als Strategie, um insbesondere die macht-
volle Praxis der Di ferenzkonstruktion zu problematisieren.

2.2.2 Post-/koloniale Differenzkonstruktionen
und globale Interdependenzen

Postkoloniale Ansätze werden in erster Linie als kritische Perspektive auf Prozes-
se der Produktion von Wissen über die ›Anderen‹ verstanden (vgl. Ziai 2010: 402).
Als eine zentrale Arbeit ist in diesem Zusammenhang Edward W. Saids Orientalism
(1978) zu nennen, welche als »Gründungsdokument« (Castro Varela/Dhawan 2015:
93 f.) postkolonialer Studien gilt und von der auch für die vorliegende Untersu-
chung hinsichtlich der Analysestrategie der kolonialen Diskursanalyse Denkanstö-
ße ausgehen.4 Mit dem Begri f des Orientalismus und mithilfe der Fouault’schen
Diskursanalyse sowie Gramscis Hegemoniebegri f zeichnet Said die Herausbil-
dung und Durchsetzung eines kolonialen Diskurses nach, in dem der Orient als
Gegensatz zum Okzident konstruiert und gleichzeitig die gewaltvolle europäische
Kolonialherrscha t legitimiert wurde (vgl. Castro Varela/Dhawan 2015: 95).5 Da-
bei zeigt er, wie der koloniale Diskurs »Subjekte und Kolonisatoren gleichermaßen
hervorgebracht hat« (ebd., Herv.i.O.). Im orientalisierenden Diskurs werden Men-
schen v.a. aus dem Mittleren Osten als traditionsverha tete ›Andere‹ konstruiert
und die Dominanz des vermeintlich aufgeklärten ›Eigenen‹ über dieses ›Andere‹
gerechtfertigt. Diesen diskursiven Konstruktionsprozess fasst Said als Praxis epis-
temischer Repräsentationsgewalt mit dem Begri f des othering (Said 1978: 73). Das
von Said rekonstruierte Orientbild steht als »feminin, irrational und primitiv im

4 Vgl. einführend zu Said auch Purtschert 2012: 343 f.
5 Vgl. zu Foucaults Diskurs- und Gramscis Hegemonie-Begri f Kapitel 2.1, zur Diskursanalyse

Kapitel 6.1.
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Gegensatz zum maskulinen, rationalen und fortschrittlichen Westen« (Castro Va-
rela/Dhawan 2015: 99). Damit beschreibt Said zusammengefasst einen Prozess der
Konstruktion einer kulturell definierten Gruppe als ›anders‹; diese Di ferenzkon-
struktion dient in erster Linie dazu, »die Identität einer Wir-Gruppe davon abzu-
grenzen und zu konstituieren und somit politische Ansprüche und Ausschlüsse zu
rechtfertigen« (Ziai 2010: 403f.). Eine solche Perspektive ist für Untersuchungen
post-/kolonialer (Erinnerungs-)Diskurse von zentraler Bedeutung, da es auch in
solchen Zusammenhängen mit Bezug auf die Vergangenheit wesentlich um Kon-
struktionen von (kollektiven) Selbst- und Fremdbildern im Sinne von »imagined
communities« (Anderson, B. 1990) geht.6 Fundamental ist dabei die Einsicht, dass
Prozesse des othering historisch stets mit machtvollen Dichotomiebildungen ein-
hergehen und letztlich v.a. der Konstruktion eines europäischen Selbstbildes und
Überlegenheitsanspruches dienen.

Der Orientalismus-Diskurs kann als eine spezifische Variante einer kolonialen
Wissensordnung gelesen werden, der in einem größeren Kontext als epistemische
Voraussetzung des Imperialismus zu verorten ist, wie Hall im Anschluss an Said
gezeigt hat. Die Konstruktion des ›Anderen‹ im Kolonialismus hat er als den Dis-
kurs vom »Westen und dem Rest« (Hall 2002a) charakterisiert. Das zentrale An-
liegen seiner Untersuchung ist es, »die Formierung eines bestimmten Denk- und
Sprachmusters zu analysieren, eines ›Repräsentationssystems‹, dessen Zentrum
das Konzept vom ›Westen‹ und dem ›Rest‹ ist« (ebd.: 139). Im Sinne Foucaults ver-
steht Hall den Diskurs vomWesten und vom Rest als machtvolle Praxis, welche die
Gegenstände und Subjekte, die sie repräsentieren, gleichzeitig in bestimmter Art
und Weise hervorbringen.

»Einmal produziert, wurde die Idee ›des Westens‹ zudem selbst produktiv. Sie hat-
te reale Folgen, denn sie ermöglichte es Menschen, etwas in einer gewissen Weise
über bestimmte Dinge zu wissen oder über sie zu reden. Sie produzierte Wissen.
Sie wurde sowohl der organisierende Faktor in einem System weltweiter Machtbe-
ziehungen als auch das organisierende Konzept oder der Ausdruck einer ganzen
Art zu denken und zu sprechen.« (Ebd.: 139)

Die Idee einer grundlegenden Di ferenz war Hall zufolge wesentlich für die Her-
ausbildung eines westlichen Selbstverständnisses. Saids ein lussreiche Studie zum
Orientalismus kann hier als »eine beispielha te Darstellung und Analyse des West-
Rest-Diskurses« (Kerner 2012: 66) herangezogen werden; Hall macht jedoch deut-
lich, dass der Diskurs über denWesten und den Rest nie auf die Dichotomiebildung
zwischen einem vermeintlich ›aufgeklärten‹ Okzident und einem ›traditionsver-
ha teten‹ Orient beschränkt war (vgl. Hall 2002a: 155f.). Neben dem Orient schuf

6 Zur postkolonialen Kritik an Anderson vgl. Shome 2016: 247 f.
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der Diskurs vomWesten und dem Rest kategoriale Di ferenzierungen zwischen ei-
nem ›fortschrittlichen Norden‹ und einem ›unterentwickelten Süden‹ – und kon-
struierte die Regionen Afrika, Lateinamerika und Asien als Gegenbild Europas (vgl.
Kerner 2012: 89). Dabei wurde insbesondere ›Afrika‹ in der europäischen Moderne
(sprachlich und visuell) als das ›radikal Andere‹ konstruiert, wie etwa der Literatur-
wissenscha tler Valentin Mudimbe (1994) dargelegt hat. Die Stärke post-/kolonia-
ler Analysen liegt mit Blick auf solchen Di ferenzkonstruktionen zusammengefasst
insbesondere darin, dass sie binäre Strukturen nicht einfach reproduzieren, son-
dern den Fokus gerade auf das gegenseitige Konstitutionsverhältnis und die damit ein-
hergehenden Ambivalenzen legen. Diesen Aspekt gilt es in der Untersuchung mit
dem Konzept des othering zu betonen und den Fokus nicht nur auf die Konstruk-
tionen der ›Anderen‹ zu richten, sondern auch zu fragen, welche Konstruktionen
des ›Eigenen‹ damit einhergehen.

Globale Interdependenzen
Die Relevanz postkolonialer Ansätze kann für die vorliegende Arbeit auch darin
gesehen werden, dass sie globale Interdependenzen aufzeigen.7 Sie vermögen da-
bei insbesondere »kritische Fragen zu stellen, die das Verhältnis zwischen dem
vermeintlich ›Eigenem‹ und dem ›Fremden‹ und ›Anderen‹ und die Deutungsho-
heit darüber immer wieder neu ausloten« (Struve 2012: 107). Bezogen auf den Un-
tersuchungsgegenstand dieser Arbeit rückt damit das globale Beziehungsge lecht
zwischen ehemals kolonialisierten Opfern des Genozids und ihrer Nachfahr*in-
nen im heutigen Namibia und der Diaspora sowie den ehemaligen Kolonialist*in-
nen, deutschstämmigen Nachfahr*innen von Siedler*innen und der heutigen Ge-
sellscha t in der Bundesrepublik sowie in einem größeren Rahmen Verbindungen
zwischen Kolonialisierten und Kolonialisierenden, zwischen GlobalemNorden und
Süden in den Blick. » e postcolonial critique does not work to once again set
up cultures in polarities, but rather the discourse points to how the West and the
›other‹ are constitutive of one another in ways that are both complicitous and re-
sistent« (Shome/Hegde 2002: 264). Ansätze der Postcolonial Studies zeichnen sich
folglich insbesondere dadurch aus, dass sie die kulturelle Macht historisch und im
globalen (geopolitischen) Gefüge betrachten:

»To sum up the distinctiveness of postcolonial studies from other forms of critical
scholarship, then, it could be said that postcolonial scholarship provides a his-
torical and international depth to the understanding of cultural power. It stud-
ies issues of race, class, gender, sexuality, and nationality, that are of concern to

7 Der Begri f der Interdependenz stammt aus politikwissenscha tlichen Arbeiten zu Abhän-
gigkeitsverhältnissen zwischen Nationalstaaten; er umfasst sowohl wechselseitige Identi-
tätskonstruktionen als auch ökonomische Abhängigkeiten (vgl. Castro Varela/Dhawan 2010:
316).
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contemporary critical scholarship by situating these phenomena within geopo-
litical arrangements, and relations of nations and their inter/national histories.«
(Shome/Hegde 2002: 252)

In einer vornehmlich literaturwissenscha tlichen Tradition richtet sich das Interes-
se der Postcolonial Studies v.a. auf machtvolle (rassifizierende) Repräsentationen
sowie »eine Dekonstruktion eurozentrischer Narrative, welche bestehende hege-
moniale Ordnungen stabilisieren« (Castro Varela/Dhawan 2015: 17). Dennoch beto-
nen zentrale Vertreter*innen wie Said und Spivak, dass (mediale) Repräsentatio-
nen stets eine politische Dimension besitzen und im Zusammenhang mit Macht-
Wissens-Komplexen zu betrachten sind (vgl. Conrad/Randeria 2002: 23).

Richtungsweisend ist für die vorliegende Untersuchung auch, eine Perspektive
einzunehmen,welche sowohl materielle als auch symbolischeMachtverhältnisse in
den Blick rückt. Denn ebenso wie Vertreter*innen der Cultural Studies betonen,
dass ein Fokus auf rein ökonomische Aspekte für postkoloniale Studien unzurei-
chend ist, so kritisieren v.a. neuere, marxistisch inspirierte Ansätze postkolonialer
und feministischer Kritik, »wie problematisch es ist, die ökonomischen Faktoren
bei der Analyse von Ungleichheitsverhältnissen, neokolonialen und neoimperialis-
tischen globalen Strukturen außen vor zu lassen« (Castro Varela/Dhawan 2015: 33).
Festgestellt werden soll hier deswegen, dass Kolonien zwar in erster Linie als »Orte
ökonomischer Ausbeutung« (Castro Varela/Dhawan 2009: 15), jedoch auch als »Or-
te, von denen die Zivilisierungsmission operationalisiert wurde« (ebd.), zu betrach-
ten sind. Daher gilt es, die Ebene der medialen Repräsentation mit einer Re lexion
der gesellscha tlichen Rahmenbedingungen und mit materiellen Ressourcen zu-
sammenzubringen, wie kritische Vertreter*innen fordern:

»Folglich ist es elementar, Kolonialismus desgleichen als ein kulturelles und nicht
nur als ein ökonomisch-politisches Herrscha tssystem zu betrachten. Es konsti-
tuierte die Subjektivitäten und Beziehungen, die die westliche Dominanz über
die sogenannte ›Dritte Welt‹ brauchte, um sich zu etablieren. Leider verharren
postkoloniale Studien allerdings häufig auf der Ebene diskursiver Fragen, die sich
lediglich den Repräsentationspolitiken und Bezeichnungssymboliken widmen.
Dies ist insofern problematisch, als die wichtigen ökonomischen Fragen, die die
gewaltförmigen materiellen Verhältnisse bestimmen, ausgeblendet werden.«
(Castro Varela/Dhawan 2009: 15f., Herv.i.O.)

Symbolische undmaterielle Ebenen gilt es somit als eng verschränkt zu betrachten,
da Ungleichheiten über »eurozentristische Wissensordnungen und Repräsentati-
onssysteme« (Reuter/Villa 2010: 17) legitimiert werden. Insbesondere die sozial-
und politikwissenscha tlich ausgerichteten Post-Development Studies heben ih-
rerseits hervor, dass koloniale Machtverhältnisse nicht nur in der politischen Öko-
nomie, sondern gerade auch im Bereich der Wissensproduktion und Repräsenta-
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tionen fortwirken (vgl. Ziai 2018: 329). Damit eignen sich derartige Ansätze insbe-
sondere für eine herrscha tskritische Analyse (medial vermittelter) erinnerungs-
bzw. ›entwicklungspolitischer‹ Diskurse, wie sie in der vorliegenden Arbeit unter-
nommen wird.

Ähnlich wie Said, Mudimbe und Hall richten sich Autor*innen einer »post-
kolonialen Entwicklungspolitikkritik« (Kerner 2012: 110 f.) gegen Konstruktionen
nichtwestlicher Gesellscha ten als ›weniger entwickelt‹ und somit ›unterlegen‹ (vgl.
Castro Varela/Dhawan 2015: 85 f.).8 Das Entwicklungsparadigma und seine Insti-
tutionalisierung nach dem ZweitenWeltkrieg wird herrscha tskritisch als »Grund-
lage eines weißen westlichen Selbstverständnisses und seiner ›humanistischen‹
historischen Aufgabe« (Bendix 2011: 275) betrachtet. Abermals werden dabei westli-
che ›Entwicklungsstandards‹ als universelle Norm gesetzt. »Di ferenz zumWesten
werde« in dieser Vorstellung »stets als Rückständigkeit gewertet, sodass gesell-
scha tlicher Fortschritt nur als Angleichung an eine moderne, säkulare, industrie-
kapitalistische Gesellscha t nach dem Vorbild der USA und Westeuropas denkbar
sei« (Ziai 2018: 327). In dieser Hinsicht wird »in der Herabsetzung der Anderen
eine Fortsetzung kolonialen Denkens« (ebd.) gesehen und ›Entwicklung‹ im Sin-
ne Foucaults als historisch gewachsener herrscha tsförmiger Diskurs analysiert.
Wie der Anthropologe Arturo Escobar (1995) betont, waren es v.a. westliche Eli-
ten, welche Entwicklung als Problem des Globalen Südens ›erfunden‹ haben.9 In
diesem Sinne stellt auch Daniel Bendix fest: »›E.hilfe‹ und ›E.politik‹ sind Termini
bzw. Politikfelder, die die westliche Welt erst in der zweiten Häl te des 20. Jahr-
hunderts eingeführt hat. Ideengeschichtlich ungebrochen liegt ihnen allerdings die
›au klärerische‹ Idee eines bestimmten ›E.weges‹ zugrunde, der als Richtmaß für

8 Die sog. ›Entwicklungspolitik‹ ist als post-/kolonialer bzw. neokolonialer Diskurs und Praxis
seit längerer Zeit zum Gegenstand kritischer postkolonialer Auseinandersetzungen gewor-
den. Entwicklungspolitikkritische Traditionen lassen sich schon vor dem postcolonial turn in
deutschsprachigen Debatten aufzeigen (vgl. Kerner 2012: 110 f.). Seit den 1990er-Jahren wird
vor allem unter dem Schlagwort Post-Development fundamentale Kritik am Entwicklungspa-
radigma – wie es auch in dem hier untersuchten Diskurs mit Blick auf das Verhältnis der Bun-
desrepublik und Namibia angesprochen wird – und seinen Ausprägungen formuliert (vgl.
v.a. Escobar 1995). Ziai spricht von einem »Spannungsverhältnis« (Ziai 2010: 406) zwischen
Entwicklungsforschung und postkolonialen Studien, da sich Letztere – zumindest in ihrer do-
minanten Variante – vorwiegend auf Repräsentationen konzentrieren und materielle Fragen
allenfalls sekundär behandeln.

9 In seinem Buch Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World (1995)
unterzieht der Anthropologe Arturo Escobar den Entwicklungsdiskurs und seine institutio-
nellen Formen einer kritischen Analyse und stellt seine Arbeit in die Tradition von Foucault,
Said, Mudimbe u.a. (vgl. Kerner 2012: 112). Sein Fokus richtet sich auf westliche (euroatlan-
tische) Repräsentationen von Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas als vermeintlich
›unterentwickelte Dritte Welt‹.
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die Verortung von Gesellscha ten gilt und an dessen Spitze die Länder des globalen
Nordens stehen« (Bendix 2011: 275).

Hier zeigen sich abermals post-/koloniale Kontinuitäten, die in unvermittel-
ter Weise besonders auch darin gesehen werden müssen, dass die heutigen so-
genannten ›E.länder‹ in der Regel die geplünderten ehemaligen Kolonien bilden;
ein Umstand, der in sog. ›entwicklungspolitischen Diskursen‹ vielfach ausgeblen-
det wird, da »solcherart Diskussionen jedoch – wenn überhaupt – in der Hauptsa-
che monologisch in den sogenannten ›Geberländern‹ desWestens geführt werden«
(ebd.: 276). Durch die Bezeichnung ›E.land‹ können »gewalttätige historische Pro-
zesse – wie der transatlantische Versklavungshandel oder die gravierenden Folgen
kolonialer Unterwerfung und Ausplünderung und ihre Fortschreibung in heuti-
gen Ausbeutungsformen im globalisierten Kapitalismus […] e fizient ausgeblendet
werden« (ebd.). Am Beispiel von Konstruktionen der sogenannten ›Dritten Welt‹
und im Bereich der ›Entwicklungspolitik‹ zeigen sich deutlich die Verschränkun-
gen von symbolischen und materiellen Ebenen im post-/kolonialen Kontext. Die-
ser Mehrdimensionalität von Unterdrückungsverhältnissen hat sich vor allem die
postkoloniale eoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak angenommen, deren zen-
trale Überlegungen zu subalterner Repräsentation und Artikulation im Folgenden
näher betrachtet werden sollen.

2.2.3 Zur Un-/Möglichkeit subalterner Artikulation

In ihrem ein lussreichen Essay Can the Subaltern Speak? (2008a) fragt Spivak nach
dem Zusammenhang von Diskursen, Macht/Wissen, post-/kolonialer Repräsenta-
tionspolitik, Subjektivierungsweisen und subalterner Handlungsmacht.

Mit dem auf Gramsci zurückgehenden Begri f der Subalternen fasst Spivak –
auch in Anlehnung an die South Asian Subaltern Studies Group – all jene Personen
oder Gruppen, die von sozialer Mobilität abgeschnitten sind.10 Bei Gramsci, Guha
und Spivak wird der Begri f in ähnlicher Weise als relationaler Begri f gebraucht:
»Die subalternen Gruppen zeichnen sich durch eine radikale Di ferenz zu den do-
minanten Gruppen aus. Subalternität ist gewissermaßen die Gegenposition zur
Hegemonie. Sie ist keine Identitätsbezeichnung, sondern eine Position und Dif-
ferenz« (Castro Varela/Dhawan 2015: 187). Betont werden soll hier – so stellt Dha-
wan heraus – dass die Subalterne selbst als »eine Schöpfung kolonialer Geschichte«
(Dhawan 2009: 57) zu betrachten ist.

10 Gramscis Vorstellung der Subalternen als potenzieller revolutionärer Kra t wurde von der
South Asian Subaltern Studies Group und den Latin American Studies aufgenommen, kontextua-
lisiert und weiterentwickelt. Spivak beru t sich bei ihrer Definition v.a. auf den Historiker
Ranajit Guha (vgl. Castro Varela/Dhawan 2015: 187).
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Als Subalterne bezeichnet Spivak in den Worten von Aram Ziai »nicht in die
hegemoniale Ordnung eingebundene Klassen, jedoch im internationalen Kontext
einer (neo)kolonialen Ordnung« (Ziai 2010: 404). Dabei richtet sie den Fokus auf
»mehrdimensionale Unterdrückungsverhältnisse aufgrund von ›Rasse‹, Klasse und
Geschlecht« (ebd.). Sie betont, dass die subalternen Frauen der sogenannten ›Drit-
ten Welt‹ als doppelt marginalisiert zu betrachten sind: »Wenn die Subalternen
im Kontext kolonialer Produktion keine Geschichte haben, dann ist die Subalter-
ne Frau sogar noch tiefer in den Schatten gedrängt« (Spivak 2008a: 57). Am Bei-
spiel Tradition der Witwenverbrennung im kolonialen Indien veranschaulicht sie,
»dass jegliche Artikulation der subalternen Frauen in dieser Frage entweder von
Seiten der britischen Kolonialmacht als Beleg für die Überlegenheit des fortschritt-
lichen Westens oder von Seiten des traditionellen Patriarchats als Bekenntnis zu
eben diesem vereinnahmt wurde« (Ziai 2010: 404). Spivak betont, dass postkolo-
niale Ansätze gerade diese Verstrickungen zwischen Patriarchat und Kapitalismus
in den Blick rücken müssten (vgl. Spivak 2010: 50). Sie fokussiert damit nicht nur
die Mehrdimensionalität von Unterdrückungsverhältnissen, sondern untersucht
auch die gesellscha tlichen Bedingungen und Schwierigkeiten subalterner Reprä-
sentation (vgl. Ziai 2010: 404f.). Durch die Verknüpfung von Überlegungen bspw.
zum Erbrecht und zur Witwenverbrennung berücksichtigt Spivak auch konkrete
materielle und ökonomische Verhältnisse. Ihre Analysen der Auswirkungen kolo-
nialer Diskurse auf die Konstruktion von Identitäten und Praktiken weisen damit
in Richtung kritischer postkolonialer Studien, welche Fragen nach Repräsentati-
on mit politisch-ökonomischen Fragen verknüpfen und dabei eine intersektionale
Perspektive einnehmen. Zusammengefasst argumentiert Spivak, dass der subal-
terne Widerstand immer schon durch die hegemonialen Systeme der politischen
Repräsentation gefiltert ist. Dabei kann eine »enge Verbindung zwischen dem Sta-
tus der Subalternität und dem Schweigen« (Steyerl in Spivak 2008a: 12) behauptet
werden, wie Hito Steyerl prägnant formuliert. »Die Ordnung des Diskurses erlaubt
die Artikulation bestimmter Sachverhalte nicht, da sie selbst auf diesem Schweigen
beruht« (ebd.).

Spivak wurde zunächst vorgeworfen, dass sie mit ihrer Aussage, die Subalterne
könne nicht sprechen, »erneut das Stereotyp des schweigenden und passiven nicht-
westlichen Subjekts stabilisiere« (Castro Varela 2015: 198f.). Wie Spivak nachträg-
lich deutlich gemacht hat, ist mit Sprechen jedoch stets eine Interaktion zwischen
Sprecher*in und Hörer*in gemeint. »›Die Subalterne kann nicht sprechen‹, das
meint also, dass sogar dann, wenn die Subalterne eine Anstrengung bis zum Tode
unternimmt, um zu sprechen, dass sie sogar dann nicht fähig ist, sich Gehör zu
verscha fen – und Sprechen und Hören machen den Sprechakt erst vollständig.«
(Spivak 2008a: 127)

Insoweit bedeutet die Aussage, dass ›die Subalternen nicht sprechen‹ können,
dass diese, selbst wenn sie es versuchen, nicht gehört werden. Es geht Spivak also
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weniger um eine vermeintliche »Sprachlosigkeit der Subalternen«, »sondern viel-
mehr darum, dass das Hören hegemonial strukturiert ist« (Castro Varela/Dhawan
2015: 198f.). Der Fokus richtet sich folglich auf das Hören bzw. die »politicso lis-
tening« (vgl. Dreher 2009; Bassel 2017). Eine solche Perspektive zielt dann weniger
darauf, »den Marginalisierten eine Stimme zu verleihen, sondern darauf, die Aner-
kennungsnormen, Privilegien und Institutionen in Frage zu stellen, die regulieren,
wer gehört, was gesagt und woran erinnert werden kann« ( omas/Virchow 2019:
164, Herv.i.O.). In anderen Worten geht es darum, »die Strukturen und Praxen des
hegemonialen Nicht-Hörens zu durchbrechen und sie zu überwinden« (ebd.). Sie
rückt auch die Möglichkeit in den Blick, dass etwa das derzeitige marginalisierte
Wissen um die Kolonialzeit gesellscha tstransformierende Resonanz in einer brei-
teren gesellscha tlichen Ö fentlichkeit hervorrufen kann.Mit Spivak etwa kann der
Fokus der Untersuchung auf die Leerstellen post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse
gelenkt werden (vgl. Rothberg 2013: 369).

Aus den in diesem Kapitel vorgestellten Ansätzen der Postcolonial Studies las-
sen sich zusammengefasst für die vorliegendeUntersuchung folgende Analysestra-
tegien ableiten:

• Unter dem Schlagwort der Provinzialisierung hegemonialenWissens gilt es, ins-
besondere eurozentrische Narrative und Episteme als partikulare Ordnungen
zu verorten und die zum Verstummen gebrachten Alternativen sichtbar zuma-
chen.

• In Bezug auf das Konzept des othering wird der Fokus auf post-/koloniale Dif-
ferenzkonstruktionen gelegt. Entscheidend ist dabei, dass nicht nur die ste-
reotypen Konstruktionen der ›Anderen‹, sondern gerade auch Konstruktionen
des ›Eigenen‹, also europäische Selbstentwürfe, analysiert und das gegenseitige
Konstitutionsverhältnis fokussiert werden.

• Mit Bezug auf die Frage nach Un-/Möglichkeiten der Artikulation kritischer
Gegen-Erinnerungen kann im Anschluss an Spivak der Fokus der Analyse auf
den Zusammenhang von Sprechen und Hören in hegemonialen Ö fentlichkei-
ten gerichtet werden. Dabei gilt es v.a. die »politics of listening« (Dreher 2009)
herauszuarbeiten, also zu fragen,welche Stimmen immedialen Diskurs (nicht)
gehört werden und (keine) Resonanz erfahren.

Grundsätzlich gilt es, auch, wenn der Fokus auf der Ebene der medialen Reprä-
sentation liegt, multiple gesellscha tliche Ungleichheitskategorien und ihre mate-
riellen Bedingungen, v.a. ökonomische Abhängigkeiten, aber auch geopolitische
globale Machtverhältnisse in der Analyse zu re lektieren.



2. Postkoloniale Perspektiven 51

2.3 »Deutschland postkolonial?« Forscherische Ansätze und Debatten

Postkoloniale Vertreter*innen betonen, dass die Kolonialisierung nicht nur in den
ehemaligen Kolonien, sondern auch in den europäischen Metropolen tiefe Spuren
hinterlassen hat (vgl. Bhabha 1990; Cooper/Stoler 1997; Conrad/Randeria 2002b).
Diese sind heute ebenso als post-/koloniale Gesellscha ten zu betrachten, wenn-
gleich die Perspektiven auf die koloniale Vergangenheit divergieren. Ein solches
Bewusstsein scheint jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägt, obwohl sich auf eu-
ropäischer Ebene auch Parallelen postkolonialer Debatten zeigen, die sich teils ver-
schränken. Während in anderen europäischen metropolitanen Gesellscha ten Dis-
kurse umKolonialismus imZuge der Dekolonialisierung in den 1960er- und 1970er-
Jahren geführt wurden, wird die Frage nach der Bedeutung des Kolonialismus im
spezifischen Kontext der Bundesrepublik erst seit jüngerer Zeit stärker behandelt;
sie hat in den letzten Jahren in verschiedenen Disziplinen zu neuen Perspektiven
und (Selbst-)Verständigungsprozessen geführt (vgl. Bechhaus-Gerst/Zeller 2018a;
Reuter/Karentzos 2012; Reuter/Villa 2010; Wienand/Brandes 2016; Steyerl/Gutiér-
rez Rodríguez/Kien 2003).11 Dies erfordert eine Einordnung der vorliegenden Un-
tersuchung innerhalb eines wachsenden interdisziplinären Forschungsfeldes, wel-
ches sich unter der Überschri t »Deutschland postkolonial?« skizzieren lässt. Darin
verschränken sich wissenscha tliche und künstlerisch-aktivistische Perspektiven.
Das Fragezeichen steht dabei für den aktuellen Stand der postkolonialen Debatten
in Deutschland, in denen weiterhin über die Bedeutung der kolonialen Erfahrung
bzw. des Postkolonialen im nationalen oder auch in verschiedenen lokalen Kontex-
ten gestritten wird (vgl. Bechhaus-Gerst/Zeller 2018b: 15f.; Wienand/Brandes 2016:
9). In Kapitel 2.3.1 widme ich mich zunächst der historischen Kolonialismusfor-
schung, die auch in gegenwärtigen ö fentlichen Auseinandersetzungen um den
Ovaherero- und Nama-Genozid eine hohe Deutungsmacht besitzt. In Abschnitt
2.3.2 gehe ich näher auf die ese einer »kolonialen Amnesie« ein, welche im Feld
kontrovers diskutiert wird. Daran anschließend diskutiere ich in Abschnitt 2.3.3
das Verhältnis von Erinnerungen an Holocaust und Kolonialismus im spezifisch
bundesdeutschen Kontext.

11 In lokalen Kontexten wird schon lange Zeit u.a. für die Umbenennung von Straßennamen-
gekämp t. Meist werden diese Forderungen von zivilgesellscha tlichen, postkolonialen In-
itiativen verfolgt – jedoch nur mit geringerem Interesse aus Politik und Ö fentlichkeit (vgl.
Bechhaus-Gerst/Zeller 2018b: 15).
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2.3.1 Zögerliche Rezeption: Postkoloniale Studien
im bundesdeutschen Kontext

Im Zuge einer »nachholenden Entwicklung« (Reuter/Karentzos 2012: 10) sind seit
Ende der 1990er-Jahre verstärkt Ansätze der angloamerikanischen Postcolonial
Studies in der deutschsprachigen Forschung aufgegri fen worden.12 Dabei wur-
den sie anfangs aber selten auf den spezifisch deutschen Kontext bezogen und
galten als »nur bedingt applizierbar« (Wienand/Brandes 2016: 10). Diese zögerliche
Rezeptionshaltung scheint symptomatisch für den wissenscha tlichen Umgang
mit dem Kolonialismus im (west-)deutschen Kontext.

Die Annahme, dass die Kolonialzeit für die deutsche Geschichte wenig bedeut-
sam sei, war v.a. im Bereich der Geschichtswissenscha t weit verbreitet. Kolonial-
geschichte wurde lange randständig betrachtet und galt als ein ›Problem‹ der an-
derenehemaligen europäischen Kolonialmächte (vgl. Eckert/Wirz 2002). Angeregt
durch Impulse der Postcolonial Studies und neue globalgeschichtliche Ansätze hat
ein Paradigmenwechsel in der Forschung Ende der 1990er-Jahre jedoch zu der Ein-
sicht geführt, dass weder die Dauer der formalen Kolonialherrscha t noch die Grö-
ße der besetzten Gebiete etwas über die Intensität der kolonialen Erfahrung und
ihrer Nachwirkungen aussagt. Anerkennend wird auch in den Kulturwissenschaf-
ten festgestellt, dass führende Historiker wie etwa Sebastian Conrad »die eigene
Disziplin gegen den Strich gelesen und postkoloniale Kritik nicht nur als periphere
Intervention interpretiert, sondern daraus auch den Schluss gezogen [haben], den
deutschen Kolonialismus intensiver zu untersuchen und die Konsequenzen dieser
Herrscha t sowohl auf die kolonialisierte Bevölkerung als auch die Kolonialgesell-
scha t o fenzulegen« (Dietrich 2007: 7 f.).

Insbesondere Conrad verweist auf globale Ver lechtungen der europäischen
Expansion und betont: »Die Geschichte des deutschen Kolonialismus war mehr als
nur die Geschichte der ›Schutzgebiete‹« (Conrad 2012: 16). Entsprechend plädieren
insbesondere neuere Darstellungen zur deutschen Kolonialgeschichte für einen so-
wohl zeitlich als auch territorialweniger eingrenzenden Zugri f, über den die Bedeu-
tung des Kolonialismus auch für die nationale Geschichte behauptet werden und
›die deutsche Kolonialgeschichte‹ aus ihrer Randständigkeit herausgeholt werden
kann (vgl. Speitkamp 2014: 10 f.). Aus postkolonialer Perspektive umfasst die Kolo-
nialgeschichte somit auch die »Geschichte der Erinnerung an Kolonialherrscha t,
die Geschichte der Kämpfe um Deutungen und Bewertungen kolonialer Erfah-
rung« (ebd.: 12). Mit Blick auf die neuerliche Konjunktur der historischen Kolonia-
lismusforschung lässt sich zusammengefasst ein Perspektivwechsel dahingehend

12 Hiervon zeugt die wachsende Anzahl an deutschsprachigen Einführungen und Handbüchern
zu den Postcolonial Studies (vgl. Castro Varela/Dhawan 2015; Conrad/Randeria 2002a; Kerner
2012; Reuter/Karentzos 2012; Reuter/Villa 2010; Struve 2012).
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ausmachen, dass der kolonialen Epoche, entgegen der lange dominanten Beteue-
rungen der ›Sekundärrolle‹ des deutschen Kolonialismus, eine neue kultur- und
globalgeschichtliche Relevanz zugeschrieben wird. Eine wichtige Erkenntnis liegt
darin, dass Kolonialismus als einweltumspannendes ›Projekt‹ betrachtet wird,wel-
ches keine Region unberührt gelassen hat. Castro Varela und Dhawan stellen fest:
»Aus diesem Grunde weisen nicht nur Deutschland und das heutige Namibia eine
koloniale Beziehung auf, koloniale Diskurse und Praktiken haben auch in Ländern,
die nie direkt kolonisiert wurden tiefe Spuren hinterlassen« (Castro Varela/Dhawan
2015: 21). In dieser Hinsicht argumentieren auch Andreas Eckert und Albert Wirz,
dass insbesondere »Deutschlandmit und ohne seine Kolonien engmit diesem Pro-
jekt verbunden war und daß die Auswirkungen der kolonialen Erfahrung weit über
1918 hinaus Kultur und Gesellscha t beein lußten« (Eckert/Wirz 2002: 374).13

Cultural turn: Untersuchungen zum diskursiven Nachleben des Kolonialismus
Im Zuge des cultural turn (Bachmann-Medick 2018) wurde die bisherige »alleinige
Zuständigkeit der Geschichtswissenscha ten für die wissenscha tliche Aufarbei-
tung der Kolonialgeschichte« (Dietrich 2007: 12) von interdisziplinären und v.a.
kulturwissenscha tlich ausgerichteten Ansätzen abgelöst. Diese nahmen v.a. die
Ebene der (medialen) Repräsentation in den Blick und sind in den letzten Jahren
unter dem ›Label‹ der Postcolonial Studies sichtbar(er) geworden. Wichtige Im-
pulse für solche kulturorientierten Auseinandersetzung mit der post-/kolonialen
Situation im deutschen Kontext kamen aus dem Bereich der US-amerikanischen
Postcolonial German Studies (vgl. ebd.).14 Als eine der frühen ein lussreichen Arbeiten
zählt die Untersuchung der Germanistin Susanne Zantop (1997). Im Mittelpunkt
stehen hier Kolonialfantasien, jenes »latente, di fuse Kolonialstreben« (ebd.: 10),
welches –wie die Untersuchung zeigt – schon lange vor dem Beginn der o fiziellen
deutschen Kolonialpolitik eine zunehmend wichtige Rolle spielte. Zantop versteht

13 Kritisch zu betrachten sind dagegen historiografische Darstellungen, welche bspw. die »Al-
ternativlosigkeit imperialistischer Welterschließung« sehen (Wehler zit.n. Kaltmeier 2012:
204). Auch die populärwissenscha tlichen Darstellungen von Walter Nuhn, Sturm über Süd-
west 1989 sowie Feind überall. Der Große Nama-Aufstand (Hottenottenaufstand) (2000) sind kri-
tisch einzuordnen. Dies gilt ebenso für die Darstellungen von Horst Gründer in seinem seit
1985 in vielen Au lagen erschienenen Lehrbuch Geschichte der deutschen Kolonien 2004 und
den ZDF-Dokumentarfilm-Dreiteiler von Horst Gründer und Gisela Graichen mit dem Titel
Deutsche Kolonien: Traum und Trauma (2005) (vgl. zur Kritik Bürger 2017: 241 f.). Ein ähnlicher
Befund ergibt sich mit Blick auf aktuellere Dokumentationen, wie den von Guido Knopp für
das ZDF produzierten Dreiteiler Das Weltreich der Deutschen (2010).

14 Hiermit werden interdisziplinäre Studien bezeichnet, die sich mit dem deutschen Kolonialis-
mus bzw. der deutschen Beteiligung am ›Projekt‹ des Kolonialismus und seinen Nachwirkun-
gen auf kritische Art und Weise beschä tigen, um aus ihrer Sicht überholte master narratives,
Vorstellungen und Kategorisierungen infrage zu stellen und ggf. umzuschreiben.



54 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

Fantasien als »Bindeglied zwischen Individuum und Kollektiv, individuellem und
politischem Unbewußten einer Gesellscha t« (ebd.: 13). Fantasien spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Herausbildung einer nationalen Identität, die auf der Illu-
sion einer »Familie« basiert. Ihre Untersuchung liefert somit eine Übertragung von
Saids Orientalismus- ese auf den deutschen Kolonialismus.15 Diese Perspektive
erweiternd, betont Zantop die Kategorien Geschlecht und Sexualität in den Kolo-
nialfantasien. Viele der nachfolgenden Untersuchungen bauen auf Zantops Arbeit
auf, die bereits zentrale Stoßrichtungen vorgibt, aber auch manche Aspekte aus-
blendet.

Zu nennen sind hier der breit rezipierte Sammelband e Imperialist Imagina-
tion (1998), den Susanne Zantop gemeinsam mit Sara Friedrichsmeyer und Sara
Lennox herausgegeben hat, sowie der von Birthe Kundrus herausgegebene Band
Phantasiereiche. Zur Kulturgeschichte des deutschen Kolonialismus (2003b) und German
Colonialism and National Identity (2011) von Michel Perraudin und Jürgen Zimmerer.
Deutlich wird an diesen Anthologien, dass Untersuchungen zu Repräsentationen
kolonialisierter Subjekte und kolonialrassistischer Sprache und Bilder v.a. in der
Literatur noch immer einen deutlichen Schwerpunkt postkolonialer Studien bil-
den (vgl. Albrecht 2008; Göttsche 2013; Gutjahr/Hermes/Kundrus 2011). Der Fokus
auf Literatur wird damit begründet, dass diese um 1900 als »Leitmedium« (Brehl
2007: 19) galt. Wie populär das ema Kolonialismus um 1900 und insbesondere
der Genozid gewesen ist, zeigen aber etwa auch Untersuchungen zu kolonialen
Bildpostkarten, einem damaligen Massenmedium, auf welchem sich vielfach Mo-
tive aus dem Kolonialkrieg – u.a. Szenen aus den Konzentrationslagern – in SWA
fanden (vgl. Axster 2014; Jäger 2006).

Stärker untersucht wurde v.a. auch das diskursive Nachleben kolonialer Dis-
kurse im Bereich von Film und Fernsehen oder allgemeiner: der visuellen Kultur
(vgl. Langbehn 2010). Mit Blick auf die populären sog. ›Afrika-Filme‹, die nach 1933
entstanden und den deutschen Kolonialismus wiederbelebten, spricht etwa Alain
Patrice Nganang vom »kolonialen Sehnsuchtsfilm« und stellt fest: »Im Grunde geht
es im deutschen Film der NS-Zeit über ›Afrika‹, wie überhaupt in allen deutschen
Filmen, die sich nach 1919 ›Afrika‹ widmen, darum zu beweisen, dass Deutschland
kolonialisieren kann, wobei die NS-Filme besonders betonen, dass Deutschland
dies besser könne als England« (Nganang 2006: 142). Filmwissenscha tliche Studi-
en haben auch gezeigt, wie koloniale Fantasiewelten aktuell, insbesondere auch in
neuen Fernsehproduktionen v.a. der ö fentlich-rechtlichen Sender, ›reenacted‹ wer-
den (vgl. Annuß 2011; Neuser 2008; Struck 2010b; Struck 2013).

Deutlich wird anhand dieser Studien, dass die Kolonialgeschichte nicht gänz-
lich ›vergessen‹, sondern auf ambivalente Weise erinnert und dabei vielfach auch

15 Als eine der wichtigen frühen Arbeiten gilt auch Nina Bermans Kolonialismus, Orientalismus,
Moderne (1997).
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kolonial-nostalgisch verklärt worden ist. Aufwendige Fernsehproduktionen wie
bspw. Die Wüstenrose (ZDF 2000), Momella – Eine Farm in Afrika (ZDF 2007) oder
Afrika, mon amour (ZDF 2007), die auch als ›Afrika-Heimatfilme‹ (Neuser 2009)
charakterisiert werden können, zeugen Wolfgang Struck zufolge von »der Ratlo-
sigkeit, mit der die deutsche Populärkultur auf die einstige Existenz deutscher
Kolonien reagiert. Es ist allerdings eine militante Ratlosigkeit, eher die Weigerung
im Zeitalter der Postkolonialität anzukommen« (Struck 2010a: 304). Verschiedenen
Phasen und Medien der gesellscha tlichen Erinnerung an die Kolonialzeit seit 1919
in Ö fentlichkeiten in Deutschland widmet sich in jüngerer Zeit Britta Schilling in
ihrer Untersuchung Postcolonial Germany (2014).16

Wie dieser kursorische Überblick bestehender forscherischer Ansätze zeigt, hat
sich – während sich bisherige (sozialwissenscha tliche) Untersuchungen vor allem
auf den wirtscha ts- und gesellscha tshistorischen sowie außenpolitischen Kontext
deutscher Kolonialherrscha t konzentrierten – mit den Cultural und den Postco-
lonial Studies »eine überwiegend interdisziplinäre, rassismuskritische und gen-
dersensible Ausrichtung« (Dietrich 2007: 12) durchgesetzt. Das Erkenntnisinteres-
se dieser neueren Untersuchungen richtet sich somit auf die kulturelle Ebene: Sie
fokussieren auf ›das Imaginäre‹ des Kolonialismus bzw. die ›kolonialen Fantasien‹
und v.a. die medialen Repräsentationen; insbesondere stellen sie dabei die Auswir-
kungen des Kolonialismus auf die Metropole heraus. Die Debatten kreisten hier-
zulande jedoch lange darum, überhaupt anzuerkennen, dass Kolonialismus »auch
eine deutsche Vergangenheit« (Kößler 2005) umfasst und tief in Kultur und Ge-
sellscha t der Bundesrepublik eingeschrieben ist. Der Fokus richtet sich verstärkt
auf die (nicht immer sichtbaren) Spuren des Kolonialismus in der metropolitanen
Gegenwart.

2.3.2 Interdisziplinäre Studien zum Ovaherero- und Nama-Genozid

In diesem Kapitel werde ich mich nun Studien zum Ovaherero- und Nama-
Genozid widmen. An der Vielzahl der wissenscha tlichen Verö fentlichungen zeigt
sich nicht nur das große wachsende Interesse verschiedenster Disziplinen an einer
Auseinandersetzung mit der Geschichte des Genozids und seinen Folgen, sondern
auch die Komplexität des umkämp ten Untersuchungsgegenstands. Diese erfor-
dert eine kritische und interdisziplinäre Herangehensweise. Wie die vorliegende

16 In den Untersuchungen von Albrecht und Schilling – auf die ich weiter unten im Zusammen-
hang mit Diskussionen um die These einer »kolonialen Amnesie« zurückkommen werde (vgl.
Kapitel 2.3.3) – geht es jedoch allgemeiner um Erinnerungen an die deutsche Kolonialvergan-
genheit und nicht speziell um den Ovaherero- und Nama-Genozid und seine (materiellen)
Folgen in der Gegenwart, auch wenn dieser als ein zentrales Ereignis der deutschen Koloni-
algeschichte vereinzelt Erwähnung findet.
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Untersuchung noch zeigen wird, setzt die journalistische Berichterstattung über
den Ovaherero- und Nama-Genozid selbst vielfach auf Quellen aus dem kolonialen
Archiv und auf etablierte geschichtswissenscha tliche Befunde. Aus diesem Grund
gilt es im Folgenden, die historiografische Forschung, die selbst ein umkämp tes
Feld darstellt, näher zu betrachten und einzuordnen.

Umkämpfte Forschungen zu den Kriegen und dem Genozid in SWA
Die historiografische Forschung zu den Kriegen und dem Genozid in SWA blickt
ihrerseits auf eine bewegte Geschichte zurück. Als bahnbrechende Arbeiten gelten
die frühen Studien von Horst Drechsler (1966) und Helmut Bley (1968). Beide Un-
tersuchungen, die in unterschiedlichen Kontexten in der DDR und BRD erfolgten,
standen in den 1960er-Jahren in Konkurrenz zur bisherigen ›kolonialismusa finen‹
Geschichtsschreibung und zu populärwissenscha tlichen Darstellungen, die »von
der Gleichzeitigkeit verschiedener Wissensformationen zeugen« (Bürger 2017: 31).
Vor allem der Monografie des DDR-Historikers Drechsler, der als Erster die Akten
des Reichskolonialamtes auswertete und als »Erfinder der kolonialen Genozidthe-
se« (ebd.) gilt, kommt in aktuellen Auseinandersetzungen eine zentrale Rolle zu.
Seine Arbeit Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrscha t. Der Kampf der Herero und
Nama gegen den deutschen Imperialismus (1884-1915) bildet heute ein Standardwerk in
der Forschung zum Genozid im kolonialen Namibia, sie ist aber gleichzeitig auch
Ausgangspunkt vielfältiger historiografischer und ö fentlicher Kontroversen. Seit
den 1990er-Jahren übernahmen zunehmend bundesdeutsche Autor*innen die e-
sen vonDrechsler und Bley; ihre Befunde sind in jüngerer Zeit jedoch von einzelnen
Historiker*innen – etwa hinsichtlich der Bewertung der Konzentrationslager – re-
lativiert und die Einordnung der Verbrechen als Genozid in der Ö fentlichkeit teils
stark angezweifelt worden.

An dieser Stelle werde ich nur schlaglichtartig auf die verschiedenen Beiträge
verweisen, um das interdisziplinäre Forschungsfeld zu umreißen.17 Ein besonde-
res Interesse richtet sich im Rahmen der Fragestellung dieser Arbeit auf die erin-
nerungskulturelle Dimension des Genozids. Die Untersuchungen von Jan-Bart Ge-
wald (1998), Gesine Krüger (1999) und Larissa Förster (2010) haben dargelegt, dass
die Kriege nicht einfach ›vergessen‹ worden sind, sondern sich vielfältige lebendige

17 Einen detaillierten Überblick zu den mittlerweile kaum mehr zu überschauenden Forschun-
gen speziell zum Genozid an den Ovaherero und Nama bietet ausführlich Brehl 2007:
19 f. Als einschlägig sind hier die geschichtswissenscha tlichen Untersuchungen von Jon M.
Bridgman (1981), Jan-Bart Gewald (1998), Gesine Krüger (1999) und Jürgen Zimmerer (2001)
zu nennen. Einführende Beiträge zu verschiedenen Aspekten des Genozids finden sich bei
Zimmerer/Zeller (2014a). Zur Gesamtdarstellung der Geschichte der ehemaligen Kolonie
›Deutsch-Südwestafrika‹ vgl. Kaulich 2003. Eine neuere Darstellung der Geschichte des Ge-
nozids an den Ovaherero bietet etwa Häussler (2018). Verbindungen zwischen dem Genozid
in SWA und Verbrechen im Nationalsozialismus betont insbesondere Zimmerer (2011).
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post-/koloniale Erinnerungskulturen herausgebildet haben. Dabei sind insbeson-
dere die oralen Erinnerungskulturen aufseiten der Ovaherero und Nama aber erst
später zur Kenntnis genommen worden. Relevant ist an dieser Stelle ein Hinweis
auf das post-/koloniale Quellenproblem, auf das die Historikerin Gesine Krüger
(1999) bereits früh im Forschungsfeld hingewiesen hat:

»Es ist in der akademischen Geschichtsschreibung schwierig, die mündlichen
Überlieferungen über den Krieg und die Erfahrungen der Nachkriegszeit an-
gemessen zu würdigen. Entgegen der in der Literatur verbreiteten Bilder des
Schweigens und der Verdrängung des Krieges durch die Herero existiert im
Gegenteil ein weit verbreitetes Geschichtsbewußtsein, das in den Auseinan-
dersetzungen mit der Verwaltung immer wieder deutlich wurde in den Festen
als Bestandteil der Erinnerungskultur seinen Ausdruck findet. Die Feste the-
matisieren den Krieg und die Flucht, die im kollektiven Gedächtnis und in den
Familiengeschichten immer noch lebendig sind.« (Krüger 1999: 303)

Krüger macht hier deutlich, dass auch in der akademischen Geschichtsschreibung
zum Genozid in Namibia ›blinde Flecken‹ der Forschung zur verzerrten Darstel-
lung der post-/kolonialen Erinnerungskulturen der Ovaherero geführt haben, de-
nen ein fehlendes Geschichtsbewusstsein im Sinne einer fehlenden Erinnerung
zugeschrieben wurde, da mündliche Erzählungen ebenso wie Lieder und Perfor-
mances entweder gänzlich ignoriert oder nicht als ausgeprägte Erinnerungskultur
gewertet wurden. »Der Übergang von einer mémoire zur histoire, so könnte Halb-
wachs argumentiert haben, hat noch nicht stattgefunden« (ebd.). Angesichts dieser
Problematik stellt auch Susanne Kuß noch in jüngerer Zeit kritisch fest, dass sich
die gegenwärtige Forschung »meist nur auf Quellen der einstigen Kolonialherren«
(Kuß 2018: 217f.) stütze, da zum einen nur wenige schri tliche Quellen speziell aus
›afrikanischen‹ Archiven zur Verfügung stünden und zum anderen »die Akzeptanz
des afrikanischen mündlichen Archivs bestehend aus Erzählungen, Tänzen und
eaterstücken in Europa nach wie vor gering« (ebd.) sei. Daraus ergibt sich die

kritische Feststellung, dass die europäischenMetropolen und Akademien noch im-
mer »über das Monopol [verfügen], die von ihnen in der Kolonialzeit selbst produ-
zierten Quellen auszuwerten und ihre Version der Geschichte zu schreiben« (ebd.).

Zur ›geteilten‹ Erinnerung an die Kriege und den Genozid sowie die »postkolo-
nialen Erinnerungslandscha ten« in Namibia hat Larissa Förster (2010) intensiv ge-
forscht und dabei Erinnerungsorte, -rituale und Narrative deutschsprachiger und
hererosprachiger Namibier*innen untersucht. In ihrer ethnografischen Studie legt
sie etwa dar, dass die von ihr interviewten hererosprachigen Gesprächspartner*in-
nen überwiegend von den Ereignissen als »Krieg der Herero und der Deutschen«
bzw. als »Krieg der Herero mit den Deutschen« (in Otjiherero: »ovita yovaherero
novandoitji«, vgl. Förster 2010: 123f.) sprachen. Mitunter wurde der Krieg durch
die Jahreszahl 1904 gekennzeichnet, also als »Krieg von Nullvier« (»odjembo nul
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vier«, die Nummernfolge »nul vier« entstammt Förster zufolge dabei entweder aus
dem Deutschen oder aus dem Afrikaans, vgl. ebd.). Bereits Kirsten Alnaes (1989)
hat gezeigt, dass der Begri f ovita allgemein gebräuchlich ist, während Begri fe
wie »Aufstand«, »Revolte« oder »Rebellion« von hererosprachigen Gesprächspart-
ner*innen nicht verwendet wurden. Daraus hat sie gefolgert, dass es sich bei den
Kämpfen zwischen der deutschen Kolonialarmee und den Ovaherero in der Wahr-
nehmung der (ehemals) Kolonialisierten weder um einen ›Aufstand‹ noch um eine
›Befreiungsbewegung‹ gehandelt habe, sondern um eine kriegerische Auseinan-
dersetzung »zwischen zwei gleichen, gegnerischen (Streit-)Krä ten« (Alnaes 1989:
295).

Das ambivalente Verhältnis der verschiedenen Erinnerungsgemeinscha ten
wird in dem Katalog zur Ausstellung Namibia – Deutschland. Eine geteilte Geschichte
(2004/2005) deutlich herausgestellt: »Namibier, Deutsche oder Namibia-Deutsche,
ehemalige Opfer und Täter*innen, ehemalige Kolonialisierte und Kolonialisa-
tor*innen, Befreiungskämpfer*innen und Siedler*innen teilen historische Erfah-
rungen einerseits im Sinne einer shared history, einer verbindenden Geschichte,
andererseits im Sinne einer trennenden Erfahrung« (Förster/Henrichsen/Bollig
2004: 19, Herv.i.O.). Von einer ›geteilten‹ Geschichte kann somit im vorliegenden
Untersuchungskontext in doppelter Hinsicht die Rede sein: Zum einen verbindet
die koloniale Vergangenheit die Gesellscha ten der Bundesrepublik und Namibia
sowie der Diaspora bis heute auf vielfältige Weise und weist zahlreiche gemein-
same Bezugspunkte auf; zum anderen trennt sie Erinnerungsgemeinscha ten
aufgrund der ungelösten Kon likte bis in die politische und gesellscha tliche
Gegenwart.

Nachwirkungen des Genozids aus sozial-
und politikwissenschaftlicher Perspektive
Die Nachwirkungen des Krieges und die Herausforderungen der nationalen Ver-
söhnungspolitik im post-/kolonialen Namibia sind in jüngerer Zeit verstärkt in
sozial- und politikwissenscha tlichen Arbeiten untersucht worden (vgl. Du Pisa-
ni/Kössler/Lindeke 2010; Melber 2015). Stärker auf die bilaterale deutsch-namibi-
sche Erinnerungspolitik im Zusammenhang mit dem Genozid an den Ovahere-
ro und Nama fokussieren die zahlreichen Untersuchungen von Henning Melber
und Reinhart Kößler (u.a. Melber 2005; Kößler 2015; Kößler/Melber 2017).18 Den

18 Eine Au listung der zahlreichen einzelnen und gemeinsamen Verö fentlichungen von Mel-
ber und Kößler zum Thema findet sich in Kößler/Melber 2017: 163 f. An verschiedenen Stel-
len gehen die Autoren exemplarisch auch auf die Berichterstattung ein. Anhand zahlreicher
Beiträge illustrieren sie vor allem die widerstrebende Haltung der Bundesregierung und ma-
chen Widersprüche in Stellungnahmen verschiedener Vertreter*innen sichtbar. Besondere
Aufmerksamkeit haben sie einer Analyse des eingangs bereits erwähnten Spiegel-Artikels Ge-
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Anerkennungskampf der Ovaherero und Nama vor dem Hintergrund der ›neuen
internationalen Moral‹ untersucht Dominik Schaller (2011). Speziell der Frage der
Entschädigung widmet sich David Bargueño (2012). Aus politikwissenscha tlicher
Perspektive beschä tigen sich Stefan Engert (2015) sowie Ulrich Roos und Timo
Seidl (2015) mit Fragen der politischen Schuld und der bundesdeutschen Namibia-
Politik. Mit der staatlichen post-/kolonialen Erinnerungspolitik und der Genozid-
Entschädigungs-Bewegung in Namibia befassen sich etwa Beiträge von Ellie Ham-
rick und Haley Duschinski (2017). Speziell zu hererosprachigen Aktivist*innen in
den USA hat Elise Pape (2017) geforscht und vor Ort zahlreiche Interviews ge-
führt. Detaillierte Untersuchungen zur juristischen Dimension und den techni-
schen Details der Klagen der Ovaherero liefern u.a. Sidney L. Harring (2002), Da-
vid Anderson (2005), Stefan Eicker (2009) und Jeremy Sarkin (2009). Die laufenden
Klageversuche und deutsch-namibischen Verhandlungen werden auch von kriti-
schen Völkerrechtler*innen in Deutschland aufmerksam verfolgt und in aktuellen
Blog-Beiträgen intensiv diskutiert (vgl. v.a. Buser 2017; ebenso Pichl 2015; Stephan
2018; Jaspert 2019). Zahlreiche weitere Einzelbeiträge zu verschiedenen Aspekten
der Geschichte und zu gegenwärtigen Auseinandersetzungen um den Genozid in
Namibia finden sich darüber hinaus in verschiedenen Ausgaben der Zeitschri ten
Peripherie, Afrika Süd sowie Aus Politik und Zeitgeschichte (vgl. Antretter 2016).19

Zumindest verwiesen sei an dieser Stelle auf künstlerische Auseinanderset-
zungen mit dem Genozid an den Ovaherero und Nama und seinen Folgen, die
in der wissenscha tlichen Forschungsdebatte meist übersehen werden. Genannt
sei hier insbesondere das künstlerische Forschungsprojekt Die Teilung der Erde von
Dierk Schmidt und die dazugehörige Publikation (vgl. Arndt et al. 2010). Größere
Aufmerksamkeit hat die Video-Installation Black Box/Chambre Noir des bekannten
südafrikanischen Künstlers William Kentridge erhalten, die er 2005 für die Gug-
genheim Foundation entwickelt hat (vgl. Baer 2017: 99 f.; Buikema 2016; Jong 2018).

In die wissenscha tliche und ö fentliche Debatte mischen sich mitunter auch
extreme Positionen ein, die es hier kritisch einzuordnen gilt. Eine rechtsextreme
Position vertritt insbesondere der in Südafrika lebende Claus Nordbruch (2002),
der sich als Publizist aktiv in ö fentliche Debatten um den Genozid eingemischt
hat (vgl. Kößler 2015: 115; Kößler/Melber 2017: 38, FN 34). Umstritten sind etwa
auch die esen der Historikerin und einstigen Leiterin des National Archives in
Windhoek, Brigitte Lau (1989), welche die Bewertung der Ereignisse nach 1904 und

wisse Ungewissheiten von Bartholomäus Grill geschenkt (vgl. Kößler/Melber 2017: 96 f., siehe
dazu ausführlicher meine Diskussion in Kapitel 7.4.6).

19 Eine Dokumentation von bisherigen wissenscha tlichen Verö fentlichungen zum Genozid in
SWA findet sich auch auf der Webseite des Kampagnenbündnisses Völkermord verjährt nicht,
URL: https://genocide-namibia.net/wissenschaftliche-literatur/#page-content (letzter Abruf
am 29.1.2021).
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v.a. die hohen Opferzahlen aufseiten der Ovaherero infrage gestellt hat. In jünge-
rer Zeit hat vor allem der namibische FarmerHinrich Schneider-Waterberg (2012) –
der sich wiederum auf die Arbeit von Lau bezieht – kolonialrevisionistischen Bei-
träge publiziert, und im Spiegel eine ö fentlich-mediale Bühne für seine esen be-
kommen (vgl. Kößler 2015: 122 f.; Kößler/Melber 2017: 22). Im Gegensatz zur Ein-
schätzung von Brehl ist eine Diskussion folglich keinesfalls über lüssig, sondern
(wieder) hochaktuell (2007: 24). Diese Feststellung gilt selbst dann, wenn u.a. Gesi-
ne Krüger (1999: 62 f.) die Einwände, die vornehmlichmit kolonialrevisionistischen
Darstellungen gegen die Deutung der Verbrechen als Genozid argumentieren, be-
reits in ihrer frühen Studie eingehend diskutiert und überzeugend widerlegt hat.
Und auch, wenn die Bundesregierung mittlerweile in diesem Zusammenhang of-
fiziell von Genozid spricht, sind die erinnerungskulturellen Deutungskämpfe auch
im wissenscha tlichen Feld noch lange nicht beendet. Insgesamt zeigt sich, dass
die historiografische Beschä tigung mit dem post-/kolonialen Namibia und insbe-
sondere mit dem Genozid an den Ovaherero und Nama seit jeher selbst ein po-
litisch umkämp tes Feld ist. Diese Umkämp theit hat in jüngerer Zeit die Histo-
rikerin Christiane Bürger nachgezeichnet. Inspiriert von postkolonialen Studien
untersucht sie auf einer Metaebene die Geschichtsschreibung als Ort dynamischer
historiografischerWissensproduktion in der DDR und BRD,welche durch die »Zir-
kulation von wissenscha tlichem und nicht-wissenscha tlichem Wissen« (Bürger
2017: 26) geprägt ist. Sie kann dabei inhaltlich und methodisch an literaturwissen-
scha tliche Arbeiten anknüpfen, die sich bereits mit zeitgenössischen Diskursen
der Kolonialzeit und des Genozids in SWA befasst und dominante post-/koloniale
Wissensordnungen und Repräsentationsmuster herausgearbeitet haben.

Studien zu medialen Repräsentationen des Genozids
Ein besonderes Interesse der vorliegendenUntersuchung richtet sich auf die Ebene
dermedialen Repräsentation des Genozids, wie sie vor allem imBereich der Litera-
turwissenscha t untersucht worden ist.20 In diesem Feld finden sich mittlerweile
mehrere Studien, die sich speziellermit literarischen Repräsentationen des Krieges
in SWA und demGenozid an den Ovaherero und Nama beschä tigen und dabei vor
allem kolonial-rassistische Fremdkonstruktionen und damit verbunden den legiti-
matorischen Diskurs kolonialer Gewalt kritisch analysiert haben. Auch wenn sich
diese Arbeiten – bis auf einzelne Ausnahmen – nicht dezidiert mit der journalisti-
schen Berichterstattung beschä tigen bzw. sich ihr Erkenntnisinteresse zumindest

20 Zu nennen sind hier insbesondere die einschlägigen Untersuchungen von Medardus Brehl
(2007), Monika Albrecht (2008) und Stefan Hermes (2009). Verwiesen sei hier auch auf die
literaturwissenscha tliche Untersuchung Auf den Spuren des deutschen Völkermordes in Südwest-
afrika von Jörg Wassink (2004).
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nicht primär auf Pressediskurse richtet, bieten sie Erklärungsansätze für die jahr-
zehntelange Marginalisierung und die aktuelle Aufmerksamkeit des emas und
machen dabei v.a. Erzähltraditionen sowie Deutungsmuster sichtbar.

In seinenUntersuchungen hat insbesondereMedardus Brehl überzeugend dar-
gelegt, dass es sich bei dem Genozid an den Ovaherero und Nama zur damaligen
Zeit um ein ö fentliches »Diskursereignis« gehandelt hat (vgl. Brehl 2007: 101 f.;
Brehl 2014). Bemerkenswert ist als Erklärung für die besondere Bedeutung, dass
speziell der »Herero-Aufstand« – so argumentiert Brehl (2007: 103) – »ein Ereig-
nis im Sinne der Diskurstheorie war, während die anschließenden Kriege eher als
Folgeerscheinungen dieses Ereignisses interpretiert und vornehmlich im Kontext
dieses Ereignisses erklärt beziehungsweise gedeutet wurden«. Wie Brehl gezeigt
hat, erschien in den Jahren ab 1904 neben Berichten in der allgemeinen Tages-
presse und den kolonialen Zeitschri ten »eine Flut von Publikationen unterschied-
licher Textsorten, die dieses vorgängige Ereignis thematisierten und sich mit den
Motivationen, den sozialen und politischen Rahmenbedingungen, den Einbindun-
gen und Konsequenzen auseinandersetzten« (ebd.). Darunter fanden sich Berich-
te von ›Augenzeug*innen‹, Drucksachen des Reichstags, o fizielle Verlautbarungen
und (populär-)historiografischeDarstellungen,Memoiren und Tagebücher von An-
siedler*innen und Feldzugsteilnehmer*innen, Editionen von Feldpostbriefen, bel-
letristische Texte sowie Jugend- und Kinderbücher (vgl. ebd.: 104f.). Mit Bezug auf
den umfangreichen Korpus an Prosa stellt Brehl fest, dass die heute zum großen
Teil unbekannten Texte seinerzeit überaus populär waren und zum Teil innerhalb
weniger Jahre zahlreiche Nachau lagen erlebten (vgl. ebd.: 107f.). Auch im Bereich
der narrativen Genres setzte die Auseinandersetzung mit den Kolonialkriegen in
SWA nahezu unmittelbar ein, die ersten Publikationen erschienen noch im Jahr
1904. Dabei fand eine Au bereitung des emas zunächst in Jugendbüchern statt
(vgl. ebd.: 108 f.). Das prominenteste Beispiel in diesem Kontext ist Gustav Frens-
sens 1906 erschienener, der »deutschen Jugend, die in Südwestafrika gefallen ist,
zu ehrendem Gedächtnis« gewidmeter Roman Peter Moors Fahrt nach Südwest. Ein
Feldzugsbericht (vgl. Brehl 2007: 123 f.). Den zeitgenössischen Publikationen über
den Krieg kommt eine besondere Relevanz zu:

»Denn einerseits bereiten diese Texte ein aus der Perspektive des Reiches in der
vermeintlichen Peripherie stattfindendes Ereignis für das Zentrum auf. Anderer-
seits läßt sich anhand der De-Konstruktion der in jenen Texten präsenten und
wirksamen Diskurse und Wissensmuster die Folie eines sozio-kulturellen Wissens
re-konstruieren, vor dem koloniale Gewalt als gerechtfertigt, die Vernichtung ›ein-
geborener Völker‹ als legitim und notwendig erscheinen konnte.« (Brehl 2007: 72)

In der nach 1904 erschienenen Literatur über die Kolonialkriege in SWA wurde
die koloniale Vernichtungspolitik somit »in einen historischen Sinnhorizont ein-
geordnet« (ebd.). Auch für den Bereich der belletristischen Publikationen ist Brehl
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zufolge charakteristisch, dass ein Teil der Autor*innen in spezifischer Weise selbst
in das koloniale Projekt involviert war (vgl. ebd.: 121f.). Wie er herausstellt, exis-
tiert jedoch »auch eine nicht geringe Anzahl von Texten zum ›Herero-Krieg‹, die
nicht von Autoren mit kolonialem Hintergrund geschrieben und nicht im Kontext
vornehmlich kolonialpolitischer Interessen publiziert und gelesen wurden« (ebd.:
122). Relevant ist aus diskurstheoretischer und wissenssoziologischer Perspektive
der Befund, dass sich »Bild und Deutung der Ereignisse, wie sie in den auf ein ko-
lonial-interessiertes Publikum zugeschnittenen Publikationen entworfen wurden,
auch in breiteren Kreisen des wilhelminischen Bürgertums anschlußfähig waren«
(ebd.). Brehl zufolge »stimmen die Schilderungen und Deutungen der Ereignisse
der Jahre 1904 bis 1907 in Publikationen, die an eine breite bürgerliche Leserschicht
gerichtet waren, mit denen in Texten genuin kolonialer Autoren […] nicht allein in
ihrer ematik, sondern auch hinsichtlich der Struktur ihrer Argumentation wei-
testgehend überein« (ebd.: 122).

Frenssens Peter Moor war mit Abstand der erfolgreichste Roman und sollte bis
1945 die gültige Erzählung über den Krieg gegen die Ovaherero bleiben. Für die
literarische Rezeption des »Herero-Nama-Krieges« bildet der Erste Weltkrieg und
der ›Verlust‹ der deutschen Kolonien Brehl zufolge eine Zäsur (vgl. ebd.: 135). Mit
Blick auf die »Kolonialliteratur« bis 1945 stellt er fest, dass diese in den 1920er- und
auch 1930er-Jahren zwar eine ausgesprochene Konjunktur erlebte, dabei »jedoch
Texte, die explizit und zentral die Ereignisse der Jahre 1904-1907 thematisieren –
abgesehen von Nach- beziehungsweise Neuau lagen älterer Publikationen – eher
die Ausnahme darstellen« (ebd.: 135). Für die Zeit nach 1945 konstatiert Brehl, dass
»die Vernichtung der Herero und Nama zunächst in beiden deutschen Staaten für
lange Zeit überhaupt kein ema literarischer Texte noch geschichtswissenscha tli-
cher Forschungsarbeiten« (ebd.: 138) darstellte. Eine neuerliche literarische Ausein-
andersetzung habe erst gegen Mitte der 1960er-Jahre begonnen (vgl. ebd.: 139 f.).
Zusammenfassend konkludiert Brehl, dass der größte Teil der literarischen Texte
zum Krieg in SWA und dem Ovaherero- und Nama-Genozid unmittelbar in den
Jahren 1904 bis 1915 erschienen ist; nach dem Ersten Weltkrieg trat das ema –
trotz einer Konjunktur der Kolonialliteratur in den 1920er- und 1930er-Jahren – in
den Hintergrund. Literarische Texte, die sich kritisch mit der deutschen Kolonial-
politik und den Vernichtungsmaßnahmen gegen Ovaherero und Nama auseinan-
dersetzen, erschienen Brehl zufolge überhaupt erst nach 1945 (vgl. ebd.: 142).

In seinen Analysen zeigt Brehl, dass in den damaligen literarischen Darstel-
lungen des Krieges in SWA der Jahre 1904 bis 1907 »die absichtsvolle Vernichtung
der Herero nicht ausgeblendet, sondern mit Argumenten legitimiert wurde, die
auf Vorstellungen einer notwendigen Gesetzmäßigkeit des historischen Prozesses
und eines Kampfes um die Etablierung und Bewahrung kollektiver deutscher Iden-
tität in einer Siedlungskolonie rekurrierten« (Brehl 2007: 143). Diese zwei zentra-
len Argumentationslinien zeigen sich in der damaligen Kolonialliteratur als »eng
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miteinander verwoben, ja o tmals vollständigmiteinander verschränkt« (ebd.). Die
Studie verweist zudem darauf, dass den in der zeitgenössischen Kolonialliteratur
geprägten Deutungsmustern »eine erstaunliche Stabilität zuzuschreiben ist, wie
dies anhand ihrer Wirksamkeit bis in die Gegenwart deutlich wird, die nicht allein
auf literarische Darstellungen des Kolonialkriegs beschränkt blieb« (ebd.: 222f.).
Die Untersuchung macht anschaulich, inwiefern das »historische Wissen und das
Geschichtsbild bezüglich der Kolonialkriege der Jahre 1904 bis 1907 und bezüglich
der Vernichtung der Herero« (ebd.) eng verschränkt sind mit den zeitgenössischen
literarischen Repräsentationen des Geschehens; dabei erweisen sich die literari-
schen Texte »vor dem Hintergrund eines – zum Teil bis heute noch – gültigen so-
ziokulturellen Wissens und gültiger Narrative sowie durch den expliziten Rekurs
auf dieses Wissen und diese Narrative« (ebd.) als glaubwürdig und anschlussfähig
für gesellscha tliche Diskurse. Bezogen auf das enger gefasste Genre der Koloni-
alliteratur stellt Brehl fest, dass sich keine eindeutige disziplinare Zuordnung der
jeweiligen Urheber*innen tre fen lässt:

»Viele der Autoren kolonialer Texte kamen als O fiziere oder Mitglieder der
Schutztruppe, als Farmer, Siedler, Kau leute oder Missionare, als Ingenieure
oder Mitarbeiter der Kolonialverwaltung, als Kolonialgeographen, Sprachwis-
senscha tler oder Anthropologen selbst mittelbar oder unmittelbar aus einem
kolonialen Milieu. Au fällig ist in diesem Zusammenhang zudem, daß vie-
le ›Kolonialschri tsteller‹ zwar ausschließlich Texte mit kolonialer Thematik
verö fentlichten, bestimmte Autoren jedoch parallel Texte zu verschiedenen
Teilbereichen des kolonialen Diskurses beitrugen.« (Ebd.: 67)

Deutlich wird hieran, dass der koloniale Diskurs »keineswegs als ein geschlossenes
oder gar hermetisches Bedeutungs- und Regelsystem zu begreifen ist«. Vielmehr
sei er »auf vielfältige Weise mit anderen gesellscha tlich relevanten Diskursen und
Wissenskontexten (u.a. derMedizin, Anthropologie, Klimatologie, Geografie, [Ras-
sen-]Biologie, Ökonomie, Nationalpolitik, aber auch der Geschichtstheorie und
Philosophie) verschränkt, wird von diesen Wissensdiskursen überhaupt erst pro-
duziert, schließt an sie an und wirkt auf sie zurück« (ebd.: 66). Angesichts der
vielfältigen Verschränkungen stellt Brehl fest, dass sich »der koloniale Diskurs im
allgemeinen und die Kolonialliteratur im speziellen […] somit als prototypische und
zudem o fene Interdiskurse im Sinne Jürgen Links beschreiben« (ebd.: 71) lassen.
Die Studie von Brehl bietet insbesondere aufgrund ihrer diskurstheoretischen und
wissenssoziologischen Ausrichtung einen Ausgangspunkt für kritische post-/kolo-
niale Diskursanalysen. Die Deutungs- und Sprachmuster in der zeitgenössischen
Literatur, hier aufgezeigt werden, lassen sich gut auf die zeitgenössische Bericht-
erstattung über den Krieg beziehen, wie ich im Folgenden näher betrachten werde.
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Diskursanalysen der gegenwärtigen Presseberichterstattung
Michael Rolka stellt in seinem Forschungsüberblick fest, dass die Wahrnehmung
und Bewertung des Krieges und Genozids in SWA in der damaligen Pressebericht-
erstattung im Bereich der Geschichtswissenscha t – anders als die zeitgenössische
Literatur – bisher nur wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. In den bestehenden
Untersuchungen zum ema spielt die Presseberichterstattung entweder nur eine
untergeordnete Rolle, oder die Analysen beschränkten sich auf spezifische Koloni-
alzeitschri ten oder Satiremagazine (vgl. Rolka 2013: 7 f.).

Rolka hat speziell die damalige zeitgenössische Berichterstattung über den
Krieg und Genozid in der deutschen Presse aus geschichtswissenscha tlicher, da-
bei aber explizit diskurstheoretisch ausgerichteter Perspektive in acht regionalen
und überregionalen Zeitungen (Germania, Freiburger Zeitung, Kölnische Volkszeitung,
Leipziger Volkszeitung, Neue Preußische Zeitung, Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Vor-
wärts, Vossische Zeitung) untersucht. Im Fokus stehen dabei die Berichterstattung
in den ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges (vgl. ebd.: 20 f.) sowie die
»Wahrnehmung der Herero in der täglichen Berichterstattung« (ebd.: 26 f.).

Christian Methfessel (2019) hat jüngst dargelegt, inwiefern koloniale Kriege in
der zeitgenössischen Presse legitimiert worden sind. Aus imperial- und medien-
historischer Perspektive untersucht die Studie systematisch die Berichterstattung
über Kolonialkriege und imperialistische Militärinterventionen in der britischen
und deutschen Presse vor dem ersten Weltkrieg. Methfessel zeigt, dass Ereignisse
in den Kolonien (wie bspw. der sog. ›Boxerkrieg‹) in den europäischen Metropo-
len als »Medienthema« präsent waren, politische Kontroversen auslösten und die
ö fentlicheWahrnehmung sowie Selbst- und Fremdbilder stark prägten. Seine Stu-
die analysiert anhand von Zeitungsberichten sowohl Legitimation als auch Kritik
an imperialen Militäreinsätzen in kontinentaleuropäischen Ö fentlichkeiten und
zeichnet ein »di ferenziertes Bild der medialen Wahrnehmung der imperialen Ex-
pansion« (Methfessel 2019: 16).

Post-/koloniale publizistische Kontroversen speziell in der Nachkriegszeit un-
tersucht die Literaturwissenscha tlerin Monika Albrecht. Ziel ihrer Studie ist, an-
hand der Berichterstattung einen Einblick in den Stellenwert des kolonialen e-
mas in der Nachkriegszeit in sog. »seriösen Zeitschri ten« zu bieten (vgl. Albrecht
2008: 48). In ihrer Untersuchung hat sie eine Vielzahl von intellektuellen Zeitschrif-
ten wie Merkur, Frankfurter He te, Akzente und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel
im Zeitraum von 1946 bis 1965 gesichtet (vgl. ebd.: 49, FN 45). Dabei hat sie festge-
stellt, dass allein das Material der Nachkriegspresse »tatsächlich so umfangreich
und ergiebig [ist], daß es weitergehende Untersuchungen notwendig macht, die
hier nur angeregt werden können« (Albrecht 2008: 46). Die Untersuchung kon-
zentriert sich aber auf die literarische Auseinandersetzung mit den emen Kolo-
nialismus und Dekolonialisierung. Nichtsdestotrotz bietet Albrecht einen Einblick
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in die Besonderheiten der deutschsprachigen Berichterstattung zu diesen beiden
emenkomplexen – wenngleich es ihr dabei jedoch meist nicht um Auseinander-

setzungen mit der spezifisch deutschen Kolonialgeschichte oder gar dem Genozid
an den Ovaherero und Nama gegangen ist (vgl. ebd.: 49 f.). In einem breiter ge-
fassten Sinne haben auch diskursanalytische Ansätze Eingang in das Forschungs-
feld gefunden, die stärker auf Konstruktionen gesellscha tlichenWissens über den
Krieg und den Genozid in SWA eingehen und dabei Fragen der Legimitationspro-
zesse in Kultur und Gesellscha t fokussieren (vgl. Dabag/Gründer/Ketelsen 2004).

In Anbetracht des gestiegenen wissenscha tlichen Interesses an post-/ko-
lonialen Auseinandersetzungen, kritischen Diskursanalysen und der Aktualität
des emas überrascht es, dass bisher nur wenige systematische Analysen der
gegenwärtigen journalistischen Erinnerung an die deutsche Kolonialgeschichte
insgesamt und den Ovaherero- und Nama-Genozid im Speziellen existieren.
Die Debatte über die deutsche Kolonialvergangenheit in Namibia speziell im
Zusammenhang mit der Klage der Ovaherero um Riruako und Fragen der Aner-
kennung und Entschädigung des Genozids hat die Soziologin Janntje Böhlke-Itzen
diskursanalytisch untersucht. Die Anfang der 2000er-Jahre in die Diskussion
um »Kolonialschuld und Entschädigung« eingebrachten Argumente versteht
sie »in erster Linie als Träger von Konzepten, Stereotypen und Bewertungen«
(Böhlke-Itzen 2004: 29). Ihr Fokus liegt dabei jedoch auf der (deutsch- und
englischsprachigen) namibischen Berichterstattung. Im Zusammenhang mit
geschichtspolitischen Deutungskämpfen untersucht die Kulturwissenscha tlerin
Yvonne Robel (2013) neben parlamentarischen Drucksachen auch journalistische
Printmedien; darunter findet sich ein ganzer Diskursstrang, in dem es konkret
um die Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama in Namibia
geht. Die Befunde ihrer Analyse zeigen dabei auch Parallelen zu Diskursen um
die Anerkennung von Sinti und Roma und Armenier*innen als Genozid-Opfern
sowie an einigen Stellen auch diskursive Verschränkungen der verschiedenen
geschichts- bzw. erinnerungspolitischen Aushandlungsprozesse.

Zu nennen ist hier als letzter aktueller Forschungsbeitrag die (unverö fent-
lichte) Masterarbeit von Christina Haritos (2019), die vier Tageszeitungen aus
Deutschland und Namibia (Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung
sowie e Namibian und Allgemeine Zeitung) hinsichtlich der Berichterstattung zum
Ovaherero- und Nama-Genozid inhaltsanalytisch ausgewertet und verglichen
sowie zudem zwei erste Interviews mit Journalist*innen aus Namibia geführt hat.
Dabei hat sie diskursive Ereignisse analysiert, die im Untersuchungszeitraum
2004 bis 2019 eine größere mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.
Diese Studie verortet sich als einzige der hier genannten Forschungsbeiträge in
der Kommunikationswissenscha t und bezieht sich dabei zentral auf eorien des
kulturellen Gedächtnisses von Aleida und Jan Assmann, an denen sich auch die
vorliegende Untersuchung orientiert (vgl. Kapitel 3).
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Ohne hier auf die einzelnen Untersuchungen im Detail eingehen zu können,
soll mit Blick auf die wachsende Anzahl an Verö fentlichungen zusammenfassend
festgestellt werden:

• Kulturwissenscha tliche Studien haben in den letzten Jahrzehnten zunehmend
auch den Kontext des spezifisch deutschen Kolonialismus sowie sein diskursi-
ves Vor- und v.a. Nachleben erforscht.

• Die deutsche Kolonialherrscha t und dabei auch der Krieg gegen die Ovaherero
undNama ist zur Zeit der kolonialen Besetzung und des Genozids fundamental
über mediale Repräsentationen popularisiert und v.a. legitimiert worden.

• Erfahrungen des Kolonialismus nach der Beendigung der (formalen) Koloni-
alherrscha t auf beiden Seiten der Nachfahr*innen der Kolonialisierten und
Kolonialisierenden hinterließen tiefe Spuren; bis heute leben koloniale Deu-
tungsmuster in post-/kolonialen Repräsentationswelten fort.

• Es handelt sich dabei aber überwiegend um literaturwissenscha tliche und
filmwissenscha tliche Einzelmedien-Studien; gerade an der Schnittstelle von
Kommunikationswissenscha t, Memory Studies und Postcolonial Studies fehlt
es an empirischen Studien.

Diese Forschungsbeiträge bieten verschiedene Anknüpfungspunkte für diskurs-
analytischeUntersuchungen, die danach fragen, auf welcheWeisen der Genozid im
ö fentlichen und medialen Diskurs (nicht) erinnert worden ist und inwiefern sich
hier Kontinuitäten, Verschiebungen oder auch deutliche Brüche zeigen. Die vorlie-
gende Arbeit kann in theoretischer und auch methodischer Hinsicht auf bestehen-
de Forschungen au bauen; ihr Erkenntnisinteresse richtet sich jedoch konkreter
als der Großteil der genannten Untersuchungen aus medien- und kommunikati-
onswissenscha tlicher Perspektive auf die Spezifik der journalistischen Diskurs-
produktion. Ihr Fokus liegt aus erinnerungskulturwissenscha tlicher Perspektive
auf Aushandlungsprozessen in der Gegenwart. Dabei berücksichtigt sie auch die
gesellscha tlichen und politischen Rahmenbedingungen und bezieht sich auf die
oben skizzierten interdisziplinären Beiträge aus dem Feld der Genozidforschung.
Im Anschluss an die bestehenden Forschungen stellt sich für die vorliegende Un-
tersuchung die Frage, auf welche Weise sich koloniale Diskurse und Repräsenta-
tionen einerseits in der journalistischen Berichterstattung zu Mustern verdichtet
haben und bis heute fortbestehen; andererseits, welche Bedeutung Journalismus
in gegenwärtigen Kontexten für die Herausbildung post-/kolonialer Erinnerungs-
diskurse zukommt. Einen wichtigen Ausgangspunkt für die vorliegende Untersu-
chung bildet dabei die kontroverse Debatte um die »koloniale Amnesie«, die ich im
Folgenden näher beleuchten werde.
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2.3.3 Zur These der »kolonialen Amnesie«

In ö fentlichen Debatten wie Forschungsarbeiten ist die ese verbreitet, dass die
koloniale Vergangenheit hierzulande seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ›ver-
gessen‹ oder zumindest stark verharmlost worden sei (vgl. Perraudin/Zimmerer
2011: 1). Die »koloniale Amnesie« wird speziell im journalistischen Erinnerungsdis-
kurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid explizit thematisiert. Sie bildet da-
her auch für die vorliegende Untersuchung einen Ausgangspunkt der Überlegun-
gen zum Phänomen post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen
Medienkultur und bedarf einer theoretischen Diskussion. Im kulturwissenscha t-
lichen Diskurs haben Vertreter*innen der Postcolonial German Studies die ese der
»kolonialen Amnesie« geprägt (vgl. Friedrichsmeyer/Lennox/Zantop 1998: 3; siehe
hierzu auch Albrecht 2008: 38). Neben dem Argument der ›kurzen Dauer‹ der for-
malen deutschenKolonialherrscha twird die »koloniale Amnesie« in der Forschung
zum einen darauf zurückgeführt, dass es in Deutschland keine Diaspora gegeben
habe; zum anderen wird davon ausgegangen, dass die Erinnerungen an den Zwei-
ten Weltkrieg und den Holocaust die Erinnerungen an Kolonialismus überlagert
hätten. Diesen verbreiteten Erklärungsansätzen ist in jüngerer Zeit stärker wider-
sprochen worden. Die Historikerin Gesine Krüger hat bereits darauf verwiesen,
dass die Kolonialkriege nicht einfach restlos aus dem historischen Gedächtnis der
Deutschen gestrichen worden sind, sondern dass sie »immer wieder erneut ver-
gessen werden. Das heißt, Wellen der Erinnerung und des Vergessens, oder sogar
der Verdrängung wechseln sich miteinander ab« (Krüger 2003: 121, Herv.i.O.). Ins-
besondere die Kolonialkriege in SWA bildeten laut Krüger ein »latentes ema«
(ebd.: 134), welches anlässlich der Sammelklage der Ovaherero im Jahr 2001 und
besonders im Gedenkjahr 2004 eine erneute Relevanz erfahren sollte.

In ihrer Untersuchung hat die Literaturwissenscha tlerin Monika Albrecht
(2008) ausführlich dargelegt, dass es zum einen im Bereich der deutschsprachigen
Publizistik in der Nachkriegszeit durchaus kritische postkoloniale Debatten ge-
geben hat; zum anderen verweist sie auf postkoloniale Studien in verschiedenen
Disziplinen, die jedoch nicht unter dem Label der Postcolonial Studies sichtbar
geworden sind und daher in der heutigen Forschung kaum wahrgenommen
werden (vgl. Albrecht 2008: 16 f.). Nach Albrecht ist daher di ferenzierter zu un-
tersuchen, »wer den deutschen Kolonialismus tatsächlich verdrängt hat – und wer
nicht« (ebd.: 47f., Herv.i.O.). Britta Schilling argumentiert, dass gerade aufgrund des
frühen formalen Endes der deutschen Kolonialherrscha t post-/koloniale Erinne-
rungskulturen hierzulande besonders ausgeprägt seien (vgl. Schilling 2014: 5). Ihre
Untersuchung zeigt, dass Erinnerungen an die deutsche Kolonialvergangenheit
zu verschiedenen historischen Zeitpunkten in unterschiedlichen Ö fentlichkeiten
über diverse Medien kultiviert worden sind und keinesfalls nach 1945 komplett
›vergessen‹ wurden, sondern sich auf vielfältige Weise weiter ausgeprägt und
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gewandelt haben. Und auch Bürger distanziert sich mit Verweis auf den paral-
lelen Diskurs der »imperialen Nostalgie« von einer pauschalisierenden ese der
»kolonialen Amnesie« (vgl. Bürger 2017: 47 f.).

O tmals wird in Darstellungen zur Entwicklung postkolonialer Studien im
deutschen Kontext übersehen, dass zuallererst Schwarze bzw. afro-deutsche Frauen
Mitte der 1980er-Jahre – also etwa zehn Jahre, bevor die Postcolonial Studies
auch im deutschsprachigen Raum au kamen – darauf aufmerksam machten,
dass die koloniale Vergangenheit Folgen hat, die die deutsche Gesellscha t und
Kultur auch nach 1945 geprägt haben (vgl. Wienand/Brandes 2016: 9f.). Mit Blick
auf Traditionen kritischer »marginalisierte[r] Erinnerungen an die fortdauernde
Kolonialgeschichte« stellen Kea Wienand und Kerstin Brandes heraus, dass es
bereits seit den 1960er-Jahren Aktivist*innen-Gruppen gegeben hat, die gegen
rassistische Dominanzverhältnisse protestierten und dabei die deutsche Koloni-
algeschichte thematisierten (vgl. Wienand/Brandes 2016: 13). Dieses Engagement
fand in beiden Teilen Deutschlands »jedoch zumeist an marginalisierten Orten
statt und stand nur selten im Fokus der Ö fentlichkeit. So sind diese Proteste bis
heute noch wenig dokumentiert und aufgearbeitet und drohen in Vergessenheit zu
geraten« (ebd.: 14).21 Im Zusammenhang mit der ese der »kolonialen Amnesie«
problematisieren sie, dass »mit einem Vergessen – wie durch die Behauptung, es
hätte gar keine Erinnerung an den Kolonialismus gegeben, forciert wird – fortwir-
kende koloniale Machtverhältnisse quasi zum zweiten Mal unsichtbar gemacht
würden« (ebd.: 15, Herv.i.O.).

Die bisherige Diskussion zeigt, dass die Rede von der »kolonialen Amnesie« zu-
mindest irreführend ist. Angesichts der angeführten Befunde wird deutlich, dass
die Kolonialvergangenheit nach dem formalen Ende nicht einfach ›vergessen‹ wor-
den ist, sondern auf vielfältige, durchaus widersprüchliche Weisen bis in die Ge-
genwart ein diskursives Nachleben aufweist. Das Fortbestehen kolonialer Fanta-
sien bzw. post-/kolonialer Erinnerungen wird v.a. anhand medialer Repräsenta-
tionen in Populär- und Alltagskultur sichtbar. Das Fortwirken kolonialer Macht-
verhältnisse manifestiert sich dagegen in gesellscha tlichen Dominanzverhältnis-
sen und Ausschlüssen, die erst in jüngerer Zeit stärker in den Blick postkolonialer
Studien rücken. Auch wenn die Befunde zur Presseberichterstattung bisher eher
spärlich sind und v.a. lediglich disparat vorliegen, wird deutlich, dass es selbst in
der Nachkriegszeit Diskussionen um Kolonialismus und Dekolonialisierung ge-
geben hat. »Von (post-)kolonialer Amnesie kann angesichts dieses Befunds kaum
gesprochen werden – sicher nicht in dem Sinn, daß das gesamte koloniale System
vergessen gewesen wäre, und auch nicht in dem, daß der deutsche Kolonialismus
nicht mehr zur Diskussion stand« (Albrecht 2008: 47).

21 Vgl. zu Protesten ausführlich Seibert 2008.
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Bezogen auf den spezifischen Gegenstand dieser Untersuchung verweist Al-
brecht darauf, dass der Genozid im ehemaligen ›Südwestafrika‹ in der deutsch-
sprachigen Nachkriegspresse geleugnet wurde und in diesem Zusammenhang die
ese einer ›kolonialen Schuldlüge‹ aktualisiert wurde. Folglich verschleiert der Be-

gri f der »kolonialen Amnesie« die aktive Leugnung von Kolonialverbrechen (dem
Genozid in SWA) etwa in Berichten der damaligen Nachkriegspresse (vgl. ebd.:
47f.). Kritische Sozialwissenscha tler wie Reinhart Kößler undHenningMelber hal-
ten hingegen weiterhin an der ese der »kolonialen Amnesie« fest, betrachten die-
se aber di ferenzierter. Entscheidend sei, dass sich das ›Vergessen‹ nicht allgemein
auf das ema Kolonialismus (und Dekolonialisierung) bezieht, sondern es dabei
spezifisch umDeutschlands koloniale Vergangenheit gehe.Mit Verweis auf die Un-
tersuchungen von Albrecht und Schilling stellen sie heraus, dass etwa in der Nach-
kriegszeit (1940er- bis 1960er-Jahre) »ungeachtet eines relativ breiten allgemeinen
Interesses an kolonialen und besonders postkolonialen emen« speziell die ›eige-
ne‹ deutsche Kolonialvergangenheit in Zeitschri tenbeiträgen vergleichsweise we-
nig Aufmerksamkeit erhalten habe (Kößler/Melber 2018: 2). Sie argumentieren,
dass ›Amnesie‹ eine Beschä tigung mit dem Kolonialthema nicht komplett aus-
schließt, sondern eine spezifische Perspektive darauf bezeichnet. »Kolonialherr-
scha t wird dann zwar nicht verherrlicht, aber doch tendenziell relativierend oder
gar noch romantisierend apologetisch behandelt und die Forderungen einer post-
kolonial inspirierten Zivilgesellscha t als ideologisch zurückgewiesen« (ebd.: 1).

Darauf, dass eine kritische Erinnerungskultur v.a. innerhalb der weißenMehr-
heitsgesellscha t abgewehrt wird, haben Vertreter*innen der Postcolonial Studies
und insbesondere Critical Studies of Whiteness aufmerksam gemacht, wie im Fol-
genden dargelegt wird.

»Sekundäre Kolonialisierung«: Perspektiven der Critical Whiteness Studies
Mit Blick auf die »koloniale Amnesie« in der Bundesrepublik diagnostiziert der
Kulturwissenscha tler Kien Nghi Ha speziell der weißenMehrheitsgesellscha t eine
Unfähigkeit der kritischen Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte und der
Anerkennung von Kontinuitäten von Rassismen sowie eine politische Entlastungs-
strategie:

»Bisher hat das gesellscha tliche Schweigen, das Verschweigen, das Totschwei-
gen das Feld des notwendig Sagbaren weitgehend verdrängt. Das Schweigen ist
eine bewusste Amnesie, und die Amnesie ist eine politische Ausdrucksform des
kollektiven Gedächtnisses. Daher ist das konsensuale Schweigen eine dominan-
te Machtartikulation, die sich der Aufarbeitung und Sichtbarmachung imperialer
Praktiken und Bilder durch Entinnerung aktiv widersetzt und nur durch Gegen-
Erzählungen aufgebrochen werden kann. In ihrer totalisierenden Dimension kann
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sich die Macht des Entinnerten zu einer sekundären Kolonialisierung verdichten.«
(Ha 2009: 105)

Deutlich wird hier, dass die »koloniale Amnesie« dabei eine –wenn auch dominan-
te –Ausdrucksformdes kollektivenGedächtnisses beschreibt, daneben jedoch etwa
kritische Gegen-Erinnerungen bestehen (könnten). Aus dieser Perspektive bezeich-
net die »koloniale Amnesie« oder auch die »sekundäre Kolonialisierung« nicht etwa
eine »Leerstelle, sondern eine gesellscha tliche Dynamik, die immer wieder durch
ein Set von Machtpraktiken hergestellt wird« (ebd.). In anderen Worten handelt es
sich dabei um einen Prozess, in dem »nicht nur die Kontinuitäten, Übergänge und
Brüche, sondern auch die realgeschichtliche Kolonialisierung selbst immer wieder
neu mit einem weißen Schleier des Schweigens überzogen« (ebd.) werden.

In Hinblick auf die politische Ebene (im Sinne o fizieller Staatspolitik) kann
in Westdeutschland eine Tradition bis in die Nachkriegszeit nachgewiesen wer-
den. Wie Ha v.a. mit Bezug auf außenpolitische Diskurse und die historische Ko-
lonialismusforschung in BRD und DDR aufzeigt, bestand in der BRD ein »stiller
Konsens« (ebd.: 59) darüber, den Kolonialismus zu verschweigen.Dadurch konnten
in der Nachkriegszeit erinnerungspolitische »Tabufelder« (ebd.) entstehen; gerade
das o fizielle (Ver-)Schweigen aufseiten der BRD habe wiederum – so kann hier
insbesondere mit Verweis auf die eingangs bereits genannte bahnbrechende Un-
tersuchung zum Genozid an Ovaherero und Nama in SWA von Horst Drechsler
(1968) festgestellt werden – »ironischerweise DDR-HistorikerInnen ungeachtet ih-
rer politischen Motivation zu produktiven Ergebnissen verhalfen« (ebd.). Die Dia-
gnose einer ›kolonialen Amnesie‹ bezieht Ha somit v.a. auf die westdeutsche Öf-
fentlichkeit. In diesemSinne kann die koloniale Amnesie auch als eine Abwehr- und
Entlastungsstrategie verstanden werden, die es dem weißen (Täter*innen-)Kollek-
tiv in Deutschland erlaubt, das eigene Selbstbild als ›kolonial unbelastet‹ aufrecht-
zuerhalten und nationale Identitätskonstruktionen im Einklang mit humanitären
Werten der Au klärung zu bringen und damit auch ein (koloniales) Überlegenheits-
denken zu rechtfertigen. Das Schweigen bezieht sich also auf die Weigerung der
weißen westdeutschen Dominanzgesellscha t, sich mit »den kolonialen Grundla-
gen ihrer eigenen Kulturgeschichte und politischen Identität auseinanderzuset-
zen« (Ha 2009: 105).

Die koloniale Amnesie kann somit als ein spezifischer Diskurs derweißenMehr-
heitsgesellscha t betrachtet werden, welcher die hegemoniale politische Kultur in
der Bundesrepublik lange dominiert hat und erst in jüngerer Zeit – v.a. auch im
Zusammenhang mit Erinnerungen an den Genozid an den Ovaherero und Nama –
durch kritische Diskurse stärker herausgefordert wird. Insofern erweist sich der
Begri f der »kolonialen Amnesie« als relevant, da er gerade auf solche Leerstellen
in post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen aufmerksam gemacht hat und machen
kann – auch wenn es hier di ferenzierterer Betrachtungen bedarf. Fruchtbar sind
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an dieser Stelle die Betrachtungen vonVertreter*innen der Postcolonial Studies wie
Paul Gilroy und insbesondere Ann Laura Stoler, welche die Ambivalenzen post-/ko-
lonialer Erinnerungsdiskurse betonen und dabei rassismuskritische Perspektiven
stärken.

»Post-/koloniale Melancholie« und »Aphasie«
Paul Gilroy (2005) untersucht die »postkoloniale Melancholie« im britischen Kon-
text. Er beschreibt mit dem Begri f – in Analogie zu der Studie von Alexander und
Margarete Mitscherlich (1967) zum gesellscha tlichen Widerstand gegen eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen in der Nach-
kriegszeit – eine Unfähigkeit zu trauern: einerseits über den Verlust des Empi-
res und andererseits über die Opfer der Kolonialverbrechen. Das zentrale Problem
sieht Gilroy darin, dass Rassismus nicht thematisiertwird. Ähnlich argumentiert
auch Ann Laura Stoler (2009), diemit Blick auf ›blockierte‹ Kolonialerinnerungen in
der französischen Ö fentlichkeit den Begri f der »Amnesie« durch den der »Apha-
sie« ersetzt. Mit diesem aus der Psychologie stammenden Konzept weist sie auf
einen Zustand der »Sprachlosigkeit« hin:

»In aphasia, an occlusion of knowledge is the issue. It is not a matter of ignorance
or absence. Aphasia is a dismembering, a di ficulty speaking, a di ficulty generat-
ing a vocabulary that associates apprioate words and concepts with appropriate
things. Aphasia in its many forms describes a di ficulty retrieving both conceptual
and lexical vocabularies and, most important, a di ficulty comprehending what is
spoken.« (Stoler 2011: 125)

Stoler stellt hier deutlich heraus, dass es sich bei der gegenwärtigen blockierten Ko-
lonialgeschichte nicht um eine vollständige Ignoranz oder Abwesenheit, sondern
eher um eine paradoxe gleichzeitige Anwesenheit und Abwesenheit von Erinne-
rungen an koloniale Gewalt handelt. Das metaphorische Konzept der Aphasie zielt
hier darauf ab, dass nur einige Aspekte der Kolonialgeschichte erinnert werden
(können), während andere nicht artikulierbar sind. »At issue is the irretrievabili-
ty of a vocabulary, a limited access to it, a simultaneous presence of a thing and
ist absence, a presence and the misrecognition of it« (ebd.: 145). Begri fe wie Ver-
gessen oder auch Amnesie sind Stoler zufolge daher irreführend und können den
gegenwärtigen Zustand der post-/kolonialen gesellscha tlichen Erinnerung nicht
angemessen erfassen. Der Begri f der »colonial aphasia« betont dagegen gerade
den ambivalenten Charakter der Blockierung, »both loth of access and active dis-
sociation« (ebd.). Das Erkenntnisinteresse richtet sich dann gerade auf diese Am-
bivalenzen und die damit verbundenen Prozesse und Praktiken in ö fentlichen wie
v.a. auch in akademischen Diskursen:
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»At issue is neither stubborn ignorance nor sudden knowledge. It is the confused
and clogged spaces in between in which this essay rests. It re lects on the concep-
tual processes, academic conventions, and a fective practices that both elicit and
elude recognition of how colonial histories matter and how colonial pasts become
mu led or manifest in contemporary France.« (ebd.: 122)

Die Aphasie kann im post-/kolonialen Kontext als widersprüchlicher, lückenha ter
Diskurs betrachtet werden, der als Ausdruck einer irritierten politischen Kultur
oder als ein gestörtes Feld des Sagbaren gelesen werden kann: »Colonial aphasia is
a political disorder and a troubled psychic space« (ebd.: 153). Der Begri f beschreibt
auch die Unfähigkeit, Zusammenhänge herzustellen. Zentral ist dabei die Beob-
achtung von Stoler, dass in post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen die Kategorie
›race‹ bzw. Rassismus au fällig unthematisiert bleibt: »So where is race in this af-
faire coloniale that so permeates the intellectual and political landscape today?«
(ebd: 152).

›Deckerinnerung‹: Erinnerungsdiskurse um Holocaust und Kolonialismus
Zur Diskussion steht in aktuellen postkolonialen Debatten im Zusammenhang mit
der ›kolonialen Amnesie‹ auch die ese einer ›Deckerinnerung‹ und damit das
Verhältnis von Erinnerungen an Holocaust und Zweiten Weltkrieg einerseits und
Kolonialismus andererseits; bzw. geht es gerade auch um die Verbindungslinien
post-/kolonialer und postnationalsozialistischer Rassismen und Erinnerungskul-
turen. Da diese insbesondere auch in Debatten um eine Anerkennung des Geno-
zids an denOvaherero undNama einewichtige Rolle spielen, soll die Diskussion im
Folgenden knapp nachgezeichnet werden.22 Die ese einer sog. ›Deckerinnerung‹
als Erklärung für eine vermeintliche »koloniale Amnesie« ist v.a. auf Arbeiten der
US-amerikanischen Postcolonial German Studies zurückzuführen (vgl. Albrecht 2008:
43 f.): » e German focus on the Holocaust as a central unavoidable fact of Ger-
man history may also have occluded German’s view of European colonialism and
their own complicity as Europeans in it« (Friedrichsmeyer/Lennox/Zantop 1998: 4).
Auch Helma Lutz und Kathrin Gawarecki stellen in dieser Hinsicht fest, »dass mit
dem Hinweis auf die Extremform des rassistischen Verbrechens, dem Völkermord
der Nationalsozialisten an den europäischen Juden, der Kolonialismus hinter dem

22 Der Begri f wird jedoch nicht nur auf die vermeintliche Blockierung der Kolonialerinnerung
durch die Erinnerung an den Holocaust gedeutet, sondern auch herangezogen, um auf (im-
plizite) Verweisstrukturen in medialen Texten aufmerksam zu machen. Dass ausgerechnet
Namibia bzw. das ehemalige Deutsch-Südwestafrika bald nach dem gefeierten Gedenkjahr
2004 – im Zuge dessen in der Bundesrepublik vielfach (medial) an den Krieg gegen die Ova-
herero und Nama erinnert wurde – zur Kulisse für ›afrikanisierte Heimatfilme‹ wurde, deutet
etwa Evelyn Annuß (2011) als eine filmische Form der ›Deckerinnerung‹.
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Nationalsozialismus verschwunden ist oder von diesem verdeckt wird« (Lutz/Ga-
warecki 2005: 10). Dagegen weist Albrecht (2008) die Vorstellung einer solchen ›De-
ckerinnerung‹ zurück und kritisiert die ihrer Meinung nach »vermeintlich allzu
ausschließliche Konzentration auf den Holocaust« (Albrecht 2008: 46). Sie plädiert
dafür, auch andere Faktoren in ein Erklärungsmodell mit einzubeziehen; insbeson-
dere die Beschä tigung mit dem Kalten Krieg sollte als »Ablenkungsfaktor« (ebd.)
stärker berücksichtigt werden.

Zumindest implizit ist mit der ese die Annahme verbunden, dass – anders
als die Erinnerung an Kolonialismus – die nationalsozialistischen Verbrechen in
der Bundesrepublik »mittlerweile umfassend wissenscha tlich aufgearbeitet wä-
re[n] und die Re lexion über die Erinnerung an die antisemitischenGräueltaten des
Nationalsozialismus im dominantenDiskurs angekommen sei« (Wienand/Brandes
2016: 16).

Die oben bereits genannten Abwehr- und Entlastungstrategien – auf die v.a.
Vertreter*innen der Kritischen Weißseinsforschung aufmerksam gemacht haben
– geben Aufschlüsse über die komplexe Verwobenheit von Erinnerungen an Kolo-
nialismus und an Nationalsozialismus und damit verbunden die (fehlende) Aus-
einandersetzung mit Kontinuitäten von Rassismen im spezifischen Kontext der
Bundesrepublik. In diesem Zusammenhang stellt etwa Ha fest:

»Kolonialismus ist in Deutschland – sobald er als kritische Analysekategorie und
nicht wie gewohnt als ideologischer Gewaltapparat gebraucht wird – ein unnah-
barer, geradezu un-heimlicher Begri f. Seine Untiefen erscheinen in ihrer unbe-
haglichen Abgründigkeit so un-wirklich, dass dieses Unwort sorgsam ver- und ge-
mieden wurde. Wie die Rassismuskritik löst die Erinnerung an koloniale Unter-
drückungen bei Weißen das Bedürfnis nach augenblicklichen Distanzierungen
aus. Meistens schlagen sich solche Entlastungsstrategien in der Sehnsucht nach
einem endgültigen Schlussstrich nieder.« (Ha 2009: 105)

Auch hier gilt es, di ferenzierter zu fragen, auf welche Weisen bspw. Diskurse
um Holocaust und Kolonialismus in aktuellen Auseinandersetzungen miteinan-
der verschränkt werden und welche legitimatorischen Funktionen insbesondere
Verweisen auf nationalsozialistische Verbrechen im Zusammenhang mit Diskus-
sionen um eine Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama zukom-
men. Hinsichtlich der gegenwärtigen Debatten, die auf verschiedenen Ebenen ge-
führt werden, fällt auf, dass vor allem in (kritischen) wissenscha tlichen Auseinan-
dersetzungen die dominante Erinnerung an Nationalsozialismus und Holocaust
als Erklärung für das »Nicht-Erinnern der Kolonialgeschichte verantwortlich ge-
macht wird« (Wienand/Brandes 2016: 7). Wie Wienand und Brandes beobachten,
dient der Verweis auf die Erinnerung an die nationalsozialistische Vergangenheit
und ihre (vermeintlich erfolgreiche) Aufarbeitung in der Bundesrepublik in gesell-
scha tlichen Debatten »eher als Abwehr – nach demMotto jetzt müssen wir uns damit
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auch noch auseinandersetzen. Artikuliert wird zudem eine Forderung nach Gleichbe-
handlung, dass,wenn der eine Genozid anerkannt wird, auch der andere anerkannt werden
muss« (Wienand/Brandes 2016: 7, Herv.i.O.). Es wird deutlich, dass Erinnerungen
an Nationalsozialismus und Kolonialismus in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit
auf komplexe Weise verwoben sind: »Von heute aus betrachtet, lässt sich im deut-
schen Kontext die Kolonialgeschichte nicht mehr ohne die Geschichte des Natio-
nalsozialismus erinnern, in die Erinnerung an die koloniale Vergangenheit ist die
Erinnerung an die Geschichte des Nationalsozialismus unweigerlich eingelassen«
(ebd.).

Anders ausgedrückt kann hier festgestellt werden, dass eine Konsequenz der
spezifischen postnationalsozialistischen Erinnerungskultur darin zu sehen ist,
dass mit der Erinnerung an Kolonialverbrechen, Rassismus und v.a. den Genozid
in SWA in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit nahezu zwangsläufig »auch die
Erinnerung an den Nationalsozialismus wachgerufen wird oder zumindest beide
Geschichten in Bezug zueinander gesetzt werden« (ebd.). Astrid Messerschmidt
(2008) hat darauf hingewiesen, dass aus der Sicht derweißenMehrheitsgesellscha t
mit der Erinnerung an Kolonialismus vor dem Hintergrund der Erinnerung an
Nationalsozialismus und Holocaust die Au forderung zur selbstkritischen Ausein-
andersetzung mit einer weiteren Ausprägung des gesellscha tlichen Rassismus
verbunden ist, die möglicherweise eben aus diesem Grunde besondere Abwehr-
und Entlastungsstrategien provoziert:

»Antisemitismus wird in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit und im Bildungs-
wesen vorwiegend als etwas wahrgenommen, das mit der NS-Vergangenheit zu-
sammenhängt und eben mit dieser auch vergangen ist, und Rassismus wird ab-
gewehrt, weil man kaum etwas so sehr fürchtet wie die Diagnose, rassistisch zu
sein. Die Monstrosität der NS-Verbrechen lässt alles, was mit ihnen zusammen-
hängt so erscheinen, als sei es in eine reine Vergangenheit übergegangen.« (Mes-
serschmidt 2008: 42f.)

Die Frage nach dem »Ort eines postkolonialen Gedächtnisses« (ebd.: 42) muss da-
her vor dem Hintergrund der spezifischen zeitgeschichtlichen Konstellation in der
postnationalsozialistischen Gesellscha t der Bundesrepublik gestellt werden. Fo-
kussiert werden können dabei die Beziehung der Kategorien des (Kolonial-)Rassis-
mus und des (nationalsozialistischen) Antisemitismus. Der entscheidende »Denk-
fehler« liegt Messerschmidt zufolge »nicht darin, Rassismus und nationalsozia-
listischen, auf Vernichtung zielenden Antisemitismus auf einander zu beziehen,
sondern zu meinen, mit der Vergangenheit des Holocaust sei auch Rassismus Ver-
gangenheit« (ebd.: 44). Anders ausgedrückt habe, so argumentiert sie, nicht die
intensive Beschä tigung mit dem Holocaust von der Auseinandersetzung mit der
Kolonialvergangenheit abgelenkt, wie die verbreitete ese der ›Deckerinnerung‹
suggeriert, sondern »die Vorstellung, man habe nach der Demokratisierung auch
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die rassistischen Weltbilder überwunden« (ebd.). Dabei gilt es jedoch auch kri-
tisch zu überprüfen, inwiefern Nationalsozialismus und Holocaust tatsächlich als
hinreichend wissenscha tlich aufgearbeitet und v.a. als gesellscha tlich re lektiert
und ›überwunden‹ gelten können. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass
es sich auch dabei um mühsame, über Jahrzehnte hinweg zögerlich verlaufende
Auseinandersetzungen gehandelt hat. Die (vermeintlich) gesellscha tlich etablierte
kritische postnationalsozialistische Erinnerungskultur stellt letztlich prekäre Nar-
rative dar, die gegenwärtig verstärkt herausgefordert werden – wie mit Blick auf
Ausprägungen eines »sekundären« oder »post-nationalsozialistischen Antisemitis-
mus«, v.a. auch vor dem Hintergrund des Au kommens neuer rechter Diskurse in
der bundesdeutschen Ö fentlichkeit, deutlich wird (vgl. ebd.: 47 f.).

Mit einer solchen Anerkennung der Verwobenheit post-/kolonialer und post-/
nationalsozialistischer Erinnerungskulturen soll, so betonen Wienand und Bran-
des, »weder eine Kontinuität noch eine Vergleichbarkeit von deutscher Kolonial-
geschichte und NS-Vergangenheit behauptet oder die Singularität des nationalso-
zialistischen Massenmords bestritten oder relativiert werden« (Wienand/Brandes
2016: 7f.). Es geht vielmehr darum, den Fokus zukün tiger Untersuchungen darauf
zu richten, »inwiefern beide Geschichten in der kollektiven Erinnerung bzw. der
Erinnerungskultur der deutschen Gesellscha t in Ost undWest auf vielfältige Wei-
se ineinander verwoben sind« (ebd., Herv.i.O.).23 Damit verweisen sie auf zentrale
Streitpunkte in aktuellen Debatten, die auch im post-/kolonialen Erinnerungsdis-
kurs um den Genozid an den Ovaherero und Nama relevant werden.

Die in diesem Kapitel dargelegte wissenscha tliche Kontroverse um die e-
se der »kolonialen Amnesie« macht zusammengefasst deutlich, dass mit diesem
Begri f – der in ö fentlichen Debatten wie in aktivistischen Kampagnen oder me-
dialer Berichterstattung v.a. als Aufmerksamkeitsmarker oder zur Skandalisierung
genutzt wird – ganz unterschiedliche Vorstellungen verbunden sind, wie schon
Albrecht (vgl. 2008: 38) festgestellt hat. Dabei wird nicht immer deutlich, ob die
»koloniale Amnesie« auf die (Nicht-)Erinnerung an das gesamte koloniale System
oder nur den deutschen Kolonialismus oder im Spezialfall sogar nur auf den Geno-
zid in der früheren Kolonie SWA bezogen wird. Unklar bleibt o t auch, auf welche
Ö fentlichkeiten sich die ese bezieht, wenngleich Ansätze aus dem Bereich der
Kritischen Weißseinsforschung diese deutlicher innerhalb der weißen und spezi-
ell der westdeutschen Mehrheitsgesellscha t sehen. Sowohl in Bezug auf die ese
der ›kolonialen Amnesie‹ wie auch der ›Deckerinnerung‹ besteht hier Bedarf nach
weiteren empirischen Forschungen, welche eine di ferenziertere Perspektive ein-
nehmen und vor allem auch die Vielgestaltigkeit, Brüche und Widersprüche, kurz
die Ambivalenzen post-/kolonialer Erinnerungskulturen zum Fokus ihrer Analysen

23 Empirische Analysen zu dieser Verwobenheit von Erinnerungsdiskursen mit Bezug zum Ho-
locaust und Kolonialismus stehen bisher noch aus (vgl. Wienand/Brandes 2016: 7, FN 6).
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machen. Grundsätzlicher gilt es, diese ese in einem größeren globalen Kontext
zu diskutieren – jedoch ohne dabei die Besonderheiten post-/kolonialer Erinne-
rungskulturen im spezifisch deutschen Kontext aus dem Blick zu verlieren. Denn,
wie Castro Varela/Dhawan feststellen, wurde die Geschichte der kolonialen Expan-
sionmit ihren Folgen nicht nur in der deutschsprachigen Forschung, sondern auch
weit darüber hinaus in westlichen Akademien ignoriert. »Es stellt sich deswegen
die Frage, warum sich innerhalb der westlichen Disziplinen lange Zeit nur eine
kleine Minderheit diesem Ereignis angenommen hat« (Castro/Varela 2009: 9). Die
Diskussion verweist damit auf eine zentrale Herausforderung postkolonialer Stu-
dien.

2.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die grundlegende Forschungsperspektive dieser Arbeit
konturiert. Die Perspektive der vorliegenden Untersuchung orientiert sich zentral
an einem gesellscha tstheoretisch fundierten Ansatz der Cultural Studies, der
sich durch ein politisches Kultur- und Medienverständnis auszeichnet. Die hier
skizzierten Ansätze der Postcolonial Studies werden vor allem als eine Art Korrek-
tiv zu hegemonialen Wissensproduktionen produktiv gemacht. Dabei ist wichtig
festzustellen, dass insbesondere in den modernen Wissenscha ten post-/koloniale
Machtverhältnisse fortwährend reproduziert werden. Die Relevanz einer sol-
chen post-/kolonialen Betrachtungsweise für medienkulturwissenscha tlich und
insbesondere kommunikationswissenscha tlich ausgerichtete Untersuchungen
kann v.a. darin gesehen werden, dass sie etwa dominante Annahmen westlicher
Mediengeschichten und v.a. eine Periodisierung von medientechnologischen ›Ent-
wicklungsphasen‹ herausfordern, wie sie auch innerhalb kulturwissenscha tlicher
eorien zu Erinnerung und Medien eingeschrieben sind (vgl. Diskussion in

Kapitel 3.1.3). Insbesondere erlaubt eine solche kritische Perspektive, die moderne
Geschichtsschreibung mit Blick auf die Kolonialgeschichte als machtvollen Dis-
kurs zu dekonstruieren. Im Anschluss an solche kritischen Betrachtungen grei t
die vorliegende Arbeit auf Ansätze postkolonialer eorien und Kritik zurück, um
post-/koloniale Erinnerungsdiskurse darau hin zu untersuchen, wie die Geschich-
te des Kolonialismus und des damit einhergehenden Genozids in SWA in der
gegenwärtigen Medienkultur inszeniert wird, welche Narrative dabei dominieren
und welche Aspekte mit welchen Folgen verschwiegen werden.

Auch wenn der Fokus dieser Arbeit auf medialen Repräsentationen und sym-
bolischen Deutungskämpfen liegt, betrachte ich gesellscha tliche Wissensordnun-
gen im Sinne der Postcolonial Studies als mit materiellen Herrscha tsstrukturen
verwoben und richte den Blick somit auch auf die gesellscha tlichen Rahmenbe-
dingungen post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Medien-
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kultur. Mit Bezug auf Fragen nach Möglichkeiten einer (geteilten) Erinnerung an
koloniale Gewalt und Anerkennung der Opfer erö fnen die vorgestellten Ansätze
kritische Perspektiven, die sowohl die Reproduktion stereotyper Repräsentationen
in medialen Texten analysieren können als auch den Fokus darauf lenken, inwie-
fern sich Verschiebungen im Diskurs zeigen, die in Richtung einer Überwindung
kolonial-rassistischer Vorstellungswelten weisen. Auch wenn in der vorliegenden
Untersuchung die Frage nach rassifizierenden Konstruktionen des ›Anderen‹ im
Mittelpunkt stehen, sollen dabei Klassenverhältnisse und Geschlecht als interde-
pendente Strukturkategorien in die Analyse miteinbezogen werden (vgl. Analysen
in Kapitel 8 und 9).

Hinsichtlich der Interventionsmöglichkeiten von Nachfahr*innen der Opfer
kolonialer Ausbeutung und Genozid beziehe ich mich in der vorliegenden Unter-
suchung auf Überlegungen von Gayatri Chakravorty Spivak zur Un-/Möglichkeit
subalterner Artikulation. Ihr Konzept der Subalternen bietet einen theoretischen
Rahmen dafür zu problematisieren, inwiefern Vertreter*innen der Ovaherero und
Nama in der globalisiertenMedienö fentlichkeit sprechen können bzw. gehört wer-
den (vgl. hierzu auch die theoretische Diskussion in Kapitel 5.3 sowie insbesondere
Befunde in Kapitel 8).

Der ese, die deutsche Kolonialgeschichte sei nach dem Zweiten Weltkrieg
schlichtweg ›vergessen‹ worden, ist mittlerweile von verschiedenen Seiten wider-
sprochen und auf Leerstellen in der Forschung verwiesenworden. Anhand der kon-
troversen wissenscha tlichen Debatten um die »koloniale Amnesie« wird hier be-
reits deutlich, dass empirische Studien genauer untersuchen müssen, in welchen
Ö fentlichkeiten sich post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in verschiedenen Pha-
sen auf welche Weisen ausgeprägt haben und welche post-/kolonialen Krä tever-
hältnisse sich darin ausdrücken. Es gilt hier vielmehr auf die Brüche und Wider-
sprüche wie auch auf die Verwobenheit insbesondere post-/kolonialer und post-/
nationalsozialistischer Erinnerungsdiskurse zu fokussieren. Dass gerade auch die
Nicht-Beschä tigung mit Kolonialismus und seinen Folgen in der Ö fentlichkeit
zum Gegenstand kritischer Forschungen gemacht werden sollte, betonenWienand
und Brandes, wenn sie feststellen: »Erinnerungskultur analytisch zu betrachten
heißt auch danach zu fragen, was nicht erinnert wird, wo Geschichte vergessen oder
Erinnerung abgewehrt wird, zugleich aber insofern fortwirkt, als dass Bilder, Be-
gri fe und damit verbundene Vorstellungen unre lektiert weiter kursieren« (Wien-
and/Brandes 2016: 8, Herv.i.O.). Im Folgenden entwickle ich in dieser Hinsicht ei-
ne erinnerungskulturelle Perspektive, die den Fokus auf umkämp te gegenwärtige
Diskurse mit Bezug zur Vergangenheit richtet und dabei insbesondere auch das
Vergessen als machtvolle Praxis konzipiert.





3. Umkämpfte Erinnerungsdiskurse

In diesem Kapitel schließe ich nun an theoretische Ansätze der Memory Studies
an, um theoretisch zu beleuchten, auf welche Weisen gesellscha tliche Erinnerun-
gen an die Kolonialzeit hervorgebracht und verhandelt werden. Die eorien zum
kollektiven Gedächtnis und zu Erinnerungskulturen stellen v.a. in diachroner Per-
spektive zeitliche Bezüge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukun t her.
Die Gedächtnis- bzw. Erinnerungskulturforschung erweist sich für die vorliegen-
de Untersuchung somit in den Worten Aleida Assmanns als eine hervorragende
Strategie, »neue Problemzusammenhänge sichtbar zu machen, wo man bisher nur
Disparates wahrgenommen hat« (Assmann 2002: 40). Im Anschluss an die Me-
mory Studies entwickle ich ein theoretisch-konzeptuelles Verständnis von Erin-
nerungsdiskursen als dynamischen und stets machtvollen und umkämp ten Aus-
handlungsprozessen. In Kapitel 3.1 führe ich das grundlegende Konzept vom kol-
lektiven Gedächtnis von Maurice Halbwachs sowie die darauf au bauenden Arbei-
ten von Aleida und Jan Assmann ein und diskutiere die Kritik daran, speziell auch
aus dezidiert postkolonialer Perspektive. In Kapitel 3.2 stelle ich neuere Ansätze
der Erinnerungskulturforschung vor, an die die vorliegende Arbeit anknüp t. In
Kapitel 3.3 ergänze ich dann – anschließend an Cultural Studies-Ansätzen in der
Tradition Foucaults – theoretische Überlegungen zu Erinnerung und gesellscha t-
lichen Machtverhältnissen.

3.1 Grundlegende theoretische Konzepte und Kritik

Gedächtnis und Erinnerung, wie auch der Begri f des Vergessens, bilden zentrale
theoretische Konzepte der vorliegenden Arbeit. Nach Aleida Assmann verweisen
diese »Leitbegri fe« (2002: 27) auf Phänomene, die v.a. interdisziplinäre Betrach-
tungen erfordern, aber auch für die einzelnen Forschungsdisziplinen neue Per-
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spektiven erö fnen.1 Durch den »hohen Grad der Anschließbarkeit an etablierte
Disziplinen, Forschungsgegenstände und Methoden« (Erll 2011a: 30) erö fnen die
Konzepte des kollektiven und des kulturellen Gedächtnisses

»ein gemeinsames Forschungsfeld […], das so unterschiedliche akademische Fä-
cher wie Geschichtswissenscha t, Altertumswissenscha t, Religionswissenscha t,
Kunstgeschichte, Literaturwissenscha t oder Soziologie unter einem Dach verei-
nen zu mag. Damit scha t die Theorie des kulturellen Gedächtnisses die Voraus-
setzung für eine Zusammenschau bislang disparater Felder durch ein gemeinsa-
mes Erkenntnisinteresse.« (Ebd.)

Seit Ende der 1980er-Jahre hat sich in den Geistes- und auch in den Sozial-
wissenscha ten ein dezidiert kulturwissenscha tliches Interesse an kollektivem
Gedächtnis und gesellscha tlicher Erinnerung entwickelt, welches sukzessive
zur Ausbildung eines di ferenzierten Forschungsfelds geführt hat (vgl. für ei-
nen Überblick Erll 2011a; Erll/Nünning 2008; Misztal 2003; Olick/Robbins 1998;
Olick/Vinitzky-Seroussi/Levy 2011; Pethes 2008; Pethes/Ruchatz 2001). Von einem
»Memory Boom« (Huyssen 2003: 18) war Anfang der 2000er-Jahre die Rede.
Angesichts der mittlerweile kaum mehr zu überschauenden Zahl der Verö fent-
lichungen und der thematischen Präsenz aktueller Konferenzen lässt sich fast
zwei Jahrzehnte später sogar ein wachsendes Interesse verzeichnen. Dabei haben
sich jedoch insbesondere die Medien- und Kommunikationswissenscha ten im
Vergleich zu anderen Disziplinen erst spät an der Diskussion beteiligt (vgl. Donk
2009: 13; Garde-Hansen 2011: 1; Jacke/Zierold 2015: 79; Zierold 2006: 5). Deswegen
beziehe ich mich in diesem Kapitel zunächst auf die grundlegenden Konzeptionen
von Maurice Halbwachs (3.1.1) sowie im Anschluss daran v.a. auf die kulturwis-
senscha tlichen eorien von Aleida und Jan Assmann (3.1.2). Die theoretische
Diskussion schließt in mit einer dezidiert postkolonialen Kritik an ein lussreichen
Annahmen der Memory Studies (3.1.3).

3.1.1 Zur Konzeption des kollektiven Gedächtnisses bei Halbwachs

Das auch dieser Untersuchung zugrunde liegende Verständnis von kollektivemGe-
dächtnis geht auf den französischen SoziologenMaurice Halbwachs (1877-1945) zu-
rück, der als Begründer der heutigen Memory Studies gilt (vgl. Echterho f/Saar
2002; Erll 2011a: 16f.; Zierold 2006: 66). Halbwachs, seinerseits Schüler von Hen-
ri Bergson und Emile Durkheim, entwickelte bereits in den 1920er- und 1930er-
Jahren – in radikaler Gegenüberstellung zur damals dominanten Individualpsy-

1 Der Hinweis, dass es sich dabei um ein »neues Paradigma« oder zumindest einen »Leitbe-
gri f« handelt, findet sich in einer Vielzahl der kulturwissenscha tlichen Publikationen, z.B.
in J. Assmann 2002: 11; Zierold 2006: 2.
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chologie – seine bahnbrechenden esen über die soziale Bedingtheit und den re-/
konstruktiven Charakter von Erinnerung sowie sein ein lussreiches Konzept des
kollektiven Gedächtnisses (vgl. Erll 2003: 158). Richtungsweisend an Halbwachs’
frühen Überlegungen ist – insbesondere für eine Untersuchung wie der vorlie-
genden, in deren Fokus die (mediatisierten) kommunikativen Praktiken stehen –
sein Begri f der sozialen Bezugsrahmen und die Voraussetzung von Sprache. Nach
Halbwachs bilden soziale Bezugsrahmen den umfassenden Horizont jeglicher (in-
dividueller) Wahrnehmung und Erinnerung (vgl. ebd.: 159). In diesem Sinne stellt
er die ese auf, »es gibt kein mögliches Gedächtnis außerhalb derjenigen Bezugs-
rahmen, deren sich die in einer Gesellscha t lebenden Menschen bedienen, um
ihre Erinnerungen zu fixieren und wiederzufinden« (Halbwachs 1985: 21). In ande-
ren Worten: Individuelle Erinnerungen sind stets »sozial geprägt« und »gruppen-
spezifisch« bedingt (Erll 2003: 160). Halbwachs veranschaulicht seine eorie ins-
besondere anhand des Familiengedächtnisses, welches er als typisches Gruppen-
bzw. als Generationengedächtnis charakterisiert. Dieses ist durch gemeinscha tli-
che Handlungen, geteilte Erfahrungen und durch wiederholtes gemeinsames Ver-
gegenwärtigen der Vergangenheit mittels mündlicher Erzählungen, etwa bei Fa-
milienfesten, geprägt. »Auf diese Weise findet ein Austausch lebendiger Erinne-
rung zwischen Zeitzeugen und Nachkommen statt. Das kollektive Generationen-
gedächtnis reicht daher so weit, wie sich die ältestenMitglieder der sozialen Grup-
pe zurückerinnern können« (ebd.). Ohne in seinen Schri ten selbst explizit darauf
zu verweisen, vereint Halbwachs in seiner Pionierarbeit somit »zwei grundlegende
(und grundverschiedene) Konzepte von kollektivem Gedächtnis« (Erll 2011a: 16). Ei-
nerseits betont er mit dem Begri f der sozialen Bezugsrahmen, dass das Gedächt-
nis von Individuen stets von dem jeweiligen soziokulturellen Umfeld geprägt wird;
anderseits – und dies ist für medien- und kommunikationswissenscha tliche Per-
spektiven und somit auch für die vorliegende Arbeit von zentralem Interesse – ent-
wir t Halbwachs das Konzept eines kollektiven Gedächtnisses, verstanden als ein
durch Interaktion und v.a. Kommunikation sowie Medien erfolgter Bezug auf eine
(gemeinsame) Vergangenheit innerhalb von sozialen Gruppen wie bspw. Familien.
Mit dem Konzept eines solchen gruppenspezifischen Vergangenheitsbezugs erö f-
net Halbwachs eine theoretische Perspektive dafür, Gedächtnis bzw. Erinnerung
überhaupt als kollektive Phänomene zu verstehen und als soziologische Kategori-
en zu untersuchen.

Strittig ist an Halbwachs’ eorie die radikale Gegenüberstellung von Gedächt-
nis und Geschichte. Für ihn handelt sich es sich beim Generationengedächtnis und
der Zeitgeschichte um zwei verschiedene Formen des Vergangenheitsbezugs, die
einander ausschließen. Er betont, »daß die Geschichte im allgemeinen an dem
Punkt beginnt, an demdie Tradition au hört – in einemAugenblick, an demdas so-
ziale Gedächtnis erlischt und sich zersetzt« (Halbwachs 1991: 61). Die Geschichte be-
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trachtet er als universal, das kollektive Gedächtnis demgegenüber als partikular.2

Während die Zeitgeschichte ihr Interesse auf Gegensätze und Brüche richtet, sieht
er die zentrale Funktion des kollektiven Vergangenheitsbezugs sozialer Gruppen
in der Identitätsbildung. Hervorgehoben werden im kollektiven Gedächtnis daher
vor allem Ähnlichkeiten und Kontinuitäten, die dem gegenwärtigen Selbstbild und
den Interessen der Gruppe entsprechen (vgl. Erll 2011a: 18f.). Für Halbwachs ist
das Anliegen der Geschichte die Vergangenheit, das kollektive Gedächtnis orien-
tiert sich jedoch an den gegenwärtigen Bedürfnissen und Belangen der Gruppe. Es
liefert Halbwachs zufolge also kein Abbild der Vergangenheit, sondern ermöglicht
»Verzerrungen und Umgewichtungen bis hin zur Fiktion« (ebd.: 19). Halbwachs
nimmt hier Perspektiven des radikalen Konstruktivismus vorweg, wenn er betont:
»[D]ie Erinnerung ist in sehr weitemMaße eine Rekonstruktion der Vergangenheit
mit Hilfe der von der Gegenwart entliehenen Gegebenheiten und wird im Übrigen
durch andere, zu früheren Zeiten übernommene Rekonstruktionen vorbereitet«
(Halbwachs 1991: 55). Das bedeutet, dass das kollektive Gedächtnis von Gruppen
in einem besonderen Maße selektiv und ›kreativ‹ verfährt und vorausgegangene
Re-/Konstruktionen der gemeinsamen Vergangenheit bestätigen, aber auch wan-
deln kann.

Bemängelt wurde an Halbwachs’ eorie, dass er einerseits zeitlichen Struk-
turen und den verschiedenen Funktionen des sozialen Gedächtnisses wenig Auf-
merksamkeit geschenkt hat; zum anderen, dass er nicht näher darauf eingeht, wer
oder was konkret als Träger*innen des kollektiven Gedächtnisses betrachtet wer-
den kann (vgl. Assmann/Assmann 1994: 119; Zierold 2006: 66). Astrid Erll betont
dagegen, dass sich Halbwachs’ Untersuchungen zwar zunächst auf das Generatio-
nengedächtnis und somit auf das Medium der alltäglichen Kommunikation und
auf individuell-autobiografische Erinnerungen konzentrierten; zumindest ansatz-
weise wandte er sich jedoch auch »stärker geformten kollektiven Gedächtnissen zu,
deren Zeithorizonte über Tausende von Jahren hinwegreichen und die daher der
Gegenstände undGedächtnisorte zur Rahmenbildung bedürfen« (Erll 2011a: 19). In-
dem materiale Phänomene in den Vordergrund seiner Betrachtungen treten – wie
bspw. Architektur, Pilger*innenwege, Gräber etc. –, überschreitet Halbwachs den
Untersuchungsbereich der kollektiv geprägten Erinnerung an gelebte Geschich-
te und fokussiert den Bereich des kollektiv konstruierten Wissens über eine ferne
Vergangenheit und der Überlieferungen durch Traditionsbildung (vgl. ebd.).3 Seine

2 Neuere Ansätze betrachten den Begri f kollektives Gedächtnis dagegen als eine der Ge-
schichtsschreibung übergeordnete Kategorie; sie verstehen sie als einen modernespezifi-
schen Bezug auf vergangene Ereignisse neben anderen Erinnerungskulturen (vgl. Erll 2011a:
42f.).

3 Anzumerken ist hier, dass Halbwachs Werk unvollständig geblieben ist, da er im Zweiten
Weltkrieg von den Nationalsozialist*innen verha tet wurde und am 16. März 1945 im Konzen-
trationslager Buchenwald ums Leben kam. Seine Schri ten zum kollektiven Gedächtnis sind

’
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theoretische Konzeption des kollektiven Gedächtnisses hat sich gleichermaßen für
sozial- und kulturwissenscha tliche Betrachtungen als anschlussfähig erwiesen.

Im Zuge einer zweiten Phase der Memory Studies haben Vertreter*innen wie
insbesondere Pierre Nora sowie Aleida und Jan AssmannHalbwachs’ Überlegungen
seit Mitte der 1980er-Jahre fortgesetzt und seine ein lussreiche Konzeption in ver-
schiedene Richtungen weiterentwickelt. In seinem umfassenden Projekt hat der
französische Historiker Pierre Nora (1984-1992) Erinnerungsorte in Frankreich un-
tersucht, die sogenannten Lieux de mémoire, welche er als identitätssti tend für die
moderne nationale Identität sieht. Erinnerungsorte versteht Nora nicht ausschließ-
lich geografisch, sondern fasst darunter neben Museen oder Archiven auch wich-
tige Persönlichkeiten, Symbole, Ereignisse oder Gedenktage (vgl. Nora 1990: 17).
Seine vielbeachtete, aus insgesamt sieben Bänden bestehende Untersuchung ist
v.a. für ihre glorifizierende Betrachtung des Nationalen und seine Fixierung auf
den Staat und seine Eliten kritisiert worden (vgl. Rothberg 2013: 362). Aus post-/
kolonialer Perspektive wurde kritisch darauf aufmerksam gemacht, dass Nora die
imperialistische Geschichte Frankreichs komplett ausblendet. Perry Anderson kri-
tisiert, dass der o fensichtliche Gallozentrismus des Projekts darin resultiert, dass
die gesamte Kolonialgeschichte des Landes einen blinden Fleck markiert: »[T]he
entire imperial history of the country […] becomes a non-lieu« (Anderson, P. 1990:
161).4 Noras Untersuchungen sind auch hinsichtlich seines implizit normativen An-
spruchs und der »Fixierung auf den Nationalstaat als einzig mögliche (oder vor-
stellbare) Quelle für die Artikulation authentischer, kollektiver Erinnerungen« (Le-
vy/Sznaider 2007: 50) kritisiert worden; sie erscheinen auch aufgrund seines me-
thodischen Zugri fs und Gegenstandsbereichs als theoretische Grundlage für diese
Arbeit nicht geeignet und werden daher hier nicht weiter ausgeführt. Eine ähnli-
che Kritik wurde aber auch im Hinblick auf die Forschungen von Aleida und Jan
Assmann formuliert, die ich im Folgenden einführen werde.

in der Nachkriegszeit zunächst unbeachtet geblieben, wie insgesamt die Beschä tigung mit
der sozialen und kulturellen Dimension von Gedächtnis und Erinnerung (vgl. Erll 2011a: 16).
Zumindest verwiesen sei hier auf das Werk von Aby Warburg (1866-1929), der etwa zeitgleich
mit Halbwachs in den 1920er-Jahren im Feld der Kunstwissenscha t Überlegungen zum kol-
lektiven Bildgedächtnis verfolgte (vgl. Erll 2011: 21 f.; Pethes 2008: 45 f.).

4 Vgl. einführend zu Nora und der skizzierten Kritik auch Erll 2011a: 25 f. Als einer der ersten
hat Hue Tam Ho Tai (2001) eine postkoloniale Kritik an Nora formuliert (siehe auch die Kritik
von Stoler 2011: 146 f.) Eine solche Kritik lässt sich auch auf die Untersuchung von Etienne
François und Hagen Schulze Deutsche Erinnerungsorte (2001) übertragen, in der die Koloni-
alvergangenheit ebenfalls vollständig ignoriert wird (vgl. zur Kritik Krüger 2003: 120f.; aus-
führlich Zimmerer 2013: 10 f.).
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3.1.2 Kommunikatives und kulturelles Gedächtnis

Im deutschsprachigen Forschungsraum haben zuerst die Kulturwissenscha t-
ler*innen Aleida und Jan Assmann die Überlegungen von Halbwachs zum kollekti-
ven Gedächtnis aufgegri fen. Als zentrales Verdienst ihrer umfassenden Arbeiten
wird allgemein anerkannt, »die Verbindung von Kultur und Gedächtnis systema-
tisch, begri lich di ferenziert und theoretisch fundiert aufgezeigt zu haben« (Erll
2011a: 30). Dem Verhältnis von kultureller Erinnerung, Prozessen kollektiver Iden-
titätsbildung und politischer Legitimierung kommt in ihren Arbeiten besondere
Bedeutung zu. Grundlegend für die eorie der Assmanns ist die Unterscheidung
von kommunikativem und kulturellem Gedächtnis. Diese hat sich Erll zufolge für
die Erinnerungskulturforschung »als Segen und Fluch zugleich erwiesen, weil
sie ebenso viele Fragen aufzuwerfen scheint, wie sie beantwortet« (ebd.: 126).
Das kommunikative Gedächtnis beschreibt Jan Assmann (2013) in Übereinstimmung
mit Halbwachs’ Konzept des kollektiven Familien- oder Gruppen-Gedächtnisses
(vgl. Kapitel 3.1.1). Es konstituiert sich durch soziale Interaktionen im Alltag, ist
an individuelle Träger*innen gebunden und bezieht sich auf einen begrenzten
Zeithorizont von 80 bis 100 Jahren bzw. drei bis vier Generationen. Das alltagsnahe
kommunikative Gedächtnis ›wandert‹ mit seinen Träger*innen mit:

»Das Gedächtnis lebt und erhält sich in der Kommunikation: bricht diese ab bzw.
verschwinden oder ändern sich die Bezugsrahmen der kommunizierten Wirklich-
keit, ist Vergessen die Folge. Man erinnert nur, was man kommuniziert und was
man in den Bezugsrahmen des Kollektivgedächtnisses lokalisieren kann.« (Ass-
mann 2013: 37)

Als seine »Medien« gelten lebendige Erinnerung in organischen Gedächtnissen der
Individuen, Erfahrungen und Hörensagen, die durch interpersonelle Kommuni-
kation in Gruppen und Gemeinscha ten vermittelt werden (vgl. ebd.: 56). Alle Trä-
ger*innen bzw. Zeitzeug*innen gelten grundsätzlich als gleichermaßen kompetent
für die Rekonstruktion und Deutung der gemeinsamen Vergangenheit: »Zwar wis-
sen die einen mehr, die anderen weniger, und das Gedächtnis der Alten reicht wei-
ter zurück als das der Jungen. Aber es gibt keine Spezialisten und Experten solcher
informellen Überlieferung, auch wenn Einzelne mehr und besser erinnern als an-
dere« (ebd.: 53). Die »Partizipationsstruktur« ist entsprechend »di fus« (Erll 2011a:
127), die Inhalte des kommunikativen Gedächtnisses sind »veränderlich und erfah-
ren keine feste Bedeutungszuschreibung« (ebd.).

Das kulturelle Gedächtnis zeichnet sich demgegenüber dadurch aus, dass es all-
tagsfern und epochenübergreifend ist. Es orientiert sich vor allem an einschnei-
denden, schicksalha ten Ereignissen in der Vergangenheit; die tradierten Inhalte
haben für eine Gesellscha t v.a. identitätssti tende Funktion (vgl. Assmann 2013:
52 f.). Das entscheidende Charakteristikum ist die Langfristigkeit des kulturel-
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len Gedächtnisses, durch welche Erinnerungen generationsübergreifend aufrecht-
erhalten werden. Zu diesem Zwecke bedarf es externer Medien (bspw. feste Objek-
tivationen, traditionelle, symbolische Codierungen in Wort, Bild oder Tanz), Insti-
tutionen und Au bewahrungsorte wie Archive,Museen oder Bibliotheken (vgl. ebd.:
56).Der Fokus der Assmanns liegt auf diesem ›mediengestützten‹ kulturellen Lang-
zeitgedächtnis, das kommunikative Gedächtnis gilt ihnen eher als Abgrenzungsfo-
lie. Letzteres zählt laut Jan Assmann zumGegenstandsbereich derOral History (vgl.
ebd.: 51); es hat in der kulturwissenscha tlichen Forschung deswegen keine solche
eoretisierung erfahren wie das kulturelle Gedächtnis.
Dem kulturellen Gedächtnis sind »anMedien gebundene, hochgradig gesti tete

und zeremonialisierte, d.h. in der kulturellen Zeitdimension des Festes vergegen-
wärtigte kollektive Erinnerungen zuzuordnen« (Erll 2011a: 127). Es kann somit als
stark institutionalisiertes verbindliches Wissen über »mythische, als die Gemein-
scha t fundierend interpretierte Ereignisse einer fernen Vergangenheit« (ebd.) be-
schrieben werden.Wichtig ist hier mit Bezugnahme auf die Partizipationsstruktur
festzustellen, dass sich das kulturelle Gedächtnis – im Vergleich zum informellen
kommunikativen Gedächtnis – durch professionalisierte Strukturen auszeichnet
und elitär geprägt ist:

»Tradiert wird ein fester Bestand an Inhalten und Sinnsti tungen, zu deren Kon-
tinuierung und Interpretation Spezialisten ausgebildet werden. Das verbindliche
Wissen des kulturellen Gedächtnisses wird durch eine Trägerscha t vermittelt, die
eine wissenssoziologische Elite darstellt. Das gilt sowohl für die Urheber fundie-
render Texte und Sti ter des kulturellen Gedächtnisses, als auch für die Spezialis-
ten, die Mitteilungen im Rahmen einer ›zerdehnten Situation‹ wieder aufnehmen,
Texte für die Erinnerungsgemeinscha t auslegen und tradieren.« (Erll 2011a: 127f.)

Diese Unterscheidung beruht auf Erkenntnissen der ethnologischen Forschung –
nämlich Jan Vansinas (1961) Beobachtung eines » loating gap« im historischen Be-
wusstsein schri tloser Kulturen (vgl. Assmann 2013: 48 f.). Das kulturelle Gedächt-
nis wird in der eorie der Assmanns wiederum in Speicher- und Funktionsgedächtnis
unterteilt. Das ›unbewohnte‹ Speichergedächtnis stellt dabei das Archiv, das Reser-
voir oder den Fundus für Erinnerungskulturen dar, die mittels Praktiken der Selek-
tion und Interpretation im Funktionsgedächtnis aktiviert werden können. Letzteres
wird als ›bewohnt‹ konzeptualisiert, da es an Träger*innen gebunden ist. Die Be-
ziehung zwischen den beiden beschreiben die Assmanns als eine perspektivische:
Das Speichergedächtnis bildet den breiteren Hintergrund für gegenwärtige Erin-
nerungspraktiken (vgl. Assmann/Assmann 1994: 123).

Die eorie des kulturellen Gedächtnisses hat lange die Erinnerungskulturfor-
schung dominiert und sich für verschiedenste Forschungsinteressen als produk-
tiv erwiesen, da sie neben den sozialen Bezugsrahmen, der Re-/Konstruktivität
und Perspektivität von Erinnerung – die bereits Halbwachs herausgestellt hat –
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auch die Materialität und die Art und Weise des Vergangenheitsbezugs konzeptu-
ell einbezieht und an zentraler Stelle die Bedeutung von Medien betont. Das von
den Assmanns begründete Konzept des kulturellen Gedächtnisses ist jedoch zum Teil
vehement kritisiert worden, »weil es insbesondere für die Analyse moderner Ge-
sellscha ten und ihrer komplexen Mediensysteme als zu statisch und mit Blick auf
mediale Phänomene zu wenig re lektiert scheint« (Jacke/Zierold 2015: 81).5

In Hinblick auf die Frage nach der Bedeutung von (Massen-)Medien für gesell-
scha tliche Erinnerung ist an der eorie der Assmanns die Verwendung der Be-
gri fe kulturell und kommunikativ kritisiert worden. Aleida Assmann zufolge kann
die Transformation kommunikativer, d.h. gelebter und in Zeitzeugen verkörperter
›organischer‹ Erinnerung, in kulturelle, d.h. institutionell geformte und gestützte
Erinnerung nur über Medien erfolgen, da »das Erfahrungsgedächtnis der Zeitzeu-
gen, wenn es in Zukun t nicht verloren gehen soll, in ein kulturelles Gedächtnis der
Nachwelt übersetzt werden muß. Das lebendige Gedächtnis weicht damit einem
mediengestützten Gedächtnis« (Assmann 1999: 15). Dagegen wendet etwa Micha-
el Meyen ein, dass sich kommunikatives und kulturelles Gedächtnis überschneiden:
»Das kulturelle Gedächtnis wartet nicht, bis die Zeitzeugen sich irgendwie geei-
nigt haben (oder wenigstens gestorben sind). Die jüngste Vergangenheit ist überall:
in Museen und Gedenkstätten natürlich, in Memoiren, Spielfilmen und Schulbü-
chern, aber auch und vor allem in Zeitungen,Zeitschri ten und Fernsehsendungen«
(Meyen 2013: 12).

Deutlich wird, dass sich das Verständnis von Kultur in den Untersuchungen der
Assmanns darauf beschränkt, was gemeinhin als ›Hochkultur‹ bezeichnet wird,
und sich diese Perspektive auch auf ihr Medienverständnis auswirkt. Ihre Über-
legungen zum kulturellen Gedächtnis beziehen sich somit nur auf einen seiner
Teilbereiche, den Aleida Assmann (1999) auch »Kultur als Monument« nennt und
welcher herrscha tskritisch als »die gesellscha tliche Konstruktion normativer und
formativer Vergangenheitsversionen« (Erll 2011a: 128) bestimmt werden kann. Ei-
ne solche Betrachtung übersieht, dass Kultur »auch Alltagspraxis, auch Lebens-
welt« (ebd.) ist. Die ›kulturelle‹ Dimension des Gedächtnisses wird daneben auch
auf der Ebene politischer Kultur und Institutionen, der Wissenscha t und Technik
vernachlässigt (vgl. Sommer 2018: 28f.). Der Fokus der Assmanns auf ›hochkultu-
relle‹ Texte und Institutionen ist somit wedermit einem neueren semiotischen und
anthropologischen Verständnis von Kultur und viel weniger nochmit der dieser Ar-
beit zugrunde liegenden Perspektive der Cultural Studies auf Kultur – verstanden

5 Martin Zierold bemängelt, dass die Bedeutung der Medien für das kulturelle Gedächtnis von
den Assmanns zwar stark betont wird, medientheoretische Überlegungen jedoch nicht ange-
stellt werden; wenn überhaupt, handle es sich um medienhistorische Betrachtungen, die sich
allerdings meist auf ›klassische‹ Medien konzentrierten und nur eingeschränkt auf gegenwär-
tige Medienkulturen übertragen ließen (vgl. Zierold 2006: 76 f.; siehe auch Hein 2009: 92f.)
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als umfassende Lebensweise und zentraler Ort gesellscha tlicher Kämpfe – verein-
bar. Produktiv ist es dagegen, kommunikatives und kulturelles Gedächtnis nicht als
zeitliche Abfolge, sondern als zwei verschiedeneModi von Erinnerungskulturen zu
betrachten, wie Jan Assmann selbst vorgeschlagen hat: »Es handelt sich hier um
zwei Modi des Erinnerns, zwei Funktionen der Erinnerung und der Vergangen-
heit – ›uses of the past‹ – die man zunächst einmal sorgfältig unterscheiden muß,
auch wenn sie in der Realität einer geschichtlichen Kultur sich vielfältig durchdrin-
gen« (Assmann 2013: 51). Kulturelles und kommunikatives Gedächtnis beschreiben
anders ausgedrückt »zwei möglicheWeisen des Vergangenheitsbezugs« (Erll 2011a:
129), die sich auf verschiedenen Ebenen durchdringen.

Für die vorliegende Untersuchung bietet das Assmann’sche Konzept des
kulturellen Gedächtnisses dennoch eine wichtige theoretische Grundlage, da es hin-
sichtlich seiner elitären Prägung dominante Erinnerungsdiskurse widerspiegelt,
die Angri fs läche und Gegenstand umkämp ter Erinnerungsdiskurse bilden. Aus
diesem Grund erweist sich ihre eorie als anschlussfähig, um gesellscha tliche
Machtstrukturen zu erkennen (vgl. Kapitel 3.3.2). Problematisch bleibt jedoch
zum einen die statische Konzeption des kulturellen Gedächtnisses als eine Art ›Spei-
cher‹, der im Verständnis der Assmanns »einen festen Bestand an Inhalten und
Sinnsti tungen« (Erll 2003: 172) transportiert; zum anderen der Fokus auf die
vergemeinscha tende Funktion des kulturellen Gedächtnisses. Gerade aus postkolo-
nialer Perspektive ist die ein lussreiche Konzeption der Assmanns auch kritisch
zu überprüfen, da sie auf einer problematischen anthropologischen Gegenüber-
stellung von Mündlichkeit und Schri tlichkeit beruht, wie ich im Folgenden näher
betrachten werde.6

3.1.3 Postkoloniale Kritik an den Memory Studies

Wichtig ist an dieser Stelle zunächst festzustellen, dass das ema Kolonialismus
in zentralen Texten der Memory Studies eine au fällige Leerstelle markiert. Auf die
fehlende Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Postkolonialismus innerhalb
der Memory Studies hat v.a. Michael Rothberg (2013) aufmerksam gemacht.

Auch wenn sich die Assmanns mit ihrem Konzept des kulturellen Gedächtnis-
ses expliziter und re lektierter als etwa Pierre Nora kanonischen Archiven zuwen-
den und sich zunächst v.a. auf klassische Erinnerungskulturen konzentrieren, blei-
ben auch sie Rothberg zufolge einem vorwiegend westlichen, »metropolitan orien-
ted« (ebd.: 363) Blickwinkel verha tet. Die Problematik der Assmanns lässt sich mit
Rothberg v.a. darin sehen, dass sie den Fokus auf hegemoniale Archive legen und
dabei versäumen, deren Macht- und Herrscha tspraktiken kritisch zu re lektieren.

6 Vgl. dazu die bereits angeführte postkoloniale Kritik in Kapitel 2.2.
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Damit ist ihre Konzeption des kulturellen Gedächtnisses ›blind‹ für die Austauschpro-
zesse und Widersprüche und v.a. die Umkämp theit gesellscha tlicher Erinnerun-
gen im post-/kolonialen Kontext:7

»The Assmann’s theory of cultural memory provides important tools for under-
standing and ultimately deconstructing the configurations of nationalist and im-
perial power embedded in representations of the past. However, despite their ac-
knowledgement that o ficial archives and repositories of memory ›have their own
structural mechanisms of exclusion in terms of class, race, and gender […], their
theory has not generally sought to uncover alternative archives or seek out non-
canonical memory traditions.« (Rothberg 2013: 363f.)

Diese hegemonialen (kolonialen) Archive, metaphorisch verstanden als »Gedächt-
nis der Herrscha t und Macht« (Erll 2011: 49) gilt es aus postkolonialer Perspektive
zu dekonstruieren und (ausgeschlossene) Alternativen zu re lektieren. In dieser
Hinsicht kann etwa Saids (1978) ein lussreiche Orientalism-Studie – jedoch ohne
explizit auf solche Konzepte zu verweisen – als eine kritische Auseinandersetzung
mit dem Assmann’schen Konzept eines kanonischen kulturellen Gedächtnisses und
seinen machtvollen kolonialen Ver lechtungen gelesen werden.8 Sein Ansatz der
kolonialen Diskursanalyse bietet damit ein Problematisierungsinstrument, wel-
ches den Blick auf post-/koloniale Machtasymmetrien lenkt, »a crucial corrective
to memory studies scholarship that considers canons and archives to be outside
the field of power« (Rothberg 2013: 67).

Hochproblematisch ist aus post-/kolonialer Sicht die zugrunde liegende (west-
liche) medien-evolutionistische Perspektive, welche es für die vorliegende Unter-
suchung zu dekonstruieren gilt (vgl. Kapitel 2.2.1). Die Übergänge von Oralität zu
Literalität beschreiben die Assmanns als erste Stufe eines medientechnologisch
bedingten ›Evolutionsprozesses‹ (vgl. Assmann/Assmann 1994: 130 f.; Donk 2009:
17; Hein 2009: 74 f.); auf Oralität und Literalität folgen dann Print und Elektro-
nik. Eine solche Gegenüberstellung von oralen und skripturalen Erinnerungskul-
turen ist grundlegend für die kulturwissenscha tliche Erinnerungsforschung; ihr
entspricht eine problematische Dichotomie, die innerhalb der kolonialen anthro-
pologischen Forschung zwischen vermeintlich ›primitiven‹ oralen und modernen,
medientechnologisch ›entwickelteren‹ skripturalen Kulturen begründet worden ist
(vgl. Bergermann 2012: 268; Erll 2011a: 32f.; siehe Kapitel 2.2.1). Die Assmann’sche

7 Eine Hinwendung zu alternativen Archiven lässt sich dagegen in jüngeren Arbeiten von Alei-
da Assmann im Zusammenhang mit Beschä tigung mit Erinnerung im globalen Zeitalter
(Assmann/Conrad 2010) beobachten, vgl. Kapitel 5.1.

8 Vgl. zur Einführung Kapitel 2.2.2.
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Hierarchisierung kann vor diesem Hintergrund als unre lektierter Ausdruck eines
post-/kolonialen europäischen Überlegenheitsdenkens gelesen werden.9

Eine solche, für post-/koloniale Implikationen ›blinde‹ Perspektive auf kano-
nische Archive hat im konkreten Forschungszusammenhang der vorliegenden
Untersuchung direkte Auswirkungen: In ihrer frühen Arbeit zum Genozid in Na-
mibia hat Gesine Krüger kritisch darauf hingewiesen, dass sich die akademische
Geschichtswissenscha t primär auf schri tliche Dokumente aus dem kolonialen
Archiv bezieht, demgegenüber orale Erinnerungskulturen der Ovaherero igno-
riert und die Forschung nur daher zu der Einschätzung kommen konnte, die
Nachfahr*innen der Opfer des Genozids hätten kein Geschichtsbewusstsein (vgl.
Krüger 1999). Indem sich kulturwissenscha tliche Konzeptionen von Gedächtnis
und Erinnerungskulturen unkritisch auf diese anthropologischen Grundlagen
berufen, reproduzieren sie post-/koloniale Vorstellungen von Medien-›Entwick-
lungen‹, ohne die Konsequenzen im Bereich der Erinnerungskulturforschung
überhaupt zu re lektieren.

An diesem Punkt zeigt sich eine weitere Leerstelle innerhalb der von westli-
chen Perspektiven dominierten Memory Studies, die aufgrund der mangelnden
Re lexion der zentralen Annahmen zu verzerrten Forschungsergebnissen geführt
haben kann und die es deswegen in der vorliegenden Untersuchung kritisch zu
prüfen gilt. In einer auf der fundamentalen anthropologischen Unterscheidung
von oralen und skripturalen (Erinnerungs-)Kulturen beruhenden post-/kolonialen
medientechnologischen ›Entwicklungsgeschichte‹ würden bspw. die oralen Erin-
nerungskulturen der Ovaherero und Nama unterhalb der von den ehemaligen Ko-
lonialisten schri tlich fixierten Erinnerungskulturen angesiedelt. Sie zählen in der
Assmann’schen Terminologie nicht zum kulturellen, sondern zum kommunikativen
Gedächtnis und würden damit, wenn überhaupt, zum Gegenstand anthropologi-
scher Forschungen bzw. der Oral History. Zusammengefasst kann hier mit Blick
auf die im Feld der Memory Studies dominierenden Beiträge mit Rothberg kritisch
festgestellt werden, dass diese zwar Potenziale bieten, um über kulturelle und ge-
sellscha tliche Erinnerung auch in post-/kolonialen Kontexten nachzudenken, da-
bei jedoch die koloniale Vergangenheit und ihre Implikationen ausblenden:

»Indeed, taken together, Halbwachs’s organicism, Nora’s purified national frame,
and the Assmann’s preponderant focus on canonical archives suggest that
throughout the twentieth century – the era of colonialism’s apotheosis, collapse,
and reconfiguration in neo- and postcolonial guises – cultural memory studies

9 Tatsächlich sprechen die Assmanns von »Stammesgesellscha ten« (Assmann/Assmann 1994:
130), die rein mündlich organisiert und gleichermaßen durch »Nachbarstämme« wie auch
»Vertreter der Zivilisation« (ebd.) bedroht seien.
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may have inadvertently done as much to reproduce imperial mentalities as to
challenge them.« (Rothberg 2013: 364)

Die ein lussreichen theoretischen Konzeptionen von kollektivem Gedächtnis und
Erinnerungskulturen in den Pionierarbeiten von Maurice Halbwachs, Pierre Nora
und Jan und Aleida Assmann können Rothberg zufolge aufgrund ihrer eurozentri-
schen Perspektivemitunter sogar als Reproduktion eines kolonialen Blicks betrach-
tet werden. Diese Problematik gilt es in der vorliegenden Untersuchung weiter zu
re lektieren. Im Folgenden wende ich mich neueren Ansätzen der Erinnerungskul-
turforschung zu, die sich bereits kritisch mit den Konzepten von kollektivem und
kulturellem Gedächtnis auseinandergesetzt haben und produktive Anschlusspunkte
für eine Betrachtung von umkämp ten Erinnerungsdiskursen in der gegenwärti-
gen Medienkultur bieten.

3.2 Anschluss an neuere Ansätze der Erinnerungskulturforschung

Im kulturwissenscha tlichen Diskurs ist zunehmend kritisch festgestellt worden,
dass insbesondere das ein lussreiche Konzept des kulturellen Gedächtnisses der
Assmanns »vergleichsweise statisch organisiert ist und die Pluralität, Prozesshaf-
tigkeit und Dynamik gesellscha tlicher Erinnerungsprozesse und der mit ihnen
verbundenen widerstreitenden Macht- und Aushandlungsprozesse nicht hinrei-
chend beschreiben kann« (Jacke/Zierold 2015: 81; vgl. auch Zierold 2006: 83 f.). In
kritischer Auseinandersetzung mit den etablierten Konzepten von Halbwachs und
den Assmanns sind in den 2000er-Jahren in der deutschsprachigen kulturwissen-
scha tlichen Forschung von Astrid Erll (2003, 2011a) und Martin Zierold (2006) An-
sätze entwickelt worden, die auf ein theoretischesModell von kollektivemGedächt-
nis und Erinnerungskulturen abzielen, das zum einen »nicht auf ein einzelnes Fach
festgelegt ist, sondern auf einer abstrakteren Ebene ansetzt und so Anschlüsse
der verschiedenen Disziplinen ermöglicht« (Zierold 2006: 10) und zum anderen als
»Konzept für die Gegenwart […] sein Analysepotential für moderne Gesellscha ten
entfalten« (ebd.: 149) kann. Daneben erweisen sich die wissenssoziologisch aus-
gerichteten Ansätze von Mathias Berek (2009) und Vivien Sommer (2018) mit ih-
rem Fokus auf diskursive Erinnerungspraktiken als fruchtbar. Im Folgenden werde
ich zunächst zentrale Begri fe klären (3.2.1) und dann eine sozialkonstruktivisti-
sche Perspektive starkmachen und den Begri f des doing memory einführen (3.2.2).
Zuletzt betrachte ich das dialektische Verhältnis von Erinnerung und Vergessen
(3.2.3).
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3.2.1 Begri iche Klärung: Gedächtnis, Erinnern und Erinnerungskulturen

Im Sinne einer begri lichen Präzisierung im Forschungsfeld wird bei diesen neue-
ren Konzeptionen eine explizite Unterscheidung vonGedächtnis und Erinnern vor-
genommen. Darunter sind für die vorliegende Untersuchung v.a. die Ansätze von
Astrid Erll (2003, 2011a) und Martin Zierold (2006) anschlussfähig, da sie erstens
die Grundbegri fe Gedächtnis und Erinnern und Vergessen ausreichend definieren
und somit gesellscha tliche Prozesse di ferenzierter beschreibbar machen; zweitens
ein prozessuales und plurales Verständnis von Erinnerungskulturen in modernen,
dynamischen Gesellscha ten vertreten, welche gesellscha tliche Aushandlungspro-
zesse in den Fokus rückt; und drittens den Zusammenhang von gesellscha tlicher
Erinnerung und modernen Massenmedien an zentraler Stelle thematisieren. Den
verschiedenen Ansätzen einer kulturwissenscha tlich ausgerichteten Gedächtnis-
oder Erinnerungsforschung ist Erll zufolge gemein, dass »sie das Gedächtnis als
Voraussetzung, Bestandteil und/oder Produkt kultureller Prozesse begreifen« (Erll
2011: 9). Gefragt wird dann nicht, »was das Gedächtnis ›ist‹, sondern wie es zu
unterschiedlichen Zeiten und auf jeweils verschiedene Weise verstanden wurde,
beschrieben wurde und innerhalb spezifischer gesellscha tlicher Zusammenhänge
funktioniert hat« (Pethes 2008: 15). Erll zufolge lässt sich das Gedächtnis als »prin-
zipiell o fenes und veränderliches […] Gewebe mentaler, materialer und sozialer
Phänomene beschreiben« (Erll 2003: 176). Martin Zierold (2006: 201) versteht dar-
unter eine »Funktion, die an allen gesellscha tlichen Prozessen beteiligt« ist und
diese »im Hinblick auf ihre Voraussetzungen orientiert« (ebd.: 129). Als »gesell-
scha tliches Voraussetzungssystem« (ebd.: 201) muss das kollektive Gedächtnis von
der Gesellscha t für jede Erinnerung in der Gegenwart »zur Sinnorientierung re-
kursiv in Anspruch« (ebd.) genommen werden. Dabei verfährt es stets selektiv, d.h.
es wird jeweils nur für die Gruppe gegenwärtig »relevante Vergangenheit« (ebd.:
133) erinnert. Das Gedächtnis ist somit streng genommen nicht auf die Vergan-
genheit bezogen, sondern hat »ausschließlich eine Orientierungsfunktion in der
Gegenwart« (ebd.: 127). Für Zierold stellt der Begri f Erinnern demgegenüber eine
»prozessorientierte Beobachtungskategorie« (ebd.: 99) dar. Als Erinnern beschreibt
ähnlich auch Erll »ein sich in der Gegenwart vollziehende Operation des Zusam-
menstellens (re-member) verfügbarer Daten« (Erll 2011: 7, Herv.i.O.).

Bei aller Vielfalt der Begri fsbestimmungen und unterschiedlichen Akzentuie-
rungen der diversen theoretischen Ansätze von kollektivem Gedächtnis können als
zentrale Merkmale zum einen der Gegenwartsbezug und zum anderen der kon-
struktive Charakter hervorgehoben werden (vgl. ebd.). Da kollektives Gedächtnis je-
doch nicht bzw. nur in Elementen empirisch fassbar ist, richtet sich der Fokus auf
die Untersuchung von Erinnerungskulturen. Wie Erll prägnant formuliert: »Kollekti-
ves Gedächtnis ist der Fokus kulturwissenscha tlicher Neugier, Erinnerungskulturen
sind ihr Untersuchungsgegenstand.« (Erll 2011a: 7, Herv.i.O.) Um Erinnerungskul-
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turen zu kontextualisieren, schlägt sie vor, drei Dimensionen zu unterscheiden: die
materiale, soziale undmentaleDimension (vgl. ebd.: 115 f.). Die Betonung der Dreidi-
mensionalität von Erinnerungskulturen sei wichtig, da Vertreter*innen der Einzel-
wissenscha ten »gerne eine der drei Ebenen hervorheben und zu deren Verabsolu-
tierung tendieren« (ebd.: 115) und entsprechend die anderen Ebenen ausblenden.
Jedoch gilt: »Erst durch die dynamische Interaktion aller drei Dimensionen der
Erinnerungskultur […] wird kollektives Gedächtnis produziert« (ebd.: 116). Unter
der materialen Dimension lassen sich Erll zufolge Medien und kulturelle Artefak-
te fassen (wie z.B. Texte, Fotos, aber auch Geschichtsschreibung, Denkmäler oder
Riten). Über die Codierung bzw. Materialisierung werden »Inhalte des kollektiven
Gedächtnisses für Mitglieder der Erinnerungsgemeinscha t zugänglich« (ebd.); die
soziale Dimension richtet sich auf die »Trägerscha t des Gedächtnisses«, darunter
zählen Personen und gesellscha tliche Institutionen (z.B. Archive oder Universi-
täten), welche »an der Produktion, Speicherung und dem Abruf des für das Kol-
lektiv relevanten Wissens beteiligt« seien (ebd.). Zur mentalen Dimension gehören
nach Erll einerseits »all jene kulturspezifischen Schemata und kollektiven Codes,
die gemeinsames Erinnern durch symbolische Vermittlung ermöglichen und prä-
gen«, andererseits werden hier auch »alle Auswirkungen der Erinnerungstätigkeit
auf die in einer Gemeinscha t vorherrschenden mentalen Dispositionen – etwa
auf Vorstellungen und Ideen, Denkmuster und Empfindungsweisen, Selbst- und
Fremdbilder oder Werte und Normen« betrachtet (ebd.).

Für die Perspektive der vorliegenden Untersuchung, die sich als gesellscha ts-
theoretisch fundierte Medienkulturanalyse versteht und deren Fokus sich auf Ma-
nifestationen von Erinnerungskulturen in medialen Diskursen richtet, ist eine sol-
che ganzheitliche kulturwissenscha tliche Betrachtungsweise dienlich, um die kul-
turellen, medialen und gesellscha tlichen Voraussetzungenvon Erinnern und Ver-
gessen zu betrachten. Allerdings fallen diese Dimensionen in sozialkonstruktivis-
tischer Perspektive stärker zusammen, wie Erll selbst im Anschluss an die eorie
von Halbwachs feststellt: »Cadres sociaux bilden also den umfassenden, sich aus
der materialen, mentalen und sozialen Dimension kultureller Formationen kon-
stituierenden Horizont, in den unsere Wahrnehmung und Erinnerung eingebet-
tet ist« (Erll 2011a: 17). Da kollektives Gedächtnis in dieser Arbeit ebenfalls als ein
empirisch in seiner Komplexität und Dynamik nicht zu fassendes theoretisches
Konstrukt verstanden wird, stelle ich die (kommunikativen) Praktiken und dis-
kursiven Aushandlungsprozesse gesellscha tlicher Erinnerung als Untersuchungs-
gegenstände in den Fokus. Dabei gilt es, in einer stärker sozialwissenscha tlich
ausgerichteten Perspektive zudem die gesellscha tlichen Rahmenbedingungen von
Erinnerungsdiskursen zu berücksichtigen und die Frage nach Machtverhältnissen
auch mit Blick auf Institutionen wie dem Journalismus zu kontextualisieren, wie
ich im Folgenden weiter ausführen werde.
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3.2.2 Doing Memory: Eine sozialkonstruktivistische Perspektive
auf Erinnerung

In der vorliegenden Untersuchung wird eine sozialkonstruktivistische, wissens-
soziologische und diskurstheoretische Perspektive verfolgt, die im Anschluss an
Halbwachs’ Überlegungen den re-/konstruktiven Charakter von kollektivem Ge-
dächtnis zum Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen macht. Das kollektive Gedächt-
nis wird hier als ein »diskursives Konstrukt« (Pethes/Ruchartz 2001: 13) gefasst,
das sich in verschiedenen Kontexten unterschiedlich konstituiert bzw. konstitu-
iert wird (vgl. Erll 2011a: 5). Dass es sich bei diesen Konstruktionsleistungen näm-
lich um machtvolle Aushandlungsprozesse spezifischer sozialer (individueller und
kollektiver) Akteur*innen handelt, formuliert etwa Michael Kohlstruck (2004: 176)
deutlich: »Auf der Ebene von Gesellscha t und Politik ›gibt‹ es Erinnerung nicht, sie
wird vielmehr hergestellt.« Erinnerungsgemeinscha ten können, wie Zierold fest-
stellt, »Vergangenes nicht abrufen, sie stellen vielmehr erst in der Gegenwart her,
was für die Gegenwart als Vergangenheit gelten soll« (Zierold 2006: 133, Herv.i.O.).

In einem solchen Verständnis drückt sich eine sozialkonstruktivistische
Sichtweise aus, wie sie v.a. im Bereich der Wissenssoziologie vertreten wird.
Wenngleich die sozialkonstruktivistischen Annahmen in theoretischen Konzep-
tionen eher implizit bleiben, so sind diese neben den sozialpsychologischen
Überlegungen für die gegenwärtige kulturwissenscha tliche Erinnerungsfor-
schung grundlegend (vgl. Berek 2009).10 Dies betont Erll explizit mit Verweis auf
die mittlerweile klassische wissenssoziologische Abhandlung Die gesellscha tliche
Konstruktion der Wirklichkeit (Berger/Luckmann 2007 [1966]): »Wenn Halbwachs
der neueren kulturwissenscha tlichen Gedächtnisforschung den Begri f des kol-
lektiven Gedächtnisses hinterlassen hat, dann ist Peter L. Berger und omas
Luckmann die Ausarbeitung des für sie maßgeblichen theoretischen Ansatzes –
des ›Sozialkonstruktivismus‹ – zu verdanken« (Erll 2011a: 54).

Gedächtnis und Erinnern können in einer stärker systematisierenden, sozi-
alkonstruktivistischen, wissenssoziologischen Betrachtungsweise v.a. hinsichtlich
der Prozessualität unterschieden werden. »Erinnern dagegen ist der aktive Vorgang,
das eigentliche Reproduzieren der vergangenen Wahrnehmungen« (Berek 2009:
32). Der Begri f der Erinnerungskultur(en) zielt dann auf »die gesellscha tlichen
Prozesse […], in denen Vergangenheit reproduziert wird« (ebd.: 33). Gedächtnis
und Erinnerungskultur(en) können demnach als »verschiedene Aspekte desselben Zu-
sammenhangs begri fen werden. Der Begri f kollektives Gedächtnis legt dabei den

10 Wie Zierold feststellt, handelt es sich auch bei der Theorie des kulturellen Gedächtnisses von
Aleida und Jan Assmann letztlich um eine sozialkonstruktivistische Konzeption von Vergan-
genheit. Eine diskurstheoretische Ebene wird in ihren Arbeiten jedoch nicht explizit gemacht
(vgl. Zierold 2006: 68).
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Schwerpunkt auf die Inhalte des gemeinsam Erinnerten und auf den gegenwärti-
gen Zustand der Summe all dieser Erinnerungen, während Erinnerungskultur den
Fokus auf die Prozesse richtet: die Strukturen, Funktionen und Abhängigkeiten kol-
lektiven Erinnerns« (ebd.: 39, Herv.i.O.).

Erinnerungskulturen bezeichnen dann »soziale Gedächtnisprozesse, die durch
soziokulturelle Schemata und symbolische Formen Praktiken des Erinnerns struk-
turieren« (Sommer 2018: 37). Auf der Basis eines solchen wissenssoziologischen
Zugangs zu gesellscha tlichen Erinnerungen bzw. Erinnerungskulturen stellt Vi-
vien Sommer mit Blick auf deren Wandlungsprozesse fest: »Wissen über die Ver-
gangenheit wird durch die Aushandlungs- und Institutionalisierungsprozesse zu
sozial relevantem Wissen, welches wiederum in und durch Diskurse reaktiviert
und reformuliert wird« (ebd.: 13). Ihr Fokus richtet sich somit auf die diskursiven
Aushandlungsprozesse spezifisch »erinnerungskulturellen Wissens«; dieses um-
fasst nach Sommer »objektivierte Wissensbestände über historische Ereignisse,
Personen und Situationen« (ebd.: 37). Auf der Grundlage eines Foucault’schen Dis-
kursverständnisses können mit Sommer unter dem Begri f der »diskursiven Erin-
nerungspraktiken« (ebd.: 51f.) dann kommunikative Prozesse gefasst werden, mit-
tels derer historische Ereignisse in der Gegenwart relevant gesetzt und auf unter-
schiedliche Weisen gedeutet werden. In anderen Worten soll in dieser Arbeit her-
ausgestellt werden, dass es gerade die kommunikativen Praktiken sind, die letzt-
endlich (Erinnerungs-)Diskurse hervorbringen. Betont werden soll hier zudem der
performative Charakter von diskursiven Erinnerungspraktiken.Wie Meike Penkwitt
vorschlägt, lässt sich in dieser Hinsicht »[a]nalog zum bekannten ›doing gender‹ […]
von einem ›doing memory‹ sprechen« (Penkwitt: 8, Herv.i.O.). Mit dem Konzept des
doing memory wird folglich eine Konzeption von Erinnerung als performativer ver-
machteter Prozess entwickelt, die sich von Vorstellungen von Gedächtnis als einem
statischen Archiv oder Speicher abgrenzt.11 »Taking ›doing memory‹ as a perfor-
mative and con lictual process that constitutes, re-stages, and steadily modifies
its subject also brings in dimensions of changeability and power, as the various
protagonists involved in acts of doing memory on a particular issue have varying
power resources« (Rudolph/Virchow/ omas 2019: 187).

Der Fokus richtet sich auf Fragen nach Wandel, Macht und Akteur*innen, wie
Ste fen Rudolph, Fabian Virchow und Tanja omas hier herausstellen. Betont wird
hier, dass solche Akte von Erinnerung Teil von kulturellen Prozessen der Wissens-
produktion sind, welche es stets als verortet oder »situiert« (Haraway 1988) zu be-

11 Mit dem Begri f des doing memory wird an eine internationale Debatte des doing culture an-
geschlossen, die sich durch eine Praxiswende in den Kultur- und Sozialwissenscha ten bzw.
eines cultural turn auszeichnet und »Kultur als soziale Praxis« bzw. vielfältige Prozesse kultu-
rellen Wandels und vor allem das Handeln von gesellscha tlichen Akteur*innen in den Mit-
telpunkt rückt (vgl. Thomas/Krotz 2008: 26f.).
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trachten gilt. In einer solchen Perspektive wird dann auch deutlich(er), dass gegen-
wärtige Erinnerungspraktiken sich notwendigerweise gegenüber vorherigen Erin-
nerungskonstruktionen positionieren müssen: » at also means that current acts
of remembering necessarily position themselves towards earlier cases of doingme-
mory and towards the ›truth(s)‹ and materializations earlier acts of remembrance
have made visible and relevant« (Rudolph/Virchow/ omas 2019: 187).

Im Anschluss an diese Überlegungen können einerseits individuelle Akte des
Erinnerns als bedingt durch hegemoniale Diskurse und kollektives Gedächtnis,
andererseits auch kollektives Gedächtnis als durch konkrete Erinnerungsdiskurse
konstruiert betrachtet werden. Die hier skizzierten Ansätze zeigen zusammenge-
fasst, wie eorien von kollektivem Gedächtnis und Erinnerungskulturen diskurs-
theoretisch gewendet werden können und sich für eine kritische wissenssoziolo-
gische (Medien-)Analyse ö fnen. In dieser Hinsicht spreche ich von Erinnerungs-
diskursen und fasse damit kulturelle und v.a. kommunikative Praktiken, die Ver-
gangenheitsversionen im Sinne eines doing memory in und über Medien ö fentlich
hervorbringen und aushandeln. Der Begri f schließt damit an die vorausgegange-
nen Auseinandersetzungen zum Verhältnis der Begri fe Gedächtnis und Erinne-
rung an; er erö fnet darüber hinausgehend neue Perspektiven, um im Sinne eines
»doing memory« Fragen nach Sichtbarkeit und Anerkennung von umkämp ten Erin-
nerungsdiskursen in der gegenwärtigen Medienkultur zu stellen.

3.2.3 Zum dynamischen Kräfteverhältnis von Erinnern und Vergessen

In den vorausgegangenen Überlegungen ist bereits deutlich geworden, dass das
»kulturelle Gedächtnis stets auch auf der Basis desjenigen entsteht, was nicht erin-
nert werden soll oder kann« (Pethes 2008: 80). In diesem Teil wende ich mich nun
der Dialektik von Erinnern und Vergessen zu. Empirisch ist das Phänomen des
Vergessens »ebenso unbeobachtbar wie das Gedächtnis« (Erll 2011a: 8). Es kommt
»allein über den Umweg der Beobachtung von Erinnerung in den Blick: über Fehler und
Veränderungen in der Erinnerungsleistung und über das, was Sigmund Freud als
›Verdrängung‹, ›Verdichtung‹, ›Verschiebung‹ oder ›Deckerinnerungen‹ bezeichnet
hat« (ebd., Herv.i.O.). Aleida Assmann bezeichnet Vergessen als »Komplize« (1999:
30) des Erinnerns und stellt fest: »Was zur Erinnerung ausgewählt wird, ist stets
von den Rändern des Vergessens profiliert« (ebd.: 408). Wenn von Erinnern, Erin-
nerungskulturen oder auch doing memory die Rede ist, impliziert dies folglich auch
immer Praktiken des Vergessens, denn Erinnern und Vergessen sind als komple-
mentäre Prozesse zu verstehen. »Erinnern und Vergessen sind zwei Seiten – oder
verschiedene Prozesse – desselben Phänomens: des Gedächtnisses. (Soziales) Ver-
gessen ist Voraussetzung für (kulturelle) Erinnerung« (Erll 2011a: 7).

In jüngerer Zeit haben eorien zum gesellscha tlichen Vergessen neue Auf-
merksamkeit erhalten (vgl. Assmann 2017; Esposito 2002; Connerton 2008; Dim-
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bath/Wehling 2011). Während Vergessen in der kulturwissenscha tlichen Debatte
zunächst defizitär im Sinne einer Krise der Erinnerung betrachtet worden ist, he-
ben neuere Ansätze innerhalb der Memory Studies dagegen die positiven Aspek-
te des Vergessens hervor. Dieser Impuls richtet sich Paul Connerton zufolge ger-
ade gegen den dominanten Erinnerungs-Imperativ: » is implication has cast its
shadow over the context of intellectual debate on memory in the shape of the view,
commonly held if not universal, that remembering and commemoration is usually
a virtue and that forgetting is necessarily a failing« (Connerton 2008: 59). In den So-
cial Memory Studies, v.a. auch im Feld der Transitional Justice, wird insbesondere eine
therapeutische Funktion des ›Vergessens‹ herausgestellt. In dieser Hinsicht betont
etwa Misztal (2010: 32) die Bedeutung des Vergessens in gesellscha tlichen Versöh-
nungsprozessen: »[T]oo much remembering of the past can undermine intergroup
solidarity. […] Forgetting can be an essential step in the process of reconciliation.«

Wie Berek feststellt, bleibt Vergessen jedoch »eine unhandliche Kategorie. Wir
können es als Prozess oder als Zustand verstehen, problematisch bleibt jedoch im-
mer, dass es sich auf das Nichts, das Negieren von Erinnerung bezieht. Deshalb
fällt es schwer, dem Vergessen eine eigene Existenz zuzugestehen, die nicht nur
eine bestimmte Option innerhalb von Erinnerung bleibt« (Berek 2009: 163). Ver-
gessen soll hier jedoch nicht nur a firmativ als »die notwendige Gegenkra t« (ebd.:
162) zum gesellscha tlichen Erinnern betrachtet werden – an diesem Punkt ist eine
di ferenziertere und v.a. machtkritische, dezidiert auch post-/koloniale Perspekti-
ve gefordert. Insbesondere angesichts der häufig normativen Zuschreibungen von
Vergessen bedarf es auch einer kulturellen O fenheit und Kontextualisierung.

Aus machtkritischer Perspektive stellen Dimbath und Wehling fest: »Politiken
des Erinnerns sind immer, teils bewusst und gewollt, teils unbewusst, auch Poli-
tiken des Vergessens. Sie blenden oder grenzen manche Erinnerung aus, deuten
andere um, schwächen diese ab und verstärken jene« (Dimbath/Wehling 2011: 24).
Das heißt, dass es Praktiken des Vergessens unabhängig von psychologischen Dis-
positionen oder vermeintlichen Interessen und Intentionen darau hin zu untersu-
chen gilt, welche Erinnerungen siemarginalisieren bzw.welchen sie zuHegemonie
verhelfen.

Da es sich beim Vergessen um ein höchst komplexes Phänomen handelt, plädiert
etwa Paul Connerton dafür, verschiedene Typen zu unterscheiden. Exemplarisch
führt er an: »repressive erasure; prescriptive forgetting; forgetting that is consti-
tutive in the formation of a new identity; structural amnesia; forgetting as annul-
ment; forgetting as planned obsolescence; forgetting as humiliated silence« (Con-
nerton 2008: 59). Damit erö fnet er eine Bandbreite unterschiedlichster Formen
von Vergessen, die es zum einen hinsichtlich ihrer gesellscha tlichen Funktionen
und zum anderen mit Fokus auf die konkreten Praktiken zu untersuchen gilt.

In ihrer Untersuchung zur Erinnerung an den Nationalsozialismus unterschei-
det Aleida Assmann zwischen Opfer- und Täter*innengedächtnis (vgl. Assmann
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2006: 74 f.) und verweist auf die verschiedenen Motive des Vergessens bzw. auf die
Ambivalenz des kollektiven (Ver-)Schweigens. »Das Schweigen hat […] zwei Seiten:
Es gibt das sprachlose Schweigen der Opfer als Ausdruck fortgesetzter Ohnmacht,
und es gibt das Schweigen der Täter, das ein Verschweigen und damit Ausdruck
fortgesetzter Macht ist« (ebd.: 176, Herv.i.O.).12 In dieser Hinsicht betrachte ich
Vergessen bzw. (Ver-)Schweigen in erster Linie als gesellscha tliche Machtfrage.
Betont werden soll hier, dass sich gerade in der Dialektik von Erinnern und Ver-
gessen eine Ambivalenz ausdrückt, die im Sinne von Foucault als Krä teverhältnis
beschrieben werden kann, wie ich im Folgenden näher beleuchten werde.

3.3 Erinnerungsdiskurse als Ausdruck
gesellschaftlicher Machtverhältnisse

In diesem Kapitel soll au bauend auf den vorausgegangen theoretischen Überle-
gungen erläutert werden, inwiefern die Hervorbringung von Erinnerungsdiskur-
sen als vermachteter und umkämp ter Aushandlungsprozess zu betrachten ist.

Im Folgenden stelle ich zu diesem Zwecke ein Konzept von Erinnerungskultu-
ren vor, welches deren Dynamik und Pluralität betont und dabei den Blick auf die
Rahmenbedingungen gesellscha tlicher Erinnerungsprozesse lenkt (3.3.1). Daran
anknüpfend gehe ich auf die drei zentralen Funktionen gesellscha tlicher Erinne-
rung ein und lege dar, warum gerade in heutigen pluralistischen Gesellscha ten
Erinnerungen im besonderen Maße umkämp t sind (3.3.2). Zuletzt bette ich Fou-
caults Begri f des popular memory und daran anschließende Ansätze in das ent-
wickelte theoretisch-konzeptuelle Verständnis ein und stärke damit eine relatio-
nale Perspektive auf Erinnerungsdiskurse und gesellscha tliche Machtverhältnisse
(3.3.3).

3.3.1 Pluralität und Dynamik von Erinnerungskulturen

Den Begri f der Erinnerungskultur hat Christoph Cornelißen zunächst im Bereich
der Geschichtswissenscha t als »einen formalen Oberbegri f für alle denkbaren
Formen der bewussten Erinnerung an historische Ereignisse, Persönlichkeiten und
Prozesse« (Cornelißen 2003: 555) geprägt. Im Anschluss daran kann unter Erinne-
rungskultur in einem weiten Sinne »die Gesamtheit aller Phänomene menschli-
cher Gesellscha t, die den gemeinsamen Umgang mit Vergangenheit zum Inhalt
haben« (Berek 2009: 39), gefasst werden. Im Singular bezeichnet Erinnerungskul-
tur, anders ausgedrückt, ein »Abstraktum, als Gesamtheit der Prozesse, Struktu-

12 Aufseiten des Täter*innenkollektivs identifiziert Assmann (2006: 169 f.) fünf »Strategien der
Verdrängung«: Aufrechnen, Externalisieren, Ausblenden, Schweigen und Umfälschen.
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ren, Funktionen und Wirkungen von kollektiven Vergangenheitsbezügen. Im Plu-
ral bezieht sich der Begri f auf konkrete Erinnerungskulturen konkreter Kollektive
in konkreten Gesellscha ten« (ebd.: 40). Freilich soll hier nicht suggeriert werden,
»es existiere eine Erinnerungskultur einer Gesellscha t oder der ganzen Mensch-
heit«, denn es verfügt wohl (nahezu) jede Gesellscha t »über mehrere, miteinan-
der in Konkurrenz stehende Erinnerungskulturen« (ebd.,Herv.i.O.). Grundsätzlich
gilt es daran anschließend festzustellen, dass in einer Gesellscha t immer mehrere
Erinnerungskulturen koexistieren und dabei potenziell in einem Konkurrenzver-
hältnis stehen. Laut Erll hat Halbwachs bereits auf die »Koexistenz verschiedener
Kollektivgedächtnisse« hingewiesen, denn jeder Mensch hat in dessen eorie »an
mehreren kommunikativen Gedächtnissen teil – denen der Familie, des Freun-
deskreises, der Arbeitskollegen usw.« (Erll 2011: 133). Diese Gedächtnisse sind als
»verschiedene Repertoires von Wissen zu denken, die sich in individuellen Ge-
dächtnissen überschneiden können« (ebd.). Ein Kon likt zeichnet sichmit Blick auf
das kulturelle Gedächtnis ab, welches sich Erll zufolge ebenfalls wesentlich durch
synchrone Pluralität auszeichnet, jedoch deutlich stärker als das kommunikative
Gedächtnis nach Hegemonie strebt (vgl. ebd.: 133f.). Das kulturelle Gedächtnis ist
also gerade aufgrund seiner Tendenz zur Hegemonie »in einer Weise umkämp t,
die für kommunikative Gedächtnisse kaum zutri t. Kulturelles Gedächtnis bewegt
sich immer im Spannungsfeld zwischen Erinnerungsinteressen und Erinnerungskon-
kurrenzen« (Erll 2011: 134, Herv.i.O.).Wichtig ist hier – ungeachtet der umstrittenen
Unterscheidung zwischen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis – festzu-
halten, dass gesellscha tliche Erinnerung stets umkämp t ist und gerade ö fentli-
che Auseinandersetzungen von Erinnerungskonkurrenzen geprägt sind. Folglich
gilt es die diskursiven Kämpfe um ›Erinnerungshoheit‹ in den Blick zu rücken.

Hilfreich ist hierfür das Gießener »Modell zur Beschreibung von kulturellen Er-
innerungsprozessen«, welches die Frage nach Erinnerungskonkurrenzen und -ho-
heiten sowie die gesellscha tlichen Rahmenbedingungen in den Blick rückt (vgl.
Erll 2011a: 37 f.). Der Begri f der »Erinnerungskulturen« betont gemäß der kultur-
wissenscha tlichen Konzeption des gleichnamigen Gießener Sonderforschungsbe-
reichs die Vielfalt und vor allem auch die historische Wandelbarkeit von Erinne-
rungspraktiken und -konzepten. Mit diesem Begri f wird ein Gegenentwurf zur
Konzeption der Assmanns vorgestellt, welcher die »Dynamik, Kreativität und vor
allem Pluralität der Erinnerung in den Vordergrund rückt« (ebd.: 15). Der Begri f
»Erinnerungskulturen« betont damit in doppelter Weise die diachrone und syn-
chrone Pluralität. Er verweist sowohl auf die diachrone Dynamik (im Sinne einer
Wandlungsfähigkeit im Verlauf der Zeit) als auch auf eine potenzielle Kon likthaf-
tigkeit in Hinblick auf Erinnerungskonkurrenzen in pluralen Gesellscha ten. Die
synchrone Ebene lenkt den Fokus darauf, auf welche Weisen verschiedene Vergan-
genheitsversionen im medialen Diskurs verhandelt werden und Deutungsmacht
entfalten. Mit Blick auf die diachrone Ebene, also die zeitliche Dimension, kann
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Umkämp theit als ein Ausdruck dafür interpretiert werden, dass die gesellscha t-
liche Erinnerung vom kommunikativen in den verbindlicheren und stärker institu-
tionalisierten Modus des kulturellen Gedächtnisses übergeht: »Wenn die Erinne-
rung an eine rezente Vergangenheit derartig umkämp t ist, dann ist das ein Indiz
dafür, dass die kollektive Vergegenwärtigung von Lebenserfahrung und Inhalten
des Generationengedächtnisses in den Bereich des kulturellen Modus der Erinne-
rung übergegangen ist« (Erll 2011a: 134).

Beide Dimensionen sind für die vorliegende Untersuchung von Relevanz, da
sie neben der Pluralität auch die Umkämp theit von Erinnerungskulturen betonen
und theoretisch di ferenziert beschreibbar machen.Wichtig ist an dieser Stelle ein
Hinweis auf die kulturellen Rahmenbedingungen des Erinnerns. In dieser Hin-
sicht gilt es nach Erll erstens die spezifische und aktuelle Gesellscha tsformation,
zweitens die jeweilige gesellscha tliche Wissensordnung bzw. Diskursformation,
drittens das spezifische gesellscha tliche Zeitbewusstsein sowie viertens die ak-
tuelle gesellscha tliche Herausforderungslage zu re lektieren (vgl. Erll 2005: 34f.).
Letzteres ist dabei für die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz. Die gesell-
scha tliche Herausforderungslage kann als Krise der Erklärungsmuster charakte-
risiert werden, in deren Zuge Gegen-Erinnerungen an Deutungsmacht gewinnen
(vgl. Lohner 2014: 42 f.). Diesen Aspekt werde ich im Unterkapitel 5.2.3 noch näher
betrachten. Im Folgenden wende ich mich zunächst den Funktionen gesellscha t-
licher Erinnerung zu, welche die Umkämp theit bedingen.

3.3.2 Funktionen und Umkämpftheit von Erinnerungsdiskursen

Die grundlegenden Konzeptionen von kollektivem und kulturellem Gedächtnis von
Halbwachs und den Assmanns betonen v.a. die vergemeinscha tende, identitäts-
sti tende Funktion von Erinnerungskulturen. In dieser Hinsicht spricht Jan Ass-
mann vom »Gedächtnis, das Gemeinscha t sti tet« (Assmann 2013: 30). Gegen eine
solche Perspektive wendet Nicolas Pethes ein, dass kollektive Gedächtnisse »nicht
nur imDienst der Stabilisierung undHomogenisierung nationaler Überlieferungs-
zusammenhänge« (Pethes 2008: 19f.) stehen. eoretische Konzeptionen müssten
auch re lektieren, dass v.a. gegenwärtige Gesellscha ten in einem besonderen Maße
»hochgradig hybride und asynchrone Gebilde sind, in denen eine Vielzahl kon-
kurrierender Versionen verschiedener Vergangenheiten um Aufmerksamkeit und
Medienpräsenz buhlen« (ebd.). Diese Aspekte gilt es hier in Hinblick auf die Funk-
tionen und die Umkämp theit von Erinnerungsdiskursen näher zu betrachten. In
der Forschungsliteratur werden im Anschluss an die Arbeiten der Assmanns drei
zentrale Funktionen oder Motive von Gedächtnis und Erinnerungspraktiken in der
Gegenwart unterschieden,mithilfe derer sich diese Umkämp theit theoretisch dif-
ferenzierter betrachten lässt: Distinktion, Legitimation und Delegitimation (vgl. Ass-
mann/Assmann 1994: 124 f.).



100 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

Als Distinktion kann die Konstitution einer kollektiven ›Wir-Identität‹ bezeich-
net werden, die das »Bild, das eine Gruppe von sich au baut undmit dem sich deren
Mitglieder identifizieren« (Assmann 2007: 132), definiert. Gesellscha tliche Erinne-
rung dient demnach in erster Linie der gesellscha tlichen Identitätsbildung, d.h.,
wie Judith Lohner es zusammenfasst, »der Konstruktion, Definition, Bestätigung
und Fortentwicklung der kollektiven, gesellscha tlichen Identität, sprich der kon-
tinuierlichen Selbstverständigung einer Gesellscha t über ihre spezifischen Wer-
te, Normen, Herausforderungen und Ziele« (Lohner 2014: 30). In den klassischen
Konzeptionen der Erinnerungskulturforschung – aber auch in vielen der neueren
Forschungen – ist dabei v.a. die Nation bzw. der Nationalstaat als der dominante
Referenzpunkt von Erinnerung und Gedächtnis im gesellscha tlichen Kontext und
auch der damit verbundenen Inklusions- und Exklusionsprozesse betrachtet wor-
den (vgl. Assmann 2005: 25; Levy/Sznaider 2007: 6). In dieser Hinsicht sprechen
die Assmanns vom »nationalen Gedächtnis« als einer

»Erfindung des sich nationalstaatlich reorganisierenden 19. Jahrhunderts; mit ihm
entstand in Europa eine neuartige Memorialpolitik. Das nationale Gedächtnis ist
nicht auf ›Kultur‹ beschränkt. Es kann jederzeit ebenso politisch werden wie das
o fizielle, zumal wenn es als Gegen-Erinnerung gegen dieses antritt und dessen
auf Monumente, Zensur und Propaganda gestützte Legitimation in Frage stellt.«
(Assmann/Assmann 1994: 126f., Herv.i.O.)

Wie hieran bereits deutlich wird, liegt der Assmann’schen Konzeption eine unnö-
tige und problematische Trennung von kulturell und politisch zugrunde, die in der
Perspektive der Cultural Studies in dieser Arbeit überwunden werden soll (vgl. Ka-
pitel 4.2). Festzuhalten ist hier, dass das nationale Gedächtnis in der eorie der
Assmanns sowohl zur Legitimitation der bestehenden hegemonialen Ordnung als
auch in Form einer Gegen-Erinnerung zur Delegitimitation fungieren kann.

Mit Blick auf die Funktion der Legitimation bzw. Legitimierung des o fiziellen
oder politischenGedächtnisses sprechen die Assmanns von einer »Allianz zwischen
Herrscha t und Gedächtnis« bzw. »Herrscha t und Erinnerung« (Assmann/Ass-
mann 1994: 124), die sich mitunter in der Entstehung oder Stabilisierung elabo-
rierten geschichtlichen Wissens ausdrücke. »Wo Legitimation vorherrscht, haben
wir es mit dem o fiziellen oder politischen Gedächtnis zu tun« (ebd., Herv.i.O.).
Der Rückgri f auf Vergangenheit erfolgt in diesem Fall, um die gegenwärtige ge-
sellscha tliche Ordnung und das aktuelle politische Herrscha tssystem historisch
zu legitimieren und fortzuschreiben, gegenwärtiges staatliches Handeln zu recht-
fertigen und –mit Gramsci gesprochen – die kulturelle Hegemonie zu sichern (vgl.
Zierold 2006: 72). Die legitimierende Funktion gesellscha tlicher Erinnerung findet
damit in der Moderne v.a. in o fizieller staatlicher Erinnerungspolitik Ausdruck,
deren Kennzeichen es ist, »daß sie ein aktuelles Gedächtnis sti tet und dabei be-
müht ist, vorgängige Erinnerungsstrukturen zu usurpieren« (Assmann/Assmann
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1994: 124). Das o fizielle oder politische Gedächtnis wird gleichzeitig von kritischen
subversiven Gegenpositionen herausgefordert, die in Form von Gegen-Erinnerung
auf die Delegitimierung bzw. Destabilisierung bestehender gesellscha tlicher Ordnun-
gen und politischer (Herrscha ts-)Verhältnisse abzielen:

»Das Motiv der Gegen-Erinnerung, deren Träger die Besiegten und Unterdrück-
ten sind, ist die Delegitimierung der herrschenden Machtverhältnisse. Sie ist po-
litisch, da es ebenso wie bei der o fiziellen Erinnerung um Legitimierung eines
Handlungssubjekts und Ausübung von Macht geht. Die Erinnerung, die in diesem
Falle ausgewählt und au bewahrt wird, dient zur Fundierung nicht der Gegenwart,
sondern der Zukun t, d.h. jener Gegenwart, die auf den Umsturz der bestehenden
Machtverhältnisse folgt.« (Assmann/Assmann 1994: 125f.)

Mit der Funktion der Delegitimation bezeichnen die Assmanns »das ino fizielle Ge-
dächtnis, die kritische oder subversive Gegen-Erinnerung« (ebd.: 125), dessen Trä-
ger »die Besiegten und Unterdrückten sind« (ebd.).13 In gegenwärtigen pluralisti-
schen Gesellscha ten können hiermit Minderheiten oder Gegenö fentlichkeiten ge-
meint sein, die sich kritisch gegenüber dem o fiziellen Erinnerungsdiskurs äußern
(vgl. Berek 2009: 148f.). Somit ist immer vom Pluralismus der Erinnerungskulturen
auszugehen, der grundsätzlich mit Kon liktpotenzial verbunden ist.

Angesichts der (Über-)Betonung der identitätssti tenden stabilisierenden
Funktion von Gedächtnis bzw. Erinnerungskulturen plädiert Martin Saar für
eine »Revision des Konzeptenzugrundeliegenden Kulturbegri fs, die unter ande-
rem seine radikale Pluralisierung einschließt« (Saar 2002: 269) und mit einem
politischen Grundverständnis einhergeht. Eine solche Perspektive, so kann hier
gefolgert werden, erö fnet schließlich die »Möglichkeit, heutige politische Kultur
vomMultikulturellen her zu denken, Kultur nicht als einheitlich, sondern vielstim-
mig, nicht als harmonisch, sondern grundlegend antagonistisch – und politisch –
zu begreifen« (ebd.). Eine solche konzeptuelle Pluralisierung erweist sich schon
deswegen als notwendig, da ein Singularausdruck des Gedächtnisbegri fs keine
real existierende Kultur zu charakterisieren vermag; eine Politisierung zielt dann
darauf ab, dass kollektive Erinnerung stets umkämp t ist: »Es macht plurale
Gesellscha ten aus, dass sie auch um sich selbst kämpfen müssen, sich mit Macht
und Recht gegen die hegemonialen Begierden partikularer Interessen durchsetzen
müssen, und der Kampf um die Geschichte des Gemeinwesens und um historische
Definitionsmacht ist einer der vielen Schauplätze dieses Streits« (Saar 2002: 275).

Wie Saar betont, gilt es, kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen in ge-
genwärtigen gesellscha tlichen Selbstverständigungsprozessen grundsätzlich als

13 Als Beispiel führen die Assmanns die Gedenkfeierlichkeiten in Ungarn im Jahr 1989 für Imre
Nagy an, der »zur Symbolfigur einer Gegen-Erinnerung« (Assmann/Assmann 1994: 125) wur-
de.
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plurales, umkämp tes Phänomen zu betrachten. »Das kollektive Gedächtnis von
Gemeinscha ten und erst recht von Gesellscha ten (ent)steht im Streit. Pluralisti-
sche Gesellscha ten werden dieses agonale Moment nicht stillstellen können; in ihr
können die Geschichtsbücher im Prinzip immer wieder umgeschrieben werden«
(ebd.). Damit sind Streit und Kon likte bzw. Auseinandersetzungen um und zwi-
schen Erinnerungskulturen nicht als Krisenphänomen, sondern als wesentliches
Merkmal gesellscha tlicher Erinnerungsdiskurse zu betrachten:

»Kollektive Erinnerungen sind umkämp t, sie können von kulturellen Gruppen an-
und aberkannt werden, sie unterliegen Umdeutungs-, Delegitimations- und Aus-
löschungsversuchen und müssen ihre Tragfähigkeit immer neu unter Beweis stel-
len. In pluralistischen Gesellscha ten konkurrieren partikulare Gruppengedächt-
nisse um Erinnerungshoheit, also um das Recht, die Vergangenheit des Gemein-
wesens zu definieren.« (Neumann 2005: 200)

Zusammengefasst lässt sich hier feststellen, dass die Vielfalt von Erinnerungskol-
lektiven in pluralistischen Gesellscha ten prinzipiell mit Hierarchisierungen und
Kämpfen um kulturelle Erinnerungshoheit einhergeht. Die Frage der erinnerungs-
kulturellen Hegemonie ist dann als Ausdruck gesellscha tlicher Machtverhältnisse
zu betrachten,wie im Folgenden imAnschluss anÜberlegungen von Foucault deut-
lich gemacht werden soll.

3.3.3 Popular memory, counter-memory und public memory

Mit einem besonderen Interesse an gesellscha tlichen und insbesondere post-/ko-
lonialenMachtverhältnissen ergänze ich die Ausführungen in diesemAbschnitt um
Ansätze, die speziell an Foucaults Konzeptionen von popularmemory und counter-me-
mory anknüpfen. Auch wenn Foucault selbst dem Konzept in seinem Werk keinen
großen Stellenwert zugewiesen hat, stellt er fest: »Since memory is actually a very
important factor in struggle (really, in fact, struggles develop in a kind of conscious
moving forward of history) if one controls people’s memory, one controls their dy-
namism« (Foucault 1975: 28). Er konzeptualisiert Gedächtnis als diskursive Praxis
und weist in Richtung einer Untersuchung der verschiedenen diskursiven Forma-
tionen. Nach Foucault ist popular memory eine Form kollektiven Wissens von Sub-
jekten, die von dominanten Gedächtniskonstruktionen ausgeschlossen sind (vgl.
Misztal 2003: 62): »According to Foucault, ›popular memory‹ is a form of collective
knowledge possessed by people who are ›barred fromwriting, fromproducing their
books themselves, from drawing up their own historical accounts – these people
nevertheless do have a way of recording history, of remembering or of keeping it
fresh up and using it‹« (Pearson 1999: 179).

Der Widerstand gegen die dominante Macht ist in Foucaults Sicht der zen-
trale Fluchtpunkt, da hierin zumindest temporär Brüche und Widersprüche der
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hegemonialen Ordnung sichtbar und Kritik artikulierbar werden. » e discourse
against power is the counter-discourse which ultimately matters« (Foucault 1977:
209). Folgt man dem, steht das populäre Gedächtnis in Opposition zu einem
dominanten Gedächtnis, es bildet eine politische Gegenkra t zu hegemonialen
Diskursen, wie Misztal ausführt: » e ›popular memory‹, seen in opposition to
the dominant memory, is a political force of people marginalized by universal
discourses, whose knowledges have been disqualified as inadequate to their task,
located low down in the hierarchy« (Misztal 2003: 62). Wenngleich Foucault davon
ausgeht, dass dominante Machtverhältnisse stets Widerstand provozieren, so
unterschätzt er laut Misztal das widerständige Potenzial von popular memory (vgl.
ebd.: 63). Seine Überlegungen sind in Arbeiten der Popular Memory Group (1982) im
Kreise der Cultural Studies in Birmingham weiterentwickelt worden.14

Zentral richtet sich das Interesse der Popular Memory Group – stärker als Fou-
cault – auf das dialektische Verhältnis von ›popular memory‹ und hegemonialen
Diskursen bzw. zwischen private und public memory.

»[T]he study of ›popular memory‹ is concerned with two sets of relations. It is
concerned with the relation between dominant memory and oppositional forms
across the whole public (including academic) field. It is also concerned with the
relation between these public discourses in their contemporary state of play and
the more privatized sense of the past which is generated within a lived culture.«
(Popular Memory Group 1982: 207, Herv.i.O.)

Die Popular Memory Group betont somit eine relationale Perspektive und rückt
die dialektischen Interaktionen zwischen populären (subalternen, minorisierten)
und hegemonialen (a firmativen) Erinnerungskulturen (sowie auch zwischen pri-
vate und public memory) in den Fokus. Wie Misztal zusammenfasst, kann popular
memory als zentraler Ort von umkämp ten Erinnerungsdiskursen betrachtet wer-
den, in dem verschiedene Stimmen marginalisierter Erinnerungskulturen artiku-
liert werden können: »Popular memory is conceived here as a site of struggle bet-
ween di ferent voices seeking to construct versions of the past, while its connection
with dominant institutions ensures its pervasiveness and domination in the public
sphere« (Misztal 2003: 64). Auch wenn Foucault hier – und im Anschluss an ihn
auch die Popular Memory Group (1982) – (implizit) eine romantisierende Vorstel-
lung von popular memory vertritt, ist auch für die vorliegende Untersuchung sein

14 Foucaults Überlegungen wurden bereits in den frühen 1980er-Jahren in Arbeiten der Popu-
lar Memory Group am Centre for Contemporary Studies in Birmingham aufgegri fen. Sie dienen
auch neueren Ansätzen, welche die Dynamiken von gesellscha tlicher Erinnerung betonen
(vgl. Misztal 2003: 67 f.). Diese Entwicklungen sind in den Memory Studies bisher eher ver-
nachlässigt worden und bezeichnenderweise insbesondere in deutschsprachigen Diskussio-
nen au fällig abwesend geblieben (vgl. Marchart 2005).
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Blick auf die Verschränkung von Macht und Wissen gewinnbringend, da sie Ein-
sichten in die gesellscha tlichen Prozesse erlaubt, die bedingen, welche Stimmen
in der ö fentlichen Arena gehört werden und welche nicht (vgl. ebd.: 62).

Aus den Überlegungen der Popular Memory Group ergeben sich im Anschluss
an Foucault zwei zentrale Impulse: Zum einen, vermehrt Alltags- und v.a. Popu-
lärkultur als Ort der gesellscha tlichen Erinnerungsproduktion in ihrem Verhält-
nis zu dominanten Diskursen in den Blick zu nehmen; zum anderen – und das
ist für die vorliegende Untersuchung entscheidend –, die gesellscha tlichen Rah-
menbedingungen von Erinnerung genauer zu untersuchen.Diese sind relevantmit
Blick auf »die bisher ablaufenden Historisierungen, Kanonisierungen und Archi-
vierungen, da mit ihnen immer auch Diskursmächte verbunden sind, ausgewählt
und repräsentiert wird und zahlreiche […] Geschichten eben nicht erzählt werden«
(Jacke/Zierold 2015: 86, Herv.i.O.). Zentral ist hier, dass über die relationale Be-
trachtung von popular memory im Verhältnis zu dominanten Diskursen (dominant
oder public memory) ein Zugang erö fnet wird, mittels dessen sich Auslassungen
wie bspw. die Nichtthematisierung kolonialer Geschichten in der hegemonialen
Ö fentlichkeit als Ausdruck gesellscha tlicher Machtverhältnisse beschreiben las-
sen.

Für die vorliegende Untersuchung gilt es, ausgehend von diesen Überlegun-
gen, zuletzt das Verhältnis von popular memory und public memory näher zu be-
stimmen, zumal die Begri fe (im Englischen) mitunter in widersprüchlicher Weise
verwendet werden. Popular memory verstehe ich hier vielmehr als eine margina-
lisierte Erinnerungskultur, der potenziell ›subversive‹ (Gegen-)Kra t zugesprochen
werden kann. In diesem Sinne kann an counter-memory angeknüp t werden, ein Be-
gri f, den Foucault (inspiriert von Nietzsche) in den 1970er-Jahren entwickelt hat
(vgl. Foucault 1977). Er fasst darunter die ›anderen‹ Stimmen, die zum Schweigen
gebracht wurden (vgl. ebd.: 18; Misztal 2003: 65). Der Kampf zielt Foucault nach
»at revolving and undermining power where it is most invisible and insidious«
(Focuault 1977: 208). Damit handelt es sich, wie Barbara Misztal formuliert, in er-
ster Linie um einen Kampf gegen das Verdrängte und Ungesagte: »[T]he struggle
is not opposed to the unconscious, but to the secretive, hidden, repressed and un-
said« (Misztal 2003: 65). In Foucaults Sicht erlaubt die (Wieder-)Entdeckung oder
das Zu-Gehör-Bringen dieser ›anderen Stimmen‹ und Erinnerungskulturen, das
bestimmende Dominanzverhältnis sichtbar zu machen; dieses ist »fixed through
its history, in rituals, in meticulous procedures that impose rights and obligati-
ons. It establishes marks of its power and engraves memories on things and even
within bodies« (Foucault 1977: 150). Damit betont Foucault die »ebenso agonalen
wie normativen Momente von Gedächtnispolitik« (Saar 2002: 276). Bezogen auf
die eorie der Assmanns kann Foucaults genealogisches Verständnis von coun-
ter-memory als Gegenkra t zum kanonischen Verständnis vom kulturellen Gedächt-
nis gefasst werden. Dem counter-memory wird dabei durchaus emanzipatorisches
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Potenzial zugesprochen: »[C]ounter-memory can be transformed, as it increases
its popularity, into a dominant discourse« (Misztal 2003: 66). Dieser umkämp te
Transformationsprozess kann in anderen Worten auch als Streben nach Hegemo-
nie beschrieben werden,welches eine starke politische Dimension haben kann,wie
der Soziologe Eviatar Zerubavel betont:

»Being the alternative narrative which challenges the dominant discourse,
counter-memory has direct political implications. By challenging the hegemony
of the political elite’s construction of the past, counter-memory turns memory
into a contested territory in which groups engaging in a political con lict promote
competitive views of the past in order to gain control over the political center or
to legitimize a separatist orientation.« (Zerubavel 1999: 11)

In politischen Kontexten werdenmit dem Begri f des counter-memory diskursive Er-
innerungspraktiken bezeichnet, die sich gegen hegemoniale Konstruktionen etwa
der Nation oder des empire richten (vgl. Rothberg 2013: 366, FN 11). Foucaults Über-
legungen zu popular memory und counter-memory finden somit Ausdruck im Einfor-
dern des »Nichtvergessens und Nichtverdrängens von schmerzlicher Geschichte
sowie im »Zu-Gehör-bringen der Stimmen der Minderheiten« (Saar 2002: 276),
wie sie in einigen Debatten der Cultural Studies und insbesondere der Postcolo-
nial Studies sowie auch in aktuellen internationalen Debatten um historical justice
geführt werden (vgl. Kapitel 5.1). Aus postkolonialer Perspektive kann hier etwa
im Anschluss an Überlegungen von Homi Bhabha (1994) der Blick darauf gelenkt
werden, dass kulturelle Praktiken marginalisierter gesellscha tlicher Gruppen als
Form von Gegen-Erinnerung zu sehen sind, welche hegemoniale Erinnerungskul-
turen herausfordern. »Postcolonial and minoritized cultural production acts, that
is, as a form of counter-memory – a resignification of the past in the present –
that unsettles canonical cultural memory« (Rothberg 2013: 368).

Foucaults Überlegungen zum counter-memory erweisen sich somit für die Analy-
se von post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen als ausgesprochen fruchtbar. Aller-
dings gilt es in der vorliegenden Perspektive die Ambivalenzen und Diskontinuitä-
ten der dynamischen Erinnerungskämpfe stärker in den Fokus zu rücken. Ebenso
wie am Konzept des popular memory kann auch mit Blick auf counter-memory die
Kritik geäußert werden, dass beim Fokus auf gesellscha tliche Kon likte überse-
hen wird, dass erinnerungskulturelle Auseinandersetzungen gleichsam konsensu-
ell sowie antagonistisch sein können, wie Misztal hervorhebt: »Since the popular
memory perspective assumes that con lict is the natural state of society, it dismis-
ses the possibility that the politics of memory can be consensual and con lictual«
(Misztal 2003: 67, Herv.i.O.). Betont werden soll hier, dass public memory gleichzei-
tig vielstimmig und hegemonial sein kann.
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»Public memory is seen as being a form of ideological system, the function of
which is to mediate the competing interests and competing meanings of the past
and the present. So, it is concluded that even though public memory is not simply
class or status politics, it is o ten distorted in a way which, in the final instance,
re lects the main power relations.« (Ebd.: 66)

Die zentrale Funktion von public memory ist somit vor allem darin zu sehen, wett-
streitende Erinnerungsdiskurse zu vermitteln. Damit bildet der ö fentliche Erin-
nerungsdiskurs die für kulturelle Hegemonie entscheidende Instanz bzw. ist es
die ö fentliche Arena, die als zentraler Ort für Erinnerungskämpfe relevant wird.
Dabei präsentiert sich public memory strukturell, informell, divers und veränderbar
und ist somit insbesondere anschlussfähig für Untersuchungen zu kommunika-
tiven Aushandlungsprozessen um koloniale Vergangenheit in der Gegenwart. In
einer solchen Hinsicht schließe ich hier an die Definition von Stiina Löytömäki an,
die Erinnerungskämpfe als eine Art ö fentlichen Wettkampf versteht: » e politics
of memory is therefore best understood as the public contest between di ferent ac-
tors about how the past should be interpreted and remembered« (Löytömäki 2013:
206). Mit Fokus auf Auseinandersetzungen um und zwischen Erinnerungskultu-
ren im medialen ö fentlichen journalistischen Diskurs interessiert hier vor allem,
inwiefern popular memory bzw. counter-memory im Verhältnis zu dominanten Dis-
kursen in public memory hineinwirken. In dieser Hinsicht ist jeweils der »Zugang zu
Macht« (Berek 2009: 183) bzw. sind die Machtverhältnisse entscheidend. In diesem
Sinne stellt Berek a firmative, minorisierte, subversive oder revolutionäre Erinne-
rungskulturen gegenüber (vgl. ebd.). Dabei ist, wie Berek betont, »Erinnerungs-
kultur als solche […] nicht an Machtausübung gebunden. Sie kann entweder mit
der jeweiligen Macht oder gegen sie agieren« (ebd.: 184, Herv.i.O.).

Abschließend soll festgestellt werden, dass umkämp te Erinnerungsdiskurse
stets im Zusammenhang mit gesellscha tlichen Machtverhältnissen zu betrachten
sind bzw. die Frage der Hegemonie von Erinnerungsdiskursen als Ausdruck gesell-
scha tlicher Machtverhältnisse analysiert werden kann. Dabei gilt es stets auch die
diachrone Dimension zu betrachten – diese macht eine komplexe erinnerungskul-
turelle Perspektive aus – denn Gedächtnisse wie auch gesellscha tliche Machtver-
hältnisse verändern sich im historischen Verlauf. Das Foucault’sche Konzept des
Gegen-Gedächtnisses erweitert das obige Konzept von der Pluralität von Erinne-
rungskulturen um den Aspekt der Macht bzw. erö fnet eine politische Perspekti-
ve auf die Wandelbarkeit gesellscha tlicher Machtverhältnisse, welche insbesondere
post-/kolonialeErinnerungsdiskurse prägen, die sich wesentlich hierarchisch gestal-
ten. In dieser Arbeit wird mit dem aus den Cultural Studies entlehnten Begri f
der umkämp ten Erinnerungsdiskurse bzw. der Erinnerungskämpfe im Sinne von
struggle hervorgehoben, dass die erinnerungskulturellen Auseinandersetzungen als
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Kämpfe sozialer Akteur*innen um Deutungen der Vergangenheit zu konzeptuali-
sieren sind.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die grundlegenden Begri fe der Gedächtnis- bzw. Erin-
nerungskulturforschung eingeführt sowie deren theoretischen Annahmen disku-
tiert. Dabei wurde v.a. auch eine post-/koloniale Kritik an den zentralen Konzep-
tionen von Halbwachs und den Assmanns formuliert. Charakteristika für gesell-
scha tliches Erinnern sind im Anschluss an die Überlegungen von Halbwachs der
Gegenwartsbezug, der Konstruktionscharakter, die Sozialität und Kommunikati-
vität sowie Selektivität. Aus dem selektiven Charakter folgt, dass zur gesellscha t-
lichen Erinnerung gleichzeitig auch immer Praktiken kollektiven ›Vergessens‹ ge-
hören. Hinsichtlich der in diesem Kapitel behandelten zentralen Begri fe kann zu-
sammenfassend festgestellt werden, dass Gedächtnis als »Zustand, Fähigkeit und
Struktur« (Berek 2009: 33) betrachtet wird, Erinnern als Prozess, Tätigkeit, Han-
deln oder Praxis. Erinnern und Vergessen werden in einem dialektischen Verhält-
nis als komplementäre Prozesse betrachtet. Aus einer sozialkonstruktivistischen
Perspektive habe ich deutlich gemacht, dass Erinnerungsdiskurse als dynamische,
plurale und umkämp te Aushandlungsprozesse zu konzipieren sind, in deren Zuge
gesellscha tliche Konstruktionen von Vergangenheit im Sinne eines doing memory
performativ hervorgebracht werden. Betont wird in dieser Arbeit, dass das ›Ver-
gessen‹ und insbesondere das (Ver-)Schweigen als Machtfrage zu betrachten ist.

Neuere Ansätze stellen die O fenheit und Wandelbarkeit von kollektivem Ge-
dächtnis heraus und betonen die synchrone und diachrone Pluralität von Erinne-
rungskulturen, aus denen sich auch eine grundsätzliche Kontingenz und Kon likt-
ha tigkeit ergibt: Einerseits wird von einer Wandlungsfähigkeit im zeitlichen Ver-
lauf ausgegangen, andererseits von Erinnerungskonkurrenzen zu einem gegebe-
nen historischen Zeitpunkt. Diese Prozesse sind dabei stets durch gesellscha tliche
Rahmenbedingungen und Machtverhältnisse bedingt. Die Arbeit nimmt in dieser
Hinsicht einen grundsätzlich machtkritischen Blick auf Erinnerungskulturen bzw.
-diskurse in der gegenwärtigenMedienkultur ein.Gesellscha tliche Erinnerung be-
trachte ich damit zusammengefasst als umkämp ten diskursiven Konstruktions-
bzw. Aushandlungsprozess, der von vielfältigen Erinnerungskonkurrenzen und ei-
nem Streben nach Hegemonie geprägt ist und als Ausdruck historisch wandelba-
rer gesellscha tlicher Machtverhältnisse untersucht werden kann. Dabei geht es
im Wesentlichen um kulturelle Identitätsbildung, Legitimation und Delegitima-
tion. In pluralistischen Gesellscha ten (ent-)stehen Erinnerungsdiskurse damit in
besonderem Maße im Streit. Im Anschluss an Foucaults Überlegungen zu popular
memory und counter-memory können die Relationen zwischen verschiedenen Erin-
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nerungsdiskursen etwa als a firmativ, dominant oder hegemonial im Gegensatz
zu minorisiert, marginalisiert, subversiv beschrieben werden. Der von mir in die-
sem Kapitel eingeführte Begri f der Erinnerungskämpfe stellt heraus, dass es sich
bei Erinnerungdiskursen umgesellscha tliche Aushandlungsprozesse imSinne von
strugglehandelt, die grundsätzlich kon liktreich undmachtvoll sind. Das unten ste-
hende Schaubild (vgl. Abbildung 2) fasst die diskutierten zentralen Dimensionen
und Merkmale zusammen:

Kollektives Gedächtnis wird als Oberbegri f gefasst, unter dem dann Erinnern
und Vergessen als komplementäre Prozesse betrachtet werden können, die sich
wiederum in diversen Erinnerungskulturen auf verschiedenen Ebenen ausprägen.
Hinsichtlich der zentralen Begri fe »Gedächtnis«, »Erinnern« und »Vergessen«
kann zusammengefasst festgehalten werden, dass das Konzept des Gedächtnisses
dazu dient, einen Voraussetzungszusammenhang zu denken, vor dessen Hin-
tergrund konkrete Praktiken des Erinnerns und Vergessens untersucht werden
können. Verstanden als komplexes »diskursives Konstrukt« (Pethes/Ruchartz 2001:
13) verändert es sich, weil selektiv unterschiedliche Inhalte erinnert oder verges-
sen werden. Dabei soll aber gerade nicht die Vorstellung eines Speichermodells
verfolgt werden; Erinnerungskulturen gilt es vielmehr im Sinne des doing memory
als diskursive Aushandlungsprozesse empirisch beschreibbar zu machen. Betont
werden soll, dass Erinnern und Vergessen stets im Zusammenspiel im Sinne einer
»doppelten Bewegung« (Pethes 2008: 80) zu sehen sind und sich analytisch nicht
trennen lassen. Die Dialektik von Erinnern und Vergessen bildet ein dynamisches
Krä teverhältnis.

Abbildung 2: Merkmale von Erinnerungsdiskursen

Quelle: Eigene Darstellung.
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Erinnerungsdiskurse in der gesellscha tlichen Gegenwart zeichnen sich zu-
sammengefasst dadurch aus, dass sie erstens prozessha t und performativ sind,
d.h. sie sind historisch dynamisch und bringen Versionen der Vergangenheit (Er-
innerungen) überhaupt erst performativ hervor. Zweitens sind Erinnerungen auf
kollektiver Ebene hochgradig plural, heterogen und grundsätzlich umkämp t. Vor
allem in pluralistischen Gesellscha ten koexistieren eine Vielzahl von Erinnerungs-
kulturen und können in Konkurrenz zueinander geraten. Wie ich in den nach-
folgenden beiden Kapiteln noch näher darlegen werde, sind Erinnerungsdiskurse
drittens prinzipiell und in gegenwärtigen Medienkulturen in besonderer Weise als
mediatisiert zu betrachten, d.h. sie werden medial überhaupt erst hervorgebracht
und in mediatisierten Ö fentlichkeiten verbreitet bzw. ausgehandelt. Viertens sind
Erinnerungsdiskurse im Zeitalter der Globalisierung zunehmend als transkultu-
relle, transnationale oder kosmopolitisierte Phänomene zu betrachten.
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ImMittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage nach der Bedeutung vonMedien für
die Herausbildung, Verbreitung und Aushandlung von gesellscha tlichen Erinne-
rungsdiskursen. Auch wenn Halbwachs selbst, der ›Gründungsvater‹ der eorie
vom kollektiven Gedächtnis, Medien in seinen wegweisenden Überlegungen nur
am Rande Beachtung geschenkt hat, geht die heutige kulturwissenscha tliche For-
schung davon aus, dass »kollektives Gedächtnis […] ohne Medien nicht denkbar«
(Erll 2011a: 137) ist.1 Leitend ist dabei die Einsicht, dass Gedächtnis bzw. Erinne-
rung auf kollektiver Ebene »stets medial vermittelt« oder, wie Astrid Erll (2004: 4)
festgestellt hat, »o tmals überhaupt erstmedial konstruiert« wird. Eine solche Fest-
stellung bedarf für die vorliegende Arbeit – deren Erkenntnisinteresse sich zentral
auf die Bedeutung vonmassenmedialer Kommunikation für gesellscha tliche Erin-
nerungsdiskurse richtet – einer tiefergehenden Auseinandersetzung und begri f-
lichen Präzisierung.

Im Folgenden betrachte ich in Kapitel 4.1 zunächst die Diskussion zwischen
der kulturwissenscha tlichen Gedächtnisforschung und Medien- und Kommuni-
kationswissenscha ten. In Kapitel 4.2 ergänze ich diese ummachttheoretische An-
sätze der Cultural Studies, derenModelle ich als gewinnbringend für eine Untersu-
chung von Kommunikationsprozessen speziell in journalistischen Massenmedien
betrachte. Darauf au bauend wende ich mich in Kapitel 4.3 kommunikationswis-
senscha tlichen Forschungen speziell zum Spannungsverhältnis von Journalismus
und Erinnerungsdiskursen zu und arbeite Analysedimensionen heraus.

1 Wie Erll (2004:7f.) hervorhebt, hat Halbwachs zwar bereits in seinem ersten Buch La mémoire
collective durchaus auf die Bedeutung verschiedener Medien (etwa Stadtpläne, Gemälde, Ro-
mane, Fotos oder Zeitschri ten) für soziale Gedächtnisbildung verwiesen und materiale Phä-
nomene wie Architektur und Gräber in La topographie legendaire in den Vordergrund gerückt;
dabei sind medientheoretische Überlegungen aber ausgeblieben. Zum viel zitierten Stadt-
spaziergang bei Halbwachs vgl. auch Trümper 2018: 104. Zierold problematisiert dagegen
grundlegend »Halbwachs’ nahezu umfassendes Desinteresse an dem Zusammenhang zwi-
schen Medien und Gedächtnis bzw. Erinnerung« (Zierold 2006: 67). Insbesondere die Rolle
von Massenmedien werde bei Halbwachs, so kritisiert Zierold (ebd.), nicht hinreichend the-
matisiert. Vgl. ausführlich auch Erll 2011a: 137 f.
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4.1 Zur medial-kommunikativen Dimension von Erinnerungsdiskursen

Der Beschä tigung mit dem kollektiven Gedächtnis bzw. mit Erinnerungskultu-
ren und Medien liegt in kulturwissenscha tlichen Debatten die Annahme zugrun-
de, dass »[d]ie Konstitution und Zirkulation von Wissen und Versionen einer ge-
meinsamen Vergangenheit in sozialen und kulturellen Kontexten […] erst durch
Medien ermöglicht [wird]: durch mündliche Sprache, Buch, Fotografie und Inter-
net etwa« (ebd.). Aus der Einsicht in die fundamentale Bedeutung von Medien für
die Konstitution und Vermittlung kollektiver Gedächtnisse folgt in der kulturwis-
senscha tlichen (deutschsprachigen) Forschung jedoch lange keine tiefergehende
Beschä tigung mit dem Konnex von Medien und Erinnerung – gerade auch in ih-
rem Verhältnis zu Kommunikation (vgl. Jacke/Zierold 2015: 81). Speziell Journa-
lismus im Feld nicht näher betrachtet. Im Folgenden behandle ich zunächst die
Kritik am Medienverständnis innerhalb der (kulturwissenscha tlichen) Gedächt-
nisforschung (4.1.1). Anschließend diskutiere ich die Potenziale eines »Medien-
Kompaktbegri fs«, wie ihn Astrid Erll (2004) entwickelt hat (4.1.2). Diese Überle-
gungen ergänze ich schließlich um eine integrativemedienkulturwissenscha tliche
Perspektive (4.1.3).

4.1.1 Kritik am Medienverständnis der Gedächtnisforschung

Angesichts der zentralen Bedeutung, die Medien für die Hervorbringung, Tra-
dierung und Verbreitung gesellscha tlicher Erinnerung zugesprochen wird, über-
rascht es, dass der Medienbegri f in vielen Studien aus dem Bereich der Erinne-
rungskulturforschung implizit und di fus bleibt (vgl. Erll 2004: 6 f.; Zierold 2006:
91f. sowie auch Donk 2009; Meyen 2013: 37 f.). In dieser Hinsicht stellen Astrid Erll
und Ansgar Nünning fest: »Die Diskrepanz zwischen der Allgegenwart der Medi-
en in der wissenscha tlichen Beschä tigung mit Kollektivgedächtnis einerseits und
dem Mangel an klaren Medienbegri fen andererseits ist unübersehbar« (Erll/Nün-
ning 2004: V). Anliegen ihres Bandes ist es, den Begri f des »Gedächtnismediums
zu schärfen bzw. Medien des Gedächtnisses»aus einem doppelten – aus einem
gedächtnis- und medientheoretischen – Blickwinkel« (ebd., Herv.i.O.) zu betrach-
ten.

Unter dem Medien-Begri f werden in der Erinnerungskulturforschung glei-
chermaßen »ästhetische Formen, Objekte, natürliche Gegebenheiten (Steine, Flüs-
se und Berge) und soziale Gruppen« (Erll 2004: 10f.) sowie Bilder, Symbole, Feste,
Denkmäler und Ausstellungen oder auch massenmediale Angebote und im weites-
ten Sinne Medientechnologien und -gattungen (v.a. Literatur und Kunst) gefasst
(vgl. Kritik von Zierold 2006: 102f.; siehe auch Lohner 2014: 34). Den Arbeiten von
Jan und Aleida Assmann ist zwar zu verdanken, dass sich die Gedächtnisforschung
für Medien geö fnet hat (vgl. Erll 2004: 8f.); gerade aus kommunikationswissen-
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scha tlicher Sicht werden deren Konzeptionen jedoch stark für ihren verkürzten
Medienbegri f kritisiert, wie ich im Folgenden näher betrachten werde (vgl. Ja-
cke/Zierold 2015: 81).2

Zum Medienbegriff von Aleida und Jan Assmann
Ausgehend von der obigen Diskussion zur Gegenüberstellung von kulturellen und
kommunikativen Gedächtnissen in der eorie von Aleida und Jan Assmann gilt
es, auch das Verständnis von Medien zu überprüfen. Der Medienbegri f der Ass-
manns erfüllt, so stellt Erll fest, »sehr viele verschiedene Funktionen auf ebenso
unterschiedlichen Ebenen« (Erll 2004: 8). Medien werden in der Assmann’schen
eorie dabei überwiegend als eine Art externe Träger oder ›Speicher‹ des Ge-

dächtnisses konzipiert (vgl. Zierold 2006: 89). Damit würden sie, so bemängelt
Ilona Ammann, das kulturelle Gedächtnis (bzw. das Funktionsgedächtnis) zwar ak-
tivieren, aber kein eigenes hervorbringen (vgl. Ammann 2010: 160). Es geht aber,
so betont Erll, um mehr als »Kommunikationsinstrumente zur Externalisierung
gedächtnisrelevanter Informationen« oder um »Medientechnologien zur Verbrei-
tung und Tradierung von Gedächtnisinhalten« (Erll 2011a: 146). Aleida Assmann
stellt selbst fest, dass es für die Transformation des persönlichen kommunikativen
zu einem kulturellen Gedächtnis »nicht nur der Aufzeichnungsmedien [bedarf],
sondern obendrein der Verbreitungsmedien« (Assmann 2006: 43) wie etwa Druck,
Film oder eben auch das Internet. Meyen (2013) argumentiert, dass insbesondere
aktuelleMedienangebote wie bspw. Zeitungen, Zeitschri ten oder Fernsehsendun-
gen »nicht einfach Träger des kulturellen Gedächtnisses, sondern zugleich seine
Produzenten« (Meyen 2013: 40) sind.3 In einer solchen Betrachtungsweise erweist
sich die von den Assmanns vorgenommene Trennung von kulturellem und kom-
munikativem Gedächtnis bzw. die damit einhergehende Unterscheidung zwischen
medial und nicht medial vermittelten Erinnerungen eher als hinderlich und ana-
chronistisch, wie in jüngerer Zeit verschiedene Medien- und Kommunikationswis-
senscha tler*innen nachdrücklich betonen (vgl. Ammann 2010: 160; Donk 2009: 26;
Hein 2009: 61; Lohner 2014: 22f.; Zierold 2006: 132).

Nachdrücklichwird in der Literatur darauf hingewiesen, dass Lebenserfahrung
nicht mehr nur durch mündliche Alltagskommunikation vermittelt wird, sondern
(zunehmend) auch durch Massenmedien (vgl. Erll 2011a: 129). In dieser Hinsicht

2 Siehe hierzu auch die Diskussion weiter oben in Kapitel 3.1.2 und die postkoloniale Kritik in
Kapitel 3.1.3.

3 Meyen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass die journalistische Berichterstat-
tung beein lusst, was in der Ö fentlichkeit bspw. über die DDR-Vergangenheit erzählt wird
bzw. was nicht. Dadurch prägen journalistische Diskurse sowohl die Erinnerungen der Zeit-
zeug*innen – also in der Theorie der Assmanns Träger*innen des kommunikativen Gedächt-
nisses – als auch andere Erinnerungsarbeiter*innen, etwa Wissenscha tler*innen, Schri t-
steller*innen, Ausstellungskurator*innen oder Lehrer*innen (vgl. Meyen 2013: 12, 41f.).
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beschreibt innerhalb der Kommunikationswissenscha t bereits Ende der 1990er-
Jahre etwa Jürgen Wilke, dass die Menschen »zu den meisten zeitgeschichtlichen
Zugängen […] keinen anderen Zugang als den über dieMassenmedien« (Wilke 1999:
24) haben. Dass nicht nur das Langzeitgedächtnis, sondern auch das Kurzzeitge-
dächtnis bereits massenmedial geprägt und vermittelt werden kann, verdeutlichen
etwa Beispiele der Erinnerung an die Terroranschläge vom 11. September 2001,wel-
ches sich durch die Berichterstattung wesentlich als Medienereignis vermittelt hat
(vgl. Ammann/Grittmann 2013; Donk/Herbers 2010). »Wir gelten als Zeitzeugen,
obwohl der Großteil der deutschen Bevölkerung das Geschehen nicht vor Ort, son-
dern durch die Medien erlebt hat« (Ammann 2010: 160). Die Grenze zwischen in-
terpersonal und medial vermittelten Erfahrungen ist daher in gegenwärtigen Me-
dienkulturen nicht (mehr) klar zu ziehen (vgl. Zierold 2007: 92). Am Beispiel von
Erinnerungskulturen, die sich auf Ereignisse der jüngeren Geschichte beziehen –
wie bspw. Erinnerungen an den Ersten und insbesondere an den ZweitenWeltkrieg
und den Holocaust, aber auch an den Spanischen Bürgerkrieg, den Vietnamkrieg,
die Zeit der DDR oder die deutsch-deutsche Wiedervereinigung – wird deutlich,
dass sich die meisten Phänomene nicht eindeutig dem kommunikativen oder kul-
turellen Gedächtnis zuordnen lassen, sondern in den di fusen Bereich fallen, den
die Assmanns als » loatinggap« bezeichnen (vgl. J. Assmann 2013: 48 f.; Erll 2011a:
126f.). Damit gilt es, so betont Erll, den Fokus gerade auf das »Spannungsverhältnis
in der Erinnerungspraxis« (Erll 2011a: 127) zu lenken. In einer solchen Perspekti-
ve erweist sich die Assmann’sche Unterscheidung letztlich doch (wieder) als an-
schlussfähig für die vorliegende Untersuchung.

Obwohl die Kritik in vielen Punkten berechtigt ist, ist die Unterscheidung der
Assmanns zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis für meine Un-
tersuchung des medialen Erinnerungsdiskurses um den Ovaherero- und Nama-
Genozid wichtig, da sie sichtbar macht, wie problematisch es ist, wenn es keine
Zeitzeug*innenmehr gibt und orale Erinnerungskulturen (in diesem Fall der Nach-
fahr*innen der Opfer) in Wissenscha t und Ö fentlichkeit nicht wahrgenommen
werden. Andererseits sind koloniale Archive angelegt worden, auf die in gegenwär-
tigen Erinnerungsdiskursen zurückgegri fen wird, ohne die historischen Quellen
dabei hinreichend einzuordnen und kritisch zu re lektieren. Diese Quellenfrage
ist in der Erinnerungskulturforschung bisher nicht zentral, da sie bei der Mehr-
zahl der Untersuchungsgegenstände, wie z.B. Denkmälern, keine Rolle spielt; bei
der Analyse von journalistischen post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen, kommt
historischen Quellen hingegen eine bedeutsame Funktion zu.

Obwohl mit den Konzepten von Halbwachs und v.a. der Assmanns somit
»schon in der Entstehungsgeschichte der eorie die zentrale Bedeutung von Me-
dien für gesellscha tliche Formen von Gedächtnis und Erinnerung erkennbar wird,
ist doch eine di ferenzierte Untersuchung gerade dieses Zusammenhangs lange
Zeit ein Desiderat geblieben« (Jacke/Zierold 2015: 81). Entsprechend erscheint der
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Medienbegri f, der wechselweise für verschiedenste Phänomene genutzt wird,
o tmals vage. Wulf Kantsteiner (2002) hat in einem Literaturüberblick kritisiert,
dass sich die Memory Studies auf psychologische und psychoanalytische Gedächt-
niskonzepte fokussieren, die Rezipient*innenseite vernachlässigen und Methoden
der Medien- und Kommunikationswissenscha ten ignorieren würden (vgl. Meyen
2013: 34).

In der jüngeren (deutschsprachigen) Erinnerungskulturforschung wird auf ei-
nen »Kompaktbegri f« (Erll 2004) von Medien zurückgegri fen, der eine erste Aus-
di ferenzierung vornimmt und auch für die vorliegende Arbeit Potenziale aufweist.
Aus diesem Grunde soll die Diskussion darum im Folgenden näher betrachtet wer-
den.

4.1.2 Ein »erinnerungskulturwissenschaftlicher Medien-Kompaktbegriff«

Laut Astrid Erll muss ein Medienbegri f für die Gedächtnis- bzw. Erinnerungs-
kulturforschung einen Spagat leisten: Zum einen bedürfe es »o fensichtlich eines
weiten Medienbegri fs«, der die komplexen Phänomene kollektiver Gedächtnisbil-
dung umfassend im Sinne einer » eorie des Medialen« beschreiben könne; zum
anderen sei ein kulturwissenscha tlicher und gedächtnistheoretischer Medienbe-
gri f gefordert, der »viele verschiedene mediale Phänomene erfassen und zugleich
sichtbar voneinander di ferenzieren könne« (ebd.: 11, Herv.i.O.; vgl. auch Zierold
2006: 103). Ausgehend von diesen Desiderata entwickelt Erll im Anschluss an
den konstruktivistischen Entwurf einer Medienkulturwissenscha t von Siegfried
Schmidt einen »erinnerungskulturwissenscha tlichen Medien-Kompaktbegri f«
(vgl. Erll 2004: 12 f.; Erll 2011a: 145 f.). Damit, so hebt Zierold hervor, bezieht
sich Erll auf ein Modell, welches »dezidiert der Analyse massenmedialer Phä-
nomene gewidmet ist« (Zierold 2010: 103 f.). Ihr Modell weist dabei über einen
technikzentrierten Zugri f hinaus; Medien werden nicht auf ihre technologischen
Komponenten reduziert, sondern in sozial-systemischer Perspektive kontextuali-
siert (vgl. Hein 2009: 93).

Erll unterscheidet zwischen dermaterialen Dimension und der sozialen bzw. so-
zialsystemischen Dimension von Medien. Mit Blick auf ihre materiale Dimension
fungieren Erll zufolge Medien erstens als »Kommunikationsinstrumente zur Ex-
ternalisierung gedächtnisrelevanter Informationen«. Zu solchen »semiosefähigen«
Kommunikationsinstrumenten zählen für Erll mit Verweis auf die Intermediali-
tätsforschung im weitesten Sinne Sprache, Schri t, Bild und Ton bzw. auch Medi-
enkombinationen (vgl. Erll 2011a: 146f.). Medien werden zweitens außerdem von
ihr als »Medientechnologien zur Verbreitung und Tradierung von Gedächtnisin-
halten« betrachtet, diein räumlicher Hinsicht die Distribution bzw. Transmission
und in zeitlicher Hinsicht die Tradierung von erinnerungsrelevanten Inhalten er-
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möglichen.4 Wie Erll hier betont, bilden solche Medientechnologien »jedoch kei-
ne neutralen Behältnisse für gedächtnisrelevante Semiosen (Zeichenprozesse); ihre
spezifischeMaterialität, ihr Leistungsvermögen und ihre Grenzen tragen ihrerseits
zur Art der Botscha t bei« (ebd.: 147). Als kulturelle Objektivationen fasst Erll drit-
tens »konkrete Medienangebote und ihre formale Gestaltung« (ebd.). Auf dieser
Ebene können Medieninhalte bzw. Repräsentationen gefasst werden, bspw. Ro-
mane, Denkmäler, Gemälde, Feldpostbriefe sowie Fotos in einem Familienalbum
(vgl. ebd.: 147f.). Die drei genannten Komponenten der materialen Dimension des
Medienbegri fs (Kommunikationsinstrument, Technologie, Objektivation) weisen
zudem »Funktionspotentiale« (ebd.: 148, Herv.i.O.) auf.

Wie Erll betont, erfolgt der »tatsächliche Übergang von einem medialen Phä-
nomen zu einem Gedächtnismedium […] allerdings stets im Rahmen der sozialsys-
temischen Komponente« (ebd., Herv. ergänzt). Ein solcher Übergang beruht »häufig
auf Formen der Institutionalisierung und immer auf der Funktionalisierung eines Me-
diums als Gedächtnismedium durch soziale Gruppen und Gesellscha ten« (ebd.,
Herv. ergänzt). Entsprechend ist soziale Institutionalisierung und v.a. Funktiona-
lisierung nach Erll als zentrale Dimension des Kompaktbegri fs zu betrachten (vgl.
Zierold 2006: 104). »Erst die Funktionalisierung also führt dazu, dass bestimm-
te Medienangebote als Erinnerungsmedienangebote bezeichnet werden können«
(ebd.: 105). Wichtig ist, dass eine solche Funktionalisierung nicht allein aufseiten
der Produktion erfolgt, sondern letztlich die Seite der Rezeption entscheidend ist:
»Ein Medium des kollektiven Gedächtnisses ist auch das, was von einem Kollek-
tiv als ein solches angesehen und funktionalisiert wird – selbst wenn es nie als
Gedächtnismedium gedacht war« (Erll 2011a: 149). Spätestens hier wird deutlich,
dass es das Gedächtnismedium an sich nicht gibt. Stets zu beachten gilt, so betont
Lohner im Anschluss an Erlls Modell, dass »sich ein Gedächtnismedium erst durch
das Zusammenspiel von den auf verschiedenen Ebenen anzusiedelnden Faktoren
konstituiert« (Lohner 2014: 35, FN 28).

Erlls Überlegungen wurden in den letzten Jahren von verschiedenen Medien-
und Kommunikationswissenscha tler*innen aufgegri fen, die darin eine wichtige
Weiterentwicklung, jedoch auch weiterhin Bearbeitungsbedarf sehen (vgl. v.a. Zie-
rold 2006: 102 f.; Lohner 2014: 34 f.; Trümper 2018: 95f.).Mit Blick auf die Potenziale
eines solchen Modells stellt Zierold fest, dass die Di ferenzierung der verschiede-
nen Ebenen und Komponenten es ermöglicht, »an jedem Punkt des Modells ein-

4 Hierunter fasst Erll etwa (Buch-)Druck, Radio, Fernsehen und Internet. Deren zentrale Aufga-
be als Verbreitungsmedien sieht sie darin, zwischen individueller und kollektiver Erinnerung
zu vermitteln und somit größere Erinnerungsgemeinscha ten, in denen direkte interperso-
nale Kommunikation nicht mehr möglich ist, zu synchronisieren.
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zusteigen und die Beziehung zu anderen Ebenen anzugeben« (Zierold 2006: 164).5

Auch Lohner betont, »dass diese Ebenen untrennbar miteinander verwoben sind,
da zwischen den verschiedenen Dimensionen komplexe Abhängigkeiten bestehen«
(Lohner 2014: 35, FN 28). Insofernmuss »jede (theoretische wie empirische) Analyse
zwar an einem Punkt ansetzen, gleichzeitig aber insoweit eine integrative Perspek-
tive verfolgen, als dass sie sich stets der komplexen Abhängigkeiten der verschie-
denen Dimensionen bewusst sein muss« (ebd.).

Erlls Modells eignet sich demnach zur Systematisierung von Analysen und ver-
weist deutlich di ferenzierter als bisherige Ansätze auf die verschiedenen Ebenen
und Dimensionen des Zusammenhangs von Medien mit Erinnerungsprozessen.
Auch hier bleiben jedoch theoretische Fragen o fen, wie dieses Zusammenwirken
modelliert werden kann (vgl. Zierold 2006: 105). Für eine journalismus- bzw. kom-
munikationswissenscha tliche Arbeit sind, so fügt Lohner (2014: 36) ergänzend hin-
zu, auf der Ebene der Medianangebote und -inhalte v.a. im weitesten Sinne jour-
nalistische Texte in verschiedenen Formaten (bspw. spezifische Zeitungsartikeln,
Magazinen, Webseiten, Fernsehsendungen oder auch fotojournalistische Inhalte)
von Bedeutung.

Andere Vertreter*innen sehen jedoch eine Gefahr darin, dass ein solch vorge-
fasster Medienbegri f und das damit gescha fene Modell Phänomene erneut aus-
blendet und damit letztlich selbst selektiv sein könnte. O fen bleibt in dieser Dis-
kussion, »ob tatsächlich ein möglichst weiter Medienbegri f die beste Lösung dar-
stellt« (ebd.: 103). Wie Zierold konstatiert, »braucht der Gedächtnisdiskurs [zu-
nächst] überhaupt ein re lektiertes Medienkonzept. Doch es kommen auch Entwür-
fe in Frage, die eben nicht bereit sind, alles und jedes, vom Berg bis zur Webpage,
als ›Gedächtnismedium‹ zu fassen« (ebd., Herv.i.O.).

Stefanie Trümper weist darauf hin, dass bereits Schmidts Medienkompaktbe-
gri f, der Erlls Modell zugrunde liegt, von einer integrativen und zirkulären Be-
trachtung der verschiedenen Komponenten ausgeht. Erlls implizite Kritik an den
medien- und kommunikationswissenscha tlichen Konzepten erscheine insofern
»obsolet, denn schließlich grei t sie im Kern auf ein Modell aus eben diesem Fach

5 Zierold hat die Überlegungen von Erll aufgegri fen und sich in seiner Arbeit aus einer dezi-
diert medienkulturwissenscha tlichen Perspektive noch expliziter der Konturierung eines sol-
chen Begri fs von Medien gewidmet, der gleichzeitig integrativ und di ferenziert sein soll.
Sein Ziel ist dabei, die kulturwissenscha tlich ausgerichtete Forschung zu Gedächtnis, Er-
innerung und Medien mit kommunikationswissenscha tlichen Perspektiven zu verknüpfen
und stärker die Massenmedien, wie bspw. Printmedien und Hörfunk, einzubeziehen (vgl.
Zierold 2006: 3 f., 98 f.; Zierold 2010). Ein solcher Zugri f erscheint somit hilfreich für die Sys-
tematisierung, Eingrenzung und Verortung des theoretischen und empirischen Forschungs-
interesses und insbesondere auch für kommunikationswissenscha tliche Arbeiten zum Ver-
hältnis von gesellscha tlicher Erinnerung und Journalismus anschlussfähig, wie jüngere Stu-
dien bereits demonstriert haben (vgl. Zierold 2006: 163f.; Lohner 2014; Trümper 2018).
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zurück« (Trümper 2018: 95, FN 31; siehe auch Zierold 2006: 103). Im Verweis auf
Ansätze der Mediatisierungsforschung (vgl. dazu omas/Krotz 2008; Hepp/Krotz
2012) wendet Trümper ein, die Kritik an einem verengten kommunikationswis-
senscha tlichen Verständnis von Medien sei »insofern nur bedingt gerechtfertigt,
weil die Kommunikationswissenscha t durchaus eine hinreichend ›weite‹ Defini-
tion des Medienbegri fs anbieten kann« (Trümper 2018: 95, FN 31).

Zusammengefasst kann hier festgestellt werden, dass der Ansatz, einen Me-
dienbegri f zu entwickeln, der gleichzeitig verschiedenste sog. »Medien des Ge-
dächtnisses« (Erll 2011: 149) einschließen und unterschiedliche Ebenen komplexer
erinnerungskultureller Prozesse di ferenzieren kann, für (medien-)kulturwissen-
scha tliche Untersuchungen zwar zunächst nützlich erscheint. Letztlich birgt er
aber die Gefahr, dass der ohnehin schon vage kulturwissenscha tliche Medienbe-
gri f noch weiter aufweicht. Aus diesem Grunde ist ein dezidiert erinnerungskultur-
wissenscha tlicher Medienbegri f nach wie vor gefordert, auch wenn er nicht glei-
chermaßen auf jegliche medienkulturellen Phänomene anwendbar sein kann; da-
für bedarf es wiederum eines verstärkten Austauschs zwischen (Erinnerungs-)Kul-
turwissenscha t und Kommunikations- und Medienwissenscha t. In dieser Hin-
sicht hat Zierold bereits vor mehr als einem Jahrzehnt programmatisch formu-
liert: »Die Frage, wie Gesellscha ten ihre Voraussetzungen medial thematisieren,
wird dabei ein wichtiger Aspekt sein. Eine solche kritische Medienkulturtheorie
steht jedoch bis heute aus« (Zierold 2006: 203).

Für die vorliegende Untersuchung, deren Forschungsgegenstand bereits kon-
kret definiert ist, ist ein weit gefasster Medienbegri f – der neben Medienproduk-
ten wie Büchern oder Filmen etwa auch Denkmäler, Architektur o.ä. einschließt –
nicht erforderlich; ganz im Gegenteil ist hier eine weitere Konkretisierung mit
Blick auf (teil-)ö fentliche Erinnerungskulturen und journalistische Printmedien
sowie v.a. (kommunikative) Praktiken und Ebenen der journalistischen Diskurs-
produktion notwendig. Streng genommen geht es im vorliegenden Forschungszu-
sammenhang weniger um die ›Medien des Gedächtnisses‹ als vielmehr um mas-
senmediale und v.a. ö fentliche Kommunikation über Vergangenheit im und durch den
Journalismus. In erster Linie gilt es daher, v.a. die Kommunikationsprozesse und kon-
kreten (mediatisierten) kommunikativen Praktiken in den Blick zu rücken. In dieser
Hinsicht folge ich Dörte Hein, die schlussfolgert: »Erinnerungskulturen sind nicht
allein durch Analyse von Gedächtnismedien, sondern erst durch die Betrachtung
der zugrundeliegenden Kommunikationsprozesse umfassend beschreibbar« (Hein
2009: 206). Notwendig ist folglich »eine integrative Perspektive, die erinnerungs-
kulturelle und medienanalytische bzw. kommunikationsbezogene Betrachtungen
verbindet. Durch diesen Ansatz werden gleichzeitig statische Gedächtniskonzepte
zugunsten der Beschreibung von Ausschnitten der in bestehenden Medien her-
gestellten Vergangenheitsbezüge sowie deren Nutzung modifiziert« (ebd.: 260).
Fruchtbar ist hier ein gesellscha tstheoretisch fundierter Medienkulturbegri f, wie
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er dieser Arbeit bereits zugrunde liegt und der im Folgenden noch einmal stärker
konturiert werden soll.

4.1.3 Erinnerungsdiskurse in Medienkulturen: Eine integrative Perspektive

Für die Perspektive der vorliegenden Arbeit – die Erinnerungsdiskurse in erster Li-
nie als ö fentliche gesellscha tliche Aushandlungsprozesse betrachtet, die wesent-
lich in und über Massenmedien (wie Journalismus) verhandelt werden – steht we-
niger der technisch-ästhetische Aspekt der Medialität und stärker der Aspekt der
Kommunikationüber Vergangenheit im und durch den Journalismus im Fokus.Mas-
senmedienwie der Journalismus bzw. journalistische Ö fentlichkeit(en) werden vor
allem als Austragungsort kommunikativer Prozesse gesellscha tlicher Bedeutungs-
produktion betrachtet, in denen es zentral auch um Deutungen der (gemeinsa-
men) Vergangenheit und ihrer Folgen für die gegenwärtige gesellscha tliche Ord-
nung geht. Betont werden soll hier, dass kommunikative und mediatisierte erin-
nerungskulturelle Praktiken in der gegenwärtigen Medienkultur eng miteinander
verschränkt sind. Insofern gilt es diese Verschränkungen in einer integrativen me-
dienkulturwissenscha tlichen Perspektive ins Zentrum der Untersuchung zu rücken.

Bezogen auf den spezifischen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit folgt
daraus, dass die Analyse gerade die (machtgeprägten) Zusammenhänge der
komplexen mediatisierten Kommunikationsprozesse von Erinnerungskulturen in
(teil-)ö fentlichen journalistischen Diskursen auf den Ebenen der Produktion, Re-
präsentation undRezeption fokussiert. Das Interesse der vorliegenden Untersuchung
richtet sich darauf, auf welche Weisen Erinnerung in und über journalistische
(Print-)Medien in der gesellscha tlichen Gegenwart kommunikativ hergestellt und
ö fentlich ausgehandelt wird. Dabei schließe ich an Ansätze der Media Memory
Studies an, die davon ausgehen, dass gesellscha tliche Erinnerung stets media-
tisiert, d.h. überhaupt nur als mediatisierte Erinnerung erfassbar ist und in
medien-ö fentlichen Diskursen remediatisiert wird. Der Fokus richtet sich des-
wegen auf die medial/kommunikativen Dimensionen von Erinnerungskulturen
bzw. auf die kommunikativen Erinnerungsprozesse und -praktiken speziell in
journalistischen Diskursen. Die Losung lautet für die vorliegende Untersuchung
folglich nicht, Kommunikation oder Medien, sondern Kommunikation in und über
Medien. Gefordert sind hier di ferenzierte Betrachtungen zum Verhältnis von
Medien, Kommunikation und Erinnerung bzw. insbesondere von journalistischen
Kommunikationsprozessen, in denen gesellscha tliche Erinnerungen hervorge-
bracht, verbreitet und ausgehandelt werden. Im Folgenden gehe ich näher auf
die Begri fe Medienkultur und Mediatisierung ein, die ich als zentrale Grundlagen
der vorliegenden Arbeit bereits eingeführt habe (vgl. Kapitel 2.1). Diese verbinde
ich anschließend mit neueren Ansätzen zur mediatisierten Erinnerung bzw.
Erinnerung in einer mediatisierten Welt.
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Medienkultur und Mediatisierung
Nach Knut Hickethier (2003) stellt Medienkultur »eine Konzeption dar, [um] einer-
seits an und in den Medien die Kultur bildenden Aspekte zu thematisieren, ande-
rerseits Kultur als eine durch die Medien erzeugte zu verstehen und an der Kul-
tur vor allem ihre medialen Dimensionen zu beobachten« (Hickethier 2003: 455,
Herv.i.O.). In anderen Worten: »Medien sind nicht nur ›Mittler‹ (Agenturen) und
Beobachtungsinstanzen (Kritik), sondern auch selbst gestaltender Teil der Kultur«
(ebd.: 440). Mit dem Begri f wird »keine Gegenüberstellung, sondern eine inte-
grative Vorstellung des Verhältnisses von Medien und Kultur vorgeschlagen«, wie
Tanja omas und Friedrich Krotz (2008: 23) hervorheben. Er erö fnet somit ei-
ne »Perspektive, die (Medien)Kultur- und Gesellscha tsanalyse miteinander ver-
bindet« (ebd.: 25). Dabei gilt es, den Begri f der Medienkultur nicht als statisch,
sondern nachdrücklich als prozessual zu verstehen, um somit »den im Kontext des
Wandels der Medien gerade heute nicht ignorierbaren Prozesscharakter kenntlich,
fruchtbar und zugänglich zu machen« (ebd.: 17). Dafür dient der Begri f der Me-
diatisierung, der »insbesondere den Wandel gesamtgesellscha tlicher, zugleich aber
auch individueller medialer Potenziale und darauf bezogener Kommunikations-
praktiken auf unterschiedlichen Ebenen« (ebd.: 17f.) thematisiert. Medienhandeln
bzw. soziales Handeln in Medienkulturen wird »danach nicht als Folge technischer
Vorgaben verstanden, sondern […] als in soziale Zusammenhänge und Praktiken
eingebettet, aus denen heraus es seine Wertigkeiten, seine Bedeutung gewinnt«
(ebd.: 26). Eine Übertragung einer solchen Perspektive auf Erinnerungsprozesse
findet sich in Ansätzen im Feld der Media Memory Studies.

Ansätze der Media Memory Studies
Im Gegensatz zu Vertreter*innen der kulturwissenscha tlichen Gedächtnis- und
Erinnerungskulturforschung, die Medien zwar eine wichtige Bedeutung im Pro-
zess gesellscha tlicher Erinnerungen einräumen, diese aber als eine Dimension
unter anderen (sozial, mental, material/medial) betrachten und sich lange nicht
di ferenziert damit auseinandergesetzt haben, begreifen Vertreter*innen aus dem
Bereich der (internationalen)Medien- und Kommunikationswissenscha ten gesell-
scha tliche Erinnerung primär als wesentlich mediatisiertes Phänomen und stel-
len die Medien in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. In einer solchen Hinsicht
argumentieren etwa Motti Neiger, Oren Meyers und Eyal Zandberg, dass »Media
Memory« nicht bloß als ein »channel or process but rather as a phenomenon in
itself« (Neiger/Meyers/Zandberg 2011: 1) zu konzeptualisieren ist:

»Collective memories do not exist in the abstract. Their presence and in luence can
only be discerned through their ongoing usage. There can be no ›collective mem-
ory‹ without public articulation hence so many memory studies focus on various
forms of public expression such as rituals, ceremonial commemorations, and mass
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media texts; in short, collective memory is an inherently mediated phenomenon.«
(Ebd.: 3)

Wie das Zitat deutlich macht, lassen sich gesellscha tliche Erinnerungen demnach
überhaupt nur alsmediatisierte Phänomene begreifen.Diese werden innerhalb der
Media Memory Studies verschiedenartig gefasst. Andrea Hajek, Christine Lohmeier
und Christian Pentzold (2016: 5) stellen fest, dass Medien schon immer integraler
Bestandteil menschlicher Alltagswelten gewesen sind – schon allein, da Subjekte
ihre Stimmen und Schri t als Medien zur Tradierung ihrer Erfahrungen genutzt
haben – und daher auch als wesentliche Voraussetzungen für Erinnerungskulturen
zu betrachten sind. Entgegen des aktuellen Trends gelte es, so wird betont – nicht
nur neuartige digitale Medien, sondern alle Arten von Medien als relevant für die
gesellscha tliche Erinnerung zu betrachten.

»Although the majority of these mediated memories in states of lux are set within
digitally networked environments, and so-called social media feature strongly in
several of the chapters, all sorts of media can essentially be termed social and have
the potential to a ford various forms of memory-making and mnemonic practices.
Yet these new types of connective media have been met with the expectation to
engage people in memory matters in particular […].« (Hajek/Lohmeier/Pentzold
2016: 6)

Wie hier deutlich wird, werden daher nicht nur die neuen sog. »sozialen Medien«,
sondern auch ›klassische‹ Medien wie z.B. Printjournalismus mit Blick auf ihre
soziale Funktion in der Hervorbringung und Verbreitung von Erinnerungskulturen
konzipiert. Für die vorliegende Untersuchung bestätigt sich hierin die Relevanz
einer Untersuchung von ›klassischen‹ journalistischen (Print-)Medien, denen auch
in der Gegenwart ungeachtet der Entwicklung ›neuer‹ digitaler und v.a. sozialer
Medien eine anhaltende Relevanz für gesellscha tliche Aushandlungs- und speziell
Erinnerungsprozesse zugesprochenwerden kann, die jedochweiterer Forschungen
bedarf.

Auf Grundlage der in diesem Kapitel zusammengefassten theoretischen Über-
legungen kann hier nun eine begri liche Präzisierung vorgenommen werden: In
der vorliegenden Arbeit wird entsprechend der vorausgegangenen Perspektivie-
rungen zunächst von einem weiten Medienbegri f ausgegangen. Gedächtnis und
gesellscha tliche Erinnerungwerden als wesentlichmediatisiert betrachtet, d.h.Me-
dien und Erinnerung werden nicht als separat, sondern als integrativ und pro-
zessual gedacht. Hierfür dienen die Begri fe der Medienkultur und Mediatisie-
rung, die ich im Anschluss an Knut Hickethier, Tanja omas und Friedrich Krotz
verwende und auf gesellscha tliche Erinnerungsprozesse beziehe. Als mediatisier-
te Erinnerungen (mediated memories) bzw. mediatisierte Erinnerungskulturen fas-
se ich allgemein Erinnerungsphänomene in der gegenwärtigen Medienkultur, die
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sich wesentlich durch ihren medialen Charakter auszeichnen. Das heißt, sie sind
in diversen Formen als mediatisiert zu begreifen, wie bspw. die hier untersuchten
journalistischen Texte, in welchen die deutsch-namibische Kolonialvergangenheit
re-/konstruiert wird. Mit Blick auf die Bedeutung von Massenmedien für gesell-
scha tliche Erinnerung orientiere ich mich hingegen an einem Medienbegri f, der
von einem gesellscha tstheoretischen machtkritischen Grundverständnis der Cul-
tural Studies geprägt ist. Diese Perspektive werde ich im Folgenden theoretisch
schärfen.

4.2 Ansätze der Cultural Studies: Kultur – Macht – Identität

Ausgehend von den Überlegungen zur Stellung der (Massen-)Medien in der kul-
turwissenscha tlichen Gedächtnisforschung sowie insbesondere den Potenzialen
eines »erinnerungskulturwissenscha tlichen Medienkompaktbegri fs« (Erll 2004)
gilt es in diesem Kapitel, das Verständnis von Erinnerungsdiskursen als medi-
al-kommunikativen Aushandlungsprozessen theoretisch zu präzisieren und dabei
insbesondere die Machtfrage konzeptuell mit einzubinden. Hierfür greife ich auf
von Vertreter*innen der Cultural Studies entwickelte Zugänge zu massenmedialer
Kommunikation zurück, welche die obigen Überlegungen gewinnbringend ergän-
zen können.6 Den für diese Arbeit zentralen Kulturbegri f der Cultural Studies ha-
be ich weiter oben bereits als politische Analysekategorie eingeführt, die eng mit
Fragen nachMacht und Identität verbunden ist und gleichsam auch das spezifische
machtkritische Medienverständnis prägt (vgl. Kapitel 2.1).

Im Folgenden werde ich näher auf das spezifische Medienverständnis der Cul-
tural Studies eingehen und damit verbundene Modelle von massenmedialer Kom-
munikation als Aushandlungsprozesse vorstellen, welche grundlegend sind für die
Perspektive der vorliegenden Arbeit und Defizite bestehender kulturwissenscha t-
licher Ansätze teils ausgleichen können.Zunächst stelle ich die kulturellen Funktio-
nen vonMassenmedien im Kontext von Stuart Halls eorie der Signifikationspolitik
vor und führe in diesem Zuge einen kritischen Repräsentationsbegri f ein (4.2.1).
Dann erläutere ich Halls Modell vom Encoding/Decoding-Prozess und dessen Erwei-
terung im Kreislauf der Kultur (4.2.2). Darauf au bauend zeige ich auf, inwiefern der

6 Überraschenderweise werden Ansätze der Cultural Studies selbst in neueren kommunikati-
onswissenscha tlichen Studien zu Medien und Erinnerung wenn überhaupt, nur am Rande
zur Kenntnis genommen. Weder Zierold (2006) noch Lohner (2014) gehen in ihren Untersu-
chungen auf Cultural Studies ein. Trümper (2018: 37 f.) verweist auf den Mehrwert einer von
Ansätzen der Cultural Studies inspirierten kulturorientierten Perspektive auf Journalismus,
setzt sich darüber hinaus jedoch auch nicht weiter mit deren theoretischen Konzeptionen
und Medienanalysen auseinander.
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integrative Ansatz der Cultural Studies es erlaubt, auch Journalismus als kulturel-
len Prozess der Bedeutungsproduktion zu fassen und hinsichtlich seiner spezifi-
schen Bedeutung für gesellscha tliche Erinnerungskonstruktionen zu beleuchten
(4.2.3).

4.2.1 Signi kationspolitik und mediale Repräsentationen

Die herausragende Bedeutung einer Cultural Studies-Perspektive auf Massenme-
dien liegt in der grundlegenden Abkehr von dominanten Vorstellungen linearer
Medienkommunikation wie etwa des Stimulus-Response-Ansatzes ebenso wie des
Uses-and-Gratification-Approach und dem medienanalytischen Ansatz der Screen-
eorie (vgl. Hepp 2010: 121). Stuart Hall versteht Massenmedien »as a structure

of meanings rather than as a channel for the transmission and reception of news«
und misst ihnen in seiner eorie der Signifikationspolitik eine zentrale Rolle bei.
Als »politics of signification« (Hall 1982: 70) bezeichnet er den Prozess, bei dem ein
bestimmtes Ereignis interpretiert undmit Bedeutung versehen wird. Dabei betont
er, dass stets verschiedene Krä te darum kämpfen, eine hegemoniale Definition ge-
sellscha tlicher Wirklichkeit hervorzubringen (vgl. Marchart 2018: 164).

Nach Hall erfüllen Massenmedien im 20. Jahrhundert – und dabei hat er v.a.
journalistische (Fernseh-)Berichterstattung in Zeiten vor der Digitalisierung im
Blick – eine dreifache kulturelle Funktion: Als Signifikationsapparate (signifying
institutions) bilden sie erstens die Ressourcen für soziale Gruppen, um sich Vorstel-
lungen von den Werten, Meinungen und Praktiken ihrer selbst wie auch anderer
Gruppen zu machen. Eine zweite Funktion der Massenmedien besteht Hall zu-
folge in der »Kartografie eines pluralisierten und fragmentierten Sozialen« (ebd.:
166), denn Medien ordnen und inventarisieren das Repertoire an kursierenden Bil-
dern und Ideen im Sinne von »Landkarten der Bedeutungen« (ebd.). Die dritte
kulturelle Funktion sieht Hall darin, dass in den Medien verschiedene Positionen
zur »mythischen Einheit des ›Konsenses‹« (ebd.: 339) re-/organisiert werden. Da-
bei ist entscheidend, dass die Medien nicht (mehr) als Institutionen verstanden
werden, die einen solchen Konsens bloß vermitteln. Vielmehr produzieren sie ihn
aktiv, indem sie durch die Berichterstattung (mit-)bestimmen, welche Definition
einer Situation sich gegen andere behauptet (vgl. ebd.: 166f.). Mit Blick auf die
Medien als signifying institutions geht Hall aus von der »Bereitstellung und selek-
tive[n] Konstruktion sozialen Wissens, eines sozialen Imaginären, durch welches
wir die ›Welten‹, die ›gelebten Realitäten‹ anderer wahrnehmen und deren Leben
wie auch unseres in irgendeine intelligible Form der ›Welt-als-Ganzes‹, irgendeine
›gelebte Totalität‹ imaginär rekonstruieren« (Hall 1979: 340f.). Ähnlich wie etwa die
katholische Kirche zu ihren ein lussreichsten Zeiten, »vermitteln auch die moder-
nen Massenmedien zwischen den verschiedenen gesellscha tlichen Gruppen einer
Nation und erzeugen damit Vorstellungen der allgemeinen Zugehörigkeit zum na-
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tionalen Ganzen« (Marchart 2018: 165). Dies hat Benedict Anderson (1990) in seiner
ein lussreichen Arbeit mit dem Begri f der »imagined communities« auf den Punkt
gebracht. Während Anderson seine Überlegungen bezogen auf die Herausbildung
der Presse beschreibt, so ist für David Morley das Fernsehen »der primäre Ort, an
dem eine bestimmte Nation für ihre Mitglieder konstruiert wird, d.h. an dem ein
Identifikationsraumund gemeinsamer Erinnerungsraum erö fnet wird« (Marchart
2018: 165f., FN 46). In beiden Fällen wird die identitätsbildende Kra t der Massen-
medien weniger den Inhalten zugeschrieben, sondern vielmehr den ritualisierten
Formen der Rezeption etwa von Nachrichten, z.B. »die Taktung der nationalen Zeit
durch die täglichen Hauptabendnachrichten« (ebd.: 165). Durch die Massenmedien
werden gesellscha tliche Normen und Hierarchien gebildet. Dabei wird eine Linie

»zwischen bevorzugten und ausgeschlossenen Erklärungen und Begründungen, zwi-
schen erlaubtem und abweichendem Verhalten, zwischen dem ›Sinnlosen‹ und
›Sinnvollen‹, zwischen den inkorporierten und den oppositionellen Praxen, Be-
deutungen und Werten ununterbrochen gezogen und neu gezogen, verteidigt
und verhandelt: sie ist in der Tat sowohl Ort als auch Einsatz des Kampfes.« (Hall
1979: 341, Herv.i.O.)

Ein zentraler Aspekt ist in Halls eorie die mediale Konstruktion von Konsens.
So stellt er 1989 fest: »Indem sie eine bestimmte Definition als ›bestehenden Kon-
sens‹ voraussetzen, tragen Berichterstattungen dazu bei, sie erst recht zu machen«
(Hall 2018: 138f., Herv.i.O.). In dieser Hinsicht können moderne Massenmedien
als »Konsensfabriken« (Marchart 2018: 166) verstanden werden. Dabei ist Konsens
jedoch nicht gleichzusetzen mit Zustimmung, sondern »Konsens etabliert den ge-
meinsamen Hintergrund, vor dem Zustimmung oder Ablehnung, d.h. auch mög-
licherweise Kon likte entstehen können« (ebd.: 167). Fundamental für Halls eo-
rie der Signifikationspolitik ist die Einsicht, dass Konsens nur durch Kon likt und
Ausschluss durchgesetzt werden kann (vgl. ebd.: 168).

In diesem Sinne beschreibt Hall die (mediale) Repräsentationspolitik auch als »ac-
tive work of selecting and presenting, of structuring and shaping: not merely the
transmitting of an already-existing meaning, but the more active labour of mak-
ing things mean« (Hall 1982: 64). Repräsentationen können demnach wesentlich als
vermachtete Praktiken der Bedeutungsproduktion verstanden werden, die es »in ei-
nem historisch gegebenen System von Strukturen, Oppositionen und Di ferenzen«
( omas/Grittmann 2018b: 25) zu situieren und hinsichtlich ihrer zugrundeliegen-
denNormen zu dekonstruieren gilt. Zentral ist dabei vor allem der Zusammenhang
von Repräsentation, Macht und Di ferenz. Wie Hall betont, liegt auf kultureller
Ebene die Macht darin, »jemanden oder etwas auf eine bestimmte Art und Weise
zu repräsentieren, zu kennzeichnen und zu klassifizieren« (Hall 2004: 145f.). Diese
Verbindung von Repräsentation undMacht hat er insbesonderemit Blick auf rassi-
fizierende mediale Stereotype verdeutlicht. In der Praxis der Stereotypisierung sieht
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er einen »wesentliche[n] Bestandteil dieser Ausübung von symbolischer Gewalt«
(ebd.). Gesellscha tliche Prozesse der Bedeutungskonstruktion in und über Medi-
en können mit Hall schließlich als kontinuierliche und widerstreitende machtvolle
Praxis der »politics of representation« bzw. als Repräsentations- oder Signifikati-
onspolitik beschrieben werden.

Zur näheren Beschreibung dieser massenmedialen Kommunikationsprozesse
der gesellscha tlichen Bedeutungsproduktion – die auch die Konstruktion und
Transformation von Wissen über die Vergangenheit einschließt – beziehe ich
mich im Folgenden auf zwei ein lussreiche Modelle der Cultural Studies: das
Encoding/Decoding-Modell und den Kreislauf der Kultur.

4.2.2 Kommunikation als machtvoller Kreislauf der Bedeutungsproduktion

Das Encoding/Decoding-Modell, welches Hall in den frühen 1970er-Jahren am Centre
for Contemporary Cultural Studies entwickelt hat (und ständig weiterentwickelte), gilt
bis heute als maßgebliches Modell massenmedialer Kommunikation für Analysen
der Cultural Studies (vgl. Hall 2004: 66 f.; Hepp 2010: 114 f.). Für die Kommunika-
tionswissenscha t ergibt sich die Bedeutung dieses Modells vor allem daraus, dass
Hall »das seit den 1950er Jahren auch in Deutschland vorherrschende lineare, kom-
munikatorzentrierte, kontextlose und informationstechnisch definierte Kommu-
nikationsverständnis nicht nur wie viele andere kritisiert, sondern konzeptionell
überwindet« (Krotz 2009: 214). Entsprechend einer gesellscha tstheoretisch fun-
dierten, kulturorientierten Perspektive aufMassenmedien grei t Hall insbesondere
auf semiotische Überlegungen zurück und verbindet diese mit sozialwissenscha t-
lichen Ansätzen. Für die Erinnerungskulturforschung erweist sich das Modell als
Ergänzung zu Erlls Überlegungen zumMedien-Kompaktbegri f (vgl. Kapitel 4.1.2).

Der Encoding/Decoding-Prozess
Ausgangsbasis für Halls Encoding/Decoding-Modell ist die Vorstellung von Medien-
kommunikation als einem Prozess, in dem der Medientext auf unhintergehbare
Weise zwischen Produktion (encoding) und Rezeption (decoding) lokalisiert wird.Da-
bei betrachtet Hall nicht nur Praktiken der institutionell eingebetteten Produktion
auf der Ebene des Kodierens als Aktivität, sondern ebenso Rezeptionsvorgänge auf
der Ebene des Dekodierens: Diese sind auch an ein »set of operations« (Hall 1980:
130) gebunden, durch das die Rezipient*innen dem Medientext eine spezifische
Bedeutung zuweisen (vgl. Hepp 2010: 115). Damit werden »Medientexte […] inner-
halb eines umfassenden soziokulturellen Bezugsrahmens lokalisiert, ohne dessen
Berücksichtigung der Prozess der Medienkommunikation nicht analysierbar ist«
(ebd.: 121). Wichtig ist laut Hall zu betonen, dass sich das Dekodieren »in Prakti-
ken und Diskursen niederschlägt, die ein Reporter wieder aufgrei t. Der Reporter
bezieht sich auf eine bereitsmit Bedeutungen verseheneWelt, um selbst Bedeutun-
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gen zu erzeugen« (Hall 2004: 90). Die verschiedenen Stationen des Kommunika-
tionsprozesses (Produktion, Medientext/Zirkulation, Rezeption) sind allesamt als
Bestandteile einer »diskursiven gesellscha tlichen Totalität« (Marchart 2008: 145)
zu sehen, die im weitesten Sinne als das Feld der Kultur gefasst werden kann. An-
ders ausgedrückt wird (massenmediale) Kommunikation hier konzipiert als »Mo-
ment der Konstruktion eines geteilten Raumes von Bedeutung« (Hepp 2010: 79).
Der Encoding/Decoding-Prozess ist folglich vielmehr als ein zirkulärer Prozess zu
denken. (vgl. Hall 2004: 90; Hepp 2010: 158f.).

Wichtig ist hier v.a. die für die Cultural Studies zentrale Konzeption aktiver
Rezipient*innen. Bei der Betrachtung des Verhältnisses von Encoding und Decoding
geht Hall mit Bezug auf die Zeichentheorie (Semiotik) davon aus, dass sich das Pro-
gramm (bspw. das Fernsehen) als ›bedeutungstragender‹ oder ›sinnha ter Diskurs‹
aus Zeichen konstituiert und sie an sich »keine ein-eindeutige Bedeutung haben,
sondern vielmehr polysem sind« (Hepp 2010: 117). Folglich gibt es stets mehrere
Möglichkeiten, kommunikative Produkte zu deuten. Deshalb wird auch von ver-
schiedenen Deutungsangeboten und Lesarten gesprochen, um zu betonen, dass
nicht alle Rezipient*innen mediale Programme auf die gleiche Art und Weise ›ent-
schlüsseln‹, sondern im Prozess des Entschlüsselns (Dekodierens) aktiv an der Be-
deutungsproduktion teilnehmen. Diese Polysemie kann allerdings nicht mit Plu-
ralismus oder »Willkürlichkeit von Bedeutungskonstitution gleichgesetzt werden«
(ebd.), denn, wie Hall betont, neigt jede Gesellscha t bzw. Kultur »mit variierenden
Graden der Geschlossenheit dazu, ihre jeweilige Klassifizierung der gesellscha tli-
chen, kulturellen und politischen Welt durchzusetzen. Diese bilden eine dominante
kulturelle Ordnung, die allerdings weder einhellig akzeptiert noch unumstritten ist«
(Hall 1999b: 134, Herv.i.O.).

Innerhalb der Cultural Studies wurde Halls Encoding/Decoding-Modell in zwei
Richtungen verfolgt: zum einen in Richtung von Analysen vonMedientexten selbst,
die auf Spezifika vonMedienangeboten als »sinnha temDiskurs« fokussieren, zum
anderen in Richtung der berühmten Aneignungsstudien (vgl. Hepp 2010: 121). Für
die vorliegende Untersuchung dient insbesondere der text- und diskursanalytische
bzw. repräsentationskritische Strang, für den v.a. Halls Untersuchungen stehen,
als Orientierung. In diesem Sinne soll im Folgenden das Modell vom Kreislauf der
Kultur zur empirischen Untersuchung von Kommunikation als kulturellem Prozess
der Bedeutungsproduktion näher betrachtet werden, welches Halls Überlegungen
konzeptuell ergänzt.

Der Kreislauf der Kultur
Der »Kreislauf der Kultur« von Richard Johnson (1999) gilt als ein weiteres wichtiges
Grundschema für gegenwärtige Medienanalysen aus der Perspektive der Cultural
Studies. Das Modell wurde vor allem für solche Analysen (weiter-)entwickelt, die
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auf eine umfassendere Beschreibung von Medienkulturen bzw. einzelnen medien-
kulturellen Phänomenen in ihren Kontexten abzielen (vgl. Hepp 2010: 75 f.; Hepp
2009; Winter 2013). Stärker als in Halls Modell wird hier zum einen die Zirkulari-
tät von Kommunikationsprozessen betont, zum anderen auch die Identitätsfrage
eingebunden.

Johnson konzipiert Kultur als einen Kreislauf von Produktion, bedeutungstra-
genden Texten, Lesarten und der Einbettung solcher Produkte und ihrer Bedeu-
tungen in Alltagswelten (vgl. Hepp 2010: 75).7 Der entscheidende Aspekt am Mo-
dell ist, dass jede dieser Stationen oder Ebenen im Kreislauf der Kultur »in ihrer
Spezifik zu untersuchen [ist], diese gleichzeitig aber als Teil eines übergreifenden
Kreislaufs in seiner Gesamtheit zu sehen« seien (Hepp 2010: 75).

»Es geht bei der Analyse im Rahmen des Kreislaufs der Kultur darum, gerade nicht
in der Betrachtungsweise eine seiner vier Ebenen eine bestimmte Form von Kul-
tur zu verabsolutieren. Vielmehr geht es darum, entlang all seiner Ebenen in kon-
kreten Untersuchungen machtgeprägte Prozesse zu rekonstruieren, mittels de-
rer Menschen im weitesten Sinne kulturelle Bedeutung produzieren. Dabei sollte
im Blick stehen, welche Formveränderungen Kulturen erfahren.« (Hepp 2010: 77,
Herv.i.O.)

Aus forschungspragmatischen Gründen können in der Regel kaum alle Stationen
gleichermaßen untersucht werden; dennoch bietet das Modell eine konzeptionel-
le Grundlage für empirische Analysen von journalistischen Erinnerungsdiskursen:
Diese können in der Perspektive der Cultural Studies als Elemente eines komple-
xen und theoretisch nicht abschließbaren zirkulären gesellscha tlichen Prozesses
der Bedeutungsproduktion in einem dynamischen Verhältnis betrachtet werden.

Das Kreislauf-Modell wurde in verschiedene Richtungen weiterentwickelt. Am
prominentesten ist die Weiterentwicklung von Paul du Gay et al. (1997), an der
auch Stuart Hall beteiligt gewesen ist.8 In der Kommunikationswissenscha t wur-
de das Modell verschiedentlich aufgegri fen und hat sich insbesondere für solche
Untersuchungen als fruchtbar erwiesen, denen es um die Beschreibung medien-
kultureller Zusammenhänge geht. Johnsons Modell hat sich insbesondere auch für

7 Grundlegend für das Modell waren die Überlegungen von Richard Johnson Mitte der 1980er-
Jahre, welche in mehrfacher Hinsicht in Beziehung zu Halls Encoding/Decoding-Modell stehen.
Während Hall sein Modell vor allem mit Blick auf das Fernsehen entwickelte, schuf John-
son mit dem »Kreislauf der Kultur« allerdings ein allgemeineres Kulturmodell, welches das
Forschungsinteresse der Medienanalysen von Cultural Studieskonturieren sollte (vgl. Hepp
2010: 75).

8 Zur kritischen Diskussion des Mehrwertes eines solchen erweiterten Modells vgl. Lünenborg
2005: 70 f.
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Journalismusforschung als anschlussfähig erwiesen.9 Wichtig ist, neben der Beto-
nung des Interdependenzverhältnisses von Produktion, Medientexten (Repräsen-
tationen) und Rezeption, die Berücksichtigung von regulativen (politischen, insti-
tutionellen) Ein lussfaktoren und Identitätskonstruktionen, welche in dem erwei-
terten Modell von Paul Du Gay et al. laut Andreas Hepp als zwei weitere »Momente
der Artikulation von Medienkultur« (Hepp 2010: 159) beschrieben werden können.
Identifikation wird darin als Moment der (fortlaufenden) Artikulation von Identität
auf Basis vermittelter kultureller Muster und Diskurse (Selbst- und Fremdbilder)
gefasst. Wie Du Gay et al. betonen, stehen die verschiedenen Stationen des Kreis-
laufs in einem ständigen Interdependenz- und Austauschverhältnis, »im wirkli-
chen Leben überschneiden und verschränken sie sich fortwährend auf komplexe
und kontingente Weise« (Du Gay et al. 1997: 4). Wenngleich also in der vorliegen-
den Untersuchung v.a. die ›Station‹ der Repräsentation im Mittelpunkt steht, gilt es
dennoch die Vorstellung eines zirkulären Prozesses im Blick der Analyse zu behal-
ten. In dieser Hinsicht betont Hall: »Was die Medien aufgreifen, ist also bereits
ein diskursives Universum. Der Dekodiermoment kommt nicht von nirgendwo«
(Hall 2004: 90). Deutlich wird hier, dass der dominante Diskurs auf Produktions-
seite zwar encodiert werden und damit bestimmte Lesarten nahelegen kann, dabei
liegen auf Rezeptionsseite beim Decodieren aber Interpretationsspielräume. Zum
Abschluss dieses Kapitels werde ich die theoretisch-konzeptionellen Überlegun-
gen einer von den Cultural Studies inspirierten kulturorientierten Perspektive auf
Medienkulturen konkret auf Journalismus beziehen.

4.2.3 Journalismus als kultureller Prozess und als diskursive Institution

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an (kritischen) kulturorientierten Perspekti-
ven auf Journalismus,wie sie in jüngerer Zeit v.a. von Arbeiten aus demBereich der
Cultural Studies stärker inspiriert wurden. Vertreter*innen der Cultural Studies
messen Journalismus eine zentrale Bedeutung in der modernen Gesellscha t bei:
»Journalismus ist die populäre Instanz zur Beschreibung und Erklärung der Welt«
(Lünenborg 2005: 68, Herv.i.O.). Sie betrachten »die Gesamtheit journalistischer
Textproduktion als zentralen Baustein populärkultureller Bedeutungsproduktion«
(ebd.: 67f.), wobei der Grad an Popularität je nach Medium und Textgattung va-
riiert. »Während Texte in Printmedien, die mit ihrer Zielgruppenadressierung als
Elitenmedien gekennzeichnet werden können, der Hochkultur näher stehen, sind
Texte in elektronischen Medien sowie in Boulevardmedien stärker populärkultu-
rell verortet« (ebd.: 68). Dabei geht es allerdings – so stellt Margreth Lünenborg

9 Im Anschluss an Johnson haben Elisabeth Klaus und Margreth Lünenborg weiterführende
Überlegungen zu Journalismus als kulturellem Prozess angestellt und das Modell um das
Konzept der »cultural citizenship« erweitert (vgl. Klaus/Lünenborg 2000; Lünenborg 2005).
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heraus – gerade nicht darum, journalistische Qualitätsstandards zu diskutieren;
vielmehr »entsteht im Zusammenspiel der unterschiedlichen Text- und Interpre-
tationsangebote das umfangreiche Bedeutungspotenzial von Journalismus zur dis-
kursiven Selbstverständigung der Gesellscha t« (ebd.).

Das Verständnis von Journalismus aus Perspektive der Cultural Studies fasst
Lünenborg im Anschluss an das oben dargestellte Kreislauf-Modell von Johnson
prägnant zusammen; demnach handelt es sich wesentlich um einen »kulturellen
Diskurs zur Selbstverständigung einer Gesellscha t« (ebd.: 101). Der journalisti-
sche Diskurs zeichnet sich durch seine Prozessha tigkeit aus, er ist »in ständiger
Entwicklung begri fen, stets in einem historischen und sozialen Kontext zu ver-
orten« (ebd.). Der materialisierte journalistische Text macht demnach »lediglich
ein Element im Prozess kultureller Bedeutungsproduktion aus« (ebd.: 68). Medi-
enproduktion, Medientext und Rezeption werden eingebettet in ihren jeweiligen
kulturellen Kontext analysiert. Dieser Zugri f basiert auf der für die Cultural Stu-
dies grundlegenden »Annahme, dass Medien in ihrer Relevanz für Gesellscha t und
gesellscha tliche Selbstverständigungsprozesse nur in dieser Prozessha tigkeit zu
verstehen sind« (ebd.: 70). Wichtig ist dabei die Frage nach dem Verhältnis von
Journalismus zur Macht (vgl. ebd.: 82). Lünenborg kritisiert, dass die Frage da-
nach, in welcher Weise der Journalismus »zur Stabilisierung bzw. Destabilisierung
gesellscha tlicher Machtstrukturen« (ebd.: 83) beiträgt, in der klassischen Journa-
lismusforschung bisher zu wenig Anwendung gefunden hat.

Mit Blick auf den Politischen Journalismus stellen Margreth Lünenborg und
Saskia Sell in jüngerer Zeit fest: »Indem Journalismus der Gesellscha t Diskurse des
Politischen zur Verfügung stellt, bringt er diesen Diskursraum und seine Grenzen
zugleich selbst hervor« (Lünenborg/Sell 2018: 3). Entscheidend ist, dass in journa-
listischen Diskursen einerseits überhaupt erst Ö fentlichkeiten hergestellt werden,
dabei andererseits jedoch bestimmte Stimmen im Diskurs ein- oder ausgeschlos-
sen werden können. »Die Artikulation kon liktha ter Gesellscha tsbereiche ist es,
die den Politischen Journalismus und seinen Beitrag zum diskursiven Aushand-
lungsprozess sozialer Machtverteilung ausmacht« (ebd.: 5). Der Journalismus stellt
politische Ö fentlichkeiten zu spezifischen gesellscha tlich relevanten emen und
Kon liktfeldern her und bietet damit »diskursiv die Möglichkeit zur Teilhabe an ge-
sellscha tlicher Selbstverständigung – oder schließt durch Verschweigen und Aus-
schluss aus dem Diskurs genau solche Teilhabe aus« (ebd.). Anders ausgedrückt
wird hier deutlich, dass Journalismus ö fentliche Diskurse sowohl ermöglicht als
auch einschränkt und dadurch gesellscha tlicheMachtverhältnisse stabilisiert oder
herausfordert. An zentraler Stelle gilt es, Mechanismen von Inklusion und Exklu-
sion in der Untersuchung journalistischer Diskurse zu berücksichtigen.

omas Hanitzsch und Tim P. Vos (2018) stellen heraus, dass Journalismus sich
selbst definiert und im Hinblick auf Rollenbilder, Normen und Werte gesellscha t-
lich definiert wird. Er stellt somit insgesamt eine umkämp te »diskursive Institu-
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tion« dar: »Hence, the institution of journalism as it exists today represents the
›state of play‹ in an ongoing struggle over discursive authority in conversations
about the meaning and role of journalism in society« (Harnitzsch/Vos 2018: 160).

Zusammengefasst sind die in diesem Kapitel angestellten Überlegungen zur
dreifachen Funktion der Massenmedien, zum Encoding/Decoding-Prozess und dem
Kreislauf der Kultur als Erweiterung des oben vorgestellten »erinnerungskultur-
wissenscha tlichen Kompaktbegri fs« (Erll 2004) gewinnbringend, da hiermit der
Prozess des Aushandelns von gesellscha tlichen Erinnerungen di ferenzierter be-
schrieben und diskurstheoretisch gefasst werden kann. Gesellscha tliche Erinne-
rungskonstruktionen können demnach mit Hall als sinnha ter Diskurs verstanden
werden, der zwischen Produktion und Rezeption, d.h. in der Aneignung von Texten
konstituiert wird. Produktion und Rezeption von Medientexten sind dabei ihrer-
seits stets in eine (Medien- bzw. Erinnerungs-)Kultur eingebunden. Diese struktu-
riert Prozesse des Codierenswie auch des Decodierens im kulturellen Prozess der Be-
deutungskonstruktion vor und istmit Blick auf gesellscha tlicheMachtverhältnisse
kritisch zu betrachten. Das Modell vom Kreislauf der Kultur macht die Zusammen-
hänge der verschiedenen Stationen explizit und betont den Prozesscharakter mas-
senmedialer Kommunikation. eoretisch-konzeptionell eingebunden wird zum
einen der Aspekt der Identitätskonstruktionen, zum anderen der Machtaspekt.

Für die vorliegende Untersuchung ist ein solches zirkuläres Verständnis mas-
senmedialer Kommunikation fruchtbar, da daraus Ansätze für die Beschreibung
dynamischer, komplexer erinnerungskultureller Phänomene in der gegenwärtigen
Medienkultur abgeleitet und in ihrer Prozessha tigkeit gesellscha tstheoretisch
fundiert werden können. Ein solches Kreislauf-Modell macht beschreibbar,
inwiefern gesellscha tliche Wissensvorräte um die Vergangenheit bzw. der ge-
sellscha tliche Bezug auf Vergangenheit durch massenmediale Kommunikation
ständig neu konstruiert werden.

4.3 Ein paradoxes Phänomen? Erinnerung und Journalismus

In den vorausgegangenen Ausführungen wurde im Rekurs auf Ansätze der Cultu-
ral Studies eine machtkritische Perspektive auf Massenmedien und speziell auch
auf journalistische Kommunikationsprozesse erö fnet. In diesem Kapitel konzen-
triert sich die Diskussion nun auf medien- und kommunikationswissenscha tli-
che Zugänge zum Forschungsgegenstand »Erinnerung und Journalismus«. Gegen-
über den kulturwissenscha tlichen Arbeiten und ihren grundlegenden theoreti-
schen Konzeptionen zeichnen sich diese Beiträge dadurch aus, dass sie stärker
forschungsleitend für empirische Studien angelegt und insbesondere auf Journa-
lismus als Forschungsgegenstand gerichtet sind. Das Interesse richtet sich nun
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auf die spezifische Bedeutung des Journalismus für Erinnerungsdiskurse in der
gegenwärtigen Medienkultur.

In der Forschungsliteratur wird nahezu routiniert auf das (scheinbar) parado-
xe Verhältnis verwiesen, welches Journalismus und gesellscha tliche Erinnerung
prägt. Während gesellscha tliche Erinnerung – so die verbreitete Annahme – auf
Vergangenheit bezogen scheint, zeichne sich demnach der Journalismus gerade
durch seine Gegenwarts- und Neuigkeitsorientierung aus (vgl. v.a. Edy 1999: 74; Ze-
lizer 2008: 79).10 Dieser (vermeintliche) Gegensatz lässt sich jedoch leicht au lösen:
Einerseits ist Erinnerung nicht ausschließlich auf die Vergangenheit ausgerichtet,
sondern orientiert sich an den Bedürfnissen der Gegenwart bzw. auch der Zukun t;
andererseits ist Vergangenheit unter Umständen durchaus vonNeuigkeitswert und
aktueller Relevanz für journalistische Berichterstattung (vgl. Trümper 2018: 27).11

Barbie Zelizer geht dabei von einer nahezu symbiotischen Beziehung von Jour-
nalismus und Erinnerung aus: Sie betrachtet Journalismus als »key agent of me-
mory work« (Zelizer 2008: 85). Eine solche Perspektive ist für ein Verständnis der
Bedeutung des Journalismus für gesellscha tliche Erinnerungsprozesse gefordert,
wie Zelizer und Tenenboim-Weinblatt betont haben:

»But in an era of increasingly blended performative domains, of recycled narra-
tives, pictures and impulses that are no longer identifiably tethered to one point
in time, of information that seems to come from nowhere, a recognition that jour-
nalism regularly and systematically looks backward is long overdue. It is impor-
tant not only for understanding the complex temporal nuances by which the news
works but for understanding journalism’s central role as a primary repository of
collective memory in every society in which it finds itself.« (Zelizer/Tenenboim-
Weinblatt 2014: 2)

Eine solche Einsicht in die zentrale Rolle von Journalismus für gesellscha tliche Er-
innerung hat sich mittlerweile durchgesetzt und weitere Forschungen angeregt. In
dem sich herausbildenden Feld wird nahezu einhellig festgestellt, dass dem Jour-
nalismus eine entscheidende Rolle bei der ö fentlichen Kommunikation über Ver-
gangenheit zukommt, gerade dann, wenn es um die Frage der Herstellung und

10 Zur Diskussion vgl. Arnold/Hömberg/Kinnebrock 2010: 7; Donk/Herbers 2010: 195f.; Lohner
2014: 40; Trümper 2018: 19f.

11 Dass es auch um die Zukun t geht, wird insbesondere im Zusammenhang mit dem sog. pro-
spective turn herausgestellt. Harald Welzer hat darauf hingewiesen, dass Erinnerung der ge-
sellscha tlichen Orientierung in der Gegenwart für Zwecke zukün tigen Handelns dient. Er
plädiert deswegen dafür, die Zukun t (und nicht die Vergangenheit) als erkenntnistheoreti-
schen Horizont in den Fokus zu rücken (vgl. Welzer 2010: 22). Keren Tenenboim-Weinblatt
(2013) entwir t ein Konzept von Journalismus als Agent ›prospektiver Erinnerung‹. Auch
Trümper (2018: 109 f.) sieht in prospective memory ein besonderes Mittel, um im Journalismus
auf die Dringlichkeit politischen und gesellscha tlichen Handelns aufmerksam zu machen.



132 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

Vermittlung gesellscha tlicher Erinnerungen geht, die zur (nationalen) Identitäts-
bildung beitragen (vgl. Edy 1999; Kitch, 2008: 311f.; Reinhardt/Jäckel 2005: 96f.;
Trümper 2018: 20). Trümper plädiert daher dafür, »Erinnerungskonstruktionen
als essentiellen Bestandteil des journalistischen Ereignismanagements zu betrach-
ten« (Trümper 2018: 24). Grundsätzlich geht es nicht um den Journalismus an sich,
sondern um das Spannungsverhältnis von Journalismus und gesellscha tlicher Er-
innerung. Im Folgenden stelle ich den Stand kommunikationswissenscha tlicher
Studien dar (4.3.1). Dann di ferenziere ich Dimensionen und Merkmale journalis-
tischer Erinnerungsdiskurse (4.3.2). Zuletzt beleuchte ich besonders die doppelte
Funktion von Journalismus als ö fentliche Arena und Erinnerungsagent und die
Rahmenbedingungen des Journalismus (4.3.3).

4.3.1 Studien zu Journalismus und Erinnerung

Mit dem Fokus auf Journalismus gliedert sich die vorliegende Untersuchung in den
Bereich der kommunikationswissenscha tlichen Erinnerungsstudien ein, welche
in der deutschsprachigen Forschungslandscha t ein vergleichsweise junges Feld
begründen. Eine stärkere und längere Tradition besteht in der US-amerikanischen
sowie v.a. in der israelischen Kommunikations- und Medienforschung, wo der Zu-
sammenhang von Erinnerung und Journalismus schon länger prominenter und
zum Teil selbstverständlicher behandelt wird (vgl. Jacke/Zierold 2015: 83; Lohner
2014: 14).

Als richtungsweisend gelten die Arbeiten von namha ten Fachvertreter*innen
wie Barbie Zelizer über die massenmediale Erinnerung an die Ermordung des US-
Präsidenten J.F. Kennedy (Zelizer 1992) und zur Erinnerung an den Holocaust (Zeli-
zer 1998). In einem grundlegenden Artikel skizzierte Zelizer (1995) zugleich ein For-
schungsprogramm für dieMemory Studies (vgl. auch Zelizer 2008). Einschlägig sind
zudem die Studien von Michael Schudson (1992) zur Erinnerung an die Watergate-
A färe. Anhand einer Untersuchung über mediale Kontroversen zu Erinnerung im
Kontext der Ermordung des israelischen Premierministers Yitzhak Rabin im Jahr
1995 folgert Yoram Peri (1999), dass Medien zentrale Agent*innen gesellscha tlicher
Erinnerung sind, die aufgrund ihrer Verbreitungskanäle und Allgegenwärtigkeit
die Bedeutung aller anderen sozialen Erinnerungsinstitutionen übersteigen. Jill.
A. Edy (1999) hat – in einemmittlerweile zum ›Klassiker‹ avancierten Aufsatz – am
Beispiel der Berichterstattung um die Watts Riots in Los Angeles 1965 eine syste-
matische Unterscheidung journalistischer Erinnerungstypen entwickelt (vgl. Kapitel
4.3.2). Anhand von Nachrichtenmagazinen hat Carolyn Kitch (2002) die Bedeu-
tung journalistischer Medien als eine Art ö fentliche Historiker*innen untersucht,
die durch die Kommunikation von Erinnerungsdarstellungen und damit der Ka-
nonisierung von Geschichte individuelle Identitätskonstruktion wie gesellscha tli-
che Integration ermöglichen. Zu nennen sind hier auch die jüngeren Beiträge von
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Kitch (2008) sowie auch der Band von Ingrid Volkmer (2006). Der 2011 erschie-
nene Band On Media Memory (Neiger/Meyers/Zandberg 2011) demonstriert, dass
auch die theoretisch-konzeptionelle Arbeit in Richtung einer kommunikationswis-
senscha tlichen Integration der Kategorie »gesellscha tliche Erinnerung« vorange-
schritten ist (vgl. Trümper 2018: 21).12 Schließlich hat der Sammelband Journalism
and Memory (Zelizer/Tenenboim-Weinblatt 2014) nachdrücklich auf die Relevanz
des emenfeldes Journalismus und Erinnerung in der internationalen Forschung
aufmerksamgemacht: »Ever sincememory studies coalesced as a recognizablefield
of inquiry, its reliance on a wide array of institutional settings has been an implicit
part of understanding how collective memory works. Journalism’s relative absence
from those settings, however, has le t journalism’s status as a primary recorder of a
shared past both unsettled and unarticulated« (Zelizer/Tenenboim-Weinblatt 2014:
1f.).

Genannt sei hier auch die Monografie Media and Memory (Garde-Hansen 2011)
aus dem gleichen Jahr, die allerdings nicht näher auf Journalismus eingeht, so-
wie der BandMemory in a Mediated World: Remembrance and Reconstruction (2016) von
Christine Lohmeier, Andrea Hajek und Christian Pentzold.

Seit den oben genannten ersten in den 1990er-Jahren entstandenen grundle-
genden und systematisierenden Studien zur Bedeutung des Journalismus in der
Auseinandersetzung mit bzw. der Konstruktion von gesellscha tlicher Vergangen-
heit ist das Verhältnis von Erinnerung und Journalismus international kommuni-
kationswissenscha tlich bearbeitet worden. Hinsichtlich bestehender empirischer
Studien lassen sich vier inhaltliche Richtungen unterscheiden, die für die vorlie-
gende Untersuchung relevant und durch Bezüge untereinander verbunden sind:
Journalismus und ›Vergangenheitsbewältigung‹; Geschichts- und Gedenktagsjour-
nalismus; Globalisierung von Erinnerungskulturen undHerausbildung transnatio-
naler Ö fentlichkeiten in und über Journalismus.13

eoretisch näher zu beleuchten gilt es für die vorliegende Untersuchung, wel-
che Ausprägungen gesellscha tlicher Erinnerung sich unterscheiden lassen und
wie sich Prozesse gesellscha tlicher Erinnerungskonstruktionen im oder über den
Journalismus vollziehen. Ziel der nachfolgenden Auseinandersetzung in diesem
Kapitel ist es, Spezifika journalistischer Erinnerungsdiskurse herauszuarbeiten,
die in der Analyse des medialen Diskurses um den Genozid an den Ovaherero und

12 In Anlehnung an Halbwachs’ Theorie des kollektiven Gedächtnisses entwickelt der Band das
Konzept Media Memory für eine systematische Erforschung einer durch die Medien, über die
Medien sowie durch Mediennutzung sozial re-/konstruierten und erzählten kollektiven Ver-
gangenheit.

13 Den Forschungsstand zu Journalismus und transnationaler Erinnerung habe ich im Rah-
men eines Handbuchbeitrags des DFG-Netzwerks »Kommunikationswissenscha tliche Erin-
nerungsforschung/Media and Memory« an anderer Stelle gemeinsam mit Judith Lohner auf-
gearbeitet (vgl. Lohner/de Wol f 2021, i.E.).
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Nama empirisch untersucht werden. Wie konstruiert Journalismus gesellscha tli-
che Erinnerung? Welche Strukturmerkmale kennzeichnen journalistische Erinne-
rung? Welche Erscheinungsformen lassen sich (empirisch) beobachten? Und wel-
che Rahmenbedingungen gilt es zu berücksichtigen? Zur Beantwortung der for-
mulierten Leitfragen rekurriere ich im Folgenden auf Erkenntnisse empirischer
Forschungen, die sich dezidiert mit gesellscha tlicher Erinnerung und Journalis-
mus auseinandersetzen.

4.3.2 Dimensionen und Merkmale journalistischer Erinnerungsdiskurse

Eine grundlegende Unterscheidung von Dimensionen und Funktionen von Mas-
senmedien wie dem Journalismus für gesellscha tliche Erinnerung haben Jan D.
Reinhardt undMichael Jäckel (2005) vorgenommen. Sie stellen heraus, dass grund-
sätzlich von zwei Ein lusskanälen auszugehen sei, einem direkten und einem in-
direkten: »Gedächtnisbildung durch Massenkommunikation sowie Erinnerung an
Massenkommunikation einerseits und Gedächtnis und Erinnerung als emen in
Massenkommunikation andererseits« (ebd.: 96). So ließe sich das Verhältnis stark
verkürzt wie folgt beschreiben: »Massenkommunikation generiert Gedächtnis und
Erinnerungen dadurch, dass sie eben passiert, und Massenmedien thematisieren
Gedächtnis und Erinnerung« (ebd.).

Anders ausgedrückt können journalistische Medien folglich gleichermaßen als
Quelle und Produzent gesellscha tlicher Erinnerungen – als »source and producers
ofmemory« (Trümper/Neverla 2013: 10) – betrachtet werden. Ausgehend von dieser
Leitunterscheidung di ferenzieren Irene Neverla und Stefanie Trümper zwischen
drei Teilen von Gedächtnis im Journalismus: Medien ermöglichen gesellscha tliche
Erinnerung demnach überhaupt erst (»memory throughmedia«), da sie erstens Res-
sourcen im Sinne von Archiven oder Quellen als Erinnerungshinweise bereitstel-
len. Medienprodukte können zweitens selbst als Erinnerungsprodukte fungieren
(»media asmemory«), etwa, wenn vergangene Medienereignisse Teil gesellscha t-
licher Erinnerung werden; und drittens können gesellscha tliche Erinnerung und
Gedächtnis ema von Massenmedien sein (»memory in themedia«).

Für journalistik- und kommunikationswissenscha tlich orientierte Arbeiten –
wie auch die vorliegende Untersuchung, deren Fokus sich auf die Ebene media-
ler Repräsentationen richtet – sind vor allem (journalistische)Medienangebote bzw.
konkreteMedieninhalte (Texte) von besonderem Interesse, die gesellscha tliche Ver-
gangenheit(en) explizit thematisieren (vgl. Reinhardt/Jäckel 2005: 96; Donk/Her-
bers 2010: 200; Lohner 2014: 37). Zierold stellt fest, dass es sich hierbei also »be-
reits auf der Produzentenseite um erinnernde Medienangebote« (Zierold 2010: 197)
handelt.

Medientypenübergreifend lassen sich wiederum journalistische Formate (Pro-
dukte/Medien, Schwerpunkte/Ressorts) und schließlich einzelne Artikel unterschei-
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den, die v.a. im Bereich der Printmedien eine lange Tradition haben und heute
wichtiger Bestandteil des Medienangebots und besonders vielfältig sind (vgl. Zie-
rold 2006: 197 f.).

Erinnerungstypen nach Edy (1999)
In der kommunikationswissenscha tlichen Forschung wird im Anschluss an die
mittlerweile zum ›Klassiker‹ avancierte Studie von Jill A. Edy (1999) zwischen drei
zentralen Erinnerungstypen im Journalismus unterschieden: commemorations, histori-
cal analogies, historical contexts.14

Anlässe für explizit erinnernde Berichterstattung im Journalismus bieten nach
Edy in erster Linie ritualisierte Anlässe wie Jahrestage oder Jubiläen von bestimm-
ten historischen Ereignissen, zu denen terminorientiert vor allem im Gedenktags-
oder Jahrestagsjournalismus in kommemorativer Art berichtet wird (vgl. Edy
1999: 74 f.). Zu Gedenkanlässen (»commemorations«) gehören etwa auch Wochen-
Monats- und Jahresrückblicke (kalendarische Daten) sowie unvorhergesehene
aktuelle Ereignisse wie Todesfälle von berühmten, an historischen Ereignissen
beteiligten Personen (Nachrufe). Bei dieser Art der Berichterstattung (»anniversary
stories«) steht das historische Ereignis im Mittelpunkt, es bildet das Hauptthema
der Berichterstattung. Je nach Lage kann die Darstellung faktenbasiert oder
dramatisch-emotional ausfallen (vgl. Trümper 2018: 72). Dieser Erinnerungstypus
ist wichtig, da soziale Akteur*innen wie bspw. gesellscha tliche Gruppen oder
Institutionen, politische Vertreter*innen oder auch der Journalismus selbst auf-
grund aktueller Gedenkanlässe kulturellen Sinn herstellen, in dem sie sich auf
historische Ereignisse beziehen. »Gedenktage stellen diese zeitliche Verbindung
her und sind für die Identitätsbildung sowie politische Legitimierungs- oder
Delegitimierungsprozesse von großer Bedeutung« (Ammann 2010: 162).

Der Jahrestags- und Gedenktagsjournalismus ist entsprechend der Medienlo-
gik »ereignisbezogen und terminorientiert. Er folgt der gesellscha tlichen Erin-
nerungskultur, indem er die von der Gesellscha t und Politik lancierten Erinne-
rungsdaten und kalendarischen Riten aufgrei t« (ebd.). Jubiläen und Gedenktage

14 In ihrer einschlägigen Studie entwickelt Edy eine Typologie zur Beschreibung der Arten und
Funktionen von Bezugnahmen auf Vergangenheit in journalistischer Berichterstattung auf
der Grundlage einer empirischen Untersuchung (einer qualitativen Inhaltsanalyse) zu den
Watts-Aufständen in Los Angeles 1965. Edy geht der Frage nach, auf welche Weise dieses
Ereignis knapp 30 Jahre später in US-amerikanischen Tageszeitungen (Los Angeles Times 1985-
1992 und New York Times 1980-1992) thematisiert und dargestellt wird. Die Untersuchung
wird von der Annahme geleitet, dass historische Themen und explizit erinnernde Bezüge auf
die Vergangenheit regelmäßig in den Nachrichten zu finden und somit als ein alltägliches
Phänomen und wesentlicher Bestandteil des Journalismus zu betrachten sind (vgl. Edy 1999:
74).
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werden der Forschung nach als aktuelle Anlässe für die Berichterstattung von (Ge-
schichts-)Journalist*innen dankbar thematisch angenommen, da sich diese rou-
tiniert redaktionell planen und dabei auf umfangreiche Materialien und arbeits-
erleichternde Hilfsmittel zurückgreifen können. »Das Aufgreifen der runden Jah-
reszahl ist eine naheliegende Methode, Vergangenheit mit geringem Aufwand auf
Gegenwart zu beziehen« (Pöttker 2010: 38). Wie Walter Hömberg feststellt, sind
dabei insbesondere runde Jahresjubiläen von Bedeutung, »die teilweise von Insti-
tutionen und Organisationen in Form von Festveranstaltungen inszeniert, teilwei-
se aber auch von den Medien in eigener Regie aufgegri fen werden« (Hömberg
2010: 17). Zu solchen Anlässen wird in journalistischen Beiträgen »zum einen über
das stattfindende gesellscha tliche Erinnerungshandeln wie Gedenkveranstaltun-
gen [berichtet], zumanderen […] auf das (sich jährende) historische Ereignis selbst«
(Lohner 2014: 41) zurückgeblickt.

Einen weiteren Erinnerungstyp journalistischer Berichterstattung stellen Bei-
träge dar, die aufgrund aktueller Ereignisse Vergleiche und erklärende Bezüge zur
Vergangenheit herstellen und die Edy als »historische Analogien« bezeichnet:

»Historical analogies […] attempt to make the past relevant to the present by using
a past event as a tool to analyze and predict the outcome of a current situation. A
present dilemma is constructed as being similar to a past crises (and vice versa, for
it is o ten the case that the present informs our understanding of the past), and
the past is referred to as a kind of ›lesson of history‹.« (Edy 1999: 77)

In diesem Fall werden aktuelle Geschehnisse mit potenziell ähnlichen historischen
Ereignissen verglichen, umdurch den Rückgri f auf gesellscha tlich verbreitetes er-
innerungskulturelles Wissen durch die vorausgegangenen Geschehnisse über die
aktuellen Ereignisse Aufschlüsse zu geben und evtl. Prognosen anzustellen (vgl.
ebd.: 177 f.; siehe auch Ammann 2010: 161; Donk/Herbers 2010: 198; Lohner 2014:
41). » e past event really happened, the current even is really happening, and ob-
serving similarities or di ferences between the two does not seem like interpreta-
tive work that must be labeled or sourced« (Edy 1999: 77). Edy weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass die vergangenen Ereignisse in der journalistischen
Berichterstattung laut Trümper »als fixiertesWissen, als objektive, faktische Infor-
mationen erachtet [werden], die man nicht (mehr) mittels verschiedener Quellen
oder Akteure au bereiten muss« (Trümper 2018: 72). Wie Ammann betont, bieten
solche historischen Analogien wenig interpretativen Spielraum für erinnerungs-
kulturelle Auseinandersetzungen über diese früheren Ereignisse: »Entscheidend
ist, dass das aktuelle Ereignis nicht unmittelbar aus der Vergangenheit resultiert.
Der Journalismus lädt zwar zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
ein, sie ist jedoch losgelöst von der Gegenwart. Der Rückgri f auf das historische
Geschehen ist nicht zwingend notwendig, um das aktuelle Ereignis zu verstehen«
(Ammann 2010: 161).
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Anders als bei den kommemorativen Anlässen wird bei den historischen Ana-
logien in der Berichterstattung die Bedeutung des vergangenen Ereignisses für die
Gegenwart herausgestellt. Nichtsdestotrotz können durch solche Analogiebildun-
gen wirkungsmächtige Rahmungen der Berichterstattung entstehen (vgl. Trüm-
per 2018: 72). Diese Feststellung ist aus Sicht der sozialkonstruktivistischen wis-
senssoziologischen Perspektive auf Erinnerungskulturen in der vorliegenden Ar-
beit von besonderem Interesse. Der mediale Diskurs soll mit Blick auf solche Rah-
mungen und Deutungsmuster näher dahingehend untersucht werden, auf wel-
che Weisen über den Ovaherero- und Nama-Genozid berichtet und welches Pro-
blematisierungswissen dabei in journalistischen Beiträgen re-/produziert wird. In
diesem Zusammenhang gilt es etwa Analogiebildungen von Kolonialverbrechen in
SWA und nationalsozialistischen Verbrechen und Holocaust zu analysieren (vgl.
v.a. Analyse in Kapitel 9.1).

Schließlich wird Edy zufolge im Journalismus in Form von historischer Kontex-
tualisierung an die Vergangenheit erinnert, wenn etwa die Entwicklungsgeschich-
te aktueller Ereignisse oder einer gegenwärtigen (Krisen-)Situation zur Erklärung
aufgezeigt bzw. (re-)konstruiertwird. »Historical contexts […] trace the portions of
the past that appear relevant in leading up to present circumstances. […] [A] his-
torical context explains ›how we got here‹. [T]hey are typically used as background
detail to explain the reasons for some current state of the a fairs, o fering the reader
a richer understanding of contemporary circumstances« (Edy 1999: 80).

Kennzeichnend für diesen Erinnerungstyp ist der faktenbasierte, fragmenta-
rische Bezug auf die Vergangenheit, wobei der Interpretationsspielraum ebenfalls
als vergleichsweise begrenzt erachtet wird (vgl. ebd.: 83). Historische Kontextuali-
sierungenfinden sich üblicherweise in längeren Beiträgen, für die Journalist*innen
einen größeren Rechercheaufwand betreiben, wie etwa Reportagen oder Features
(vgl. Trümper 2018: 72). Edy weist jedoch darauf hin, dass historische Kontextuali-
sierungen in der journalistischen Berichterstattung häufiger als angenommen zu
finden seien (vgl. Edy 1999: 82).Wie Ammann betont, ist für diesen Erinnerungsty-
pus kennzeichnend, dass die Vergangenheit von der Gegenwart abgekoppelt wird.
»Der Vergangenheitsbezug gibt der Gegenwart zwar Sinne und erklärt ›how we got
there‹, das vergangene Ereignis wird jedoch als historisiert betrachtet« (Ammann
2010: 191; vgl. Edy 1999: 80). Bei den drei Erinnerungstypen wird gesellscha tliche
Vergangenheit bzw. werden bestimmte historische Ereignisse in der journalisti-
schen Berichterstattung aktualisiert und für die Gegenwart relevant gesetzt bzw.
an den jeweiligen gesellscha tlichen Wissensrahmen und an Herausforderungsla-
gen ausgerichtet, wodurch sich neue Perspektiven und Deutungsrahmen ergeben
(können). Anhand dieser drei zentralen Erinnerungstypen in dermedialen Bericht-
erstattungwird deutlich, inwiefern die ematisierung der Vergangenheit im Jour-
nalismus nur scheinbar ein Paradox bedeutet.
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Erinnerungsrelevanzen und Nachrichtenfaktoren
Hilfreich für die vorliegende Untersuchung ist außerdem – über eine Beschrei-
bung von Arten und Funktionen journalistischer Berichterstattung mittels der ge-
nannten »Erinnerungstypen« hinaus – das Konzept der »Erinnerungskarrieren«
von Zierold (2006: 152f.). Dieses setzt Erinnerungstypen und Erinnerungsanlässe
in Beziehung und macht die besondere Dynamik von gesellscha tlichen Erinne-
rungsprozessen in diachroner Perspektive theoretisch-konzeptuell beschreibbar.
Zierold unterstreicht, »dass vergangene ›Ereignisse‹ (d.h. Programmanwendun-
gen, also Setzungen) in der Gegenwart nur dann als relevante Voraussetzung (d.h.
als Erinnerung) thematisiert werden, wenn sie in der Gegenwart relevant gemacht
werden« (Zierold 2006: 151, Herv.i.O.). Auf gesellscha tlicher Ebene erfolgen solche
Relevanzsetzungen darüber, dass konkrete Erinnerungsanlässe nicht nur herge-
stellt, sondern innerhalb des entsprechenden gesellscha tlichen Systems in Form
von Anschlüssen, also von »Akzeptanz innerhalb des entsprechenden gesellscha t-
lichen Systems in Form von Anschlüssen, also der Nutzung der (potenziellen) Er-
innerungsanlässe für konkrete Erinnerungselaborationen« (ebd.) erhalten. Anders
ausgedrückt: Der entscheidende Punkt ist darin zu sehen, dass potenzielle Erinne-
rungsanlässe im Resonanzraum der Massenmedien tatsächlich aufgegri fen wer-
den und Anschlusskommunikation erzeugen. Als Erinnerungsanlässe gelten in ei-
nem umfassenden Sinne z.B. historisch bedeutsame Orte, kalendarische Anlässe
wie Jahrestage oder auch Medienangebote selbst (vgl. ebd.).

Das Konzept der Erinnerungskarrieren und damit verbunden die Frage nach
den Erinnerungsanlässen bzw. Relevanzerzeugungen lässt sich v.a. aufgrund
seiner Anschlussfähigkeit zur Nachrichtenwerttheorie auf den Forschungsge-
genstand Journalismus gut übertragen (vgl. Trümper/Neverla 2013: 11).15 Auf das
enge Verhältnis zwischen Nachrichtenfaktoren und Erinnerungsrelevanz wurde
in verschiedenen Arbeiten der medien- und kommunikationswissenscha tli-
chen Forschung bereits hingewiesen. Andrew Hoskins etwa stellt fest: »[O]ne
can see a strong correlation between that which drives news agendas (›news
values‹) and the features that are claimed to shape enduring memories such
as surprising or shocking events; newsworthiness is translated into collective
memory through striking images and accounts« (Hoskins 2010: 463f.). Zandberg,
Meyers und Neiger argumentieren zudem, dass Normen und Werte, welche die
journalistische Nachrichtenproduktion bedingen, auch in gesellscha tliche Erin-
nerungsdiskurse mitein ließen (vgl. Zandberg/Meyers/Neiger 2012: 67). Bezogen
auf den Gedenktagsjournalismus und die Frage, »nach welchen Kriterien die Ge-
denkanlässe selektiert und thematisiert werden« (Ammann 2010: 162), spekuliert
Ammann, dass neben der Orientierung an kalendarischen Daten und Jubiläen
(»Fünfer- und Zehnerreihen«) auch die Logik der Nachrichtenfaktoren sowie

15 Zu Journalismus und Nachrichtenwert vgl. auch Eilders 2016.
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»die politische und soziokulturelle Relevanz des historischen Ereignisses für die
aktuelle Situation eine Rolle« (ebd.) spielen. Darüber hinaus können aber auch
Produkte und Redaktionen spezifische thematische Schwerpunktsetzungen sowie
»eigene kommerziell motivierte Interessen verfolgt und die Vergangenheit auch
ohne konkreten Anlass reaktualisiert« (ebd.) werden. Dies verdeutlichen etwa
die zahlreichen Special-Interest-Magazine, Sonderhe te und Beilagen zum ema
›Geschichte‹.

Mit Blick auf das Verhältnis von wissenscha tlicher Forschung und Journalis-
mus stellt Klaus Arnold fest, dass sich die Erinnerungsrelevanz auch aus wissen-
scha tlichen Verö fentlichungen und neuen Quellenlagen speist: »So wird Vergan-
genheit aktuell, wenn z.B. neue Forschungsergebnisse vorliegen oder neues Ar-
chivmaterial entdeckt wird. (Re-) ematisierungen können aber auch ohne direkt
erkennbaren Anlass vorgenommen werden, hier liegt das Neue dann in der Ent-
deckung eines vernachlässigten emas oder Aspektes, einem neuen Zugang oder
einer neuen Perspektive« (Arnold 2010: 90).

Ausgehend von diesen Betrachtungen zu Nachrichtenfaktoren und Erinne-
rungsrelevanzen werde ich im Folgenden den Fokus nun im umgekehrten Sinne
auf den Selektions-Konstruktions-Prozess in der journalistischen Berichterstat-
tung lenken.

Der journalistische Selektions-Konstruktions-Prozess
Die Hervorbringung und Aushandlung von gesellscha tlicher Erinnerungwird in
dieser Arbeit aus kommunikationswissenscha tlicher Perspektive als ein fortlau-
fender »selection/construction process« betrachtet: » e selection/construction
process of shaping collective memory is ongoing and it involves political, cultural,
and sociological confrontations, as di ferent interpreters compete over the place
of the irreading of the past in the public arena« (Neiger/Meyers/Zandberg 2011:
7). Charakteristisch für diesen Prozess ist abermals eine Konkurrenzsituation, da
verschiedene Erinnerungsagent*innen um ö fentlichemediale Repräsentation und
Deutungshoheiten kämpfen. Auf der Seite der journalistischen Produktion kann
analog zur oben beschriebenen Erinnern-Vergessen-Dialektik von einer Selekti-
ons-Konstruktions-Dialektik ausgegangen werden. Der Selektionscharakter ist
dabei als ein zentraler Bestandteil in journalistischen (Erinnerungs-)Diskursen zu
betrachten (vgl. ebd.). Vom selektiven Charakter ausgehend lässt sich auf Prozesse
des Vergessens schließen. Mit dem Verweis auf den stets selektiv verfahrenden
Konstruktionsprozess kann ›Vergessen‹ dabei eher als Auslassen oder Marginali-
sierung bestimmter emen oder Aspekte beschrieben werden, die als irrelevant
oder widersprüchlich (im Sinne von inkommensurabel) erachtet werden. Mit Blick
auf journalistische Politiken des Erinnerns bzw. des ›Vergessens‹ ist der Aspekt der
Auswahl und Fokussierung entscheidend, welcher als ein doppelter Selektionsprozess
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beschrieben werden kann. »Journalistische Erinnerung beobachtet notwendiger-
weise doppelt selektiv: Es können nur bestimmte und nicht alle Ereignisse der
Vergangenheit sowie nur bestimmte und nicht alle Merkmale von Ereignissen
beobachtet werden. Ein solcher Zugang fragt nach dem Vergessen im Sinne der
Selektion von Ereignissen und Ereignismerkmalen« (Donk/Herbers 2010: 198).

Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass nicht alle emen und Aspekte vergan-
gener Ereignisse in der journalistischen Berichterstattung behandelt und damit öf-
fentlich sichtbar gemacht werden (können). Ebenso werden nicht alle Perspektiven
und Stimmen gehört. Zusammengefasst soll hier festgestellt werden, dass Erin-
nerungsthemen bzw. die Erinnerung an historische Ereignisse im und durch den
Journalismus »immer in Konkurrenz zu zeitaktuellen Ereignissen der gesellscha t-
lichen und medialen bzw. journalistischen Agenda« (Lohner 2014: 44) stehen. D.h.,
journalistische Erinnerungsdiskurse sind »in doppelter Weise ereignisabhängig«
(ebd.): einerseits von der Relevanz, welche dem historischen Ereignis zugespro-
chen wird, andererseits von der aktuellen (globalen und nationalen) Ereignislage,
welche die journalistische Agenda bestimmt. Zusammengefasst gilt für diese Ar-
beit ›Vergessen‹ in den Medien nicht nur mit notwendigen Selektionsprozessen in
der Berichterstattung zu begründen, sondern auch als Frage der gesellscha tlichen
Relevanz und nicht zuletzt als politische und institutionelle »Machtfrage« (Trüm-
per 2018: 101) zu behandeln (vgl. Dimbath/Wehling 2011: 24).

4.3.3 Journalismus als öffentliche Arena und Erinnerungsagent

Journalismus wird in dieser Arbeit als ein zentraler Ort für die diskursive Aushand-
lung gesellscha tlicher Erinnerung betrachtet, als »a principle site for the public
display of memory« (Volcic/Erjavec 2011: 179). Journalismus ist als »bedeutungs-
produzierender Vermittler von Erinnerungskultur« (Trümper 208: 108) an Aus-
handlungsprozessen gesellscha tlicher Erinnerungen sowie der Konstitution von
Erinnerungsdiskursen maßgeblich beteiligt. Wichtig ist dabei, dass der Journalis-
mus als Massenmedium nicht nur ein ö fentliches Forum darstellt oder eine Art
Vermittlungs- oder Zirkulationsmedium, sondern dass Massenmedien selbst als
aktive Produzent*innen oder Agent*innen von gesellscha tlichen (ö fentlichen) Er-
innerungsdiskursen zu betrachten sind. Dieser Umstand wurde nicht nur in kul-
turwissenscha tlichen Gedächtnistheorien meist übersehen (vgl. Ammann 2010:
160f.; Hein 2009); er findet auch in kommunikations- und medienwissenscha t-
lichen Untersuchungen erst in jüngerer Zeit stärkere Betrachtung (vgl. Kitch 2002;
Meyers 2007; Zelizer 2008; Zandberg 2010; Neiger/Meyer/Zandberg 2011). Im Fol-
genden werde ich diesbezüglich zunächst die doppelte Funktion des Journalismus
und anschließend die Rahmen- bzw. Produktionsbedingungen näher beleuchten.

Journalistischen Medien kommt in zweifacher Hinsicht eine bedeutsame
kulturelle Funktion zu: Sie sind einerseits Arenen sozialen Erinnerns im Aushan-
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deln kollektiver Vergangenheitsvorstellungen; andererseits haben journalistische
Akteur*innen selbst aktiven Anteil an der Konstitution eines (ö fentlichen) kultu-
rellen Gedächtnisses. » e media have a distinctive role in this competition: on
the one hand, they present themselves and are perceived by society as a platform
for socio-cultural struggles. On the other hand, they are also players in the same
competition and perceive themselves as authoritative storytellers of the past«
(Neiger/Meyers/Zandberg 2011: 7).

Dabei kommt Journalismus laut Zelizer als ö fentlichem Kommunikationsme-
dium eine zentrale Bedeutung zu: Zum einen trage er durch große Reichweite und
Verbreitung zur Konstitution von Gruppen beitrage, die eine gemeinsame Sicht
auf Vergangenheit etabliert hätten. Zum anderen werde der journalistischen Dar-
stellung von Vergangenheit eine besondere Glaubwürdigkeit zugesprochen (vgl.
Zelizer 2008). Oren Meyers (2007) weist darauf hin, dass die Annahme von Jour-
nalismus als ›objektiv‹ davon abgelenkt hat, dass Journalist*innen selbst auch als
Mitglieder interpretativer Gemeinscha ten zu betrachten sind, die aus einer privi-
legierten Position heraus in gesellscha tlichen Diskursen um Vergangenheit inter-
venieren. Die Annahme, dass Massenmedien wie der Journalismus nicht bloß ein
ö fentliches Forum für gesellscha tliche Aushandlungsprozesse um und zwischen
divergierenden Erinnerungskulturen zur Verfügung stellen, sondern Journalist*in-
nen selbst als wichtige Akteur*innen zu betrachten sind, die sich in Diskursen als
»autoritative storytellers of society« (Zandberg 2010: 9) behaupten, rückt die Struk-
turen und Muster der journalistischen Berichterstattung (Diskursproduktion) in
den Blick der Analyse (vgl. Ammann 2010: 160f.; Lohner 2014: 37). In dieser Hin-
sicht betont Edy: »If we are to understand how our past is made meaningful for
us in the media, and how our political traditions, culture, and identity are handed
down to us, we must explore the ways in which journalists use and reconstitute the
past« (Edy 1999: 71).

Mit der Betonung der aktiven Rolle von Journalismus bzw. von Journalist*in-
nen als »memory agents« (Zelizer 2008: 81) bzw. als »memory interpreters« (Meyer
2007: 271) weist das Verständnis kommunikationswissenscha tlicher Ansätze deut-
lich über kulturwissenscha tliche Ansätze hinaus, die Medien zwar eine wichtige
Bedeutung bei der Vermittlung von Wissen und Informationen in gesellscha tli-
chen Erinnerungsprozessen zusprechen, sie dabei jedoch als eine Art Speicher für
Erinnerungsinhalte konzipieren, ohne deren eigene bedeutungsgenerierende Kra t
als ö fentliches Kommunikationsmedium gesellscha tlicher Selbstverständigungs-
diskurse hinreichend zu re lektieren (vgl. Assmann/Assmann 1994: 139; zur Kritik:
Ammann 2010: 160; Hein 2009). Deswegen soll hier betont werden, dass eine Un-
tersuchung von Erinnerungskonstruktionen im Journalismus neben der Ebene der
Repräsentation auch die Ebene der Produktion berücksichtigen und dabei vor al-
lem die Rolle von Journalist*innen als memory agents re lektieren sollte.
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In der vorliegenden Untersuchung soll daher der Frage weiter empirisch nach-
gegangen werden, welche Legitimität Journalist*innen mit Blick auf den Anspruch
zukommt, ›die richtige Geschichte‹ zu erzählen bzw. auf welche Weisen Journa-
list*innen Glaubwürdigkeit erzeugen und Sprechpositionen legitimieren oder de-
legitimieren (können). Auch wenn die Ebene der Produktion dabei nur am Rande
berücksichtigt werden kann, kann die Rolle von Journalist*innen als aktiven Erin-
nerungsagent*innen re lektiert werden, indem etwa danach gefragt wird, wie in
ö fentlichen Diskursen um Vergangenheit Sprechpositionen besetzt werden und
Journalist*innen als »authoritative storytellers of the past« (Zandberg 2010) selbst
privilegierte Sprechpositionen einnehmen (können). Zu diesem Zwecke werde ich
im Folgenden die Kontexte der journalistischen Produktion näher beleuchten.

Kontexte der journalistischen Produktion und soziale Positionierungen
Für die vorliegende Untersuchung sind nun zum Schluss der theoretischen Be-
trachtungen in diesem Kapitel auch die jeweiligen medien- und journalismusspezifi-
schen Rahmenbedingungen relevant, welche die Produktion und Verbreitung journa-
listischer Erinnerungskonstruktionen beein lussen. Da es sich beim Journalismus
um ein wichtiges Element in einem gesellscha tlichen Prozess der Bedeutungspro-
duktion handelt, stehen diese in einem wechselseitigen Verhältnis zu den oben be-
reits genannten Rahmenbedingungen von Erinnerungskulturen (vgl. Kapitel 3.3.1).
Näher zu betrachten sind u.a. die redaktionelle Institutionalisierung und soziale
Positionierungen bzw. Organisation, das Rollen- und Selbstverständnis sowie das
Publikumsbild (vgl. Lohner 2014: 44f.).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ematisierungen von ›Ge-
schichte‹ bzw. Vergangenheit in journalistischen Printprodukten verbreitet und
zugleich sehr vielfältig und »notwendig abhängig von den jeweiligen redaktionellen
Bedingungen« (Zierold 2010: 199) sind, die sich in empirischen Untersuchungen –
zumal solchen, die auf die Inhaltsebene fokussieren – nur bedingt rekonstruiert
werden können. In Untersuchungen zum Geschichts- und Gedenktagsjournalis-
mus (wie auch der Auslands- und speziell der Afrika-Berichterstattung) sind be-
reits Produktionsbedingungen diskutiert sowie Rollenbilder und Selbstverständ-
nisse skizziert worden, die hier exemplarisch Aufschluss geben.

Der Geschichtsjournalismus hat sich seit einigen Jahren als eigene Form
des Fachjournalismus herausgebildet; darunter wird meist auch der Jubiläums-,
Rückblicks- oder Gedenktagsjournalismus gezählt.

Wie Klaus Arnold (2010) zeigt, handelt es sich beim Geschichtsjournalismus je-
doch um ein »Schwellenressort«. In diesem Bereich zeigt sich exemplarisch ein
besonderer Inszenierungscharakter, der als Ausdruck spezifischer journalistischer
Herausforderungen in der Berichterstattung über vergangene Ereignisse und ›Ge-
schichte‹ im weitesten Sinne zu sehen ist. Geschichtliche emen würden zwar
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»ein Reservoir an spannenden, dramatischen, kon liktreichen und o t gut zu per-
sonalisierenden Geschichten« bieten und hätten »durchaus Potenzial, beim Publi-
kum anzukommen, insbesondere wenn – wie beispielsweise in der Zeitgeschich-
te – an die Lebenserfahrungen des Publikums angeknüp t werden kann und ge-
schichtliche Inhalte Angebote zur individuellen Identitätskonstruktion liefern« (Ar-
nold/Hömberg/Kinnebrock 2010: 7). Da es sich dabei jedoch um ein Ressort han-
delt, das generell als schwer ›zu verkaufen‹ gilt, müssten Geschichtsjournalist*in-
nen bei der Vermittlung historischer emen möglichst einen aktuellen Gegen-
wartsbezug herstellen sowie besonders »unterhaltsam« und »publikumsnah« (ebd.:
10) schreiben.

Die populäre Vermittlung von Geschichte ist im Bereich der Printmedien einer-
seits eng mit der Geschichtswissenscha t und andererseits mit der ›Erinnerungs-
industrie‹ verwoben. Geschichtsjournalismus ist in einem engen Zusammenhang
mit demWissenscha tsjournalismus zu sehen, in demSinne, dass (im Feuilleton) in
einem starkenMaße wissenscha tliche Verö fentlichungen zum ema besprochen
und als ›Beweise‹ zur medialen Aufarbeitung der behandelten Geschichte heran-
gezogen werden. Das enge Verhältnis zu den Fachwissenscha tler*innen (Histori-
ker*innen) gilt neben dem Gegenwartsbezug als ein weiterer wichtiger Referenz-
punkt für denGeschichtsjournalismus (vgl. Bösch 2010). ImBereich desGedenktags-
journalismus wird zudem besonders deutlich, dass den journalistischen Printmedi-
en in der Bundesrepublik – neben anderen ›klassischen‹ Medien wie dem Fern-
sehen und dem Internet – in geschichtspolitischen Diskursen nach wie vor eine
zentrale Stellung zukommt. Für die vorliegende Untersuchung interessiert jedoch
nicht nur der Fachjournalismus, sondern die Bedeutung von Journalismus (als ge-
sellscha tliches Teilsystem) als Ganzes für gesellscha tliche Erinnerungsprozesse.
»Die Frage der Autorität der verschiedenen Konstrukteure von Erinnerung stellt
sich also in gewisse Weise neu« (Lohner 2014: 53).

Die Bedeutung der journalistischen Massenmedien für Erinnerungsdiskurse
liegt zusammengefasst darin, dass sie einerseits Ö fentlichkeit(en) herstellen,
innerhalb derer Auseinandersetzungen um und zwischen Erinnerungskulturen
geführt werden und dabei bestimmten emen, Aspekten oder Stimmen mehr
Gewicht verleihen können als anderen. Andererseits bringen Massenmedien selbst
Deutungen mit ein, legitimieren oder delegitimieren bestimmte Versionen der
Vergangenheit und damit verbundene Forderungen und konstituieren somit
aktiv gesellscha tliche Erinnerungen. Auch sind Journalist*innen selbst als soziale
Akteur*innen in gesellscha tlichen Erinnerungskämpfen zu betrachten, die aus
einer privilegierten sozialen Position heraus bestimmte Deutungen forcieren
können. Dabei soll hier betont werden, dass die Personen jeweils eingebettet sind
in journalistische Institutionen. Aus diesem Grunde richtet sich der Fokus auf
die Muster und Regeln der Berichterstattung, weniger auf die journalistischen
Subjekte. In einer solchen Perspektive werden dann auch mediale Erinnerungs-
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diskurse »sowohl als Ort als auch Einsatz des Kampfes« (Hall 1979: 341) betrachtet,
d.h., gegenwärtige Erinnerungsdiskurse bilden – bezogen auf den spezifischen
Untersuchungsgegenstand – eine zentrale Arena der Kämpfe um Deutungen der
kolonialen Vergangenheit für die Gegenwart.

4.4 Zusammenfassung

Die theoretische Diskussion in diesem Kapitel hat gezeigt, dass die Bedeu-
tung von Medien in der kulturwissenscha tlichen Erinnerungsforschung zwar
als »Schlüsselfrage« (Erll 2004: 4) erachtet wird, aber zunächst lediglich vage
Medienbegri fe vorgelegt worden sind. Dabei wurden Medien vor allem als ex-
ternalisierte ›Speicher‹ historisch betrachtet, medientheoretische Überlegungen
blieben weitestgehend aus. Als Anknüpfungspunkt wurde der »erinnerungskul-
turwissenscha tliche Medien-Kompaktbegri f« von Erll (2004) vorgestellt, welchen
es mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand und das Erkenntnisinteresse der
vorliegenden Arbeit jedoch weiterzuentwickeln gilt. Zu diesem Zwecke wurden
zum einen neuere medienkulturwissenscha tliche Ansätze aufgegri fen, die an
Mediatisierungsforschung anschließen; zum anderen wurde ein machtkritisches
Medienverständnis von Vertreter*innen der Cultural Studies sowie deren Modelle
vom Encoding/Decoding-Prozess und dem Kreislauf der Kultur zur empirischen
Beschreibung massenmedial vermittelter Kommunikation eingeführt.

Eine kulturtheoretisch orientierte Perspektive auf Journalismus, wie sie hier
im Einklang mit Perspektiven der Cultural Studies skizziert wurde, zeichnet sich
durch die integrative Betrachtung von Journalismus und (Erinnerungs-)Kultur aus.
Demnach kann Journalismus nicht auf seine professionellen Regeln und Struktu-
ren reduziert werden.Vielmehrwird er hinsichtlich seiner Zirkularität undKontex-
tualität als Bestandteil im kulturellen Prozess der Bedeutungsproduktion betrach-
tet. Ein solches Verständnis von Journalismus ist erforderlich, um der Komplexi-
tät journalistischer Diskursproduktion theoretisch und empirisch gerecht zu wer-
den. Insbesondere gilt es zu re lektieren, wodurch journalistische Berichterstat-
tung in (erinnerungs-)kulturellen Prozessen beein lusst wird und selbst Ein luss
auf die Ausgestaltung von (teil-)ö fentlichen Erinnerungskulturen nimmt. Für die
Perspektive der vorliegenden Untersuchung bedeutet dies konkret, die Rahmen-
bedingungen von Prozessen journalistischer Erinnerungskonstruktionen über die
reine Medientextanalyse hinaus auf verschiedenen Ebenen zu bedenken. Vor eben
diesem Hintergrund ist Journalismus über die Forumsfunktion hinaus selbst ein
bedeutungsproduzierender Vermittler bzw. gilt es, Journalist*innen als aktive Pro-
duzent*innen von Erinnerung zu betrachten.

Journalistische Medienangebote können als Ausdruck einer hegemonialen Er-
innerungskultur untersucht werden. Diese können analytisch mit Blick auf ver-
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schiedene Ebenen und Ausprägungen (Erinnerungstypen, Erinnerungskarrieren)
di ferenziert betrachtet und dabei etwa Zusammenhänge zwischen Erinnerungs-
relevanz und Nachrichtenwert hergestellt oder umgekehrt journalistische Selek-
tionskriterien als mediale ›Politik des Vergessens‹ konzipiert werden. Mit Blick
auf die Produktions- und Zugangsbedingungen zeigen sich dabei weitere relevante
Aspekte, welche Erinnerungsproduktionen im Journalismus beein lussen können.
Die Frage nach den Sprechpositionen verknüp t dabei die Funktion von Journalis-
mus als ö fentliche Arena und Journalist*innen als memory agents. Den journalisti-
schen Medien kommt im Zusammenhang mit umkämp ten Erinnerungsdiskursen
zusammengefasst eine zentrale, duale Rolle zu: Sie stellen einerseits ein ö fentli-
ches Forum für Aushandlungen verschiedener Erinnerungsagent*innen her, sind
anderseits aber auch selbst als Erinnerungsagent*innen zu betrachten, denen eine
privilegierte Stellung zukommt.

Mit Blick auf den Untersuchungsgegenstand Journalismus zeichnen sich ver-
schiedene Entwicklungstendenzen ab, welche das Verhältnis von Journalismus und
Erinnerung in der gegenwärtigen Medienkultur weiterhin strukturell bedingen
(vgl. Lohner 2014: 46 f.). Für die Perspektive der vorliegenden Untersuchung, deren
Interesse sich auf ein im weitesten Sinne globalisiertes erinnerungskulturelles
Phänomen richtet, ist insbesondere die Entgrenzung bzw. Di ferenzierung und
Fragmentierung gesellscha tlicher Erinnerung und Journalismus bzw. journa-
listischer Ö fentlichkeit von Interesse. Inwiefern im Kontext der Globalisierung
von Erinnerungskulturen und der Herausbildung transnationaler Ö fentlichkeiten im
und über den Journalismus sowohl emanzipatorische Potenziale als auch neue
Herausforderungen für umkämp te post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der
gegenwärtigen Medienkultur entstehen können, soll im nächsten Kapitel im Zu-
sammenhang mit Fragen nach Kosmopolitisierung und Anerkennung diskutiert
werden.





5. Kosmopolitisierung und Anerkennung

Unter welchen (veränderten) Voraussetzungen werden post-/koloniale Erinne-
rungsdiskurse in der gegenwärtigen Medienkultur verhandelt? Was zeichnet
erinnerungskulturelle Auseinandersetzungen im globalen Zeitalter aus? Welche
Bedeutung kommt dabei speziell dem globalisierten Diskurs um den Holocaust
zu? Ausgehend von diesen Fragestellungen richtet sich der Fokus in diesem Ka-
pitel auf das Zusammenspiel von Erinnerungsdiskursen, Kosmopolitisierung und
Anerkennung in gegenwärtigen Medienkulturen. In Kapitel 5.1 werde ich an den
transcultural turn in der Erinnerungskulturforschung anknüpfen. In Kapitel 5.2
wende ich mich Ansätzen des Neuen Kosmopolitismus bzw. der kosmopolitischen
Medienforschung und deren Leitprinzip der »Anerkennung der Anderen« zu. Das
Paradox von Recht und Gerechtigkeit aus postkolonialer Perspektive diskutiere
ich in Kapitel 5.3 und gehe dabei v.a. auf die Kritik an völkerrechtlichen Grund-
lagen, die globale Politik der Menschenrechte und speziell die UN-Definition
von Genozid, den Diskurs der neuen internationalen Moral und der Politik
der ›Wiedergutmachung‹ ein. Diese Diskussion ergänze ich in Kapitel 5.4 um
anerkennungs- und gerechtigkeitstheoretische Überlegungen sowie feministische
Ö fentlichkeitstheorien und führe die verschiedenen Dimensionen schließlich für
die nachfolgende Analyse zusammen.

5.1 Globalisierte Erinnerung im Zeichen des Holocaust

Die Beschä tigung mit Konzepten von Transkulturalität, Transnationalität und
Globalisierung ist etwa seit der Jahrtausendwende zu einem neuen Konvergenz-
feld der Memory Studies geworden (vgl. Erll 2011a: 57 f.). Dabei können grob
drei Richtungen der aktuellen Debatten unterschieden werden, die in vielfacher
Hinsicht miteinander verbunden sind, wenn sie sich auch durch unterschiedliche
Zugri fe auszeichnen: »Erinnerung im globalen Zeitalter«, »Transkulturalität der
Erinnerung« und »globalisierte Gedächtnisforschung« (Erll 2011a: 58). Für die
vorliegende Untersuchung sind v.a. die ersten beiden Stränge wichtig, wenn-
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gleich aus postkolonialer Perspektive auch die wissenspolitische Frage nach der
westlichen Dominanz innerhalb der Memory Studies relevant ist.

Mit Blick auf Prozesse der ›Vergangenheitsbewältigung‹ im globalen Zeitalter
stellen Aleida Assmann und Sebastian Conrad fest: »Today, nations no longer con-
struct their past in a totally self-contained fashion. Instead, they find themselves
increasingly under the observation and subject to the criticism of other nations«
(Assmann/Conrad 2010: 4f.). Wie Aleida Assmann an früherer Stelle feststellt, wer-
den im Zuge einer ethischen Wende Erinnerungen an historisches Unrecht in ver-
schiedenen lokalen Kontexten befördert; diese Erinnerungsdiskurse werden dabei
aber auch in einen globalen Rahmen integriert (vgl. Assmann 2006: 79f.). Diese
Entwicklung führt sie zum einen zurück auf Globalisierungsprozesse, durch die
die »nationalen Gedächtniskonstruktionen nichtmehr so selbstzentriert und abge-
schottet ausfallen« (ebd.: 115); zum anderen auf eine »ethische Wende in der kultu-
rellen Praxis des Erinnerns, bei der Begri fe wie Anerkennung und Verantwortung
eine besondere Rolle spielen« (Assmann 2005: 29). Relevant ist ihrer Ansicht nach
insbesondere, dass zwischen die Figuren der Opfer und Täter*innen eine dritte
Figur getreten ist, die Assmann als »Weltö fentlichkeit« (Assmann 2006: 115) be-
zeichnet. »Diese auf einer Globalisierung der Medien beruhende Weltö fentlich-
keit verbindet sich mit einem neuen ›Weltethos‹, das gegen die eingeschränkten
Perspektiven nationaler Kollektivegoismen […] universalistische Normen und in-
terkulturelle Standards verbreitet« (ebd.: 115f.). Eine solche Tendenz beobachten
die Soziologen Ulrich Beck, Daniel Levy und Nathan Sznaider in der Erinnerung
an bestimmte historische Ereignisse, die mit großem menschlichem Leid verbun-
den sind: »In einer Welt der nationalen Geschichten und Erinnerungen sind es
die Erinnerungen an Krieg und Völkermord, die (unter besonderen Bedingungen)
den nationalen Rahmen au heben, entgrenzen« (Beck/Levy/Sznaider 2004: 442). In
dieser Hinsicht kann auch von einer »Kosmopolitisierung« (Beck 2002) von Erin-
nerungsdiskursen gesprochen werden.

Die Diskussion um eine transkulturelle Wende oder Kosmopolitisierung von
Erinnerungskulturen findet auf zwei Ebenen statt: zum einen auf der Ebene des
wissenscha tlichen Diskurses im Sinne einer Selbstkritik der dominanten For-
schungsperspektive innerhalb der Memory Studies, zum anderen auf der Ebene
von gesellscha tlichen (medialen) Erinnerungsdiskursen bspw. in Hinblick auf
Bezugnahmen in der journalistischen Berichterstattung innerhalb eines globalen
oder transnationalen Rahmens.

Zur Kontextualisierung meiner theoretischen Perspektive auf post-/kolonia-
le Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen globalisierten Medienkultur werde
ich im Folgenden zunächst einen knappen Überblick über den transcultural turn
in der Erinnerungskulturforschung bieten (5.1.1). Dann werde ich zentrale theo-
retische Konzeptionen von »kosmopolitischem Gedächtnis« (Levy/Sznaider 2001)
und »multidirectional memory« (Rothberg 2009) vorstellen sowie die Kritik daran
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diskutieren (Kapitel 5.1.2 und 5.1.3). Zuletzt stelle ich das Konzept des »agonistic
memory« (Bull/Hansen 2016) vor und beziehe dieses auf transkulturelle Medienöf-
fentlichkeiten (5.1.4).

5.1.1 Zum transcultural turn in den Memory Studies

Während die grundlegenden Konzepte von kollektivem Gedächtnis an national-
staatlichen Bezugsrahmen orientiert waren – dies betri t sowohl die Konzeption
von Halbwachs und im Anschluss an ihn u.a. diejenigen von Pierre Nora sowie
Aleida und Jan Assmann –, werden im Zuge des »transcultural turn« (Erll 2012:
146) oder »transnational turn« (De Cesari/Rigney 2014: 3) seit Anfang der 2000-
Jahre zunehmend grenzüberschreitende Erinnerungsprozesse betrachtet.1 In die-
ser Hinsicht wird von einer dritten Welle der Erinnerungskulturforschung gespro-
chen (vgl. Feindt et al. 2014). Im Mittelpunkt steht die Frage, inwiefern es in Zei-
ten der Globalisierung eine Erinnerungspraxis gebe, »die sich über (wie auch im-
mer definierte) ›Kulturgrenzen‹ hinweg bewegt« (Erll 2012: 144). »Transcultural me-
mory« dient zunächst als ein Oberbegri f, um verschiedenartige Ausprägungen
grenzüberschreitender Erinnerung (wie z.B. »transnational«, »translocal«, »glo-
bal«, »globital«, »cosmopolitan«, »multidirectional«, »travelling« u.v.m.) zusam-
menzufassen (vgl. Erll 2011b). Nach Erll beschreibt der Begri f in erster Linie eine
Forschungsperspektive, welche vormalige Einschränkungen überwindet:

»›Transkulturelle Erinnerung‹ in dem hier dargelegten Sinn ist daher nicht ein-
fach ein Sonderfall der kulturellen Erinnerung. Es handelt sich vielmehr um eine
bestimmte Forschungsperspektive, eine spezifische Neugier bzw. einen Fokus der
Aufmerksamkeit, der sich auf Erinnerungsprozesse richtet, die sich über Zeit und
Raum hinweg und zwischen sozialen Gruppen entfalten.« (Erll 2011a: 64, Herv.i.O.)

Diese transkulturelle Wende reagiert somit auf die weiter oben formulierte Kritik
an der statischen und homogenisierenden Konzeption von kollektivem bzw. kultu-
rellem Gedächtnis, wie sie im Anschluss an Halbwachs in den Kulturwissenschaf-
ten Aleida und Jan Assmann geprägt haben (vgl. Diskussion in Kapitel 3.1). Für die
empirische Untersuchung interessieren zum einen insbesondere solche theoreti-
schen Konzeptionen, die zur Beschreibung der transnationalen Ver lechtungen ge-
sellscha tlicher Erinnerungen in globalisierten Medienkulturen dienen und dabei
das Verhältnis von globalen und lokalen Bezugsrahmen thematisieren. Zum an-
deren gilt es, die Rolle der globalisierten Erinnerung an den Holocaust – welcher
im Zusammenhangmit Auseinandersetzungen um den Genozid an den Ovaherero

1 Erll (2012: 146) spricht von einer »›transkulturelle[n] Wende‹ in der Gedächtnisforschung«. De
Cesari und Rigney (2014: 3) formulieren etwas vorsichtiger: »It might be going too far to speak
already of a transnational turn in memory studies, but there are stirrings in that direction.«
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und Nama als moralische Bezugsgröße eine wichtige Rolle spielt – konzeptuell mit
einzubeziehen bzw. in ein Verhältnis zu Erinnerungen an Kolonialismus zu setzen.
Zu diesem Zwecke führe ich im Folgenden zunächst das ein lussreiche Konzept des
»cosmopolitan memory« (Levy/Sznaider 2001) ein und diskutiere die Kritik daran.

5.1.2 Zum Konzept der kosmopolitischen Erinnerung und Kritik

Das von den Soziologen Daniel Levy und Nathan Sznaider im Jahr 2001 verö fent-
lichte Buch Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust gilt als richtungsweisende
Studie im Feld der transkulturellen Gedächtnisforschung (vgl. Erll 2011a: 58). Ih-
re Konzeption bietet – trotz der Kritik daran – auch für die vorliegende Arbeit
eine Basis, um Erinnerungsdiskurse als globalisierte bzw. kosmopolitisierte Phä-
nomene zu begreifen, die über den ›nationalen Container‹ hinausweisen und da-
durch charakterisiert sind, »die Geschichte (und die Erinnerungen) des ›Anderen‹
anzuerkennen und in die eigene Geschichte zu integrieren« (Beck/Levy/Sznaider
2004: 464f.). Die globalisierte Erinnerung an den Holocaust sehen Levy und Sz-
naider gleichsam als Ausgangspunkt einer Entgrenzung von Erinnerungskulturen
und als moralischenMaßstab, welcher eine universalistische Norm begründet (vgl.
Levy/Sznaider 2001: 9f.). Sie argumentieren, dass sich im Zuge der globalen Ver-
breitung der Erinnerung an den Holocaust (während der Zeit des Kalten Krieges)
neben nationalspezifischen Erinnerungskulturen eine neue Form entterritoriali-
sierter, transnationaler bzw. transkultureller Erinnerungskulturen entwickelt ha-
ben, welche nationale und ethnische Grenzen überwinden. Diese entgrenzten und
entgrenzenden, transkulturellen bzw. transnationalen Erinnerungskulturen cha-
rakterisieren sie als »kosmopolitisch«. Im Anschluss an Beck verstehen sie Kosmo-
politismus als »eine Logik von nicht-ausschließenden Gegensätzen, gleichzeitig ›Pa-
trioten‹ in zwei Welten zu sein, gleichwertig und verschieden zur gleichen Zeit«
(ebd.: 16, Herv.i.O.). Diese Entwicklung gestaltet sich jedoch nicht als linear ver-
laufender Prozess der Homogenisierung von Erinnerungskulturen auf einer glo-
balen Ebene, sondern zeichnet sich in seiner Komplexität gerade durch Pluralität,
Widersprüchlichkeit und Uneinheitlichkeit aus.

»Dies bedeutet nicht, daß wir alle zu Kosmopoliten werden oder an einer ho-
mogenen Kultur teilnehmen. Die Debatte um einen neuen Kosmopolitismus ver-
weist vielmehr auf komplexe Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte, in de-
nen verschiedene Ordnungen und Ordnungsvorstellungen des menschlichen Zu-
sammenlebens widerspruchsvoll aufeinandertre fen und zur Artikulation drän-
gen. Es ist also die Di ferenz und nicht die Einheit, welche den neuen »transnatio-
nalen« Erfahrungsraum kennzeichnet.« (Ebd.: 23, Herv.i.O.)

Levy und Sznaider weisen hier selbst explizit darauf hin, dass diese neue kosmo-
politische Gedächtnisform »keine normative Qualität [sei], der sich die Menschen
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in der Zweiten Moderne beugen müssen, sondern eine kulturelle Alternative, die
sich für gewisse Gruppen (widerru bar) ö fnet« (ebd.). Im Sinne von Kosmopoliti-
sierung als ›realer‹ soziokultureller Bedingung betonen sie zudem das dialektische
Verhältnis zwischen dem Globalen und dem Lokalen, welches das kosmopolitisier-
te Gedächtnis als einen Prozess der »inneren Globalisierung« auszeichnet, d.h. als
»nicht-linearer, dialektischer Prozeß, bei dem das Globale und Lokale nicht als kul-
turelle Gegensätze existieren, sondern als sich verbindende und sich gegenseitig
voraussetzende Prinzipien« (ebd.: 21).

Die Überlegungen von Levy und Sznaider sind für die vorliegende Untersu-
chung anschlussfähig, da sie einen Rahmen für die Beschreibung von transkul-
turellen Dynamiken von Erinnerungsdiskursen bieten und auf Potenziale neuar-
tiger globaler Verbindungen und Solidaritäten hinweisen. Diese wiederum kön-
nen durch eine Kosmopolitisierung gesellscha tlicher Erinnerung befördert wer-
den und dabei die Pluralität von Bezügen im »transnationalen Erfahrungsraum«
betonen.

Das Konzept »cosmopolitan memory« wurde allerdings hinsichtlich seiner im-
plizit normativen und eurozentrischen Ausrichtung kritisiert. Denn auch, wenn Levy
und Sznaider die Uneinheitlichkeit, Widersprüche und Di ferenzen kosmopoliti-
scher Erinnerung herausstellen, beschreiben sie in ihrer Untersuchung letztlich
doch a firmativ die Herausbildung einer erweiterten transkulturellen oder trans-
nationalen »imagined community« (Anderson 1990) oder einer »globalen Schick-
salsgemeinscha t« (Levy/Sznaider 2001: 23), welche sich über die Erinnerung an
den europäischen Holocaust konstituiert.2 Verbunden ist mit ihrer eorie eine
implizierte Normativität, da das kosmopolitische Gedächtnis als vermeintlich ›bes-
ser‹ als national geprägte Erinnerungskulturen vorgestellt wird.Wie Michael Kohl-
struck schon früh kritisch bemerkt hat, tendiert die eorie von kosmopolitischer
Erinnerung im Zeichen des Holocaust dazu, die Kon likte und politischen Impli-
kationen innerhalb gesellscha tlicher Aushandlungsprozesse um und zwischen Er-
innerungskulturen zu ignorieren (vgl. Kohlstruck, 2004: 185 f.). Es stellt sich, so
Kohlstruck, »freilich die Frage, ob eine ›Kosmopolitisierung der Erinnerung‹ nicht
in Wirklichkeit eine Entpolitisierung der Erinnerung ist, die visionär ausgerichtet
bleibt und weder nach Akteuren noch Interessen fragt« (Kohlstruck 2004: 175).

Insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen Akteur*innen auf lokaler
bzw. nationaler und globaler Ebene bleibt bei Levy und Sznaider vage.3 Wichtig

2 Dieser sei zu Beginn der 1990er-Jahre – vor dem Hintergrund des Endes des Kalten Krieges
und der ›Jugoslawienkrise‹ – »zu einer relevanten global-politischen und global-kulturellen
Norm, über die neue Sensibilitäten und Solidaritäten entstehen« (Levy/Sznaider 2001: 18)
geworden.

3 Vgl. für eine ähnliche Kritik auch Bisht 2013; Misztal 2010: 38; Reading 2011a: 391.
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ist hier, dass kosmopolitische Erinnerung lediglich als eine Option bzw. »eine kul-
turelle Alternative« (Levy/Sznaider 2001: 23) unter anderen zu betrachten ist, wie
die beiden Autoren selbst vorschlagen. Zudem gilt es mit dem Begri f der Kosmo-
politisierung von Levy und Sznaider zu betonen, dass national oder lokal geprägte
Erinnerungskulturen gerade nicht einfach in einer globalen Erinnerungskultur
aufgehen, sondern sich in lokalen Kontexten je unterschiedlich ausprägen. Mit
Blick auf den ersten Aspekt kann als Kritik an der normativen Ausrichtung des
Konzepts »cosmopolitan memory« eingewandt werden, dass die ese von ei-
nem kausalen Zusammenhang zwischen einem »›entorteten‹, ›transnationalen‹
und sich ›globalisierenden‹, und damit letztlich ›kosmopolitischen‹ Gedächtnis« (Le-
vy/Sznaider 2001: 9f., Herv. ergänzt) dahingehend relativiert werdenmüsse, dass –
so formuliert Erll tre fend – »nicht jeder weltweit verfügbare Gedächtnisbestand
zu einer kosmopolitischen Erinnerung« (Erll 2011a: 60) im Sinne einer ethischen
Erinnerung wird, die von einer Anerkennung und Verantwortung gegenüber den
›Anderen‹ geprägt ist. Gefordert ist daher ein Konzept, welches zunächst stär-
ker zur empirischen Beschreibung von transkultureller Erinnerung dient, ohne
automatisch von deren emanzipatorischem Potenzial auszugehen. Entscheidend
sind dann die lokalen Aneignungen und Ausprägungen in spezifischen Kontexten.
Erll fasst mit ihrem Konzept des »travelling memory« (Erll 2011b) Erinnerung
als einen empirisch beschreibbaren grenzüberschreitenden Prozess, dem einige
Potenziale zugesprochen werden können, dessen konkrete Ausprägung und somit
auch dessen ethisches oder empathisches Gehalt es jedoch in konkreten lokalen
Kontexten zu untersuchen gilt:

»Travelling memory is a process that scholars can describe; but its outcomes can-
not be predicted. There is no inherent connection to good or bad, positive or neg-
ative, reconciliatory or destructive, enabling or banalizing uses of the past. […] Al-
though we can discern a functional potential that comes with specific media and
contents […], much of the actual semantic shape that travelling memory takes on
will be the result of the routes it takes in specific contexts and of the uses made
by specific people with specific agendas. It is the localizing aspect of travelling
memory which requires a close reading of our material.« (Erll 2011b: 15)

»Travelling memory« kann folglich als ein empirisch beschreibbares grenzüber-
schreitendes Phänomen betrachtet werden, dessen Ausprägungen es in verschie-
denen lokalen Kontexten konkret zu untersuchen gilt. In dieser Hinsicht stellt Su-
sannah Radstone fest, dass paradoxerweise gerade eine transkulturelle Perspek-
tive die Bedeutung der locations und locatedness gesellscha tlicher Erinnerungskon-
struktionen erkennbar macht: » ough it might seem paradoxical, it is from the
perspective of the ›transnational‹ and the ›transcultural‹ that we are reminded of
the significance of memory’s locatedness« (Radstone 2011: 117).
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Kritik an der eurozentrischen Ausrichtung des Holocaust-Gedenkens
Ein weiterer Kritikpunkt, der für die vorliegende Untersuchung aus einer post-
kolonialen Perspektive von besonderer Relevanz ist, zielt auf die eurozentrische
Ausrichtung von »cosmopolitan memory« ab. Der Fokus der Untersuchungen von
Levy und Sznaider liegt – dies wird schon an der Auswahl der Fallstudien (Isra-
el, USA und Deutschland) deutlich – auf Perspektiven des Globalen Nordens (vgl.
Levy/Sznaider 2001: 9). »Der Holocaust (bzw. seine Assoziation mit dem Genozid)
ist in vielen westlichen Staaten zum Maßstab der Unterscheidung zwischen gut und
böse geworden, einMaßstab, an welchem humanistische und universalistische An-
sprüche gemessen werden« (ebd.: 15, Herv. ergänzt).4 Wichtig ist für eine kritische
postkoloniale Perspektive auf Erinnerung im globalen Zeitalter die Beobachtung,
dass die von Levy und Sznaider konstatierte herausragende globale Bedeutung des
Holocaust nicht gleichermaßen in unterschiedlichen geokulturellen Kontexten be-
hauptet werden kann; sie wird sogar als Ausdruck eines fortbestehenden oder neo-
kolonialen westlichen Imperialismus wahrgenommen. In Bezug auf den globalen
Geltungsanspruch dieser eorie der Kosmopolitisierung von Erinnerungskultu-
ren merken Assmann und Conrad kritisch an:

»[I]t is doubtful whether the Holocaust has really entered the life world of broader
segments of the population and has repercussions in their ›everyday local experi-
ences‹, as Levy and Sznaider imply. More importantly, critics have pointed out that
the Nazi genocide of the European Jews was a particular event, and its mourning
is rooted in a specific place and cultural tradition – and thus, it cannot be easily
appropriated everywhere. Claims to the Holocaust’s universality, therefore, are re-
ceived in many parts of the world as a form of Euro-American imperialism in the
field of memory.« (Assmann/Conrad 2010a: 8f.)

In dieser Hinsicht stellen auch Stef Craps und Michael Rothberg mit Blick auf
›transkulturelle Verhandlungen der Erinnerung an den Holocaust‹ fest, dass die
Untersuchungen von Levy und Sznaider eine Asymmetrie verdeutlichen, wel-
che die Konstruktion eines vermeintlich ›geteilten‹ globalen Gedächtnisses für
die Menschheit begleitet: »[B]ecause they are generally better remembered, the
atrocities of Europe are perceived as morally more significant than atrocities
elsewhere« (Craps/Rothberg 2013: 518). In der Perspektive der vorliegenden Un-
tersuchung – die sich auf die Erinnerung auf derartige »atrocities elsewhere«,

4 An anderer Stelle haben Levy und Sznaider selbst darauf hingewiesen, dass Kosmopolitis-
mus als ein eurozentrisches Projekt wahrgenommen werden könnte, als eine neue Form des
Universalismus, der seine Ursprünge in der europäischen Au klärung hat. Aus eben diesem
Grunde konzeptualisieren sie Kosmopolitisierung (cosmopolitanization) als Prozess, anstatt
Kosmopolitismus (cosmopolitanism) als Projekt zu propagieren, so argumentieren Anna C.
Bull und Hans L. Hansen (vgl. Bull/Hansen 2016: 392).
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außerhalb Europas, nämlich auf koloniale Ausbeutung und Genozid im heutigen
Namibia richtet –, stellt sich im Anschluss an diese Kritik die Frage nach dem
Verhältnis, in dem einerseits die Erinnerung an den Holocaust als vermeintlich
›universelle‹ Norm fürMenschenrechtsverbrechen und andererseits Erinnerung an
koloniales Unrecht und Versklavung im ›globalen Gedächtnis‹ verhandelt werden.
In dieser Hinsicht werde ich im Folgenden das Konzept der »multidirektionalen
Erinnerung« (Rothberg 2009) vorstellen.

5.1.3 Multidirectional Memory

Einen Ausgangspunkt, um Kosmopolitisierung und die Erinnerung an den Holo-
caust einerseits und Erinnerung an Kolonialismus bzw. Dekolonialisierung in Be-
zug zueinander zu setzen und dabei Kontexte jenseits von Europa in den Blick
zu rücken, bietet die Untersuchung Multidirectional memory. Remembering the Holo-
caust in the age of decolonialization von Rothberg (2009). Sein Begri f der »multidi-
rektionalen Erinnerung« richtet sich zum einen gegen »den unausgesprochenen
Eurozentrismus« (Erll 2011a: 60), welcher Konzepten von »kosmopolitischer Erin-
nerung« – wie bei Levy und Sznaider – zugrunde liegt. Zum anderen wendet sich
Rothberg gegen die auf Halbwachs zurückgehende Vorstellung, welche die Erinne-
rungskulturforschung nachhaltig geprägt hat und nach der das kollektive Gedächt-
nis nach dem Prinzip der Knappheit operiere, welches er als »zero-sum-struggle«
beschreibt: »Against the framework that understand collective memory as competi-
tivememory – as a zero-sum struggle over scarce resources – I suggest that we con-
sider memory as multidirectional: as subject of ongoing negotiation, cross-referen-
cing, and borrowing; as productive and not privative« (Rothberg 2009: 3,Herv.i.O.).

Eine solche Vorstellung, dass etwa das Gedenken an eine Opfergruppe die Er-
innerung an andere Opfer verhindere, ist wesentlich für die ese der ›Deckerin-
nerung‹, die ich in Kapitel 2.3.3 diskutiert habe und der zufolge die Erinnerung an
den Holocaust v.a. in der Bundesrepublik die Erinnerung an vorausgegangenes ko-
loniales Unrecht überlagert habe. Rothbergs »multidirectional memory« erö fnet
dagegen die Möglichkeit, grundlegend anders über die Dynamiken von Erinne-
rungskulturen nachzudenken und die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, wie ein
Erinnerungsdiskurs einen anderen ermöglichen kann (vgl. ebd.: 6). Seine Fallstudien
zeigen exemplarisch,wie sich Erinnerungen an denHolocaust in den 1950er-Jahren
in Auseinandersetzungen mit Prozessen der Dekolonialisierung entwickelten und
diskursiv verschränkten. In dieser Hinsicht kann der Blick in der vorliegenden Un-
tersuchung darauf gelenkt werden, wie sich post-/koloniale Erinnerungsdiskurse
im Zusammenhang mit dem Genozid an den Ovaherero und Nama gerade in der
Auseinandersetzungmit der Erinnerung an denHolocaust herausbilden oder über-
haupt erst durch die Erinnerung an den Holocaust ermöglicht werden und eben
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durch diese Verschränkung ö fentliche Aufmerksamkeit für ihre Anliegen gewin-
nen können.

Zusammengefasst liegt die Stärke von Rothbergs Konzept darin, dass er ei-
nen Gegenentwurf zu der in den Memory Studies verbreiteten Ansicht entwickelt,
dass Erinnerungen an Katastrophen und historische Traumata in der Ö fentlich-
keit um Aufmerksamkeit streiten und stets in einem sich gegenseitig ausschlie-
ßenden Konkurrenzverhältnis zueinander stehen: »Rothberg’s impressive study of
the relations between Holocaust memory and decolonialization struggles advances
contemporary memory research’s engagement with transnational and transcultu-
ral theory by developing a critique of the widely held view that di ferent catastro-
phes and historical traumas are fated to vie for attention in the public sphere«
(Radstone 2011: 120).

Festzustellen ist hier, dass auch Rothbergs »multidirektionale Erinnerung«,
welche mit dem emanzipatorischen Potenzial neuer Formen der Solidarität und
Visionen von Gerechtigkeit in Verbindung gebracht wird – ähnlich wie Levy und
Sznaiders cosmopolitan memory – im normativen Sinne als »eine zutiefst ethische
Kategorie« (Erll 2011: 60) zu betrachten ist. Dagegen argumentiere ich, dass auch
multidirektionale Erinnerungen stärker in einem empirisch-analytischen Sinne
als Prozess der diskursiven Bezugnahmen, welcher sowohl mit ermächtigendem
Potenzial einhergehen kann als auch in Verbindung mit Ausschlüssen und Mar-
ginalisierungen, zu sehen sind. An dieser Stelle plädiere ich deswegen dafür,
auch das Konzept der multidirektionalen Erinnerung von Rothberg stärker zur
Beschreibung erinnerungskultureller Aushandlungsprozesse einzusetzen und
dabei zunächst analytisch von der Annahme zu trennen, dass diese Prozesse mit
transkultureller Empathie verknüp t sind. Kosmopolitische bzw.multidirektionale
Erinnerung kann in globalisierten Medienkulturen, so argumentiere ich, sowohl
von gegenseitiger Anerkennung und Solidarisierung geprägt sein als auch von
Konkurrenzen und Kon likten. Betont werden soll hier, dass sich erinnerungs-
kulturelle Kämpfe um Deutungshoheiten gerade im Zuge der Globalisierung von
Medienkulturen auch auf transnationaler Ebene ausprägen können. Insofern
nimmt diese Untersuchung eine kritische Perspektive ein und fokussiert die
Machtverhältnisse und Ausschlüsse auf globaler und lokaler Ebene, die eine solche
Normierung der Holocaust-Erinnerung im Zusammenhang mit post-/kolonialen
Erinnerungskämpfen mit sich bringt.

5.1.4 Transnationale und agonistische Erinnerungsdiskurse

Wie Chiara De Cesari und Ann Rigney bemängeln, fokussieren geistes- und kul-
turwissenscha tlich orientierte Konzeptionen von transcultural memory die Mo-
bilität und » lows« und vergessen darüber die gesellscha tlichen, politischen und
kulturellen Rahmenbedingungen (vgl. De Cesari/Rigney 2014: 4). Im Vergleich zu
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solchen eher ›machtvergessenen‹ Perspektiven gehen sie stärker von einer anhal-
tenden Wirkmächtigkeit nationalstaatlicher Begrenzungen aus und stellen mit ih-
rem Begri f des »transnational memory« gesellscha tliche Machtasymmetrien in
globalisierten Erinnerungskonstruktionen heraus:

»Since nation-states in principle have hard and fast legal boundaries, the combi-
nation of ›transnational‹ and ›memory‹ opens up an analytic space to consider the
interplay between social formations and cultural practices, or between state-oper-
ated institutions of memory and the low of mediated narratives within and across
state borders. It makes it possible to move to the centre of analysis the material
presence of borders in the › lows‹ of globalized memories; these may be nonhier-
archical and deeply democratic in appearance, but may well themselves be the
sites of hegemonic and governmental processes in ways that both reproduce and
alter those of older national memory forms.« (De Cesari/Rigney 2014: 4f.)

De Cesari und Rigney betonen hier die Bedeutung von Grenzen und Institutionen
für die Zirkulation globalisierter Erinnerungen. Im Gegensatz zu der verbreite-
ten Vorstellung von den » lows« liegt der Fokus hier auf den »frictions and blo-
ckages« (ebd.: 14) sowie auch auf staatlichen Institutionen, welche diskontinuier-
liche transnationale Erinnerungsprozesse prägen. Mit einer solchen Ausrichtung
kann die Transnationalisierung bzw. Kosmopolitisierung von Erinnerungskultu-
ren in einer stärker sozialwissenscha tlichen und kon liktorientierten Perspekti-
ve als diskontinuierlich verlaufender, von Brüchen und Widersprüchen geprägter,
machtvoller Prozess betrachtet werden. Dabei gilt es, insbesondere die Herausbil-
dung eines globalisierten Holocaust-Gedächtnisses und damit die Transnationali-
sierung und gleichzeitige Fragmentierung von Ö fentlichkeiten kritisch mit Blick
auf eingeschriebene Machtverhältnisse zu überprüfen.

In dieser Hinsicht stellen die Autorinnen fest: »[G]lobally circulating memories
and particularly the memory of the Holocaust […] have helped provide a language
in which to articulate other narratives of su fering and loss […] in an increasingly
transnational yet fragmented public sphere« (ebd.: 11). Diese transnationalen (Dis-
kurs-)Dynamiken und neuen globalen Verbindungen führen aber nicht notwendi-
gerweise zu »power-free interaction« (ebd.), sondern seien ihrerseits häufig durch
Asymmetrien geprägt. Solche asymmetrischen Machtverhältnisse können wieder-
um auch darin gesehen werden, dass einige Genozide gegenüber dem Holocaust
oder auch anderen Genoziden als Teil eines globalen Kanons mehr oder ›privile-
giert‹ erinnert würden (vgl. ebd.).

Festgehalten werden soll hier im Anschluss an diese kritischen Überlegungen
zu transnationaler Erinnerung, dass auch im Zeitalter der Globalisierung oder der
sog. Zweiten Moderne (Beck) antagonistische (national geprägte) Erinnerungskul-
turen keinesfalls überwunden sind, sondern sich weiterhin auch neben kosmopo-
litischen Erinnerungskulturen zeigen, wie etwa Anna Cento Bull und Hans Lauge
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Hansen betonen: »In our view, the cosmopolitan and agonistic modes of remembe-
ring are not necessarily in contraposition and in some cases are even complementa-
ry« (Bull/Hansen 2016: 401). Antagonistische und kosmopolitische Erinnerung soll-
ten demzufolge weniger als aufeinanderfolgende historische Phasen verstanden
werden, sondern vielmehr als verschiedene Modi der Erinnerung. Als dritten Modus,
der die Interaktionen der beiden Ersteren betont, entwickeln sie ein Konzept von
»agonistic memory« (ebd.: 391f.), welches gerade die Ambivalenzen betont:

» We recognize the importance of transnational in luence on local memory dis-
course and welcome the creation of feelings of solidarity. However, an agonistic
mode of remembering, in addition to exposing the socially constructed nature
of collective memory and including the su fering of the ›Others‹, would rely on a
multiplicity of perspectives in order to bring to light the socio-political struggles
of the past and reconstruct the historical context in ways which restore the impor-
tance of civic and political passions and address issues of individual and collective
agency.« (Ebd.: 401)

Mit Mou fe kann argumentiert werden, dass eine Kosmopolitisierung des Erin-
nerns keinesfalls den antagonistischen Modus abgelöst hat, der mit der Ersten
Moderne im europäischen Kontext verbunden wird. Vor allem hat der kosmopo-
litische Diskurs das Au kommen neuer antagonistischer kollektiver Erinnerungen
von populistischen, neonationalistischen Bewegungen nicht verhindert und wird
zunehmend von diesen herausgefordert (vgl. ebd.: 390f.). Das Konzept der agonis-
tischen Erinnerung bündelt die Kritik an der normativen Ausrichtung bestehender
Konzepte wie v.a. Levy und Sznaiders cosmopolitan memory oder Rothbergs multidi-
rectional memory und berücksichtigt die anhaltende Wirkmächtigkeit (neo-)natio-
nalistischer Narrative und transnationaler Machtverhältnisse. Ein solcher agonis-
tischer Ansatz setzt Kon likt und Emotionalität gerade als wesentliche Basis von
Demokratie voraus (vgl. auch Bull/Hansen 2016: 393).

Der Begri f der Agonistik geht dabei zurück auf Chantal Mou fes Überlegungen
zum Politischen (vgl. Mou fe 2007, 2014). Mou fe vertritt damit auch eine funda-
mentale Kritik an kosmopolitischen Entwürfen, welche den politischen Charak-
ter sozialer Beziehungen und Kon likte ignorieren würden (vgl. Bull/Hansen 2016:
392f.). Ein von einer solchen Kritik ausgehendes Konzept von agonistischer Erin-
nerung ist somit fruchtbar für eine Analyse umkämp ter post-/kolonialer Erinne-
rungsdiskurse unter den Bedingungen der Globalisierung in der gegenwärtigen
Medienkultur, welche vor allem auf die Brüche, Widersprüche und Mehrdeutig-
keiten in politischen Ö fentlichkeiten fokussiert.
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5.1.5 Zur Bedeutung des Holocaust als globale Norm

Dem Holocaust kommt in gegenwärtigen Debatten um die Globalisierung von
Erinnerungskulturen und der Herausbildung einer posttraumatischen Ethik eine
zentrale Bedeutung zu: »Arguments about the transnationalization or globaliza-
tion of memory typically reference the Holocaust, still the primary, archetypal
topic in memory studies« (Craps/Rothberg 2013: 517). Die globale Bedeutung
des Holocaust wird darin gesehen, dass er zu einem »negativ legitimierende[n]
Gründungsmoment globaler Gerechtigkeit« (Levy/Sznaider 2001: 12) wurde. In
dieser Hinsicht stellt Astrid Erll fest: »Das weltweite Gedenken seiner Opfer führte
zur nationenübergreifenden Legitimation und Etablierung bestimmter normati-
ver Regeln – allen voran die ›Allgemeine Erklärung der Menschenrechte‹. Heute
werden Fragen der Demokratie, Toleranz, Humanität sowie die Ächtung von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in erinnerndem Rückgri f auf den Holocaust
diskutiert« (Erll 2011a: 59).

Aufgrund dieser normativen Kra t setzen Opfergruppen in »ihrem Ringen um
Anerkennung« (ebd.) laut Erll ihre Erfahrungen häufig in Bezug zum Holocaust
und ziehen Parallelen zwischen den jeweiligen Täter*innen und den nationalso-
zialistischen Verbrecher*innen. Im Rahmen solcher Analogiebildungen sind etwa
begri liche Konstruktionen wie »Kosovocaust«, »Roter Holocaust«, »Indian Holo-
caust« oder auch »African Holocaust« (ebd.) zu sehen.

Kennzeichnend ist im Zusammenhang mit der globalisierten Erinnerung an
denHolocaust die Herausbildung eines Opferdiskurses, der auf Leid und Unschuld
fokussiert und in dem sich klare Konzepte von Opfern und Täter*innen diametral
gegenüberstehen. Wie Aleida Assmann feststellt, »macht [es] die Signatur der Ge-
genwart als einer posttraumatischen Epoche aus, dass die Figur des passiven Op-
fers nachträglich ins Zentrumdermedialen Aufmerksamkeit und kulturellenWert-
schätzung rückt« (Assmann 2006: 80). Sie verweist neben dem Holocaust auch auf
Versklavung und Kolonialisierung, welche den Hintergrund für aktuelle Auseinan-
dersetzungen um weiter zurückliegende wie auch neuere Genozide bilden:

»Die ethische Wende, von der hier die Rede ist, antwortet auf zwei historische
Erfahrungen, die paradigmatische Bedeutung beanspruchen: den Holocaust und
die Kolonialisierung. Obwohl beide Ereignisse, was die Ziele und Durchführung
anbelangt, grundsätzliche Unterschiede aufweisen, die in keiner Weise eingeeb-
net werden dürfen, hat ihre retrospektive Verarbeitung das historisch neue Phä-
nomen des Opferdiskurses hervorgebracht. Dabei geht es um die erstmalige Ar-
tikulation historischer Traumata aus der Perspektive derer, deren Geschichten in
der o fiziellen Geschichte zum Verstummen gebracht worden waren.« (Ebd.: 79f.)

Festgestellt werden kann hier zunächst, dass die neueren Kategorien von Opfern
und Täter*innen etwa im Zusammenhang mit Debatten um den Zweiten Weltkrieg
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vorherige Kategorien wie Sieger*innen und Besiegte abgelöst haben (vgl. ebd.: 72 f.).
Mit der neuen Terminologie gehen weitreichende Implikationen einher, die für
Fragen von Anerkennung und Sichtbarkeit im Zusammenhang mit umkämp ten
post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen in gegenwärtigenMedienkulturen relevant
sind. Allerdings hat sich der Status von Opferscha t im Zuge des globalen Erinne-
rungsdiskurses um den Holocaust auch in vielen post-/kolonialen Staaten gewan-
delt, wie Dominik Schaller betont:

»The new global significance of the Holocaust has altered the status of victimhood
as such. This is especially true for many post-colonial societies in Africa. Whereas,
during the first decades a ter colonialization, representatives of former anti-colo-
nial resistance movements stressed and glorified African strength and persistence
in the fight against the European colonizers, the memory of su fering has increas-
ingly become the constituent feature of modern identity building. The successes
achieved by the Holocaust restitution movement has also encouraged represen-
tatives of other victim groups to ask for material compensation and symbolic jus-
tice.« (Schaller 2011: 269)

Bernhard Giesen hat mit Blick auf vergangene und gegenwärtige Konstruktionen
von Held*innen und Opfern kritisch auf die Entsubjektivierung und (vermeintli-
che) fehlende agency von Opfern hingewiesen. Er macht deutlich, dass Opfer ent-
weder unpersönlich noch »as subjects with a place, a face and a voice within a
community« (Giesen 2004: 56) erinnert werden können. Jedoch stellt er fest, dass
heutzutage die Opfer im kollektiven Gedächtnis überwiegend zu abstrakten und
verstummten Figuren verkommen: »[T]he victims themselves have no voices and
no faces. ey are dead, muted in their misery, numbed in their trauma« (ebd.:
67). Damit gehe zum einen das Risiko einer paternalistischen Haltung gegenüber
der (konstruierten) Opfern bei einer gleichzeitigen Erstarkung von sogenannten
›Expert*innen‹ einher; zum anderen würden die Ambivalenzen, die mit Konzep-
ten von Opfern und Täter*innen verbunden sind, ausgeblendet. Wichtig ist dage-
gen für Giesen festzustellen, dass die Grenzen o tmals ließend verlaufen: »[T]he
boundary between just and unjust, good and evil, good citizens and perpetrators,
is fragile and shi ting« (ebd.: 63).

Bull und Hansen (2016) stellen heraus, dass vor allem die Frage der politischen
Handlungsfähigkeit (agency) entscheidend bei der Konstruktion historischerOpfer-
und Täter*innen-Figuren ist, die durchaus ambivalent sein können. »Indeed, it is
o ten this political agency as well as the historical context and power struggles that
turned many into victims and many others into perpetrators, bystanders, spies
or indeed ambivalent figures« (Bull/Hansen 2016: 394f.). Ein Fokus auf die Opfer,
wie er in der posttraumatischen Erinnerungskultur zu beobachten ist, könne ih-
rer Meinung nach das Verständnis der historischen Kontexte beeinträchtigen. Mit
Je frey Olick kann argumentiert werden, dass eine kritische Erinnerung traumati-
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scher Vergangenheiten verschiedene Perspektiven einbeziehen sollte. Anders aus-
gedrückt: learning from the past »means listening to both victims and perpetrators,
and not to judge absolute truth or even to sympathize with either but to learn from
their experiences and perspectives« (Olick 2007: 148).

Bereits festgestellt wurde, dass auch neuere Entwürfe »von einer generellen
Au lösung klassischer Täter-Opfer-Dichotomien im Kontext eines transnationalen,
kosmopolitischen, d.h. auf gegenseitiger Anerkennung basierenden Gedächtnis-
ses, wie sie nicht nur Assmann, sondern auch Levy und Sznaider prognostizie-
ren […], jedoch weit entfernt« (Robel 2013: 118) sind. Einerseits wird Robel zufolge
der Opferbegri f mit Leid verbunden und »die viktimologische Logik der Gewalt-
unterworfenheit« betont; andererseits wird »die Täterscha t« universalisiert (ebd.).
Entscheidend ist, dass die ›klassische‹ Dichotomie von Opfern und Täter*innen
sich weiterhin zentral an Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust
orientiert. Während die diachrone Tradierung transgenerationeller Traumata in
Form von »post memory« (Hirsch 2012) vor allem aufseiten der Nachfahr*innen
der Opfer untersucht worden ist, bedarf es – so stellt etwa Rothberg fest – auf-
seiten der Nachfahr*innen der Täter*innen-Gesellscha ten, welche Genozid, Kolo-
nialisierung oder Vertreibung zu verantworten haben, nach wie vor theoretischer
Überlegungen. »As with other modes of implication, we do not yet have an ana-
lytically illuminating name for those who occupy the position of the latecomer to
histories of perpetration« (Rothberg 2019: 14).

Die Rede von Komplizität verbleibt – wie bereits Iris M. Young festgestellt hat –
zu engmit legalistischenModellen von Verantwortung für strukturelles Unrecht im
Sinne von juristischer Belangbarkeit verbunden. Solch ein Verständnis erweist sich
jedoch für strukturelle Probleme, die mit indirekter agency und komplexen Kau-
salitäten verbunden sind, als unzureichend. Für eine solche diachrone Beziehung
erweist sich Rothbergs Begri f der implication als produktive Alternative. »[C]om-
plicity works best as a term linked to unfolding processes and completed actions
(such as the perpetration of a crime), but it works less well for describing the rela-
tionship of the past to the present.We are implicated in the past, […] but we cannot
be complicit in crimes that took place before our birth« (Rothberg 2019: 14).

Übertragen auf den Kontext der vorliegenden Untersuchung bedeutet dies,
dass historische Akteur*innen wie bspw. die agierenden Kolonialsoldaten, aber
auch Siedler*innen und andere Kolonialist*innen in SWA, hinsichtlich ihrer
Komplizität betrachtet werden können. Außerdem sind die Generation der
Nachfahr*innen im heutigen Namibia wie auch im weiteren Sinne die heutige
metropolitane Gesellscha t der Bundesrepublik – die sich o tmals pauschal dem
Vorwurf der ›Tätergesellscha t‹ ausgesetzt sieht – o fener als »implicated subjects«
(dt.: »verstrickte Subjekte«) mit Fragen von Verantwortlichkeiten zu konfrontieren,
wie Rothberg vorschlägt:
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»Implicated subjects occupy positions aligned with power and privilege without
being themselves direct agents of harm; they contribute to, inhabit, inherit, or
benefit from regimes of domination but do not originate or control such regimes.
An implicated subject is neither a victim nor a perpetrator, but rather a participant
in histories and social formations that generate the positions of victim and perpe-
trator, and yet in which most people do not occupy such clear-cut roles.« (Rothberg
2019: 1)

Wie sich hier bereits andeutet, erö fnet das Konzept der »verstrickten Subjekte« ei-
nen Diskurs, der über bestehende Kategorien von Opfern und Täter*innen hinaus-
geht und di ferenzierte Betrachtungen der Implikationen und »Verstrickungen«
erlaubt.

5.1.6 Massenmedien und Kosmopolitisierung

Im Zusammenhang mit Debatten um Globalisierung von Erinnerungskulturen
wird Massenmedien ein großes transformatorisches Potenzial zugeschrieben.
Die globale Medienö fentlichkeit erscheint als eine mächtige kritische Beob-
achtungsinstanz, die gemeinsam mit anderen Institutionen der internationalen
Zivilgesellscha t die Nationalstaaten zu einer selbstkritischen Erinnerungskultur
und der Anerkennung der Opfer der ›eigenen‹ Unrechtsgeschichten drängt. Dies-
bezüglich stellt Aleida Assmann fest: »In einer Welt der Globalisierung der Medien
und der transnationalen Vereinigung können Nationen ihre mythisierenden
Selbstbilder und Erinnerungskonstruktionen heute nicht mehr so unselbstkritisch
aufrecht erhalten, vor allem können sie es sich immer weniger leisten die Opfer
ihrer eigenen Geschichte zu vergessen« (Assmann 2006: 116).

Auch Andreas Huyssen spricht Massenmedien eine zentrale Bedeutung bei der
Herausbildung kosmopolitisierter Erinnerungskulturen zu, in deren Mittelpunkt
Erinnerungen an historisches Unrecht stehen. Er verweist hier auf einige aktu-
elle gesellscha tliche Debatten um Massenverbrechen und den gesellscha tlichen
Umgang mit diesen Erinnerungen in verschiedenen Kontexten, die mediale Auf-
merksamkeit erhalten und durch die Berichterstattung über lokale und nationale
Grenzen hinweg einen globalisierten Diskurs befördert haben:

»Print and image media contribute liberally to the vertiginous swirl of memory
discourses that circulate globally and locally. We read about Chinese and Korean
comfort women and the rape of Nanjing; we hear about the ›stolen generation‹
in Australia and the killing and kidnapping of children during the dirty war in
Argentina; we read about Truth and Reconciliation Commissions in South Africa
and Guatemala; and we have become witnesses to an ever-growing number of
public apologies by politicians for misdeeds of the past. Certainly, the voracious-
ness of the media and their appetite for recycling seems to be the sine qua non
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of local memory discourses crossing borders, entering into a network of cross-na-
tional comparisons, and creating what one might call a global culture of memory.«
(Huyssen 2003: 95)

An diesem Punkt besteht Bedarf an weiterer theoretischer Diskussion und Dif-
ferenzierung. So gehen etwa Beck, Levy und Sznaider im Hinblick auf die Kos-
mopolitisierung der Erinnerung nicht näher auf die Rolle von Massenmedien wie
Journalismus ein. Es finden sich in ihren Arbeiten lediglich allgemeine Aussagen,
die darauf hindeuten, »dass Massenmedien in der Vermittlung von globaler Mo-
ralität eine wesentliche Rolle spielen« (Beck/Levy/Sznaider 2004: 444). Die Unter-
suchungen geben jedoch keine Hinweise darauf, wie sich eine Kosmopolitisierung
von Erinnerungskulturen in Medieninhalten konkret ausgestalten könnte. »Auch
die strukturelle Frage, in welchen (medialen) Ö fentlichkeiten die Aushandlungs-
prozesse zwischen Lokalem bzw. Nationalem und Globalem stattfinden und wel-
che (medialen) Erinnerungsagenten dabei in welcher Formmitwirken, bleibt somit
o fen« (Lohner 2014: 68). Insbesondere in Levys und Sznaiders Konzeption von kos-
mopolitischer Erinnerung erscheint die Darstellung von Massenmedien und Me-
dienhandeln stark verkürzt, wie Bisht prägnant formuliert: »Levy and Sznaider’s
framework outlines a neat mechanism of cosmopolitan memory: a ›global news
media‹ connects the ›distant su fering of others‹, generating a politics of compas-
sion in the ›global audience‹ which forces nation-states to redress injuries or su fer
delegitimisation« (Bisht 2013: 18). Auch in Rothbergs Untersuchungen des »multi-
directional memory«, welche sich vor allem auf Literatur und Film beziehen, bleibt
die spezifische Rolle des Journalismus ungeklärt; auf die Bedeutung von Ö fent-
lichkeiten weist er nur vage hin (vgl. Lohner 2014: 71).

Ein zentrales (Gegen-)Argument welches ich hier stark machen möchte, lautet,
dass die ›Knappheit‹ im Falle journalistischer Nachrichtenberichterstattung in der
Tat ein zentraler Faktor ist, der in kritischen Analysen globalisierter Erinnerungs-
diskurse konzeptionell berücksichtigt werden sollte. Gerade eine kompetitive Perspek-
tive, oder wie Rothberg sie nennt, eine ›zero-sum‹-Logik auf Erinnerungskultu-
ren kann instruktiv für die Konzeptualisierung von umkämp ten post-/kolonialen
Erinnerungsdiskursen in der gegenwärtigen Medienkultur sein, insofern diese in
begrenzten ö fentlichen Arenen stattfinden. Oder wie Anna Reading betont, in »a
limited public sphere, in which one mediated memory will neccessarily block out,
negate or make impossible the articulation of another« (Reading 2011: 384). In die-
ser Hinsicht kann die »Erinnerungskonkurrenz als Medienkonkurrenz« (vgl. Neu-
mann 2004: 199 f.) bzw. als Kampf um ö fentliche (globale) Sichtbarkeit und Aner-
kennung gefasst werden. Ansätze hierfür finden sich im Anschluss an Konzeptio-
nen eines neuen, di ferenztheoretischen Kosmopolitismus im Bereich der trans-
nationalen und transkulturellen Medien- und Kommunikationsforschung, die ich
im Folgenden diskutieren werde.



5. Kosmopolitisierung und Anerkennung 163

5.2 Kosmopolitische Entwürfe und postkolonial-feministische Kritik

In diesem Kapitel gilt es im Anschluss an Überlegungen zum transcultural turn in
den Memory Studies, die ese von der Kosmopolitisierung von Erinnerungsdis-
kursen mit Blick auf die Rolle von journalistischen Massenmedien und Ö fent-
lichkeiten näher zu betrachten. Gefordert ist für die vorliegende Untersuchung
insbesondere eine gesellscha tstheoretisch fundierte Auseinandersetzung mit Fra-
gen von Anerkennung in (transkulturellen) Medienö fentlichkeiten, welche sowohl
die emanzipatorischen Potenziale als auch dieMachtbasiertheit, Kon liktha tigkeit
und Ausschlüsse in globalisierten bzw. kosmopolitisierten Erinnerungskulturen in
den Blick nimmt und dabei gesellscha tliche Rahmenbedingungen und medien-
spezifische Voraussetzungen thematisiert.

Die vorausgegangene Diskussion hat gezeigt, dass Massenmedien bzw. mas-
senmediale journalistische Ö fentlichkeiten in bestehenden Konzeptionen wie cos-
mopolitanmemory (Levy/Sznaider 2001) odermultidirectionalmemory (Rothberg 2009)
nur wenig Beachtung finden und überwiegend a firmativ gefasst werden. Gefor-
dert ist dagegen eine Konzeptionierung, die nicht unhinterfragt von einer struk-
turellen Transformation von Medienkulturen in Richtung einer konsensuellen glo-
balen Ö fentlichkeit ausgeht, in deren Zentrum unwidersprochen eine neue kos-
mopolitische Ethik oder Moral im Zeichen des Holocaust steht, die Anerkennung
weltweiten Unrechts und transkulturelle Empathie befördert. Stattdessen soll hier
herausgestellt werden, dass in globalisierten Medienkulturen tatsächlich eine Viel-
zahl moralischer Bezugsrahmen konstruiert wird, die potenziell in Kon likt mit-
einander geraten können (vgl. Bisht 2013: 14; Bull/Hansen 2016).

In dieser Hinsicht sind im Bereich der transnationalen und transkulturellen
Medien- und Kommunikationsforschung im vergangenen Jahrzehnt Ansätze ent-
wickelt worden, die sich mit globalen Interdependenzen, Anerkennung und Ver-
antwortlichkeiten beschä tigen (vgl. omas/Grittmann 2017: 2). Hier knüpfe ich
an Ansätze eines neuen Kosmopolitismus an, welche v.a. im angloamerikanischen
Raum aufgegri fen worden sind (vgl. für einen Überblick Brink 2020; Köhler 2006;
omas/Grittmann 2018a). Im Folgenden gehe ich zunächst grundlegender auf

kosmopolitische Entwürfe und v.a. die postkoloniale Kritik daran ein (5.2.1) und
wende mich dann spezifischer dem Leitprinzip der Anerkennung der Anderen und
der Frage nach den kosmopolitischen Potenzialen der Massenmedien zu (5.2.2).
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5.2.1 Postkoloniale Kritik am Universalismus kosmopolitischer Entwürfe5

Ein gemeinsamer Nenner kosmopolitischer Ansätze besteht – trotz all ihrer Diver-
sität – darin, dass sie sich überwiegend a firmativ auf eine O fenheit gegenüber
›entfernten Anderen‹ beziehen und damit die Möglichkeit einer politischen glo-
balen Ordnung betonen, die alle Menschen als Bürger*innen umfasst (vgl. Holton
2009: 2). Verbunden ist damit die Ho fnung auf eine gerechtereWelt: »Amajor nor-
mative feature of cosmopolitanism is the hope that war, racism and global injustice
can be e fectively countered through some kind of over-arching human solidarity«
(ebd.: 83). Manche Vertreter*innen (auch jüngerer) kosmopolitischer Entwürfe ar-
gumentieren jedoch normativ, ohne auch ihre eigene Andersheit und Situiertheit
zu re lektieren (vgl. Yuval-Davis 2005: 167). In dieser Hinsicht wir t Peter van der
Veer ein: »Cosmopolitanism is o ten seen as the liberating alternative to ethnic and
nationalist chauvinism. However, one does want to ask what intellectual and aes-
thetic openness entails and on what terms one engages with the other« (van der
Veer 2002).

Aus postkolonialer und feministischer Perspektive wird kritisch festgestellt,
dass die Werte, die im Namen einer kosmopolitischen Ordnung als ›universal‹ be-
hauptet wurden,meist von einem hegemonialen Standpunkt aus definiert wurden,
der von einer weißen, männlichen und westlichen Normalität ausgeht (vgl. Reilly
2009: 8). Marginalisierte Gruppen wie insbesondere Frauen und versklavte Men-
schen wurden dadurch systematisch von einer solchen Ordnung ausgeschlossen
und der Blick auf globale Ungleichheiten verdeckt. Insbesondere in der Kolonial-
zeit zeigte sich deutlich, dass derartige universalistische Argumentationen gerade
nicht mit einer Ermächtigung aller Menschen einhergehen, sondern im Gegenteil
auch systematische Entmächtigungen und Unrecht legitimieren können (vgl. Köh-
ler 2006: 26).

Die postkoloniale Kritik richtet sich zunächst auf die universalistisch gepräg-
ten frühen Entwürfe von Kosmopolitismus. Unterschieden werden einerseits mo-
ralisch und ethisch (z.B. Nussbaum 1997) und andererseits institutionell sowie recht-
lich-politisch (v.a. Held 1994; Sassen 1998) orientierte Kosmopolitismen (vgl. Delanty
2006: 26; Köhler 2006: 24). Beide Ausrichtungen sind eng miteinander verbunden
und setzen Kosmopolitismus als normativen Horizont. Die moralische und ethi-
sche Ausrichtung konzentriert sich auf die individuelle Verp lichtung gegenüber
der globalen Menschheit; der politische Kosmopolitismus beschä tigt sich mit ei-
ner politisch-rechtlichen Ordnung, etwa der Einrichtung und des Ausbaus inter-
und transnationaler Institutionen bis hin zur Errichtung eines Weltstaats. In bei-
den Ausprägungen wurden diese auf Antike und Au klärung zurückgehenden Ver-

5 Erste kritische Überlegungen zu dieser Diskussion habe ich in dem gemeinsamen Beitrag
mit Lina Brink entwickelt und teilweise bereits verö fentlicht (vgl. de Wol f/Brink 2018).
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ständnisweisen insbesondere aufgrund ihrer Verankerung in einem westlich ge-
prägten Universalismus kritisiert. Gerard Delanty (2006: 26) betont, dass frühe
Auseinandersetzungen mit dem Kosmopolitismusbegri f in der Politischen Phi-
losophie beheimatet waren; soziale Prozesse und insbesondere gesellscha tliche
Machtverhältnisse wurden nicht oder nur am Rande berücksichtigt.

Mit Blick auf den »kolonialen Kosmopolitismus« der Europäischen Au klärung
betont etwa Peter van der Veer, dass Kosmopolitismus als Weltsicht eng mit Natio-
nalismus und westlichem Imperialismus verknüp t sei und somit innerhalb einer
dezidiert »kolonialen Moderne« (van der Veer 2002: 165) verortet werden muss, die
sich durch eine enge Komplizenscha t von Universalismen auszeichnet. »I do not
see it as a view from nowhere, but as a view from somewhere and from sometime,
namely from European Enlightenment of the eighteenth century. It is an inextri-
cable part of European modernity and of the claim that its Reason is universally
applicable. Universalism and cosmopolitanism go together« (ebd.).

Unter Einbezug postkolonialer Perspektiven und feministischer eorie beto-
nen neuere Ansätze die Interdependenz zwischen Universalismus und Di ferenz in
Prozessen der Kosmopolitisierung. Jedoch sind auch die neueren di ferenztheore-
tischen kosmopolitischen Ansätze hinsichtlich der in ihnen fortwirkenden westli-
chen Hegemonie kritisiert worden. Die Suche nach Di ferenz – also die O fenheit
gegenüber kulturell ›Anderen‹ – sei lediglich eine aktualisierte Version eines »ko-
lonialen Kosmopolitismus« (ebd.).

Für die Diskussion von Kosmopolitismus im post-/kolonialen Kontext ist
die Möglichkeit einer »kosmopolitischen Repräsentation« (Köhler 2006: 60) von
zentraler Bedeutung, also die Frage, »wie der Andere, dessen Anerkennung sich
die kosmopolitische Ethik auf ihre Fahnen schreibt, überhaupt erfahren werden
kann und inwiefern dieser Andere, gerade wenn er aus den ehemaligen Kolonien
stammt, überhaupt eine eigene authentische Stimme im Diskurs des Kosmopoli-
tismus besitzt« (ebd.). Kritisch zu betrachten ist, so stellt Köhler heraus, dass auch
viele neuere kosmopolitische Ansätze Di ferenz essentialisierend behandeln. Hier
bieten sich postkoloniale Ansätze als Problematisierungsperspektive an, denn
die Konstruktion der »kolonialen Andersheit« (Köhler 2010: 199) ist eine zentrale
Denkfigur, die v.a. auf Saids Orientalismus-Studie zurückzuführen ist (vgl. hierzu
Kapitel 2.2.2).

»Die Analyse des orientalistischen Diskurses ist eine wichtige Korrektur oder Er-
gänzung für den Neuen Kosmopolitismus, der zwar der Wirklichkeit scha fenden
Kra t des Nationalstaats und seinen Institutionen große Aufmerksamkeit zukom-
men lässt, zugleich aber die neuen Formen von hybriden oder kosmopolitischen
Identitäten als gegeben voraussetzt. Die Orientalismusthese macht jedoch deut-
lich, dass die Andersheit der Anderen ebenfalls ein perspektivischer Begri f ist,
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der in einem ganz bestimmten – postkolonialen – Kontext gesehen und analysiert
werden muss.« (Köhler 2010: 208)

Köhler zeigt hier eine Leerstelle in Ansätzen des neuen Kosmopolitismus auf, der in
der vorliegenden Arbeit durch den Bezug auf postkoloniale eorien und Kritik be-
arbeitet werden soll. Das von Said geprägte Konzept des othering betont dabei, dass
mit der Konstruktion der ›Anderen‹ wesentlich auch das ›Selbst‹ konstruiert wird.
Im Anschluss an eorien von Said und Hall wird in der vorliegenden Untersu-
chungmit Blick auf das Leitprinzip der ›Anerkennung der Andersheit der Anderen‹
problematisiert, dass diese Andersheit der Anderen ebenfalls eine post-/koloniale
Konstruktion ist, die von einem spezifischen Standpunkt aus in Abgrenzung zum
›Eigenen‹ hergestellt wird. In dieser Hinsicht stellt Nira Yuval-Davis kritisch fest:
» us cosmopolitanism is always situated, something that is sometimes unrecog-
nised by its theorists« (Yuval-Davis 2005: 168). Sowohl für frühe wie auch für neuere
»teilweise machtvergessene Diskurse« (Ehrmann 2009: 93f.) kosmopolitischer An-
sätze werden aus postkolonialer und feministischer Perspektive daher Forderun-
gen nach einer verstärkten (Selbst-)Re lexivität erhoben.

In der Konzeptualisierung des neuen Kosmopolitismus werden zusammenge-
fasst drei zentrale Aspekte betont: eine Ethik der Anerkennung der Andersheit der
Anderen, dieNotwendigkeit der empirischen Analyse vonKosmopolitisierungspro-
zessen sowie die Forderung eines methodologischen Kosmopolitismus, der sich
vom methodologischen Nationalismus absetzt (vgl Köhler 2006: 58). Kennzeich-
nend für diese jüngeren Arbeiten ist, dass sie auch von Ansätzen inspiriert sind,
die Kosmopolitismus nicht als philosophische Ethik oder als sozialwissenscha tli-
ches Erkenntnisinstrument sehen, sondern als Haltung oder auch Kompetenz bzw.
Praxis individueller und kollektiver Akteur*innen, die zunehmendmitMedienhan-
deln verwoben sind (vgl. omas/Grittmann 2018a). Im Folgenden werde ich näher
auf Ansätze einer kosmopolitischen Medienforschung eingehen, welche Anregun-
gen für die vorliegende Untersuchung bieten.

5.2.2 Ansätze der kosmopolitischen Medienkulturforschung

Im Zuge gesellscha tlicher Transformationsprozesse wird transkultureller Kom-
munikation von Vertreter*innen eines Neuen Kosmopolitismus zunehmende Be-
deutung zugesprochen. In der kosmopolitischen Medienkulturforschung wird da-
bei grundsätzlich von einer Wechselwirkung von Mediatisierung und Kosmopoli-
tisierung ausgegangen, welche eine neuartige »meditated proximity« (Tomlinson
1999) befördert (vgl. Lindell 2014; Robertson 2010).6 Während eorien transkultu-

6 Alexa Robertson (2010) hat den Begri f »Mediated Cosmopolitanism« eingebracht, Johan Lin-
dell »Cosmopolitanism in a Mediatized World« (2014). Verschiedene Autor*innen wie z.B.
Wiebke Schoon (2014), Miyase Christensen und André Jansson (2015) sowie Silvio Waisbord
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reller Kommunikation vorrangig auf Fragen translokaler Vergemeinscha tung fokus-
sieren, setzen eorien eines neuen Kosmopolitismus bei dem Prinzip der Anerken-
nung von Anderen und damit vonDi ferenz an. Dadurch bieten sie für die vorliegende
Untersuchung Anregungen dafür, wie globale Verbindungen in der gegenwärtigen
Medienkultur und v.a. kosmopolitische Potenziale transkultureller Ö fentlichkei-
ten di ferenztheoretisch betrachtet werden können.

Die Frage nach dem kosmopolitischen Potenzial und der Anerkennung in
der Medienberichterstattung hat insbesondere in der transnationalen Kon likt-,
Krisen- und Katastrophenberichterstattung ein Forschungsfeld erö fnet (vgl.
Brink 2020: 110f.; omas/Grittmann 2018b: 36f.). Dabei wird hier meist auf die
mediatisierte Sichtbarkeit des Leidens ›entfernter Anderer‹ und die Herstellung
von Mitleid fokussiert (vgl. v.a. Boltanski 1999). Für das Erkenntnisinteresse der
vorliegenden Untersuchung reicht eine kosmopolitisch-theoretisch fundierte Me-
dienforschung, welche sich v.a. auf das ›Leiden‹ der Anderen und die Herstellung
transkultureller Empathie konzentriert, nicht aus. Gefordert ist stattdessen eine
Perspektive, die den Blick auf globale Interdependenzen und daraus resultierende
Verantwortlichkeiten und Fragen der Anerkennung richtet, die also über die
Untersuchung der Repräsentation entfernten Leidens hinausgehen und stärker
auf die medial konstruierten Verbindungen zu ›entfernten Anderen‹ und globale
Interdependenzen fokussieren.

Wichtige Impulse in diese Richtung gehen von Roger Silverstones (2008) theo-
retischen Überlegungen zur Moral der Massenmedien und seiner Konzeption der
Mediapolis aus. Angesichts neuer transnationaler Medienstrukturen hat Silver-
stone die Frage aufgeworfen, welche Verantwortung für Medien in der globalisier-
ten Welt erwächst, die durch Pluralismus charakterisiert ist. Er geht davon aus,
dass die globale Welt vorrangig medial erfahren wird (vgl. Silverstone 2008: 51),
mediale Ö fentlichkeit(en) betrachtet er als den zentralen »Erscheinungsraum« der
›Anderen‹. Mit Blick auf die Herausforderung der gegenwärtigen pluralistischen
Welt sieht er eine zentrale Verp lichtung in der Anerkennung der »Andersartigkeit
der Anderen« (ebd.: 49):

»Wir müssen uns den Di ferenzen und Unterschieden, der Andersartigkeit der An-
deren stellen. Wir hören und sehen jeden Tag etwas davon. Das Problem ist nur,
daß die Medien zwar den Schleier lü ten, uns aber wenige bis gar keine Ressour-
cen zur Verfügung stellen, vernün tig mit diesen Di ferenzen umzugehen, sie zu
deuten und zu verstehen – wenn sie sie überhaupt angemessen darstellen. Die
Mißrepräsentation des Anderen führt zu Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit –
beides sind Strategien der Vermeidung.« (Ebd.)

(2014) sprechen auch von den »cosmopolitan media studies« und betonen damit die Heraus-
bildung eines neuen Feldes. Vgl. für einen Überblick auch Brink 2020: 107 f.
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Die Mediapolis erö fnet nicht nur die Begegnung mit ›entfernten Anderen‹, son-
dern fordern, so Silverstone, auch eine angemessene Form der Repräsentation her-
aus, vonUniversalismus undDi ferenz, eine »angemessene, richtige Distanz« (ebd.
185). Aus dem ethischen Prinzip zur Anerkennung von Di ferenz leitet Silverstone
eine »Verp lichtung zur Gastfreundscha t« (ebd.: 210) in der Mediapolis ab, welche
für die ›entfernten Anderen‹ ein Recht auf Repräsentation, auf Stimme und Gehör
in der globalen Ö fentlichkeit umfasst (vgl. omas/Grittmann 2018b: 35f.). Da-
mit mediale Repräsentation einen kosmopolitischen Beitrag leisten könne, sieht
er die Notwendigkeit, eine »richtige Distanz« (Silverstone 2008: 78) einzuhalten,
bei der vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Zugehörigkeit zur Menschheit
die Di ferenz der ›Anderen‹ anerkannt wird (vgl. ebd.: 46). Andersheit versteht er
dabei als eine wesentliche, gemeinscha tliche menschliche Erfahrung, die sowohl
die ›Anderen‹ als auch uns selbst betre fe. Nicht nur die mediale Anerkennung der
Andersheit der ›Anderen‹, sondern auch eine Anerkennung der eigenen Andersheit
sei daher entscheidend, um Di ferenz als gleichwertig zu repräsentieren (vgl. ebd.:
62). Damit betont Silverstone im Sinne der Postcolonial Studies, dass der analy-
tische Blick auf das gegenseitige Konstitutionsverhältnis gerichtet und dabei vor
allem auch Konstruktionen des ›Eigenen‹ re lektiert werden sollten.

Ein Recht auf öffentliche Erinnerung
Bezogen auf die vorliegende Untersuchung gilt es, Konzeptionen des neuen Kos-
mopolitismus an dieser Stelle um die Kategorie der Erinnerung zu ergänzen. Die
Anerkennung der Andersheit der ›Anderen‹ bezieht sich dann auch auf die ›Anders-
heit‹ der Vergangenheitsversionen einer Erinnerungsgemeinscha t, die »otherness
of the past« (Reading 2011: 385). Entscheidend ist, in anderen Worten, die Aner-
kennung von Pluralität und Alterität von Erinnerungsdiskursen. Gefordert wird
vor allem ein Recht auf ö fentliche Repräsentation marginalisierter Erinnerun-
gen in journalistischen Medien. Als allgemeines ethisches Leitprinzip für public
news media fordern Phillip J. Lee und Pradip N. omas ein Recht auf ö fentliche
Kommunikation von Erinnerungskulturen: »[T]he mass media of communication
should play a political, social, and cultural role that guarantees the right to mem-
ory and – equally importantly – the right to communicate that memory in public«
(Lee/ omas 2012: 205f.). Entscheidend ist folglich im Sinne kosmopolitischer Be-
trachtungen von Silverstone, dass insbesondere journalistische Berichterstattung
auf ein Recht der ö fentlichen Kommunikation bzw. Repräsentiertheit v.a. margi-
nalisierter Vergangenheiten setzt. Dabei ist, wie Reading herausstellt, bereits die
Bezeichnungspraxis als Ausdruck eines right to memory zu analysieren: »Discursive
struggles over the terms and words used to describe people or events are them-
selves indices of the degree of recognition of the right to memory, or the right to
have form of public representation of the otherness of a past« (Reading 2011: 122).
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Hier erö fnet sich ein Zugang für empirische diskursanalytische Untersuchungen.
Mit Blick auf denUntersuchungsgegenstand stellt sich imAnschluss an diese Über-
legungen die Frage,wie sich eine Anerkennung der Andersheit der (kolonialen) Ver-
gangenheit medial – speziell in der journalistischen Berichterstattung – konkret
ausgestaltet.

Für die Perspektive der vorliegenden Untersuchung gilt es im Anschluss an
diese Überlegungen vor allem ein pluralistisches Verständnis von Ö fentlichkeit
für die empirische Analyse zu konturieren und um herrscha tskritische Perspek-
tiven zu erweitern. Zwar hat Silverstone selbst problematisiert, dass – auch bei
seiner Forderung nach einer medialen »Gastfreundscha t« (vgl. Silverstone 2008:
210 f.) – nicht von einem Automatismus zwischen vermehrter globaler Sichtbar-
keit und einer damit einhergehenden Anerkennung der Anderen ausgegangenwer-
den dürfe; nichtsdestotrotz finden sich auch in diesem Bereich viele Studien, wel-
che davon ausgehen, dass Prozesse der Kosmopolitisierung automatisch zu kosmo-
politischen Haltungen und Anerkennung führen (vgl. omas/Grittmann 2018a:
224). Herausgestellt werden soll hier zudem, dass mediale Ö fentlichkeit nicht nur
gesellscha tliche Strukturen aushandelt, sondern auch selbst durch gesellscha t-
liche Repräsentations- und Wissensordnungen strukturiert und von bestehenden
Machtverhältnissen durchdrungen ist, wie feministische Vertreter*innen betont
haben. In dieser Hinsicht ist für die Perspektive der vorliegenden Arbeit eine Er-
weiterung der Auseinandersetzungen innerhalb der Cosmopolitan Media Studies
um kritische (feministische) Ö fentlichkeitstheorien erforderlich,wie sie im nächs-
ten Teil eingeführt werden sollen.

5.2.3 Pluralität und Machtbasiertheit von Öffentlichkeiten

Im Zusammenhang mit Fragen nach einer ›Anerkennung der Anderen‹ in gegen-
wärtigenMedienkulturen kommt Ö fentlichkeiten eine entscheidende Rolle zu. Im
Hinblick auf Anerkennung und Sichtbarkeit inMedienkulturen kann feststellt wer-
den, dass mediale Ö fentlichkeiten für Anerkennungsprozesse konstitutiv sind:

»Kommunikative Akte der mediatisierten Anerkennung sind in mediatisierten Ge-
sellscha ten in hohem Maße durch Medien konstituiert und werden über und
in Medien in diversen Ö fentlichkeiten ausgehandelt, die jeweils durch spezifi-
sche Machtverhältnisse geprägt sind. Medien arbeiten mit an der Herstellung und
Wiederholung von Normen, die normative Ordnungen begründen; zugleich er-
möglicht aber mediatisiertes Handeln auch Interventionen in Anerkennungsver-
hältnisse und somit deren Verschiebung und Veränderung.« (Thomas/Grittmann
2018b: 29)

Wie Iris M. Young betont, stellt gesellscha tliche Ö fentlichkeit als Ort der Teilhabe
eine Grundbedingung für soziale Gerechtigkeit dar (vgl. Young 1990a: 83). Für die
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Perspektive der vorliegenden Arbeit bildet ein Verständnis von Ö fentlichkeit(en)
als kon liktha tes, vermachtetes, plurales diskursives Gebilde einen theoretischen
Ausgangspunkt der Betrachtungen von erinnerungskulturellen Aushandlungspro-
zessen speziell in der journalistischen Berichterstattung. Im Sinne von Nancy Fra-
ser wird Ö fentlichkeit hier als »Bühne der politischen Partizipation« (Fraser 2001:
140) oder etwas allgemeiner als zentraler Ort gesellscha tlicher Aushandlungspro-
zesse betrachtet (vgl. Klaus/Drüeke 2017).

Im Anschluss an feministische eorien gehe ich dabei davon aus, dass Ö fent-
lichkeit »keinmachtfreier Raum« (Klaus/Drüeke 2017a: 108) ist, wie Elisabeth Klaus
und Ricarda Drüeke betonen, sondern »gesellscha tliche Hierarchien und die da-
mit verbundenen antagonistischen bzw. agonistischen Interessen den ö fentlichen
Diskurs und seine Formen bestimmen« (ebd.: 109). Ö fentlichkeit wird hier im Sin-
ne von Fraser undMou fe als »diskursives Forum zur Inszenierung von Kon likten,
das aus starken und schwachen Ö fentlichkeiten besteht« (Klaus/Drüeke 2017: 108)
betrachtet (vgl. Fraser 2001: 107 f.).

Frasers Konzeption der pluralen Ö fentlichkeit(en) wird in feministischen
eorien als Antwort v.a. auf die Vorstellung einer homogenen, für alle Bürger*in-

nen gleichermaßen geö fneten Konzeption von Ö fentlichkeit betrachtet – wie sie
insbesondere im Rahmen des deliberativen Modells von Habermas formuliert wird
(vgl. Calhoun 1992). Verbunden ist damit in Frasers Sicht eine »spezielle, nämlich
bürgerlich maskulinisierte, von der Überlegenheit der weißen Rasse überzeugte
Konzeption der Ö fentlichkeit« (Fraser 2001: 121), die keinen di ferenzierten Herr-
scha tsbegri f beinhaltet. Ihre Kritik richtet sich v.a. auf das Ideal eines freien
Zugangs zur Ö fentlichkeit, welches die Bedeutung sozialer Ungleichheiten in
politischen Diskursen verschleiert (vgl. Wilde 2014: 210f.). Dabei nimmt Fraser
nicht nur die Exklusion von Frauen auf der Grundlage von Gender, sondern auch
von anderen Gesellscha tsgruppen entlang der Ungleichheitskategorien ›class‹ und
›Ethnie‹ in den Blick: »Women of all classes and ethnicities were excluded from
o ficial political participation on the basis of gender status, while plebian men
were formally excluded by property qualifications.Moreover, in many cases women
and men of racialized ethnicities of all classes were excluded on racial ground«
(Fraser 1992: 118). Die Annahme einer einzigen monolithischen Ö fentlichkeit, so
kritisiert Fraser, ignoriert gesellscha tliche Unterschiede und Benachteiligungen
marginalisierter Gruppen. Da ihnen der Zugang zur gleichberechtigten politi-
schen und medialen Partizipation an gesellscha tlichen Aushandlungsprozessen
verwehrt bleibt, brauchen marginalisierte Gruppen ihre eigenen Arenen des
Diskurses sowie ihre eigenen Medien bzw. Teil- oder Gegen-Ö fentlichkeiten.
Gerade diese Ungleichheiten gilt es nach Fraser zu thematisieren. Speziell »subal-
terne Gegenö fentlichkeiten« betrachtet sie als Gegenkra t zur Homogenisierung
von Ö fentlichkeit: »I propose to call these subaltern counterpublics in order to
signal that they are parallel discursive arenas where members of subordinated
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social groups invent and circulate counterdiscourses to formulate oppositional
intepretations of their identities, interests and needs« (Fraser 1992: 122).

Fraser betont die Heterogenität und Pluralität von Ö fentlichkeit(en) und
grenzt sich damit vom Habermas’schen Ideal einer einheitlichen bürgerlichen
Ö fentlichkeit ab; zudem nimmt sie mit dem Begri f der Subalternität Bezug auf
eines der zentralen Konzepte postkolonial-feministischer eorie (vgl. Kapitel
2.2.3). Ihre Überlegungen erweisen sich in Verbindung mit Spivaks Kritik an
der Un-/Möglichkeit subalterner Artikulation für die vorliegende Untersuchung
von umkämp ten post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen in der gegenwärtigen
Medienkultur als richtungsweisend. Sowohl bei Fraser als auch bei Spivak lässt
sich das zentrale Problem vereinfacht dahingehend beschreiben, dass sogenannte
›benachteiligte Gruppen‹ ihre Interessen in hegemonialen Ö fentlichkeiten nicht
gleichberechtigt wie privilegierte Akteur*innen vertreten können (vgl. Dhawan
2009: 57). In jüngeren Aufsätzen führt Spivak dazu aus, dass Subalternität gerade
in dem Umstand zu sehen ist, dass Bürger*innen keine Ö fentlichkeit reklamieren
können. In dieser Hinsicht stellt Nikita Dhawan fest: »Wir müssen uns hier verge-
genwärtigen, dass bereits die Möglichkeit sich selbst als Teil eines Nationalstaates
verstehen zu können, ein Privileg darstellt, um das Subalterne beraubt wurden.
Hierdurch ist die Subalterne gänzlich unvorbereitet für die Ö fentlichkeit« (Dha-
wan 2009: 57). Der »fehlende Zugang Subalterner zum ö fentlichen Raum« (ebd.)
stellt laut Dhawan in der post-/kolonialen Gegenwart auch deswegen eine be-
sondere Herausforderung dar, da »die Vernachlässigung der Frage neokolonialer
Abhängigkeit die Subalternität in jenem Moment reproduziert, in welchen den
Subalternen scheinbar ermöglicht wird, zu sprechen« (ebd.). Eine zentrale Heraus-
forderung besteht darin, demokratische eorie und Ö fentlichkeit mit Blick auf
die Frage nach der Un-/Möglichkeiten subalterner Artikulation zu rekonstruieren.

Das Drei-Ebenen-Modell von Öffentlichkeit
Ausgangspunkt für eine empirische Konzeption von diskursiven Ö fentlichkeiten
der vorliegenden Medienanalyse ist das Drei-Ebenen-Modell von Elisabeth Klaus,
das sie erstmals Mitte der 1990er-Jahre vorgestellt hat und das von großer Aktua-
lität ist (vgl. Klaus/Drüeke 2017b). Dieses lehnt sich u.a. an das ein lussreiche Are-
nenmodell von Ö fentlichkeit von Jürgen Gerhards und FriedhelmNeidhart an, legt
statt einer systemtheoretischen aber eine kritische, handlungstheoretische Fun-
dierung zugrunde und verbindet dieses mit Frasers Konzeption von Gegenö fent-
lichkeit. »Ö fentlichkeit ist demnach ein Selbstverständigungsprozess der Gesell-
scha t, der mittels Deliberation in verschiedenen sich gegenseitig durchdringen-
den Diskurssphären vonstattengeht« (Drüeke/Klaus 2017: 7). DasModell bietet sich
für eine gesellscha ts- und machttheoretische Verortung des journalistischen Dis-
kurses an, der somit als eine spezifische Form von Ö fentlichkeit konturiert wird.
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Klaus di ferenziert drei Ebenen von Ö fentlichkeiten, die sich in Hinblick auf ihre
Kommunikationsformen und -foren unterscheiden und verschiedene Funktionen
im gesellscha tlichen Selbstverständnisprozess einnehmen und auf denen unter-
schiedliche Akteur*innengruppen agieren (vgl. Klaus 2017: 22f.).

Auf der »einfachen« Ebene tauschen sich individuelle Akteur*innen relativ
voraussetzungslos und gleichberechtigt in interpersonellen Beziehungen aus; hier
sind z.B. Blogs u.a. verortet und es zeigen sich durchaus widerständige Positionen.
Auf der »mittleren« Ebene sind v.a. soziale Gruppen und Gruppenbeziehungen
wichtig, hier ist bereits eine gewisse Kompetenz für Kommunikator*innen gefor-
dert. Hier können sog. Bewegungsö fentlichkeiten, bspw. Frauenö fentlichkeiten –
oder im Kontext der vorliegenden Untersuchung auch anti-rassistische oder post-
koloniale Initiativen –, verortet werden. Den mittleren Ö fentlichkeiten kommt
eine »Übersetzungsfunktion« zu, da sie emen aus den einfachen Ö fentlichkei-
ten bündeln und für die komplexen, politischen Institutionen und nicht zuletzt
auch die Massenmedien zur Verfügung stellen (vgl. Klaus 2017: 23). Im Fokus
dieser Arbeit steht die »komplexe« massenmediale Ö fentlichkeit, die laut Klaus auf
vielfältige Weise mit mittleren und einfachen Ö fentlichkeiten verschränkt und
verwoben ist. Neben den Massenmedien sind auf der »komplexen« Ebene eta-
blierte demokratische Institutionen wie Regierungen und Parlamente, aber auch
PR- und Lobbyarbeit großer Unternehmen verortet. Dementsprechend agieren
auf dieser Ebene v.a. Organisationen und Eliten. Hier findet eine hegemoniale
Auswahl und Verbreitung von emen sowie gesellscha tliche Entscheidungs-
findung statt. Die Kommunikation ist anspruchsvoll und professionalisiert, die
Zugangsbedingungen sind entsprechend restriktiv.

Das Verhältnis dieser drei Ebenen von Ö fentlichkeiten visualisiert Klaus als
eine geschichtete Pyramide, welche das hierarchische Verhältnis mit Blick auf ge-
sellscha tlichen Ein luss und Macht veranschaulicht. Diese zeigt auf, inwiefern die
drei Ebenen von Ö fentlichkeit als »Diskursräume unterschiedlicher Komplexität«
(ebd.: 30) betrachtet werden können. Dabei gilt: »Je komplexer die Kommunika-
tionsstruktur, umso kleiner die Zahl der kommunikativen Formen und umso ge-
ringer die Partizipationsmöglichkeiten der Bürger_innen. Entscheidend ist die da-
mit verbundene gesellscha tliche Hierarchie: Je komplexer die Ö fentlichkeit, umso
größer ihre gesellscha tliche Macht und ihr Ein luss auf die ›ö fentliche Meinung‹«
(ebd.: 26). DasModell von Klaus verdeutlicht, dass komplexenmassenmedialen Öf-
fentlichkeiten »eine weitgehende Definitionsmacht für die ö fentliche Meinungs-
bildung zukommt und diese im Sinne der gesellscha tlichen Eliten agieren« (ebd.),
sodass Kontinuität und soziale Stagnation die Regel seien; in spezifischen histori-
schen Situationen insbesondere in gesellscha tlichen Umbruchzeiten können aber
Transformationsprozesse ausgelöst werden, bspw. wenn oppositionelle Positionen
der einfachen Ebene die komplexe Ebene von Ö fentlichkeit erreichen und eine
Delegitimierung hegemonialer Positionen bewirken (vgl. ebd.).
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Das Modell erö fnet Perspektiven, über Verbindungen von Ö fentlichkeiten
(und vielfältige Teil- und Gegenö fentlichkeiten) jenseits von Dichotomien –
wie ö fentlich/privat, männlich/weiblich, hegemonial/oppositionell, global/lokal,
a fektiv/rational – nachzudenken (vgl. Klaus/Drüeke 2017: 110 f.). Empirisch
kann Ö fentlichkeit (in der Einzahl) als »Gesamtheit aller Ö fentlichkeiten gefasst
werden, die auf den drei Ebenen von Ö fentlichkeiten agieren« (Klaus 2017: 33).
Auf diesen Ebenen bilden sich kommunikative Foren oder Arenen zu bestimmten
emen aus. Innerhalb der journalistischenMedienö fentlichkeit können sich wie-

derum auch spezifische »Erinnerungsö fentlichkeiten« (Lohner 2014) entwickeln.
Diese definiert Lohner als » emen- oder Teilö fentlichkeiten, in den gesellscha t-
liches Erinnerungshandeln kommuniziert wird« (Lohner 2014: 103). Bezogen auf
den Untersuchungsgegenstand betrachte ich in diesem Sinne post-/koloniale
Erinnerungsdiskurse im Journalismus als ö fentliche Kommunikation, innerhalb
derer gesellscha tliche Erinnerung bspw. an die Kolonialzeit und den Genozid an
den Ovaherero und Nama überhaupt hergestellt und verhandelt wird.

Auch wenn das Modell nur bedingt für Beschreibungen sozialen Wandels
geeignet ist, ermöglicht es, »das Zustandekommen kon liktärer gesellscha tlicher
Diskurse besser zu verstehen« (Klaus 2017: 26). Das Drei-Ebenen-Modell macht
somit theoretisch beschreibbar, wie kritische Erinnerungen an die Kolonialzeit aus
marginalisierten Räumen, die hier nun als Teilö fentlichkeiten auf der einfachen
und mittleren Ebene verortet werden können, in der hegemonialen Medien-
Ö fentlichkeit (also auf der komplexen Ebene) Eingang finden. Im Anschluss an
die Überlegungen von Klaus kann dabei von einem weiter gefassten gesellscha tli-
chen Umbruch ausgegangen werden, in dessen Zuge »die bestehenden politischen
und/oder ökonomischen Verhältnisse grundlegend in Frage gestellt werden« (ebd.:
27) bzw. der zu einem Wandel innerhalb der hegemonialen Erinnerungskultur
führen kann.

Wie Klaus Arnold mit Blick auf ö fentliche Erinnerungskommunikation und
auf journalistische Erinnerungskonstruktionen feststellt, dominieren in etablier-
tenDemokratien in der Regel »a firmative, diemomentane Ordnung unterstützen-
de Sichtweisen« (Arnold 2010: 93). Dagegen zeigt sich in gesellscha tlichen Heraus-
forderungslagen bzw. Umbruchszeiten die Tendenz, dass es bezogen auf die Ver-
gangenheit zu »Krisen tradierter Erklärungsmuster« (Zierold 2006: 101) kommen
kann. In diesem Zuge kann die unbehaglich gewordene Vergangenheit entweder
»an die Seite geschoben« (Assmann 2005: 30), d.h. verdrängt oder ›vergessen‹ und
stattdessen »der Blick in die gemeinsame Zukun t« (ebd.) forciert werden. Es kön-
nen aber auch Gegen-Erinnerungen an Gewicht gewinnen und zu einem Wandel
der ö fentlichen Erinnerungskultur beitragen. O fen bleibt hier zunächst, inwie-
fern diese Teilö fentlichkeiten mit ihren kritischen Erinnerungskulturen selbst ei-
nen solchen gesellscha tlichen Umbruchprozess befördern können. Im Anschluss
hieran stellt sich für die vorliegende Untersuchung die Frage, unter welchen (ver-
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änderten) Bedingungen kritische Erinnerungen an die Kolonialzeit und den Geno-
zid Anfang der 2000er-Jahre schließlich im ö fentlich-medialen journalistischen
Diskurs sichtbar und hörbar werden.

Transnationale bzw. post-/koloniale Öffentlichkeiten
Für die vorliegendeUntersuchung istmit Blick auf Prozesse der Globalisierung und
Herausbildung speziell transnationaler Ö fentlichkeiten relevant festzustellen, dass
sich das Problem abermals »als viel komplexer und vielschichtiger dar[stellt], da
sich verschiedene Ö fentlichkeiten durchdringen und überschneiden« (Klaus 2017:
31). Eine solche Transnationalisierung beschreibt etwa Lohner bezogen auf den
Prozess der »Europäisierung von Erinnerungsö fentlichkeiten« als »zunehmende
Verschränkung der verschiedenen, auf nationaler und subnationaler Ebene di fe-
renzierten, (medialen) Erinnerungsarenen zu einem europäischen Erinnerungs-
kommunikationsnetzwerk« (Lohner 2014: 103). Entscheidend ist, dass bestehende
Ö fentlichkeiten – verstanden als ein fragmentierter Zusammenhang von vielfältig
di ferenzierten Foren und Medienarenen – somit nicht durch eine übergeordne-
te europäische Ö fentlichkeit ersetzt, sondern um eine weitere Kontextebene er-
weitert werden. In dieser Hinsicht ist das Ö fentlichkeitsmodell anschlussfähig an
kosmopolitische Ansätze, welche »den Begri f des Transnationalismus als Alterna-
tive zur Entweder-oder-Unterscheidung zwischen nationalen und internationalen
Organisationsprinzipien« (Köhler 2006: 47) verwenden.

Transnationale Erinnerungsdiskurse können im übertragenen Sinn als eine er-
weiterte Form ö fentlicher Kommunikation über Vergangenheit betrachtet wer-
den. Wie auch andere Ebenen der Ö fentlichkeit, so sind auch die transnationalen
Ö fentlichkeiten als Schauplatz vielfältiger Kon likte bzw. als kon liktha ter Kom-
munikationszusammenhang zu betrachten (vgl. Hetzel 2017). Entscheidend ist die
Frage der Partizipationsmöglichkeiten. ImAnschluss an die Überlegungen von Fra-
ser gilt es folglich, etwa europäische, nationale und transnationale Ö fentlichkeiten
als komplementäre politische Arenen dahingehend zu betrachten, welche Ein- und
Ausschlüsse die verschiedenen Ö fentlichkeiten jeweils beinhalten. Mit Blick auf
die verschiedenen Ö fentlichkeitsebenen kann dann gefragt werden: »Wem wird
nicht nur die Partizipation an Entscheidungen, sondern darüber hinaus die Par-
tizipation am gesellscha tlichen Selbstverständigungsprozess insgesamt verwei-
gert?« (Klaus 2017: 32)

Kosmopolitisierte Erinnerungskulturen sind somit vor dem Hintergrund eines
pluralen machtkritischen Ö fentlichkeitsverständnisses keineswegs als einheitli-
ches, harmonisches Ganzes zu betrachteten, sondern als eine Art diskursiver Zu-
sammenhang, den es gerade in seinen je lokalen (sub-/nationalen) Ausprägungen
näher zu betrachten gilt. Hier weisen Ingrid Volkmer und Carolyne Lee darauf hin,
dass es gerade das »subnational setting« im Zusammenhang mit Journalismus,
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Erinnerung und Globalisierung näher zu untersuchen gilt: »O ten overlooked is
the transformation of the nation-state in the diverse contexts of globalization and
the ›embedness of the global in the national‹« (Volkmer/Lee 2014: 51). Dabei gilt es
abermals eine herrscha tskritische und v.a. dezidiert postkoloniale Problematisie-
rungsperspektive einzubringen, welche den Fokus auf globale und lokale Macht-
verhältnisse und Ausschlüsse lenkt. Ein zentrales Dilemma besteht insbesondere
darin, dass die internationale Zivilgesellscha t »als Erweiterung der hegemonialen
Ordnung« (Dhawan 2009: 59) zu betrachten ist.

Im Anschluss an Spivak problematisiert Dhawan hierbei v.a. die Rolle von
transnationalen Eliten, die – und zwar in der Regel ohne von den Menschen,
die sie zu vertreten angeben, direkt gewählt zu sein – »beachtliche politische
Macht sowie einen Zugang zur transnationalen Ö fentlichkeit erlangt haben«
(ebd.: 60), während die Subalterne keinerlei Anteil an den organisierten Kämp-
fen der neuen sozialen Bewegungen hat. Hier drängt sich in den Worten von
Dhawan der »Verdacht eines neokolonialen Paternalismus« (ebd.) auf. Nicht nur
frühe philosophische kosmopolitische Entwürfe, auch der Diskurs des politisch-
rechtlichen Kosmopolitismus mitsamt seinen institutionellen Ausprägungen hat
folglich Kritik seitens postkolonialer und feministischer Vertreter*innen pro-
voziert. Diese weisen »auf die Komplizenscha t von liberalen kosmopolitischen
Solidaritätsbekundungen mit globalen Herrscha tsstrukturen« (ebd.: 52) hin. Eine
postkoloniale Lesart der Versprechen kosmopolitischer Demokratie ermöglicht laut
Dhawan dagegen »die Problematisierung einer unkritischen Solidarität sowie
essentialistischer Diskurse zu globaler Gerechtigkeit und Menschenrechten«
(ebd.: 53). Diesen Umstand werde ich im Folgenden im Zusammenhang mit post-
kolonial-feministischer Kritik am politisch-rechtlichen Kosmopolitismus näher
beleuchten.

5.3 Das post-/koloniale Paradox von Recht und Gerechtigkeit

Das Verhältnis von Recht, Gerechtigkeit und Post-/Kolonialismus ist in Debatten
um das schwierige Erbe der europäischen Au klärung besonders umstritten (vgl.
Dhawan 2010; ausführlich Dhawan 2014). Dabei haben postkoloniale Studien nicht
nur an die historische Komplizenscha t von Rechtsdiskursen mit dem europäi-
schen Kolonialismus und Imperialismus erinnert, sondern auch kritisch aufge-
zeigt, wie strukturelle globale ökonomische Asymmetrien in gegenwärtigen Dis-
kursen ausgeblendet werden, um dem Recht den Anschein von Gerechtigkeit zu
verleihen.Mit Blick auf die bis in die Gegenwart wirkmächtigen europäischen auf-
klärerischen Ideale und etablierten Normen formuliert Dhawan tre fend:
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»Die Konstruktion des Westens als normative Macht hat eine Spur gewaltsamer
und ausbeuterischer Systeme im Namen von Moderne, Fortschritt, Emanzipati-
on, Vernun t, Recht, Gerechtigkeit und Frieden hinterlassen. Nicht-westliche In-
dividuen, Gruppen oder Staaten, die als ›zivilisiert‹ und modern gelten wollen,
haben nur die Wahl, sich diesen Normen anzupassen, wenn sie nicht riskieren
wollen, gegen ihren Willen ›zivilisiert‹ oder ›modernisiert‹ zu werden. Als über-
legen dargestellt, sind die europäischen Normen wert, nachgeeifert zu werden,
auch wenn sie immer nur ›schlechte‹, ›schwache‹ oder ›versagende‹ Kopien des
›Originals‹ darstellen.« (Dhawan 2010: 303)

Wie Dhawan betont, gilt es vor diesem Hintergrund Gerechtigkeitsbegri fe zu de-
kolonialisieren und damit verbundene Wissensbestände vor dem Hintergrund ih-
rer Entstehungsgeschichte zu dekonstruieren. Mit Blick auf den Gegenstand der
vorliegenden Untersuchung lässt sich hier also feststellen, dass in aktuellen De-
batten über einen angemessenen Umgang mit der kolonialen Vergangenheit und
damit verbundenen Entschädigungsansprüchen von allen Seiten rechtliche Argu-
mente ins Feld geführt werden. Gleichzeitig ist mittlerweile bekannt, dass im heu-
tigen internationalen Recht kolonialeMuster eingeschrieben sind. Auch im spezifi-
schen Zusammenhang mit der Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und
Nama werden grundlegende Rechts- und Gerechtigkeitsfragen aufgeworfen. Aus
diesem Grund soll das paradoxe Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit im Fol-
genden exemplarisch mit Blick auf das einstige europäische Völkerrecht und seine
kolonialen Ursprünge beleuchtet werden (5.3.1). Daran anschließend gehe ich auf
die postkoloniale Kritik an der internationalen Menschenrechtspolitik und spezi-
ell auf die Diskussion um die UN-Genozid-Konvention ein (5.3.2) und wende mich
schließlich der Debatte um eine neue internationale Moral und einer Politik der
›Wiedergutmachung‹ zu (5.3.3).

5.3.1 Koloniale Ursprünge des Völkerrechts

Die kolonialen Ursprünge des gegenwärtigen internationalen Rechts, welches
maßgeblich aus dem einstigen europäischen Völkerrecht, dem Ius Publicum Eu-
ropaeum, hervorgegangen ist, sind im Feld der Postcolonial Legal Studies kritisch
dargelegt worden. Insbesondere Vertreter*innen der ird World Approaches to
International Law (TWAIL) betonen, dass die vermeintliche ›Universalisierung‹ des
Völkerrechts »sowohl als Instrument als auch als Bedingung kolonialer und post-
kolonialer Herrscha t fungierte«, weswegen sie »die Legitimität und Aufrichtigkeit
des internationalen Rechts infrage« stellen (Castro Varela/Dhawan 2015: 35).7

7 Vgl. ausführlicher zu den TWAIL-Ansätzen etwa Anghie/Chimni 2003.
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Als richtungsweisend gilt in diesem Zusammenhang Antony Anghies Imperia-
lism, Sovereignty, and the Making of International Law (2004). Darin entfaltet er eine
alternative Geschichte des Völkerrechts und zeigt auf, welche konstitutive Rolle
der Kolonialismus in Diskursen über Souveränität und internationales Recht spiel-
te (vgl. Dhawan 2010: 303; Castro Varela/Dhawan 2015: 36). Während klassische
Darstellungen die Konsolidierung der Souveränitätsdoktrin auf den Westfälischen
Frieden von 1648 datieren, verfolgt Anghie deren Grundlagen auf den Juristen und
eologen Francisco de Vitoria (1492-1546) zurück.8 Nach Vitoria waren nur Souve-

räne dazu legitimiert, Krieg zu führen, ebenso wie nur Christen ›gerechte Kriege‹
führen konnten. »Beides war Nicht-Europäern a priori verwehrt« (Dhawan 2010:
303). Vitoria erklärte bspw. den Unterschied zwischen den spanischen Kolonia-
list*innen und Indigenen dadurch, dass Letztere wegen ihrer ›barbarischen‹ kultu-
rellen Praktiken nicht in der Lage seien, souverän zu sein. Die Spanier*innen wa-
ren wiederum legitimiert, die ›Native Americans‹ zu unterwerfen, notfalls durch
Krieg (vgl. Dhawan 2010: 303). Auf diese Weise wurde eine rechtliche Grundlage
gescha fen, welche die gewaltvolle Unterwerfung und Beherrschung der ›ungeord-
neten‹ außereuropäischen Welt als christliche ›Zivilisierungsmission‹ legitimierte.

Das einstige europäische Völkerrecht hat als ursprünglich regionales Ord-
nungsmodell im Zuge der Kolonialisierung eine weltweite Ausbreitung erfahren
und andere regionale Ordnungen verdrängt (vgl. Kämmerer 2010: 291f.). Dabei
wandelte es sich – so stellt Kämmerer fest – im Zuge der kolonialen Begegnung
mit außer-europäischen Bevölkerungen von einer »exklusiven« Rechtsordnung zu
einer »diskriminierenden«; bis auf wenige Ausnahmen war die Rechtsetzung auf
europäische Staaten beschränkt, »nicht-europäische Gesellscha ten wurden, vor
allem in Afrika, als Rechtsobjekte angesehen und hatten an der Rechtsfindung
keinen Anteil« (ebd.: 292). Wenngleich sich im Zuge der Dekolonialisierung in
den 1940er- und 1950er-Jahren ober lächlich ein Übergang vom eurozentrischen
zum heutigen vermeintlich ›universellen‹ Völkerrecht vollzog, sind die post-/kolo-
nialen Asymmetrien aus Sicht von Kritiker*innen wie Anghie nicht überwunden
worden. Insbesondere mussten sich die neuen, ehemals kolonialisierten Staaten
mit ihrem Beitritt zum ›Völkerbund‹ einer europäischen Ordnung unterwerfen,
deren Grundprinzipien sie nicht mitgestaltet haben; diese Rechtsordnung war
sogar insofern gezielt gegen sie gerichtet, als sie die koloniale Beherrschung und
Ausbeutung der außereuropäischenWelt legitimierte. Hier zeigt sich ein zentrales
post-/koloniales Dilemma. Kurz: »Die Völkerrechtshistorie schließt als Bestandteil
eines historisch-systematischen Kontinuums, jene Regeln ein, die genau diese

8 Vitoria gilt als Pionier des internationalen Rechtsdenkens und der Idee des ›gerechten Krie-
ges‹ und begründete die Schule von Salamanca mit, die ein ›internationales Naturrecht‹ ent-
wickelte und dessen Argumente die Entwicklung des Völkerrechts maßgeblich beein luss-
ten; vgl. Anghie 2004: 13 f.
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außereuropäischen Gesellscha ten einst diskriminierten« (vgl. Kämmerer 2010:
292). Dieses Dilemma zeigt sich bis in die Gegenwart hinsichtlich »der Genealogie
des Völkerrechts und seiner Verwicklung in die fortgesetzte Entrechtung der post-
kolonialen Staaten, die auch nachdem sie die formale Unabhängigkeit erreicht
haben in einer Beziehung struktureller Ungleichheit mit ihren ehemaligen Koloni-
satoren verbleiben« (Dhawan 2010: 303). Diese machtvollen kolonialen Ursprünge
des Rechts werden in dominanten Diskursen überwiegend ausgeblendet, sodass
sich das Recht als Gerechtigkeit ›verkleiden‹ kann, wie etwa Drucilla Cornell (1992)
nachgezeichnet hat. Da »dieser historische Zusammenhang nicht mehr zu Tage
tritt«, so stellt auch Dhawan in jüngerer Zeit fest, erscheint das »Völkerrecht als
ein gangbarer Weg für transnationale Gerechtigkeit« (Dhawan 2010: 303) und
ungleiche Machtverhältnisse in das internationale Recht und seine Institutionen
eingeschrieben. Diese wirken nicht zuletzt auch in gegenwärtigen Auseinander-
setzungen über Anerkennung und Entschädigung kolonialen Unrechts fort, wie
insbesondere auch im Falle des Ovaherero- und Nama-Genozids deutlich wird.
Der Völkerrechtler Jörn Axel Kämmerer – der im untersuchten medialen Diskurs
um den Ovaherero- und Nama-Genozid selbst als ›Experte‹ eine wichtige Stimme
bekommt –, formuliert dazu prägnant: »Passé sind zwar die diskriminierenden
Rechtskonzepte des Kolonialismus, nicht aber die Rechtsordnung, aus der sie
erwachsen waren« (Kämmerer 2010: 291). Dieser Umstand wird in der deutsch-
sprachigen juristischen Fachdebatte zunehmend kritisch kommentiert. Mit Blick
auf die erfolglosen Klagen der Ovaherero stellt M.N. Kaapanda-Girnus im Rekurs
auf Anghies Studien kritisch fest, dass die heutigen juristischen Hürden auf
den skizzierten völkerrechtlichen Strategien der Ausgrenzung und kolonialen
Unterwerfung außereuropäischer Gesellscha ten basieren.

»Man muss sich daran erinnern, dass die Ausgrenzung der Herero aus der Sphä-
re des Völkerrechts – die Grundlage der heutigen Behauptungen, das gegen sie
begangene Unrecht habe das Völkerrecht jener Zeit nicht verletzt – nicht ›einfach
so passiert ist‹. Sie was nicht das Resultat einer objektiven Anwendung des Völker-
rechts, sondern […] das gewünschte Ergebnis rechtlicher Strategien und Techni-
ken, die die positivistischen Völkerrechtler/innen des 19. Jahrhunderts anwende-
ten, um das koloniale Zusammentre fen auf eine bestimmte Art zu verwalten.«
(Kaapanda-Girnus 2010: 300, Herv.i.O.)

Deutlich wird hier, dass die strukturellen Hürden, welche eine juristische Aner-
kennung und Entschädigung des Genozids an den Ovaherero und Nama unter den
heutigen völkerrechtlichen Bedingungen verhindern, von den europäischen Kolo-
nialmächten gezielt angelegt worden und bis in die Gegenwart wirkmächtig sind.
Das Völkerrecht ist somit kein neutrales Recht, sondern ein partikulares europäi-
sches Konstrukt, welches globale Gültigkeit beansprucht. Malte Jaguttis spricht
vom historischen Völkerrecht auch kritisch von einer »unvollständigen Ordnung
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europäischer Staatsherrlichkeit« (Jaguttis 2010: 285). Mit Blick auf die erfolglosen
Klagegesuche von Vertreter*innen der Ovaherero stellt er fest, dass diesen inner-
halb der bestehenden RechtsordnungGerechtigkeit strukturell unmöglich gemacht
wurde: »Jeder Versuch, ihre Forderungen unmittelbar amMaßstab des Ius Publicum
Europaeum abzubilden,wäre nicht nur einseitig, sondern auch immer wieder durch
dessen imperialen Kontext blockiert« (ebd.: 288, Herv.i.O.).

Derartige kritische postkoloniale Perspektiven sind insbesondere in der
deutschsprachigen Völkerrechtsdebatte jedoch weiterhin nur marginal, wie Jo-
chen von Bernstor f auf seinem »völkerrechtsblog« mit Blick auf den postcolonial
turn kritisch feststellt: »Weder hat bis heute trotz einiger Einzelpublikationen
eine umfassende völkerrechtliche Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus
stattgefunden, noch werden die Grundannahmen jüngerer völkerrechtlicher Tra-
ditionslinien in Deutschland aus Nord-Süd-Perspektive in Frage gestellt« (von
Bernstor f 2014b).

Eine Leerstelle der Völkerrechtswissenscha t (nach demZweitenWeltkrieg) gibt
es laut von Bernstor f zudem hinsichtlich der engen Verwobenheit des Völkerrechts
mit globalen ökonomischen Strukturen (vgl. von Bernstor f 2014a). Auch der un-
hinterfragte »Glaube an internationale Gerichtsbarkeit« (ebd.) stabilisiere ihm zu-
folge bestehende globale Ungleichheiten. »Wenn es aber um fundamentale globa-
le Antagonismen, extreme Armut und strukturelle ökonomische Benachteiligun-
gen ganzer Weltregionen geht, scheint das Vertrauen auf fragmentierte gerichtli-
che Abwäglösungen wenig hilfreich, vor allem aber stabilisiert dieser Zugang die
bestehenden Regime in ihrer jetzigen Struktur« (ebd.). Es ist deswegen notwen-
dig, »globale Normen und Institutionen darau hin zu untersuchen, ob und wie sie
strukturelle ökonomische Ungleichgewichte und Unterrepräsentation perpetuie-
ren, auch wenn wir in Europa hiervon vielleicht lange profitiert haben« (ebd.). Auf
globaler Ebene kann auch der Umstand, dass kritische postkoloniale Ansätze bisher
marginal geblieben sind, als Ausdruck globaler Machtverhältnisse im Bereich des
internationalen Rechts gelesen werden. Der bestehende rechtliche Rahmen pro-
tegiert die alten europäischen Kolonialmächte des ›Völkerbunds‹ bis in die Gegen-
wart,während das internationale Recht vorgibt, eine universale ›gerechte‹Weltord-
nung zu garantieren. In dieser Hinsicht sind auch die globale Menschenrechtspo-
litik und insbesondere die UN-Genozid-Konvention aus postkolonialer Perspektive
kritisch zu betrachten.

5.3.2 Menschenrechte zwischen Universalisierung
und postkolonialer Kritik

Das europäische Völkerrecht des Kolonialismus kannte noch keine Menschenrech-
te. Die Idee von der Freiheit und Gleichheit ›derMenschen‹ – ausgenommenwaren
hiervon jedoch Frauen und versklavteMenschen –wird zwar bis in die antike Philo-
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sophie der Stoa zurückverfolgt, die Ausrufung der Menschenrechte erfolgte jedoch
erst im Kontext der Französischen Revolution. »Mit der völkerrechtlichen Kodi-
fizierung in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurde zugleich die
Rechtsgleichheit von Mann und Frau zur verbindlichen internationalen Norm. Die
Gleichberechtigung der Geschlechter ist global jedoch ebenso umstritten wie das
Verständnis der Menschenrechte als universell gültige moralische Ansprüche des
Individuums« (Ehrmann 2009: 84f.). Die Idee universeller Menschenrechte wird
in postkolonialen eorien v.a. aufgrund ihrer eurozentrischen, partikularen, nor-
mativen Begründung und ihrer neokolonialen Instrumentalisierung für politische,
ökonomische und militärische Interventionen des globalen Nordens in formal de-
kolonialisierte, souveräne Staaten des globalen Südens ausgesprochen kritisch be-
trachtet (vgl. ebd.: 85).

Die Aporie der Menschenrechte, so hat Hannah Arendt (1986) dargelegt, zeigt
sich grundlegend darin, dass Staatsbürger*innenscha t für deren Inanspruchnah-
me vorausgesetzt wird. Dadurch werden all jene als Rechtsträger*innen ausge-
schlossen, denen ein staatsbürgerlicher Status verwehrt wird. Im Anschluss an die
Argumentation von Arendt und Edmund Burke (1967) – der seinerseits kritisch
festgestellt hat, dass allein der Staat Rechte definieren und für seine Bürger*innen
(bspw. »Rechte eines Engländers«) garantieren könne –bringt Ehrmann dasDilem-
ma auf den Punkt: »Denn das konkrete Subjekt, das sich auf die aus der mensch-
lichen Natur entsprungenen Rechte berufen kann, ist nicht etwa der abstrakte,
sondern der vergeschlechtlichte, rassifizierte und sozial privilegierte Mensch und
damit ausschließlich der weiße, besitzende und katholische Mann der Metropo-
le« (Ehrmann 2009: 86). Die vermeintliche ›Universalisierung‹ der Menschenrechte
betrachten postkoloniale Vertreter*innen vor allem dahingehend kritisch, dass die
Integration von Frauen in ihren Geltungsbereich nur »um den Preis der Markie-
rung und Verwerfung des rassifizierten, ›unaufgeklärten‹ Anderen auf Grundlage
der Hierarchisierung von Di ferenz denkbar« (ebd.) wurde.

Mit Blick auf diese Dialektik von Inklusion und Exklusion gilt es herauszustel-
len, dass die Ausrufung der Menschenrechte historisch mit der Herausbildung von
Kolonialreichen zusammenfällt und in diesem Zuge globale Ungleichheitsverhält-
nisse rechtlich verankert wurden. Denn während sich aufseiten der europäischen
Kolonialmächte die Idee der Menschenrechte weiter ausbreitete, wurden die au-
ßereuropäischen Kolonien zu Räumen deklariert, in denen die Geltung der Men-
schenrechte 1791 per Dekret außer Kra t gesetzt werden konnten (vgl. ebd.: 86f.). In
dieser Hinsicht hat der antikoloniale Denker Frantz Fanon (1966) schon früh darauf
hingewiesen, dass die ›Universalisierung‹ der europäischen humanistischen Ideale
geradewegs zur Konsolidierung der europäischen Herrscha t über dieWelt geführt
habe und diese daher kaum für einen antikolonialen Befreiungskampf dienlich sein
könnten. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte (AEMR) – in der im ersten Artikel bekanntlich Freiheit, Gleichheit und
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Würde der gesamten Menschheit postuliert werden – »von Seiten der damals noch
kolonialisierten Länder – gelinde gesagt – mit Skepsis zur Kenntnis genommen«
(Castro Varela/Dhawan 2015: 207), wie Castro Varela und Dhawan kritisch bemer-
ken. Die Menschenrechtserklärung wird folglich als ein imperialistisches Projekt
des Westens und ihre Auslegung als ein neokoloniales Beherrschungsinstrument
betrachtet, mit dem der Globale Norden seine Hegemonie über den Globalen Sü-
den rechtlich verankert hat.

Auchwenn die postkoloniale Kritik stärker wird, zeigt sich in der globalenMen-
schenrechtspolitik bis in die Gegenwart eine gewisse Blindheit gegenüber dieser
Historie und den damit verbundenen massiven Menschenrechtsverletzungen im
Namen von Kolonialismus und Imperialismus. So stellen Castro Varela und Dha-
wan fest: »Doch während Verbrechen gegen die Menschheit vor allem von Europa
ausgingen, denkt auch heute die Mehrheit der Menschen im globalen Norden bei
Menschenrechtsverletzungen nicht an Europa, sondern eben an jene Länder, die
Europa angeblich zu ›zivilisieren‹ trachtet« (ebd.). Dabei werden die Menschen-
rechte als Ideal o tmalsmitMenschenrechtspolitik als Praxis gleichgesetzt. »Je bes-
ser die Menschenrechtspolitik eines Staates bewertet wird, desto eher, so wird an-
genommen, ist dieser als liberaler und mithin ›zivilisierter‹ Staat zu beschreiben«
(ebd.). Auf dem Feld der Menschenrechtspolitik wird somit abermals ein post-/ko-
loniales Überlegenheitsdenken zur Schau gestellt, welches »die Länder des globalen
Nordens glauben macht, sie seien unweigerlich dazu verp lichtet, die Menschen-
rechtsverletzungen im globalen Süden zu richten und entsprechend über diese Ge-
richt zu sitzen« (ebd.: 208).

Auf diese Asymmetrien hat v.a. die postkoloniale eoretikerin Gayatri Spivak
in ihren jüngeren Arbeiten aufmerksam gemacht. Durch den Fokus auf die Ver-
hütung und Verurteilung von Unrecht im Globalen Süden wird die Welt Spivak
zufolge unweigerlich in ›zwei Räume‹ geteilt: in jenen, von denen die Rechte zu
kommen scheinen (Globaler Norden) und jenen, in dem scheinbar keine vergleich-
baren Rechte institutionalisiert sind (Globaler Süden). Dabei werden diejenigen,
die als Opfer markiert werden, wahrgenommen, als seien sie weder in der La-
ge sich selbst zu helfen noch sich eigenständig zu regieren (vgl. ebd.: 207). Wie
Spivak gezeigt hat, »geht es beim Konzept der Menschenrechte nicht nur darum,
ein Recht oder mehrere Rechte zu haben oder einzufordern, sondern auch darum
Unrecht zu richten und Rechte zu verteilen« (Spivak 2008b: 7f.). Mit Blick auf das
veränderte Verhältnis von Nationalstaat, internationaler Zivilgesellscha t, die als
›Verteidigerin der Menschenrechte‹ au tritt, und den Subalternen im globalen Sü-
den argumentiert sie, dass Menschenrechte zu einer »wirkmächtigen politischen
Norm geworden sind, sodass ihre Verletzung durch einen Staat oder eine Institu-
tion zur Delegitimation führt« (Castro Varela/Dhawan 2015: 206). Umgekehrt wird
die Einhaltung als »Marker für die Zugehörigkeit zur Gemeinscha t liberaler Staa-
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ten gelesen« (ebd.). Spivak bezeichnet die Menschenrechte als »Alibi« und setzt
diese in Analogie zum kolonialen Mythos der ›Bürde des weißen Mannes‹.

»Mit anderen Worten, die Idee von Menschenrechten kann eine Art Sozialdarwi-
nismus beinhalten – die Stärkeren müssen die Bürde auf sich nehmen, das Un-
recht der Schwächeren zu richten – und möglicherweise als Alibi dienen. Natür-
lich nur ›eine Art‹ Sozialdarwinismus. Genauso wie die ›Bürde des weißen Man-
nes‹, das Vorhaben von Zivilisierung und Entwicklung, nur ›eine Art‹ von Unter-
drückung war.« (Spivak 2008b: 7f.)

Laut Spivak kann es jedoch nicht Ziel sein, die Menschenrechte mit dem Vorwurf
des Eurozentrismus komplett zurückzuweisen; gefordert ist vielmehr, so bringen
es Castro Varela und Dhawan auf den Punkt, »die Idee der Zuteilung von Rech-
ten und damit auch jene Gerechtigkeit, die in den Menschenrechtsdiskursen ih-
ren Ausdruck findet, zu hinterfragen« (Castro Varela/Dhawan 2015: 207; vgl. auch
Spivak 2008b: 10 f.). Auch im Feld der globalen Menschenrechtspolitik zeigt sich
eine gewisse »Geschichtsvergessenheit«:

»Dass der Westen sich unhinterfragt berufen fühlt, das Unrecht im globalen Sü-
den anzuklagen, stellt eine erstaunliche Umkehrung der Geschichte dar – schließ-
lich war es der globale Norden, der Territorien annektierte, Rohsto fe ausbeute-
te und die Bevölkerungen der kolonialisierten Länder über Jahrhunderte unter-
warf. Es ist insoweit politisch klug, die historische Amnesie des Westens zu fo-
kussieren – eine Geschichtsvergessenheit, die den globalen Norden weiterhin in
dem Glauben lässt, er sei moralisch dazu verp lichtet, den Unterjochten in den
postkolonialen Räumen zur Hilfe zu eilen. Erneut wiederholt sich die Annahme
der längst vergangen geglaubten kolonialen Zivilisierungsmission, die davon aus-
geht, dass eine Intervention in die postkolonialen Länder als ein ethischer Akt zu
verstehen sei.« (Castro Varela/Dhawan 2015: 208)

Zusammengefasst kann hier kritisch festgestellt werden, dass die internationale
Menschenrechtspolitik von ›westlichen‹ Staaten bzw. Eliten des Globalen Nordens
dominiert wird und dabei bzw. gerade deswegen blind für das von den ehemaligen
europäischen Kolonialmächten verübte historische Unrecht ist. Die konstruierte
Diskrepanz zwischen jenen auf der Seite des Globalen Nordens, die Rechte zu-
teilen, und jenen auf der Seite des Globalen Südens, die lediglich als Opfer von
Unrecht und als Empfänger*innen von Rechten gelten, verharrt »unter dem Vor-
zeichen historischer Gewalt« (Castro Varela/Dhawan 2015: 207). Diese zentrale Pro-
blematik werde, so kritisiert Spivak, durch die Debatte um die ›westliche Herkun t‹
der Menschenrechte und den ihnen eingeschriebenen Eurozentrismus verschlei-
ert. Der kritische Blick soll vor allem dafür geschär t werden, dass die postkolonia-
le Gegenwart mehr noch als durch die globale Ungleichverteilung von Gütern und
Ressourcen »durch die Ungleichverteilung politischer Handlungsfähigkeit gekenn-
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zeichnet [ist], die auf einer globalen Klassenapartheid beruht und auf die natur-
rechtliche Fundierung der Menschenrechte zurückgreifen kann« (Ehrmann 2009:
90).

In dieser Hinsicht zeigt sich gegenwärtig ein Spannungsverhältnis von Men-
schenrechten zwischen Transnationalität und Subalternität, zwischen Ermächti-
gung undEntmächtigung. In ihrer Ambivalenz könnenMenschenrechtemit Spivak
als Form einer »befähigende Verletzung« (»enabling violation«, Spivak 2008b: 8) be-
trachtet werden. Diese müssen im gegenwärtigen post-/kolonialen Kontext neu
ausgehandelt werden, um trotz der mit ihnen verbundenen Verletzungen ihr kri-
tisches Potenzial entfalten zu können (vgl. Ehrmann 2009: 91). Ein besonderes Pa-
radox zeigt sich hinsichtlich des Holocaust als globaler moralischer Norm und der
UN-Genozid-Konvention, wie ich im Folgenden argumentieren werde.

Das post-/koloniale Paradox der UN-Genozid-Konvention
Wichtig ist hier festzustellen, dass die völkerrechtliche Verankerung der Menschen-
rechte erst auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und des europäischen
Holocaust folgte; die heutigen Menschenrechte können somit in erster Linie als
›au klärerisches‹ Produkt der NS-Verbrechen in Europa gewertet werden (vgl. Le-
vy/Sznaider 2010). In dieser Hinsicht gilt es, die Geschichte der Menschenrechte
und die gegenwärtige globale Politik aus postkolonialer Perspektive grundsätzlich
auf die ihr zugrundeliegenden Normen sowie die damit verbundenen Ein- und
Ausschlüsse zu überprüfen.

Das post-/koloniale Paradox zeigt sich besonders deutlich an der UN-
Konvention »über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes« von 1948
und der zugrundeliegenden Definition von Genozid, die bis heute ein »Streitob-
jekt« (Robel 2013: 44) bildet. Kritisiert wurde daran insbesondere, dass erstens in
der darin festgelegten Definition diverse Gruppen (etwa politische, wirtscha tliche,
soziale, sprachliche oder geschlechterspezifische) nicht erfasst werden; zweitens,
dass das Kriterium der Intentionalität der Tat bzw. der Begri f der Zerstörungsab-
sicht sehr unterschiedlich auslegbar sei; und drittens, dass es auf dieser Grundlage
für nichtstaatliche Parteien nicht möglich sei, die Konvention für ihre Forderungen
(juristisch) zu nutzen (vgl. ebd.). Im Zusammenhang mit den Auseinanderset-
zungen um den Genozid an den Ovaherero und Nama – und damit verbunden
um eventuelle Entschädigungsverp lichtungen – haben sich insbesondere der
zweite und der dritte Punkt als Hürden für eine juristische Anerkennung des
historischen Unrechts und daraus abzuleitender Entschädigungsansprüche er-
wiesen. Während die Frage der Intentionalität v.a. zu Diskussionen innerhalb der
Forschung geführt hat, ist der Ausschluss nichtstaatlicher Parteien ein zentraler
›technischer‹ Grund dafür gewesen, dass frühere Klagen von Nachfahr*innen der
Opfer etwa am Internationalen Gerichtshof in Den Haag abgewiesen worden sind.
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Dieses ›juristische Scheitern‹ gehört mit zur ›Vorgeschichte‹ des gegenwärtigen
Erinnerungsdiskurses und wird im Untersuchungszeitraum explizit thematisiert
(vgl. Analyse in Kapitel 7.1).

Paradox ist an den aktuellen Debatten um eine juristische Anwendbarkeit der
Kategorie Genozid im post-/kolonialen Kontext, dass deren Begründer – der pol-
nische Jurist Raphael Lemkin – sich bei seiner Begri fsbestimmung nicht nur auf
den nationalsozialistischen Holocaust und die Massaker an den Armenier*innen
im Osmanischen Reich, sondern explizit auch auf die Massaker an den Ovaherero
in SWA bezogen hat (vgl. Robel 2013: 42). Anhand bisher weitgehend vernachläs-
sigter Schri ten Lemkins hat Dominik Schaller ausführlich dargelegt, dass Lemkin
selbst im Kolonialkrieg im ehemaligen SWA den Tatbestand des Genozids erfüllt
sah (Schaller 2004: 195 f.). Wenngleich das Wissen um diesen Genozid also eine
wichtige Grundlage für die heutige institutionalisierte Definition von Genozid dar-
stellt, gilt er paradoxerweise aufgrund der genannten institutionellen und struk-
turellen völkerrechtlichen Hürden gegenwärtig als juristisch nicht anerkennbar.

Viele Untersuchungen aus dem Bereich der vergleichenden Genozidforschung
sind zentral darauf ausgerichtet, sich mit konkreten juristischen Formulierungen
zu befassen; als eine Art ›Arbeitsdefinition‹ wird dabei auf die (bis heute umstrit-
tene) UN-Konvention von 1948 zurückgegri fen, die dazu dienen soll, vergange-
ne Verbrechen aufzuarbeiten und weitere Genozide zu verhindern (vgl. Zimme-
rer 2004). Der Genozid-Begri f fungiert gleichzeitig als ›Aufmerksamkeitsmarker‹
in politischen Kämpfen um Anerkennung, als sozialwissenscha tliche Analyseka-
tegorie und als juristischer Stra tatbestand. Er ist somit als ein »Ge lecht juristi-
scher, wissenscha tlicher und moralischer Dimensionen« (Robel 2013: 40) zu be-
trachten, welches in aktuellen Auseinandersetzungen anhaltend zur Verhandlung
steht. Angesichts dieser genealogischen »Verzahnung von juristischer und wissen-
scha tlicher Aushandlung des Terminus« (ebd.: 42) und insbesondere mit Blick auf
die wissenscha tliche (Un-)Brauchbarkeit des Begri fs »Genozid« beschreibt Robel
das Dilemma dahingehend, dass die (Genozid-)Forschung »spätestens dann unter
Rechtfertigungsdruck [gerät], wenn sie den Anspruch einer distanzierten Wissen-
scha tlichkeit vertritt und sich gleichzeitig einer Rücksichtnahme und Sensibilität
gegenüber den Opfern verp lichtet fühlt« (ebd.). Solche Benennungsdiskussionen
und Unterscheidungsversuche, die sowohl in der wissenscha tlichen Forschung als
auch im ö fentlich-medialen Diskurs hinsichtlich der Einordnung der Massenge-
walt im damaligen SWA geführt werden, scheinen insbesondere mit Blick auf die
Opfer bzw. deren Nachfahr*innen »zynisch« (ebd). Eine solche klassifizierende Be-
trachtung sieht sich außerdem stets mit dem Problem »der eventuellen Relativie-
rung von Gewalttaten aus der einen oder anderen Perspektive« (ebd.) konfrontiert.

Speziell der Begri f »kolonialer Genozid« – der im Zusammenhang mit gegen-
wärtigen Debatten um den Genozid an den Ovaherero und Nama eine zentrale
Rolle spielt – wurde dahingehend problematisiert, dass damit ein sekundärer Sta-
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tus gegenübermodernen Genoziden, insbesondere demHolocaust, erzeugt würde.
Mit der Scha fung einer solchen eigenständigen Kategorie würden Zimmerer zu-
folge die im kolonialen Kontext von Europäer*innen verübten Massenverbrechen
von der Geschichte innereuropäischer Genozide abgekoppelt und damit ein Ge-
gensatz »europäische Geschichte versus außereuropäische Geschichte« (Zimmerer
2004: 123) verstärkt, den es in der Perspektive einer globalen Gewaltgeschichte ge-
rade zu überwinden gilt. Zimmerer plädiert deswegen dafür, diese »historische
Kategorie« (ebd.: 113) gänzlich aufzugeben. Inwiefern sich dahin gehende begri li-
che Auseinandersetzungen auch im ö fentlichen Erinnerungsdiskurs wiederfinden
und insbesondere auch eine postkoloniale Kritik eingebracht wird, wird in der em-
pirischen Analyse näher betrachtet.

Ebenso soll in der Untersuchung des Genozids in Namibia bedacht werden,
dass es erstens zahlreiche weitere Massenverbrechen gegeben hat;9 zweitens, dass
sich die koloniale Gewalt nicht auf die Exzesse in kriegerischen Auseinanderset-
zungen beschränkt, sondern sie vielmehr in den kolonialen Alltag eingeschrieben
war, wie auch in neueren Darstellungen der historischen Kolonialismus- und Ge-
nozidforschung herausgestellt wird;10 und drittens, dass die koloniale Gewalt vor
allem auch eine epistemische Dimension aufweist. Diesen letzten Aspekt beto-
nen kulturgeschichtliche und kulturwissenscha tliche Untersuchungen, sowie –
angeregt durch Ansätze der Postcolonial Studies –, auch neuere Darstellungen der
historischen Kolonialismusforschung.11 Festgestellt werden soll hierviertens, dass
auch das hegemoniale ›Vergessen‹ bzw. die sog. ›koloniale Amnesie‹ als eine Form
der Machtausübung und der post-/kolonialen epistemischen Gewalt zu betrach-
ten ist. Die ö fentliche Ignoranz gegenüber ihrem historischen Leid hat zur Folge,
dass der Genozid für die Opfer und ihre Nachfahr*innen bis in die Gegenwart nicht
nur als transgenerationelles Trauma erlebt wird, sondern auch konkrete materiel-
le Folgen für gesellscha tliche Minderheiten der Ovaherero und Nama im heutigen
Namibia und der Diaspora hat.

Mit Blick auf gegenwärtige Auseinandersetzungen um Anerkennung und Ent-
schädigung historischen Unrechts aufseiten von ehemals kolonialisierten Gemein-
scha ten des Globalen Südens spricht William Miles (2004) von einer Strategie des
»H/holocaust parallelism«. Wie Miles nachzeichnet, hat das Holocaust-Paradigma

9 Eine Übersicht zu größeren kriegerischen Ereignissen der deutschen Kolonialherrscha t in
Afrika findet sich etwa bei Kößler 2005: 30.

10 Betont wird, dass alle Formen von Kolonien von Herrscha t und Gewalt geprägt waren, krie-
gerische Auseinandersetzungen und Kon likte zwischen Kolonialisten und kolonialisierten
lokalen Bevölkerung sich aber vor allem in Siedlungskolonien konzentrierten; vgl. Wolfe
2006. Zur Klassifikation von Handels-, Stützpunkt- und Siedlungskolonie vgl. Osterhammel
und Jansen 2012: 15 f.

11 Zum Komplex von »Wissen und Kolonialismus« vgl. etwa Conrad 2012: 79 f.
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Eingang auch in marginalisierte Erinnerungskulturen gefunden, welche sich die-
sem nun in spezifischer Weise bemächtigen und die Erinnerung an den Holocaust
auf vielfältigeWeise ›indigenisieren‹ (Miles 2004: 371). Dies bedeutet, dass sich Ver-
treter*innen des Globalen Südens dessen Narrative für ihren Kampf um Anerken-
nung aneignen. Hinsichtlich des spezifischen Falles der Ovaherero und Nama sind
dabei zwei Punkte wesentlich: Erstens beobachtet Miles, dass Entschädigungsfor-
derungen ›anderer‹ Gruppen für historisches Unrecht moralische Autorität und
taktische Manöver nach dem Vorbild von Opfern des Holocaust ableiten würden.
Daraus schließt er zweitens, dass »H/holocaust parallelism« als eine Strategie zu
verstehen ist, die es Gruppen, die sonst in der westlichen Wahrnehmung unsicht-
bar bleiben, erlaubt, als Genozid-Opfer an-/erkennbar zu werden (vgl. ebd.). Im
Zentrum der folgenden Überlegungen steht also die Frage, wie hier Menschen-
rechte im Kontext post-/kolonialer Kämpfe um Anerkennung und Entschädigung
historischen Unrechts Anwendung finden können. Welche Diskurse und Normen
bilden sich insbesondere im Zuge globaler Auseinandersetzungen um Massenver-
brechen wie den im kolonialen Kontext verübten Genozid an den Ovaherero und
Nama heraus? Zentral ist in dieser Hinsicht die Anerkennung von Gruppenrech-
ten. Auf diese Herausforderungen fokussiert die folgende Diskussion um die ›neue
internationale Moral‹ und globale Politik der ›Wiedergutmachung‹.

5.3.3 Das Zeitalter der Entschuldigungen und der ›Wiedergutmachung‹

In den vorausgegangenen Ausführungen wurde deutlich, dass sich Parallelen zur
völkerrechtlichen Ordnung und dem globalen Diskurs der Menschenrechte zeigen,
da in beiden Fällen die gewaltvolle koloniale Geschichte zugunsten eines europäi-
schen Überlegenheitsanspruches verdrängt wird. Einhergehendmit einer »wave of
apologies« (Barkan/Karn 2006: 6) häufen sich seit den 1990er-Jahren jedoch welt-
weit Klagen nach Anerkennung und Entschädigung historischen Unrechts, die die
internationale Aufmerksamkeit auch auf die gewaltvolle Geschichte der Koloniali-
sierung lenken. Angesichts dieses sog. »Zeitalters der Entschuldigungen« (»age of
apologies«, Barkan/Karn 2006: 8) und der Politik des Bedauerns (»politics of reg-
ret«, Olick 2007) wird auch von der Herausbildung einer »neuen internationalen
Moral« (Barkan 2002) gesprochen, die mit einer globalisierten Politik der ›Wieder-
gutmachung‹ einhergeht. Diese macht u.a. eine Kombination von individuellen
und Gruppenrechten erforderlich und scha t somit neue Herausforderungen.

Wie der Historiker Elazar Barkan (2002) beobachtet, bildet eine Globalisierung
moralischer Grundsätze seit Ende der 1990er-Jahre das Fundament der Verhand-
lungen von Anerkennung und ›Wiedergutmachung‹. Zentrale Elemente sind dabei
ein freiwilliges Eingeständnis von Schuld bzw. eine formale Entschuldigung sowie
pauschale Entschädigungszahlungen ohne erforderliche Nachweise von individu-
ell erlittenem Unrecht (vgl. Barkan 2002: 14f.). Barkan sieht in Entschädigungen
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einen globalen Trend, der Einsichten erlaubt über die Ausdehnung der Prinzipien
der Au klärung und der Menschenrechte auf Bevölkerungsgruppen, die bisher da-
von ausgeschlossen waren, sowie Aufschluss darüber gibt, wie bestehende Normen
und Rechte verändert werden könnten. »Entschädigungen machen einen großen
Teil der wachsenden Aufmerksamkeit aus, die den Menschenrechten entgegen ge-
bracht wird, und sie legen auch Zeugnis für die wachsende Aufmerksamkeit ge-
genüber der ö fentlichen Moral und den stärker werdenden Bemühungen, vergan-
genes Unrecht zu korrigieren, ab« (ebd.: 15f.).

Eine fundamentale Änderung, die zu einem Überdenken des bisherigen
Rechtsverständnisses geführt habe, ist in der Anerkennung von Gruppenrechten
zu sehen. Während die ›klassische‹ Vorstellung – wie ich oben gezeigt habe – auf
dem au klärerischen Prinzip beruht, nach dem Menschenrechte von Individuen
beansprucht werden können, setzt sich nun die »neoau klärerische« politische
Au fassung durch, nach der auch Gruppen solche Rechte beanspruchen können.
Wenngleich Regierungen meist nicht die kollektive juristische Identität ethnischer
Gruppen anerkennen würden, stellt Barkan fest, akzeptierten sie durch eine Ent-
schädigungspolitik »jedoch implizit oder explizit einen Mechanismus, durch den
die Gruppenidentität eine wachsende Anerkennung erfährt« (ebd.: 16). Die von
Barkan untersuchten Fälle konzentrieren sich zum einen auf Verbrechen während
des Zweiten Weltkrieges, zum anderen auf Verbrechen aus einem kolonialen
Kontext. Den Ausgangspunkt stellen dabei die Aushandlungen deutscher Entschä-
digungszahlungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an den Staat Israel
sowie später für ehemalige jüdische NS-Zwangsarbeiter*innen dar. Diese seien
zur Grundlage »für alle zukün tigen Forderungen nach Entschädigung geworden«
(ebd.: 20). In der deutschen Entschädigungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg
wird ein historischer Wendepunkt gesehen. Denn während die Kriegsentschädi-
gungen, die Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu leisten hatte,
von den Siegermächten ›erzwungen‹ wurden, gelten die Entschädigungen für die
nationalsozialistischen Verbrechen als ›freiwillige‹ Zahlungen der Bundesrepublik.
Allerdings zeigen sich mit Blick auf die Aushandlungsprozesse auch im zweiten
Fall Ambivalenzen. So rekonstruiert Barkan in einem historischen Überblick,
dass diese Entschädigungen im NS-Kontext nur gegen große Widersprüche
durchgesetzt werden konnten (vgl. ebd.: 19 f.).

Relevant ist für den vorliegenden Untersuchungskontext der Hinweis, dass
mit der Ausdehnung der Bürgerrechte auf Minderheiten und Frauen während
der 1960er-Jahre allmählich auch den indigenen Minderheiten ein Platz in mo-
dernen Staatskonstruktionen zugestanden wurde (vgl. ebd.: 22 f.). Erst im Zuge
dieser Entwicklungen konnten indigene Gruppen die Menschenrechte für sich in
Anspruch nehmen. »Die Ausdehnung des Gleichheitsprinzips auf Gruppen, die
vorher davon ausgeschlossen waren, erweiterte erstens die Ansicht, wer Anspruch
auf individuelle Menschenrechte hat, und formulierte zweitens diese Rechte so
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um, daß sie auch Gruppenrechte mit einschlossen« (ebd.: 22). Die Einforderung
von Rechten aufseiten indigener Gruppen fand ihren Ausdruck »in dem Ruf nach
Anerkennung historischen Unrechts und Wiedergutmachung, in manchen Fällen
auch in Forderungen nach voller oder teilweiser Autonomie« (ebd.). Viele dieser
Debatten wurden im Rahmen von (politischen und juristischen) Verhandlungen
über Entschädigungszahlungen geführt. In diesem Zusammenhang werden Ent-
schuldigungen für historisches, insbesondere koloniales Unrecht, in der Regel als
ein erster Schritt betrachtet, welche den Weg für Verhandlungsgespräche ö fnet
(vgl. ebd.: 25).

Bemerkenswert ist hier der Hinweis, dass o tmals »eine fehlende Entschuldi-
gung, die Forderung danach und die darauf folgende ablehnende Reaktion alles
Vorstufen zu Verhandlungen [sind], ein diplomatischer Tanz, der eine Weile fort-
geführt wird, ein Zeugnis für den Wunsch und das Bedürfnis beider Seiten, in
konkrete Verhandlungen einzutreten« (ebd.). Eine o fizielle Entschuldigung ist so-
mit »Teil eines Verhandlungsprozesses, aber nicht das befriedigende Endresultat«
(ebd.). Nichtsdestotrotz führen Entschuldigungen für historisches Unrecht »zu ei-
nem neuformulierten Verständnis der Geschichte, das selbst eine Art der Entschä-
digung darstellt und somit zu einem Bestandteil der heutigen Politik und huma-
nitärer Aktionen wird« (ebd.). Die konkrete Entschädigung bezeichnet Barkan als
»ausgehandelte Gerechtigkeit« (ebd.: 30 f.). Dahinter sieht er eine politische Be-
rechnung, die darauf abzielt, »eine moralische Rhetorik zu fördern, die Bedürf-
nisse der Opfer der Vergangenheit zu befriedigen und eine Diskussion über die
weltweite Umverteilung von Ressourcen zu rechtfertigen« (ebd.: 37). In dieser Hin-
sicht kommt der internationalen Ö fentlichkeit eine entscheidende Rolle zu, da
sie als ein Korrektiv zu globalen Machtasymmetrien zwischen ehemaligen Koloni-
almächten und Opfern des Kolonialismus fungiert. »Macht spielt weiterhin eine
entscheidende Rolle, aber Moral und das Ansehen vor der Weltö fentlichkeit sind
wichtige politische Instrumente geworden« (ebd.: 33).

Auch mit Blick auf das aktuelle ›Zeitalter der Entschuldigungen‹ und der Ent-
schädigungspolitik zeigen sich jedoch Ambivalenzen in der politischen Praxis: zum
einen auf symbolischer Ebene der Anerkennung, zum anderen in der Entkopplung
von Anerkennung und materieller Entschädigung (Umverteilung). Kritisch beob-
achten Barkan und Karn, dass in einigen Fällen, o fizielle Entschuldigungen viel-
mehr eine Rehabilitierung des Täterkollektivs mit sich bringen als ›Wiedergutma-
chung‹ für die Opfer bewirken: »[A]pology becomes an act of rehabilitation for the
perpetrators and their descendants rather than the victims« (Barkan/Karn 2006: 17,
Herv.i.O.).

In ihrer Analyse von ›Scham‹ in Diskursen um Wiedergutmachung (reconcilia-
tion) kritisiert Sara Ahmed am Beispiel der australischen Erinnerungspolitik, dass
diese vor allem auf Rehabilitierung der weißen Dominanzgesellscha t ausgerichtet
sei: »Reconciliation becomes here a process whereby white Australia is reconciled
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to itself through witnessing the pain of others« (Ahmed 2004: 108, Herv.i.O.). Mit
Blick auf die Forderungen nach einer Entschuldigung für koloniale Ausbeutung
und transatlantische Versklavung im Kontext der UN-Konferenz in Durban 2001
– die auch für die vorliegende Untersuchung eine Rolle spielt – stellt sie fest: »In
the end, the con lict became a matter of vocabulary – and of the apparent power
of words to shape political realities. e European leaders wanted words with less
power,words that did less« (Ahmed 2004: 117, Herv.i.O.). Ein Schuldbekenntnis (state-
ment of apology) war zwar erst von EU vorgeschlagen, wurde jedoch auf Bestreben
von US-Delegierten im Laufe der Konferenz gestrichen und fehlt in der finalen
Erklärung (vgl. Barkan/Karn 2006: 19, 30).

Wie Ann Rigney kritisch feststellt, ist etwa auch der Begri f der reconciliation (dt.
Versöhnung bzw. Wiedergutmachung) – der in gegenwärtigen Debatten zentrale
Verwendung findet – an sich ambivalent, da er suggeriert, dass es ein ursprüng-
lich intaktes, ›gutes‹ Verhältnis gegeben habe, zu dem durch eine entsprechen-
de Politik zurückzukehren sei (vgl. Rigney 2012: 253). Ein solches »reconciliation
scenario« führe laut Rigney insbesondere in post-/kolonialen Kontexten zu einer
verzerrenden Darstellung der ungleichen (Macht-)Verhältnisse, die zum Teil bis in
die Gegenwart fortwirkten: »At times, the reconciliation scenario itself may help
to obfuscate the fact that past injustices have persisted into the present and that
a radical change in the present, and not just symbolic gestures towards the past,
may be required« (ebd.).

Wie hier deutlich wird, verschleiert der Begri f der reconciliation, dass das kolo-
niale Verhältnis wesentlich als eine ungleiche Herrscha tsbeziehung zu betrachten
ist, die in der Vergangenheit gewaltvoll durchgesetzt wurde und deren Fort- und
Nachwirkungen auch gegenwärtige globale internationale Beziehungen prägen.
Das von globalen politischen Eliten propagierte ›reconciliation scenario‹ setzt so-
mit auf eine harmonisierende Erinnerungskultur, welche die koloniale Vergangen-
heit und das damit verbundene Unrecht als abgeschlossen betrachtet und den Blick
in die Zukun t richtet. Zudem, so stellt Rothberg kritisch fest, wird von Opfern er-
wartet, dass sie zugunsten symbolischer Formen der Anerkennung auf materielle
Entschädigung verzichten: »By privileging reconciliation over justice, human rights
discourse demands that victims give up their claims onmaterial redistribution and
settle instead for a ›moral victory‹ that declares that evil has already been over-
come« (Rothberg 2019: 15). Der Begri f der reconciliation, der im politischen Diskurs
der neuen internationalen Moral und in Modellen von Transitional Justice stark ge-
macht wird, verhindert somit gleichermaßen eine aktive kritische Erinnerung und
Aufarbeitung des historischen Unrechts, wie er Forderungen nach materieller Ent-
schädigung und Umverteilung ausblendet.

Zusammenfassend kann hier festgestellt werden, dass der Diskurs der neuen
internationalen Moral oder insbesondere der Begri f der reconciliation mit einem
normativen Konzept verknüp t ist, welches abermals auf europäischen Normen



190 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

von (Un-)Recht und Gerechtigkeit basiert und dabei den Blick auf politische und
ökonomische Interessen verstellt. Insbesondere vermag es nicht, post-/koloniale
Nachwirkungen und Machtasymmetrien abzubilden, welche gegenwärtige Aner-
kennungskämpfe auf globaler Ebene prägen. Gefordert ist eine kritische Re lexi-
on von Fragen von gesellscha tlicher und politischer Verantwortung und (globaler)
Gerechtigkeit, die über den juristisch eng definierten Rahmen hinausgehen, inner-
halb dessen historisches Unrecht wie insbesondere konkret der Ovaherero- und
Nama-Genozid in gegenwärtigen Debatten verhandelt werden. Inwiefern gesell-
scha tliche Erinnerungskämpfe in der gegenwärtigen Medienkultur als Kampf um
Anerkennung konzeptualisiert werden können, werde ich im Folgenden beleuch-
ten.

5.4 Gesellschaftliche Erinnerungsdiskurse als Kampf um Anerkennung

In diesem letzten Kapitel werde ich nun näher auf die Frage der Anerkennung
in globalisierten Medienkulturen eingehen, an die mit einer erinnerungskultu-
rellen Perspektive angeschlossen werden soll. Eine solche vertie te Auseinander-
setzung mit eorien zu Anerkennung liefert »Grundlagen für kritische Medien-
kulturanalysen in einer Welt, die sich angesichts globalen Wirtscha tens und den
damit verbundenen Ver lechtungen und asymmetrischen Verhältnissen stetig ver-
ändert« ( omas/Grittmann 2018b: 36). Angesichts der Herausforderungen der ge-
genwärtigen Medienkultur stellt sich auch für die vorliegende Arbeit – insbeson-
dere hinsichtlich der post-/kolonialen Asymmetrien, die sich nicht zuletzt im Dis-
kurs um ›Wiedergutmachung‹ kolonialen Unrechts Ausdruck finden – die Frage,
inwiefern Massenmedien, insbesondere der Nachrichtenjournalismus, die Verant-
wortung übernehmen, diese globalen Interdependenzen zu thematisieren und da-
mit nicht nur im Sinne Silverstones die Verp lichtung und das Recht auf mediale
Sichtbarkeit und Gehör für die betro fenen Akteur*innen einlösen, sondern dar-
über hinaus auch globale Machtverhältnisse und Ungleichheiten re lektieren. Im
nächsten Schritt gilt es daher das Verhältnis von Anerkennung und Sichtbarkeit
in transkulturellen/transnationalen Ö fentlichkeiten di ferenzierter zu betrachten
und zudem mit der Frage nach materieller Umverteilung zu verbinden.

5.4.1 Anerkennung als gesellschaftspolitische Praxis

Das Konzept der Anerkennung blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist
in den letzten zwei Jahrzehnten intensiv theoretisch diskutiert und auch für die
Medien- und Kommunikationswissenscha ten anschlussfähig gemacht worden. So
ist von einer »nahezu alle kultur- und sozialwissenscha tlichen Disziplinen über-
greifenden ›Konjunktur‹ und ›Karriere‹ des Anerkennungsbegri fs« (Balzer 2014:
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5) die Rede.12 Eine theoretische Auseinandersetzung erscheint für die vorliegende
Untersuchung geboten, da erstens dem Begri f der Anerkennung auch im hier un-
tersuchten medialen Diskurs um den Genozid an den Ovaherero und Nama selbst
eine zentrale Rolle zukommt. Der Begri f wird zweitens in der kosmopolitischen
Medienforschung als normatives Leitprinzip der »Anerkennung der Andersheit der
Anderen« meist a firmativ verwendet. Und drittens sind anerkennungstheoreti-
sche Überlegungen in erinnerungskulturellen Studien bisher wenig diskutiert und
vor allem nicht für empirische Untersuchungen operationalisiert worden (vgl. Rad-
stone/Hodgkin 2005). Fest steht angesichts historischer Transformationsprozesse
wie auch Dekolonialisierungs- und Migrationsbewegungen und der zunehmen-
den »Multi(erinnerungs-)kulturalität« v.a. westlicher Gesellscha ten, dass »mit der
Vielfalt der Ethnien und Religionszugehörigkeiten in einer Gesellscha t […] auch ei-
ne Vielfalt von Traditionen und Geschichtsbildern« (Erll 2011a: 3) einhergehe. »Die
Anerkennung von Minderheiten erfordert das zu Gehör-Bringen ihrer Vergangen-
heitsversionen.« Gedächtnis bzw. gesellscha tliche Erinnerung konturiert sich da-
her als »ein hochgradig politisches Phänomen mit starken ethischen Implikatio-
nen« (ebd.).

Bei gesellscha tlichen Auseinandersetzungen um und zwischen Erinnerungs-
kulturen, die in der vorliegenden Arbeit unter der Perspektive der umkämp ten
post-/kolonialen Erinnerungsdiskurse betrachtet werden, geht es in mehrfacher
Hinsicht zentral um Fragen nach Anerkennung. Martin Saar stellt mit Blick auf
Erinnerungskämpfe in pluralen Gesellscha ten fest, dass es stets sowohl um die
»Anerkennung partikularer Identität« als auch um das »Anerkanntwerden als voll-
gültiges Mitglied einer Gesellscha t, d.h. als politisch gleichberechtigtes Rechts-
subjekt« (Saar 2002: 275) geht. Auf der symbolischen Ebene sind »diese Kämpfe um
Erinnerung in modernen liberalen Gesellscha ten politisch, weil sie das Artikulie-
ren von Ansprüchen an die Ö fentlichkeit oder die o fizielle Kultur, das Einfordern
der Bedeutung der eigenen kollektiven Stimme, der eigenen Vergangenheit und
Geschichtsvision, sind« (ebd.). Dabei warnt Saar jedoch davor, solche Kämpfe um
Repräsentation ausschließlich auf die Frage der Identitätspolitik, der Macht oder

12 Wie Tanja Thomas und Elke Grittmann (2018b: 23 f.) nachzeichnen, ist die Auseinanderset-
zung mit Frage nach der Anerkennung der ›Anderen‹ in den Medien- und Kommunikations-
wissenscha ten auch auf das Interesse an »Repräsentationen« der ›Anderen‹ zurückzuführen,
welches bereits seit den 1970er-Jahren in Arbeiten au kam und im Zuge der Ausdi ferenzie-
rung des Repräsentationsbegri fs sowie angesichts gesellscha tlicher Entwicklung in Rich-
tung Anerkennung entwickelt wurde. Der Begri f der Anerkennung hat derzeit nicht nur in
Debatten um Kosmopolitismus in Medienkulturen und innerhalb gesellscha tlicher Ausein-
andersetzungen Konjunktur, auch in aktuellen philosophischen, soziologischen oder päd-
agogischen Untersuchungen finden sich zahlreiche Betrachtungen. Für einen Überblick vgl.
Balzer 2014; Bedorf 2010; Brink 2020: 116 f.; Grittmann/Maier 2017; Lash/Featherstone 2002;
Thomas/Grittmann 2018a; Thomas et al. 2018a.
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Moral zu konzentrieren. Weder würde eine rein deskriptive Machttheorie der Kul-
tur den normativen Implikationen eines historischen Selbstverständnisses gerecht
werden noch kann eine reinmoralphilosophisch ansetzende Vorstellung vomRecht
auf kulturelle Identität dieses angemessen beschreiben, denn dieses Verständnis
ist selbst Resultat von Kämpfen, Homogenisierungen und Ausschließungen (vgl.
ebd.: 275f.). Um diese Zusammenhänge theoretisch zu beleuchten, greife ich im
Folgenden sowohl auf ethisch-moralphilosophische als auch politik- und gerech-
tigkeitstheoretische Ausarbeitungen zurück, v.a. da sie Ansätze erö fnen, um nach
den Bedingungen von Anerkennung und gesellscha tlichen Machtverhältnissen zu
fragen.

Intersubjektive und interkulturelle Anerkennung
Eine theoretische Grundlage für die Analyse dieser (verweigerten) Anerkennungs-
prozesse findet sich bei Charles Taylor ([1994] 2009). In dem nachfolgenden Zitat
wird theoretisch verständlich, was auch Nachfahr*innen der Opfer des Genozids
in Namibia mit Blick auf das Trauma als Folge des historischen Leids und der jahr-
zehntelangen Ignoranz und Diskriminierung ausdrücken.

»Die These lautet, unsere Identität werde teilweise von der Anerkennung oder
Nicht-Anerkennung, o t auch von der Verkennung durch die anderen geprägt,
so daß ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen wirklichen Schaden neh-
men, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die
Gesellscha t ein einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild
ihrer selbst zurückspiegelt. Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden
verursachen, kann eine Form von Unterdrückung sein, kann den anderen in ein
falsches, deformiertes Dasein einschließen.« (Taylor 2009: 13, Herv.i.O.)

Anerkennung wird hier als identitätsbildende bzw. subjektivierende Praxis konzi-
piert, deren Verweigerung für das Individuum oder die Gruppe schwere Folgen
haben kann. Das Verlangen nach Anerkennung bezeichnet Taylor auch als »ein
menschliches Grundbedürfnis« (ebd.: 14). Er versteht sie als A firmation von Di fe-
renz, eine Art intersubjektive oder auch »interkulturelle Praxis« (Balzer 2014: 229);
sie kann als »a firmativ-evaluatives Geschehen« (ebd.: 228) dahingehend beschrie-
ben werden, dass »ein Einzelner oder eine Gruppe (x) von anderen (y) in oder als
etwas (z) positiv, d.h. im Wert, bestätigt wird« (ebd.: 229).13

Wie Robel hinsichtlich solche einer »den Diskurs prägenden Verbindung von
Identität und Anerkennung« (Robel 2013: 75) feststellt, gingen von solchen Bedürf-
nissen und Forderungen nach Anerkennung, wie sie u.a. aufseiten der ›Opfer‹ his-
torischer Massenverbrechen (Genozide) formuliert würden, immer wieder auch
Impulse für hegemoniale geschichtspolitische Debatten aus. Der Opferbegri f wird

13 Vgl. zur »interkultureller Anerkennung« im Anschluss an Taylor auch Bedorf 2010: 17 f.
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als eine Art Aufmerksamkeitsmarker‹ genutzt, über den vergangenes Leid an-/er-
kennbar wird und Forderungen nach ›Wiedergutmachung‹ legitimiert werden.Mit
Blick auf solche Diskurse ließen sich allerdings keine Aussagen darüber tre fen,
»was eine etwaig erfolgte Anerkennung für die Opfer und Nachkommen selbst be-
deutet oder wann ein Gedenkakt als Anerkennung empfunden wird« (ebd.). Statt-
dessen rückten »anstatt konkreter Konsequenzen von Anerkennungsakten ›für die
Opfer‹ hegemoniale Sagbarkeiten ›über die Opfer‹ ins Blickfeld« (ebd.). In dieser
Hinsicht geht es auch in der vorliegenden Untersuchung vor allem um das Feld
des Sagbaren bzw. des Erinnerbaren und die Aushandlung von Normen und gesell-
scha tlichen Verantwortlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Frage der An-
erkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama im medialen Diskurs the-
matisiert werden. Dabei gilt es auch das ambivalente Verhältnis von Anerkennung
und Sichtbarkeit bzw. den Zusammenhang von »Benennung und Anerkennung«
sowie die Normen der Anerkennung (in diesem Fall: in Bezug auf Genozid und
Genozid-Opfer) in den Fokus der empirischen Medienanalysen zu rücken.

Übertragen auf gegenwärtige Medienkulturen konzipiert Simon Cottle »me-
diatized recognition« als eine Form der verbindenden ›Vergangenheitsbewälti-
gung‹ bzw. eine Praxis (nationaler) ›Versöhnung‹ (reconciliation):14

»Memories of past violence, trauma and injustice o ten inform the struggles and
continuing injustices of the present, creating group demands for wider recog-
nition of both historical and ongoing pain. Symbolic meetings and ceremonial
events, when mediatised to wider audiences, can assist in public processes of ac-
knowledging the deep hurt caused by past deeds and contribute to ongoing pro-
cesses of reconciliation.« (Cottle 2007: 43)

Eine solche Perspektive auf »mediatisierte Anerkennung« erweist sich insbesonde-
re für erinnerungskulturelle Untersuchungen als produktiv. Allerdings gilt es auch
hier zu betonen, dass eine mediale Repräsentation nicht gleichzusetzen ist mit
Anerkennung, sondern es – wie ich im Folgenden näher betrachten werde – den
Fokus auf die Ambivalenzen von Sichtbarkeit und Anerkennung zu lenken gilt.

5.4.2 Ambivalenzen von medialer Sichtbarkeit und Anerkennung

Zentral für die vorliegende Untersuchung ist die –maßgeblich unter Bezugnahme
auf Arbeiten von Vertreter*innen der Visual Culture Studies entwickelte – Au fas-
sung, dass mediale Repräsentiertheit bzw. globale Sichtbarkeit nicht einfach mit
Anerkennung und Macht gleichgesetzt werden kann; dies würde in etwa dem oben

14 Am Beispiel australischer Fernsehberichterstattung und Dokumentarfilme stellt Cottle die
Rolle von Berichterstattung über Gedenkveranstaltungen im Kontext traumatischer Vergan-
genheit der Aborigines heraus.
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kritisierten (vermeintlichen) Automatismus von Kosmopolitisierung und Anerken-
nung gleichkommen und zu kurz greifen. Auch mediale Sichtbarkeit kann nicht
einfach mit Anerkennung bzw. mit gesellscha tlicher Ermächtigung gleichgesetzt
werden, da bspw. stereotype Darstellungsweisen zu einer Art verkennender Sicht-
barkeit führen können,wie die Kunst- und Kulturwissenscha tlerin Johanna Schaf-
fer in ihrer Studie »Ambivalenzen der Sichtbarkeit« (2008) herausgearbeitet hat.
In Anlehnung an Butler (sowie Iris M. Young) hat Scha fer den Begri f der »an-
erkennenden Sichtbarkeit« (Scha fer 2008: 19) eingeführt. Dieser verknüp t Aner-
kennungmit einer »Lesbarkeit und Verstehbarkeit spezifischer Subjektpositionen«
und einer »BelehnungmitWert« (ebd.: 20) und bietet einen produktiven Ansatz für
kritische Medienkulturanalysen. Dabei gilt »Sichtbarkeit nicht einfach als gegeben
und Anerkennung nicht nur als Frage nach der Anerkennung etwa einer Identität
zu verstehen, sondern als Arbeit an dem gesamten Feld der Normen, die regulie-
ren, ob und inwiefern Individuen, Lebensweisen, Erfahrungen und Forderungen
anerkennbar gemacht werden« ( omas et al. 2018b: 15). Betont werden soll, dass
diese Normen und Ordnungen historisch, sozial und kulturell wandelbar sind und
»in hohemMaße über, in und durch Medien ausgehandelt werden« ( omas/Gritt-
mann 2018b: 23). Im übertragenen Sinne bedeutet auch eine ematisierung des
Genozids nicht automatisch, dass damit eine Anerkennung der Opfer des Geno-
zids und der ›eigenen‹ historischen Schuld und Verantwortung einhergeht. Um
dieses Spannungsverhältnis zu konturieren, greife ich auf Butlers Überlegungen
zu Anerkennung und Betrauerungswürdigkeit zurück.

Erkennen, benennen und anerkennen: subjektivierende Anerkennung
Judith Butler hat nachdrücklich auf die »Notwendigkeit, zwischen ›Erkennen‹ und
›Anerkennen‹ eines Lebens zu unterscheiden« (Butler 2010: 13), hingewiesen.15 An-
erkennung ist als soziale Praxis für Butler produktiv: Soziale Identitäten werden in
Anerkennungsakten nicht nur bestätigt, sondern performativ hervorgebracht. Fra-
gen nach Anerkennung bzw. Anerkennbarkeit, Subjektwerdung und gesellscha t-
lichen Machtverhältnissen sind dabei zentral.16 Ihre Überlegungen sind für die
Untersuchung von erinnerungskulturellen Anerkennungskämpfen besonders an-
schlussfähig. Denn gerade in geschichtspolitischen Auseinandersetzungen wird
die Benennung eines Ereignisses von Massengewalt als Genozid vielfach mit einer
Anerkennung des historischen Unrechts und seiner Opfer gleichgesetzt, wie Robel
aufzeigt.

15 Ausführliche philosophische Überlegungen zur Beziehung von Erkennen und Anerkennen
hat auch Paul Ricoeur (2006) in seinem Buch Wege der Anerkennung angestellt, vgl. dazu auch
Bedorf 2010: 127 f.

16 In diesem Sinne ist Butlers Ansatz auch als »subjektivierende Anerkennung« (Bedorf 2010:
78) charakterisiert worden.
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»An Fälle von Massengewalt zu erinnern, heißt zunächst, über sie zu sprechen
bzw. sie als relevant genug zu erachten, dass über sie gesprochen wird (und wer-
den sollte) und dass sie damit Sinnangebote für die Gegenwart bieten (könnten).
Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich durch die Tatsache des Sprechens
bzw. des Sagbarmachens ein Prozess der Anerkennung vollzieht. Im Bekenntnis
zur Gedenkrelevanz bis hin zur Erinnerungsp licht bestätigt sich der performa-
tive Charakter von Gedenkakten: ›Wir gedenken‹ heißt im übertragenden Sinne,
›wir erkennen hiermit Gedenkrelevanz an‹.« (Robel 2013: 74)

Im Anschluss hieran gilt es zunächst festzustellen, dass der »Modus des Erken-
nens« (Butler 2010: 14), der im Sinne von »Wahrnehmen« zu verstehen ist, »auch
das Bedeutungsspektrum des bloßen Bemerkens oder Registrierens mit umfasst«
(ebd.: 13) und nicht unbedingt mit (a firmativer) Anerkennung einhergehen muss.
»Eine mögliche (auch gesellscha tliche) Anerkennung bedarf zuallererst der Aner-
kennbarkeit (»recognizability«) und des Erkennens« (Robel 2013: 78, vgl. auch But-
ler 2010: 12f.). Aufschlussreich ist die Frage der Anerkennbarkeit und Betrauerbarkeit,
welcher mit Blick auf mediale Erinnerung an historische Massengewalt wie (ko-
lonialen) Genozid und die Anerkennung bzw. Hervorbringung von ›Opfern‹ eine
besondere Rolle zukommt. Wie Butler feststellt »gibt es ›Subjekte‹, die nicht wirk-
lich als Subjekte (an)erkennbar sind, und es gibt ›Leben‹, das niemals als Leben
(an)erkannt wird« (Butler 2010: 12). Es sind Schemata der Intelligibilität, die ein Le-
ben überhaupt erkennbar machen; erst im zweiten Schritt können solche Leben
unter bestimmten Voraussetzungen Anerkennung erfahren und betrauert werden:

»Nicht jeder Erkenntnisakt ist ein Anerkennungsakt; das umgekehrte indes lässt
sich sehr wohl behaupten. Ein Leben muss als Leben intelligibel sein, es muss ge-
wissen Konzeptionen des Lebens entsprechen, um anerkennbar zu werden. Wie
Normen der Anerkennbarkeit den Weg zur Anerkennung ebnen, so bedingen und
erzeugen Schemata der Intelligibilität erst diese Normen der Anerkennbarkeit.«
(Ebd.: 14)

Wie Butler in Anlehnung an Foucaults diskurstheoretische Überlegungen ausführt,
ist Anerkennung von vornherein durch das spezifische ›Wahrheitsregime‹ bedingt:
»[D]as Wahrheitsregime bietet einen Rahmen für den Schauplatz der Anerken-
nung, es legt fest, wer als Subjekt der Anerkennung in Frage kommt, und es bietet
Normen für den Akt der Anerkennung selbst« (Butler 2007: 34).

Relevant für die vorliegende Untersuchung sind in diesem Zusammenhang
Butlers Überlegungen zu Akten ö fentlichen Trauerns. Danach ist die Betraue-
rungswürdigkeit nicht nur damit verbunden, die Betrauernden als rechtstragende
Subjekte wahrzunehmen. »Vielmehr bestimme der Trauerakt grundsätzlich dar-
über, wessen Tod erinnerbar sei« (Robel 2013: 76,Herv. ergänzt).Wie Robel prägnant
formuliert, geht es bei »der Zuschreibung von Trauerrelevanz im Butler’schen Sin-
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ne […] um die Möglichkeit, Tote (aber auch die ›Davongekommenen‹) im Nachhin-
ein überhaupt wahrzunehmen« (ebd.: 76f.). Damit geraten zugleich auch »Bedin-
gungen und Normen des Sagbaren in den Blick […], die eine Nicht-Wahrnehmung
von Genoziden und Genozidopfern nach sich ziehen (können)« (ebd.: 77). Es sind
somit gesellscha tliche Normen und Schemata, die darüber entscheiden, wessen
Leben als betrauerungswürdig anerkannt wird, bzw. die im Umkehrschluss Auf-
schluss darüber geben, welche Leben von dieser Norm ausgeschlossen sind (vgl.
Butler 2005: 51 f.; Butler 2010: 9 f.). Zusammenfassend stellt Robel im Anschluss an
Butlers Überlegungen fest: »Jemanden – im normativen Sinne – als betrauerungs-
wert zu erachten, gebe uns dabei über nichts Geringeres Auskun t, als darüber,
wen wir als Menschen anerkennen« (Robel 2013: 76, Herv.i.O.).

Wichtig ist hier zu betonen, dass Normen der Anerkennung im Butler’schen
Sinne keine gleichsam festgefügten Größen darstellen, sondern permanent infra-
ge gestellt werden und sich verschieben können, da Diskurse produktiv sind (vgl.
Robel 2013: 76). Butlers Überlegungen zu Anerkennbarkeit und Betrauerbarkeit er-
weisen sich hier als besonders instruktiv, da sie eine Verbindung der juristischen
Ebene von Anerkennung mit einer ethisch-normativen Ebene von Wahrnehmung
bzw. An-/Erkennbarkeit zulassen (vgl. Robel 2013: 387 f.). Mit Butler soll hier be-
tont werden, dass gesellscha tliche wie juristische Anerkennung notwendigerweise
mit der Unterwerfung unter Diskurse und Normen einhergeht (vgl. Bedorf 2010:
78). Wichtig ist festzustellen, dass etwa die aktuelle gesellscha tliche Stellung der
Opfergruppen ebenso entscheidend ist wie etablierte Normen der Anerkennung
von Leid und historischem Unrecht. »Nicht nur die Frage, was gesellscha tlich und
institutionalisiert als Leid und Verbrechen gilt, entscheidet im Diskurs über die
Zuerkennung des Opferstatus, sondern auch die gesellscha tliche Stellung einer
Gruppe in der Gegenwart. Auch diese Stellung wird fortwährend ö fentlich aus-
gehandelt« (Robel 2013: 44). Aus diesem Grund gilt es, in der vorliegenden Unter-
suchung eine kritische postkoloniale Perspektive einzunehmen, welche derartige
Muster und Repräsentationen immedialen Diskurs sichtbar machen undmit Blick
auf die Normen der Anerkennung dekonstruieren kann.

Die Kategorien der ›Täter*innen‹ und ›Opfer‹ lassen sich dabei im Sinne von
Butler als Subjektpositionen betrachten, die diskursiv in Medientexten konstruiert
und von Rezipient*innen eingenommenwerden können bzw. verschiedenen Grup-
pen zugewiesen werden. Dabei gilt nach Butler, dass nicht nur die Anzuerkennen-
den, sondern auch die Anerkennenden positioniert werden. Im Anschluss an diese
Überlegungen betont Lilie Chouliaraki (2013: 268), dass folglich nicht nur unter-
sucht werden müsse, wem ›unsere‹ Anerkennung verwehrt bliebe, sondern auch,
wie Anerkennung über bestehende Normen hierarchische Verbindungen zwischen
dem Globalen Norden und Globalen Süden fixiert. An diese Überlegungen kann in
der vorliegenden Untersuchung zu erinnerungskulturellen Kämpfen um Anerken-
nung in globalisierten Medienkulturen angeknüp t und der Blick darauf gelenkt



5. Kosmopolitisierung und Anerkennung 197

werden, was für ein (hierarchisches) Verhältnis zwischen Nachfahr*innen der Op-
fer des Genozids als Anzuerkennenden und Nachfahr*innen der Täter*innen und
Kolonialist*innen sowie vermeintlich objektiven Zeug*innen bzw. »implicated sub-
jects« (Rothberg 2019) etabliert wird. Die Butler’schen Überlegungen zu den Nor-
men der Anerkennung sollen im Folgenden mit Fraser um gerechtigkeitstheore-
tische Überlegungen ergänzt werden, die auch materielle Fragen in den Blick rü-
cken.

5.4.3 Anerkennung, Umverteilung, Partizipation

Im Anschluss an Nancy Frasers bekannte Kontroverse mit Axel Honneth (2003)
und ihre feministisch fundierten Überlegungen zu einer globalen Gerechtigkeits-
theorie kann hier festgestellt werden, dass Fragen nach (mangelnder) Anerken-
nung auf vielfältige Weisen mit Fragen nach sozialer Ungleichheit bzw. sozialer
Gerechtigkeit ver lochten sind. Nach Fraser ist Anerkennung eine »Angelegenheit
der Gerechtigkeit« (Fraser/Honneth 2003: 44). Wie ich im Folgenden näher dar-
legen werde, bietet Frasers gerechtigkeitstheoretische Erweiterung des Anerken-
nungsbegri fs einen Rahmen dafür, globale und insbesondere post-/koloniale Er-
innerungsdiskurse mit der Frage nach Gerechtigkeit zu konfrontieren.

Anerkennung und Umverteilung
Eine der größtenHerausforderungen vonGerechtigkeitsprojekten sieht Fraser dar-
in, ein Gleichgewicht zwischen Anerkennung und Umverteilung zu scha fen. Ihre
allgemeine ese lautet, dass »heutzutage Gerechtigkeit sowohl nach Umverteilung
als auchnach Anerkennung verlangt. Keine von beiden ist alleine ausreichend« (Fra-
ser/Honneth 2003: 17, Herv.i.O.). Es sei somit erforderlich, auf theoretischer Ebe-
ne »eine zweidimensionale Konzeption von Gerechtigkeit zu entwerfen, die legi-
time Ansprüche auf soziale Gleichheit mit legitimen Forderungen nach Anerken-
nung von Unterschieden in Einklang bringt« (ebd.). Wie Tanja omas und El-
ke Grittmann im Anschluss an Fraser ausführen, können »etwa Maßnahmen der
Umverteilung unbeabsichtigte E fekte der mangelnden Anerkennung im Sinne von
Restigmatisierungen stärken oder Maßnahmen zur Behebung mangelnder Aner-
kennung die ökonomischen Strukturen, die Benachteiligung scha fen, intakt las-
sen und stigmatisierte Klassen verletzlicher Menschen scha fen« ( omas/Gritt-
mann 2018b: 27). Im Zusammenhang mit aktuellen Debatten um Transitional Justice
schlägt Khanyisela Moyo (2012) im Anschluss an Fraser vor, dass Gerechtigkeit als An-
erkennung etwa die gerichtlichen Prozesse und die Einrichtung von Kommissionen
umfassen könne, die darauf abzielen, die Verbrechen des vorherigen Regimes an-
zuerkennen und aufzuarbeiten. Gerechtigkeit als Redistribution zielt demgegenüber
darauf ab, Landverteilung oder Landrechte neu zu ordnen, und kann auf dieseWei-
se symbolisch Scham von den Opfern auf die Täter*innen verschieben.
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Vor diesem theoretischen Hintergrund lassen sich Debatten im untersuchten
medialen Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid dahingehend betrach-
ten, ob und inwiefern diese beiden Dimensionen verknüp t werden. Relevant für
die Untersuchung ist mit Blick auf die Forderung nach einer direkten Beteiligung
an den gegenwärtigen bilateralen Verhandlungsgesprächen –welche zwischen den
Regierungen Namibias und der Bundesrepublik geführt werden und von denen
traditionelle Vertreter*innen der Opfergruppen bisher ausgeschlossen blieben, da
sie nicht als souveräne Verhandlungspartner*innen erachtet wurden – im Zusam-
menhang mit dem Genozid an den Ovaherero und Nama auch die Dimension der
politischen Repräsentation und Partizipation.

Politische Repräsentation und Partizipation
Nach Fraser geht es in gesellscha tlichen Auseinandersetzungen zentral auch dar-
um, individuellen Gruppenmitgliedern den Status als vollwertige Verhandlungs-
partner*innen zuzugestehen. Dazu seien nicht (kollektive) Identitäten anzuerken-
nen, sondern etablierte, teils hochgradig institutionalisierte Normen dahingehend
zu verändern, dass allen das gleiche Recht zukomme, unter »fairen Bedingungen
der Chancengleichheit nach gesellscha tlicher Achtung zu streben« (Fraser/Hon-
neth 2003: 49).

Ihr Modell von Anerkennung und Umverteilung erweitert Fraser um die Di-
mension der Repräsentation, um gesellscha tliche Achtung gegen zunehmende mis-
framings zu verteidigen, die sie in der nationalstaatlichen Rahmung transnationa-
ler Ungleichheit beobachtet (vgl. omas/Grittmann 2018: 28).17 Bezüglich der Be-
deutung von Räumen der Repräsentation hat sie v.a. territoriale nationalstaatliche
Rahmungen im Blick, die es zu überwinden gelte, um globale Ursachen und Inter-
dependenzen von sozialer Ungerechtigkeit in den Blick zu nehmen. Im Anschluss
an Fraser kann nicht nur danach gefragt werden, »wie mangelnde Anerkennung
als eine Benachteiligung auf der Ebene von Status, sondern auch wie ökonomi-
sche Benachteiligung auf der Ebene von Klasse als einemModus sozialer Di feren-
zierung, Akteur_innen Mittel und Ressourcen zur partizipatorischen Parität vor-
enthält« ( omas/Grittmann 2018b: 27). Frasers Konzeptionalisierung umfasst so-
mit die »Grammatik der Anerkennung«, die »Architektur der Umverteilung« und
»Räume der Repräsentation und Partizipation«. Sie ermöglicht Analysen »grenz-
überschreitender und transnationaler Formen der Ungerechtigkeit, ihrer Ursachen

17 Repräsentation ist hier v.a. im Sinne von Partizipation als gesellscha tliche Teilhabe oder po-
litische Repräsentation zu verstehen. Der Begri f unterscheidet sich also von dem Repräsen-
tationsbegri f von Hall, den ich in Kapitel 2 eingeführt habe. Um Missverständnisse zu ver-
meiden, schreibe ich daher i.d.R. von politischer Repräsentation und Partizipation einerseits
(Fraser) und medialen Repräsentationen (Hall) andererseits – wenngleich beide Ebenen eng
miteinander verwoben sind.
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und Folgen in Medienkulturen« (ebd.: 36). Tanja omas und Elke Grittmann ha-
ben Frasers dreidimensionale Konzeptualisierung als theoretische Grundlage für
ihrModell zur Analyse von Prozessen und Bedingungen von Anerkennung inMedi-
enkulturen weiterentwickelt (vgl. omas/Grittmann 2018a: 228). Eine solche theo-
retische Konzeptionalisierung von Anerkennung, Umverteilung und Repräsentati-
on/Partizipation als drei zentralen Elemente von Gerechtigkeitsfragen orientiert
auch meine Forschungsperspektive auf den (mediatisierten) Kampf um Anerken-
nung der Ovaherero und Nama: Diesen betrachte ich vor dem Hintergrund gesell-
scha tlicher Langzeitprozesse wie der Kosmopolitisierung und vor dem normati-
ven Horizont von Fragen nach historischer Gerechtigkeit.

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel habe ich mich ausgehend von der Frage nach den (veränderten)
Voraussetzungen post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Me-
dienkultur mit Ansätzen der Memory Studies, Cosmopolitan Media Studies, Post-
colonial Legal Studies sowie feministischenÖ fentlichkeitstheorien und schließlich
kritischen anerkennungs- und gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen ausein-
andergesetzt.

Die vorliegende Untersuchung knüp t dabei v.a. an aktuelle theoretische Dis-
kussionen zum transcultural turn in der Erinnerungskulturforschung an, die ich in
Kapitel 5.1 vorgestellt habe. Richtungsweisend im Zusammenhang mit Debatten
um Erinnerungen im globalen Zeitalter ist das Konzept »cosmopolitan memory«
von Daniel Levy und Nathan Sznaider. Impulse, vor allem Holocaust und Kolonia-
lismus bzw. Dekolonialisierung gemeinsam zu denken, gehen vom Konzept des
»multidirectional memory« (Rothberg 2009) aus. Die zentrale forschungsleiten-
de Annahme, die ich in der kritischen Diskussion entwickelt habe, lautet: Erin-
nerung in gegenwärtigen globalisierten Medienkulturen gestaltet sich zunehmend
transkulturell, transnational, translokal, multidirektional usw., aber nicht notwen-
digerweise »kosmopolitisch«. D.h., dass einerseits Kosmopolitisierung von Erin-
nerungskulturen als empirisch beschreibbarer soziokultureller Prozess und ande-
rerseits Praktiken der Anerkennung unterschieden werden müssen. Bezogen auf
den Diskurs um den Genozid an den Ovaherero und Nama bedeutet dies, dass
nicht von einer kontinuierlich progressiv verlaufenden Entwicklung der Erinne-
rung an die Kolonialzeit bzw. gerade der Nicht-Erinnerung, dem ›Vergessen‹ bzw.
der Verdrängung und Verharmlosung hin zu einer durch Globalisierung beförder-
ten Herausbildung einer kosmopolitischen Erinnerungskultur und Anerkennung
der Opfer ausgegangen wird. Stattdessen rücken dieWidersprüche, diskursive Be-
grenzungen sowie die gesellscha tlichen und institutionellen Rahmenbedingungen
in Prozessen der Kosmopolitisierung von Erinnerungskulturen in den Fokus der
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vorliegenden Untersuchung. Hier bietet sich ein Konzept von »agonistic memory«
(Bull/Hansen 2016) an, welches betont, dass kosmopolitische Erinnerungskulturen
und antagonistische Erinnerungskulturen nicht als historische Phasen, sondern
als zwei Modi unterschieden werden können, die im globalen Zeitalter in einem
Spannungsverhältnis stehen und agonistischer Ö fentlichkeiten bedürfen.

Eine zentrale Schwäche bestehender Konzeptionen von transkultureller Erin-
nerung liegt für die vorliegende Arbeit in der fehlenden Konzeptualisierung von
Massenmedien bzw. massenmedialen globalisierten Ö fentlichkeiten. In Kapitel
5.2 habe ich mich deswegen neuen kosmopolitischen Ansätzen zugewandt, welche
Prozesse der Kosmopolitisierung in globalisierten Medienkulturen und das di fe-
renztheoretische Prinzip der ›Anerkennung der Anderen‹ in den Mittelpunkt ihrer
Betrachtungen rücken. Betont wird hier die Pluralität von Bezügen in transnatio-
nalen Medienö fentlichkeiten, die einerseits zu neuen globalen Verbindungen und
kosmopolitischen Haltungen führen kann, andererseits ein erhöhtes Kon liktpo-
tenzial für gesellscha tliche Aushandlungsprozesse kollektiver Erinnerungen bie-
tet.

Für die Perspektive der vorliegenden Arbeit bildet dabei ein von feministi-
schen Überlegungen inspiriertes Verständnis von Ö fentlichkeit(en) als kon likt-
ha tes, vermachtetes, plurales diskursives Gebilde einen theoretischen Ausgangs-
punkt der Betrachtungen von erinnerungskulturellen Aushandlungsprozessen in
der journalistischen Berichterstattung. Als Grundlage für die empirische Analyse
habe ich das Drei-Ebenen-Modell von Ö fentlichkeiten von Elisabeth Klaus ein-
geführt, welches in der vorliegenden Untersuchung als konzeptionelle Grundlage
für ein pluralistisch-partizipatives Verständnis von (transnationalen) Ö fentlich-
keiten in der gegenwärtigen Medienkultur dient und dabei das hierarchische Ver-
hältnis verschiedener Ö fentlichkeiten betont. Gerade die »komplexe« Ebene, auf
der massenmediale (journalistische) Ö fentlichkeiten anzusiedeln sind, zeichnet
sich demnach durch Ausschlussmechanismen aus, die es mit Blick auf Partizipati-
onsstrukturen anhand des Diskurses umdenGenozid an denOvaherero undNama
empirisch zu prüfen gilt.

Im Mittelpunkt von Kapitel 5.3 stand die postkoloniale Kritik an Ausprägun-
gen des politisch-rechtlichen Kosmopolitismus und v.a. das Paradox von Recht und
Gerechtigkeit. Dieses habe ich in Bezug auf kritische Ansätze der Postcolonial Le-
gal Studies zunächst in der Rekonstruktion der kolonialen Ursprünge des euro-
päischen Völkerrechts exemplarisch dargestellt. Gezeigt wurde hier, dass auf der
Grundlage einer kolonial-rassistischen Unterscheidung im europäischen Völker-
recht bzw. dem »Völkerrecht des Kolonialismus« (Kämmerer) zunächst bestimmte
Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen wurden, da sie die europäischen Normen,
die Universalität beanspruchten, nicht erfüllten. Darau folgend wurden diejeni-
gen, die Souveränität besaßen, berechtigt, diejenigen, die sie nicht beanspruchten,
zu beherrschen. Grundsätzlich erweist sich das heutige Völkerrecht daher als ein
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»provinzielles« europäisches Konstrukt, welches im Zuge der Kolonialisierung glo-
bal ausgedehnt und durch die Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien – welche
sich der bestehenden Ordnung unterwerfen mussten – universalisiert wurde.

An diese Diskussion schließt eine postkoloniale Kritik an der globalen Men-
schenrechtspolitik an, welche von Eliten des Globalen Nordens als »Alibi« (Spivak
2008) genutzt wird und dieWelt in zwei Gruppen einteilt: jene, dieMenschenrechte
empfängt, und jene, die diese verteilt. Sichtbar wurde neben den Ausschlüssen in
der Geschichte der Menschenrechte auch hier die »koloniale Amnesie«, welche das
heutige westliche Überlegenheitsdenken ermöglicht. Mit Blick auf das gegenwär-
tige »Zeitalter der Entschuldigungen« und die Zunahme von Forderungen indige-
ner Gruppen nach Anerkennung und Entschädigung kolonialen Unrechts werden
Gruppenrechte seit Ende der 1990er-Jahre neu verhandelt. Vor dem Hintergrund
der Herausbildung einer neuen internationalen Moral gilt es auch hier, kritische
Perspektiven einzubringen und die eingeschriebenen Normen und Asymmetrien
in der globalen Politik der ›Wiedergutmachung‹ zu überprüfen. In diesem Zusam-
menhang geht es auch darum, das Verhältnis von ›Täter*innen‹ und ›Opfern‹ hin-
sichtlich des Konzeptes der »verstrickten Subjekte« (»implicated subjects«, Roth-
berg 2019) zu überdenken und somit auch die indirekten Profiteur*innen kolo-
nialen Unrechts in den Blick zu rücken. Dabei erweisen sich die im Kontext des
Holocaust etablierten Kategorien von Opfern und Täter*innen auch im post-/ko-
lonialen Kontext zwar als anschlussfähig; sie gehen jedoch mit einer Unterwer-
fung unter Normen einher, die insbesondere eine ö fentliche Anerkennung von
Genozid-Opfern aus dem Globalen Süden behindern können. Deutlich wird in der
Diskussion, dass nicht von einem Automatismus von medialer (globaler) Sichtbar-
keit und politischer Macht ausgegangen werden kann. Insofern ist v.a. der Begri f
der Anerkennung bzw. das Verhältnis von Anerkennung und Sichtbarkeit in glo-
balisierten Medienkulturen di ferenzierter zu betrachten und gesellscha tstheore-
tisch zu fundieren.

Die in Kapitel 5.4 diskutierten theoretischen Ausarbeitungen des Anerken-
nungsbegri fs (von Taylor, Butler und Fraser) richten den Blick der Untersuchung
zusammengefasst darauf, wie gesellscha tliche Normen und Konventionen, sym-
bolische Ordnungen und Ressourcenverteilungengleichsam Anerkennung bzw.
Verkennung (vgl. Bedorf 2010) bedingen. Wichtig ist für die Perspektive der
vorliegenden Untersuchung mit Butler zunächst zwischen erkennen/benennen und
anerkennen zu unterscheiden und auch das konstruierte Verhältnis von Anzuer-
kennenden und Anerkennenden in den Blick zu rücken. Mit Fraser wird betont,
dass Anerkennung und Umverteilung zwei untrennbare Dimensionen globaler
Gerechtigkeit darstellen und zudem die Frage der politischen Repräsentation
und Partizipation in transnationalen Ö fentlichkeiten kritisch gestellt werden
muss. Für die kritische postkoloniale Analyse der medialen Auseinanderset-
zungen um den Genozid an den Ovaherero und Nama ergibt sich hieraus eine
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Problematisierungsperspektive, welche die machttheoretischen Defizite normativ
ausgerichteter kosmopolitischer Ansätze ausgleichen und stärker gesellscha tliche
Ein- und Ausschlussmechanismen sowie rassifizierende (und vergeschlechtli-
chende) Repräsentationslogiken thematisieren kann. Die zuletzt diskutierten drei
Elemente von Gerechtigkeitsfragen – Anerkennung, Umverteilung und Repräsen-
tation/Partizipation – bilden eine theoretische Brille, mit der vor allem auch die
materiellen Bedingungen mediatisierter Erinnerungsdiskurse in gegenwärtigen
post-/kolonialen Kontexten genauer untersucht werden können. Diese kritische
Perspektive habe ich vor allem in den Analysen in Kapitel 9 angewendet und damit
meine gesellscha tstheoretische Perspektive geschär t.



6. Diskursanalytischer Forschungsansatz

In der vorausgegangenen Diskussion habe ich die spezifische Forschungsperspek-
tive dieser Arbeit und die zentralen theoretischen Konzepte entwickelt. Darauf auf-
bauend werde ich nun in diesem Kapitel den diskursanalytischen Forschungsan-
satz und das empirische Material der vorliegenden Untersuchung näher bestim-
men sowie das konkrete methodische Vorgehen erläutern. Ausgehend von dem in
der Einleitung formulierten Erkenntnisinteresse und den theoretisch-konzeptio-
nellen Überlegungen zu post-/kolonialen Erinnerungsdiskursen in der gegenwär-
tigen Medienkultur zielt die empirische Untersuchung auf eine kritische Analyse
der kommunikativen Auseinandersetzungen in der journalistischen Berichterstat-
tung um den Ovaherero- und Nama-Genozid. Die Entscheidung für einen diskurs-
analytischen Zugri f ergibt sich bereits aus dem formulierten Erkenntnisinteres-
se und dem Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Ein sozialwissenscha tlicher
und v.a. wissenssoziologisch geprägter diskursanalytischer Ansatz stellt an die-
ser Stelle produktive Verknüpfungen zwischen der theoretischen Rahmung und
den damit einhergehenden spezifischen Fragestellungenmeines Projektes her und
schär t diese weiter.

Zunächst lege ich in Kapitel 6.1 die methodologischen (Vor-)Überlegungen zum
gewählten diskursanalytischen Forschungsansatz dar. Kapitel 6.2 geht näher auf
das empirische Material ein und erläutert, unter welchen Gesichtspunkten ich die
Daten ausgewählt und erhoben habe. In Kapitel 6.3 werde ich darauf bezogen dar-
legen, wie ich in den verschiedenen Phasen des Untersuchungsprozesses metho-
disch vorgegangen bin.

6.1 Methodologische Überlegungen zur Diskursanalyse

Mit dem Begri f der Diskursanalyse wird zunächst »keine spezifische Methode,
sondern eher eine Forschungsperspektive auf besondere, eben als Diskurse begri fene
Forschungsgegenstände bezeichnet« (Keller 2011a: 9, Herv.i.O.). Die Ausrichtung
und die konkrete methodisch-praktische Umsetzung einer Diskursanalyse hängen
dann jeweils von der disziplinären und theoretischen Einbettung sowie den kon-
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kreten Fragestellungen ab. Wie Keller betont, sollte jedes Projekt der Diskursfor-
schung daher zunächst seine diskurstheoretischen Grundlagen und Methodologie
klären (vgl. ebd.: 65).

In den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenscha ten haben sich verschiedene An-
sätze der Diskursforschung etabliert.1 Relevant für die Perspektive der vorliegen-
den Untersuchung sind auch hier v.a. die interdisziplinären Felder der Cultural
Studies und Postcolonial Studies sowie feministische eorien. Diese haben »zwar
keine eigenständigen Diskurstheorien entwickelt, jedoch durch ihre Fragestellun-
gen und eine frühe Rezeption des französischen Poststrukturalismus und vor allem
der Foucault’schen Arbeiten die heutige Konjunktur der Diskursforschung wesent-
lich ausgelöst und geprägt« (ebd.: 56). Die Cultural Studies – und eng damit ver-
bunden auch die Postcolonial Studies – schließen bspw. bei Stuart Hall an Semio-
tik, Strukturalismus und Poststrukturalismus an.2 Im Rückgri f auf (marxistische)
diskurstheoretische Überlegungen konzipieren die Cultural Studies insbesondere
die massenmediale Bedeutungsproduktion »als machtvolle Kämpfe um symboli-
sche Ordnungen« (ebd.: 57) und betonen dabei »die tatsächlichen Prozesse, d.h.
die Artikulations-Praxis der Zeichenproduktion und die Vielfalt der praktischen
Bedeutungsaneignung durch Rezipienten« (ebd.).3 Das Verhältnis zwischen dem
Projekt der Cultural Studies und speziell Foucaults Diskurstheorie ist uneindeu-
tig und spannungsreich. Insbesondere Hall (1999a) hat jedoch die positive Wir-
kung von Foucault für die Cultural Studies betont: Seine Arbeiten haben dem-
nach eine konkrete Analyse besonderer ideologischer und eben diskursiver Forma-
tionen ermöglicht (vgl. omas 2009: 58 f.). Foucaults Diskursbegri f bietet für Hall
Anknüpfungspunkte, um »zwischen Kulturalismus und Strukturalismus, Struktur
und Handlungsfähigkeit, Macht und Subversion« (ebd.: 61) zu vermitteln (vgl. auch
Keller/Truschkat 2013: 13).

Mit Blick auf die in der deutschsprachigen Forschungslandscha t nach wie vor
separat verorteten Felder der Medien- und Kommunikationswissenscha ten beob-
achten StefanMeier und Christian Pentzold, dass imBereich der Diskursforschung
unterschiedliche Traditionslinien vorliegen, durch die Aneignung des Diskursver-
ständnisses der Cultural Studies jedoch auch eine Annäherung stattfindet:

»Methodisch bedient sich die Medienwissenscha t dabei gängiger diskurslinguis-
tischer bzw. kritisch-diskursanalytischer Methoden. Die Kommunikationswissen-

1 Zur Karriere des Diskursbegri fs und diskursanalytischen Ansätzen vgl. Keller 2011a: 13 f.
2 Wie bereits gezeigt wurde, stützen sich postkoloniale Vertreter*innen wie Said, Mudimbe

und Hall auf Foucaults Diskurstheorien und -analysen, um die Herausbildung und Durch-
setzung stereotyper Repräsentationen vom Orient, Afrika und dem »Westen und Rest« zu
dekonstruieren (vgl. Kapitel 2.3.2).

3 Vgl. zur Perspektive der Cultural Studies auf massenmediale Kommunikation ausführlich Ka-
pitel 4.2.
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scha t wiederum behandelt die Diskursanalyse vornehmlich als ein qualitativ-in-
haltsanalytisches Verfahren, das sich themenzentriert der massenmedial vermit-
telten Kommunikation widmet. Mit den Cultural Studies ist eine Schnittmenge
beider Forschungsbereiche vorhanden.« (Meier/Pentzold 2014: 125f.)

Die kulturwissenscha tlich geprägte Medienwissenscha t beru t sich bereits in-
tensiver auf Foucault und verknüp t sein machtkritisches Diskursverständnis mit
weiteren poststrukturalistischen Konzepten. Dagegen schließt die ›klassische‹
Kommunikationswissenscha t mit ihrem Fokus auf massenmediale Kommunika-
tion und einem besonderen Interesse an Formen und Formierung der ö fentlichen
Meinung und politischer Willensbildung vorwiegend an die Diskursethik von
Jürgen Habermas4 an; sie bezieht sich bisher nur vereinzelt auf den Diskursbe-
gri f Foucault’scher Prägung. In dieser Hinsicht stellen omas Wiedemann und
Christine Lohmeier fest, dass nur wenige Kommunikationswissenscha tler*innen
medial vermittelte Diskurse hinsichtlich »vorherrschender Wissensstruktu-
ren und damit verbundener Machtverhältnisse« (2019: 5) analysieren. Dies sei
überraschend, da »die Frage nach der Bedeutungsproduktion durch ö fentliche
Kommunikation eigentlich das Zentrum des Fachs ausmacht« (ebd.). Foucaults
machtkritische Forschungsperspektive ist für die kommunikationswissenscha t-
liche Medien- bzw. Medieninhaltsforschung gerade interessant, da »der damit
verbundene kritische bzw. dekonstruierende Blick auf die Strukturen und Regeln
gesellscha tlicher Wirklichkeitskonstruktion […] auf eine ganze Reihe makroso-
ziologischer Fragestellungen [verweist], die auch für das Fach von großer Relevanz
sind und sich zweifelsohne gut auf Basis medialer ö fentlicher Kommunikation
untersuchen lassen« (ebd.: 6). Auch im Bereich der medien- und kommunika-
tionswissenscha tlich orientierten Memory Studies finden sich bisher lediglich
vereinzelte empirische Arbeiten, die eine dezidiert diskursanalytische Herange-
hensweise verfolgen und sich dabei von den Überlegungen Foucaults leiten lassen
(vgl. z.B. Sommer 2018).5 Die Entwicklung des diskursanalytischen und spezi-
fisch wissenssoziologischen Ansatzes der vorliegenden Untersuchung – der ein
machtkritisches Diskursverständnis von Foucault mit kommunikationswissen-
scha tlichen Ansätzen der Erinnerungskulturforschung verknüp t und dabei vor
allem auch die Rolle sozialer Akteur*innen (und Journalist*innen) berücksichtigt –
verstehe ich vor diesem Hintergrund auch als Beitrag zur Methodendiskussion
im interdisziplinären Feld der Memory Studies (vgl. Keightley/Pickering 2013;
Radstone 2000).

4 Einführend zur Diskursethik von Habermas vgl. Keller 2011a: 18.
5 Vivien Sommer (2018) verknüp t in ihrer Untersuchung die Diskurstheorie von Foucault mit

Ansätzen der Grounded Theory sowie Ansätzen der wissenssoziologischen und sozialsemio-
tischen Diskursanalyse.
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Angesichts der Diversität in den Verwendungen des Diskursbegri fs und seiner
verschiedenen empirischen Umsetzungen werde ich im Folgenden näher eingren-
zen, von welchem theoretischen Diskursverständnis die vorliegende Untersuchung
ausgeht und welcher empirische Ansatz damit verbunden ist. Dafür führe ich zu-
nächst Foucaults diskurstheoretische Konzepte der Problematisierung und des Ereig-
nisses ein. Anschließend stelle ich das Forschungsprogramm der Wissenssoziolo-
gischen Diskursanalyse von Reiner Keller vor.

6.1.1 Foucaults ›Werkzeugkiste‹: Problematisierung und Ereignis

Wie in den vorangegangenen Perspektivierungen bereits deutlich geworden
ist, sind für das dieser Arbeit zugrundeliegende Diskursverständnis vor allem
die eorien von Michel Foucault richtungsweisend. Wenngleich Foucault im
strengen Sinne keine ›Methode‹ entwickelt hat und diesbezüglich viele Fragen of-
fenließ, können seine Arbeiten als »Werkzeugkiste« (Jäger/Jäger 2007: 7) betrachtet
werden.

Die übergeordnete Aufgabe einer Diskursanalyse kann mit Foucault darin ge-
sehen werden, spezifische Denk- bzw. Diskursvoraussetzungen freizulegen und zu
analysieren (vgl. omas 2009: 62). Grundsätzlich ist hier zu erwähnen, dass Fou-
cault seinen »Diskursbegri f sowohl als Gegenstand der als auch Mittel zur Analyse
verwendet« (ebd.); die Definitionen und Schwerpunkte seiner Untersuchungen ha-
ben sich jedoch im Verlauf seines Werkes gewandelt. Üblicherweise werden zwei
›methodische Ansätze‹ oder zwei Phasen unterschieden: In der archäologischen Pha-
se ging es Foucault zunächst vor allem darum, Aussagesysteme und die Regeln kol-
lektiver Wissensordnungen bzw. diskursiver Wirklichkeitskonstruktionen zu re-
konstruieren und damit verbundene Mechanismen der Inklusion und Exklusion
zu adressieren. Den sozialen Dimensionen hatte er dabei weniger Aufmerksam-
keit geschenkt. In der genealogischen Phase betont Foucault die kulturellen Praktiken
und interessiert sich vor allem für die gesellscha tlichen Funktionen von Diskursen
im Zusammenhang mit Macht-Wissens-Konstellationen und Herrscha tsstruktu-
ren (vgl. Keller 2011a: 46 f.; Wiedemann/Lohmeier 2019: 3f.).

Während Foucault also zunächst die Vorstellung eines autonomen Diskurses
verfolgt und mit der archäologischen Methode »nach Entstehung und Bedingun-
gen des Au tretens eines bestimmten, als gültig anerkannten diskursiven Wissens
fragt« ( omas 2009: 64), zielt die genealogische Methode darauf ab, den margina-
lisiertenWissensformen eine Stimme zu verleihen, undmuss daher »gerade gegen
die Machtwirkungen eines als wissenscha tlich angesehenen Diskurses den Kampf
führen« (ebd.: 63). Foucault spricht in diesem Zusammenhang von »unterworfenen
Wissensarten« (vgl. 1978: 59 f.) und versteht darunter zum einen »jene Blöcke his-
torischen Wissens«, die »präsent und verschleiert« (ebd.: 60) waren; zum anderen
auch solche Wissensarten, die als »nicht sachgerecht oder als unzureichend aus-
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gearbeitet disqualifiziert wurden« (ebd.: 60). In beiden Fällen geht es Foucault um
das »historische Wissen der Kämpfe« (ebd.: 61), welches insbesondere eine genea-
logische Diskursanalyse sichtbar machen kann. »In den spezialisierten Bereichen
der Gelehrsamkeit wie auch im disqualifizierten Wissen der Leute schlummert die
Erinnerung an die Zusammenstöße, d.h. eine Erinnerung, die bis dahin nur am
Rande existieren dur te« (ebd.).Die diskursiven Regime dekonstruiert Foucaultmit
seinemgenealogischen Zugri f als Ergebnis vonKämpfen umDeutungshoheit. »Als
Genealogie bezeichnen wir also diese Verbindung zwischen gelehrten Kenntnissen
und lokalen Erinnerungen, die die Konstituierung eines historischen Wissens der
Kämpfe ermöglicht sowie die Verwendung dieses Wissens in den gegenwärtigen
Taktiken« (ebd.: 62, Herv.i.O.).

Archäologie und Genealogie legen auch in ihrer zeitlichen Dimension un-
terschiedliche Schwerpunkte: »Während die ›Archäologie‹ Diskursanalyse als
fotografischen Schnappschuss entwir t, betont die genealogische Perspektive
die prozessuale und handlungspraktische Seite von Diskursgefügen sowie die
Bedeutung von Macht-/Wissens-Komplexen« (Keller 2011a: 50). Letztlich handelt
es sich bei der Genealogie aber eher um »eine andere Akzentuierung als um ein
völlig neues Programm« (ebd.). In beiden Ansätzen wie auch im Konzept der
Problematisierung – welches Foucault in seinem Spätwerk entwickelte – geht es
stets umMacht-/Wissens-Komplexe, die als »Serie von Ereignissen« bzw. als »Netz
von Beziehungen« untersucht werden. So stellt Cornelia Renggli heraus:

»Während in der Archäologie Serien eher synchron gebildet wurden, geschah dies
in der Genealogie diachron. In der Analyse von Problematisierungen verschränkte
Foucault die beiden Dimensionen. Welchen Ansatz mit welchen Begri lichkeiten
er auch immer verfolgte, stets handelte es sich um die Untersuchung der Bezie-
hungen von Elementen. Die Diskursanalyse stellt die Beschreibungen dieser Re-
lationen dar.« (Renggli 2014: 48f, Herv. ergänzt)

Für die Forschungsperspektive dieser Untersuchung ist eine solche Verschränkung
beiderDimensionen produktiv, da die synchrone und diachrone Pluralität undUm-
kämp theit von Erinnerungskulturen in den Blick der Diskursanalyse rücken. Die-
sen Ansatz werde ich im Folgenden mit den Konzepten der Problematisierung und
des Ereignisses ausführen, da diese für die vorliegende Untersuchung von größerer
Bedeutung sind.

Problematisierung und Ereignis
Das lange Zeit wenig beachtete Konzept der Problematisierung taucht verstreut
in späten Vorträgen und Schri ten Foucaults auf und führt verschiedene frühere
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Perspektiven seiner Diskursanalysen zusammen.6 Foucault resümiert seine bis-
herigen Arbeiten in seinen Vorlesungen 1983 folgendermaßen: »Ich versuchte von
Anfang an, den Prozess der ›Problematisierung‹ zu analysieren – was heißt: Wie
und warum bestimmte Dinge (Verhalten, Erscheinungen, Prozesse) zum Problem
wurden« (Foucault 1996: 178). In anderen Worten konzentriert sich die Frage nach
Problematisierungen darauf, »unter welchen Bedingungen etwas zumObjekt eines
möglichen Wissens werden kann, wie es als ein zu erkennendes Objekt problema-
tisiert und welchen Verfahren der Unterscheidung es unterworfen werden konnte«
(Foucault 2001: 499). Foucault betont mit dem Begri f den ›schöpferischen‹ und den
prozessha ten Charakter von ›Problemen‹: »Problematisierung bedeutet nicht die
Darstellung eines zuvor existierenden Objekts, genauso wenig aber auch die Er-
scha fung eines nicht existierenden Objekts durch den Diskurs. Die Gesamtheit
der diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken lässt etwas in das Spiel des Wah-
ren und Falschen eintreten und konstituiert es als Objekt für das Denken« (Foucault
2005a: 826).

Wenngleich Foucault also von realen Gegebenheiten auszugehen scheint, so
ist hier sicherlich kein essentialistisches, sondern ein schöpferisches, performati-
ves Verständnis von gesellscha tlichen Phänomenen gemeint, die als Problemkon-
struktionen in einer spezifischen Art und Weise erscheinen (vgl. Klöppel 2010a:
72). Nach Foucault ist daher grundsätzlich »die scheinbare Evidenz eines Problems
in derselben Weise zu hinterfragen, in der generell Wissensobjekte auf die Pro-
zesse ihrer Objektivierung zurückzuführen sind« (ebd.). Dabei wird ein gegebenes
Phänomen ggf. »als problematisch qualifiziert, indem es als unvertraut und un-
selbstverständlich fokussiert wird und damit Zweifel und Fragen weckt« (ebd.: 74).
Auch hier vertritt Foucault einen deessentialisierenden Ansatz kritischen Denkens,
denn ›Probleme‹ existieren nicht per se, sondern werden diskursiv hervorgebracht.
Diesen Umstand betont er, indem er »das Problem als Substantiv, das als Gegeben-
heit akzeptiert wird, auf das Verb ›problematisieren‹ zurückführt« (Klöppel 2010:
255). Das Konzept der Problematisierung verweist somit »auf den gesellscha tli-
chen Konstruktionsprozess von Problemen, der hinterfragt und in den gegebenen-
falls interveniert werden kann« (ebd.); es fordert dazu auf, »die historischen, ge-
sellscha tlichen Entstehungsbedingungen von Problemen zu untersuchen« (ebd.:

6 Dabei fallen Foucaults Anmerkungen und Ausführungen zu dem Begri f knapp aus und sind
teils vorläufig formuliert, sodass hier kaum von einem eindeutigen und kohärenten Konzept
gesprochen werden kann (vgl. Klöppel 2010a: 71, FN 85; siehe auch Lemke 1997: 339 f.). Fou-
caults Überlegungen zur Problematisierung hat v.a. Ulrike Klöppel (2010a, 2010b) theore-
tisch au bereitet und in ihrer umfassenden Studie zum medizinisch-psychologischen Diskurs
um Intersexualität angewendet. Ihrer Quellenarbeit sind auch die diversen Literaturverweise
auf weniger bekannte Aufsätze aus Foucaults Werk in diesem Kapitel zu verdanken.
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257). Dabei zielt das Konzept der Problematisierung auf die Dynamik diskursiver
Ordnungen ab, die von gesellscha tlichen Irritationen ausgeht:

»Erstens ist ein in den Quellen beschriebenes Problem nicht einfach als Ge-
gebenheit zu akzeptieren, sondern muss als strategische Intervention in ein
dynamisches Feld gesellscha tlicher Auseinandersetzungen verstanden werden.
Zweitens eignet sich der Ansatz für eine kritische Analyse lexibler Macht-
Wissens-Formationen, die untersucht, unter welchen Bedingungen Veränderung
und Stabilisierung von gesellscha tlichen Verhältnissen ineinandergreifen.«
(Klöppel 2010b: 256)

Wie Klöppel herausstellt, hat Foucault mit dem Konzept der Problematisierung
nicht zuletzt sein Verständnis diskursiver und nichtdiskursiver Transformationen
ausgestaltet (vgl. ebd.: 255).Dabei können »die Schwierigkeiten, die eine Problema-
tisierung re lektiert, selbst als komplexer E fekt des Zusammenspiels diskursiver
und nicht-diskursiver Praktiken begri fen werden« (ebd.: 258). Ein Teil der Dyna-
mik gesellscha tlicher Problematisierungen ist dabei in der Eigenheit von Diskur-
sen zu sehen, die selbst als widersprüchlich und spannungsvoll zu verstehen sind
(vgl. ebd.). »Problematisierungen knüpfen einerseits an die bestehende Macht-
Wissens-Formation an und versuchen andererseits, die Veränderungen der Krä te-
verhältnisse zu integrieren, indem sie diese unter einer bestimmten Fragestellung
synthetisieren, interpretieren und neu ausrichten« (ebd.: 259).

Foucault setzt den Akzent hier auf das Ineinandergreifen bzw. auf die Gleichzei-
tigkeit von diskursiven Stabilisierungen und Transformationen, die in seinen vor-
herigen Überlegungen anklingen und nun explizit verknüp t werden. In der Ana-
lyse von Problematisierungen verschränken sich somit auch archäologische und ge-
nealogische Methodik der Diskursanalyse, wie Foucault selbst festgestellt hat. »Die
archäologische Dimension der Analyse bezieht sich auf die Formen der Problema-
tisierung selbst; ihre genealogische Dimension bezieht sich auf die Formierung
der Problematisierungen ausgehend von den Praktiken und deren Veränderungen«
(Foucault 1989: 19). Foucault verweist darauf, dass Problematisierungen dazu auf-
fordern, nach Lösungen zu suchen (vgl. Klöppel 2010a: 74). Dabei ist die Lösungs-
suche bereits durch die spezifische Problemstellung vorstrukturiert, wie Foucault
betont: »Die Art der Problemstellung setzt vielmehr die Bedingungen, unter de-
nen mögliche Antworten gegeben werden können; sie definiert Elemente, die das
konstituieren werden, worauf die verschiedenen Lösungen sich zu antworten be-
mühen« (Foucault 2005b: 733). In anderen Problematisierungen determinieren die
Art der Problemstellung und der damit verbundene Imperativ der Lösungssuche
die Dynamik im Feld des Sagbaren, die Problematisierungsweise bestimmt somit
die Regeln und Grenzen des Kommunikations- und Handlungsraums (vgl. Klöppel
2010a: 75). Problematisierungen können – so stellt Klöppel heraus – aber durchaus
auch mit einem widerständigen Potenzial verbunden sein; die angestoßenen Ver-
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änderungen könnten sich unter Umständen »auch soweit verselbständigen, dass
sie den Rahmen der Problemstellung überschreiten und die existierenden Macht-
Wissensgefüge destabilisieren« (ebd.). Zusammengefasst lässt sich hier festhal-
ten, dass Problematisierungen im Sinne Foucaults weder Repräsentation von ›et-
was‹ noch reine Erfindung sind, sondern »strategische Intervention[en]« (Klöp-
pel 2010b: 262), die ihrerseits »konstitutiv für die Flexibilität historischer Macht-
Wissens-Formationen« (ebd.) sind. »Problematisierungen implizieren daher eine
lexible, integrative Machtstrategie« (Klöppel 2010b: 260).

Ereignisse als materielle Ausgangspunkte von Problematisierungen
Im Zusammenhang mit der Analyse von Problematisierungen ist daneben der Be-
gri f des »Ereignisses« relevant. Foucault hat an verschiedenen Stellen seines Wer-
kes dargelegt, dass es in der Diskursanalyse stets darum gehen müsse, »die Ob-
jekte, Kategorien, Gewissheiten etc. auf die sie konstituierenden vielfältigen Er-
eignisse zurückzuführen« (Klöppel 2010b: 258f.; vgl. Foucault 1992: 39f.). Ereignis-
se können somit als auslösende Momente von Diskursen betrachtet werden. Der
Foucault’sche Ereignisbegri f bietet nach Klöppel »eine Möglichkeit, den materiel-
len Ausgangspunkt für Problematisierungen zu verstehen« (Klöppel 2010: 259). Da-
bei bezieht Foucault diesen Begri f auf verschiedene Zusammenhänge mit unter-
schiedlichen Reichweiten (vgl. Foucault 1991b: 36 f.; siehe dazu auch Klöppel 2010:
259). Mit dem Hinweis auf Ereignisse wird demnach die Materialität von Proble-
matisierungen bzw. ihrer Voraussetzungen wie auch ihrer E fekte betont: »Proble-
matisierungen [re lektieren] Ereignisse beziehungsweise Wendungen in den Kräf-
teverhältnissen innerhalb eines dynamischen Ensembles aus gleichgewichtigen so-
wie kon ligierenden diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken« (Klöppel 2010:
259). Der Ereignisbegri f bietet somit eine Antwort auf die Frage nach dem Ver-
hältnis von gesellscha tlicher Realität und Diskursen.

Bezogen auf mediale Diskurse schlägt Siegfried Jäger vor, unter dem Fou-
cault’schen Analysekonzept »solche Ereignisse zu fassen, die politisch und das
heißt in aller Regel auch durch die Medien besonders herausgestellt werden und
als solche die Richtung und Qualität des Diskursstrangs […] mehr oder minder
stark beein lussen« (2001: 98). Entscheidend ist die mediale Resonanz im Sinne
kommunikativer Bestätigung und Verstärkung. »Ereignisse werden somit zu
diskursiven Ereignissen, wenn sie für einen Diskurs anschlussfähig werden«
(ebd.). In diesem Sinne wird auch nicht jedes soziale automatisch zu einem dis-
kursiven Ereignis im oben skizzierten Sinne. Diskursereignisse können folglich in
Hinblick auf Höhepunkte und Konjunkturen medialer Berichterstattung identi-
fiziert werden. Dabei kann ein Diskursereignis zentral über seine Nachhaltigkeit
definiert werden. Es kann also erst in der chronologischen Aufarbeitung und
vergleichenden Rekonstruktion eingeschätzt werden, welche den im ö fentlichen
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Raum sichtbar gewordenen sozialen Ereignissen als diskursive Ereignisse gelten
können (vgl. Freudenschuss 2013: 137). Die Analyse von Ereignissen kann dann –
so der Vorschlag zur Operationalisierung des Konzeptes von Magdalena Freu-
denschuss – etwa am »Zusammenspiel der Anzahl an Diskursinterventionen, der
Diversität der involvierten Medien und der sichtbar involvierten Sprechenden«
(ebd.) festgemacht werden. Entscheidend ist eine inhaltliche Homogenität zwi-
schen den einzelnen Diskursfragmenten, die auf ein Ereignis verweisen und es in
gewisser Weise auch überhaupt erst diskursiv herstellen. »Eine solche inhaltliche
Homogenität bezieht sich auf einen klar umrissenen Zeitraum und den geteilten
Bezugspunkt eines sozialen Ereignisses« (ebd.).

An diese Konzeption anknüpfend verstehe ich unter medialen Diskursereignis-
sen zusammengefasst hochgradig inhaltlich-zeitliche Verdichtungen der Bericht-
erstattung, die diskursive Kra t im Resonanzraum der Medien entfalten und über
die ö fentliche Aufmerksamkeit das Potenzial haben, bestehende Diskursordnun-
gen zu irritieren. Bezogen auf den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden
Untersuchung können Ereignisse gleichzeitig als »Ausgangsort und Objekte jed-
weder Erinnerungskonstruktion« (Freudenschuss 2018: 93) in journalistischen Dis-
kursen verstanden bzw. kann »Erinnerung als erneute Rekonstruktion von Ereignissen
durch den Journalismus betrachtet« (ebd.: 118, Herv.i.O.) werden.

Foucaults Überlegungen zu Problematisierungen und Ereignissen bieten zu-
sammengenommen einen diskurstheoretischen Forschungsansatz, der die Dyna-
mik auf synchroner und diachroner Ebene verschränkt betrachtet und sich beson-
ders für eine gesellscha tstheoretisch fundierte, machtkritische Analyse post-/ko-
lonialer Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Medienkultur anbietet. Aller-
dings bleibt die konkrete methodische Durchführung der Foucault’schen Diskurs-
analysen auch an diesem Punkt vage. Oder anders ausgedrückt: Nach Foucault
kann es schlichtweg kein eindeutiges methodisches Vorgehen der Diskursanaly-
se geben, denn diese muss stets dem Untersuchungsgegenstand angepasst und
ausgehend von der Fragestellung re lektiert werden (vgl. Keller 2011a: 53; Reng-
gli 2014: 46). Im Anschluss an Foucault haben sich unterschiedliche empirische
Forschungsprogramme herausgebildet. Ausgehend vom spezifischen Interesse an
gesellscha tlichen Aushandlungsprozessen in Medienkulturen schließe ich hier an
das Feld der sozialwissenscha tlichen Diskursforschung an und orientiere mich
speziell am Forschungsprogramm der Wissenssoziologischen Diskursanalyse von
Reiner Keller (2011a, 2011b), welches eine wichtige Basis für die methodische Um-
setzung von Foucaults Diskurstheorie in den Sozialwissenscha ten begründet hat,
wie ich im nächsten Abschnitt genauer erläutern werde.
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6.1.2 Anschluss an die sozialwissenschaftliche Diskursforschung

Die sozialwissenscha tliche Diskursforschung beschä tigt sich grundsätzlich »mit
demZusammenhang zwischen Sprechen/Schreiben als Tätigkeit bzw. soziale Prak-
tiken und der Re-/Produktion von Wissensordnungen, den darin eingebundenen
sozialen Akteuren, den diesen Prozessen zugrundeliegenden Regeln und Ressour-
cen sowie ihren Folgen in sozialen Kollektiven« (Keller 2011a: 8). Im Zentrum steht
dabei – gemäß der gesellscha tstheoretisch informierten und machtsensiblen Dis-
kurstheorie von Foucault – die Analyse »institutioneller Regulierungen von Aussa-
gepraktiken und deren performative, wirklichkeitskonstituierende Macht« (ebd.).
Damit weist sie deutlich über eine auf ästhetische Fragestellungen reduzierte, rein
textimmanente Untersuchung hinaus (vgl. ebd.). Der Fokus richtet sich auf das
Zusammenspiel von Diskursen und gesellscha tlichen Machtverhältnissen.

Die sozialkonstruktivistischeGrundannahme besagt, »dass alles,waswir wahr-
nehmen, erfahren, spüren, über sozial konstruiertes, typisiertes, in unterschied-
lichen Graden als legitim anerkanntes und objektiviertes Wissen (Bedeutungen,
Deutungs- und Handlungsschemata) vermittelt wird« (ebd.: 59). Entsprechend
zielt die sozialwissenscha tliche Diskursforschung auf »Prozesse der sozialen
Konstruktion und Kommunikation symbolischer Ordnungen in institutionellen
Feldern der Gesellscha t« (ebd.: 69). Keller zufolge geht es also vordergründig um
gesellscha tliche Aushandlungsprozesse, in denen Wissen ›objektiviert‹ wird. In
den Fokus rücken somit »institutionalisierte Wissensordnungen, gesellscha tliche
Wissenspolitiken, deren Aneignung durch soziale Akteure sowie die davon aus-
gehenden Wirklichkeitse fekte« (ebd.). Ein sozialwissenscha tlicher Ansatz der
Diskursforschung erweist sich für die vorliegende Untersuchung umkämp ter
post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Medienkultur als
fruchtbar, da er gesellscha tliche Kontexte und Machtverhältnisse in der Analyse
verstärkt berücksichtigt.

Das Forschungsprogramm der Wissenssoziologischen Diskursanalyse
Die von Reiner Keller entwickelte Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA)
bezeichnet einen spezifischen Ansatz der sozialwissenscha tlichen Diskursfor-
schung, der in verschiedenen Disziplinen eine breite Resonanz erfahren hat und
inzwischen vielfach als theoretische, methodologische und methodische Grund-
lage in entsprechenden Forschungsprojekten insbesondere im deutschsprachigen
Raum (und zunehmend auch darüber hinaus) eingesetzt und weiterentwickelt
worden ist (vgl. Keller/Truschkat 2013: 9). Dabei bezeichnet Keller die WDA aus-
drücklich als ein »Forschungsprogramm, das je nach disziplinärer Einbettung,
Gegenstand und Fragestellung anders aussehen kann« (Feustel et al. 2014: 485).
Die Vorschläge umfassen »eine eorie des Gegenstandes, eine methodologische
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Re lexion der Vorgehensweise und eine methodische Umsetzung, die konsistent
sein sollten«. Es handelt sich daher um ein » eorie-Methoden-Paket« (ebd.).

Das Forschungsprogramm der WDA bietet sich für die vorliegende Diskurs-
analyse besonders an, da sie erstens einen »Brückenschlag« (Keller 2011a: 58)
zwischen der machtkritischen Diskurstheorie Foucaults und sozialkonstrukti-
vistischen bzw. wissenssoziologischen Perspektiven bildet und im Zuge dessen
v.a. die Kategorie der sozialen Akteur*innen und Sprechpositionen ausgearbei-
tet hat. Zweitens betont die WDA die Prozessha tigkeit von Diskursen und die
Möglichkeit von deren Verschiebungen. Dabei richtet sie den Fokus vor allem auf
Aushandlungsprozesse in ö fentlichen Diskursen, insbesondere die massenmediale
Arena. Drittens formuliert die WDA verschiedene Vorschläge für ein methodi-
sches Vorgehen und entwickelt ›Bausteine‹, die für die vorliegende Diskursanalyse
im Untersuchungsprozess problemorientiert angepasst wurden. Ein besonderes
Anliegen bei der Entwicklung der WDA war es, die von Foucault

»aufgeworfenen Fragen nach dem Wissen bzw. den gesellscha tlichen Macht/Wis-
sensregimen, den Kämpfen um Definitionsmacht, den darin entstehenden und
eingesetzten Dispositiven, den sich daraus entfaltenden und dem zugrunde
liegenden Strukturierungen von Teilnehmern und Aussageweisen im Blick zu be-
halten bzw. wieder in den Blick der Diskursforschung und der Wissenssoziologie
zu nehmen.« (Keller/Truschkat 2013: 12)

In dieser Hinsicht baut die WDA auf dem wissenssoziologischen eorierahmen
der »gesellscha tlichen Konstruktion der Wirklichkeit« von Berger und Luckmann
auf.7 Wie Keller (2008b: 11) im Hinblick auf diese Verbindung von handlungstheo-
retischer und diskurstheoretischer Perspektive ausführt, beschä tigt sich die WDA
im Anschluss an Foucault mit den gesellscha tlichen E fekten von Diskursen; dabei
wird jedoch »die Rolle der handelnden Akteure im Prozess der Diskursproduktion
und Diskursrezeption« betont (ebd.: 12). Der verbreiteten Kritik an einer Ontolo-
gisierung des Diskursbegri fs bei Foucault begegnet die WDA mit der Einführung
eines Konzeptes, »mit dem soziale Akteure sowohl als diskursiv konstituierte wie
als regelinterpretierend Handelnde, als aktive Produzenten und Rezipienten von
Diskursen verstanden werden« können (ebd.: 11). Dabei geht es auch in der WDA
zentral um die Rekonstruktion von Aussagesystemen undMacht-/Wissenskomple-
xen.

»Der Wissenssoziologischen Diskursanalyse geht es darum, Prozesse der sozia-
len Konstruktion, Objektivation, Kommunikation und Legitimation von Sinn-, d.h.
Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der Ebene von Institutionen, Organisa-
tionen bzw. sozialen (kollektiven) Akteuren nicht als singuläre (Aussage-)Ereignis-

7 Zum Verhältnis von Wissenssoziologie und Diskursforschung vgl. Keller et al. 2005.
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se, sondern als strukturierte Zusammenhänge, d.h. eben: als Diskurse zu rekon-
struieren und die gesellscha tlichen Wirkungen dieser Prozesse zu analysieren.«
(Keller 2008a: 205, Herv.i.O.)

In der produktiven Verknüpfung von hermeneutischerWissenssoziologie und dem
Diskursansatz Foucaults definiert Keller Diskurse als »institutionell-organisato-
risch regulierte Praktiken des Zeichengebrauchs« (2008b: 12) und hebt insbesonde-
re die Rolle sozialer Akteur*innen hervor: »In und vermittels von Diskursen wird
von gesellscha tlichen Akteuren im Sprach-bzw. Symbolgebrauch die soziokultu-
relle Bedeutung und Faktizität physikalischer und sozialer Realitäten konstituiert«
(ebd.).

Insofern gesellscha tliche Wirklichkeits- oder Wissensordnungen als »per-
manenter Prozess« (vgl. ebd.: 17) verstanden werden, geht es in einem solchen
soziohistorischen Ansatz der Diskursrekonstruktion um »die Nachzeichnung der
Schließung kontingenter Entwicklungen im Prozess institutioneller Wirklichkeits-
bestimmung, um die Au klärung über bestehende und verworfene Alternativen
sowie über die Interessen, Strategien und Handlungsressourcen der in den er-
wähnten Prozessen agierenden Akteure« (ebd.). Der Fokus richtet sich zudem auf
das historische Gewordensein kollektiver Wissensvorräte und somit auf (kon likt-
ha te) Aushandlungen um die Legitimität von Deutungsangeboten in den Feldern
diskursiver Praktiken. Mit der Forschungsperspektive der WDA wird es somit im
Sinne von Foucaults Konzept der Problematisierung möglich, zugleich Prozesse
der »Stabilisierung und Transformation symbolischer Ordnungen« (Keller 2011a:
59, Herv.i.O.) zu untersuchen, also (mediale) Diskurse sowohl in ihren fixierenden
als auch in ihren dynamischen Dimensionen zu betrachten. Zugleich betont Keller
aber auch die Grenzen der Diskursforschung:

»Das Soziale und das Diskursive sind nicht identisch. Wissenssoziologische
Diskursforschung bietet einen spezifischen theoretisch, methodologisch und
methodisch angeleiteten Blick auf Prozesse der (eben) diskursiven Konstruktion
von Wirklichkeit neben anderen möglichen und legitimen sozialwissenscha t-
lichen Zugängen. Die von ihr anvisierten Diskursprozesse konstituieren das,
was man als ›historische Problematisierungen‹ und ›Umgang mit Ereignissen‹
betrachten kann.« (Keller 2013: 32)

An dieser Stelle spricht Keller nicht nur den Unterschied zwischen Diskurs- und
Dispositivanalyse an, sondern verweist auch explizit auf die Foucault’schen Be-
gri fe der Problematisierung und des Ereignisses.8 Mediale Sagbarkeitsfelder kön-
nen in dieser Perspektive als historisch kontingente Erscheinungen verstanden

8 Allerdings geht Keller selbst hier nicht weiter auf diese beiden Konzepte ein.
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und deren zugrundliegende Machtmechanismen in der Diskursanalyse re- bzw.
dekonstruiert werden.

Ein besonderes Interesse derWDA besteht dabei an der Verteilung von Sprech-
positionen und der Rolle sozialer Akteur*innen, wofür sie ein di ferenziertes dis-
kursanalytisches Vokabular entwickelt. Bei Sprechpositionen handelt es sich dem-
nach um »Positionen in institutionellen bzw. organisatorischen diskursiven Set-
tings und daran geknüp te Rollenkomplexe […]. Soziale Akteure sind dann Rollen-
spieler, die solche Positionen einnehmen und als Teil eines materialen Dispositivs
der Diskursproduktion die Äußerungen und Aussagen formulieren« (Keller 2012:
98). Die Einführung bzw. Beibehaltung der Kategorie der »sozialen Akteure« ist da-
bei wichtig, so betont Keller, »weil es nur so eine Suchrichtung für die Frage gibt,
warum spezifische Sprecherpositionen mitunter nicht eingenommen werden bzw.
wer zu den Ausgeschlossenen eines Diskursprozesses gehört« (ebd.). Die analyti-
sche Trennung dieser Kategorien ermöglicht zum einen »auch festzustellen, dass
ein solcher Akteur (insbesondere als Kollektivakteur) an verschiedenen Stellen in
Diskursen in Erscheinung treten kann: auf mehreren Sprecherpositionen ebenso
wie auf der Ebene der Inhalte (über die gesprochen wird) und der Adressierun-
gen« (ebd.). Zum anderen fordert sie dazu auf, »den Zusammenhang dieser un-
terschiedlichen Positionierungen in den Blick zu nehmen und nach seinen E fek-
ten zu befragen« (ebd.). Im Hinblick auf die Untersuchung von Akteur*innen und
Sprechpositionen gilt es, die je spezifische Regelha tigkeit von Diskursen und die
Verteilung von Ressourcen in diskursiven Feldern zu berücksichtigen. »Neben den
formal- und inhaltsbezogenen Regeln für Kommunikationsprozesse in institutio-
nellen Feldern spielen Ressourcenverteilungen eine zentrale Rolle für die Teilnahme
am kommunikativen Austausch und für die formulierbaren Inhalte« (Keller 2011a:
66, Herv.i.O.). Eine wissenssoziologisch ausgerichtete Diskursanalyse betont so-
mit die aktive Auseinandersetzung von sozialen Akteur*innen mit diskursiven Re-
geln und re lektiert auch Möglichkeiten von deren Verschiebung (vgl. Keller 2013:
34 f.). Sie untersucht die Rolle sozialer Akteur*innen nicht nur auf der inhaltli-
chen, diskursiven Ebene, sondern stellt auch die machttheoretische Frage nach
den gesellscha tlichen und institutionellen Bedingungen des Sprechens und den
Ausschlussmechanismen. Dabei verweist Keller auf die unterschiedlichen Regeln,
die Diskursarten bzw. diskursive Arenen bedingen.

Während in Foucaults Werk der Schwerpunkt auf der Analyse v.a. von wis-
senscha tlichen Diskursen und ›Wahrheitsspielen‹ liegt, berücksichtigt die WDA
insbesondere auch »ö fentliche Diskurse bzw. themen- oder ereignisspezifische
Diskurse und diskursive Auseinandersetzungen in gesellscha tlichen Teilarenen«
(ebd.: 30). Im Zentrum der Analyse stehen in der Perspektive der WDA »zunächst
Diskurse und diskursiv strukturierte Definitionskon likte, an denen institutionelle
bzw. organisatorische und kollektive Akteure, immer wieder natürlich auch Einzel-
personen beteiligt sind« (ebd.). Dabei ist Keller zufolge grundsätzlich von »di fu-
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sen Strukturierungen von Sprecherpositionen auszugehen, ebenso von hybriden
und heterogenen Mischungen der Aussageelemente, die ihrerseits aus sehr unter-
schiedlichenHintergründen bezogen und dann in einer spezifischen Kombinatorik
miteinander verbunden werden« (ebd.). Konkret unterscheidet er zwischen gesell-
scha tlichen Spezialdiskursen und (massenmedialen) ö fentlichen Diskursen. Die Spe-
zialdiskurse (z.B. Religion, Wissenscha t, Recht) zeichnen sich »dadurch aus, dass
sie im geschichtlichen Prozess eine institutionelle Strukturierung und Hierarchi-
sierung ihrer Sprecherpositionen generiert haben« (Keller 2012: 98f.). Folglichmüs-
sen (potenzielle) Sprecher*innen »eine entsprechende Karriere, Ausbildung, Sozia-
lisation durchlaufen, um innerhalb des Diskurses und der dort verfügbaren Spre-
cherpositionen sprechen zu können (mit ungleich verteilten Chancen auf Gehör)«
(ebd.). Demgegenüber bauen Keller zufolge ö fentliche Diskurse bzw. Diskurse, die
in ö fentlichen Arenen verhandelt werden, »auf einer sehr viel heterogener struk-
turierten Sprecherlandscha t auf. Darin bestimmen unterschiedliche Ressourcen
und (symbolische) Kapitalien die Legitimität von Sprechern und Artikulationsmög-
lichkeiten« (Keller 2012: 98f.). In diesem Zusammenhang verweist Keller auf die
Eigenlogik und Dynamik von Diskursen.Wichtig ist »der Verzicht auf die Vorweg-
nahme, aus bestimmten und vorab bestimmbaren Interessen undMachtpositionen
ergäben sich gleichsam zwangsläufig die in Diskursen eingenommenen Positionen
und E fekte« (ebd.: 99). In anderen Worten: Die gesellscha tliche Position sozialer
Akteur*innen gibt nicht notwendiger Weise Aufschluss über deren Sprechposition
im Diskurs.

Ein ö fentlicher Diskurs ist laut Keller also ein »Diskurs mit allgemeiner Publi-
kumsorientierung in der massenmedial vermittelten Ö fentlichkeit« (Keller 2011a:
68). Spezialdiskurse sind demnach Diskurse »innerhalb von gesellscha tlichen Tei-
lö fentlichkeiten z.B. wissenscha tlichen Kontexten« (ebd.), die durchaus in die all-
gemeinö fentliche Arena hineinwirken können.Der analytische Blick richtet sich in
kritischer Hinsicht auch darauf, warum manche Sprechpositionen von bestimm-
ten Akteur*innen imDiskurs gerade nicht eingenommenwerden (können).Die bei-
den zentralen diskursanalytischen Leitfragen, die sich daraus ergeben, sind: »Wer
darf legitimerweise wo sprechen?« und »Was darf/kann wie gesagt werden?« (Kel-
ler 2011a: 67, Herv.i.O.). Speziell in der Analyse ö fentlicher Diskurse geht es um
Fragen der medialen Resonanzerzeugung. Als empirisches Material stehen ent-
sprechend »meist die Berichterstattung in den Massenmedien, parlamentarische
Veranstaltungen sowie die darauf bezogenen Aktivitäten engagierter Akteure im
Vordergrund« (Keller 2011a: 71). Verbunden ist damit die Überlegung, dass in ge-
genwärtigen demokratischen Gesellscha ten erst die massenmediale Repräsentati-
on »letztlich die Qualität des (allgemein) ö fentlichen Diskurses« (Keller 2008: 211)
begründet. Auf diese Weise »manifestieren sich dabei Diskurse, die ihren Entste-
hungsort nicht (nur) in denMedien haben, die aber auf der Grundlage der Medien-
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berichterstattung als ö fentlicheDiskurse empirisch rekonstruiert werden können«
(ebd.).

Ö fentliche, massenmediale Diskurse werden in der Perspektive der WDA da-
bei zugleich als Ausdruck kollektiver Wissensvorräte, als diskursive Arena und als
eigene diskursive Beiträge zur gesellscha tlichen Wirklichkeitskonstruktion bzw.
Intervention in Diskurse betrachtet. In Bezug auf die Feldtheorie von Pierre Bour-
dieu (1992) bestimmen die Massenmedien durch ihre Selektionsprozesse also mit,
»was politisch sagbar ist« und wer legitimerweise im Feld sprechen darf. Die Mas-
senmedien sind nach Keller »zugleich Bühne und Protagonist der ö fentlichen Dis-
kurse, beobachten und kommentieren die aufeinander bezogene Rede der Akteure
und verö fentlich sie spezifisch gefiltert. […] Sie sind Arenen, in denen über die (öf-
fentliche) Bedeutung von ›Botscha ten‹ entschieden wird« (Keller 2008: 212). Dabei
verweist Keller selbst darauf, dass die Texte, die in den Massenmedien erschei-
nen »nicht nur spezifischen Textformaten/Textgattungen angepasst [werden] –
z.B. als Nachricht, Kommentar, Hintergrundbericht –, sondern ihnen liegen auch
verschiedene Selektionsstufen und -prozesse wie Routinen der Berichterstattung,
Nachrichtenwerte, professionelles Agenda Building und vermutete Resonanzfähig-
keit zugrunde« (Keller 2008: 212). Dabei betont Keller, dass Medienproduzent*in-
nen »nicht unbedingt besondere Folien zur Interpretation vonWirklichkeit [produ-
zieren], vielmehr schöpfen sie aus dem gesellscha tlichen Wissensvorrat in ähnli-
cherWeise wie andere Akteure. Allenfalls können ihnen spezifische Fokussierungs-
leistungen zugerechnet werden« (ebd.). Auf der Basis solcher Überlegungen richtet
sich der Fokus einer wissenssoziologischen Diskursanalyse bei der Untersuchung
massenmedialer Texte folglich auf die Muster und Regeln der medialen Repräsen-
tation etwa in der journalistischen Berichterstattung. Wie Ute Volkmann in ihrer
Studie betont, sollte hinsichtlich der Bedeutung von Journalismus für Wirklich-
keitskonstruktionen bzw. in Hinblick auf die Analyse journalistischer Konstruktio-
nen gesellscha tlichen »Orientierungswissens« (Volkmann 2006: 27) berücksichtigt
werden, dass nicht alle Massenmedien gleichsam ein lussreich sind. Aus diesem
Grunde gilt es, die Auswahl des empirischen Materials in diskursanalytischen Un-
tersuchungen journalistischer Textkorpora genauer zu re lektieren.

Im Folgenden werde ich vor dem Hintergrund dieser Überlegungen zunächst
das empirische Material der vorliegenden Diskursanalyse vorstellen, um den Un-
tersuchungsgegenstand näher zu bestimmen, und dann – im Rückgri f auf Vor-
schläge zum methodischen Vorgehen aus der WDA – den konkreten Analysepro-
zess beschreiben.
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6.2 Empirisches Material der Diskursanalyse

In der sozialwissenscha tlichen Diskursforschung stellt bereits die Zusammen-
stellung des zu untersuchenden empirischen Materials einen wesentlichen Schritt
im Forschungsprozess dar. Der Begri f »Diskurs« dient dabei als eine Art »Such-
Hypothese« (Keller 2011a: 83), mittels derer das Datenkorpus zusammengestellt
wird. Dessen konkreter Umfang und Bestandteile sind abhängig von den Unter-
suchungszielen, die Kriterien für die Auswahl der Daten können sich im Fortgang
des Untersuchungsprozesses durchaus ändern (vgl. ebd.). Wenn in dieser Arbeit
also vom »medialen Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid« die Rede
ist, dann bezeichnet dies in den Worten Kellers ein »Konstrukt«, mit dem »hypo-
thetisch unterstellt [wird], dass spezifischen empirischen Daten, die zunächst als
singuläre, in Zeit und Raum verstreute Ereignisse (Äußerungen) existieren und do-
kumentiert sind, ein Zusammenhang, eine Regel oder Struktur unterliegt« (ebd.,
Herv.i.O.). Der spezifische Untersuchungsgegenstand, der Genozid an den Ova-
herero und Nama in der deutschsprachigen Presseberichterstattung, wird in der
vorliegenden Analyse also erst durch die Gesamtheit der Aussagen, die im gewähl-
ten Zeitraum in den untersuchten Medien zu ihm gemacht werden, als Untersu-
chungsgegenstand in der Perspektive des forschenden Subjekts konstruiert.

Ausgehend vom Interesse an hegemonialen Medienö fentlichkeiten konzen-
triert sich die vorliegende empirische Diskursanalyse auf das journalistische
Feld und dabei wiederum auf au lagenstarke, überregionale Print- und Online-
Zeitungen, welche dem sog. ›Qualitätsjournalismus‹ zugeordnet werden. Aus einer
wissenssoziologischen Perspektive ist relevant, dass solche etablierten Qualitäts-
zeitungen – genannt werden in den Studien allen voran Süddeutsche Zeitung (SZ)
und Der Spiegel, gefolgt von Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Die Zeit und Bild–
von professionellen Journalist*innen selbst regelmäßig als »Informationsquelle
und zur Orientierung für die eigene Berichterstattung« (Weischenberg/Ma-
lik/Scholl 2006: 134) genutzt werden.9 Entsprechend kommt auch gerade diesen
Medien eine »hohe ematisierungsfunktion« (Behmer 2012: 222) zu. »Sie decken
(gelegentlich) Skandale auf, setzen emen auf die Tagesordnung, stoßen den
Diskurs an, liefern weitere Hintergrundinformationen und Bewertungen« (ebd.).
Die verschiedenen (analogen und digitalen) Ausspielkanäle und die crossmediale
Verbreitung journalistischer Inhalte haben eine zunehmende Bedeutung (vgl.
Weischenberg/Malik/Scholl 2006: 136 f.). Im Folgenden werde ich vor diesem
Hintergrund die konkrete Auswahl der untersuchten Zeitungen begründen.

9 In diesem Kapitel greife ich teilweise auf ältere Studien zurück, da sich diese auf die Situation
des Journalismus im gewählten Untersuchungszeitraum beziehen, der bereits im Jahr 2001
ansetzt und bis 2016 reicht.
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6.2.1 Begründung der Auswahl der Print- und Online-Zeitungen

Für die empirische Untersuchung des medialen Diskurses über die Auseinander-
setzungen um die Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozid habe ich die
Medien FAZ, SZ, taz, Der Spiegel und Die Zeit ausgewählt. Entsprechend der oben
angestellten Überlegungen zur Rolle von Nachrichtenjournalismus wurden damit
in erster Linie Medien erfasst, die aufgrund ihrer Au lagenstärke und einer gewis-
sen ›Meinungsführerscha t‹ in der bundesdeutschen Medienlandscha t im Unter-
suchungszeitraum als ›Leitmedien‹ gelten (vgl. Wilke 1999: 302 f.; Mükke 2009: 27;
Weischenberg/Malik/Scholl 2006).10 Die Zusammenstellung der Zeitungen folg-
te dem Anspruch, ein möglichst breites politisch-publizistisches Meinungsspek-
trum abzubilden, ohne aber auf Extreme des äußeren rechts-bzw. linkspolitischen
›Lagers‹ zurückzugreifen (vgl. Beck 2018: 153; Eilders et al. 2004: 18; Volkmann
2006: 104f.). Bei der Auswahl der Zeitungen habe ich mich zudem – gemäß dem
Prinzip der Ausgewogenheit und Vergleichbarkeit der Daten – an den Kriterien
der Periodizität und Überregionalität der Berichterstattung orientiert (vgl. Keller
2011a: 91f.). Den Schwerpunkt des Datenkorpus für die Rekonstruktion der Dis-
kursstruktur bildet folglich ein Sample, welches aus (textlichen) Beiträgen aus den
überregionalen Tageszeitungen SZ, FAZ und taz zusammengestellt wurde. Die-
se sind mit Blick auf ihre Periodizität vergleichbar, sie unterscheiden sich aber
hinsichtlich ihrer redaktionellen Leitlinien. Da journalistische Inhalte heutzuta-
ge auf verschiedenen Plattformen sowohl in Print- als auch auf verschiedenen di-
gitalen Ausspielkanälen verö fentlicht werden, wurden neben den Printausgaben
von SZ, FAZ und taz auch die Online-Beiträge der entsprechenden digitalen Nach-
richtenportale erfasst. Die verkau ten Au lagen zu Beginn und Ende des Unter-
suchungszeitraums (Quartal 1/2001 und 4/2016) sind für die ausgewählten Print-
medien in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Die Nutzungszahlen der
Online-Nachrichtenplattformen der einzelnen Zeitungen beziehen sich jeweils auf
den Erhebungszeitraum von 1/2002 bis 12/2016.11

10 Jürgen Wilke definiert Leitmedien u.a. anhand folgender Merkmale: Zitier- und Nutzungs-
häufigkeit durch andere Journalist*innen, Au lagenhöhe, Publikumsinteresse, Struktur des
Leser*innenkreises (werden etwa wichtige Entscheidungsträger*innen in Politik und Gesell-
scha t über das Medium erreicht?), Agenda-Setter-Rolle. Neben dem Spiegel als dem wich-
tigsten deutschen Leitmedium nennt Wilke u.a. die SZ und die FAZ (vgl. Wilke 1999: 302 f.).

11 Diese Zahlen basieren auf Daten der Informationsgesellscha t zur Feststellung von Verbrei-
tung von Werbeträgern e.V. (vgl. IVW 2021). Laut IVW sind bei SZ, FAZ und taz jeweils seit dem
2. Quartal 2012 in diesen Daten der Printausgaben auch ePaper-Au lagen enthalten, bei Die
Zeit ab dem 4. Quartal 2012 und Der Spiegel ab dem 1. Quartal 2014. In meinem Sample habe
ich jedoch keine ePaper gefunden.
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Tabelle 1: Mediadaten der ausgewählten Print- und Online-Zeitungen

Medium Ver-
kau te
Au lage
in
Q1/2001

Ver-
kau te
Au lage
in
Q4/2016*

Erschei-
nungs-
weise

Digitale
Nachrichten-
portale

Digitale
Abruf-
zahlen
Q1/2002

Digitale
Abruf-
zahlen
Q4/2016

Süd-
deutsche
Zeitung

429 974 367 579
(davon
52 549
ePaper)

täglich,
Mo bis Sa

SZ online
seit 1995

375 662 26 424 744

Frank-
furter
Allgemeine
Zeitung

407 415 252 253
(davon
38 864
ePaper)

täglich,
Mo bis Sa

FAZ online
Seit 2001 ei-
genständiges
redaktionel-
les Nachrich-
tenportal

1 589 751 28 350 075

taz. die ta-
geszeitung

59 589 51 614
(davon
11 502
ePaper)

täglich,
Mo bis Sa

taz online
seit 1995, seit
2007 eigene
Redaktion

602 600 3 084 267

Der Spiegel 1 049 666 777 877
(davon
54 068
ePaper)

wö-
chent-
lich

Spiegel online
seit 1994,
zunächst ei-
genständige
Redaktion,
seit 2019
zusammen
mit Print

15 537 821 92 395 879

Die Zeit 436 419 504 331
(davon
49 216
ePaper)

wö-
chent-
lich

Zeit online
Tochtergesell-
scha t des
Zeitverlags,
aber eigen-
ständige
Redaktion,
seit 2009
in Berlin

1 010 794 30 117 140

* Laut IVW sind bei SZ, FAZ und taz jeweils seit dem 2. Quartal 2012 in diesen Ausgaben
auch ePaper-Au lagen enthalten, bei Die Zeit ab dem 4. Quartal 2012 und Der Spiegel ab dem
1. Quartal 2014.
Quelle: Eigene Darsellung



6. Diskursanalytischer Forschungsansatz 221

Die Süddeutsche Zeitung ist die au lagenstärkste überregionale Qualitätszeitung
in Deutschland.12 Sie wurde 1945 gegründet und gilt im politisch-publizistischen
Spektrum als linksliberal. Dabei ist die SZ – inhaltlich und von ihrer Verbreitung –
stärker als andere überregionale Tageszeitungen in ihrer Erscheinungsregion ver-
ankert. Die herausragende Bedeutung der SZ als ›Leitmedium‹ für Journalist*in-
nen und als Agenda Setter auf dem nationalen Medienmarkt macht die Zeitung für
die vorliegende empirische Untersuchung besonders relevant. In einer repräsen-
tativen Befragung im Rahmen der Studien zum Journalismus in Deutschland nann-
ten deutsche Journalist*innen die SZ im Jahr 2005 als wichtigstes Leitmedium:
35 Prozent der Befragten gaben an, die SZ regelmäßig für beru liche Zwecke v.a.
Information und emenanregungen zu nutzen (vgl. Weischenberg/Malik/Scholl
2006). Seit 1995 wird neben der Printausgabe auf www.sueddeutsche.de eine digitale
Ausgabe verö fentlicht.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist nach der SZ die zweitgrößte überregio-
nale Qualitätstageszeitung in Deutschland. Sie wurde 1949 gegründet und versteht
sich selbst explizit als Wirtscha tszeitung. Neben der Politik kommt derWirtscha t
(auch im Vergleich zur SZ) eine besonders hohe Bedeutung zu. Die FAZ vertritt
dezidiert marktwirtscha tliche Positionen und versteht sich darüber hinaus als
»Meinungsblatt« (Volkmann 2006: 104), welches über seine Leser*innenscha t ei-
nen starken Ein luss auf die ö fentliche Meinungsbildung ausübt. Mit Blick auf
ihre redaktionelle Leitlinie bzw. die Verortung innerhalb des publizistischen-poli-
tischen Spektrums wird die FAZ als bürgerliches bzw. liberal-konservatives Blatt
eingeordnet (vgl. ebd.). Auch sie ist somit ein wichtiges Leitmedium für den deut-
schenMedienmarkt: 15 Prozent der Journalist*innen nutzen die FAZ regelmäßig als
beru liche Lektüre (vgl. Weischenberg/Malik/Scholl 2006: 134). Zu ihrem Zielpubli-
kum zählen (nach eigenen Angaben) vor allem Angehörige der Entscheidungseli-
ten in Wirtscha t und Verwaltung sowie Selbständige und Freiberu ler*innen (vgl.
Volkmann 2006: 104; siehe auch Haritos 2019: 27). Vom journalistischen Selbstver-
ständnis her verstehen sich v.a. Kommentator*innen der FAZ als »elitenorientiert«
(Volkmann 2006: 104). Seit Januar betreibt die FAZ online ein eigenständiges re-
daktionelles Nachrichtenportal im Internet. Gesondert ist hier die Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung (FAS) zu nennen, die seit 2001 – neben der schon seit 1948
existierendenWelt amSonntag und der seit 1956 existierenden BILD amSonntag – als
dritte überregional verbreitete Qualitätszeitung am Sonntag hinzugekommen ist.
Diese drei Sonntagszeitungen verfügen über eigenständige Redaktionen, die sich

12 Im Vergleich der verkau ten Au lage der überregionalen Tageszeitungen ist die SZ nach der
Bild die Zeitung mit der zweithöchsten Au lage in Deutschland; vgl. URL: https://de.statista
.com/statistik/daten/studie/382110/umfrage/auflage-der-sueddeutschen-zeitung/ (letzter Ab-
ruf am 2.4.2021).
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Beck zufolge »nicht primär an der Tagesaktualität orientieren« (2018: 155). Stattdes-
sen setzen dieWelt am Sonntag und FAS stärker auf Hintergrundberichterstattung
sowie magazinartige Beiträge aus unterschiedlichen gesellscha tlichen Bereichen
(vgl. ebd.). Trotz gemeinsamer Nutzung redaktioneller Ressourcen und Autor*in-
nen tritt die FAS eigenständig von der FAZ auf.

taz. die tageszeitung (taz), gegründet 1979, zählt ebenfalls zu den großen überre-
gionalen ›Qualitätszeitungen‹ in der Bundesrepublik, auch wenn sie im Vergleich
zur SZ und FAZ in einer deutlich kleineren Au lage erscheint. Die taz bezeichnet
sich als links und fungiert als Kritikerin »der herrschenden Politik, ihrer Institu-
tionen und Verfahren sowie der ›bürgerlichen‹ Massenmedien mir ihren routini-
sierten Berichterstattungsmustern« (Blöbaum 2006: 184). Ursprünglich als »Bewe-
gungsorgan« (ebd.: 190) im Umfeld der neuen sozialen Bewegungen begründet, hat
sich die taz zu einer Tageszeitung von nationaler Reichweite entwickelt und gilt als
das bedeutendste Medium der alternativen Berichterstattung in Bezug auf politi-
sche und gesellscha tliche emen (vgl. ebd.). Im vorliegenden Sample bildet die
taz im politisch-publizistischen Spektrum eine Art Gegenpol zur FAZ; aufgrund ih-
res redaktionellen Anspruchs, alternative journalistische Recherchen zu betreiben,
lässt sie widerständige Deutungsmuster erwarten. Seit 1995 ist die taz online ver-
fügbar. Im Jahr 2007 wurde der Au tritt von taz online überarbeitet und von einer
eigenständigen Redaktion übernommen.13

Gemeinsam bilden SZ, FAZ und taz (Print und die dazugehörigen digitalen Aus-
gaben) gemäß ihrer redaktionellen Leitlinie ein breites politisch-publizistisches
Spektrum ab, während sie in Hinblick auf ihre Periodizität vergleichbar sind. Mit
der taz habe ich eine weitere überregionale Tageszeitung in meine Auswahl ein-
bezogen, die – trotz ihrer geringeren Au lagenstärke – zwar dem hegemonialen
Diskurs zugeordnet werden kann, aufgrund der redaktionellen (politischen) Aus-
richtung des Blattes jedoch eine alternative Ö fentlichkeit und verstärkte anerken-
nende Sichtbarkeit der Nachfahr*innen von Opfern des Kolonialismus und auch
marginalisierter Deutungen erwarten ließ. Neben den drei Tageszeitungen wur-
den Artikel aus dem wöchentlich erscheinenden Nachrichtenmagazin Der Spiegel
und der Wochenzeitung Die Zeit in das Datenkorpus einbezogen. Diese beiden
Medien in das Sample mit aufzunehmen erlaubt es, neben tagespolitischen, ereig-
nisbezogenen Aushandlungen etwa auch nach Hintergrundreportagen und einer
»möglichen Verstetigung von emen« (Robel 2013: 135) zu fragen.

Der Spiegel gilt unter Journalist*innen als das ›Leitmedium‹ in Deutschland. Ei-
ner Studie von Michael Meyen und Claudia Riesmeyer zufolge steht das Nachrich-
tenmagazin an der Spitze des »Journalistenolymp« (Meyen/Riesmeyer 2009: 110)
und bildet – zusammen mit den Magazinen Focus und Stern, gefolgt von weni-
gen überregionalen Tageszeitungen – den »Machtpol« (ebd.: 106) im journalisti-

13 Vgl. https://taz.de/2007–-heute/!110633/ (letzter Abruf am 24.4.2021).
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schen Feld. Spiegel onlinewurde 1994 redaktionell unabhängig vom ›Mutterblatt‹ ge-
gründet und war im Untersuchungszeitraum eines der Nachrichtenportale mit der
größten Reichweite in Deutschland.14 Als letztes Medium wurde die Wochenzei-
tung Die Zeit ausgewählt. Diese wurde 1946 gegründet und zählt neben den beiden
Nachrichtenmagazinen Der Spiegel und Focus zu den reichweitenstärksten und ein-
lussreichsten Wochentiteln in der bundesdeutschen Presselandscha t (vgl. Beck
2018: 154). Das Nachrichtenportal Zeit online wird bis heute von einer eigenständi-
gen Redaktion unter dem Dach der Verlagsgruppe der Zeit verantwortet. Berück-
sichtigt wurden ebenfalls jeweils Beiträge auf Spiegel online und Zeit online; aufgrund
ihrer getrennten Redaktionen können diese zwar als eigenständige Medien gelten,
in der ö fentlichen Wahrnehmung werden sie jedoch eng mit der jeweiligen Aus-
richtung der Printausgaben verknüp t (vgl. Mehlis 2016: 213 f.).15

6.2.2 Genutzte Online-Datenbanken, Untersuchungszeitraum
und Datenkorpus

Der Einstieg der Korpusbildung beginnt in der Regel mit der Erhebung journalis-
tischer Artikel über Datenbanken und Archive. Im Falle der vorliegenden Untersu-
chung waren dies die Datenbanken Factiva, biblio.net und library.net. Die Recher-
che erfolgte jeweils über eine einfache Schlagwortsuche in der Suchmaske zum
Stichwort »Herero« und der Eingrenzung des Zeitraums (1.1.2001 bis 31.12.2016).
Dabei habe ich im Anschluss an die automatische Recherche die Ergebnisse der Su-
che grob zunächst anhand des Titels und des Teasers auf ihre Relevanz überprü t.
In diesem Durchgang habe ich bereits Leser*innenbriefe oder Veranstaltungsan-
kündigungen in Form kurzer Termin-Hinweise (»Kalender«) ausgeschlossen. Kur-
ze Titel-Beiträge sowie die vielen Agenturmeldungen (z.B. dpa, epd, AP) habe ich

14 Der Spiegel und Spiegel online wurden unabhängig voneinander gegründet, die beiden Redak-
tionen sind erst seit 2019 unter einem Dach vereint worden. »Anfang 2020 wurde die Website
umbenannt und umgestaltet. Das gedruckte Nachrichtenmagazin und das Online-Portal tre-
ten nun beide unter dem Namen Der Spiegel und in einheitlicher Gestaltung auf« (https://w
ww.eurotopics.net/de/148790/spiegel-online; letzter Abruf am 2.4.2021).

15 Mit Blick auf das Erkenntnisinteresse dieser Analyse an allgemeinö fentlichen gesellscha t-
lichen Diskursen sind dagegen fachjournalistische oder Special-Interest-Produkte, die sich ex-
klusiv mit Geschichtsthemen befassen, weniger geeignet, da sie thematisch spezialisiert und
auf entsprechende Zielgruppen ausgerichtet sind – und somit auf spezifische Teilö fentlich-
keiten, nicht aber auf die allgemeine (hegemoniale) Ö fentlichkeit. Auf eine Einbeziehung
von Fach- und Sonderhe ten wie den Magazinen SPIEGEL Geschichte und ZEIT Geschichte sowie
auch dem Magazin Frankfurter Allgemeine Woche habe ich aus diesem Grunde in der vorlie-
genden Untersuchung bewusst verzichtet, auch wenn sich hier im Untersuchungszeitraum
einzelne He te speziell dem Kolonialismus-Thema gewidmet haben.
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dagegen aufgrund ihrer Relevanz gerade für die Berichterstattung über Ereignis-
se in Namibia in das Korpus aufgenommen, wenngleich es sich dabei um kurze
Textbeiträge unter 500 Wörtern handelt.

Der Untersuchungszeitraum der Diskursanalyse umfasst die Jahre 2001 bis
2016. Das Jahr 2001 markiert den Zeitpunkt der Einreichung der Sammelklage
der Ovaherero gegen deutsche Unternehmen und die deutsche Regierung und
somit ein zentrales Moment im Diskurs bzw. gewissermaßen den Au takt des
ö fentlichen Diskurses, wie im Zuge der Datenerhebung re-/konstruiert werden
konnte (vgl. Kapitel 7.1). Das Jahr 2016 hingegen stellt ein vorläufiges und o fenes
Ende dar, das praktischen Überlegungen zum Abschluss der Analyse geschuldet
ist. Ein letztes Ereignis, das im aktuellen Korpus im Zuge einer letzten Phase
der Datenerhebung eingegangen ist, markiert die Diskussion im Kontext der
sog. ›Armenien-Debatte‹ im Deutschen Bundestag 2015 und 2016, welche in der
Entscheidung für eine o fizielle Bezeichnung des Ovaherero- und Nama-Genozids
als »Völkermord« durch die Bundesregierung mündete (vgl. Kapitel 7.4 und 7.5).
Der gewählte Untersuchungszeitraum spannt somit über 15 Jahre einen weiten
Bogen und macht den diskursiven Aushandlungsprozess in der journalistischen Be-
richterstattung als solchen empirisch rekonstruierbar. Im Untersuchungszeitraum
1.1.2001 bis 31.12.2016 habe ich in mehreren Durchgängen insgesamt 469 relevante
Artikel erfasst. Wie sich diese Daten auf die ausgewählten Zeitungen (jeweils
Print- und Online-Ausspielkanäle) verteilen, zeigt die nachfolgende Tabelle.16

Tabelle 2: Gesamtkorpus – Anzahl der erfassten Artikel nach Medium

Medien (Print und Online) Anzahl der erfassten Artikel im
Zeitraum 1.1.2001 bis 31.12.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung/FAZ online 107 Artikel

Süddeutsche Zeitung/SZ online 124 Artikel

taz. die tageszeitung/taz online 176 Artikel

Der Spiegel/Spiegel online 42 Artikel

Die Zeit/Zeit online 20 Artikel

Gesamt 469 Artikel

Quelle: Eigene Darstellung.

16 Vorweggenommen sei hier, dass in den meisten Fällen Print- und Online-Beiträge der ver-
schiedenen Zeitungen (nahezu) identisch waren. In manchen Fällen weichen lediglich die
Überschri ten und Wortanzahl etwas ab, bei aktuellen Anlässen ist der Online-Beitrag einen
Tag vor dem Print-Beitrag bereits verö fentlich worden. Im Analyseteil zitiere ich in der Re-
gel aus den Printausgaben; auf die Online-Beiträge setze ich v.a. in FAZ in den späteren Jah-
ren des Untersuchungszeitraums, da hier entsprechende Beiträge in der gedruckten Zeitung
fehlten.
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Diese Beiträge bilden zusammengenommen das Gesamt-Datenkorpus für die
vorliegende Untersuchung, welches der Rekonstruktion des ö fentlich-medialen
Diskurses um den Ovaherero- und Nama-Genozid in dem gewählten Zeitraum
dient.Die Auswahl von Artikeln aus den Print- undOnline-Zeitungen, die zunächst
über eine einfache Stichwortsuche in verschiedenen Datenbanken erfolgte, erfor-
derte imUntersuchungsprozess – gemäß dem Anspruch einer empirischen Plausi-
bilität und Nachvollziehbarkeit bei der Zusammenstellung des Datenkorpus – eine
konsequente »Orientierung an Ausschlusskriterien, also an begründeten Maßstä-
ben dafür, welche Texte schließlich zu einem Sample gehören sollen, und welche
nicht« (Keller 2011a: 90). Die weitere Eingrenzung des Datenkorpus erfolgte in der
vorliegenden Untersuchung theoriegeleitet im Sinne eines theoretical samplings17;
sie ist kein abgrenzbarer Schritt, sondern selbst als ein Prozess zu begreifen, der
erst mit dem Abschluss der Analyse bzw. der finalen Verschri tlichung der Befunde
beendet war (vgl. Kapitel 6.3).

Hintergrund- und Kontextmaterialien der Untersuchung
Die qualitative Diskursforschung ist auf besondere Weise durch ein »unhintergeh-
bares Re lexivitätsverhältnis« (Keller 2011a: 65) gekennzeichnet; zum einen, da sich
keine allgemeingültigen ›Qualitätskriterien‹ formulieren oder standardisierte Ver-
fahren anwenden lassen, zum anderen, da sie selbst auf einer Metaebene als Dis-
kursintervention zu verstehen ist: »Als wissenscha tlicher Diskurs über Diskurse un-
terliegt sie ihrerseits sozialen Strukturierungsprozessen, d.h. spezifisch situierten
Möglichkeiten und Zwängen der Aussageproduktion – etwa im Hinblick auf die
Transparenz methodischer Schritte – die dann zum Gegenstand weiterer Beob-
achtung gemacht werden können« (Keller 2011: 65, Herv.i.O.).

Anders ausgedrückt kann Re lexivität in der Diskursforschung als »ein Prozess
des Sichtbarwerdens von Bedingungen des Denkens« (Wrana 2014: 498) verstanden
werden. Indem diese Prozesse und Bedingungen von den Forschenden fortlaufend
re lektiert werden, wird zum einen die Kohärenz und Plausibilität der einzelnen
Untersuchungsschritte sichergestellt, zum anderen dient die Re lexion auch der
Transparenz und intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der präsentierten Befunde.

An dieser Stelle sind daher zunächst Hinweise zu meinem Vorgehen bei der
Sondierung des Untersuchungsfeldes und die Hintergrund- und Kontextmateria-
lien der empirischen Diskursanalyse relevant (vgl. Keller 2011a: 86 f.). Wie Keller

17 Der Begri f geht auf die Grounded Theory zurück – die wiederum als gegenstandsbezogene
Theoriebildung einen Forschungsansatz der qualitativen Sozialforschung von Glaser/Strauss
(1967) bezeichnet; das theoretical sampling beschreibt eine theoriegeleitete, also nach re lek-
tierten Kriterien erfolgte Zusammenstellung des empirischen Analysematerials (vgl. Keller
2011a: 90; Krotz 2005; Pentzold/Bischof/Heise 2018).
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betont, erfordert etwa die Auswahl von sog. »Schlüsseltexten« bereits »eine intensi-
ve Beschä tigung mit dem jeweiligen Feld und der dort vorhandenen Literatur, um
Kriterien für eine solche Schlüsselrolle angeben zu können und die weitere Text-
auswahl danach zu richten« (ebd.: 90). Gefordert war dafür als Einstieg eine grund-
legende Auseinandersetzung mit der bestehenden Forschungsliteratur zum e-
ma, um mich mit den interdisziplinären Debatten vertraut zu machen (vgl. Kapi-
tel 2.3.2). Zur Orientierungsphase gehörte auch die regelmäßige Rezeption der ak-
tuellen journalistischen Nachrichtenberichterstattung zum ema. Daneben habe
ich mich im Untersuchungsprozess durch die Sichtung diverser Hintergrund- und
Kontextmaterialien sowie durch die Teilnahme an Veranstaltungen und Diskussi-
onsrunden mit Auseinandersetzungen in verschiedenen aktivistischen und künst-
lerischen Teilö fentlichkeiten bekannt gemacht. Die gesichtete Forschungsliteratur
und andere Hintergrund- und Kontextmaterialien bilden somit ein Korpus zur In-
formationsgewinnung, welches meinen forscherischen Blick und somit auch die
vorliegende empirische Diskursanalyse der Berichterstattung um den Ovaherero-
und Nama-Genozid rahmt. Nicht zuletzt hat auch mein vierwöchiger Aufenthalt
in Namibia im Jahr 2016 meine Perspektive auf die ematik geprägt (vgl. Re lexi-
on in Kapitel 1.3). Diese Eindrücke sollen als Kontexte der Untersuchung an dieser
Stelle zumindest Erwähnung finden – wenngleich sie in die empirische Analyse
nicht systematisch eingegangen sind.

6.3 Der Analyseprozess

Gemäß des verfolgten Erkenntnisinteresses und der theoretischen Grundperspek-
tive der vorliegenden Arbeit habe ich für die empirische Untersuchung des media-
len Diskurses um den Ovaherero- und Nama-Genozid einen re lexiven qualitativen
Zugang gewählt, d.h. die Analyse folgt in ihrem methodologischen und methodi-
schen Verständnis der o fenen Forschungslogik der qualitativen Sozialforschung.
Wie Keller betont, handelt es sich auch bei dem Forschungsprogramm der WDA
um kein »Standardverfahren« (Keller 2013: 29). Vielmehr geht es ihm darum, ein
theoretisch begründetes und empirisch handhabbares Vorgehen der sozialwissen-
scha tlichen Diskursforschung vorzulegen, welches einer je gegenstandsspezifi-
schen Übersetzung und Anpassung bedarf. Keller macht aber verschiedene Vor-
schläge, wie bei der Konzeption und Umsetzung einer wissenssoziologisch ausge-
richteten Diskursforschung vorgegangen werden kann (vgl. ebd.).

Der Untersuchungsprozess der vorliegenden Diskursanalyse gliedert sich in
Anlehnung an das Forschungsprogramm der WDA in mehrere aufeinander auf-
bauende, sich dabei aber wechselseitig bedingende Untersuchungsschritte: Neben
der Datenerhebung und der fortlaufenden Korpusbildung habe ich in der Grob-
analyse das Datenkorpus nach formalen Merkmalen vorstrukturiert. Ein wichtiger
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Schritt war in diesemZuge die Identifikation und Auswahl vonDiskursereignissen.
Darauf folgten das theoretical sampling und der Codierprozess in der Feinanalyse.
Die letzte Untersuchungsphase bildet die (kategorienbasierte) Auswertung und die
Darstellung meiner Ergebnisse.18 Das Vorgehen in den verschiedenen Phasen der
Untersuchung werde ich in diesem Kapitel näher erläutern. Entgegen der linearen
Darstellung in den nachfolgenden Abschnitten handelte es sich dabei um einen
zirkulären Forschungsprozess; d.h. Phasen der Datenerhebung und Datenauswer-
tung verschränkten sich auch in dieser Untersuchung bis zur letzten Phase der
Verschri tlichung der Befunde der Diskursanalyse.19

6.3.1 Strukturierung des Datenkorpus nach formalen Merkmalen

Als Einstieg in die Grobanalyse habe ich zunächst das Gesamt-Datenkorpus nach
formalen Merkmalen betrachtet. Nach Keller ist die Erfassung der institutionell-
organisatorischen Situiertheit und der formalen sowie sprachlich-rhetorischen
Struktur der erhobenen Daten (Dokumente) ein wichtiger erster Analyseschritt,
der Aufschluss über den Produktionskontext und das Strukturierungsraster der
Rezeption gibt (vgl. Keller 2011a: 99 f.). Hinsichtlich der formalen Struktur sind
insbesondere die vorherrschenden Textgattungen im Diskurs relevant, welche die
Inhalte nach gängigen formalen Regeln strukturieren (vgl. ebd.: 100f.). Die Analyse
kann sich auf Form und Au bau der Behandlung beziehen. Eng verknüp t damit
ist Keller zufolge eine Betrachtung der sprachlich-rhetorischen und dramaturgi-
schen Au bereitung einer Aussage. Deren analytische Rekonstruktion ist »immer
zugleich ein interpretativer Prozess […], dessen Ergebnis je nach Haltung eines
Lesers unterschiedlich ausfallen kann und entsprechend vorsichtig gehandhabt
werden sollte« (ebd.: 101). Der analytische Blick kann dafür geschär t werden,
ob es sich »um Sachargumentation, um polemisierende, emotionalisierende,
appellative Darstellungen« (ebd.) handelt und ob etwa mit Bildern und Meta-
phern gearbeitet wird. In dieser Hinsicht haben insbesondere die Medien- und
Kommunikationswissenscha ten spezifische Gattungsmerkmale erarbeitet.

18 In dem Forschungsprogramm von Keller folgt auf den Schritt der »Datenerhebung und Kor-
pusbildung« der Schritt der »Feinanalyse der Daten«. Ich habe hier eine Phase der Grobanaly-
se ergänzt, in der es mir insbesondere auch darum geht, Diskursereignisse anhand des Mate-
rials zu identifizieren und theoretisch-re lektiert und inhaltlich begründet zentrale Diskurs-
ereignisse und das jeweilige Material für die Feinanalyse auszuwählen. Im Wesentlichen ent-
spricht mein Vorgehen aber Kellers Überlegungen zur theoriegeleiteten Korpusbildung bzw.
zum »Schritt der kontrollierten Verdichtung des zu analysierenden Datenmaterials« (Keller
2011a:91f.).

19 Eine solche Verschränkung von Datenerhebung und Datenauswertung ist charakteristisch
für die qualitative Forschung und sowohl in diskursanalytischen wie auch inhaltsanalyti-
schen Vorgehensweisen verbreitet (vgl. Kuckartz 2014: 54.)
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Speziell die Journalismusforschung unterscheidet klassischerweise zwischen
drei Textgattungen: Als referierende Texte zählen z.B. Nachricht, Bericht, Meldung;
als interpretierende Textgattung sind insbesondere Reportage, Feature, Porträt,
Interview/Diskussion zu nennen; kommentierende Texte sind etwa Leitartikel,
Kommentare, Glossen, Kolumnen, Kritiken/Rezensionen (vgl. Grittmann 2007:
279; Neuberger/Kapern 2013; Schmidt/Weischenberg 1994). Die Frage nach den
Mediengattungen und -genres ist – so betonen Elke Grittmann und Tanja Maier
in der Analyse von Presseberichterstattung – vor allem auch deswegen relevant,
weil Beiträgen im Bereich der ›Information‹ gesellscha tlich ein höherer Wert
beigemessen wird als dem Bereich der ›Unterhaltung‹ (vgl. Grittmann/Maier 2017:
179; Volkmann 2006: 28). Auf diesen Umstand verweist bereits die Klassifizierung
vom ›Qualitätsjournalismus‹, die auch die zugrundeliegende Medienauswahl be-
gründet. In dieser Hinsicht ist auch die Ebene des Ressorts bei der Analyse speziell
journalistischer Diskurse relevant.

Vor demHintergrund dieser Überlegungen zu Besonderheiten journalistischer
Diskurse habe ich im Zuge der Datenerhebung und Korpusbildung in einem ersten
Schritt für die einzelnen Medien FAZ, SZ, taz (jeweils Print und Online) sowie Der
Spiegel und Spiegel online,Die Zeit und Zeit online jeweils eine tabellarische Übersicht
angelegt, in der ichMedium und Erscheinungsart (Print, Online), Erscheinungsda-
tum, Titel/Überschri t, Ressort, Urheber*in, Seitenzahl und Wortanzahl verzeich-
net habe. Neben diesen ›Basisdaten‹ habe ich teilweise auch schon den jeweiligen
Anlass und das Kernthema der Berichterstattung, die Ortsmarke und au fällige Be-
gri fe in Stichworten festgehalten. Diese tabellarische Zusammenfassung diente
mir dazu, einen systematischen Überblick über die (zunächst durch die automati-
sche Stichwortsuche erhobene) Datenmenge zu gewinnen und mich mit dem em-
pirischen Untersuchungsmaterial vertraut zu machen. Auf diese Weise konnte ich
das Datenkorpus in Hinblick auf die verfolgten Fragestellungen vorstrukturieren
und für die weiteren Auswahl- und Auswertungsprozesse au bereiten.

In dieser Phase der Grobanalyse habe ich die ausgedruckten Artikel bereits in
mehreren Durchläufen aufmerksam gelesen, relevante Stellen farblich markiert
und mit Notizen versehen.20 In der Anfangsphase habe ich solche Anmerkungen
und Markierungen ›händisch‹ an den Ausdrucken vorgenommen, da sich dies für
mich persönlich als freierer, kreativer Prozess gestaltet hat (vgl. Keller 2011a: 90;
Kuckartz 2014: 53f.). Im weiteren Analyse- und Codierprozess habe ich mit dem

20 Ein solches Vorgehen beschreibt Udo Kuckartz auch als einen ersten (qualitativ inhaltsana-
lytischen) Auswertungsschritt und bezeichnet diese Phase als »initiierende Textarbeit« (Ku-
ckartz 2014: 52 f.). Ziel ist es dabei, »ein erstes Gesamtverständnis für den jeweiligen Text
auf der Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln« (ebd.: 53). Zudem kann Kuckartz zufol-
ge auch eine formale Betrachtung sinnvoll sein, in der etwa die Länge des Texts, au fällige
Wortwahl und Rhetorik vermerkt werden (vgl. ebd.).
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Programm MAXQDA21 gearbeitet und dort v.a. die Funktion der Farbcodes ge-
nutzt, um relevante Absätze, einzelne Zitate, Personen oder Begri fe (insbesondere
Bezeichnungen des Genozids) zu markieren; meine Notizen habe ich in den Do-
kumenttexten als »Kommentare« oder »Memos« festgehalten.

6.3.2 Identi kation und Auswahl von Diskursereignissen

Nachdem der Großteil der Daten erhoben war und ein primäres Datenkorpus zur
Rekonstruktion des Diskurses vorlag, ging es in der vorliegenden Untersuchung in
einem zweiten Schritt darum, anhand des Materials (potenzielle) Diskursereignis-
se zu identifizieren und auszuwählen. Gemäß den obigen konzeptuellen Überle-
gungen zu »Ereignissen« (vgl. Kapitel 6.1.1.) habe ich das Datenkorpus darau hin
analysiert, wann der Ovaherero- und Nama-Genozid in der bundesdeutschen Öf-
fentlichkeit verstärkt medial thematisiert worden ist. Dabei richtete sich mein Fo-
kus vor allem darauf, aufgrund welcher konkreten Anlässe die deutschen Kolonial-
verbrechen in SWA bzw. die (erinnerungspolitische) Debatte um die Anerkennung
des Ovaherero- und Nama-Genozids in den Medien überhaupt zu einem relevan-
ten ema geworden sind. Dabei hat sich eine große Bandbreite gezeigt: Berichtet
wurde z.B. vielfach anlässlich von fachlichen Bucherscheinungen oder auch Roma-
nen im Rezensionsteil, von Ausstellungen oder Film- und Fernsehproduktionen.
Eine intensivere Berichterstattung und insbesondere auch eine Platzierung von Ar-
tikeln auf den vorderen Seiten der Tageszeitungen zeichnete sich jedoch v.a. rund
um politische Ereignisse ab, z.B. die Entschuldigung von Heidemarie Wieczorek-
Zeul in Namibia im August 2004 oder die o fizielle Anerkennung des Ovaherero-
und Nama-Genozids im Bundestag im Juli 2015.

Anhand der erstellten tabellarischen Übersichten konnte ichmithilfe dieser Ka-
tegorie inhaltlich-zeitliche Verdichtungen in den einzelnen Medien identifizieren
und vergleichen. Dabei haben sich am Material medienübergreifend mehrere Hö-
hepunkte abgezeichnet, die ich als potenzielle Diskursereignisse in den Blick ge-
fasst habe. Deutlich wurde etwa, dass die Ankündigung und Einreichung der ers-
ten Sammelklage der Ovaherero und Nama im Jahr 2001 vergleichsweise geringe
mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. Das Gedenkjahr 2004 wurde dagegen ver-
stärkt als Anlass für Berichterstattung im Sinne des Gedenktagsjournalismus ge-
nutzt, und v.a. die Entschuldigung von HeidemarieWieczorek-Zeul in Namibia im
August 2004 hat große mediale Resonanz erhalten.

21 MAXQDA bezeichnet eine So tware zur Qualitativen Datenanalyse. Ihr Au bau orientiert sich
am Vorgehen der Grounded Theory; wie bei der manuellen Auswertung handelt es sich auch
bei der Arbeit mit MAXQDA (und vergleichbarer Programme) letztlich um eigene Interpre-
tationsarbeit.
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In einem nächsten Schritt konnte ich auf dieser Basis eine inhaltlich begrün-
dete Auswahl tre fen, indem ich nur solche Diskursereignisse berücksichtigt habe,
denen a) in der medialen Berichterstattung eine überregionale Relevanz zugewie-
sen wird und die b) im Sinne von Foucaults Konzept der Problematisierung ei-
ne nachhaltige Irritation im medialen Diskurs um den Genozid an den Ovahere-
ro und Nama und seinen Folgen für die politisch-gesellscha tliche Gegenwart be-
wirkt haben. Der Fokus lag damit letztlich auf dem medial vermittelten politischen
und dem (korrespondierenden)wissenscha tlichenDiskurs, daher habe ich bspw. alle
Artikel, die zum Erscheinen des Romans Herero des Berliner Autors Gerhard Sey-
fried im Jahr 2003 verö fentlicht worden sind, nicht weiter berücksichtigt – ob-
wohl sich hier durchaus ein mediales Interesse abzeichnete. Ein weiteres Ereignis,
das entsprechend dieser Fokussierung letztlich in der vorliegenden Untersuchung
nicht weiterverfolgt wurde, war die Kontroverse um die Reality-Show Wild Girls –
Auf High Heels durch Afrika, die im Sommer 2013 auf RTL ausgestrahlt wurde und
aufgrund ihrer stereotypen Repräsentation von Land und Bevölkerung in Nami-
bia starke Kritik verschiedener NGOs und insbesondere von Politikerin Ute Koczy
(Bündnis 90/Die Grünen) provozierte. Auch die Diskussion um Straßenumbenen-
nungen, insbesondere die ehemalige Von-Trotha-Straße in Hererostraße in Mün-
chen im Jahr 2007, habe ich in diesem Zuge ausgeschlossen, da lediglich die SZ zu
diesem ema berichtete.

Nach diesen Kriterien habe ich die Artikel zu Diskursereignissen gruppiert und
das Material entlang der inhaltlich-zeitlichen Verdichtungen strukturiert. Mit der
Auswahl von vier zentralen Diskursereignissen war eine erste Phase der Grobana-
lyse abgeschlossen, die auch Keller als mögliche Vorgehensweise zur theoretisch
begründeten Reduktion der Materialmenge vorschlägt (vgl. Keller 2011a: 91f.). In
meiner Untersuchung hat die Identifikation und Auswahl von Diskursereignissen
jedoch – so soll hier nochmals betont werden – einen eigenen erkenntnistheore-
tischen Gewinn, da sich eine zentrale übergeordnete Fragestellung eben darauf
richtete, welche Ereignisse mediale Resonanz erzeugen bzw. in Redaktionen als
ausreichend relevant gesetzt und als Anlässe für journalistische Berichterstattung
genutzt werden. Die relevanten Beiträge zu den ausgewählten Diskursereignis-
sen habe ich in medienübergreifenden Korpus-Tabellen erfasst. Die jeweiligen Do-
kumente habe ich im Analyseprozess in MAXQDA importiert und dort zu »Sets«
zusammengefasst, welche den ausgewählten Diskursereignissen entsprechen. Zu-
sammengenommen bilden diese Texte das Materialsample, welches ich im weite-
ren Verlauf diskursanalytisch bearbeitet habe.

6.3.3 Die Feinanalyse

In der nächsten Untersuchungsphase ging es darum zu analysieren, wie über
die Ereignisse berichtet wurde und welches erinnerungskulturelle Wissen um die



6. Diskursanalytischer Forschungsansatz 231

deutsch-namibische Kolonialgeschichte, den Genozid an den Ovaherero und
Nama und seine Folgen für die politisch-gesellscha tliche Gegenwart hergestellt
wurde. Mein Fokus verschob sich hier von der Frage nach den Anlässen (wann?),
auf die Frage nach der Art und Weise (wie?) der Berichterstattung. Diesen Schritt
verstehe ich als Einstieg in die »interpretative Analytik der Inhalte« (Keller 2011a:
101 f.), welche Keller zufolge häufig den Unterschied zwischen sprach- und sozi-
alwissenscha tlichen Diskursanalysen markiert. Auch die Vorgehensweise bei der
Feinanalyse der Daten orientiert sich in der WDA an der o fenen Forschungslogik
der qualitativen Sozialforschung. Zur interpretativen Analytik von Texten stehen
in der sozialwissenscha tlichen Diskursforschung mehrere Vorgehensweisen zur
Verfügung. Keller schlägt insbesondere drei mögliche, einander ergänzende Re-
konstruktionsperspektiven vor: erstens eine analytische Deskription der im Text
artikulierten Phänomen- bzw. Problemstruktur; zweitens die Analyse von Deutungs-
mustern, die einzelne Aussageelemente verknüpfen; und drittens die narrativen
Muster (oder: story lines), die den Inhalt einer Aussage organisieren (vgl. ebd.: 102).

Der Begri f der »Phänomenstruktur« bezieht sich nach Keller darauf, dass »Dis-
kurse in der Konstitution ihres referentiellen Bezuges (also ihres › emas‹) unter-
schiedliche Elemente benennen und zu einer spezifischen Gestalt der Phänomen-
konstitution, einer Problemstruktur oder -konstellation verbinden« (Keller 2011a:
103). So müssten bei ö fentlichen Problemdebatten »immer die verschiedenen Di-
mensionen eines Handlungsproblems von den Protagonisten behandelt werden«
(ebd.). Dazu zählen Keller zufolge bspw. die Problembestimmung, also die Be-
stimmung der Art des Problems oder des emas einer Aussageeinheit und der
Problemdimensionen, die Benennung von kausalen Zusammenhängen (Ursache-
Wirkung), Zuständigkeiten (Verantwortlichkeiten), Handlungsmöglichkeiten, Fol-
gen und Wertimplikationen (vgl. ebd.).

Im Sinne des hermeneutischen Vorgehens der sozialwissenscha tlichen Dis-
kursforschung handelt es sich bei der Erschließung der Phänomenstruktur um
ein o fenes Vorgehen am Material, da die verschiedenen tatsächlichen ›Baustei-
ne‹ einer solchen Phänomen- oder Problemstruktur induktiv aus den empirischen
Daten und aussageübergreifend erschlossen werden müssen. Die einzelnen Daten
(Diskursfragmente) enthalten i.d.R. nur »partielle Elemente« (ebd.). Die analyti-
sche Erfassung der Phänomen- bzw. Problemstruktur eines Diskurses richtet sich
zum einen auf die »dimensionale Erschließung des Phänomens« (ebd.: 104), also
die allgemeinen Dimensionen, aus denen ein Phänomen oder Problem als solches
diskursiv konstruiert wird; und zum anderen auf die »inhaltliche Ausfüllung der
rekonstruierten Dimensionen« (ebd.: 105), die in verdichteter Weise z.B. in Form
von Codierfamilien beschrieben wird. Die Dimensionen werden in der Phänomen-
struktur zunächst in abstrahierender Form erschlossen, indem festgehalten wird,
ob bspw. kausale Zusammenhänge, Eigen- und Fremdkonstruktionen (Identitäts-
marker), Verantwortungszuschreibungen oder Lösungsbedarf als relevante Grö-
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ßen durch den untersuchten Diskurs selbst eingeführt werden (vgl. ebd.).22 Mit
diesen Vorschlägen bietet Keller konkrete Anknüpfungspunkte für die Analyse der
Foucault’schen Problematisierungsweisen (vgl. Kapitel 6.1.1). Die inhaltliche Aus-
führung der zentralen Dimensionen erfolgt im weiteren Verlauf des feinanalyti-
schen Codierungsprozesses. Keller schlägt für diesen feinanalytischen Codierpro-
zess in der WDA abermals eine Orientierung an der Grounded eory vor, welche
drei Haupttypen des Codierens verfolgt: das o fene, das axiale und das selektive
Codieren (vgl. Keller 2011: 104 f.). Die Rekonstruktion der Dimensionen der Phäno-
menstruktur kann Keller zufolge als eine erste Stufe des o fenen Codierens betrachtet
werden.

Eigenes Vorgehen im Analyseprozess
In Anlehnung an das Vorgehen der WDA habe ich – auf der bereits reduzierten
Textgrundlage und entlang der ausgewählten Diskursereignisse – zunächst die
Phänomen- bzw. die Problemstruktur des Diskurses rekonstruiert. Die Analyse war
bewusst o fen angelegt, wenngleich sie bereits von dem spezifischen Erkenntnis-
interesse und übergeordneten Forschungsfragen der Arbeit gerahmtwar. Entschei-
dend war in diesem Schritt, die Kategorien nicht vor der Analyse aus der eorie
abzuleiten und deduktiv zu setzen, sondern aus dem Material heraus zu entwi-
ckeln und darau hin ggf. auch meine theoretische Rahmung anzupassen. In die-
sem Zuge habe ich teils die spezifischen (theoretisch vorbereiteten) Analysefragen
amDatenmaterial weiterentwickelt und teils auch schon erste thematische Haupt-
kategorien gebildet; teils hat sich in der Analyse des Materials auch abgezeichnet,
welche theoretischen Ausarbeitungen noch fehlen. Angeleitet war meine Untersu-
chung von den folgenden Fragestellungen der Diskursforschung:

• Wie wird das Phänomen mit welchen Dimensionen und Ausprägungen kon-
struiert?

• Welche Ereignisse werden als Anlässe der journalistischen Berichterstattung
aufgegri fen?

• Wie wird über diese Ereignisse berichtet?
• Werden nur Einzelereignisse gesehenoder Zusammenhänge sichtbar gemacht?
• Wie wird die Berichterstattung gerahmt, welches Wissen wird diskursiv her-

vorgebracht und verhandelt?
• An welche Deutungs- und Repräsentationsmuster wird angeknüp t?
• Wo zeigen sich Kontinuitäten oder Verschiebungen im Diskursverlauf?

22 Die Rekonstruktion der Phänomenstruktur kann auch als eine Stufe des o fenen Codierens
im Sinne der Grounded Theory betrachtet werden (vgl. Keller 2011a: 105f.; siehe zum Codier-
prozess Kapitel 6.3.4).
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• Welche Akteur*innenwerden als Protagonist*innen und Sprecher*innen sicht-
bar?

• Welche Diskursverschränkungen zeigen sich?

In meinem Untersuchungsprozess bildete die Rekonstruktion der Phänomen-
struktur einen Zwischenschritt, mit dem ich mir einen ersten Überblick über die
Struktur des medialen Diskurses verscha fen und darau hin meine Fragestellun-
gen für die Feinanalyse weiter zuspitzen konnte. Als relevante Kategorien haben
sich im Zuge dieser dimensionalen Erschließung die Kategorien Problemdefiniti-
on, Ursachen und Folgen, Verantwortung/Zuständigkeiten, Handlungsbedarf und
Lösungsvorschläge sowie Wertbezüge erwiesen. Ergänzend habe ich – orientiert
an der spezifischen Forschungsperspektive – gezielt den Blick darauf gelenkt,
auf welche Weise Bezüge zwischen Vergangenheit und Gegenwart in der Bericht-
erstattung hergestellt werden und welche Diskursverschränkungen sich darin
zeigen.

Daneben habe ich einen Fokus auf die Kategorie der sozialen Akteur*innen ge-
legt, die in der Berichterstattung zum einen als historische Protagonist*innen und
zum anderen als handelnde Subjekte der gegenwärtigen gesellscha tlichen und
politischen Auseinandersetzungen sichtbar wurden und (teilweise) selbst Sprech-
positionen besetzten. Auf der Ebene der Akteur*innen, Subjektivierungsweisen
und Sprechpositionen hat sich meine Analyse – geschär t durch die spezifische
post-/koloniale Brille meiner Untersuchung – auf mediale Repräsentationsmus-
ter, Klassifikationen und Stereotype (z.B. ›afrikanisches Hirtenvolk‹, ›Minderheits-
volk‹) konzentriert, welche die Konstruktion von Selbst- und Fremdbildern im Dis-
kurs stark prägen. Mit Blick auf die Besetzung von Sprechpositionen ging es mir
vor allem darum, in welches Verhältnis Nachfahr*innen der ehemals Koloniali-
sierten und Kolonialisierenden bzw. Anzuerkennende und Anerkennende gesetzt
werden und wer im Diskurs Deutungshoheiten besitzt. Im Hinblick auf die Frage
danach, wie insbesondere die Forderungen der Ovaherero und Nama nach Aner-
kennung und Entschädigung im Diskurs verhandelt werden, habe ich gezielt die
Wertbezüge und Normen in der Berichterstattung herausgearbeitet und darüber
De-/Legitimationsmuster (Argumente) verschiedener Akteur*innen analysiert. Ge-
rade hinsichtlich der Frage nach den gesellscha tlichen, strukturellen und materi-
ellen Bedingungen post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse und gegenwärtiger An-
erkennungskämpfe habe ich zwei Ebenen unterschieden: Zum einen habe ich her-
ausgearbeitet, was immedialen Diskurs selbst aufgezeigt wird; zum anderen, habe
ich re lektiert, was ich durch meine spezifische, theoretisch fundierte post-/kolo-
niale Brille, durch mein eigenes Wissen im Rückgri f auf Studien gesehen habe
und was nicht in der Berichterstattung thematisiert wurde. Durch diese doppelte
Perspektive konnte ich Leerstellen und insbesondere auch ›Verschleierungen‹ im
Diskurs sichtbar machen. Die Diskursanalyse wies hier teilweise über die Ebene
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der medialen Repräsentation hinaus. Im Sinne der gesellscha tstheoretisch fun-
dierten kritischen Medienkulturforschung und ausgehend von Forderungen der
Postcolonial Studies habe ich stärker die gesellscha tlichen Rahmenbedingungen
re lektiert. Zur Kontextualisierung meiner Analyse habe ich hier Befunde sozial-
und politikwissenscha tlicher Studien zu politischen und gesellscha tlichen Struk-
turen im heutigen Namibia herangezogen und insbesondere auch kritische völker-
rechtliche Debatten um die kolonialen Grundlagen und Ausschlüsse des interna-
tionalen Rechtssystems berücksichtigt. Zum Beispiel habe ich durch meine Bril-
le den Unterschied zwischen ›Entschädigungszahlungen‹ und ›Entwicklungshilfe‹
problematisiert, der im Diskurs selbst nur sehr vereinzelt re lektiert wurde; eben-
so wie die post-/kolonialen Schutz- und Abwehrmechanismen des Völkerrechts ge-
genüber Entschädigungsklagen von Nachfahr*innen ehemals kolonialisierten und
heute gesellscha tlich und politisch marginalisierten Gruppen wie den Ovaherero
und Nama.

Aus einer übergeordneten Perspektive habe ich dann danach gefragt, wie die
verschiedenen Problemdefinitionen, Deutungsmuster, Klassifikationen und Ak-
teur*innen über narrative Strukturen (story lines) verknüp t sind. Dabei ging es mir
insbesondere darum herauszuarbeiten, wie die verschiedenen Ereignisse über den
langen Untersuchungszeitraum von 15 Jahren und die darin sichtbaren, teilweise
großen zeitlichen Lücken hinweg in der Berichterstattung zu einer gemeinsamen
Grunderzählung des post-/kolonialen Erinnerungsdiskurses verknüp t werden.
Eine besondere Komplexität zeigte sich dabei darin, dass der Diskurs um den
Ovaherero- und Nama-Genozid und seine Folgen auf zwei verschiedenen zeitli-
chen Ebenen – der Vergangenheit und Gegenwart – geführt wird und es deswegen
auch speziell darum ging, zu untersuchen, wie diachrone und synchrone Ebenen
der Berichterstattung ineinandergreifen. Hier habe ich mich in der Analyse an den
journalistischen Erinnerungstypen von Edy (1999) orientiert und den Blick dafür
geschär t, ob es sich bei dem Vergangenheitsbezug um historische Kontextualisie-
rung, historische Analogien oder ›klassischen‹ Gedenktagsjournalismus handelt
(vgl. Kapitel 4.3).

Die Auswahl der Daten für die Feinanalyse: theoretical sampling
Da die Feinanalyse einen sehr aufwendigen Auswertungsprozess darstellt, galt es
angesichts der Fülle des Materials aus forschungspragmatischen Gründen (in Hin-
blick auf die begrenzten eigenen Ressourcen), ein bearbeitbares Sample zusam-
menzustellen, d.h. das Analysematerial weiter einzugrenzen. Auch hier habe ich
mich an Vorschlägen zum theoretical sampling aus der Grounded eory orientiert,
die Keller im Forschungsprogramm der WDA aufgrei t. Hilfreich waren hierbei
vor allem die Prinzipien der minimalen und maximalen Kontrastierung (vgl. Keller 2011:
91 f.). Diese eignen sich insbesondere dafür, in der (qualitativen) Diskursforschung
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»die Auswahl der für die Feinanalyse heranzuziehenden Dokumente aus dem For-
schungsprozess selbst heraus zu begründen« (ebd.: 92). Dabei ermöglicht die Ori-
entierung am Prinzip der maximalen Kontrastierung »nach und nach das Gesamt-
spektrum des oder der Diskurse innerhalb eines Korpus zu erfassen und dadurch
mehrere Diskurse zu einem ema oder innerhalb eines Diskurses die heterogenen
Bestandteile herauszuarbeiten« (ebd.). Demgegenüber richtet sich eine Orientie-
rung am Prinzip der minimalen Kontrastierung »darauf, den jeweils erfassbaren
Teilbereich möglichst genau und vollständig zu rekonstruieren, bis seine Analyse
schließlich als ›gesättigt‹ erscheint« (ebd.). Mittels dieses Vorgehens kann Keller
zufolge vergleichsweise schnell eine »Sättigung« erreicht werden, d.h. sämtliche
Deutungsangebote des Diskurses werden anhand des Kategorien- und Codesys-
tems erfasst (vgl. auch Keller 2011b: 153). Dabei wechseln sich die feinanalytische
Auswertung und die Hinzuziehung neuer Daten (Diskursfragmente) ständig ab.
Der Prozess des theoretical sampling kann als abgeschlossen gelten, »wenn zusätzli-
che Analysen keinen Erkenntnisgewinn über das Gesamtkorpus bzw. die daran ge-
stellten Forschungsfragen mehr ergeben. Die Ergebnisse der Detailanalysen wer-
den dann zu Gesamtaussagen über den oder die Diskurse aggregiert« (Keller 2011a:
93).

Gemäß dieser Verfahrensweise erfolgte die weitere Auswahl von Artikeln in der
vorliegendenUntersuchung–basierend auf der Vorstrukturierung in der Grobana-
lyse – für die feinanalytische Interpretation über die Analyse von sog. »Schlüssel-
texten« (ebd.: 90), die mir besonders aussagekrä tig erschienen und die ich somit
als Erstes detailliert untersucht habe. Anhand der Korpus-Tabellen habe ich entlang
der ausgewählten zentralen Diskursereignisse zeitungsübergreifend relevante Artikel
oder auch nur einzelne ›Ankerbeispiele‹ (z.B. in Form von ausgewählten Textab-
schnitten oder Zitaten, teilweise auch einzelnen Begri lichkeiten) für die feinana-
lytische Interpretation erfasst. Ausgehend von einem als bedeutsam erscheinen-
den Diskursfragment (eines Artikels oder auch nur eines Artikelabschnitts) habe
ich innerhalb des Datenkorpus nach einem dazu stark abweichenden (›maximale
Kontrastierung‹) oder vergleichsweise ähnlichen (›minimale Kontrastierung‹) Dis-
kursfragment gesucht. Au fällige Gegensätze zeigten sich hier insbesondere in der
Bezeichnungspraxis des kolonialen Unrechts und damit verbundenen Deutungen
des Genozids. Hier habe ich bspw. Beiträge kontrastiert, die klar von »Völkermord«
schrieben, und solche, die vom »angeblichen Völkermord« schrieben. In diesem
feinanalytischen Analyseprozess habe ich die ausgewählten Artikel nicht (mehr)
als zusammenhängende Texte, sondern in einzelnen Sinneinheiten (in der Regel
Abschnitte, aber auch einzelne Zitate, Personenbeschreibungen oder Schlagworte)
strukturiert, indem ich das Material in mehreren Durchgängen codiert habe.

Der Codierungsprozess verlief dabei bis zum Abschluss der Analyse zirkulär:
Auch nach der Bildung eines ersten Kategoriensystems habe ich ergänzend neue
Diskursfragmente für die Feinanalyse hinzugefügt. Bei der Entwicklung von neuen
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theoretischen Konzepten habe ich das Kategoriensystem entsprechend erweitert
oder angepasst, auch noch in der letzten Phase des Codierungsprozesses. Letztlich
erwiesen sich einige Codierungen in Hinblick auf die verfolgten Fragestellungen
auch als weniger relevant, sodass ich sie in der späteren Auswertung und Darstel-
lung der Befunde nicht mehr berücksichtigt habe.

Die Organisation und Strukturierung des Datenmaterials erfolgte im Codie-
rungsprozess so twaregestützt in dem Programm MAXQDA. Gerade wenn man
es – wie in der vorliegenden Untersuchung – mit größeren Datenmengen zu tun
hat, bietet die computergestützte Auswertung einige Vorteile gegenüber dem ma-
nuellen Verfahren. Zum Beispiel lassen sich – anders als bei der Arbeit mit Pa-
pier und Textmarkern – Farbmarkierungen leicht verändern, Memos bearbeiten,
das Codesystem sukzessive entwickeln und jederzeit anpassen. Hilfreich war etwa
die Funktion der lexikalischen Suche, mittels derer gezielt nach der Verwendung
bestimmter Begri lichkeiten im gesamten Datenkorpus gesucht werden konnte.
Besonders hervorzuheben ist zudem die Funktion des Text-Retreavals, welche v.a.
ermöglichte, alle mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen tabella-
risch zusammenzufassen und daran Subkategorien zu di ferenzieren (vgl. Kuck-
artz 2014: 149). In MAXQDA konnten dann inmehreren Durchgängen systematisch
zentrale Textstellen farblich markiert,Memos verfasst und Haupt- und Subkatego-
rien entwickelt werden. Bei dem Codieren handelt es sich somit um einen komple-
xen und dynamischen Interpretationsprozess, welcher der ständigen Überprüfung
und Anpassung bedarf. Als Hilfsmittel dienten mir dabei – hier habe ich mich an
den verfügbaren Funktionen in MAXQDA orientiert – das Verfassen von Codes,
Kommentaren undMemos sowie die Erstellung eines Forschungsjournals (in MAXQ-
DA ›Logbuch‹), in dem ich den Untersuchungsprozess fortlaufend dokumentierte
(vgl. Keller 2011a: 98). Diese Notizen bildeten auch eine Grundlage für die Inter-
pretation und Darstellung der Ergebnisse, auf die ich im nächsten Abschnitt aus-
führlicher eingehen werde.

6.3.4 Interpretation und Darstellung der Befunde

Die Dimensionen und inhaltlichen Ausführungen der rekonstruierten Phänomen-
bzw. Problemstruktur sind für unterschiedliche Aspekte der theoretisch erarbei-
teten Perspektive und Fragestellungen dieser Arbeit relevant. Aus diesem Grunde
habe ich diese im Zuge der Auswertung für die anschließende Verschri tlichung
der Befunde der Diskursanalyse noch einmal neu angeordnet. Für die Darstellung
in dieser Arbeit habe ich meine übergeordneten Analysedimensionen – entspre-
chend der in Kapitel 3, 4 und 5 entwickelten theoretischen Rahmung – und die
dazugehörigen Teilforschungsfragen in drei ›Blöcke‹ sortiert (vgl. Tabelle 3). Durch
die Strukturierung meiner Teilanalysen entlang dieser Fragestellungen konnte ich
ein Verständnis für die Gesamtstruktur des Diskurses gewinnen und verschiedene
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Dimensionen und Ausprägungen unterscheiden, aber auch deren Zusammenhän-
ge deutlicher betrachten. Dieses Analyseraster entspricht in der vorliegenden Un-
tersuchung letztendlich im Wesentlichen der Darstellung der Befunde in den drei
nachfolgenden Kapiteln 7, 8 und 9.

Tabelle 3: Dimensionen und Leitfragen der Analyse

Dimensionen Theoretische Konzepte und
Teil-Forschungsfragen

Diskursanalytische Leitfragen

Erinnerungs-
kulturelle
Dimension

Gesellscha tliche Erinnerung als
diskursiver Aushandlungsprozess
Aufgrund welcher Anlässe wird die
Vergangenheit ö fentlich relevant?
Welche zeitlichen Bezüge werden
hergestellt?

Wie wird über die Ereignisse be-
richtet? Welches erinnerungskul-
turelle Wissen über die koloniale
Vergangenheit und den Genozid in
SWA wird dabei hervorgebracht?
Welche Deutungskämpfe werden
sichtbar gemacht?

Wie werden die behandelten
Ereignisse problematisiert? Wie
werden in der medialen Be-
richterstattung Ereignisse als ge-
sellscha tliche Probleme konstru-
iert? Was wird als Hauptproblem
benannt?
Welche kausalen Zusammen-
hänge (Ursache-Folgen) werden
hergestellt, welche Personen oder
Instanzen als zuständig benannt
und welche Handlungsmöglich-
keiten und Lösungsvorschläge
formuliert?

Medial-
kommunikative
Dimension

Journalismus als komplexe ö fent-
liche Arena und memory agent

Mediale Repräsentationen, Di fe-
renzkonstruktionen und ›othering‹

Un-/Möglichkeiten subalterner Ar-
tikulation (›voice‹)

Wer kann / darf wie sprechen?
Wem kommt im Diskurs besonde-
re Deutungsmacht zu?
Welche sozialen und institutio-
nellen Akteur*innen sind an dem
diskursiven Aushandlungsprozess
beteiligt und wie werden Sprech-
positionen besetzt?
Wie wird über die Opfer und
Nachfahr*innen berichtet? Welche
Formen der Anerkennung erfah-
ren sie? Durch welche medialen
Repräsentationen wird ihnen
Anerkennung verwehrt?
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Kosmopolitische
und post-/kolo-
niale Dimension

Normen und Werte

Materielle Bedingungen von globa-
ler Sichtbarkeit, Anerkennung, Ge-
rechtigkeit

Transnationale Ö fentlichkeiten

Welche Formen der gesellscha t-
lichen Teilhabe und politischen
Partizipation werden adressiert
und wem (nicht) zugestanden?
Welche Dimensionen sozialer Um-
verteilung werden thematisiert?
Welchen Vorwürfen und Forderun-
gen werden Rechtmäßigkeit und
Legitimität zugesprochen?
Welche globalen Interdepen-
denzen, insbesondere post- und
neokolonialen Machtverhältnisse
werden (nicht) sichtbar gemacht?

Quelle: Eigene Darstellung.



7. Zentrale Diskursereignisse
und Problematisierungsweisen

In diesem Kapitel wird der mediale Diskurs entlang der Anlässe der Berichterstat-
tung rekonstruiert. Im Untersuchungszeitraum von 2001 bis 2016 zeichnen sich
vier inhaltlich-zeitlich verdichtete Höhepunkte der Berichterstattung ab, die ich
als zentrale Diskursereignisse näher untersucht habe. Ziel der nachfolgenden Ana-
lysen ist es, anhand eines Überblicks der verö fentlichten Artikel in den ausgewähl-
ten Zeitungen und einiger detaillierter Beispiele einen Gesamteindruck der spezi-
fischen Dynamik des Diskurses im Untersuchungszeitraum zu vermitteln. Das Er-
kenntnisinteresse richtet sich dabei auf die Frage der gesellscha tlichen Relevanz,
welche den verschiedenen Anlässen in der Berichterstattung zugemessen wird,
und die jeweiligen Problematisierungsweisen. Im Fokus der untersuchtenDiskurs-
ereignisse und -formationen stehen jeweils – stellvertretend für die deutsche Bun-
desregierung – einzelne Politiker*innen, die als zentrale Handlungsträger*innen
und auf ambivalente Weise zugleich als zentrale Problemverursacher*innen und
Problemlöser*innen präsentiert werden. Der analytische Blick richtet sich beson-
ders darauf, was im Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid zu verschie-
denen Zeitpunkten (politisch) sagbar ist undwelches erinnerungskulturelleWissen
medial re-/produziert wird. Mit Blick auf die Frage nach den Sagbarkeiten werden
sprachliche Au fälligkeiten exemplarisch am Material diskutiert. Insbesondere in-
teressierte in der Analyse, mit welchen Begri fen der Genozid in der Berichterstat-
tung bezeichnet wird, wie koloniale Vergangenheit und Gegenwart in Bezug ge-
setzt werden und mit welchen journalistischen Stilmitteln der Diskurs gestaltet
und die verschiedenen Ereignisse zu einer Erzählung verknüp t werden.

Ausgehend von diesen analyseleitenden Fragestellungen betrachte ich in den
einzelnen Unterkapiteln in chronologischer Folge zunächst die ersten Berichte um
die Sammelklage der Ovaherero von 2001 als Au takt der ö fentlich-medialen Aus-
einandersetzung mit dem Genozid in SWA und seinen Folgen (Kapitel 7.1). Die
Analyse widmet sich dann der Berichterstattung im Gedenkjahr 2004 und v.a. der
Entschuldigung vonHeidemarieWieczorek-Zeul in Namibia (Kapitel 7.2). Genauer
betrachte ich als drittes Diskursereignis die Debatten im Jahr 2011 umdie Rückgabe
von menschlichen Gebeinen aus universitären Sammlungen und den Eklat um die
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Rede von Cornelia Pieper in der Berliner Charité (Kapitel 7.3). Als viertes Ereignis
analysiere ich die Berichte zur Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids
im Kontext der Bundestagsdebatten um die Armenien-Resolution im Sommer 2015
und den damit verbundenen deutsch-türkischen Eklat Mitte 2016 (Kapitel 7.4). Zu-
letzt diskutiere ich einen Spiegel-Artikel, der ebenfalls im Jahr 2016 für einige Irrita-
tionen sorgte (7.5). Die Analysen werden in jedem Unterkapitel einführend kontex-
tualisiert und abschließend zusammengefasst; am Ende dieses gesamten Kapitels
werden die Ergebnisse dann noch einmal übergreifend interpretiert (7.6).

7.1 Die Sammelklage der Herero People’s Reparations Corporation (2001)

Im September 2001 reichte die Herero People’s Reparations Corperation (HPRC), ein
Zusammenschluss von namibischen Ovaherero, in der Ö fentlichkeit vertreten
durch Paramount Chief Riruako, an einem US-amerikanischen Gericht eine Sam-
melklagegegen drei deutsche bzw. multinationale Unternehmen (die Deutsche
Bank AG, den Terex-Konzern, früher Orenstein & Koppel, und die Deutsche
Afrika-Linien, früher Woermann-Linien) ein.1 Die Unternehmen haben laut Kla-
geschri t auf unterschiedliche Weisen im früheren SWA von der Kolonialisierung
und Zwangsarbeit profitiert, sie waren allesamt »critical participant[s] in the
German colonial enterprise« (HPRC 2001: 28f.). Sie werden jeweils einzeln und
als Teil des ›kolonialen Projekts‹ für Menschenrechtsverbrechen gegenüber den
Ovaherero verantwortlich gemacht. Angeklagt wurde im zweiten Schritt auch die
Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolgerin des Wilhelminischen Kaiser-
reichs (vgl. Harring 2002, 2007; Sarkin 2009). Die Entscheidung der Ovaherero für
eine juristische Klage wird in der Forschungsliteratur als Folge des frustrierenden
und diskriminierenden Verhaltens hochrangiger (männlicher) Repräsentanten der
Bundesregierung – vor allem Roman Herzog und Helmut Kohl – gegenüber der
Ovaherero in den 1990er-Jahren beschrieben (vgl. Kößler 2015: 238). Bemerkens-
wert ist an dieser Stelle, dass die eigens zu diesem Zwecke gegründete juristische
Körperscha t, die HPRC, erstmals bereits 1998 beim Internationalen Gerichtshof
(IGH) in Den Haag gegen die deutsche Bundesregierung Klage auf materielle
Entschädigung eingereicht hatte. Der IGH hatte die Klage jedoch mit der Be-
gründung abgelehnt, dass dort lediglich Staaten, nicht jedoch Einzelpersonen
oder Organisationen als Kläger*innen zulässig seien (vgl. Böhlke-Itzen 2004: 83f.;
Kößler 2015: 238).

1 Die Quelle wird im Folgenden und im Literaturverzeichnis zitiert als HPRC 2001. Die Kla-
geschri t ist online verfügbar unter https://www.baerfilm.de/PDF/prozess%20klageschrift.pd
f (letzter Abruf: 8.4.2021).
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Die schließlich am 19. September 2001 an einem amerikanischen Gericht ein-
gereichte (und angenommene) Klage orientiert sich dagegen am Vorbild von Sam-
melklagen ehemaliger osteuropäischer Zwangsarbeiter*innen, die in den 1990er-
Jahren erfolgreich gegen die Ausbeutung deutscher Firmen während des Zweiten
Weltkrieges geklagt hatten. Zu den ersten Klageversuchen am IGH sind jedoch
nur wenige vereinzelte Berichte erschienen, wie frühere Studien bereits gezeigt
haben (vgl. Böhlke-Itzen 2004; Robel 2013). Im Jahr 2001, als die HPRC die Klage
schließlich einreichte, nahmen die Meldungen deutlich zu. In ihrer Untersuchung
wertet Janntje Böhlke-Itzen (2004: 28) die Sammelklage daher als Ausgangspunkt
einer erhöhten ö fentlichen Aufmerksamkeit für den Genozid an den Ovaherero
und Nama, die sich u.a. in einer zunehmenden Medienberichterstattung über die
Entschädigungsforderungen vonNachfahr*innen der Opfer des Genozids abzeich-
net. Auch Annette Dietrich stellt fest, dass die Klage »der europäischen resp. deut-
schen Ö fentlichkeit den Kolonialismus in Erinnerung gerufen« (2009: 9) habe. Die
Sammelklage der Ovaherero lieferte nicht nur einen entscheidenden Impuls für
das deutsche Parlament, sich mit dem ema zu befassen (vgl. Robel 2013: 268);
sie markiert – so meine ese – ein erstes Diskursereignis im gewählten Untersu-
chungszeitraum, wenngleich die Artikel über dieses ema vergleichsweise über-
schaubar geblieben sind.

In FAZ, SZ, Spiegel und taz sind Artikel mit deutlichem Bezug zu der Entschä-
digungsklage in den Jahren 2001 bis 2007 eher verstreut erschienen; in zeitlich
verdichteter Form zeichnet sich die Berichterstattung zu den juristischen Klage-
versuchen im Kontext der UN-Antirassismus-Konferenz im August und September
2001 ab, wie ich im Folgenden näher betrachten werde.

7.1.1 Die Sammelklage im Kontext der UN-Antirassismus-Konferenz

Anlässlich der von der UN organisierten und kontrovers diskutierten »World
Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related
Intolerance«, die vom 31. August bis zum 7. September 2001 in Durban (Süd-
afrika) stattfand, wurde den internationalen Debatten um die pan-afrikanische
Reparationsbewegung auch hierzulande verstärkte ö fentliche Aufmerksamkeit
zuteil. Vor dem Hintergrund der lauter werdenden Forderungen nach Wieder-
gutmachung und Entschädigung für Kolonialismus und Sklaverei wurde auch
die angekündigte Klage der namibischen Ovaherero gegen Deutschland thema-
tisiert. Paramount Chief Kuaima Riruako hatte im Vorfeld der Konferenz auf die
geplante Sammelklage der namibischen Ovaherero aufmerksam gemacht. Die
drei Tageszeitungen FAZ, SZ und taz berichteten dann in mehreren Beiträgen
zur UN-Konferenz, dass Riruako, der dort auch teilnahm, angekündigt habe,
Klage an einem US-Gericht einzureichen. Ein erster ausführlicher Bericht zu dem
Genozid an den Ovaherero und Nama in SWA und den nun lauter werdenden
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Forderungen nach Entschädigungen von Nachfahr*innen der Opfer erschien
Ende August in der SZ unter der Überschri t »Vernichtender Feldzug. Kaiserli-
che Truppen in Deutsch-Südwestafrika gingen erbarmungslos gegen die Herero
vor« (SZ, 29.8.2001). Die UN-Konferenz bietet hier einen aktuellen Bezugspunkt,
wird aber nur am Rande erwähnt. Der Beitrag legt zunächst die historischen
Hintergründe dar und kontextualisiert die Entschädigungsforderungen der Ova-
herero um Riruako. Auf diese Weise erö fnet er ein komplexes Diskursfeld und
stellt deutliche Bezüge zwischen der kolonialen Vergangenheit und der politisch-
gesellscha tlichen Gegenwart her. Der Beitrag kann hier als Beispiel für den
journalistischen Erinnerungstyp der »historischen Kontextualisierung« (Edy 1999)
betrachtet werden, der sich durch den faktenbasierten, fragmentarischen Bezug
auf Vergangenheit in aufwendigeren Recherchen oder Features auszeichnet.2 Er
bietet auch Einblicke in die komplexen, bisher jedoch v.a. vereinzelt und jenseits
der breiten gesellscha tlichen Ö fentlichkeit geführten wissenscha tlichen und
politischen Debatten um eine Einordnung der historischen Ereignisse in SWA als
Genozid und bezieht sich auf die (zum damaligen Zeitpunkt) relativ neue Studie
der Historikerin Gesine Krüger (1999). Hier wird interpretierend festgestellt, dass
es sich ungeachtet der wissenscha tlichen Uneinigkeiten um den »verheerendsten
Krieg der Deutschen« gehandelt habe und die Ovaherero daher (begründet) an
ihren Forderungen festhalten:

»Die Herero werden deshalb nicht müde, Wiedergutmachung von Deutschland
zu fordern. Kurz vor Beginn der Rassismus-Konferenz in Durban gab nun Herero-
Führer Kuamia [sic!] Riruako in Namibia bekannt, dass er die Ansprüche seines
Volkes vor einem Gericht in Washington geltend machen wolle. Schließlich
habe Deutschland auch NS-Zwangsarbeitern Entschädigungen gewährt, deshalb
müsste Deutschland jetzt auch für seine Verbrechen als Kolonialmacht büßen.
Zuletzt waren die Herero mit ähnlichen Forderungen vor den Europäischen
Gerichtshof in Den Haag gezogen. Sie scheiterten dort schon deshalb, weil das
Gericht nur Staaten, nicht aber einzelne gesellscha tliche Gruppen als Partei
akzeptiert.« (SZ, 29.8.2001, Vernichtender Feldzug)

Anschaulich wird an diesem Beispiel die oben skizzierte Vorgeschichte der aktuel-
len Sammelklage rekonstruiert und ein Diskursfeld abgesteckt, innerhalb dessen
der post-/koloniale Kampf um Anerkennung des Genozids gegenwärtig innerhalb
verschiedener diskursiver Arenen geführt wird. Dabei wird berichtet, dass sich die
Bundesrepublik angesichts der besonderen »historischen Verantwortung« seit der
Unabhängigkeit Namibias 1990 um eine »besonders intensive entwicklungspoliti-
sche Zusammenarbeit« bemüht habe. Dass damit auch der Genozid als ein ›abge-
schlossenes Kapitel‹ betrachtet worden sei, wird nahegelegt, wenn es im Schluss-

2 Zu den »Erinnerungstypen« vgl. die theoretischen Ausführungen in Kapitel 4.3.2.
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satz heißt: »In Berlin hat man deshalb überrascht zur Kenntnis genommen, dass
Namibia im Vorfeld der Konferenz die Entschädigungsfrage der Herero doch wie-
der ins Gespräch gebracht hat« (ebd.). Dieser Hinweis konstruiert das Ereignis als
Irritation der bestehenden politischen Ordnung. Nach dem Scheitern der Klage
am IGH wird mit dem zitierten Hinweis Riruakos auf die erfolgreichen Klagen
von NS-Zwangsarbeiter*innen medial eine veränderte Grundlage für die Entschä-
digungsforderungen der Ovaherero konstruiert.

Die FAZ verö fentlichte eine Meldung mit der Überschri t »Herero klagen
auf Entschädigung wegen Völkermords« (FAZ, 6.9.2001) sogar auf der Titelsei-
te. Mit dieser prominenten Platzierung werden eine besondere Aktualität und
gesellscha tliche Relevanz ausgedrückt. Allerdings ist dies in diesem zeitlichen
Abschnitt die einzige (und auch nur kurze) Titelplatzierung zum ema; die
anderen Beiträge wurden in verschiedenen Ressorts (z.B. Wirtscha t, Panora-
ma/Ausland, Feuilleton) verö fentlicht und bilden eher eine lose Serie einzelner
Aussage-Ereignisse, deren Zusammenhang erst bei genauerer Analyse erkennbar
wird. Mit Blick auf die Urheber*innenscha t und Quellen der Artikel fällt auf, dass
hier überwiegend auf Material internationaler Presseagenturen zurückgegri fen
wird, welche über die Entwicklungen in Namibia und den USA berichten.

Eine Reihe von kurzenMeldungenmit konkretem Bezug zu der angekündigten
Sammelklage erschien in der FAZ und SZ zwischen 6. und 10. September 2001, ge-
folgt von einem Beitrag im Spiegel am 24. September 2001 (He t 39/2001). Au fällig
ist, dass diese Artikel vereinzelt und in verschiedenen Rubriken erschienen sind.
Auch anhand der Überschri ten wird (noch) nicht in allen Beiträgen deutlich, um
welche Art Verbrechen es sich bei der Klage handelt. Während die Überschri t in
der FAZ ausdrücklich den Begri f »Völkermord« (FAZ, 6.9.2001, Herero klagen auf
Entschädigung wegen Völkermords) verwendet, bleiben andere Überschri ten abs-
trakter. Eine weitere Meldung (Reuters) in der SZwar etwa mit dem Titel »Namibi-
as Herero-Volk verklagt Deutsche Bank« (SZ, 8.9.2001) überschrieben und erschien
in der Rubrik »Wirtscha t«; darin ist von »angebliche[n] Verbrechen während der
deutschen Kolonialzeit« die Rede. Nur am Rande erwähnt wird die Klage der Ova-
herero in einem Kommentar, welcher ebenfalls auf der Titelseite der FAZ platziert
war; der Zusammenhang wurde dort jedoch für Leser*innen aufgrund der abs-
trakten Überschri t »Lex Deutschland?« (FAZ, 10.9.2001) nicht auf den ersten Blick
sichtbar. Ein weiterer Artikel zu den Hintergründen der Sammelklage in dieser
Phase ist der oben bereits genannte Beitrag »Klage wegen Verbrechen« (Der Spie-
gel, 24.9.2001). Dieser wurde unter der Rubrik »Ausland/Panorama« verö fentlicht,
wobei der konkrete Zusammenhang und Bezug zur deutsch-namibischen (Koloni-
al-)Geschichte und Gegenwart erst im Artikeltext selbst deutlich wird. Eine vorerst
letzte BBC-Meldung zu der Klage erschien im Feuilleton der FAZ unter der Über-
schri t »Deutsch-Südwest. Hereros verklagen die Deutsche Bank« (FAZ, 28.9.2001);
danach bricht die Berichterstattung um die Sammelklage in den von mir unter-
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suchten Zeitungen vorerst ab. Dieser erste Überblick demonstriert, dass dem Er-
eignis medienübergreifend durchaus eine aktuelle gesellscha tliche Relevanz zu-
gesprochen worden ist, es dabei jedoch unterschiedlich benannt und eingeordnet
wird. Die vergleichsweise dünne Berichterstattung, welche es in den ausgewählten
Medien erfahren hat, überrascht jedoch und bedarf an dieser Stelle tiefergehender
Betrachtungen.

7.1.2 Die Terroranschläge 9/11 als medialer Ablenkungsfaktor

Wie Dominik Schaller herausstellt, war es das erste Mal, dass eine ethnisch de-
finierte ›indigene‹ Gruppe Wiedergutmachung auf juristischem Wege einklagte
und sich dabei auf die Genozid-Konvention und explizit auf die bundesdeutsche
Entschädigungspolitik im Falle von NS-Verbrechen berief (vgl. Schaller 2011: 272).
In dieser Hinsicht hatte die Sammelklage, die in der internationalen juristischen
Fachdebatte als europäischer Präzedenzfall prominent diskutiert wurde, durchaus
das Potenzial, ein größeres mediales Echo hervorzurufen (vgl. Kößler/Melber 2017:
58; Sarkin 2009: 155 f.). Hinsichtlich der spezifischen Funktionslogik und der Se-
lektionskriterien des Nachrichtenjournalismus kann hier nur spekuliert werden,
dass die bereits im Vorfeld der Durban-Konferenz angekündigte und schließlich
am 19. September 2001 eingereichte Sammelklage der Ovaherero zu diesem Zeit-
punkt vergleichsweise wenig mediale Aufmerksamkeit erregt hat, da die Terror-
anschläge auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 auch
die deutschsprachige Berichterstattung der nächsten Tage und Wochen dominier-
ten.3 An diesem konkreten Fall wird exemplarisch, inwiefern eine Konkurrenz um
Medienaufmerksamkeit wirksam wird und dazu führt, dass die Debatten um ko-
loniales Unrecht – welche im Rahmen der UN-Konferenz eine internationale Platt-
form gefunden haben – durch die aktuellen Ereignisse der Terroranschläge in den
Hintergrund gedrängt worden sind. Dadurch wurde eine ö fentlich-mediale Aus-
einandersetzung mit der Geschichte von Kolonialismus und Versklavung und ins-
besondere dem Genozid in SWA und seinen Folgen in der globalen Ö fentlichkeit
im September 2001 verhindert.

3 David Bargueño (2012: 395) stellt fest, dass Vertreter*innen der Ovaherero sich mit ihrem
Klagegesuch erstmals am 9. September 2001 an amerikanische Gerichte wandten; er geht
davon aus, dass die Terroranschläge, die nur zwei Tage später verübt wurden, die interna-
tionale Aufmerksamkeit von diesem Fall abgezogen haben. In der Forschungsliteratur wird
ansonsten der 19. September 2001 als Datum des Prozesses genannt. An dieser Stelle wäre es
aufschlussreich, durch vertie te Recherchen zu den Produktionsbedingungen und Interviews
mit verantwortlichen Redakteur*innen gezielt zu rekonstruieren, ob weitere Hintergrundar-
tikel zu der Klage geplant waren, die dann jedoch aufgrund der aktuellen Berichterstattung
über die Terroranschläge zurückgestellt wurden.
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Die mediale Resonanz auf die Sammelklage der Ovaherero blieb jedoch auch in
den Folgejahren sehr verhalten. In den untersuchten Medien erschien Ende 2002
nur ein einziger Artikel im Feuilleton der FAZ, in dem auf die Klage (allerdings eher
am Rande) Bezug genommen wurde. In diesem ausführlichen Gastbeitrag (2674
Wörter) beleuchtet der Historiker Jürgen Zimmerer eingangs die Hintergründe der
Sammelklage; diese dient als Au hänger des Beitrags, in dessen Mittelpunkt dann
aber die historischen Ereignisse stehen:

»Unabhängig davon, ob diese Klage Aussicht auf Erfolg besitzt, ob sie abgewie-
senwird oder im Vergleich endet, verweist sieauf ein besonders dunkles Kapitel
der deutschen Geschichte: den ersten von Deutschen verübten Völkermord; ein
Kapitel, das zudem weitgehend vergessen oder verdrängt ist beziehungsweise
durch idealisierende Konstruktionen einer nostalgischen Siedlerromantik wie
einer technisch-zivilisatorischen Mission in Afrika überdecktwurde und wird.
Es scheint deshalb angebracht, sich daran zu erinnern, was vor fast hundert
Jahren im blutigsten Kolonialkrieg des Wilhelminischen Reiches passierte.« (FAZ,
2.11.2002, Wir müssen jetzt krassen Terrorismus üben)

Die aktuelle Sammelklage wird hier als Anlass für eine historische Auseinander-
setzung in Form eines Gastbeitrags. Darin fasst der Historiker im Wesentlichen
die esen der eigenen Forschung zum Genozid in SWA zusammen, welche er zu
demZeitpunkt aktuell in Buchform verö fentlicht hatte undwelche ihn imweiteren
Diskursverlauf zu einem viel zitierten fachlichen Experten für das ema machen
sollten.4 In dem Beitrag wird abschließend der Bogen zur Gegenwart geschlagen
und dabei auf die asymmetrischen post-/kolonialen Erinnerungskulturen in den
Gesellscha ten der Bundesrepublik und Namibias hingewiesen. Er steht mit sei-
ner Platzierung im Feuilleton somit exemplarisch für einen Diskursbeitrag,mittels
dessen das spezifische Fachwissen der historischen Kolonialismus- und Genozid-
forschung im Verlauf des Untersuchungszeitraums sukzessive ö fentlich-medial
verbreitet wird. Relevant ist, wie ausdrücklich das gesellscha tliche ›Vergessen‹ und
›Verdrängen‹ in der Bundesrepublik adressiert und kritisiert werden.Wichtig ist an
diesem Diskursfragment, dass darin erstmals eindeutig die ese vom Ovaherero-
und Nama-Genozid als dem »ersten von Deutschen verübten Völkermord« formu-
liert wird. Der Erzählstil ist hier dramatisierend (»besonders dunkles Kapitel der

4 Zimmerers Studie Deutsche Herrscha t über Afrikaner, die mittlerweile als ein Referenzwerk
zur deutschen Kolonialgeschichte in SWA gilt, ist im Jahr 2001 gerade verö fentlicht wor-
den – und war somit zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2002 sehr aktuell. Der Gastartikel bildet
einen ersten von vielen Diskursbeiträgen Zimmerers, der als ›Afrika-Historiker‹ und Geno-
zidforscher in den Folgejahren (bis in die Gegenwart) von den Medien als der Experte zum
Thema gehandelt wird und die aktuellen Auseinandersetzungen regelmäßig kommentiert.
Vgl. dazu auch Forschungsstand in Kapitel 2.
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deutschen Geschichte«, »blutigste[r] Kolonialkrieg des Wilhelminischen Reiches«)
und liest sich mit seinem Erinnerungsimperativ als Appell eines kritischen public
intellectuals an die bundesdeutsche Ö fentlichkeit. Das Ereignis wird somit für eine
kritische Re lexion des gesellscha tlichen Umgangs mit der Kolonialvergangenheit
und dem Genozid genutzt und adressiert vor allem die erinnerungskulturelle Di-
mension des Problems. Im weiteren Diskursverlauf dominiert dagegen eine Pro-
blematisierungsweise, welche eine wirtscha tsrechtliche Problematik betont und
erinnerungskulturelles Wissen eher abblockt als befördert, wie ich im Folgenden
zeigen werden.

7.1.3 Die Frage der Anerkennung des Genozids als »Rechtsstreit«

Mit Blick auf die konkreten (potenziellen) Anlässe der Berichterstattung Anfang
der 2000er-Jahre fällt auf, dass ein zeitlich verdichtetes Diskursereignis auch in
den beiden Jahren nach Einreichung der Sammelklage ausbleibt. Meine ese lau-
tet angesichts dieser Leerstelle, dass die Sammelklage zwar das Potenzial hatte,
einen breiteren Diskurs hervorzurufen, dieses im Journalismus jedoch nicht aus-
geschöp t wurde, da ein internationaler Gerichtsprozess letztlich ausgeblieben ist.

Auf eine potenziell größere mediale Aufmerksamkeit für die Sammelklage
verweisen einige Berichte, die im konkreten Zusammenhang mit dem (verhin-
derten) Prozess stehen. Anlässlich des erwarteten Prozessau takts in den USA
erschien bspw. im Januar 2003 ein ausführlicher Bericht im politischen »Nach-
richten«-Ressort der SZ, in dem eingangs (aus Kapstadt) berichtet wird, dass die
Entschädigungsklage in den nächsten zwei Monaten vor Gericht verhandelt wer-
den solle. »Spätestens Anfang April werde der Prozess beginnen, sagte der oberste
Häuptling, Kuaima Riruako, der Zeitung e Namibian« (SZ, 24.1.2003, Die Herero
ho fen auf deutsche Milliarden). In diesem Bericht wird aus der Klageschri t
zitiert und die damaligen Verbrechen detailliert ausgeführt:

»Die Herero fordern insgesamt vier Milliarden Dollar Entschädigung für Verbre-
chen und Völkermord, die das deutsche Kaiserreich in seiner Kolonie Deutsch-
Südwest zu Beginn des 20. Jahrhunderts begangen hat. Sie machen nicht nur die
heutige Bundesregierung für die Kolonialverbrechen verantwortlich, sondern ver-
klagen auch die Deutsche Bank und die Rechtsnachfolger der Reederei Deutsche
Afrika-Linie. Die beiden Unternehmen hätten in ›brutaler Allianz‹ mit dem deut-
schen Kaiserreich die nötige Unterstützung für die Versklavung und Ausrottung
der Herero geliefert, heißt es in der Anklageschri t. In der Klage wird die deut-
sche Kolonialmacht beschuldigt, das Volk der Herero ›kaltblütig‹ ausgerottet, ih-
re gesellscha tlichen Strukturen und ihre Kultur zerstört, Zwangsarbeit eingeführt
sowie Frauen und Kinder missbraucht zu haben.« (Ebd.)
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In dem Bericht wird sichtbar gemacht, dass Paramount Chief Riruako sich in der
Vergangenheit »immer wieder mit Reparationsforderungen an Deutschland ge-
wandt und eine Entschuldigung für die Verbrechen der einstigen Kolonialmacht
verlangt« hatte. Diese Forderungen habe Bundespräsident Roman Herzog bei sei-
nem Staatsbesuch in Namibia Mitte der 1990er-Jahre jedoch mit der Begründung
abgelehnt, »dass sich die heutige Gesetzeslage nicht auf die damalige Zeit übertra-
gen lasse« (ebd.). Vor diesem Hintergrund wird die Sammelklage der Ovaherero
als Konsequenz der abwehrenden bundesdeutschen Politik gedeutet.

Besonders in der FAZ zeichnet sich Anfang der 2000er-Jahre eine spezielle
Debatte um die juristischen Grundlagen und Erfolgsaussichten der Entschädi-
gungsforderungen ab, die signifikant von Fachbeiträgen sog. ›Rechtsexperten‹
gerahmt wird. Verwiesen sei hier auf die z.T. sehr ausführlichen FAZ-Gastbeiträge
und Kommentare mit den Titeln »Amerikanisches Recht« (FAZ, 25.2.2003), »Ame-
rikas Justiz richtet gern über Auslandsfirmen« (FAZ, 19.3.2003) und »Erwartungen
an das Recht« (FAZ, 30.12.2003); diese konzentrieren sich – wie die Überschri ten
schon aussagen und ihre Platzierung im Wirtscha tsressort (u.a. in der Spezial-
rubrik »Recht und Steuern im Überblick«) deutlich macht – auf die wirtscha ts-
rechtliche Dimension von Entschädigungsklagen wie jener der Ovaherero, die
hier jedoch als ein Fall unter anderen behandelt wird. Au fällig sind die vielen
Diskursbeiträge von Jurist*innen, die v.a. in der FAZ in mehreren Artikeln stark
zitiert werden oder selbst Gastbeiträge verfasst haben. Darunter finden sich
überwiegend konservative Positionen, welche die Entschädigungsklagen der Ova-
herero in den USA als ›Bedrohung‹ für das europäische Völkerrecht konstruieren;
kritischere Perspektiven auf die bestehende post-/koloniale Rechtsordnung stellen
eine Ausnahme dar (FAZ, 6.8.2004, Spätfolgen des Imperialismus). Diese Beiträge
fokussieren auf eine rechtstheoretische Auseinandersetzung. Sie stellen die völ-
kerrechtliche Grundlage im Zusammenhang mit den Entschädigungsforderungen
der Ovaherero (und anderen Sammelklagen in den USA) zugunsten der ehemali-
gen europäischen Kolonialmächte klar und bringen dabei ein hoch spezialisiertes
juristisches Fachwissen in den ö fentlichen Diskurs ein.

Über die konkreten juristischen Prozesse und Verhandlungen um die Klage im
Hintergrund wird in der untersuchten Berichterstattung jedoch nur wenig berich-
tet. Lediglich am Rande spricht ein Beitrag über eine Namibia-Reise von Außen-
minister Joschka Fischer Ende Oktober 2003 (vgl. Kapitel 7.1.4) mit Bezug zu der
Sammelklage der Ovaherero davon, dass das Bezirksgericht in Columbia sich im
Juni 2003 für nicht zuständig erklärt habe. Darau hin sei an einem Bundesgericht
in New York eine zweite Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland, die Deut-
sche Bank und eine deutsche Reederei eingereicht worden. Betont wird hier der
hohe monetäre Klagewert: »Die Kläger fordern bis zu vier Milliarden Dollar« (FAZ,
31.10.2003, Historische Verantwortung). Eine solche Information erscheint an die-
ser Stelle relevant, da sie auf eine weitere Lücke in der Berichterstattung hinweist,
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denn über diese Entwicklungen des (aufgeschobenen und letztlich bis dato ver-
hinderten) Klageprozesses wurde zumindest in den untersuchten Medien im Juni
2003 nicht berichtet. Im weiteren Diskursverlauf erschienen in loser Folge einige
kurze Meldungen, wenn es neue Entscheidungen zur Klage gab. Im Februar 2004
meldeten Der Spiegel, dass die Sammelklage der Ovaherero »unzustellbar« sei und
»diskret zurückgezogen« wurde:

»Nach einem gescheiterten Zustellversuch ist die Klage, die Angehörige des
Herero-Volkes gegen die Bundesrepublik Deutschland angestrengt hatten, schon
vor Monaten diskret zurückgezogen worden. Hintergrund des Rechtsstreits ist
die brutale Niederschlagung des Herero-Aufstands durch Truppen des deutschen
Kaiserreichs im Jahr 1904. Nachfahren der Opfer verklagten die Bundesrepublik
wegen angeblichen Völkermordes vor einem Washingtoner Gericht auf Ent-
schädigung in Höhe von zwei Milliarden Dollar.« (Der Spiegel, 9.2.2004, Klage
unzustellbar)

Bemerkenswert an diesem Auszug ist die Bezeichnung der Auseinandersetzungen
als »Rechtsstreit«, welche die Frage der Anerkennung und Entschädigung des Ge-
nozids und seinen Folgen als rein juristische Angelegenheit behandelt und damit
deren gesellscha tliche und politische Relevanz negiert. Die historischen Ereignis-
se werden hier zwar als »brutale Niederschlagung des Herero-Aufstands« bezeich-
net, sie werden aber lediglich in einem knappen Satz als Hintergrund angeführt
und zugleich relativiert. Besonders aussagekrä tig ist hieran die Bezeichnung ei-
nes »angeblichen Völkermordes«, welche die erhobenen Vorwürfe stark in Zweifel
zieht. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte wird hier ab-
gewehrt. Au fällig ist, dass die technischen Details dagegen vergleichsweise aus-
führlich dargelegt werden. Dem Bericht zufolge dokumentiere ein Schreiben, das
»erst jetzt bekannt geworden« sei, dass sich die zuständige Justizverwaltung des
Landes Berlin im Februar 2002 »unter Berufung auf ›deutsche Hoheitsrechte‹« ge-
weigert hatte, die Klage förmlich zuzustellen. Weiter heißt es, dass die Ovaherero
– nach Angaben des sie vertretenden Anwalts – ihre Klage im Juni 2003 »ohne
Anerkennung einer Rechtsp licht« zurückzogen, nachdem das US-Gericht ihnen
»eine Frist« gesetzt hatte; die Ovaherero würden sich derzeit um »diplomatische
Unterstützung« bemühen. Mit Blick auf die Klage gegen die deutschen Unterneh-
men heißt es abschließend: »Über ein Parallelverfahren gegen beteiligte deutsche
Unternehmen muss demnächst ein Berufungsgericht entscheiden; das zunächst
angerufene Gericht in Washington hatte seine Zuständigkeit verneint und die Kla-
gen zurückgewiesen.« Mit diesen Informationen werden mögliche Gründe für die
fehlende Berichterstattung im Vorjahr benannt. Diese Informationen wurden in
der FAZ aufgegri fen, die sich in der kurzen Meldung jedoch auf den Spiegel berief
und ansonsten nichts hinzufügt (FAZ, 9.2.2004, Herero ziehen Klage zurück). Die
gesammelten Hinweise zu der intransparenten Informationspolitik des Verhand-
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lungsprozesses legen nahe, dass über die Klage ›hinter verschlossenen Türen‹ ver-
handelt wurde und denMedien keineMeldungen vorlagen, die als konkreter Anlass
für eine auf aktuelles Geschehen ausgerichtete Berichterstattung genutzt werden
konnten. Vor diesem Hintergrund lautet meine ese, dass eine breitere ö fentli-
che Auseinandersetzung auf doppelte Weise verhindert wurde: zum einen durch
die globale Aufmerksamkeit für das Ereignis 9/11, welche von der UN-Konferenz
abgelenkt hat; zum anderen durch die systematische Ablehnung eines Gerichts-
prozesses, welcher den Ovaherero eine Plattform geboten hätte. Die Fokussierung
auf die rechtstheoretische Auseinandersetzung mit dieser einen Klage verschlei-
ert zudem den größeren Kontext einer panafrikanischen Reparationsbewegung als
Folge von Kolonialisierung und transatlantischen Versklavungshandel, welcher im
Zusammenhang mit der UN-Konferenz diskutiert worden ist.

Vorweggenommen sei hier, dass die Klage auch im weiteren Verlauf des Ge-
denkjahres 2004 und v.a. im Zuge der Debatte um die Entschuldigung von Minis-
terin Heidemarie Wieczorek-Zeul in Namibia in verschiedenen Beiträgen – wenn
auch nur am Rande – Erwähnung fand. In den Folgejahren wurden verschiedene
Äußerungen von Paramount Chief Riruako zur Klage als Reaktion auf die Entschul-
digung vonWieczorek-Zeul und die von ihr initiierte Versöhnungsinitiative zitiert,
die eine zunehmende Enttäuschung ausdrücken. Für einige Aufregung sorgte eine
Meldung im Herbst 2006, nach der die namibische Regierung sich nun (doch) den
Entschädigungsforderungen der Ovaherero anschließen wolle (FAZ, 28.10.2006,
Parlament in Namibia für Entschädigung). Eine vorerst letzte Meldung wurde im
Jahr 2007 – anlässlich einer Reise von Riruako nach Berlin – unter der Überschri t
»Herero warten auf Geld« (SZ, 13.6.2007) verö fentlicht. Die Klage schien zu diesem
Zeitpunkt jedoch bereits als juristisch gescheitert und wurde in den Medien von
da an nur noch rückblickend als eine (letztlich erfolglose) juristische Intervention
im langjährigen Anerkennungskampf der Ovaherero erwähnt. Die Klageversuche
der Ovaherero bilden jedoch den Hintergrund für eine Eingrenzung des politisch
Sagbaren, welche im Diskursverlauf mit Blick auf die Aussagen verschiedener Ver-
treter*innen der Bundesregierung rekonstruiert werden kann. In diesem Kontext
werde ich im nächsten Abschnitt näher auf die Rolle von Joschka Fischer eingehen,
der mit der viel zitierten Formulierung der »entschädigungsrelevanten« Äußerun-
gen verbunden wird.

7.1.4 Keine »entschädigungsrelevanten« Äußerungen (Joschka Fischer)

In der untersuchten Berichterstattung werden im Kontext der verschiedenen Dis-
kursereignisse jeweils einzelne Politiker*innen stellvertretend für die Bundesre-
gierung als Handlungsträger*innen in den Vordergrund gerückt. Sie werden als
staatso fizielle Problemlöser*innen präsentiert und bekommen wichtige Sprech-
positionen zugewiesen, wobei sich die Medien durchaus kritisch dazu positionie-
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ren. Als zentraler politischer Akteur aufseiten der damaligen rot-grünen Bundesre-
gierung tritt in der ersten Phase desUntersuchungszeitraums der Grünen-Politiker
Joschka Fischer in Erscheinung, der Anfang der 2000er-Jahre das Amt des Außen-
ministers besetzte. In dieser Funktion führte Fischer Gespräche mit der namibi-
schen Regierung.Während seines Besuchs in Namibia im Zuge einer ›Afrika-Reise‹
2003 wurden seine Aussagen medial insbesondere mit Blick darauf verfolgt, ob er
vor Ort eine Entschuldigung für das koloniale Unrecht vorbringen und das e-
ma Reparationen ansprechen würde. Eine Überschri t lautet »Keine Entschuldi-
gung Fischers in Namibia« (FAZ, 30.10.2003), im Teaser eines anderen Artikels am
Folgetag heißt es: »Fischer äußert sich in Namibia nicht zu möglichen Entschädi-
gungszahlungen« (FAZ, 31.10.2003, Historische Verantwortung). Der mediale Fo-
kus wird somit vor allem auf das politisch Nicht-Sagbare im Zusammenhang mit
den Entschädigungsforderungen der Ovaherero gelenkt. In den untersuchten Ar-
tikeln wird herausgestellt, dass Fischer – ähnlich wie vor ihm Bundespräsident
Herzog – die Position vertritt, dass lediglich eine »historische Verantwortung« an-
erkannt werde, Entschädigungsforderungen aber tabu seien.

»Außenminister Fischer hat sich bei seinem Besuch in Namibia zur historischen
Verantwortung Deutschlands für die ehemalige Kolonie Deutsch-Südwest be-
kannt, ohne sich indes zu möglichen Entschädigungszahlungen zu äußern.
Hintergrund ist eine Klage der Herero-Volksgruppe vor einem amerikanischen
Gericht auf Wiedergutmachung für die von deutschen Truppen zu Beginn des
Jahrhunderts verübten Massaker. Zwischen 1904 und 1907 sollen mehr als 60 000
Hereros getötet worden sein.« (FAZ, 31.10.2003, Historische Verantwortung)

In diesem Beitrag wird auf die Klageversuche der Ovaherero in den Vorjahren ver-
wiesen.Wenn im letzten Satz angemerkt wird, dass die namibische Regierung »das
ema nicht erwähnt« habe, deutet dies auf eine Art ›Schweigepakt‹ hin, der hier

jedoch nicht weiter thematisiert wird.Deutlich wird in den kurzen Berichten zu Fi-
schers Besuch in Namibia jedoch, dass er dort ausschließlich mit der namibischen
Regierung gesprochen hat – hingegen ein Tre fen mit Vertreter*innen der klagen-
den Ovaherero ebenso wie seine Vorgänger Kohl und Herzog vermied. Bemerkens-
wert ist an dieser Stelle, dass der damalige Außenminister bei der UN-Konferenz
in Durban eine andere, progressive Haltung gezeigt hatte. Wie berichtet wurde,
erkannte Fischer in seiner Rede in Durban das Unrecht von Versklavung und Ko-
lonialismus an – und erntete dafür teils kritische Medienkommentare:

»Als Trendsetter internationaler Vergangenheitsbewältigung darf man allerdings
den deutschen Außenminister betrachten. Fischer erkannte eine deutsche Schuld
für die Sklaverei, übernahm in Durban Verantwortung dafür und stellte sich für
Deutschland der ›historischen Verp lichtung‹, den Opfern und ihren Nachkom-



7. Zentrale Diskursereignisse und Problematisierungsweisen 251

men zumindest ›ihre geraubte Würde zurückzugeben‹ (und auf die Rückzahlung
von Auslandsschulden zu verzichten).« (FAZ, 10.9.2001, Lex Deutschland?)

In dieser Glosse der FAZ wird Fischer als »Trendsetter internationaler Vergangen-
heitsbewältigung« verspottet, der durch sein Schuldbekenntnis eine Angri fs läche
für juristische Entschädigungsforderungen an den deutschen Staat gescha fen ha-
be, die zu der Zeit auch aus Griechenland kamen. In diesem Sinne heißt es in
der FAZ warnend: »Als Anknüpfungspunkt für einen juristischen Feldzug könnte
Fischers Geständnis genügen: Das Athener Goethe-Institut wäre nicht das letzte,
das unter den Hammer kommt.« Die Weigerung Fischers, in Namibia eine Ent-
schuldigung mit Bezug zu dem Genozid in SWA auszusprechen, wird in mehreren
Artikeln aus dem Sample explizit mit seinen Aussagen in Durban kontrastiert, wie
auch das folgende Beispiel aus dem Spiegel demonstriert:

»Außenminister Joschka Fischer gab im September 2001 bei einer Antirassismus-
Konferenz der Uno in Durban zwar sein »tiefes Bedauern« über Deutschlands ko-
loniale Vergangenheit zu Protokoll. Als Fischer unlängst aber dem namibischen
Präsidenten Sam Nujoma einen Besuch abstattete, lehnte er eine formelle Ent-
schuldigung für das Omaheke-Massaker ab. Der Grüne wollte ›keine Äußerung
vornehmen, die entschädigungsrelevant wäre‹. Allerdings werde Deutschland für
die ehemalige Kolonie weiterhin der wichtigste Entwicklungshelfer sein.« (Der
Spiegel, 11.1.2004, Peitsche des Bändigers)

Die untersuchten journalistischen Beiträge blicken überwiegend aus einer kriti-
schen Position auf das (erinnerungs-)politische Taktieren Fischers als einzelnen
Akteur und drücken die Erwartung einer o fiziellen Entschuldigung aus. Insge-
samt fällt auf, dass Fischer in den untersuchten Berichten nicht ausführlicher zu
Wort kommt, sondern lediglich mit der oben zitierten und o t wiederholten Aus-
sage repräsentiert wird, er werde keine »entschädigungsrelevanten« Äußerungen
vornehmen.

Anhand der zitierten Beispiele lassen sich zwei verschiedene Pole des politisch-
publizistischen Spektrums aufzeigen: Während Fischer 2001 etwa von der FAZ für
sein ›proaktives‹ Schuldbekenntnis in Durban noch kritisiert wurde, wird etwa in
der Zeit wenige Jahre später sein Schweigen mit Blick auf den Genozid an den
Ovaherero und Nama ausgesprochen kritisch betrachtet und eine Enttäuschung
ausgedrückt, wie der nachfolgende Auszug aus einem Artikel aus dem Jahr 2004
demonstriert.

»Wer geho t hatte, die rot-grüne Koalition würde anders mit diesem ›dunklen
Kapitel‹ umgehen, sah sich spätestens nach der Stippvisite von Joschka Fischer
vorigen Oktober enttäuscht. Der Außenminister betonte das ›tiefe Bedauern‹ und
den ›tiefen Schmerz‹, aber der Schmerz ist o fenbar nicht tief genug für eine Ent-
schuldigung; er werde ›keine Äußerung vornehmen, die entschädigungsrelevant
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wäre‹, sagte Fischer. Entschädigungsrelevant – ein Wort wie aus deutscher Eiche
geschnitzt.« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräumen, au hängen, niederknallen)

Hier wird eine Kontinuität der Erinnerungspolitik der Bundesregierung mit Be-
zug auf den Genozid in SWA konstruiert, die in der von Fischer eingeführten For-
mulierung »entschädigungsrelevant« einen Oberbegri f findet. Diese wird hier als
bezeichnend für die unnachgiebige deutsche Politik angeführt (»wie aus deutscher
Eiche geschnitzt«).

Die analysierten Beispiele demonstrieren, dass Fischers erinnerungspolitische
Haltung in der untersuchten Berichterstattung in eine Linie mit Vertretern wie
Kohl und Herzog gestellt wird, die den Nachfahr*innen der Opfer des Genozids
Anerkennung verwehrt hatten. Rückblickend heißt es in einem Beitrag aus dem
Jahr 2016 kritisch: »Auch der rot-grüne Außenminister Joschka Fischer vertrat 2003
die amtliche Abwehrlinie« (Der Spiegel, 11.6.2016, Gewisse Ungewissheiten). In den
zitierten Aussagen Fischers manifestieren sich die Grenzen des politisch Sagbaren:
Wie zuvor Kohl und Herzog gesteht auch der grüne Außenminister maximal eine
»historische Verantwortung« ein – eine Formulierung welche in der Bundestags-
resolution von 1989 verankert worden ist und den politischen Diskurs im weiteren
Untersuchungszeitraum noch prägen wird.

Mit Blick auf die ausweichenden Aussagen von Kohl, Herzog und zuletzt Au-
ßenminister Fischer wird medial festgestellt, dass es bei dem Ausbleiben einer kla-
ren Entschuldigung für den Genozid an denOvaherero undNama seitens der deut-
schen Politik in erster Linie umdie Sorge umEntschädigungsverp lichtungen geht.
Scharf resümiert etwa die FAZ: »Die Wortwahl ist von Bedeutung, weil sich aus
ihr Konsequenzen für Entschädigungszahlungen ableiten können« (FAZ, 12.1.2004,
Das düstere Kapitel). In anderen Zeitungen heißt es etwa kritisch, deutsche Politi-
ker würden Entschädigungsforderungen »manchmal mit peinlichen Aus lüchten«
(Der Spiegel, 11.6.2016, Gewisse Ungewissheiten) ablehnen. An der Person Fischers
wird medial in besonderer Weise sichtbar gemacht, wie politische Aussagen auf-
grund der ›deutschen Angst vor Entschädigungen‹ blockiert werden.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel habe ich mit Blick auf die Frage nach den Anlässen und der
medialen Resonanz des Diskursereignisses die ese formuliert, dass die Ent-
scheidung der Ovaherero für einen juristischen Weg und die im Kontext der
UN-Konferenz in Durban angekündigte Sammelklage zunächst einige media-
le Aufmerksamkeit erhalten haben und zumindest das Potenzial hatten, eine
größere mediale Resonanz zu erzeugen. Mögliche Beiträge dazu wurden jedoch
(vermutlich) durch die dominante Berichterstattung zu 9/11 zurückgestellt. Ebenso
hätte ein Gerichtsprozess einen Anlass für eine breitere Berichterstattung bieten
und einen ö fentlichen Erinnerungsraum erzeugen können. Da die Klage jedoch
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von Gerichten abgewiesen und letztlich zurückgezogen wurde, blieb auch hier
die mediale Resonanz aus. Die Beispiele demonstrieren eine (potenzielle) jour-
nalistische Aufmerksamkeit für die Sammelklage, über die hier in Erwartung
eines baldigen Prozessbeginns ausführlicher berichtet wird. Da letztlich aber
kein Gerichtsprozess stattfand, erschienen auch keine weiteren anlassbezogenen
Berichte. In dieser Hinsicht argumentiere ich bezüglich der Klage der Ovaherero
als Erinnerungsanlass, dass eine breitere ö fentliche Erinnerung an den Genozid
auf doppelte Weise verhindert wurde. Die Sammelklage markiert dennoch ein
wichtiges Diskursereignis, da der Anerkennungskampf in der bundesdeutschen
Ö fentlichkeit überhaupt thematisiert wird und die bestehende Ordnung im
Diskursverlauf nachhaltig – wenn auch erst verhalten und verzögert – irritiert.
Diesbezüglich lautet meine ese hier, dass dieses Ereignis im Jahr 2001 den eigent-
lichen Au takt der ö fentlich-medialen Auseinandersetzungen mit dem Genozid in
SWA und seine Folgen bildet, auch wenn die Anzahl der Artikel vergleichsweise
überschaubar geblieben ist.

Die in diesem Kapitel angeführten Diskursfragmente zeigen exemplarisch,
dass das (neue) ema in diesen Anfangsjahren in den Medien keine spezifi-
sche Ressortzugehörigkeit erhalten hat und redaktionell sehr unterschiedlich
eingeordnet wurde, sodass zunächst kein direkter diskursiver Zusammenhang
erkennbar ist. Auch die Bezeichnungen für den Genozid weisen hier eine große
Bandbreite auf und reichen von mystifizierenden (»ein besonders dunkles Ka-
pitel«) und dramatisierenden Beschreibungen (ein ›blutiger‹ und ›verheerender‹
Kolonialkrieg) über Bezeichnungen wie »Omaheke-Massaker« bis zur ese, dass
es sich dabei um »den ersten von Deutschen verübten Völkermord« (Zimmerer)
gehandelt habe. Gegenüber solchen Zuschreibungen finden sich aber mehrfach
auch relativierende Aussagen, die von einem »angeblichen Völkermord« (z.B. eine
Meldung in der SZ, 8.9.2001) schreiben und die Vorwürfe und damit auch die
Entschädigungsforderungen stark infrage stellen. Mit Blick auf die Problemati-
sierungsweisen ist hier interessiert, wie über das Ereignis – welches zunächst im
Kontext der UN-Konferenz durch einen globalen Zusammenhang der afrikani-
schen Reparationsbewegung gerahmt war – im weiteren Verlauf eher losgelöst als
ein spezifischer wirtscha tsrechtlicher Kon likt zwischen den namibischen Ova-
herero und deutschen Unternehmen (sowie erst im zweiten Schritt der deutschen
Bundesregierung) konstruiert wird. Dabei wird die Frage der Anerkennung und
Entschädigung des Genozids als ein als ›Rechtsstreit‹ bezeichnet. Entsprechend
erhalten Jurist*innen mit ihrem Fachwissen eine wichtige Sprechposition und
Deutungsmacht. Eine kritische Aufarbeitung der historischen Hintergründe wird
dabei vernachlässigt. Der Fokus der Berichterstattung liegt im Kontext dieses
Ereignisses auf den gegenwärtigen politischen Herausforderungen, erinnerungs-
kulturelles Wissen wird hier zwar nur am Rande in den Diskurs eingespeist.
Ungeachtet dessen erfährt der Genozid an den Ovaherero und Nama durch die
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wiederholten knappen Verweise auf die Ursachen der Klage eine thematische
Verstetigung in der Berichterstattung. Nichtsdestotrotz wird medial ein Span-
nungsverhältnis von juristischen und politischen Fragen konstruiert. Als zentraler
Handlungsträger rückt auf politischer Ebene seitens der Bundesregierung der
damalige Außenminister Fischer in den Fokus, der vor dem Hintergrund der
laufenden Klagegesuche – wie in den 1990er-Jahren schon Kohl und Herzog – eine
Entschuldigung gegenüber den Nachfahr*innen der Opfer stoisch verweigert.
Hier wird medial ein sprachliches Tabu konstruiert, welches das Feld des politisch
Sagbaren stark eingrenzt. Anhand der Berichte über Fischers Haltung, keine »ent-
schädigungsrelevanten« Äußerungen zu tre fen, zeigt sich exemplarisch, inwiefern
die o fizielle Erinnerungspolitik der Bundesregierung in der Berichterstattung
durchaus auch kritisch betrachtet wird. In der Berichterstattung wird in erster
Linie ein Problem konstruiert, ohne dass hier – weder vonseiten der Politik noch
der Medien – konkrete Lösungsvorschläge gemacht werden. In den untersuchten
Medien wird jedoch eine immer stärkere Erwartungshaltung deutlich (in der Hin-
sicht, dass eine o fizielle Entschuldigung der Bundesregierung dringend erfolgen
sollte). Dies zeigt sich anhand der Berichterstattung im Gedenkjahr 2004, welche
ich im nächsten Teil ausführlicher behandeln werde.

7.2 Das Gedenkjahr 2004 als erinnerungskultureller Höhepunkt

Bis dahin ungesehene ö fentliche Aufmerksamkeit erhielten die deutsch-namibi-
sche Kolonialvergangenheit und insbesondere der Ovaherero- und Nama-Genozid
in SWA imZuge des ausgerufenenGedenkjahrs 2004. Ein Jahrhundert nach Beginn
des deutschen Kolonialkrieges gegen die Ovaherero wurde den historischen Ereig-
nissen nicht nur in Namibia, sondern erstmals auch in der Bundesrepublik in einer
breiteren Ö fentlichkeit gedacht. Zwar blieben staatso fizielle Gedenkakte hierzu-
lande aus, es fanden aber zahlreiche Aktivitäten in verschiedenen Städten statt,
die auf das Engagement kritischer zivilgesellscha tlicher Initiativen sowie künst-
lerische und wissenscha tliche Auseinandersetzungen mit der Kolonialgeschichte
zurückgingen.

Das Gedenkjahr 2004 erzeugte auf beiden Seiten große mediale Resonanz und
kann als ein erinnerungskultureller Höhepunkt betrachtet werden, wie Ste fi Ho-
buß und Ulrich Lölke feststellen: »Auch wenn nicht wirklich ein gemeinsames Erin-
nern entstanden ist, so ist doch für die deutsche Seite zu sagen, dass wohl zum
ersten Mal überhaupt der Kolonialismus in Deutschland eine breitere kritische Öf-
fentlichkeit gefunden hat. Das Echo in den Medien hat zu einer erstaunlichen Prä-
senz des emas geführt« (Hobuß/Lölke 2007: 8, Herv.i.O.)
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Das große mediale »Echo« im Jahr 2004 wird auch in der untersuchten Be-
richterstattung sichtbar.5 In diesem Zeitraum bilden sich am Material wiederum
zwei Höhepunkte der Berichterstattung in den ausgewählten Zeitungen ab: Zu-
erst wurde verstärkt anlässlich des Gedenkens zum 100. Jahrestag des Kriegsbe-
ginns berichtet, welcher auf den 11./12. Januar 1904 datiert wird.Mit noch größerer
medialer Aufmerksamkeit wurde dann der 100. Jahrestag der »Schlacht am Wa-
terberg« im August 2004 bedacht, welchen die damalige Entwicklungsministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul für eine Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen in
Namibia nutzte und sich vor Ort für die Verbrechen entschuldigte. Zwischen die-
sen beiden Höhepunkten finden sich einige Berichte zur Debatte im Bundestag im
Juni 2004 sowie einige vereinzelte imNachgang der vonWieczorek-Zeul initiierten
»Versöhnungsinitiative« im November. Wie ich in diesem Kapitel anhand des un-
tersuchten Materials darlegen werde, markiert dieses Diskursereignis zwar keinen
radikalen politischen Kurswechsel, aber einen markanten erinnerungskulturellen
Höhepunkt im medial-ö fentlichen Diskurs.

7.2.1 Gedenktagsjournalismus 100 Jahre nach Beginn des Krieges in SWA

Zu Beginn des Jahres 2004 erschienen in SZ, FAZ und Der Spiegel, vor allem aber
in der taz eine Serie von Artikeln, in denen zum Jahrestag an den Kriegsausbruch
vor 100 Jahren am 11./12. Januar 1904 erinnert wurde. Die Beiträge häu ten sich
vor allem am 10. und 12. Januar. Im deutlichen Gegensatz zu den Vorjahren – in
denen der Genozid jeweils zu diesem Anlass im Januar keine mediale Resonanz
in den untersuchten Zeitungen gefunden hat – kann hier festgestellt werden, dass
das Jubiläum von einzelnen Redaktionen im Sinne des Gedenktagsjournalismus als
ein besonderer Anlass für eine breit angelegte Berichterstattung genutzt wurde.

Anlässlich des Gedenktags brachte etwa die taz bereits am 10. Januar 2004
eine Art umfassendes Dossier zum ema, in dem mehrere Artikel speziell zum
Ovaherero- und Nama-Genozid erschienen, begleitet u.a. von Infokästen zur kolo-
nialen Geschichte in SWA oder demVernichtungsbefehl von General von Trotha. In
den Beiträgen wurden einerseits historische Hintergründe wie die sog. »Rassen-
forschung« beleuchtet, die im Kontext des Krieges in SWA betrieben wurde; an-
dererseits wurden die politischen Debatten um eine Anerkennung des Ovaherero-
und Nama-Genozids dargelegt, deren aktueller Stand mit der Überschri t »Keine

5 In der Feinanalyse habe ich 38 Artikel ausgewertet, die 2004 in FAZ, SZ, taz, Spiegel und Zeit
erschienen sind und sich dezidiert der Erinnerung an den Ovaherero- und Nama-Genozid
und der Frage der Anerkennung durch die deutsche Bundesregierung widmen; insgesamt
sind im Verlauf des Gedenkjahres aber zahlreiche weitere Artikel erschienen – allein in den
untersuchten Medien wurden viele Beiträge verö fentlicht, die mit diesem Anlass-Code mar-
kiert sind (vgl. Materialverzeichnis im Anhang).
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Entschuldigung, keine Entschädigung« betitelt wurde. Darunter fand sich unter
der Überschri t »Mit dem Mördervolk muss aufgeräumt werden« etwa auch ein
ausführlicher Artikel zu der besonderen Rolle, welche die Kölnische Zeitung spiel-
te, die den Genozid an den Ovaherero und Nama im Kaiserreich propagandistisch
instrumentalisierte. In der taz heißt es dazu in der kritischen Rückschau:

»Hundert Jahre nach dem Völkermord an den Herero und Nama (Hottentotten)
ist es aufschlussreich nachzulesen, wie die Kölnische Zeitung den Aufstand gegen
das Kolonialregime publizistisch begleitete. So heißt es am 19. 1. 1904: ›… So tief
bedauerlich der Aufstand ist, so kann man ihn doch nur unter die kleineren Ereig-
nisse rechnen, die eine Großmacht wie Deutschland nicht aus dem Gleichgewicht
bringen und keine überschäumenden patriotischen Kundgebungen erfordern. Es
versteht sich von selbst, dass der Aufstand mit allem Nachdruck niedergeworfen
werden muss, eine große nationale Erregung kann aber für größere Ereignisse
aufgespart bleiben.‹« (taz, 10.1.2004, Mit dem Mördervolk muss aufgeräumt wer-
den)

Deutlich wird, wie die damals führende Tageszeitung in Köln die brutale militä-
rische ›Niederschlagung‹ der Ovaherero als notwendiges Handeln einer Kolonial-
macht rechtfertigte und damalige sich regende gesellscha tliche Proteste als über-
trieben darstellte. Diese Beispiele aus dem taz-Dossier veranschaulichen, wie re-
daktionell geplanter termingerechter Gedenktagsjournalismus im konkreten Fall
gestaltet und auf diese Weise erinnerungskulturelles Wissen zu verschiedenen As-
pekten des Genozids medial re-/produziert wurde.

Neben der taz berichteten auch die anderen beiden untersuchten Tageszeitun-
gen zu diesem Anlass au fällig umfangreich über die Geschichte des Genozids. In
der SZ erschienen in einer Ausgabe gleich zwei Artikel zum ema; darunter war
eine ausführliche Reportage auf der prominenten Seite 3 mit der Überschri t »Die
Qualen eines vergessenen Volkes« (SZ, 10./11.1.2004) platziert, in welcher auch die
historischen Hintergründe re-/konstruiert wurden:

»Die Geschichte, die zum Aufstand der Herero führte, ist schnell erzählt. Seit 1884,
seitdem Südwestafrika, das heutige Namibia, o fiziell zum ›Schutzgebiet‹ des Kai-
serreichs ernannt wurde, waren mehr und mehr deutsche Siedler in die Kolonie
eingewandert. Sie nahmen den afrikanischen Völkern, allen voran den Herero und
Nama, Land und Vieh weg, forderten Wucherpreise, misshandelten die Arbeiter
und vergewaltigten ungezählte Frauen. So kam es in der Nacht vom 11. auf 12.
Januar 1904 zum Aufstand.« (SZ, 10./11.1.2004, Die Qualen eines vergessenen Vol-
kes)

Der Jahrestag des Widerstands in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 1904 wird
hier zum Anlass für eine kritische journalistische Erinnerung an die Geschichte
der Kolonialisierung, des Krieges und des Genozids genutzt und in diesem Zuge
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erinnerungskulturelles Wissen in den Diskurs eingeführt. Bemerkenswert ist, in-
wiefern hier die Vorgeschichte der kolonialen Landnahme, Ausbeutung und Miss-
handlung durch Siedler*innen als Ursache für den ›Aufstand‹ der Ovaherero an-
geführt und mit den Verweisen auf Ausbeutung, Misshandlungen und Vergewalti-
gungen deutlich ein kolonialer Unrechtskontext konstruiert wird. Dabei wird die
Brutalität der Siedler*innen und vor allem der kolonialen Armee unter General
von Trotha herausgestellt. Bemerkenswert ist die faktenbasierte Erzählweise, die
die Geschichte als eindeutig gesichert präsentiert und hier in sehr knapper Form
für die Leser*innen au bereitet. Der Begri f des ›Aufstands‹ – der wie das obige
Beispiel aus der Kölnischen Zeitung zeigt, im damaligen Kolonialdiskurs die Gewalt
gegen die Ovaherero propagierte – wird hier allerdings unre lektiert re-/produ-
ziert. Der Fokus des Artikels liegt auf den Folgen der Nachfahr*innen der Opfer
im heutigen Namibia, die auch nach 100 Jahren immer noch unter den Folgen des
›Vernichtungsfeldzugs‹ der deutschen Kolonialtruppen zu leiden haben.6 Der Ge-
nozid wird durch die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart als ein his-
torisches Ereignis konstruiert, welches die gesellscha tliche Realität Namibias bis
heute prägt.7

Au fällig ist, dass in der Berichterstattung redaktionsübergreifend jeweils erst
ein historisches Grundwissen geliefert wird, welches nicht als allgemein verfüg-
bares gesellscha tliches Wissen vorausgesetzt wird. In vielen Beiträgen wird auch
explizit thematisiert, dass dieses »Kapitel« der deutschen Geschichte in der gesell-
scha tlichen Ö fentlichkeit der Bundesrepublik lange Zeit verdrängt und vergessen
worden ist.

Die FAZ widmete dem Genozid pünktlich zum Gedenktag am 12. Januar einen
Titelbeitrag mit der Überschri t »Das ›düstere Kapitel‹« (12.1.2001). Dies ist auch
insofern bemerkenswert als sich die FAZ bis dahin dem ema Kolonialgeschich-
te zum einen überwiegend in Form von Buchbesprechungen gewidmet und damit
jeweils nur einen begrenzten Kreis interessierter Leser*innen adressiert hat; zum
anderen hat sich die FAZ Anfang der 2000er-Jahre – wie oben gezeigt – vorwie-
gend im Rahmen einer juristischen Fachdebatte um die Sammelklagen mit dem
Genozid und seinen Folgen auseinandergesetzt.8 Die Platzierung des Artikels auf
den Seiten 1 und 2 suggeriert dagegen eine redaktionelle Einschätzung der gesell-
scha tlichen Relevanz und Aktualität des emas für eine breitere gesellscha tliche

6 Vgl. in diesem Zusammenhang auch das Porträt von Erika Uazuvara Zerau in Kapitel 8.2.5.
7 Bei dem zweiten Artikel in der SZ-Ausgabe zum Jahrestag handelt es sich um einen ausführ-

lichen Gastbeitrag des Historikers Jürgen Zimmerer (»Rassenkrieg gegen die Herero«), der
exemplarisch zeigt, inwiefern führende ›Afrika-Historiker*innen als ›Experten‹ im medialen
Diskurs ihre wissenscha tlichen Erkenntnisse ö fentlichkeitswirksam reproduzieren und so-
mit im Gedenkjahr 2004 eine zentrale Rolle bei der gesellscha tlichen Erinnerung an die
Kolonialzeit und den Genozid in SWA erhalten.

8 Vgl. Analyse zur Einreichung der Sammelklage in Kapitel 7.1.1.
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Ö fentlichkeit. Der 100. Jahrestag wird hier in Form eines Titelbeitrags zum kon-
kreten Anlass genommen, um an prominenter Stelle an das historische Ereignis
zu erinnern. Die Frage der kollektiven Erinnerung an dieses Ereignis aufseiten der
bundesdeutschen Ö fentlichkeit wird hier explizit thematisiert, wenn es eingangs
heißt:

»Die Kolonialgeschichte ist im kollektiven Bewusstsein der Deutschen nicht vor-
handen, was vor allem daran liegt, daß die deutschen Kolonien früher verloren-
gingen als etwa die britischen oder französischen. Es gibt jedoch einige dunkle
Kapitel, über die viele lieber den Mantel der Geschichte hängen. Dazu gehört der
Vernichtungskrieg gegen die Herero vor hundert Jahren.« (FAZ, 12.1.2001, Das düs-
tere Kapitel)

Aufschlussreich ist aus erinnerungskultureller Perspektive die hier genutzte – und
im Diskurs in verschiedenen Variationen o t wiederholte – Metapher des »düste-
ren Kapitels«. Sie suggeriert, bei der (verdrängten) Kolonialvergangenheit handle
es sich nur um ein »dunkles« Kapitel eines Geschichtsbuchs von vielen. Das akti-
ve Gedenken an dieses Ereignis zum Jahrestag und die kritische Auseinanderset-
zung mit dem Genozid und seinen Folgen in der Berichterstattung erscheint somit
als eine redaktionell geplante, kritische journalistische Intervention innerhalb der
bundesdeutschen Ö fentlichkeit anlässlich der zentralen Jahrestage im Gedenkjahr
2004. In diesemKontext werden die gesellscha tlichen,wissenscha tlichen und po-
litischen Auseinandersetzungen um die Einordnung dieses historischen Ereignis-
ses und den daraus zu ziehenden Konsequenzen in der Berichterstattung re lek-
tiert. Der Kolonialkrieg wird etwa in der FAZmit Bezug auf die aktuelle Forschung
als »Vernichtungsfeldzug« und »Völkermord« bezeichnet. Dabei wird aber auch auf
die Deutungskämpfe verwiesen:

»Um die Einordnung dieses Ereignisses, dessen in Namibia seit dem Wochenen-
de o fiziell gedacht wird, wurde erbittert gestritten. Doch heute besteht inner-
halb der Forschung weitgehend Einigkeit darüber, daß es sich um einen Völker-
mord gehandelt hat. Auch über die Opferzahlen gab es Auseinandersetzungen.
Jede Angabe muß eine Schätzung bleiben, da zuverlässige Zahlen über die Vor-
kriegsbevölkerung fehlen. Doch es kann als gesichert gelten, daß Tausende, wenn
nicht Zehntausende bei den Kamp handlungen ums Leben kamen, in der Wüste
verdursteten oder in Lagern starben.« (FAZ, 12.1.2004, Das düstere Kapitel)

Der Artikel zeigt exemplarisch, wie anlässlich des Jubiläums das Gedenken an das
historische Ereignis in Namibia und in Deutschland die wissenscha tlichen Strei-
tigkeiten darüber selbst zum Gegenstand der Berichterstattung werden. Der 100.
Jahrestag wird hier nicht nur zum Anlass für einmediales Gedenken, sondern auch
für eine Positionierung in aktuellen Debatten genutzt.
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ImNachrichtenmagazinDer Spiegel erschien am 11.1.2004 unter der Überschri t
»Die Peitsche des Bändigers« im Ressort »Ausland« eine sieben Seiten lange (und
reichbebilderte) Reportage. Darin wird die deutsche Kolonialgeschichte – nach De-
batten um Lu tkrieg und Vertreibung – als ein »drittes Tabuthema« bezeichnet,
das nun anlässlich der konkreten Entschädigungsforderungen von Nachfahr*in-
nen der Ovaherero aufgearbeitet wird. Als Au hänger werden hier die oben dis-
kutierten Klageversuche der Ovaherero um Paramount Chief Riruako angeführt,
den konkreten Anlass für die Berichterstattung bildet jedoch der 100. Jahrestag
des Kriegsbeginns, wie in dem folgenden Zitat deutlich wird. »Ob der juristische
Vorstoß gelingt oder nicht – 100 Jahre nach dem Herero-Aufstand vom 12. Janu-
ar 1904 und seiner grausamen Niederschlagung nach der Entscheidungsschlacht
amWaterberg am 11. August 1904 werden die Deutschen, so scheint es, ihrer kolo-
nialen Vergangenheit nicht länger ausweichen können« (Der Spiegel,11.1.2004, Die
Peitsche des Bändigers).

In diesem kurzen Diskursfragment werden die beiden zentralen Jahrestage
datiert, die im Gedenkjahr medial begangen werden: der Beginn des ›Herero-
Aufstands‹ bzw. des Widerstands gegen die deutsche Kolonialmacht am 12. Januar
1904 und die sog. »Entscheidungsschlacht« amWaterberg am 11. August 1904. Das
100. Jubiläum wird hier medial als Impuls für eine kritische Auseinandersetzung
mit der kolonialen Vergangenheit au bereitet, mit dem sich ›die Deutschen‹ –
unabhängig davon, ob die Verbrechen juristische Anerkennung finden – gesell-
scha tlich auseinandersetzen müssen.

7.2.2 Journalistische Re-/Konstruktion der ›Schlacht am Waterberg‹

Der Fokus der Berichterstattung liegt im Gedenkjahr 2004 zunächst auf der
Re-/Konstruktion v.a. der entscheidenden ›Schlachten‹. Beiträge verschiedener
Zeitungen betonen nachdrücklich, dass am 11. August 1904 die »entscheidende
Schlacht« stattgefunden habe. So heißt es bspw. in der oben bereits angeführten
SZ-Reportage vom Januar 2004:

»Die entscheidende Schlacht fand am 11. August 1904 am Waterberg statt, wo
sich bis zu 40 000 Herero mit ihren Viehherden versammelt hatten. Doch obwohl
die Herero von Trothas Truppen eingekreist und militärisch geschlagen wurden,
konnten mehr als 30 000 in die Sandwüste Omaheke liehen. Damit war der Krieg
entschieden, aber nun begann der Völkermord. Die Deutschen riegelten die Wüs-
te und die Wasserstellen ab. Zudem erließ von Trotha seinen berüchtigten ›Ver-
nichtungsbefehl‹: ›Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder
ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber oder Kin-
der mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.‹« (SZ,
10./11.1.2004, Die Qualen eines vergessenen Volkes)
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Obwohl der Artikel im Januar 2004 anlässlich des Gedenkens zum Kriegsbeginn
vor genau 100 Jahren verö fentlich worden ist, stellt auch er die Bedeutung der
›Schlacht‹ vom 11. August 1904 heraus. Die Auseinandersetzungen am Waterberg
werden hier als Ende des Krieges und Beginn des Völkermords an den Ovaherero
gedeutet.

Am 11. August 2004 jährte sich die legendäre ›Schlacht amWaterberg‹ zum 100.
Mal. Ebenso wie das Jubiläum des Kriegsbeginns am 11./12. Januar 1904 wurde auch
dieser Jahrestag in den untersuchten Zeitungen als Anlass für eine geplante Be-
richterstattung im Sinne des Gedenktagsjournalismus genutzt. Dabei wurde zum
einen vielfach das historische Ereignis re-/konstruiert und somit medial eine kol-
lektive Erinnerung an das Kriegsgeschehen in SWA vor 100 Jahren hervorgebracht.
Zum anderen wurde aber auch – deutlich stärker als im Januar desselben Jahres –
über die in Namibia jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltungen der Ovaherero
berichtet.

Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass Die Zeit anlässlich des Gedenktags im
August 2004 nicht nur zum ersten Mal im Untersuchungszeitraum zum ema
berichtete, sondern diesem auch gleich eine ausführliche Reportage des promi-
nenten Auslandskorrespondenten Bartholomäus Grill mit dem Titel »Aufräumen,
au hängen, niederknallen« (Die Zeit, 5.8.2004) widmete. Dieser Beitrag soll im Fol-
genden ausführlicher betrachtet werden, da er illustriert,mit welchen spezifischen
journalistischen Mitteln in der untersuchten Berichterstattung eine wirkmächtige
Erzählung über das Kriegsgeschehen gestaltet wird.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen am Waterberg werden in der Repor-
tage teilweise auf sehr dramatisierende Weise als zentraler historischer Moment
konstruiert, in dem sich der Krieg zum ›Völkermord‹ wendete, wie die nachfol-
genden Passagen veranschaulichen. Über einen szenischen Einstieg werden die
Leser*innen an einen anderen Ort versetzt, der fern von ihrer aktuellen Realität
ist, gleichzeitig aber an stereotype Vorstellungswelten anknüp t.

»So zauberha t ist das Abendlicht nur in Afrika. Es leuchtet bernsteingelb, es
durchglüht den dürren Busch. Das metallische Hitzekonzert der Zikaden ist
verstummt. Dunkel und starr liegt der Wasserspiegel im Schatten der Dornaka-
zien. Vielleicht war der Abend damals genauso magisch, vor hundert Jahren,
als sich die Häuptlinge und Großmänner der Herero an der Viehtränke Ongue-
ra zur Beratung versammelten. Am Vortag, es war der 11. August 1904, hatte
die Entscheidungsschlacht begonnen, die Herero hatten sich wacker geschla-
gen, aber die zahlenmäßig weit überlegene deutsche Kolonialtruppe mit ihren
Krupp-Geschützen würde sie besiegen. Es war nur eine Frage der Zeit.« (Die Zeit,
5.8.2004, Aufräumen, au hängen, niederknallen)

Wie diese Passage deutlich macht, wird Namibia im »zauberha ten« Abendlicht
als »magischer« afrikanischer Ort inszeniert bzw. als post-/koloniales »Phantasie-
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reich« (Kundrus 2003) verklärt. Fast träumerisch wirkt hier der Übergang von der
Kontemplation des Abendlichts in der Gegenwart (im Jahr 2004) zur Erinnerung
an den Kolonialkrieg vor 100 Jahren. Die Erzählweise erinnert stark an kolonia-
le Abenteuerromane (vgl. Brehl 2007; Hermes 2009). Eine solche romantisierende
Darstellung als ›Kulisse‹ für den brutalen Kolonialkrieg und in seiner Folge den Ge-
nozid wirkt nicht nur irritierend, sie begünstigt zudem stereotype Assoziationen
von ›Afrika‹ ebenso wie Rede von »Häuptlingen«, die – wie auch in diesem Beispiel
– o t unkommentiert bleiben.9 Die Ovaherero werden innerhalb dieses Musters –
so bringt es Robel auf den Punkt – als »gleichzeitig idealisiertes und unterlege-
nes ›Hirtenvolk‹« (Robel 2013: 299) repräsentiert. Die deutsche Kolonialherrscha t
wird hier als Ergebnis einer militärischen Überlegenheit bzw. Unterlegenheit der
Kolonialisierten gedeutet, wenn etwa betont wird, dass der Sieg der »zahlenmäßig
weit überlegene[n] deutsche[n] Kolonialtruppe mit ihren Kruppgeschützen« über
die vermeintlich ›aufständischen‹ Ovaherero vorhersehbar war. In solchen Gegen-
überstellungen werden im Sinne einer militärischen Fortschrittslogik binäre Vor-
stellungen von europäischen Kolonialmächten vs. vermeintlich ›primitiven‹ Afri-
kaner*innen reproduziert.

Im Folgenden werden dann die historischen Ereignisse rekonstruiert, wobei
der Erzählton an Schilderungen aus Soldatenliteratur und Kolonialromanen erin-
nert. Dabei wird diese Erzählung als eine mögliche Version vorgestellt, der renom-
mierte Auslandskorrespondent spricht hier als eine Art unterhaltsam-fabulieren-
der ›Geschichtenerzähler‹.

»An diesem Ort sollen die Anführer der Herero beschlossen haben, durch eine
Lücke in der Postenkette des Feindes mit ihrem Volk und den Rinderherden zu
entweichen. Oder trieb die schiere Verzwei lung Zehntausende von Menschen in
die Flucht, hinaus auf das öde Sandveld der Omaheke, hinein ins Verderben? Wir
werden es nie erfahren. Jedenfalls spielte sich hier, am Fuße des Waterbergs im
heutigen Namibia, ein finsteres Kapitel der deutschen Geschichte ab.« (Ebd.)

Wenn es bspw. heißt: »An diesem Ort sollen die Herero beschlossen haben …«, wird
eine dominante Deutung der Kolonialgeschichte mit einer gewissen Skepsis wie-
dergegeben, der zudem gleich eine andere Deutung gegenübergestellt wird. Das
o fene Ende macht deutlich, dass die eigentlichen historischen Begebenheiten 100
Jahre später nicht mehr rekonstruierbar sind, sondern sich das konstruierte »wir«
der Rezipient*innen einschließlich des Autors lediglich auf verschiedene, teils wi-
derstreitende Erzählungen stützen kann. Neben dem 11. August 1904 als Datum

9 Vgl. zur Problematisierung dieser Begri fe einführend Kapitel 1.3 sowie die Analysen in Ka-
pitel 8.1. Speziell auf den Begri f »Häuptling« gehe ich im Zusammenhang mit den Darstel-
lungen der Paramount Chiefs Riruako und Rukoro in den Kapiteln 8.2.5 und 8.2.6 noch aus-
führlicher ein.
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der Schlacht amWaterberg, an dem die Ovaherero von der Kolonialarmee geschla-
gen und in die Flucht in die Wüste getrieben wurde, wird hier vor allem der be-
rüchtigte ›Vernichtungsbefehl‹ von General Lothar von Trotha vom 2. Oktober 1904
als historische Quelle des kolonialen Archivs angeführt und für eine Einordnung
als Genozid gedeutet. Die Wende des Krieges in einen Völkermord wird hier als
verhängnisvolles unabwendbares Schicksal des ›Herero-Volks‹ geschildert und da-
bei ein Spannungsbogen inszeniert, in dem die »Entscheidungsschlacht« vom 11.
August 1904 den Höhepunkt markiert, dem der Vernichtungsbefehl folgte. Bemer-
kenswert ist, dass in dieser Erzählung auch die folgende Vernichtung der überle-
benden Ovaherero und Nama in den Konzentrationslagern integriert wird, wie der
nachfolgende Auszug demonstriert:

»Aber die Vernichtung ging weiter. Die Überlebenden wurden in Ketten gelegt
und in Camps deportiert, die man Konzentrationslager nannte. Unter den 17 000
Gefangenen waren auch 2000 Nama aus dem Süden der Kolonie, deren Aufstand
die reichsdeutschen Konquistadoren ebenfalls niederschlugen. 7682 Menschen –
da war ihre Statistik sehr genau – ließen in den Lagern ihr Leben, sie verhungerten,
starben an Skorbut oder an Folgen schwerer Misshandlungen. Eine Volkszählung
im Jahre 1911 ergab, dass vom ›Stamm‹ der Herero noch 15 130 Menschen übrig ge-
blieben waren. Zur Jahrhundertwende sollen es 70 000 bis 80 000 gewesen sein.
Der Ausrottungsfeldzug der deutschen Schutztruppe war der erste Genoziddes
20. Jahrhunderts.« (Ebd.)

Im Kontrast zu diesen vagen verklärend-mystifizierenden Beschreibungen stehen
als historische ›Fakten‹ die verschiedenen konkreten Daten und Zahlen von Op-
fern aufseiten der Ovaherero und Nama. Über eine Mischung aus mündlichen Er-
zählungen und Mythen und vermeintlichen ›Daten und Fakten‹ wird in diesem
Beispiel der journalistischen Berichterstattung – die von einer Art Metaebene auf
verschiedene Diskurse blickt – eine ö fentliche Erinnerung an den »Ausrottungs-
feldzug der deutschen Schutztruppe« konstruiert. Dabei kommt es zu einer klaren
Einschätzung der historischen Ereignisse als Genozid, dessen Bedeutung in dem
Hinweis betont wird, dass es sich dabei um den ersten Genozid des 20. Jahrhun-
derts handelt. Mit dieser Aussage erhält dieser eine herausragende Bedeutung in
der jüngeren (Global-)Geschichte der Gewalt.10

Die Frage der Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids war anläss-
lich des Gedenkjahres in SWA auch ema im Bundestag. Wie ich im Folgenden
knapp darlegen werde, erzielte dieses Ereignis aber keine großemediale Resonanz,
sondern wurde nur von der taz kritisch verfolgt.

10 Relevant ist an dieser Stelle der Hinweis, dass derselbe Autor in einem späteren Beitrag im
Jahr 2016 im Spiegel explizit infrage stellt, ob ein solcher Genozid stattgefunden habe vgl.
hierzu Kapitel 7.5.
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7.2.3 Berichte zum Beschluss im Bundestag im Juni 2004

Das Jahr 2004 ist Robel zufolge »insofern als einschneidend zu bewerten, als die
Massengewalt an Ovaherero und Nama zu diesem Zeitpunkt erstmals explizit als
ema der bundesdeutschen Geschichtspolitik ausgewiesen wurde« (Robel 2013:

261). Die Parteien Bündnis 90/Die Grünen und SPD reichten einen Antrag mit
der Überschri t »Zum Gedenken an die Opfer des Kolonial-Krieges im damaligen
Deutsch-Südwestafrika« ein, der schließlich in einer 30-minütigen Sitzung am 17.
Juni 2004 debattiert wurde (vgl. Robel 2013: 261). Der Titel, den letztlich auch der
Beschluss vom 17. Juni 2004 trägt, kann »als ein ›Novum‹ gelesen werden, da es
entsprechende zentrale Verweise auf das Gedenken so im Vorfeld nicht gegeben
hat« (ebd.). In diesem Beschluss bekannte sich der Bundestag zu seiner »besonde-
ren historischen undmoralischen Verantwortung gegenüberNamibia«, brachte die
Trauer über die Opfer des Kolonialkrieges zum Ausdruck und forderte die Bundes-
regierung auf, die »guten bilateralen Beziehungen« und die »Entwicklungspolitik«
zwischen Namibia und der Bundesrepublik zu vertiefen (ebd.: 260).

Wie kritische Analysen bereits festgestellt haben, bekrä tigte der Beschluss vom
Juni 2004 jedoch lediglich Deutschlands »besondere Verantwortung für Namibia«,
die bereits in der Bundestagsresolution von 1989 verankert wurde (vgl. Kößler/Mel-
ber 2017: 45 f.; Robel 2013: 270 f.).11 Vor dem Hintergrund der angestrengten Sam-
melklagen der Ovaherero wurde im Bundestagsbeschluss vom 17. Juni 2004 jedwe-
de Forderung nachfinanzieller Konkretisierung abgewiesen (vgl. Robel 2013: 317 f.).
In dieser Hinsicht beobachtete auch die taz kritisch: »Aus demDuktus der Bundes-
tagsresolution lässt sich vor allem der Schluss ziehen, dass die rot-grüne Bundesre-
gierung versucht hat, finanzielle Konsequenzen aus der Geschichte zu vermeiden«
(taz, 19.6.2004, Bundestag ohne Entschuldigung). Zum anderen wurde »[o] fenbar
auf massive Intervention des Auswärtigen Amts hin […] der Terminus Völkermord
amEnde des Resolutionsentwurfs gestrichen« (Kößler/Melder 2017: 60), ebensowie
Hinweise auf Landenteignung aus früheren Antragsversionen aufgrund von Be-
fürchtungen verschwanden, sie könnten Schadenersatzansprüche begründen (vgl.
ebd.: 61). Bemerkenswert ist, dass auch ein längerer historischer Exkurs aus dem
Antrag entfernt wurde, da – so argumentierte das Auswärtige Amt Medienberich-
ten nach – »vermeintlich historische Fakten […] tatsächlich äußerst umstrittene

11 Dieser frühere Beschluss enthält in der Endfassung vom 16. März 1989 zum einen keinerlei
Verweis auf die deutsche Kolonialvergangenheit in Namibia; zum anderen enthält die darin
stark gemachte Formulierung der »historischen Verantwortung« keine Bezugnahme jenseits
der Erwähnung der deutschsprachigen Minderheit im Land, die – so merken Kößler und Mel-
ber kritisch an – »ja nicht zufällig dort lebt. Die ›besondere Verantwortung‹ vollzieht sich qua-
si abstrakt im sinnentleert ahistorischen Raum« (Kößler/Melber 2017: 48). Dieser Beschluss
galt »lange und im Grunde bis heute als eine Art Verfassungsdokument deutscher Namibia-
politik« (Roos/Seidl 2015: 193).
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Schlussfolgerungen einzelner Historiker« (taz, 19. Juni 2004, Bundestag drückt sich
vor Kolonialzeit) seien. Kritisch bemerkt wurde, dass sich das Auswärtige Amt da-
bei auf den in der Fachwelt als Rechtsextremisten bekannten Claus Nordbruch be-
rief (vgl. Kößler/Melber 2017: 61). Darüber empörte sich der Auslandskorrespon-
dent Bartholomäus Grill in seinem Artikel in der Die Zeit – den ich weiter oben
schon ausführlicher behandelt habe – einige Wochen später: »Die Fachleute des
Auswärtigen Amts, die den ohnehin harmlosen Beschluss vollends glatt gebügelt
haben, entblödeten sich nicht, Argumente des rechtsextremen Geschichtsforschers
Claus Nordbruch zu übernehmen – der spricht von der ›Völkermordlüge‹ wie sei-
nerzeit die Altnazis von der ›Kolonialschuldlüge‹« (Die Zeit, 5.8.2004, Au hängen,
Aufräumen, Niederknallen).

Abgesehen von diesem einenHinweis inDie Zeit berichtete über den Antrag und
die Debatten im Bundestag von den untersuchten Zeitungen jedoch nur die taz; die
am 17. Juni verabschiedete Erklärung wurde dafür gleich in mehreren Beiträgen
in einer Ausgabe zwei Tage später ausgesprochen kritisch kommentiert, wie das
folgende Beispiel demonstriert:

»Keine Entschuldigung, keine Wiedergutmachung, und auch das Wort ›Völker-
mord‹ kommt nicht vor. Was der Bundestag am Donnerstagabend zum 100. Jah-
restag des deutschen Völkermords 1904 an den Herero im heutigen Namibia ver-
abschiedet hat, stellt keinen Fortschritt gegenüber der bisherigen politischen Li-
nie Deutschlands dar.« (taz, 19.6.2004, Bundestag drückt sich vor Kolonialzeit)

Kritisch wird in der taz dargelegt, dass von dem ursprünglichen »Herero-Antrag«
der Grünen wenig übrig geblieben sei: »Jeder Inhalt, der zu juristisch oder politisch
relevanten Konsequenzen hätte führen können, wurde aus dem Antrag getilgt […].
Deutschland will auf keinen Fall das Privileg aufgeben, selbst ganz allein zu ent-
scheiden, wie es seiner in Geld umgewandelten Verantwortung nachkommt, und
welche Summen eingesetzt werden« (taz, 19.6.2004, Nichts als wohlfeile Worte). In
den Berichten ist von einer »fraktionsübergreifenden Betro fenheit« die Rede. Zi-
tiert wird der Initiator des Antrags Hans-Christian Ströbele (Bündnis 90/Die Grü-
nen) mit dem Hinweis, er habe sich diesen anders gewünscht (vgl. taz, 19.6.2004,
Bundestag drückt sich vor Kolonialzeit).

Mit Blick auf den neuerlichen Beschluss vom 17. Juni 2004 lautete ein zusam-
menfassender Kommentar in der taz: »Die deutsche Außenpolitik bleibt sich treu.
Der Beschluss des Bundestages zum 100. Jahrestag des deutschen Völkermordes an
Namibias Herero ist so weich und inhaltsleer, dass man fragen darf, wieso er über-
haupt verabschiedet worden ist« (ebd.). Die taz berichtete – abermals als einzige
der untersuchten Zeitungen – einige Tage später aus Windhoek über die Empö-
rung, die der Bundestagsbeschluss in Namibia auslöste:
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»Auf he tige Ablehnung ist in Namibia die Bundestagsresolution vom 17. Juni zum
Kolonialkrieg im damaligen Deutsch-Südwestafrika gestoßen, in der weder von
Völkermord noch von Schuld gesprochen wird. Der Oberhäuptling der Herero,
Kuaima Riruako, erklärte gestern gegenüber der taz, er könne sich nicht damit
einverstanden erklären, dass der Vernichtungsbefehl General Lothar von Trothas
und der Völkermord in der Bundestagsresolution übergangen würden. ›Das schaf-
fe neue Feindseligkeit‹ warnte Riruako. Deutschland könne nicht ignorieren, dass
›keine andere Kolonialmacht so etwas in Afrika getan hat‹. Man müsse durch Dia-
log zu einer Lösung kommen, die den Menschen etwas Grei bares biete, sagte der
Häuptling.« (taz, 26.6.2004, Empörung über deutsche Leugnung des Genozids)

Neben Riruako werden in dem Artikel Vertreter*innen der beiden größten Op-
positionsparteien in Namibia, »Congress of Democrats« und »Demokratische
Turnhallen-Allianz«, zitiert u.a. mit einem Appell an »friedliebende Deutsche«,
die auf ihre Regierung einwirken sollen, die Frage der Wiedergutmachung »in
reifer und ordentlicher Weise mit allen Hererogruppen« zu behandeln. Verwiesen
wird auch darauf, dass das namibische Außenministerium dagegen »trotz einer
Anfrage der taz jeden Kommentar zur Bundestagserklärung« verweigerte. Hier
werden ausdrücklich die Bürger*innen der Bundesrepublik adressiert, die aus der
Zivilgesellscha t heraus Druck auf die eigene Regierung ausüben sollen. Weiter
wird hier berichtet, dass die Gesellscha t für bedrohte Völker und der Global
African Congress mit einer Mahnwache in Berlin ein o fizielles Gedenken an den
Genozid gefordert hatten. »Die Organisationen forderten Außenminister Joschka
Fischer auf, sich nach dem Scheitern ihrer Schadenersatzklagen bei den Herero
o fiziell zu entschuldigen« (ebd.).

Während die taz hier im Juni 2004 scharfe Beobachtungen anstellt und auch zi-
vilgesellscha tlichen Protest in der Bundesrepublik medial sichtbar macht, wurde
über den Beschluss im Bundestag und die empörten Reaktionen aus Namibia in
den anderen untersuchten Zeitungen überhaupt nicht oder erst verzögert berich-
teten. Die parlamentarischen Debatten, die um eine Anerkennung des Genozids
gestritten haben, blieben somit in der breiten Ö fentlichkeit weitestgehend unbe-
achtet und wurden erst im Zuge der Debatten um die Entschuldigung von Heide-
marieWieczorek-Zeul imAugust 2004 zu einem ema des ö fentlichen Interesses.
Die »au fällige Lücke in der Berichterstattung« (Robel 2013: 280) der SZ und FAZ
zum Bundestagsbeschluss vom 17. Juni 2004 (aber auch den Anträgen von 2007
und 2008) scheint symptomatisch für das generelle journalistische Desinteresse
an den zahlreichen Anträgen und parlamentarischen Debatten, die lediglich eine
Kontinuität der deutschen Namibiapolitik einschließlich der etablierten sprachli-
chen Tabus stabilisieren; größeren Nachrichtenwert haben einschlägige Gedenkta-
ge gravierende politische Ereignisse, welche einen deutlichen Kurswechsel signa-
lisieren.



266 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

7.2.4 Berichte über die Entschuldigung von Wieczorek-Zeul in Namibia

Für eine große mediale Resonanz sorgte die Entschuldigung von Heidemarie
Wieczorek-Zeul (SPD) in Namibia im August 2004. Sie gilt in der Forschungsli-
teratur als »einschneidendes (geschichts-)politisches Ereignis« (Robel 2013: 330)
und markiert im Untersuchungszeitraum entsprechend auch einen au fälligen
Höhepunkt der Berichterstattung. Hier lässt sich v.a. in der SZ und FAZ eine
Verschiebung des emas ins politische Ressort beobachten.

»Zum ersten Mal wird am kommenden Samstag in Namibia ein deutsches
Regierungsmitglied an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Herero-
Aufstands vor hundert Jahren teilnehmen«, schrieb etwa die SZ (12.8.2004, Klares
Bekenntnis) und steht damit exemplarisch für die von mir untersuchten Zeitun-
gen. Durch diese Ankündigung der persönlichen Anwesenheit einer deutschen
Politikerin wurde eine gespannte Erwartungshaltung in der medialen Ö fent-
lichkeit produziert. Über die geplante Namibia-Reise der damaligen Ministerin
für Kooperation und Entwicklungszusammenarbeit wurde bereits Tage zuvor in
verschiedenen Zeitungen debattiert. Die FAZ verö fentlichte am 8. August etwa
einen Gastkommentar der damaligen Staatssekretärin im Bundesministerium
für wirtscha tliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Uschi Eid (FAZ,
8.8.2004, An den deutschen Völkermord denken). Darin appellierte die Grünen-
Politikerin, dass der Jahrestag von der Politik für ein o fizielles Schuldbekenntnis
genutzt werden sollte: »Der 11. August ist Anlaß, uns zu unserer kolonialen Schuld
zu bekennen. Herero und Nama warten bis heute auf die Übernahme deutscher
Verantwortung für das im Namen des deutschen Volkes begangene Unrecht.«
Auch aufseiten der Medien wurde die Kritik an der Politik der Bundesregierung
lauter und Forderungen von Menschenrechtsorganisationen nach einer o fiziellen
Anerkennung des Genozids in der medialen Berichterstattung wiedergegeben. So
verö fentlichte die taz etwa eine Meldung unter der Überschri t »Herero-Genozid:
Kritik an Berlin« (taz, 11.8.2004). Im Feuilleton der SZ erschien ebenfalls am
11.8.2004 ein kritischer Beitrag von Arne Perras:

»Die Nachkommen der Überlebenden werden nicht müde, Kompensation für das
Leid ihres Volkes einzufordern. Sie haben in den USA Milliarden-Klage auf Ent-
schädigung eingereicht. Doch der deutsche Botscha ter in Namibia wird mit der
Forderung zitiert, die Herero sollten ihre Klage besser fallen lassen, weil dies ›zu
nichts führt‹ und weil es andere Wege geben müsse, die ›Wunden der Vergan-
genheit zu heilen‹. Nur welche? ›Kein Kommentar‹, heißt es im Auswärtigen Amt.
Selbst dem wortgewandten Joschka Fischer verschlägt es bei dem Thema die Spra-
che. Beim letzten Besuch in Namibia hat er tief bedauert – und ansonsten ge-
schwiegen.« (SZ, 11.8.2004, Wem gehört Herero-Land?)
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Wie in diesem Beispiel so wird auch in anderen Artikeln an Außenminister Fi-
schers Schweigen bei seinem Namibia-Besuch im Vorjahr erinnert. Auf diese Wei-
se werden die verschiedenen (politischen) Ereignisse im Diskursverlauf narrativ
verknüp t. Beispielsweise schrieb hierzu die FAZ: »Zuletzt hatte Außenminister Fi-
scher die Frage umschi t, als er bei seinemNamibia-Besuch imOktober vergange-
nen Jahres zwar ebenfalls von ›historischer Verantwortung‹ sprach, aber mit kei-
nem Wort auf die Entschädigungsforderungen eingegangen war. Kein deutscher
Politiker wollte sich bisher ›rechtswirksame‹ Äußerungen entlocken lassen« (FAZ,
11.8.2004, Wieczorek-Zeul zum Waterberg). Betont wurde, dass Wieczorek-Zeul
vor Ort nicht nur Präsident Nujoma, sondern – anders als ihre Vorgänger – auch
Vertreter*innen der Ovaherero tre fen wollte. Vor diesem erinnerungspolitischen
Hintergrund wurde ihr viertägiger Besuch in Namibia medial als möglicher histo-
rischer Wendepunkt der deutsch-namibischen Beziehungen vorbereitet und ent-
sprechend aufmerksam begleitet.

Wieczorek-Zeul als mutige und emotionale Ministerin
Das Zusammentre fen der Ministerin mit Herero-Vertreter*innen wurde ange-
sichts der Entschädigungsforderungen und der angespannten deutsch-namibi-
schen Beziehung im Vorfeld als brisant dargestellt, wie sich anhand Überschri ten
wie etwa »Wieczorek-Zeul zum Waterberg« (FAZ, 11.8.2004) oder »Bitte um
Vergebung. Heikle Mission: Wieczorek-Zeul bei den Hereros« (FAZ, 14.8.2004)
veranschaulichen lässt. Dabei wurde vor allem auf die angespannte Atmosphäre
unter den namibischen Ovaherero und deren Klageversuche verwiesen. So schrieb
etwa Der Spiegel:

»Eine heikle diplomatische Mission steht Entwicklungsministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul bevor. Die SPD-Politikerin fliegt in dieser Woche nach Namibia,
um als erstes deutsches Regierungsmitglied an einer Gedenkfeier für die 60
000 Opfer des Herero-Aufstands im Jahr 1904 teilzunehmen. Die Stimmung in
der früheren deutschen Kolonie ist aufgeladen: Herero-Vertreter werfen Berlin
vor, das Massaker deutscher Truppen an ihren Vorfahren nicht angemessen
anzuerkennen, und verlangen neben Entschädigungszahlungen eine o fizielle
Entschuldigung.« (Der Spiegel, 8.8.2004, Rassismus-Vorwürfe aus Afrika)

Bemerkenswert ist, dass in der Berichterstattung die Forderung nach einer o fizi-
ellen Entschuldigung und vor allem der Dialog im Sinne vonWieczorek-Zeuls poli-
tischer Agenda in den Vordergrund gerückt wird, die Entschädigungsforderungen
geraten dabei in den Hintergrund. So verö fentlichte auch die SZ am 12.8.2004
gleich zwei Beiträge zu den Forderungen nach einer o fiziellen Entschuldigung im
Ressort »Politik« und auf der »Meinungsseite« unter den Überschri ten »Ein histo-
rischer Schritt« und »Klares Bekenntnis kolonialer Schuld«. Wieczorek-Zeul wird
hiermit der Ankündigung zitiert, dass sie in Namibia »ein klares Bekenntnis zu der
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kolonialen Schuld abgeben, die sich für Deutschland aus den Verbrechen an den
Hereros ergibt« (SZ, 12.8.2004, Klares Bekenntnis). Darüber hinaus sei es ihr »An-
liegen, die besondere politische Verantwortung Deutschlands für Namibia deutlich
zu machen« (ebd.). Zudem wolle sie ein »Begegnungszentrum« in der Nähe des
Waterbergs einweihen.

Die alljährlich im August stattfindenden Gedenkveranstaltungen in Namibia –
die in den Vorjahren wenig bis keine mediale Aufmerksamkeit erhalten haben –
gewinnen durch die Teilnahme der Bundesministerin und ihrer mit Spannung er-
wartete Rede eine aktuelle Relevanz für die bundesdeutsche Ö fentlichkeit. Wenn-
gleich sich Wieczorek-Zeuls politische Haltung zunächst kaum von der ihrer Vor-
gänger zu unterscheiden scheint –wie oben aufgezeigt wurde, sprach auch Fischer
im Jahr 2003 von einer »historischen Verantwortung« – wurde von ihr ein klares
Bekenntnis deutscher Schuld erwartet; dies sei »ein überfälliger und historischer
Schritt«, schreibt etwa die SZ wenige Tage vor ihrer Entschuldigung in Namibia
(SZ, 12.8.2004, Ein historischer Schritt). Über die Gedenkzeremonie und die Re-
de der Ministerin wurde in allen untersuchten Zeitungen ausführlich berichtet,
und das Ereignis wurde medial als historischer Erlösungsmoment inszeniert. So
beschrieb etwa die FAZ die Gedenkfeiern in dramatischen Szenen:

»Steil ragt der Waterberg aus der staubigen Savanne, und am frühen Samstagmor-
gen, als Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul vom ›Water-
berg Rest Camp‹ au brach, erstrahlten die Hänge des Hochplateaus im krä tigen
Karminrot. Tausende Herero hatten sich vor dem Ort Okakarara am Fuße des Wa-
terbergs versammelt, um an dieser historischen Stelle der Schlacht vor genau hun-
dert Jahren zu gedenken, als die Schutztruppe der deutschen Kolonialherren die
aufständischen Herero vernichtend schlug.« (FAZ, 15.8.2004, Bitte um Vergebung)

Der Waterberg wird hier als zentraler Erinnerungsort in Szene gesetzt. Er bildet
die malerische ›afrikanische‹ Kulisse für die Gedenkveranstaltung der Ovaherero,
die – wie hier betont wird – zu Tausenden erschienen sind. Herausgestellt wird
in diesem szenischen Einstieg abermals die besondere Bedeutung der diesjähri-
gen Gedenkveranstaltungen: »Es war das erste Mal, daß alle Herero-Gruppen den
Gedenktag gemeinsam feierten – und das erste Mal, daß ein Mitglied der deut-
schen Regierung an denWaterberg kam, um der Verbrechen gegen die Herero und
das Volk der Nama zu gedenken« (ebd.). Exemplarisch wird in dem obigen Auszug
wie in Berichten über die Gedenkfeierlichkeiten an die ›Schlacht‹ vor 100 Jahren
erinnert, die hier in einem Halbsatz als historische Tatsache konstruiert wird.

Auch wenn die aktuellen Erinnerungsaktivitäten im Fokus stehen und den An-
lass der Berichterstattung bilden, so wird in diesem Zuge auch die koloniale Ver-
gangenheit medial re-/konstruiert. Der Fokus der Berichterstattung liegt aber auf
den politischen Ereignissen und der mit Spannung erwarteten Rede von Ministe-
rin Wieczorek-Zeul. Im Rahmen der zentralen Feierlichkeiten zum Gedenken an



7. Zentrale Diskursereignisse und Problematisierungsweisen 269

die Herero-Aufstände am 14. August in Okakarara formulierte Wieczorek-Zeul in
ihrer Rede – die in Auszügen etwa in der taz abgedruckt wurde – dann die ent-
scheidenden Worte:

»Vor hundert Jahren wurden die Unterdrücker – verblendet von kolonialem
Wahn – in deutschem Namen zu Sendboten der Gewalt, Diskriminierung, Ras-
sismus und Vernichtung. Die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als
Völkermord bezeichnet würde – für den ein General von Trotha heutzutage
vor Gericht gebracht und verurteilt würde. Wir Deutschen bekennen uns zu
unserer historisch-politischen, moralisch-ethischen Verantwortung und zu der
Schuld, die Deutsche damals auf sich geladen haben. Ich bitte Sie im Sinne des
gemeinsamen Vaterunsers um Vergebung unserer Schuld.« (taz, 16.8.2004, Wir
bekennen uns zu der Schuld)

Wieczorek-Zeuls vielfach zitierte »Bitte um Vergebung« wurde in der untersuchten
Presse überwiegend als eine erlösendeWende in der deutschen Erinnerungspolitik
gedeutet und teils überschwänglich gefeiert. Ihre Rede in Namibia sei »o fenbar er-
folgreich« und habe die »großen Erwartungen der Herero« erfüllt (FAZ, 16.8.2004,
Eine christliche motivierte Entschuldigung). Auch Der Spiegel verwies darauf, dass
die Ministerin für ihre Rede amWaterberg großen Beifall und Zuspruch unter den
Zuschauer*innen erntete: »›Das ist es,worauf wir sehr lange gewartet haben‹, sagte
der namibische Minister für Rehabilitierung, Hifikepunye Pohamba« (Der Spiegel,
15.8.2004,Wieczorek-Zeul in Namibia). Die tazwertete dasHandeln derMinisterin
mit der Überschri t »Der erste Schritt zu wirklicher Versöhnung« (taz, 16.8.2004)
positiv und titelte in der Woche darauf: »Wieczorek-Zeul begeistert Namibia« (taz,
21.8.2004). »Mutig in Namibia« (SZ, 16.8.2004) lautete die Überschri t eines Kom-
mentars auf der Meinungsseite in der SZ, in dem auch auf die Entschädigungskla-
gen der Ovaherero in den USA Bezug genommen wird. Darin wird diese Rede als
eine lang ersehnte politische Entschuldigung wertgeschätzt und als Bruch mit der
bisherigen Linie der Bundesregierung gedeutet.

»Heidemarie Wieczorek-Zeul hat einen mutigen Schritt getan. Bei der Ge-
denkveranstaltung zum 100. Jahrestag des Herero-Aufstands im früheren
Deutsch-Südwestafrika hat sich die Entwicklungsministerin für den Völkermord
entschuldigt, dem damals rund zwei Drittel der Stammesangehörigen zum Opfer
gefallen waren. Bisher hatte die Bundesregierung dieses klare Bekenntnis vor
allem wegen der in den USA anhängigen Entschädigungsklagen vermieden.
Die Ministerin ist dagegen mit der Einschätzung nach Namibia gereist, dass
es den Herero nicht ums Geld, sondern vor allem um die Anerkenntnis der
Schuld geht. Sie lag damit o fenbar richtig. Unmittelbar nach ihrer Rede stellten
Stammesvertreter die Einstellung der Klage in Aussicht.« (SZ, 16.8.2004, Mutig in
Namibia)
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Wieczorek-Zeul wird hier als hellsichtige Diplomatin inszeniert, die die Wünsche
der Ovaherero richtig gedeutet und die angespannte Situation in Namibia ent-
schär t habe. Bemerkenswert ist an diesem Diskursfragment, inwiefern die Ent-
schuldigung als ein »mutiger Schritt« gedeutet wird, den die anderen (männlichen)
Regierungsvertreter bisher aus Angst vor Entschädigungsklagen vermieden haben
und der nun aber die Einstellung der Klagen als diplomatischen Erfolg bedeuten
könnte.

Verschiedene Artikel betonten, dass sich die Entwicklungsministerin bei den
Gedenkfeiern vor Ort respektvoll verhalten habe. Sie habe dort »stundenlang […]
auf der Tribüne unter einem Dach aus grünen Sonnenschirmen« ausgeharrt und
»den langen Reden der verschiedenen Herero Chiefs« zugehört, schrieb etwa die
FAZ, »bis sie unter Beifall ans Mikrophon treten und sichtlich bewegt sagen durf-
te: ›Ich bitte im Sinne des gemeinsamen ›Vaterunser‹ um Vergebung für unse-
re Schuld‹« (FAZ, 14.8.2004, Bitte um Vergebung). In der Berichterstattung spie-
len Geschlechterstereotypen eine Rolle, insofern Wieczorek-Zeul medial als hoch-
gradig emotional repräsentiert wird. Wie in dem obigen Beispiel (»sichtlich be-
wegt«) wird auch in anderen Berichten unterstrichen, dass die Entwicklungsmi-
nisterin ihre Rede mit großer Emotionalität vorgetragen hat. »Entwicklungsmi-
nisterinWieczorek-Zeul war den Tränen nahe«, schrieb etwaDer Spiegel (15.8.2004,
Wieczorek-Zeul in Namibia). In einem SZ-Artikel heißt es, die Ministerin sei »zu
Tränen gerührt« (SZ, 16.8.2004,Wieczorek-Zeul entschuldigt sich) und die Gedenk-
veranstaltung für »beide Seiten bewegend« gewesen. Damit wird ein Gegensatz
zur vermeintlich ›rationalen‹, bis dato männlich dominierten Namibia-Politik der
Bundesregierung konstruiert.

Wieczorek-Zeuls emotionale Ansprache wird medial jedoch überwiegend po-
sitiv gedeutet. Kritik an ihrer Entschuldigung kam in den untersuchten Beiträgen
zunächst allein vonseiten der CDU/CSU-Fraktion. So titelte eine umgehend ver-
fasste Pressemitteilung der CDU/CSU-Fraktion: »Gefühlsausbruch der Entwick-
lungsministerin kann Steuerzahler Milliarden kosten«. Die Pressemitteilung wur-
de in einigenMedien zitiert, aber die Kritik in der allgemeinen ›Feierstunde‹ wenig
beachtet. In dem hier zugrundeliegenden Untersuchungssample verweist darauf
lediglich eine kurze Meldung in der taz:

»Unter dem Titel ›Gefühlsausbruch der Entwicklungsministerin kann Steuer-
zahler Milliarden kosten‹ hat die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Heidemarie
Wieczorek-Zeuls Entschuldigung für den deutschen Völkermord an Namibias
Herero gegeißelt. Die Rede der Ministerin enthalte ›juristisch und historisch
umstrittene Wertungen‹ und ›erhöht ohne jeden Grund das Prozessrisiko und
belastet die Beziehungen Deutschlands zu Namibia insgesamt‹, meint der
entwicklungspolitische Fraktionssprecher Christian Ruck in seiner am Diens-
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tag verö fentlichen Erklärung, die den Begri f des Völkermords lediglich in
Anführungszeichen gebraucht.« (taz, 21.8.2004, CDU/CSU im Abseits)

Die Überschri t »CDU/CSU im Abseits« deutet hier darauf hin, dass die Kritik der
CDU in der allgemeinen deutsch-namibischen ›Feierstimmung‹ keinesfalls dem
mehrheitlichen Eindruck entspricht. Dass die Haltung der CDU/CSU insbesonde-
re in der taz nicht geteilt wird, zeigt der kritische Verweis darauf, dass der Be-
gri f »Völkermord« in der Erklärung »lediglich in Anführungszeichen« gebraucht
wurde. Zudem bemerkte die taz die spöttisch: »Der Gefühlsausbruch des Unions-
abgeordneten scha te es auf die Titelseite einer namibischen Tageszeitung mit
der Schlagzeile ›Deutsche Opposition verurteilt Entschuldigung‹ und belastete da-
mit vermutlich die Beziehungen zwischen der CDU/CSU undNamibia insgesamt.«
Hier wird die Kritik der CDU/CSU-Fraktion an der Rede der Ministerin sprachlich
umgekehrt und der CDU-Sprecher medial disqualifiziert.

Wie in mehreren Artikeln berichtet wurde, hatte das Schuldbekenntnis von
Wieczorek-Zeul bei der Gedenkfeier in Namibia jedoch zunächst für einige Ver-
wirrung gesorgt. In vielen Berichten wurde ihre Aussage vor den Ovaherero am
Waterberg gleichsam als Schritt zu einer o fiziellen Anerkennung gedeutet.

»Für einen historischen Augenblick herrschte hinterher reichlich viel Verwir-
rung. Hat sich nun Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul
in Namibia für den Völkermord an den Herero vor hundert Jahren entschul-
digt oder nicht? Und ziehen nun die Herero ihre in den USA anhängige Klage
gegen Deutschland auf 4 Milliarden Dollar Reparationen zurück oder nicht?
Wieczorek-Zeul war immerhin gezwungen, nach ihrer Rede bei den Gedenkfei-
ern am Samstag noch einmal ans Mikrofon zurückzukehren, um klar zu machen,
dass sie sich entschuldigt habe.« (taz, 16.8.2004, Der erste Schritt zu wirklicher
Versöhnung)

Die Verwirrung darüber, ob es sich um eine Entschuldigung gehandelt habe, klärte
Wieczorek-Zeul Berichten zufolge noch vor Ort auf, in dem sie – wie hier berichtet
wird – ans Mikro zurückkehrte und noch einmal klar bekrä tigte, dass sie tatsäch-
lich eine Entschuldigung formulieren wollte: »Alles, was ich gesagt habe, war eine
Entschuldigung der deutschen Regierung« (Der Spiegel, 15.8.2004, Wieczorek-Zeul
in Namibia). Über die Tragweite dieser Entschuldigung gab es in der untersuch-
ten Berichterstattung allerdings widersprüchliche Meldungen. So titelte zwar die
SZ: »Wieczorek-Zeul entschuldigt sich bei Herero für Gräueltaten« (SZ, 16.8.2004),
aber die taz überschrieb eine Meldung auf der ersten Seite: »Deutschland entschul-
digt sich bei Herero« (taz, 16.8.2004) und suggerierte in der Ö fentlichkeit damit,
dass es sich um eine staatso fizielle Entschuldigung gehandelt habe (vgl. Robel 2013:
335). Die Entschuldigung wurde vom damaligen Außenminister Joschka Fischer
unmittelbar nach der Rede sogar zur »Privatmeinung von Frau Wieczorek-Zeul«
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degradiert (vgl. Kößler/Melber 2017: 63). Bis zum Ende des Untersuchungszeit-
raums bleibt im ö fentlich-medialen Diskurs unklar, ob es sich bei der Entschul-
digung der damaligen Bundesministerin Wieczorek-Zeul um eine staatso fizielle,
eine ministerielle oder eine persönliche Einschätzung gehandelt hat bzw. wie sich
der Bundestag und die Bundesregierung konkret dazu verhalten haben.

Neue Rhetorik, alte Politik?
Es fällt auf, dass die Rede der Entwicklungsministerin im Rahmen der zentralen
Gedenkveranstaltungen am 14. August in der Nähe von Okakarara in den unter-
suchten Medien genau auf ihre Wortwahl analysiert wurde. Der Fokus richtet sich
auf die Verwendung des Terminus »Völkermord«. Im Rückblick auf das bisherige
politische Tabu erinnerte etwa Der Spiegel explizit an die konsequente Vermeidung
entschädigungsrelevanter Äußerungen von Fischer: »Bislang wurde der Terminus
penibel vermieden, da befürchtet wurde, er könnte ›entschädigungsrelevant‹ (Au-
ßenminister Joschka Fischer) sein« (Der Spiegel, 15.8.2004, Wieczorek-Zeul in Na-
mibia). Letztlich bekrä tigte aber auchWieczorek-Zeul die politische Haltung, kei-
ne ›rechtsrelevanten‹ Aussagen zu tre fen, wie in vielen Berichten aufgezeigt wur-
de.

Trotz der Begeisterung über diese Ansprache wurde in mehreren Beiträgen
kritisch darauf verwiesen, dass die Wortwahl genau bedacht war: »Lange war an
Wieczorek-Zeuls Rede gefeilt worden« (FAZ, 15.8.2004, Bitte um Vergebung). Ein
besonderes Augenmerk der Berichterstattung richtete sich auch auf die Frage, wie
Wieczorek-Zeul auf die Forderungen der Ovaherero nicht nur nach einer o fiziel-
len Entschuldigung, sondern v.a. auch nach Entschädigung reagierte. Bemerkens-
wert ist an dieser Stelle, dass die Ministerin Medienberichten zufolge schon vor
ihrer Reise deutlich machte, dass auch sie Entschädigungszahlungen ablehnte und
aus Sorge vor Klagen keine ›rechtsrelevanten‹ Äußerungen vornehmen wollte. So
berichtete etwa die FAZ: »Die Bundesregierung möchte die ›besondere politische
und moralische Verantwortung Deutschlands‹ bekennen, wie Wieczorek-Zeul sag-
te, zugleich aber Formulierungen vermeiden, aus denen sich ein Rechtsanspruch
auf Entschädigung ableiten ließe« (FAZ, 13.8.2004, Kein Geld für »besondere Grup-
pen«). Hier bleibt o fen, inwiefern eine solche ›vorsichtige‹ Politik aufseiten der
Medien und der Ö fentlichkeit begrüßenswert scheint. Eine kritischere Position
bezieht die taz und stellt fest, dass Wieczorek-Zeul in Namibia »hererospezifische
Entschädigungszahlungen abgelehnt mit der stereotypen Begründung, man müs-
se alle Namibier unterstützen, nicht nur die 120.000 Herero unter ihnen (7 Prozent
der Bevölkerung). So verbirgt sich hinter der neuen Rhetorik zunächstmal eine alte
Politik« (taz, 16.8.2004, Der erste Schritt). Wieczorek-Zeuls Argument, »man müs-
se alle Namibier unterstützen«, wird hier kritisch als Ausdruck der ›alten Politik‹
gelesen und als eine »stereotype Begründung« bezeichnet. Nichtsdestotrotz (und
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etwas überraschenderweise) wird in diesem Beitrag der Schluss gezogen, dass es
sich bei Wieczorek-Zeuls Entschuldigung um »mehr als nur neue Rhetorik« han-
dele. Denn wenngleich auch die Entwicklungsministerin entschieden Entschädi-
gungszahlungen speziell an die Ovaherero ablehnte, sei »die unmissverständliche
Art, mit der Wieczorek-Zeul die Niederschlagung des Herero-Aufstands von 1904
als Völkermord definierte und die Nachfahren der Opfer um Entschuldigung bat,
ein großer Schritt voran im Verhältnis zwischen den Deutschen und den am här-
testen getro fenen Opfern deutscher Kolonialherrscha t« (ebd.).

Der au fällige christliche Duktus der Entschuldigung spiegelt sich in der unter-
suchten Berichterstattung etwa in Überschri ten wie »Im Sinne des Vaterunsers«
(taz, 16.8.2004) oder »Eine christlich motivierte Entschuldigung« (FAZ, 16.8.2004).
Der Rückgri f auf christlicheMotive wirdmedial als Versuch interpretiert, eine ent-
schädigungsrelevante Äußerung zu vermeiden. So schrieb etwa die SZ: »Der Bezug
auf das religiöse Vaterunser in der sorgfältig vorbereiteten Rede der Ministerin
wird deshalb als Schutz vor juristischen Anfechtungen gewertet« (SZ, 16.8.2004,
Wieczorek-Zeul entschuldigt sich). In den untersuchten Berichten fällt weiter auf,
dass »Dialog« und »Versöhnung« bzw. »Dialog der Versöhnung« oder »Versöh-
nungsdialog« zu zentralen Topoi in dem medial vermittelten politischen Diskurs
werden. Dies wird u.a. in dem folgenden Auszug ihrer Rede deutlich, in dem das
Jahr 2004 ausdrücklich zum »Jahr der Versöhnung« erklärt wird, wenn es darin
in den Worten von Wieczorek-Zeul heißt: »Ohne bewusste Erinnerung, ohne tiefe
Trauer kann es keine Versöhnung geben. Versöhnung braucht Erinnerung. Das Ge-
denkjahr 2004 sollte auch ein Jahr der Versöhnung werden« (taz, 16.8.2004, Wir be-
kennen uns zu der Schuld, Herv. ergänzt). Der Begri f der »Versöhnung« wird hier
in wenigen Sätzen gleich dreimal hintereinander verwendet und somit au fällig
(über-)betont. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen christlichen Topos, der
»unmittelbar an die Deutung von Vergebung als einer gegenseitigen theologisch-
moralischen P licht« anknüp t und »mit einer religiös konnotierten Idee von Erlö-
sung« einhergeht (Robel 2013: 337). Diese Rhetorik wird in kritischen Analysen als
Versuch gedeutet, Aussagen »jenseits des juristischen Diskurses« (Förster 2004) zu
formulieren (vgl. Robel 2013: 333).

Der nachfolgende FAZ-Artikel macht explizit, dass die Entschuldigung von
Wieczorek-Zeul auch medial nicht als radikale Wende, sondern als eine »Gratwan-
derung« gedeutet wird.

»Freilich war auch Wieczorek-Zeul während ihres Aufenthalts in Namibia be-
strebt, ›rechtsrelevante‹ Äußerungen mit Blick auf mögliche Entschädigungszah-
lungen zu vermeiden. Sie machte deutlich, daß sich die Bundesregierung auch in
Zukun t auf solche Forderungen nicht einlassen werde. Doch ging sie mit ihrer
Formulierung einer – eben nicht rechtlich, sondern vielmehr christlich motivier-
ten – Entschuldigung weiter als andere deutsche Regierungsmitglieder vorher.
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Diese Gratwanderung war o fenbar erfolgreich. Die großen Erwartungen der
Herero scheint sie erfüllt zu haben.« (FAZ, 16.8.2004, Eine christlich motivierte
Entschuldigung)

Widersprüchliche Meldungen gab es insbesondere mit Blick darauf, ob die Ova-
herero ihre Klage nach der Entschuldigung tatsächlich fallen lassen wollten oder
nicht. Hierzu schrieb die taz in einem Bericht kurz nach der Rede: »Und zum
Schicksal der Herero-Klage gab es nach der Gedenkfeier so viele widersprüchliche
Nachrichten wie befragte Herero. Der traditionelle Herero-Führer Kuama [sic!] Ri-
ruako stellte schließlich klar: ›Wir haben immer noch das Recht, die Deutschen vor
Gericht zu bringen‹« (taz, 16.8.2020, Der erste Schritt zu wirklicher Versöhnung).
Während bis dahin die genannte Angst vor Entschädigungsforderungen und -rele-
vanzen aufseiten der deutschen Bundesregierung in der Presse vielfach als Grund
für die Ablehnung einer staatso fiziellen Entschuldigung angeführt wurde, wur-
de in der Ö fentlichkeit dagegen mehrheitlich angenommen, die Entschuldigung
von Wieczorek-Zeul würde eine Rücknahme der Wiedergutmachungsklagen der
Ovaherero bewirken (vgl. Robel 2013: 334). Unmittelbar nach der Rede war die Mel-
dung aufgetaucht, dieHerero hätten ihre Sammelklage zurückgezogen (vgl. Förster
2004: 9f.; Robel 2013: 334). In diesem Zusammenhang berichtete etwa die FAZ:

»Nach der beide Seiten bewegenden Feier am Fuße des Waterberg hieß es, nun
habe auch Kuaima Riruako, einer der Führer der Herero, angekündigt, keine weite-
ren Entschädigungsklagen gegen Deutschland zu erheben und stattdessen in den
Dialog mit Berlin eintreten zu wollen. ›Es ist nun Zeit, zu vergeben und uns gegen-
seitig als Menschen zu akzeptieren‹, sagte er der deutschen Ministerin nach Aus-
kun t ihrer Sprecherin.« (FAZ, 16.8.2004: 4, Eine christliche motivierte Entschuldi-
gung)

Wenige Tage später vermeldeten jedoch u.a. FAZ, SZ und taz, dass die Ovaherero
ihre Entschädigungsforderungen trotz der Entschuldigung aufrechterhalten woll-
ten.12

Einige Artikel erschienen im Nachklang im November 2004 anlässlich eines in-
ternationalen Symposiums im Bremer Rathaus mit dem Titel »Der Herero-Krieg –
hundert Jahre danach. 1904-2004: Realitäten, Traumata und Perspektiven«. Die-
ses sollte den Au takt der von Wieczorek-Zeul ausgerufenen deutsch-namibischen
»Versöhnungsinitiative« bilden. Berichten zufolge wurde dabei starke Kritik an der
asymmetrischen Konzeption der Initiative geübt. In der taz wurde Riruako mit
denWorten zitiert, dass der VorschlagWieczorek-Zeuls inakzeptabel sei und einer

12 Vgl. FAZ, 20.8.2004, Entschädigung gefordert; SZ, 20.8.2004, Entschuldigung gefordert; taz,
21.8.2004, Wieczorek-Zeul begeistert Namibia.
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»zweite[n] Runde des Genozids« gleichkomme (taz, 22.11.2004, Versöhnliches zum
Schluss).

In den Folgejahren war es in den untersuchten Medien wieder au fällig still um
die Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids, obwohl es mehrere Anträ-
ge der Linken, der Grünen und der SPD und schließlich auch 2007 und 2008 zwei
jeweils halbstündige Aussprachen im Bundestag über dieses ema gab, in denen
erstmals über die Frage einer materiellen Entschädigung der Ovaherero und Nama
debattiert wurde (vgl. Robel 2013: 266f.). Diese wie auch spätere Auseinanderset-
zungen im Bundestag wurden in der Presse aber nurmit geringer Aufmerksamkeit
bedacht.13

Zusammenfassung
Die Analyse in diesem Kapitel hat gezeigt, dass Redaktionen aller ausgewählten
Zeitungen den 100. Jahrestag zu Kriegsbeginn als Anlass für eine intensive Bericht-
erstattung aufgreifen. Im Kontext dieses Ereignisses dominiert der journalistische
Erinnerungstyp des Gedenktagsjournalismus. Die historischen Hintergründe des
Krieges und Genozids werden mit Fokus auf die zwei herausragenden Jahrestage
zum Beginn des Krieges am 11./12. Januar 1904 und der »Schlacht am Waterberg«
am 11. August 1904 beleuchtet. Daneben wird der 2. Oktober 1904 als Datum her-
ausgestellt, an dem General von Trotha seinen ›Vernichtungsbefehl‹ verkündete.
Indem diese Jahrestage in der journalistischen Berichterstattung wiederholt als
zentrale historische Ereignisse der deutsch-namibischen Kolonialgeschichte her-
vorgehoben werden, werden sie (nachträglich) im kollektiven Gedächtnis verankert
und mit einer Erzählung gefüllt. Das konstruierte Erinnerungsnarrativ ist in sich
stimmig, weist aber auch auf die Streitpunkte der parallelen historiografischen
Fachdebatten um die Einordnung als »Genozid« und die Opferzahlen hin.

Auf einer übergeordneten gesellscha tspolitischen Ebene wird auch das Geden-
ken in Namibia bzw. die ›koloniale Amnesie‹ in der Bundesrepublik sowie die ak-
tuellen politischen Auseinandersetzungen um eine Einordnung der historischen
Ereignisse als Genozid und die daraus zu ziehenden Konsequenzen zum ema
gemacht. Der gesellscha tliche und politische Umgang mit dem Genozid wird im
Zuge dieses Diskursereignisses medial v.a. als ein erinnerungskulturelles bzw. er-
innerungspolitisches Problem konstruiert. In teils sehr aufwendig recherchierten

13 In den untersuchten Printmedien finden sich wenige Ausnahmen, vgl. SZ, 13.6.2007, Herero
warten auf Geld; taz, 5.1.2008, Eine o fene Rechnung, die keiner zahlen will; SZ, 28.6.2008,
Wiedergutmachung an Herero abgelehnt. Robel (2013: 267, FN 208) stellt fest, dass in den
von ihr untersuchten Printmedien etwa »nicht ein Artikel über die Debatte im Bundestag und
darüber, dass schlussendlich eine Anerkennung des Völkermordes sowie eine o fizielle Ent-
schuldigung abgelehnt wurden«. Dieser Befund ist insofern bemerkenswert, da vergleichba-
re Debatten um die Armenien-Resolution in den Jahren 2015 und 2016 große mediale Reso-
nanz fanden (vgl. Kapitel 7.4).
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Beiträgen (darunter mehrere Reportagen und Features) wird ein erinnerungskul-
turelles Wissen zum Genozid und seinen Folgen in der Gegenwart für eine brei-
tere gesellscha tliche Ö fentlichkeit re-/produziert. Dabei wird in Beiträgen expli-
zit darauf verwiesen, dass es in der Bundesrepublik an einem gesellscha tlichen
Problembewusstsein für die Kolonialvergangenheit und ihre Folgen mangelt. Die-
ser Umstand wird redaktionell als Ausgangspunkt genommen, um faktenbasiertes
erinnerungskulturelles Hintergrundwissen in den ö fentlichen Diskurs einzuspei-
sen, darüber hinaus werden die Ereignisse und ihre politischen und gesellscha t-
lichen Langzeitfolgen aber auch aus subjektiver Sicht interpretiert und bewertet.
Insbesondere im Vergleich zu der ›inhaltsleeren‹ Bundestagsresolution vom 17. Ju-
ni 2004, die jegliche historischen Ausführungen gestrichen hatte, fällt mit Blick
auf die journalistische Berichterstattung auf, dass die historischen Ereignisse und
Verbrechen detailliert re-/konstruiert werden.

Relevant ist, dass die Medien hier bereits im Januar 2004 – als staatso fiziel-
le politische Gedenkakte in der Bundesrepublik ausgeblieben sind – in Eigenregie
aktiv einen kritischen Erinnerungsdiskurs hervorbringen.14 Sie sind im Kontext
dieses Ereignisses somit nicht bloß ö fentliche Arena der erinnerungskulturellen
und politischen Auseinandersetzungen verschiedener sozialer Akteur*innen, son-
dern selbst als journalistische ›Erinnerungsagenturen‹ zu betrachten. In der Be-
richterstattung wird auf Ebene der redaktionellen Gestaltung teils politisch Posi-
tion bezogen, indem kritische Historiker wie Zimmerer ausführlicher zitiert wer-
den oder ihre esen zum Genozid selbst in Gastkommentaren ausführen dürfen.
Auf der Ebene der eigenen Beiträge bringen Journalist*innen darüber hinaus in
ausführlichen Reportagen, Features und Meinungsbeiträgen selbst subjektive In-
terpretationen und Bewertungen der historischen Ereignisse und gegenwärtigen
Debatten ein. Sie sind insofern Erinnerungsagent*innen, die aktiv in den ö fentli-
chen Diskurs intervenieren.

Das Ausbleiben einer o fiziellen Entschuldigung wird in der Berichterstat-
tung – v.a. vor dem Hintergrund von Fischers Haltung, keine »entschädigungs-
relevanten« Äußerungen vorzunehmen – kritisiert und im August 2004 eine
große Erwartungshaltung an den Namibia-Besuch der Entwicklungsministerin
Wieczorek-Zeul artikuliert. Diese wird in diesem Jahr als zentrale Handlungsträ-
gerin aufseiten der Bundesregierung in den Fokus gerückt und als ho fnungsvolle
Problemlöserin präsentiert. Ihre schließlich im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten
in Namibia erfolgte Entschuldigung wird medial begrüßt und teils euphorisch
›gefeiert‹. Sie wird zunächst als politische (Er-)Lösung des Problems inszeniert. In
der Berichterstattung werden aber in scharfen Analysen des genauen Wortlauts

14 Als Impulse dürfen hier aber die genannten zahlreichen künstlerischen und wissenscha t-
lichen Veranstaltungen und zivilgesellscha tliche Initiativen gelten, die im medialen Reso-
nanzraum aufgenommen worden sind.
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der Rede und dem darin betonten ›christlichen Duktus‹ des ›Versöhnungsdialogs‹
auch die Ambivalenzen der Entschuldigung herausgearbeitet. In kritischen Bei-
trägen wird die ›neue Rhetorik‹ und die damit verbundene (alte) Politik hinterfragt
und insbesondere herausgestellt, dass Wieczorek-Zeul wie ihre Vorgänger die
Entschädigungsforderungen der Ovaherero strikt ablehnt und ihrerseits aus-
drücklich ›rechtsrelevante‹ Formulierungen vermeidet. An diesem Punkt werden
die Widersprüche ihrer Politik medial sichtbar gemacht und die von ihr initiierte
»Versöhnungsinitiative« wird im Diskursverlauf als gescheitert gedeutet. Das über
alle Zeitungen hinweg deutlich ab lachende mediale Interesse an dieser Initiative
in den auf die Entschuldigung folgenden Monaten kann als Ausdruck dafür in-
terpretiert werden, dass diese als wenig relevant gedeutet wird. Stellvertretend
für die damit verbundene Ernüchterung stehen (kürzere) Beiträge, in denen die
persönliche »Enttäuschung« des Paramount Chiefs Riruako hervorgehoben wird.

Die Berichterstattung befasst sich deutlich mit dem Feld des politisch Sag-
baren und macht dessen Be- und Entgrenzungen vor allem an der Verwendung
des Begri fs »Völkermord« fest, während sie die verschiedenen Aussageereignisse
politischer Vertreter*innen im Diskursverlauf narrativ verknüp t. In dieser Hin-
sicht kann hier zusammenfassend festgestellt werden, dass die Ereignisse im Ge-
denkjahr 2004 nicht als politischer Kurswechsel, sondern allenfalls als eine sprach-
liche ›Gratwanderung‹ interpretiert werden können; auf der Ebene des medial-
ö fentlichen Diskurses markieren sie jedoch einen Höhe- oder Wendepunkt, in-
sofern nachhaltig erinnerungskulturelles Wissen in den ö fentlichen Diskurs ein-
gespeist wurde und sich ein kritischer journalistischer Erinnerungsdiskurs her-
ausgebildet hat, welcher nicht in erster Linie ausschließlich auf historische Fakten
setzt, sondern einen größeren gesellscha tlichen und politischen Zusammenhang
herstellt und auch Ambivalenzen undWidersprüche der aktuellen Auseinanderset-
zungen aufzeigt.

Auf die zahlreichen Berichte zur Entschuldigung vonWieczorek-Zeul in Nami-
bia im August 2004 folgte im Untersuchungszeitraum lange Zeit kein vergleichba-
res Ereignis. Erst sieben Jahre später, im Jahr 2011, erzeugte die Debatte um die
Rückgabe von Schädeln in der Berliner Charité mediale Resonanz. Diesem Dis-
kursereignis widmet sich die Analyse in dem nächsten Kapitel.

7.3 Rückgabe von menschlichen Gebeinen in den Jahren 2011 und 2014

Größere mediale Aufmerksamkeit erregten die Auseinandersetzungen um die An-
erkennung und ›Wiedergutmachung‹ des Genozids an den Ovaherero und Nama
anlässlich der Verhandlungen um die Rückgabe von menschlichen Gebeinen, die
während der Kolonialzeit zu ›Forschungszwecken‹ aus dem damaligen SWA nach
Deutschland deportiert worden waren und seitdem in der Berliner Charité lager-
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ten. Vor allem im Jahr 2011 stieß die Rückgabe erster Gebeine »auf eine für vie-
le überraschende ö fentliche Resonanz«, so schreiben die Wissenscha tler Rein-
hart Kößler und Heiko Wegmann in einem gemeinsamen Gastbeitrag (Die Zeit,
13.10.2011, Schädel im Schrank). Diese erhöhte Aufmerksamkeit zeigt sich auch
am Untersuchungsmaterial. Die Debatte um die Rückgabe dieser menschlichen
Gebeine an Namibia bildet in dem gewählten Untersuchungszeitraum daher –
nach den Berichten um die Sammelklage im Jahr 2001 und die Entschuldigung
von Wieczorek-Zeul im Gedenkjahr 2004 – ein drittes zentrales Diskursereignis.
Im Zuge dessen wird in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit an Aspekte des Geno-
zids in SWA erinnert, die bis dahin im medialen Diskurs wenig Beachtung gefun-
den haben. Im Kontext dieses Ereignisses richtet sich der Fokus auf die Geschich-
te der kolonial-rassistischen Forschungen in SWA und wir t auch die Frage nach
der institutionellen Verantwortung von Archiven undMuseen auf, welche derartige
Sammlungen gegenwärtig verwahren. In diesemZusammenhangwird in erster Li-
nie ein wissenscha tsethisches Problem konstruiert, dringender Handlungsbedarf
formuliert und die Provenienzforschung als institutioneller Lösungsvorschlag einge-
führt, wie ich in den folgenden Analysen näher darlegen werde. Ein Schwerpunkt
der Berichterstattung liegt auf dem Eklat um die Rede von Staatsministerin Cor-
nelia Pieper während der Abschlusszeremonie in der Charité, den ich in diesem
Kapitel gesondert betrachten werde.

7.3.1 Erste Berichte zu ›rassenanthropologischen‹ Sammlungen

Erste Berichte zu ›rassenanthropologischen‹ Sammlungen in deutschen Institutio-
nen, die einen direkten Bezug zum Genozid an den Ovaherero und Nama aufwie-
sen, finden sich im Untersuchungsmaterial verstärkt ab Mitte der 2000er-Jahre.
Zunächst widmete sich nur die taz dem ema. In dem oben bereits angeführ-
ten Dossier, welches die taz anlässlich des Gedenktags im Januar 2004 publizierte,
findet sich etwa ein kurzer Beitrag von Dominic Johnson mit der Überschri t »Ras-
senforschung«, in dem es heißt:

»Eines der brisantesten vergessenen Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte
führt direkt vom Völkermord an den Herero zum Nazi-Holocaust. 1908, nach
Niederschlagung der Aufstände in Deutsch-Südwestafrika, führte der Freiburger
Genetiker Eugen Fischer in der Kolonie ›wissenscha tliche‹ Studien durch, um zu
beweisen, dass aus Mischehen zwischen Deutschen und Afrikanerinnen ›degene-
rierte‹ Kinder hervorgehen. Die Ergebnisse verö fentlichte er 1913 unter dem Titel
›Die Rehobother Bastards und das Bastardisierungsproblem beim Menschen‹.«
(taz, 10.1.2004, Rassenforschung)

Bemerkenswert ist hier der Bezug auf den »Freiburger Genetiker« Eugen Fischer
und dessen Rolle im Nationalsozialismus. In dem Beitrag wird explizit gemacht,
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dass Fischer »Mitarbeiter der Nürnberger Rassengesetze« gewesen ist und bis in
den Zweiten Weltkrieg das »Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie und Ras-
senforschung in Berlin« leitete, welches – so wird hier kritisch erinnert – auch
»Rassengutachten für die Behörden herstellte« (ebd.). Herausgestellt wird hier,
dass einer der Schüler von Fischer an dem besagten Institut Josef Mengele gewe-
sen sei, »der berüchtigte KZ-Arzt von Auschwitz« (ebd.). Wie hier in diesem ersten
frühen (kurzen) taz-Beitrag wird auch inmehreren späteren Beiträgen imUntersu-
chungssample darauf verwiesen, dass Eugen Fischer ein zentraler Akteur im SWA
war und dort im Kontext von Kolonialisierung und Genozid seine rassistisch mo-
tivierte ›Forschung‹ begründete – die er im Dritten Reich mit anderen Schwer-
punkten weiterverfolgte. Dieser Aspekt des Genozids – der in der Sammelklage
der Ovaherero explizit angeführt wird und bis dahin jedoch nur wenig ö fentliche
Aufmerksamkeit erhalten hat – stößt nun im Kontext der Debatten um die Rück-
gabe von Gebeinen von verstorbenen und ermordeten Ovaherero und Nama aus
Institutionen wie der Charité auf große mediale Resonanz.15

Die Forderungen einer Rückgabe von menschlichen Gebeinen aus SWA an
Nachfahr*innen der Opfer in Namibia wurden medial jedoch zunächst nur
zögerlich als Anlass für eine kritische ö fentliche Auseinandersetzung mit gegen-
wärtigen anthropologischen Sammlungen in der Bundesrepublik genutzt. Von
den untersuchten Zeitungen verfolgte zunächst nur die taz das ema. In einem
ausführlicheren Bericht mit der Überschri t »Spuren der Sammelwut« wies die taz
bereits im November 2004 darauf hin, dass in der »Rudolf-Virchow-Sammlung«
der Berliner Charité zahlreiche menschliche Überreste aus der Kolonialzeit auf-
geführt seien, und betonte, dass sich darunter auch sieben Schädel verstorbener
Herero befanden (taz, 13.11.2004). Der Artikel wurde im Zusammenhang mit
der »Anti-Colonial-Conference« verfasst, die anlässlich der Erinnerung an den
Herero-Krieg und den 20. Jahrestag der ›Afrika-Konferenz‹ in Berlin organisiert
wurde. Hier besteht ein starker lokaler Bezug der Berichterstattung, welcher das
starke Interesse der taz an dem ema (im Vergleich zu den anderen Zeitungen)
begündet. Wie in dem Beitrag deutlich wird, waren solche Sammlungen – die
an die Herkun tsgesellscha ten zurückgegeben werden sollten – dort ema. Die
Frage nach dem Umgang mit derartigen ›rassenanthropologischen‹ Sammlungen
in deutschen Universitätskliniken (und Museen) wurde damals medial aber nicht
weiterverfolgt; der zitierte taz-Artikel bildet in dem vorliegenden Sample eine
Ausnahme.

15 Auf diese Verbindung wird in der Herero-Sammelklage von 2001 explizit und detailliert in
Punkt 135 hingewiesen, vgl. HPRC 2001: 57.



280 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

Die FAKT-Sendung »Koloniales Erbe« als Anstoß der öffentlichen Debatte
Den Anstoß für eine breitere ö fentliche Debatte, die sich auch in den Medien nie-
derschlug, lieferte dann das ARD-Politmagazin »FAKT« im Sommer 2008.16 In ei-
ner Sendung vom 6. Juli 2008 mit dem Titel »Koloniales Erbe« wird ausgewiesen,
dass im Universitätsarchiv in Freiburg und auch in der Berliner Charité mensch-
liche Gebeine (Schädel) u.a. aus SWA lagerten. Der investigative Fernsehbericht
erö fnete hierzulande eine Debatte über den Umgang mit Human Remains. Die taz
verö fentlichte einige Wochen später, am 12.8.2008, eine kürzere Meldung eben-
falls unter dem Titel »Koloniales Erbe«, in der dem Hinweis auf die Inventarliste
der ARD-Reportage gefolgt wird, derzufolge »47 Schädel aus der ehemaligen Ko-
lonie Südwestafrika« stammten. Hier wird der koloniale (Unrechts-)Kontext der
Herkun t dieser »Zeugnisse der blutigen deutschen Kolonialgeschichte« explizit
gemacht: »Die Schädel stammen von gehängten oder gefallenen Herero und wur-
den nach der Niederschlagung des Aufstands von deutschen Kolonialtruppen für
rassenkundliche Untersuchungen nach Deutschland geschickt.« Auch wird ange-
merkt, dass die namibische Botscha t in Berlin gegenüber der taz »großes Inter-
esse an der Rückführung der sterblichen Überreste« geäußert habe. Eine weitere
diesbezügliche Meldung, »Namibia fordert Schädel zurück«, erschien in der taz
am 22.10.2008. Am 10.12.2008 verö fentlichte abermals die taz schließlich einen
ausführlicheren Artikel im Ressort »Kultur« mit dem Titel »Rückgabe der Schä-
del«, der detailliert den deutschen Vernichtungskrieg unter General von Trotha
rekonstruiert und vor allem auf die Geschichte der Konzentrationslager in SWA
eingeht, in denen die Überlebenden Ovaherero und Nama gefangen gehalten und
rassistisch-motivierte Forschungen an sterblichen Überresten durchgeführt wur-
den. Diese Experimente an Leichenteilen undmenschlichen Gebeinen werden hier
als »eines der grausamstenDetails« des Vernichtungskrieges in SWAherausgestellt
und somit ein weiteres zentrales Element in die (neue) Erzählung deutscher Kolo-
nialgeschichte als Verbrechens- und Schuldgeschichte integriert:

»Mehr als die Häl te der Lagerinsassen starb an den Folgen von Zwangsarbeit
und unmenschlichen Ha tbedingungen. Eines der grausamsten Details dieses
Vernichtungskrieges waren die von Eugen Fischer betriebenen Studien an Lei-
chenteilen, auch an Schädeln der Opfer. Damit sollte die ›Überlegenheit der
deutschen Rasse über afrikanische Rassen‹ bewiesen werden.« (taz, 10.12.2008,
Rückgabe der Schädel)

In dem taz-Beitrag wird das Schweigen und Zögern der verantwortlichen Institu-
tionen und der Bundesregierung hinsichtlich der Rückgabe der Schädel und der

16 »Koloniales Erbe« von Markus Frenzel, ausgestrahlt am 6. Juli 2008. Über den Beitrag wurde
in der deutschen und auch in der namibischen Presse berichtet. Vgl. zur Bedeutung der FAKT-
Sendung auch Fründt/Förster 2018: 516.
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Frage der Wiedergutmachung kolonialen Unrechts kritisiert. Herausgestellt wer-
den hier die Berliner Charité und die Universität Freiburg.

»Vor dem Hintergrund dieses verbrecherischen Abschnitts deutscher Kolonialge-
schichte dür ten der von Herero und Nama geforderten Rückgabe der Schädel ei-
gentlich keine Hindernisse im Weg stehen. Doch man höre: die Charité entschul-
digt sich damit, dass die Untersuchungen an den Schädeln noch nicht abgeschlos-
sen seien, man die Präparate dann jedoch für eine ehrenvolle Bestattung zurück-
geben werde. Es kommt noch besser: das Archiv der Universität Freiburg verteidigt
die Sammlung von Schädel und Knochen gar als ›Kulturgut‹.« (Ebd.)

Durch diese kritische Form der Berichterstattung wurde die unabgeschlossene Ge-
schichte rassistischer Forschungen im Kolonialismus in der taz o fengelegt, Soli-
darität mit den Nachfahr*innen der Opfer des Ovaherero- und Nama-Genozids
ausgedrückt und eine deutliche mediale Kritik an den beteiligten Institutionen ge-
äußert. In SZ, FAZ, Spiegel und Zeit sind hingegen keine Reaktionen auf den ARD-
Beitrag zu finden. In der SZ erschien erstmals am 28.3.2009 ein Artikel zu Schädel-
sammlungen in der Bundesrepublik (»Uni-Archive. Besonders große Sammlungen
befinden sich unter anderem in …«). Die anderen untersuchten Zeitungen berich-
teten erst im Jahr 2011, anlässlich der ersten Rückgabe von menschlichen Gebeinen
an die namibische Delegation (vgl. Kapitel 7.3.3).

Zuvor brachte einzig abermals die taz am 12. Juli 2010 einen ausführlichenGast-
beitrag von Heiko Wegmann zu Schädeln in Freiburg unter der Überschri t »Un-
sere Vorfahren ruhen nicht in Frieden«. Im Zusammenhang mit der Debatte um
die Rückgabe von menschlichen Gebeinen an Namibia spricht Esther Utjiua Muin-
jangue hier als aktivistische Repräsentantin der Herero-Kultur und vermittelt die
besondere symbolische Bedeutung einer Rückführung von menschlichen Schädeln
für die Nachfahr*innen der Opfer.

»Die Rückgabe der Schädel und anderer menschlicher Überreste sei eine äußerst
dringende Angelegenheit für die Herero. Die Seelen ihrer Vorfahren ruhten hier
nicht in Frieden. Dabei gehe es jetzt nicht darum, das Thema zu beerdigen. In
Namibia sollten die Schädel vielmehr zum Gedenken und zur Mahnung im neuen
Unabhängigkeitsmuseum gelagert werden.« (taz, 12.7.2010, Unsere Ahnen ruhen
nicht)

Der Hinweis auf sterbliche Überreste aus dem Kolonialkrieg in Namibia in der
Berliner Charité erschien folglich unmittelbar nur für die Redaktion der taz rele-
vant, während andere Medien das ema erst 2011 aufgri fen, als es konkret zum
Gegenstand deutsch-namibischer Erinnerungspolitik wurde. Aufgrund verschie-
denartiger formaler Hürden und Abstimmungsprozesse dauerte es, bis schließlich
Ende September 2011 in der Berliner Charité eine erste Übergabe von 20 Schädeln
organisiert wurde.
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7.3.2 Der politische Eklat um die erste Rückgabe in der Berliner Charité 2011

Die erste Rückgabe von menschlichen Gebeinen an Namibia im Jahr 2011 gilt
als ein einschneidendes Ereignis: Sie trug das ema nicht nur in die deutsche
Wissenscha ts- und Museumslandscha t, sondern erstmals auch in die deutsche
Ö fentlichkeit und in die deutsch-namibischen diplomatischen Beziehungen.Weil
sich die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2011 weiterhin weigerte,
den Genozid an den Ovaherero und Nama o fiziell anzuerkennen, wurde die
Rückgabezeremonie in der Berliner Charité zu einem zentralen Austragungsort
für eine politische Debatte um die Frage der Anerkennung, Entschuldigung und
Entschädigung (vgl. Fründt/Förster 2018: 517f.).

Der Rückführung wurde auf namibischer Seite große nationale Bedeutung zu-
gesprochen. Wie Sarah Fründt und Larissa Förster herausstellen, zählte die nami-
bische Delegation, die die sterblichen Überreste in Berlin in Empfang nahm, mehr
als 60 Mitglieder und bestand mehrheitlich aus Nachfahr*innen der damaligen
Opfergruppen der Nama und Ovaherero, die seit 2003/04 größtenteils in mehreren
sogenannten Komitees organisiert sind und auf politischer Ebene für die Anerken-
nung des Völkermords kämpfen (vgl. ebd.). Auf namibische Initiative hin wurden
zwei Schädel einer als Herero und einer als Nama markierten Person stellvertre-
tend für die 20 Schädel in einer entsprechenden Zeremonie der Ö fentlichkeit prä-
sentiert.

Diese erste Rückführung war »die bisher prominenteste, weil medial sichtbars-
te (und im Übrigen zum Großteil ö fentliche) Rückgabe« (Fründt/Förster: 538f.).
Ende September und Anfang Oktober 2011 erschienen geballt zahlreiche Berichte
in verschiedenen überregionalen und auch regionalen Medien. Vor allem in den
Tagen vom 27. September bis zum 1. Oktober 2011 wurde über die Rückgabe der
menschlichen Gebeine in der Berliner Charité in der FAZ, SZ, taz und Spiegel be-
richtet; die Rückkehr der Delegation nach Namibia wurde in zwei Artikeln in taz
und FAZ am 5. Oktober dokumentiert; ein ausführlicher Gastbeitrag von Reinhart
Kößler und HeikoWegmann in der Zeit folgte am 13. Oktober 2011. Ein vorerst letz-
ter Beitrag zum ema erschien am 30. Dezember 2011 in der tazunter der Über-
schri t »Umstrittene Menschensammlungen«, welcher durch seine Platzierung im
Ressort »Wissenscha t« allerdings eine begrenzte fachlich interessierte Leser*in-
nenscha t ansprach. Eine zweite Rückgabe aus der Sammlung der Berliner Charité
und dem Archiv der Universität Freiburg erfolgte im März 2014, sie erzeugte aber
ein deutlich geringeres mediales Interesse.

ImMittelpunkt der Berichterstattung um die erste Rückgabe von Schädeln aus
der Berliner Charité steht der (medial konstruierte) Eklat um die Rede von Cornelia
Pieper. Die Schilderungen der Veranstaltung in der Berliner Charité sind dramati-
sierend und vermitteln den Eindruck einer fast bedrohlich wirkenden Eskalation,
die sich mit der Rede der Staatsministerin Pieper zuspitzt.
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»Die Zeremonie zur Rückgabe von 20 Totenschädeln von Völkermordopfern
aus Namibia an eine namibische Delegation ist am Freitag in der Berliner Uni-
versitätsklinik Charité in einen Eklat gemündet. Die deutsche Staatsministerin
Cornelia Pieper (FDP), die die Bundesregierung bei der Übergabefeier vertrat,
wurde bei ihrer Rede permanent von der namibischen Delegation sowie von
Vertretern afrikanischer Migrantenorganisationen unterbrochen und ausgebuht.
Namibische Regierungsvertreter weigerten sich aus Protest gegen die Abwe-
senheit gleichrangiger deutscher Minister, an einer Unterschri tenzeremonie
teilzunehmen.« (taz, 1.10.2011, Namibier verweigern Herero-Küsschen)

Wie in diesem Beispiel von Dominic Johnson berichtet wird, löste die Abwesenheit
›gleichrangiger‹ Repräsentant*innen Empörung aufseiten der angereisten hoch-
rangig besetzten namibischen Delegation aus. Die FAZ schreibt in einem Beitrag
auf der Titelseite, dass es im Vorfeld »Verstimmungen auf diplomatischer Ebene«
(FAZ, 1.10.2011, Charité gibt Schädel der Herero und Nama zurück) gegeben habe.
Nichtsdestotrotz geriet Cornelia Pieper als verantwortliche Politikerin vor Ort in
den Fokus der (Medien-)Kritik. Bemerkenswert ist, dass die Staatsministerin als
Einzelperson in vielen Artikeln nahezu alleinig für den Eklat verantwortlich ge-
macht wird, während die institutionelle Rolle der deutschen Bundesregierung, –
welche sie in ihrem Amt als Staatsministerin des Auswärtigen Amts vertrat – nur
am Rande angesprochen wird. So lautete eine Überschri t eines Artikels im Feuil-
leton der SZ »Cornelia Piepers Eklat« (SZ, 1.10.2011).

Der Vorfall wurde in den untersuchten Zeitungen mehrfach explizit als »Eklat«
bezeichnet und somit medial als solcher konstruiert. Wenn es in der FAZ heißt,
bei der Übergabezeremonie sei es zu »Missfallensbekundungen« bei der Rede der
deutschen Regierungsvertreterin gekommen, scheint dies sehr milde ausgedrückt.
Stärker formuliert es die taz, wenn sie die Rückgabe der Schädel als »deutschen-na-
mibischen Showdown« bezeichnete (taz, 1.10.2011, Bis auf die Knochen blamiert).
Wie in Berichten mehrfach betont wird, bat Pieper in ihrer Rede zwar um »Ver-
söhnung«, nicht aber um »Entschuldigung«:

»Bislang hat die Bundesrepublik keine Bitte um Entschuldigung ausgesprochen,
um nicht Ansprüche auf Wiedergutmachung zu stützen. So blieb es auch diesmal.
Die Rede der Staatsministerin im Außenministerium, Cornelia Pieper (FDP) führte
zu einem Eklat. Sie vermied die Worte ›Schuld‹ und ›Bitte um Entschuldigung‹ und
sprach stattdessen stracks von der ›Bitte um Versöhnung‹. Rühmend hob sie die
zivilgesellscha tlichen Fortschritte hervor. Die Deutschen seien die größte Touris-
tengruppe in Namibia.« (SZ, 1.10.2011, Cornelia Piepers Eklat)

Bemerkenswert ist an diesem Auszug, dass die Wendungen »Schuld« und »Bitte
um Entschuldigung« abermals als ›entschädigungsrelevante‹ Formulierungen er-
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achtet werden.17 Andere Beiträge zielten aber vor allem darauf, dass Pieper weder
ein »Wort der Anerkennung« (taz, 30.09.2011, Kein Wort der Anerkennung) noch
eine »Geste des Bedauerns« (FAZ, 1.10.2011) gefunden habe. Die Wissenscha tler
Reinhart Kößler und Heiko Wegmann bezeichnen die Rede von Pieper in einem
Gastbeitrag als eine »Art der o fiziellen Geschichtsklitterung« (Die Zeit, 13.10.2011,
Schädel im Schrank).

Au fällig ist, dass der Eklat in den Medien überwiegend als individuelles Ver-
schulden der Ministerin inszeniert und diese persönlich kritisiert wird. In den un-
tersuchten Beiträgen wird Pieper als eine inkompetente Vertreterin des Auswär-
tigen Amts dargestellt, die die namibische Delegation durch ihre spröde Art und
taktlose Rede verärgerte. Das Verhalten Piepers gegenüber der namibischen De-
legation wird teils als blamabel (vgl. taz, 1.10.2011, Bis auf die Knochen blamiert)
dargestellt. Die Berichterstattung ist auch hier zum Teil von weiblichen Geschlech-
terstereotypen geprägt. Pieper wird als gereizt und überheblich, als überfordert
und ›hysterisch‹ beschrieben. Sie sei »außer Fassung« geraten, habe »doziert« und
»gebrüllt« und vorzeitig und »grußlos« den Saal verlassen, noch bevor der nami-
bische Minister für nationale Angelegenheit seine Rede gehalten hatte (vgl. taz,
4.10.2011, Herero und Nama-Beck: Verantwortung übernehmen). Anschaulich be-
schreibt dies die taz in einem Beitrag von Elena Beis und Dominic Johnson:

»Ständig wird die deutsche Staatsministerin bei ihrer Rede unterbrochen. ›Ent-
schuldigung sofort‹ und ›Reparationen‹ steht auf Zetteln, die die namibischen De-
legierten hochhalten. ›Ihr habt unser Volk getötet!‹ ru t eine Frau. Cornelia Pie-
per (FDP), Staatsministerin im Auswärtigen Amt und höchstrangige Vertretung
der Bundesregierung bei der Zeremonie in der Berliner Charité zur Rückgabe der
Schädel von 20 Opfern des deutschen Völkermords an den Herero und Nama in
Namibia 1904, gerät außer Fassung. ›Deutschland ist das Land der freien Rede‹,
da habe man zuzuhören, doziert Pieper. Sie wird ausgebuht. Schließlich brüllt sie:
›Ich bitte das namibische Volk im Namen der deutschen Regierung um Versöh-
nung!!‹ Die namibische Antwort aus dem Saal: Gelächter. Andere deutsche Ver-
treter schauen betreten weg.« (taz, 1.10.2011, Bis auf die Knochen blamiert)

Bemerkenswert ist, dass die taz die Ansprache von Staatsministerin Pieper in dem
Bericht explizit mit der Rede von Wieczorek-Zeul vergleicht: »Was für ein Unter-
schied zur ›Bitte um Vergebung‹ von Bundesentwicklungsministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul (SPD) 2004 in Namibia – die allerdings nicht als o fizielle Ent-
schuldigung gilt.« (Ebd.).

17 Der Verweis Piepers auf die »zivilgesellscha tlichen Fortschritte« und die Deutschen als »die
größte Touristengruppe in Namibia« wird hier medial zwar nur wiederholt, er lässt sich im
Textzusammenhang jedoch kritisch dahingehend lesen, dass die von der Bundesrepublik
geleistete ›Unterstützung‹ in Namibia Entschädigung genug sei.
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Das Ereignis wurde medial als neuerlicher Tiefpunkt der deutsch-namibi-
schen Verhandlungen gedeutet. Der konstruierte mediale Blick wird hier auf das
(Fehl-)Verhalten einer einzelnen weiblichen Politikerin beschränkt, ohne dass aber
die dahinterstehende (Erinnerungs-)Politik der Bundesregierung re lektiert wird,
die in dieser Zeit durchaus konform ging mit der von Staatsministerin Pieper
vertretenen Position. In einem Vergleich des Textes der Presseerklärung und der
Rede der Ministerin wird deutlich, dass Pieper in ihrer Ansprache anlässlich der
feierlichen Übergabe der Schädel wortwörtlich den Text der Pressemitteilung des
Auswärtigen Amts wiederholte (vgl. Kößler/Melber 2017: 65). Während hier also
medial ein individuell verschuldeter erinnerungspolitischer Skandal konstruiert
wird, gerät die Frage nach der Verantwortung der Bundesregierung weitestgehend
aus dem Blick.

Im Kontext dieses Ereignisses verwiesen die Medien nur am Rande auf das
Ungleichgewicht der Gedenkrelevanz auf politischer Ebene. Der Rückführung der
menschlichen Gebeine wurde Berichten nach von namibischer Seite nationale Be-
deutung zugesprochen: So blieb die namibische Botscha t in Berlin demonstra-
tiv zwei Tage geschlossen, vor der deutschen Botscha t in Windhoek protestierten
zahlreiche Menschen und die Delegation wurde bei der Rückkehr am Flughafen
in Namibia von mehreren Hundert (bis Tausenden) Ovaherero und Nama empfan-
gen, die z.T. von weit angereist waren und dort campiert hatten (vgl. FAZ, 5.10.2011,
Die Ahnen sind zurück; taz, 5.10.2011, Rückkehr der Schädel freudig gefeiert). Ei-
ne solche Wertschätzung wurde dem Ereignis aufseiten der Bundesrepublik nicht
zugestanden. Bei der Ankun t am Flughafen in Berlin wurde die Delegation nicht
von Vertreter*innen der Bundesregierung, sondern ›nur‹ von zivilgesellscha tli-
chen Akteur*innen empfangen, wie die taz in einem ausführlichen Bericht kritisch
berichtete.

»Feierlich hatte sich die 73-köpfige Delegation den Moment vorgestellt, als sie An-
fang der Woche aus dem Flugzeug steigt und deutschen Boden betritt: in festli-
chen Gewändern, traditionellen Hüten und mit ernsten Gesichtern. Die Abord-
nung ist hochkarätig besetzt, ihr gehören der namibische Kulturminister Kazen-
ambo Kazenambo, Staatssekretär Shipoh, Bischöfe, Medienvertreter sowie Führer
und Chiefs der in Namibia ansässigen Nama- und Herero-Völker an. Doch ihre Er-
wartungen auf einen würdigen Empfang und respektvollen Umgang werden ent-
täuscht. Zum Empfang am Flughafen sind nicht etwa der Bundespräsident oder
deutsche Außenminister erschienen, sondern nur Vertreter nichtstaatlicher Orga-
nisationen.« (taz, 30.9.2011, Kein Wort der Anerkennung)

Wie hier herausgestellt wird, war die hochrangig besetzte Delegation brüskiert
angesichts der Abwesenheit hoher politischer Repräsentant*innen bei der gesam-
ten Veranstaltung. Auch bei der o fiziellen Übergabe und Unterzeichnung in der
Berliner Charité am 30. September 2011 waren – mit Ausnahme von Heidemarie
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Wieczorek-Zeul, die am Gottesdienst teilnahm – keine Vertreter*innen der deut-
schen Regierung erschienen. Laut Berichten der taz wollten namibische Vertre-
ter*innen die Übergabe aus Protest abbrechen.

»Die Schädelrückgabe am Freitagnachmittag sollte Abschluss und Höhepunkt ei-
ner bewegenden Berlinreise von Regierungsvertretern und traditionellen Führern
aus Namibia sein. Aber es dominierte die Irritation. Die namibische Seite fühl-
te sich von o fizieller Seite ignoriert, auch weil Minister aus Namibia nicht von
Ministern aus Deutschland empfangen wurden. Die deutsche Seite war irritiert,
dass die namibische Seite irritiert war. Am Donnerstagabend stand der Besuch
kurz vor dem Abbruch. Die namibischen Regierungsvertreter wollten zurückfah-
ren. Die traditionellen Ältesten sagten, sie würden nicht ohne die Schädel nach
Hause fahren. Also blieb die Delegation. Aber die Regierungsvertreter sagten ihre
Teilnahme an einer Unterschri tenzeremonie ab.« (taz, 1.10.2011, Bis auf die Kno-
chen blamiert)

Die Tatsache, dass bei der feierlichen Zeremonie in der Berliner Charité am 30.
September 2011 als höchste Vertreterin Cornelia Pieper (FDP), Staatsministerin
im Auswärtigen Amt, entsandt wurde – die eine Rede vorgetragen hatte, die den
Forderungen nach Anerkennung nicht gerecht wurde und insbesondere vor dem
Hintergrund der emotionalen Rede von Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul
in Namibia im Jahr 2004 als Rückschritt gewertet wurde – wurde medial als poli-
tischer Skandal inszeniert.

Die deutsch-namibische Rückgabe von 2011 bildete den ö fentlichkeitswirksa-
men Au takt einer Reihe von Rückgaben menschlicher Überreste aus der Berliner
Charité. Eine zweite Rückgabe erfolgte im Jahr 2014: Hier wurden nicht nur die
Gebeine von weiteren 21 Individuen aus der Charité rückgeführt, sondern auch die
von 14 Namibier*innen, die 2008 im Archiv der Universität Freiburg identifiziert
worden waren (vgl. Fründt/Förster 2018: 542). Dieses Ereignis erregte jedoch deut-
lich weniger mediale Aufmerksamkeit.18 Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass
die namibische Regierung die zweite Rückführung aus finanziellen und politischen
Gründen – anders als die erste – ohne direkte Beteiligung der Verbände der Nach-
fahr*innen der Opfer des Genozids organisierte; auf diese Weise wurde die zweite
Rückgabe »letztendlich entpolitisiert und von einer zwischenstaatlichen Angele-
genheit stärker zu einer Angelegenheit zwischen deutschen und namibischen In-
stitutionen« (ebd.). Wie Fründt und Förster feststellen, lief die Rückgabe von 2014
dadurch insgesamt »wesentlich ›kontrollierter‹ und routinierter ab als 2011« (ebd.:

18 Insgesamt erschienen in der FAZ, SZ und taz nur fünf Artikel. Vgl. FAZ, 6.3.2014, Charité gibt
Schädel und Gebeine an Namibia zurück; SZ, 5.3.2014, Rassistische Kolonialgeschichte; SZ,
7.3.2014, Die Last der weißen Kartons; taz, 18.3.2014, Massengrab im Depot. Der Spiegel und
Die Zeit berichteten zu diesem Anlass m. W. nicht.
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543f.). Die Gebeine der Berliner Charité stammten darüber hinaus nicht nur von
Mitgliedern der Ovaherero und Nama, sondern auch von San, Damara und Ovam-
bo. Anders als bei der ersten Rückgabe waren sie auch nicht nur während des Krie-
ges und Genozids in SWA, sondern zwischen 1898 und ca. 1913 zusammengetragen
worden und verwiesen damit auf einen breiteren Kontext anthropologischen ›Sam-
melns‹ während der Kolonialzeit (vgl. ebd.).

Entscheidend ist sicherlich, dass ein politischer Eklat, wie ihn Staatsministerin
Pieper 2011 provoziert hatte, 2014 ausblieb. Eine dritte Rückgabe an Namibia stand
zum Zeitpunkt des Abschlusses der empirischen Untersuchung noch aus und wur-
de in der hier untersuchten Berichterstattung nicht erfasst; sie erfolgte im August
2018 (vgl. Förster/Stoecker 2016; Fründt/Förster 2018: 544f.).

7.3.3 Ein »düsteres Erbe der deutschen Rasseforschung«

Auch wenn der politische Eklat um die Rede von Cornelia Pieper im Mittelpunkt
der Berichterstattung um die Rückgabe der menschlichen Gebeine an Namibia im
Jahr 2011 stand, wurden im Zuge dieses Diskursereignisses erinnerungskulturel-
les Wissen zu Details des Genozids konstruiert, die in der ö fentlichen Debatte bis
dahin wenig Aufmerksamkeit erhalten hatten. Insbesondere wurde der Blick stär-
ker auf die Rolle der Konzentrationslager und die dort verübten rassistisch moti-
vierten Studien an menschlichen Überresten gelenkt, deren Spuren sich in Gestalt
der menschlichen Gebeine in Archiven auf besondere Weise manifestierten. Die-
se Sammlungen werden aufgrund des re-/konstruierten Unrechtskontextes ihrer
Bescha fung als ein gegenwärtiges Problem inszeniert, welches im Sinne der »ko-
lonialen Amnesie« in der bundesdeutschen Gesellscha t und Ö fentlichkeit wort-
wörtlich und physisch verdrängt worden ist. Darauf verweisen Überschri ten wie
»Schädel im Schrank« (Die Zeit, 13.10.2011), »Massengrab imDepot« (taz, 18.3.2004),
»Das Grab in Vitrine« (Die Zeit, 2.5.2013), »Die vergessene Schuld« (SZ, 27.9.2011)
oder »Die Last der weißen Kartons« (SZ, 7.3.2014).

Die menschlichen Überreste werden in der Berichterstattung als Objekte in-
szeniert, die an die »düsteren Details« des Genozids erinnern (könnten) und des-
wegen in uneinsehbaren Archiven verwahrt werden. Ein ›Aufmerksamkeitsmarker‹
in den untersuchten Medienberichten sind die grausamen Details der Bescha fung
der Schädel, die in einigen Beiträgen detailliert ausgeführt werden:

»Deutsche Truppen köp ten die Toten und legten die Köpfe, o tmals mit allen
Weichteilen, in Formaldehyd ein. Dann verschi ten sie sie nach Berlin, um
Rassenmerkmale und Gesichtszüge studieren zu lassen. Die zur Rückgabe be-
stimmten 20 Schädel sind ein Bruchteil der schätzungsweise 3.000, die seither
in deutschen Museen und Archiven lagern. Zum Teil stammen die Gebeine auch
aus Grabschändungen. ›Der deutsche Mediziner Eugen Fischer hat nach dem
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Krieg namibische Gräber ö fnen lassen und sich dort bedient‹, sagt der Berliner
Historiker Joachim Zeller.« (taz, 30.9.2011, Kein Wort der Anerkennung)

Als (haupt-)verantwortlich für die rassistischmotivierte Forschungwird im histori-
schen Rückblick in dem hier untersuchten Diskurs eine Einzelfigur herausgestellt,
nämlich Eugen Fischer. Dieser wird als skrupelloser Arzt und ›Rasseforscher‹ er-
innert, der etwa Köpfe von Hingerichteten für seine Forschungen ›bestellt‹ habe
und nicht davor zurückschreckte, namibische Gräber zu schänden, wie der zitierte
Historiker Zeller in dem obigen Beitrag explizit macht. In anderen Beiträgen wird
daran erinnert, dass sich Fischer aus dem Wunsch nach menschlichen ›Weichtei-
len‹ heraus im Jahr 1913 direkt an die Kolonialverwaltung wandte.

»Weichteile erschienen Fischer vielversprechender als die verbreitete Schädel-
vermesserei. Solches ›Material‹ veränderte jedoch je nach Konservierungsart und
Transportdauer seine Konsistenz o t so stark, dass eine vergleichende Forschung
kaum noch möglich war. Deshalb wandte sich Fischer 1913 in grenzenlosem
Zynismus direkt an das kaiserliche Gouvernement in Windhoek und regte an,
kün tig zum Tode Verurteilte doch lebend nach Deutschland zu schicken – sie
würden hier dann rasch der Witterung zum Opfer fallen und so der Wissenscha t
einen Dienst erweisen.« (Die Zeit, 13.10.2011, Schädel im Schrank)

In diesen Beispielen wird ein Tabubruch imNamen der ›Wissenscha t‹ auf erschre-
ckendeWeise im konkreten Kontext der deutsch-namibischen Geschichte SWA de-
monstriert und die Komplizenscha t von Forschern wie Fischer mit Militär und
Kolonialverwaltung medial sichtbar gemacht. Ein in der Erinnerungskultur der
Ovaherero (und Nama) besonders traumatisches ›Detail‹ wird in der untersuchten
Berichterstattung re-/konstruiert, wenn daran erinnert wird, dass in den Konzen-
trationslagern Frauen die Schädel für den Transport präparieren mussten.

»Weibliche Gefangene wurden gezwungen, die Schädel mit Glasscherben
abzuschaben, um für Versuchs- und Dekorationszwecke geeignete Stücke zu er-
halten, die Eugen Fischer im Anschluss deutschen Museen und Universitäten zur
Verfügung stellte. Auch heute befinden sich noch 47 Schädel aus dieser ›Samm-
lung‹ im Uniklinikum Charité in Berlin und weitere im Archiv der Universität
Freiburg.« (taz, 10.12.2008, Rückgabe der Schädel)

Die Erinnerung wird aus der Perspektive der Ovaherero und Nama als besonders
traumatisch und schmerzlich geschildert, da es sich zum Teil um die Schädel von
Angehörigen gehandelt habe. In einigen Artikeln wird diese leidvolle Erfahrung
noch detaillierter und drastischer beschrieben, z.B. in der SZ:

»Entstanden sind nicht nur die ersten deutschen Konzentrationslager, sondern
auch einige Schädelsammlungen. Frauen der Ermordeten mussten, so steht es
im Untertitel eines Archivfotos, die Schädel mit Glasscherben ›vom Fleisch befrei-
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en und versandfertig‹ machen, damit in Deutschland Rassenideologen wie Eu-
gen Fischer das ›Bastardvölkchen‹ erforschen konnten. Einige Köpfe wurden samt
Gesichtsmuskulatur in Formalin konserviert. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges, als
Adolf Hitler sich noch über seine Beförderung zum Gefreiten freute, arbeiteten
sich deutsche Anthropologen bereits an ›Hottentottenköpfen‹ ab.« (SZ, 27.9.2011,
Die vergessene Schuld)

Die rassistisch motivierten kolonialanthropologischen Forschungen, die v.a. Eu-
gen Fischer in SWA begründete, werden hier als Vorläufer nationalsozialistischer
Ideologien konstruiert. Die herausgestellte Kontinuität zwischen rassistisch-an-
thropologischen Forschungen während der deutschen Kolonialherrscha t in SWA
und im Nationalsozialismus verleiht dem Unrecht im kolonialen Kontext des Ge-
nozids an den Ovaherero und Nama zusätzliches Gewicht. Weitere Relevanz er-
hält die Erinnerung an die auf brutale Weise in kolonial-rassistischen Kontexten
bescha ten menschlichen Überreste durch den Verweis auf die Größendimensi-
on. So verweisen mehrere Beiträge auf den großen Umfang pathologisch-anato-
mischer Sammlungen: Insgesamt 3000 Schädel sollen allein aus Namibia in alle
Welt verschickt worden seien (vgl. SZ, 1.10.2011, Cornelia Piepers Eklat). Die im
Kontext des Genozids an den Ovaherero und Nama in den Konzentrationslagern
praktizierten rassistischen Studien – welche im damaligen Kaiserreich kaum auf
gesellscha tlichen Widerstand stießen – werden als ein Element des verbreiteten
kolonial-rassistischen Überlegenheitsdenkens eingeordnet. Durch diese Verknüp-
fungwerden die rassistischenGrundlagen der deutschen Kolonialgeschichte in den
Vordergrund gerückt und die Wissenscha t in Verantwortung gezogen:

»Vernichtungskrieg und Rasse-Studien sind nicht nur Details des Völkermordes an
den Herero und Nama, sie sind Folge der spätestens seit der zweiten Häl te des
19. Jahrhunderts in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung verbreiteten Ideolo-
gie von der Überlegenheit der deutschen Rasse. So stieß die von den deutschen
Kolonialtruppen praktizierte Ausrottungspolitik, aber auch der seit je gegen den
Kriegsbrauch verstoßende Exzess der Abtrennung von Leichenteilen in Deutsch-
land auf wenig Widerstand.« (taz, 10.12.2008, Rückgabe der Schädel)

In der Berichterstattung wird nicht nur die Komplizität der anthropologischen
Wissenscha ten mit dem Kolonialismus thematisiert, sondern medial (wie in der
Sammelklage) eine direkte personelle Linie von frühen kolonial-rassistischen Ak-
tivitäten in SWA zu den späteren nationalsozialistischen Verbrechen konstruiert.

Wie Reinhart Kößler und Heiko Wegmann in ihrem Gastbeitrag in der Zeit for-
mulieren, verweist die Debatte um die Schädel auf ein »düsteres Erbe der deut-
schen Rasseforschung«, welches einer dringenden Auseinandersetzung bedürfe:

»Die deutsche Kolonialgeschichte war, verglichen mit der anderer europäischer
Länder, nur von kurzer Dauer. Und doch wiegt ihr Erbe schwer. Es wir t die Frage
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nach der gesellscha tlichen und politischen Verantwortung auch im Bereich der
physischen Anthropologie auf. Um sie zu beantworten, muss man endlich Licht in
das Dunkel der ö fentlichen (und auch der privaten) Kolonialsammlungen brin-
gen.« (Die Zeit, 13.10.2011, Schädel im Schrank)

Der Aufarbeitung der kolonialen anthropologischen Sammlungen wird in der Be-
richterstattung eine aktuelle gesellscha tspolitische Relevanz zugesprochen und es
wird ein dringender Handlungsbedarf formuliert. Das Diskursereignis kann in
dieser Hinsicht im Kontext der au kommenden Debatte um die Provenienzfor-
schung betrachtet werden, die hier mit Bezug auf die Schädel aus Namibia medi-
al eng mit Erinnerungsdiskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid verknüp t
wird. So kommen verstärkt Sprecher*innen des Deutschen Museumsbundes zu
Wort, die u.a. argumentieren, dass sich Museen an die bestehende Gesetzeslage
zu halten haben; die Provenienzforschung bräuchte entsprechend qualifizierte Ein-
richtungen, und eine sichere Verwahrung im Herkun tsland müsse gewährleistet
werden. Mehrfach wird etwa Wiebke Ahrndt zitiert, Direktorin des Bremer Über-
seemuseums und Leiterin der interdisziplinären Arbeitsgruppe desDeutschenMu-
seumsbundes, die im April 2013 einen Bericht mit »Empfehlungen zum Umgang
mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen« verö fentlicht hat:

»Weder heilt die Zeit alle Wunden, noch bedarf es direkter Angehöriger; handelt
es sich beim Unrechtskontext etwa um einen Genozid, können ganze Gesellschaf-
ten Forderungen erheben. Die Autoren des Berichts betonen jedoch, dass es für
eine Rückgabe tri tiger Gründe bedarf. Nicht jeder ›koloniale Kontext‹ führe au-
tomatisch zu einer Rückführung. Schließlich müssen menschliche Überreste als
wichtige Datenträger einer freien Forschung zur Verfügung stehen. Auch juristi-
sche Gründe sprechen gegen überhasteten Aktionismus: Ö fentliche Einrichtun-
gen wie Museen sind bei der ›Weggabe von Eigentum und Vermögenswerten‹ an
geltende Gesetze gebunden. ›Eine Herausgabe aus rein ethischen Erwägungen
kann also nur in besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommen‹, sagt Wiebke
Ahrndt.« (Die Zeit, 2.5.2013, Das Grab in der Vitrine)

Mit Blick auf den verö fentlichten Bericht, betonte auch Volker Rodekamp, der Prä-
sident des Deutschen Museumsbunds: »›Wir befinden uns am Anfang der Diskus-
sion, nicht an ihrem Ende.‹ Letztlich sei es nun an den Museen selbst, Richtlinien
festzulegen« (ebd.). Diese Debatte um die Provenienzforschung sollte in den fol-
genden Jahren in verschiedenen Kontexten (auf internationaler Ebene) verstärk-
te ö fentliche Aufmerksamkeit erhalten. Im spezifischen Kontext des Ovaherero-
und Nama-Genozids gab es aber nur wenige Auseinandersetzungen im Untersu-
chungszeitraum. Zwischen den Jahren 2011 und 2015/2016 lässt sich hierzu aber-
mals eine Lücke in der Berichterstattung ausmachen.
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Zusammenfassung
Wie die Rekonstruktion des Diskursereignisses in diesem Kapitel zeigt, hat sich ei-
ne Debatte um die Geschichte der kolonial-rassistischen Forschungen in SWA und
damit auch auf die Frage nach der Verantwortung von Archiven und Museen, wel-
che solche Sammlungen bis in die Gegenwart verwahren, erst zögerlich ö fentliche
Aufmerksamkeit erhalten. Den Anstoß für eine intensivere Berichterstattung bot –
neben einer Sendung des ZDF im Juli 2008 – erst der Eklat um die erste Rückgabe
von Schädeln an Namibia im Oktober 2011. Die Analyse hat gezeigt, dass sich hier
zwei unterschiedliche Schwerpunkte entwickelten: Der Fokus liegt auf demmedial
inszenierten politischen Eklat in der Berliner Charité, daneben wird aber auch ein
wissenscha tsethisches Problem konstruiert. Au fällig ist mit Blick auf die Frage
nach den zentralen Handlungsträger*innen, dass Pieper in stark personalisierter
(und vergeschlechtlichter) Form als inkompetente politische Akteurin repräsen-
tiert und als Einzelperson verantwortlich gemacht wird. Demgegenüber werden
(männliche) Vertreter der Institutionen wie zentrale Problemlöser repräsentiert.
Als wissenscha tlich-institutionelle Lösung wird v.a. die Provenienzforschung prä-
sentiert und auf Vorschläge der Arbeitsgruppen der Museen verwiesen. Dabei wird
aber die Restitution menschlicher Überreste nur unter Vorbehalt als ein langfristi-
ges Ziel ins Auge gefasst. Ergänzendes erinnerungskulturelles Hintergrundwissen
wird hier vonseiten engagierter Wissenscha tler wie Kößler, Wegmann und Zeller
in Form von kritischen Kommentaren oder Gastbeiträgen in den Diskurs einge-
bracht. Vor allem die taz berichtete schon frühzeitig, intensiv und kritisch zum
ema und konstruierte dabei Kontinuitäten zwischen Kolonialismus und Natio-

nalsozialismus, indem sie insbesondere auf die Rolle von Eugen Fischer verwies.
Eine mediatisierte Anerkennung der Opfer des Genozids findet sich in verschiede-
nen Beiträgen, steht aber nicht im Fokus der Berichterstattung zu diesem Anlass.

Der Umstand, dass die zweite Rückgabe im Jahr 2014 nur wenig Aufmerk-
samkeit in der untersuchten Berichterstattung erhalten hat, lässt Schlussfolge-
rungen über den – in diesem Fall – fehlenden Neuigkeitswert und v.a. den po-
litischen ›Skandalfaktor‹ zu. Größere mediale Aufmerksamkeit erhielt das ema
im Kontext zweier Bundestagsdebatten um die Anerkennung der sog. Armenien-
Resolution in den Jahren 2015 und 2016, die im nächsten Kapitel näher betrachtet
werden sollen.

7.4 Anerkennung im Kontext der Armenien-Resolution
in den Jahren 2015 und 2016

Die o fizielle Anerkennung des Genozids an Ovaherero und Nama durch die
deutsche Bundesregierung erfolgte für viele Beteiligte »eher überraschend« (Köß-
ler/Melber 2017: 70) im Sommer 2015. Sie ist im Zusammenhang mit Debatten um
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die Anerkennung des Genozids an den Armenier*innen zu sehen, die im Gedenk-
jahr 2015 international große Aufmerksamkeit erhielt. Das Jubiläum schlug sich
auch in der untersuchten Presseberichterstattung nieder. Relevant im Rahmen
der Fragestellung dieser Arbeit ist daran, dass das Ereignis des Gedenkens an
den Genozid an den Armenier*innen eine mediale Ö fentlichkeit auch für die
Auseinandersetzungen um die Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids
scha te.

Einen ersten Höhepunkt erreichte die mediale Aufmerksamkeit im Juli 2015.
Ausschlaggebend war eine Intervention von Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU), der über die Verbrechen an Ovaherero und Nama in einem Gastbei-
trag in der Zeit unmissverständlich als »Völkermord« sprach, und auf die wenig
später eine (wenn auch eher informelle) Bestätigung des Auswärtigen Amts folgte.
Eine zweite Konjunktur der medialen Aufmerksamkeit ergab sich anlässlich der
Verabschiedung der Armenien-Resolution im Bundestag und der darau folgenden
he tigen Reaktion des türkischen Präsidenten Erdogan im Sommer 2016.

7.4.1 Gedenken an Armenier*innen-Genozid im April 2015

Der diskursive Bezug zu den deutsch-namibischen Auseinandersetzungen um die
Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids ergab sich v.a. anlässlich des
auch in Deutschland am 24. April 2015 begangenen 100. Jahrestags des Genozids
an den Armenier*innen im Osmanischen Reich und den damit verbundenen De-
batten um die sog. Armenien-Resolution im Bundestag. Ein für die Fragestellung
der vorliegenden Untersuchung relevanter Artikel erschien in diesem Zusammen-
hang am 18. April 2015 in der taz anlässlich einer Ansprache von Papst Franziskus.
Darin kritisiert die politische Korrespondentin sehr deutlich, dass sich der Papst
mit seiner Behauptung, es handle sich bei dem Genozid an den Armenier*innen
um den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, geirrt habe und stellt demgegen-
über nachdrücklich fest: »Der erste Völkermord im 20. Jahrhundert wurde an den
Ovaherero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika verübt, nachdem ein
Aufstand gegen die deutsche Kolonialherrscha t 1904 in der Schlacht amWaterberg
niedergeschlagen worden war« (taz, 18.4.2015, Die Toten der Omaheke-Wüste). Sie
betont, dass die deutschen Verbrechen an den Ovaherero und Nama schon von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 als Völkermord anerkannt
worden seien. »Es gehört zu den beschämenden Kapiteln unserer Nachkriegsge-
schichte, dass Deutschland sich bis heute weigert, dasselbe zu tun – aus Angst vor
Forderungen nach Entschädigung der Nachkommen« (ebd.).

Die anderen untersuchten Zeitungen schwiegen au fälligerweise zu diesem
Vorfall. Gemäß der Logik des Gedenktagsjournalismus erschienen um den runden
Jahrestag zahlreiche Artikel zum Armenien-Genozid, in denen auch die Weige-
rung der türkischen Regierung, die Verbrechen anzuerkennen, teilweise explizit
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angeprangert wurde. In den meisten gesichteten Artikeln wird der Ovaherero-
und Nama-Genozid hingegen überhaupt nicht angesprochen.

Im Anschluss an einen Gottesdienst im Berliner Dom am 23. April 2015 erinner-
te Bundespräsident Gauck an die Verbrechen gegenüber den Armenier*innen und
sprach dabei explizit von »Völkermord« (vgl. Kößler/Melber 2017: 70). Tags dar-
auf, am eigentlichen Jahrestag, wurden im Bundestag diverse Anträge verlesen,
die sich dem Gedenken an den Genozid an den Armenier*innen widmeten. Dabei
bestand unter Mitgliedern verschiedener Fraktionen »weithin Einhelligkeit, nicht
nur in der Benennung und Verurteilung des Völkermordes, sondern auch in der
Betonung der Mitverantwortung, ja Mitschuld des deutschen Staates aufgrund der
Politik der damaligen Reichsregierung gegenüber ihrem Kriegsverbündeten, dem
Osmanischen Reich« (Kößler/Melber 2017: 70). In seiner Rede wies u.a. Cem Özde-
mir (Bündnis 90/Die Grünen) ausdrücklich darauf hin, dass sich der Papst geirrt
habe, und brachte den Völkermord in Namibia in die Debatte mit ein:

»›Das zweifelha te Privileg des ersten Völkermords in diesem Jahrhundert – das
haben leider wir Deutsche‹, sagte Grünen-Chef Cem Özdemir am Freitag im Bun-
destag. Er meinte die Verbrechen an den Herero und Nama. Deutschland müsse
sich nun auch der eigenen Vergangenheit stellen, fordert Özdemir. ›Nachdem sich
der Deutsche Bundestag ehrlich gemacht hat und o fen vom Völkermord an den
Armeniern spricht, kann das Kapitel Südwest-Afrika in der deutschen Kolonialge-
schichte nicht unbearbeitet bleiben‹, schreibt Özdemir auf Anfrage der Süddeut-
schen Zeitung: ›Eine o fizielle Entschuldigung und Förderung der Aufarbeitung
fehlt bis heute.‹« (SZ, 28.4.2015, Der andere Völkermord)

In dem Bericht werden die Bundestagsdebatten als »eineWoche der klarenWorte«
zusammengefasst. Neben Özdemir wird hier auch der Linken-Abgeordnete Niema
Movassat zitiert, der ebenfalls eine o fizielle Anerkennung forderte: »Es sei ›längst
überfällig‹, dass auch der Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama als
Völkermord anerkannt wird, teilt Movassat auf SZ-Anfrage mit: ›Dieser erste Völ-
kermord des 20. Jahrhunderts darf nicht länger geleugnet werden!‹« (SZ, 28.4.2015,
Der andere Völkermord).

Diese Beispiele demonstrieren, inwiefern die Debatten um die Anerkennung
des Armenien-Genozids von (einzelnen) Vertreter*innen der politischen Oppositi-
on, kritischen Wissenscha tler*innen und Journalist*innen als Anlass genommen
wurden, um an die noch immer ausstehende Anerkennung des Genozids im da-
maligen SWA zu erinnern. Hieran zeigen sich exemplarisch die diskursiven Ver-
schränkungen, welche die Berichterstattung um die Anerkennung des Genozids an
den Ovaherero und Nama auch auf synchroner Ebene ausmachen.

Zentral erinnert wurde an den Ovaherero- und Nama-Genozid im Kontext des
Diskurses um den Genozid an den Armenier*innen bspw. in dem oben bereits zi-
tierten Beitrag in der SZ mit dem Titel »Der andere Völkermord«. Kritisch wird
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darin festgestellt, dass das Argument gegen eine rückwirkende Anerkennung von
Genoziden, die vor dem Inkra ttreten der UN-Konvention verübt worden sind –
welches in der Vergangenheit als politische Begründung für die Verweigerung ei-
ner o fiziellen Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozid angeführt wor-
den war –, nun durch die o fizielle Anerkennung des Armenier*innen-Genozids
»o fenbar überholt« (SZ, 28.4.2015, Der andere Völkermord) sei. Bestätigend wird
hier an die Entschuldigung von Wieczorek-Zeul aus dem Jahr 2004 erinnert und
die damalige Entwicklungsministerin mit einer Forderung nach einer o fiziellen
Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama zitiert:

»2004 schien eine Wende in Sicht zu sein. Bei einem Namibia-Besuch sagte Hei-
demarie Wieczorek-Zeul (SPD), seinerzeit Entwicklungsministerin, den umständ-
lichen, aber mutigen Satz: ›Die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als
Völkermord bezeichnet würde.‹ Passiert ist seitdem nichts. Wieczorek-Zeul fin-
det es deshalb ›selbstverständlich, dass Deutschland sich jetzt mit der gleichen
Klarheit zu seiner Schuld bekennt, wie das von der türkischen Regierung erwartet
wird‹.« (Ebd.)

Wieczorek-Zeul wird hier als Kritikerin der gegenwärtigen Bundesregierung insze-
niert, die bereits 2004 einenmutigen Schritt getan habe, auf den jedoch bis ins Jahr
2015 keine o fizielle Schuldanerkennung durch die deutsche Bundesregierung er-
folgte. Kurz darauf brachte dieSZ ein ausführliches Interviewmit ihr heraus, in der
sie – vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten um die Armenien-Resolution –
nachdrücklich die Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids vom Bun-
despräsidenten und Bundestagspräsidenten einforderte (vgl. SZ, 2.5.2015, Dieser
Schritt ist unvermeidlich).

7.4.2 »Lammert spricht von Völkermord«: Ein Gastbeitrag zum Jahrestag

Der 9. Juli 2015 markierte abermals einen Jahrestag, 100 Jahre später wurde zu
diesem Anlass an das Ende der deutschen Kolonialherrscha t in SWA/Namibia er-
innert. Angesichts des anstehenden Jubiläums wurden die Forderungen nach ei-
ner Anerkennung des Genozids in der Ö fentlichkeit in diesen Wochen lauter und
der Druck auf die Bundesregierung auch in den ausgewählten Medien deutlich
erhöht. So überreichten Vertreter*innen der Opferverbände und zivilgesellscha t-
liche Bündnispartner*innen am 6. Juli vor dem Berliner Bundespräsidialamt beim
Schloss Bellevue eine Petition, in der die Anerkennung des Genozids gefordert wur-
de. Berichte dazu erschienen einige Tage später etwa auf Zeit online:

»Aktivisten und Politiker fordern seit Langem eine Anerkennung der Massaker als
Genozid. Das Bündnis ›Völkermord verjährt nicht!‹ hatte dazu am Montag einen
Appell mit Unterschri ten an das Bundespräsidialamt übergeben. Darin wird die
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Bundesregierung aufgerufen, die damaligen Untaten o fiziell als Völkermord an-
zuerkennen. Dem Bündnis gehören Menschenrechtler und Opferverbände an. Zu
den Unterzeichnern der Forderung zählen dem Bündnis zufolge die ehemalige
Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), Claudia Roth (Grüne)
sowie der Linken-Politiker Gregor Gysi. Die Vertreterin des Nama-Komitees, Ida
Ho fmann, zeigte sich enttäuscht, dass die Aktivisten nicht von Bundespräsident
Joachim Gauck persönlich empfangen worden seien.« (Zeit online, 8.7.2015, Lam-
mert nennt Massaker an Herero Völkermord)

Dass die zu diesem Anlass angereiste hochrangig besetzte Delegation von
Ovaherero- und Nama-Vertreter*innen aus Namibia nicht vom Bundespräsi-
denten Gauck persönlich empfangen wurde – sondern vor dem Palast von einem
Angestellten abgefertigt wurde –wurdemedial alsMangel an Respekt wahrgenom-
men (vgl. SZ online, 9.7.2015, Deutsch-Südwestafrika. Wie Deutschland langsam
seine Kolonialgeschichte aufarbeitet). Ein staatso fizieller Gedenkakt blieb auch
am Jubiläumstag aus. Auf die verstärkten Forderungen nach einer Anerkennung
des Ovaherero- und Nama-Genozids in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit re-
agierte jedoch Bundestagspräsident Lammert mit einer Intervention, die auf
große ö fentliche Resonanz stieß.

In einem Gastbeitrag mit dem Titel »Deutsche ohne Gnade« schrieb Lammert
am 9. Juli 2015 – pünktlich zum Jahrestag – in der Printausgabe der Zeit: »Wer in
der Bundesrepublik vom Armenier-Genozid spricht, darf vom deutschen Völker-
mord an den Herero und Nama nicht schweigen.«19 In dem Artikel legte er die
historischen Verbrechen während der deutschen Kolonialherrscha t in SWA dar
und nannte diese deutlich beim Namen: Er sprach von einem »erbarmungslosen
Krieg, den die Deutschen als einen ›Rassekrieg‹ führten«, und stellte fest: »Nicht
nur den Kamp handlungen, sondern auch Krankheiten und dem gezielten Morden
durch Verdursten- und Verhungernlassen fielen Zehntausende Herero und Nama
zum Opfer, andere starben in Konzentrationslagern oder bei der Zwangsarbeit«
(ebd.). Aus diesen Beschreibungen ergibt sich bereits eine Deutung der histori-
schen Ereignisse als Genozid. In einer zentralen Passage bezeichnet Lammert die
deutschen Kolonialverbrechen in Die Zeit dann explizit als »Völkermord«:

»An den heutigen Maßstäben des Völkerrechts gemessen – demnach ist der Straf-
tatbestand des Völkermords erfüllt, wenn die Absicht besteht, ›eine nationale,
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zer-
stören‹ –, war die Niederschlagung des Herero-Aufstandes ein Völkermord. So
wird es von zahlreichen, auch deutschen Historikern bewertet.« (Die Zeit, 9.7.2015,
Deutsche ohne Gnade)

19 Der Artikel erschien bereits einen Tag vorher, am 8.7.2015, auf Zeit online.
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Au fällig sind an dieser Aussage zunächst die komplizierte Satzkonstruktion sowie
der Bezug auf die völkerrechtliche Genozid-Definition. Ähnlich wie Wieczorek-
Zeul 2004 (vgl. Kapitel 7.2.4) vermeidet auch Lammert in der zitierten Aussage
Formulierungen, aus denen geschlossen werden könnte, dass es sich bei dem Ge-
nozid auch unter damaligen Maßstäben um Verbrechen gegen die Menschlichkeit
handelte. Des Weiteren hebt er hervor, dass die deutsche Regierungspolitik sich
unabhängig von einer rechtlichen Einordnung des Genozids bereits mehrfach zu
einer besonderen »Verantwortung« bekannt hätte. Damit verschiebt sich der Fokus
von der Frage einer rechtlichen Anerkennung – die ggf. ›entschädigungsrelevant‹
sein könnte – zu einer politisch-moralischen Anerkennung.

Der Gastbeitrag von Lammert wurde sogleich vielfach in anderen Medien zi-
tiert und schlug auch in Namibia große Wellen. Seine Aussagen seien in Namibia
»als Vorbote einer bevorstehenden Einigung gewertet« worden, berichtete etwa die
FAZ rückblickend (4.7.2016, Schuld und Sühne am Waterberg). Bereits einen Tag
vor der Verö fentlichung des Textes in der Printausgabe wurde die Intervention
von Lammert auf Zeit online schon vorweggenommen; diese titelte: »Bundestags-
präsident Lammert nennt Massaker an Herero Völkermord« (Zeit online, 8.7.2015),
und FAZ online titelte ebenfalls schon am 8. Juli 2015: »Deutsche Kolonialverbre-
chen. Lammert spricht von Völkermord«. Das Ereignis sorgte v.a. am 9. Juli 2015
für Schlagzeilen. FAZ und SZ vermeldeten »Lammert: Massaker war Völkermord«
(FAZ, 9.7.2015) und »Lammert geißelt Völkermord« (SZ, 9.7.2015). Ein ausführliche-
rer Artikel erschien auf SZ online unter der Überschri t »Wie Deutschland langsam
seine Kolonialgeschichte aufarbeitet« (SZ online, 9.7.2015). Hier wird gleich im Ein-
gangssatz auf das historische Jubiläum verwiesen, wenn es heißt: »100 Jahre nach
dem Ende der deutschen Kolonie in Namibia spricht Bundestagspräsident Lam-
mert von einem Völkermord an Herero und Nama – die Bundesregierung tut das
noch immer nicht.« Die Anerkennung durch Lammert anlässlich des Jubiläums
wird hier als (Teil-)Erfolg der Initiative »Völkermord verjährt nicht« gewertet. In
dem Artikel heißt es rückblickend auf die Übergabe der Petition einige Tage zuvor:
»Der Bundespräsident hat sich nicht blicken lassen, die Delegation wurde nicht
empfangen – ›trotz Voranmeldung‹, wie die Veranstalter beklagen. Einen Erfolg
kann die Initiative dennoch verbuchen: Bundestagspräsident Norbert Lammert,
nicht erster, aber immerhin zweiter Mann im Staat, hat die Gräuel als Völkermord
bezeichnet« (ebd.).20

20 In dem Artikel wird auch auf die Debatte um die Rückgabe von Schädeln eingegangen,
wenn es weiter heißt: »Auch eine zweite Forderung der Initiative ›Völkermord ist Völkermord‹
könnte bald zumindest in Teilen erfüllt werden: die ›Identifizierung und Rückgabe aller nach
Deutschland verschleppten Gebeine von Menschen aus Namibia und anderen ehemaligen
Kolonien‹« (ebd.).
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Wenngleich Lammert in seinem Beitrag weder einen radikalen Positionswech-
sel vornahm noch neue Argumente einbrachte, schien allein der Umstand, dass
er als Bundestagspräsident ausdrücklich von »Völkermord« sprach, in der ö fent-
lichen Wahrnehmung als ein Wendepunkt – obwohl der Beitrag o fensichtlich von
Lammert als Privatperson verfasst worden war, erhielt er immedialen Diskurs eine
prominente autorisierte Sprechposition.21 Der mediale Au tritt markiert im Un-
tersuchungszeitraum ein herausragendes Ereignis und demonstriert, auf welche
Weisen und mit welchen Diskurse fekten Politiker*innen ihrerseits journalistische
Medien als ö fentliche Arena nutzen.

7.4.3 Auswärtiges Amt bestätigt neue »politische Leitlinie«

Wenngleich Gespräche zwischen den Außenministerien in Berlin und Windhoek
(Namibia) bereits seit Längerem liefen und die Diskussion über die (Nicht-)Aner-
kennung des Genozids an den Ovaherero und durch den Gastbeitrag von Lammert
eine neue Dynamik angenommen hatte, so deutete nur wenig darauf hin, dass eine
solche Anerkennung bereits in den darau folgenden Tagen o fiziell werden würde.
Die neue »politische Leitlinie« wurde durch das Auswärtige Amt eher beiläufig im
Rahmen einer Pressekonferenz der Bundesregierung am 10. Juli 2015 bekanntge-
geben (vgl. Kößler/Melber 2017: 70).

Wie sich der im Wortlaut verfassten Mitschri t entnehmen lässt, erfolgte die
Bestätigung zur Anerkennung des Genozids durch einen Sprecher des Auswärti-
gen Amts erst auf mehrfache Nachfragen aus dem Publikum. Nach einem bereits
längeren Dialog zwischen einer Journalistin oder einem Journalisten und Dr. Mar-
tin Schäfer, dem Sprecher des Auswärtigen Amts, folgte diese Passage:22

Frage: Herr Schäfer, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Die Haltung, die Mei-
nung der Bundesregierung ist: Ja, das war Völkermord.
Schäfer: Ich habe es Ihnen doch gerade so vorgelesen; in der Tat.
Zusatzfrage: Die Bundesregierung sagt: Das war Völkermord. – Das wäre ja jetzt
eine Meldung.
Schäfer: Dann melden Sie es.

Nach diesen Ausführungen wechselte das ema der Pressekonferenz abrupt. Die
mediale Resonanz, die auf diese unprätentiöseMeldung folgte,war vergleichsweise

21 Zu diesem Schluss kommen auch Kößler und Melber (2017: 71f.) Vgl. auch Blog-Beitrag von
Kim Tzodzi: https://www.kolonialismus.uni-hamburg.de/presseschau-anerkennung-des-geno
zids-an-den-herero-und-nama/ (letzter Abruf 24.10.2020).

22 Die Mitschri t ist online auf den Seiten der Bundesregierung abru bar: https://www.bundesr
egierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenzen/regierungspressekonferenz-vom-10-juli-8
47582 (letzter Abruf 24.10.2020).
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groß. Von den untersuchtenMedien berichteten am 10. Juli 2015 Spiegel online (Bun-
desregierung nennt Massaker erstmals »Völkermord«) und SZ online (»Berlin nennt
Herero-Massaker erstmals ›Völkermord‹«). Die SZ schrieb die Wende nicht nur al-
lein Lammert, sondern der deutschen Bundesregierung zu. Betont wird hier, dass
die Debatte über das »Verhalten der Deutschen in Namibia« durch das Gedenken
an den Genozid an den Armenier*innen im April neu entfacht worden sei. In der
Printausgabe der SZ erschien am Wochenende darauf im Ressort »Politik« unter
der Überschri t »Massaker nun ›Völkermord‹« eine dpa-Meldung, die nachfolgend
zur Veranschaulichung in voller Länge wiedergegeben werden soll.

»Berlin – Die Bundesregierung will die Massaker deutscher Truppen vor mehr als
100 Jahren im heutigen Namibia kün tig als »Völkermord« bezeichnen. Dazu soll
es laut Auswärtigem Amt auch eine gemeinsame Erklärung mit Namibia geben,
dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Dort wurden zwischen 1904 und 1908,
als Deutschland noch Kolonialmacht war, mehr als 85 000 Herero und Nama von
kaiserlichen Truppen ermordet. Die Kolonialherrscha t ging 1915 zu Ende. Nach
Angaben des Auswärtigen Amts gilt für die Bundesregierung nun als ›politische
Leitlinie‹ der Satz: ›Der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 war ein
Kriegsverbrechen und Völkermord.‹ Ob es auch eine förmliche Entschuldigung ge-
ben wird, ist o fen. DPA« (SZ, 11./12.7.2015, Massaker nun Völkermord)

Eine in Inhalten und Wortlaut ähnliche Meldung verö fentliche auch die taz eben-
falls am 11.7.2015 unter der Überschri t »Bundesregierung erkennt deutsche Ver-
antwortung für Taten in Namibia an – ›Völkermord und Kriegsverbrechen‹«. Er-
gänzend fügte die taz hinzu, dass eine Delegation der Ovaherero und Nama in
dieser Woche in Berlin angekündigt habe, gegen Deutschland vor Gericht zu zie-
hen, sofern die Bundesregierung den Genozid nicht »anerkennen, sich förmlich
entschuldigen und den Dialog mit den Überlebenden suchen« würde. Zudem wird
hier darauf verwiesen, dass es bei weiteren Verhandlungen »auch um finanziel-
le Entschädigung« gehen solle (taz, 11.7.2015, Bundesregierung erkennt deutsche
Verantwortung für Taten in Namibia).

In den Tagen zwischen dem 8. und 11. Juli 2015 (v.a. auch auf den Online-
Portalen) erschienen in den ausgewählten ZeitungenmehrereMeldungen und auch
ausführlichere Artikel zu den Äußerungen Lammerts und des Auswärtigen Amts.
Gemeinsam mit der kurz darauf erfolgten Stellungnahme des Auswärtigen Amts
konstituierte der Gastbeitrag von Lammert somit im Juli 2015 ein Diskursereignis,
in dem in denMedien einWendepunkt der deutschen Erinnerungspolitik hinsicht-
lich der Kolonialverbrechen in SWA konstruiert wurde.

Wie Kößler und Melber (2017: 74 f.) in ihrer Untersuchung darlegen, wurde in
den Monaten nach der Bekanntgabe durch das Auswärtige Amt am 10. Juli 2015
vor allem in Namibia intensiv über die Bedingungen der nun in Aussicht gestellten
Verhandlungen diskutiert. In den untersuchten deutschsprachigen Medien wur-
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de Anfang Oktober dagegen nur in der taz und auch lediglich in einer ebenfalls
sehr kurzen dpa-Meldung (80Wörter) verkündet, dass die Ovaherero unter »Stam-
mesoberhaupt« Vekuii Rukoro – der hier als neu ernannter Paramount Chief erst-
mals in der untersuchten Presse namentlich zitiert wird – in internationalen Foren
Druck auf Deutschland ausüben wollen, um »finanziell für die Verbrechen aus der
Kolonialzeit entschädigt zu werden« (taz, 6.10.2015, Herero fordern Wiedergutma-
chung). Rukoro wird mit dem Hinweis zitiert, dass die deutsche Bundesregierung
»direkte Verhandlungen« bisher abgelehnt habe, »nun sei die Geduld der Herero
erschöp t« (ebd.). Er habe allerdings keine konkreten Forderungen genannt. Dar-
über hinaus war zu deutsch-namibischen Verhandlungen und den damit verbun-
denen Kon likten in den Monaten nach der Pressekonferenz in den untersuchten
Zeitungen nichts zum ema verlautbar geworden.

7.4.4 Der deutsch-türkische Eklat im Jahr 2016

Größere mediale Aufmerksamkeit erhielt die Frage der Anerkennung des
Ovaherero- und Nama-Genozids in der untersuchten Presse im Zuge des deutsch-
türkischen Eklats um die Verabschiedung der sog. Armenien-Resolution im
Sommer 2016.

Die Resolution, die die Massaker an Armenier*innen 1915 in der Türkei als
Völkermord bezeichnet, wurde in einer Schlussberatung im Bundestag am 2. Ju-
ni 2016 fast einstimmig verabschiedet und provozierte sogleich wütende Reaktio-
nen des türkischen Präsidenten Erdogan, über die in den darau folgenden Tagen
in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit intensiv diskutiert wurden. Der Linken-
Abgeordnete Gregor Gysi sagte, es gehe darum, die Geschehnisse vor gut 100 Jah-
ren »endlich als das benennen, was es war: Ein Völkermord an bis zu 1,5 Millionen
Armeniern sowie Aramäern und Angehörigen weiterer christlicher Minderheiten«
(FAZ, 2.6.2016, Bundestag. Völkermord-Resolution fast einstimmig verabschiedet).

Bemerkenswert ist mit Blick auf die verfolgte Fragestellung, dass einige Bun-
destagsabgeordnete in ihren Redebeiträgen nicht nur die deutsche Mitschuld am
Armenien-Genozid einräumten, sondern in diesem Zusammenhang ausdrücklich
auf die noch ausstehende Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama
verwiesen (vgl. Kößler/Melber 2017: 81). Hierzu berichtete etwa die FAZ, dass u.a.
CemÖzdemir »außerdem an die vomDeutschen Reich an denHerero in Afrika ver-
übten Verbrechen [erinnerte]: Auch dieser Völkermord warte darauf, aufgearbeitet
zu werden« (ebd.).

Wie Kößler und Melber (2017: 80 f.) in ihrer Analyse der Plenarprotokolle zu
den Debatten im Bundestag aufzeigen, wurde – wie schon Ende April 2015 – auch
Anfang Juni 2016 die Anerkennung des Armenier*innen-Genozids fraktionsüber-
greifend befürwortet. In diesem Zusammenhang wurden auch einige der Argu-
mente, die zuvor gegen eine Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids
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angeführt worden waren, nun im Falle des Armenien-Genozids von Vertreter*in-
nen verschiedener Fraktionen entkrä tet. Dieser Widerspruch wurde auch in der
untersuchten Presse thematisiert. taz und Spiegel brachten jeweils Beiträge von und
mit dem Historiker Jürgen Zimmerer, in denen er das »inkonsequente Verhalten«
(taz) der Bundesregierung kritisierte und eine baldige o fizielle Anerkennung des
Ovaerero- und Nama-Genozids forderte. In einemMeinungskommentar in der taz
schrieb er:

»Dieses Zögern und Taktieren, ja das jahrzehntelange Ignorieren trugen mit dazu
bei, dass der Eindruck entstehen konnte, man sei schnell im Verurteilen und Be-
lehren, wenn es um andere ging, aber doch weit zögerlicher, sich an die eigene Na-
se zu fassen. Der allernächste Schritt muss nun die Anerkennung der deutschen
Verantwortung für den Genozid an den Herero und Nama sein. Sonst steht der
Bundestag als doppelzüngig da. Es wäre so viel besser, Vorbild zu sein, als nur mit
dem moralischen Zeigefinger zu winken.« (taz, 2.6.2016, Wer A sagt muss auch N
sagen)

Ähnlich äußerte sich der Historiker in dem Interview im Spiegel zwei Tage später,
dass die Armenien-Resolution vor demHintergrund der bisherigenWeigerung der
Bundesregierung, den Ovaherero- und Nama-Genozid als solchen anzuerkennen
und klar zu benennen, den Eindruck zulasse, »dass der Bundestag mit zweier-
lei Maß misst. Das spielt den Kritikern in die Hände, zumal die Resolution einen
Partner verärgert, von dem man sich in der Flüchtlingsfrage komplett abhängig
gemacht hat« (Der Spiegel, 4.6.2016, Zweierlei Maß).

Auf eben diese widersprüchliche Haltung der deutschen Bundesregierung bei
der Beurteilung von Genoziden wies dann auch der türkische Präsident Erdogan
erneut hin und erregte mit seiner Kritik an der deutschen Regierungspolitik große
mediale Aufmerksamkeit. Bereits zwei Tage nach der o fiziellen Verabschiedung
im Bundestag wandte er sich energisch gegen die Armenien-Resolution. Er erklär-
te, Deutschland habe kein Recht, über den Umgang der Türkei mit den Armeni-
er*innen zu urteilen, und forderte, dass die Bundesregierung zuerst die ›eigenen‹
Genozide, den Holocaust und den Genozid in SWA, anerkennen solle.

»Nach der Völkermord-Resolution des Bundestags hat der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdogan seinen Ton gegenüber Deutschland nochmals verschär t.
Deutschland sei ›das letzte Land‹, das über einen ›sogenannten Völkermord‹ der
Türkei abstimmen solle, sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrich-
tenagentur Anadolu am Sonntagabend in Istanbul. Zunächst solle Deutschland
Rechenscha t über den Holocaust und über die Vernichtung von mehr als
100.000 Herero in Südwestafrika Anfang des 20. Jahrhunderts ablegen.« (SZ
online, 6.6.2016, Erdogan fordert Rechenscha t)
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Die Berichte über die Vorwürfe von Erdogan erschütterten das Bild der Bundesre-
publik als ›Modell einer gelungenen Vergangenheitsbewältigung‹. Im Mittelpunkt
der Berichterstattung standen die he tigen Reaktionen aus der Türkei und die aku-
te Bedrohung türkischstämmiger Abgeordneter, die Präsident Erdogan als »Terro-
risten« und »verlängerten Arm« der PKK in Deutschland bezeichnete und denen
er – mit der Forderung nach einer ›Blutprobe‹ – ihre türkische Herkun t absprach
(vgl. ebd.).23 Ein ausführlicher Kommentar zum deutsch-türkischen Eklat um die
Armenien-Resolution erschien in der Zeit am 9.6.2016 unter der Überschri t »Mut-
termilch und böses Blut«. In diesem Artikel liegt der Fokus zwar auch auf den Vor-
würfen gegen türkischstämmige Bundestagsabgeordnete; es wird aber am Rande
darauf verwiesen, dass die AKP-Fraktion nun im türkischen Parlament einen An-
trag einbringen wolle, in dem es darum geht, die deutschen Massaker an den Ova-
herero in SWA als Genozid anzuerkennen. »Das peinliche Versäumnis des Deut-
schen Bundestages, dies noch nicht selbst getan zu haben, bietet eine Angri fs lä-
che« (Die Zeit, 9.6.2016, Muttermilch und böses Blut). Vorwürfen aus der Türkei
zufolge rede Deutschland nur über den Genozid an den Armeniern, um von »sei-
nem eigenen ›Völkermord‹ abzulenken« (ebd.). Im übertragenen Sinne lässt sich
solch eine ›Ablenkung‹ im untersuchten medialen Diskurs durchaus ausmachen.
Gemein ist den gesichteten Berichten aus SZ, FAZ und Zeit, dass die Bedrohung tür-
kischstämmiger Bundestagsabgeordneter – wie u.a. namentlich Cem Özdemir –
im Mittelpunkt steht und auf die Forderung Erdogans, Deutschland solle erst ein-
mal ›Rechenscha t‹ über Holocaust und eben den Ovaherero- und Nama-Genozid
ablegen, nicht oder nur am Rande eingegangen wird. Die he tig geführte Debat-
te um die Drohungen der türkischen Regierung und die Folgen für die deutsch-
türkischen Beziehungen überlagerte somit die Diskussion um eine gleichsam aus-
stehende Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids. Die Paradoxie, die
mit dieser Diskursdynamik verbunden waren, wurde auch medial herausgestellt:
So schrieb etwa Joachim Käppner in einem SZ-Kommentar auf der Meinungsseite
Anfang Juli: »Das ist schon eine kuriose Volte: Die Bundesregierung streitet mit
Ankara, weil sie den Völkermord an den Armeniern durch Türken 1915 als das be-
zeichnet, was er war. Die Bundesrepublik selber eierte aber stets herum, wenn es
um deutsche Verbrechen in den Kolonien ging, vor allem jene in Deutsch-Südwest«
(SZ, 5.7.2016, Herero und Nama – Deutschlands erster Völkermord).

23 Wie berichtet wurde, hatte die Resolution bei der türkischen Regierung – welche die Aner-
kennung des Armenien-Genozids strikt ablehnt – schon im Vorfeld Empörung ausgelöst und
Präsident Erdogan vor einer Verschlechterung der deutsch-türkischen Beziehungen gewarnt
(vgl. FAZ online, 2.6.2016, Bundestag. Völkermord-Resolution fast einstimmig verabschiedet).
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»Bedauerlich und … auch ein auch bisschen peinlich«: Lammert im ZDF
In der ZDF-Sendung »Berlin direkt« drückte Bundestagspräsident Lammert am 12.
Juni 2016 seine Unzufriedenheit über die noch ausstehende o fizielle Anerkennung
des Ovaherero- und Nama-Genozids aus. Zu den Vorwürfen aus der Türkei äu-
ßerte er wörtlich: »Dass es dazu nicht eine ähnlich unmissverständliche Erklärung
auf deutscher Seite gibt, finde ich bedauerlich und im Kontext der jüngeren Aus-
einandersetzungen auch ein bisschen peinlich« (zit.n. FAZ, 14.6.2016, Nicht erst
auf Druck Erdogans). Der ZDF-Beitrag wurde vielfach aufgegri fen und Lammerts
Äußerungen in der Presse bekrä tigt. Die Bundesregierung verö fentlichte nur we-
nige Tage später eine Stellungnahme, in der sie die »Massaker an den Herero und
Nama« erstmals o fiziell als »Völkermord« anerkannte; diese wurde von verschie-
denen Zeitungen zitiert (vgl. z.B. Zeit online, 13.7.2016, Gräuel an den Herero als
Völkermord klassifiziert).

Die Bedeutung dieses Ereignisses ergibt sich daraus, dass die Bundesregie-
rung erstmals in einem o fiziellen Dokument explizit von Völkermord sprach und
damit die jahrzehntelange Tabuisierung des Begri fs überwand.Wie Zeit online (im
Verweis auf einen Bericht der Frankfurter Rundschau) weiter erläuterte, betonte die
Bundesregierung, »dass ein Völkermord ›in einer historisch-politisch geführten öf-
fentlichen Debatte‹ auch in einem ›nicht rechtlichen‹ Sinn definiert werden kön-
ne. Es bleibe daher bei der Position, dass allein aus der Verwendung des Völker-
mordbegri fs keine Rechtsfolgen für Deutschland entstünden« (ebd.). Dieser Hin-
weis ging in der Berichterstattung etwas unter. Kritik kam v.a. von dem Linken-
Abgeordneten NiemaMovassat, der (als einziger) auch auf die Notwendigkeit einer
direkten Einbindung der Opferverbände in die Verhandlungen verwies, mit de-
nen auch über eine Form der Entschädigungszahlungen o fen verhandelt werden
müsse, wie etwa die SZ berichtete (vgl. SZ, 14.7.2016, Entschuldigung für Herero-
Massaker).

In den untersuchten Zeitungen wurden dagegen v.a. in der FAZ die kontinuier-
lichen Bemühungen der deutschen Politik in Richtung einer Auseinandersetzung
mit dem Genozid herausgestellt. »Es hat zwar lange gedauert, bis der Bundestag
sich mit diesem Kapitel der Geschichte befassen wollte. Doch ist ein Aussöhnungs-
prozess mit Namibia unabhängig von Erdogan längst im Gange«, lautet etwa ein
Kommentar (FAZ, 14.6.2016, Nicht erst auf Druck Erdogans). In dem Beitrag wird
betont, dass sich viele deutsche Bundestagsabgeordnete deutlich für eine Anerken-
nung des Ovaherero- und Nama-Genozids ausgesprochen hatten, bevor Erdogan
›Rechenscha t‹ von Deutschland gefordert hatte. In bedauerndem Ton wird festge-
stellt: »Es gehört zu den vielen unschönen Folgen der aktuellen Armenien-Debatte,
dass nun der Eindruck entsteht, Berlin handle auf Druck Ankaras« (ebd.).

Au fällig ist, wie hier die einzelnen (Oppositions-)Politiker, welche sich für ei-
ne Anerkennung des Genozids an den Ovaherero undNama ausgesprochen hatten,
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als repräsentativ für die o fizielle Regierungspolitik herausgestellt werden. Zitiert
wird hier dann die oben bereits behandelte ZDF-Sendung von Lammert, der – so
wird hier betont – »schon 2015 die Ereignisse sowohl in Armenien als auch im heu-
tigen Namibia als Völkermord bezeichnet hatte« (vgl. den Abschnitt zur »FAKT«-
Sendung zu Beginn dieses Kapitels). Wenngleich es »bedauerlich« und »peinlich«
sei, dass eine o fizielle Anerkennung bisher ausgeblieben sei, zeige sich Lammert
»zuversichtlich« mit Blick auf die Verhandlungen, die nun von dem »langjährigen«
ehemaligen CDU-Politiker Polenz geführt würden, der im Au trag von Steinmeier
als »Sonderbeau tragter für die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheitmit Nami-
bia« entsandt worden sei. In all diesen Ausführungen wird eine Kontinuitätslinie
einer proaktiven Erinnerungspolitik der Bundesregierung im Kontext der Ausein-
andersetzungen um eine Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama
ausgewiesen. Die Kritik aus der Türkei wird medial als Ereignis problematisiert,
welches diesem erfolgversprechenden deutsch-namibischen ›Versöhnungsprozess‹
im Wege steht.

7.4.5 »Zähe Verhandlungen« zwischen Berlin und Windhoek

Die Anerkennung des Genozids an denOvaherero undNama, die sich im »Schwenk
in der o fiziellen deutschen Sprachregelung« (Kößler/Melber 2017: 72) durch das
Auswärtige Amt im Juli 2015 ausdrückte, erö fnete den Weg für o fizielle bilaterale
Verhandlungen zwischen den Regierungen Deutschlands und Namibias im No-
vember desselben Jahres. Auf deutscher Seite wurde der Jurist Ruprecht Polenz
als hochrangiger ehemaliger CDU-Politiker aus dem Ruhestand geholt und von
Steinmeier zum Sonderbeau tragten ernannt. Von namibischer Seite wurde der
78-jährige Dr. Zedekia Ngavirue, der ehemalige Botscha ter in Brüssel, entsandt.

Wie Kößler und Melber feststellen, war die Ernennung Ngavirues auch unter
den Opferverbänden »zunächst von erheblichem Optimismus begleitet« (2017: 75),
denn Ngavirue – selbst hererosprachig, wie medial herausgestellt wurde – ist in
Namibia eine prominente und respektierte Persönlichkeit. Allerdings kam es schon
im Vorfeld der Entsendung von Polenz und Ngavirue zu Kon likten um die Frage
der Einbeziehung der Opfergruppen in die Verhandlungen, die sich weiter zuspit-
zen sollten.

Mit Blick auf den untersuchten medialen Diskurs fällt auf, dass Ngavirue zu-
nächst eine politische Position vertritt, die auch die namibische Regierung propa-
giert, wenn er betont, dass die deutschen Entschädigungszahlungen nicht nur an
die Ovaherero und Nama gehen, sondern alle betro fenen ethnischen Gruppen be-
rücksichtigen sollten und die Politik der ›Wiedergutmachung‹ somit letztlich auf
staatlicher Ebene anzusiedeln sei (vgl. FAZ, 29.4.2016, Berlin geht auf Namibia zu).

Das ö fentliche und mediale Interesse an den bilateralen Verhandlungen war
in Deutschland und Namibia wieder einmal insgesamt höchst ungleich gelagert.
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»In Namibia berichtete die Tagespresse über jeden Besuch von Polenz und kom-
mentierte diesen. In Deutschland wurde von den Verhandlungen nur wenig No-
tiz in den Medien genommen und alles lief weitgehend geräuschlos ab« (Köß-
ler/Melber 2017: 76). Tatsächlich finden sich in den ersten Monaten nach der Er-
nennung der beiden Sondergesandten in den untersuchtenMedien keine nennens-
werten Berichte. Hieran lässt sich abermals die Asymmetrie im Nachrichtenwert
der deutsch-namibischen Verhandlungen veranschaulichen.

Diese Verhandlungen schlugen sich in der bundesdeutschen Medienö fent-
lichkeit erst im Sommer 2016 – parallel zu dem deutsch-türkischen Eklat um
die Armenien-Resolution – in einer intensiven medialen Berichterstattung um
Polenz’ Reise nach Namibia nieder. In den ersten zwei Juliwochen 2016 wurde
in den untersuchten Zeitungen fast täglich über den Fortgang der schwierigen
bilateralen Gespräche berichtet.24 Polenz »wirbt dafür, die Aufarbeitung der deut-
schen Kolonialvergangenheit jetzt nicht mit der Armenien-Debatte zu verquicken
und nicht wegen des ö fentlichen Drucks Schnellschüsse zu produzieren«, schrieb
die FAZ (14.6.2016, Nicht erst auf Druck Erdogans). Diese Verhandlungsposition
wird in einem späteren Beitrag der FAZ online bekrä tigt: »Deshalb lehnte er es
auch ab, im Lichte der Kritik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan
in der Folge der Armenien-Resolution des Bundestages schneller zu handeln.
Deutschland könne natürlich einseitig dieses und jenes erklären, sagte er. Für
eine echte Versöhnung brauche man allerdings zwei Seiten« (FAZ online, 10.7.2016,
Völkermord-Wiedergutmachung).

Polenz wird hier als besonnener Diplomat repräsentiert, der bei den Verhand-
lungen nichts überstürzen will. Etwas ironisch wird der eigentlich bereits pen-
sionierte Polenz in einem späteren Beitrag im Feuilleton der SZ auch als »Chef-
Aufarbeiter« für die deutsch-namibische Vergangenheitsbewältigung bezeichnet.
»Er soll klären, was zwischen 1904 und 1908 in der deutschen Kolonie passiert ist,
und vor allem: was daraus für beide Seiten folgt« (SZ, 22.10.2016, Ungeliebtes Er-
be). In der Berichterstattung wird immer wieder sein stra fer Zeitplan betont: »Ziel
sei es, die Verhandlungen noch in diesem Jahr abzuschließen, damit der Bundes-
tag noch in dieser Legislaturperiode darüber abstimmen könne. In dem Text soll
das Massaker an den Herero und Nama als Völkermord bezeichnet werden« (FAZ,
29.4.2016, Berlin geht auf Namibia zu).

Wenngleich Polenz auch im weiteren Diskursverlauf mit »zuversichtlichen«
Kommentaren zum Fortgang der Verhandlungen zitiert wird, so erscheint er in
der Berichterstattung als knallharter Verhandlungspartner, der zunehmend zer-
knirscht wirkt und unter Zeitdruck gerät. Hierauf verweisen Überschri ten wie
»Zähe Verhandlungen« (Der Spiegel, 9.7.2016) und Kommentare wie »Einfach wird

24 Früheren Medienberichten zufolge sollte Polenz eigentlich schon im Juni nach Namibia rei-
sen, auf Wunsch Namibias sei die Reise aber auf Anfang Juli verschoben worden.
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das nicht« (Zeit online, 19.11.2016, Mit wem sprechen). Immer wieder wird Polenz
mit neuen Fristen zitiert, bis zu denen er die Verhandlungen abzuschließen wün-
sche.

Über die zähen deutsch-namibischen Gespräche berichteten im Juli 2016 auch
auf deutscher Seite alle ausgewählten Zeitungen. Dabei wurde die Frage der Ent-
schädigungszahlungen medial als zentraler Streitpunkt dargestellt. Die FAZ ver-
ö fentliche auf der Titelseite einen vergleichsweise langen Text, in dem berichtet
wurde, dass – kurz vor dem Besuch des Sonderbeau tragten Polenz – verschiedene
Vertreter*innen von Opfergruppen in Namibia »abermals hohe Entschädigungs-
zahlungen von Deutschland verlangt« hätten (FAZ, 4.7.2016). Dem Bericht nach
habe Paramount Chief Rukoro gegenüber der FAZ »Forderungen in Milliardenhö-
he« genannt, eine Klage in Den Haag angekündigt und Warnungen für deutsch-
stämmige Farmer*innen in Namibia ausgesprochen (vgl. hierzu Kapitel 8.3.1). Als
Grund für die Verzögerung werden vor allem die innernamibischen Streitigkei-
ten herausgestellt. Die Platzierung des FAZ-Artikels auf der Titelseite demonstriert
die aktuelle gesellscha tliche Relevanz des emas in der bundesdeutschen (Medi-
en-)Ö fentlichkeit.

Auch in anderen Beiträgen geht es nun weniger um die historischen Ereignis-
se, vielmehr richtet sich der Fokus auf die »schwierigen Verhandlungen zwischen
Deutschland und Namibia wegen Entschädigung an Herero und Nama« (Der Spie-
gel, 9.7.2016, Zähe Verhandlungen). In einem Kommentar in der SZ (5.7.2016, He-
rero und Nama –Deutschlands erster Völkermord) wird die nun zeitnah erwartete
o fizielle Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids ausdrücklich begrüßt
(»endlich«) und die bisherige »Ignoranz und Ablehnung« der deutschen Regierung
gegenüber »allen Forderungen und Bitten der Herero und Nama, ihr Leid anzuer-
kennen«, verurteilt. Die Probleme auf namibischer Seite werden hier – eine Folge
der Kolonialherrscha t – als »böser Spiegel der Kolonialgeschichte« verstanden.
Als Lösungsvorschlag wird eine deutsch-namibische (Zukun ts-)Sti tung stark ge-
macht. Zum einen sei dies eine »bessere und praktikablere Idee«, da Entschädi-
gungszahlungen »nach einem Jahrhundert juristisch kaum mehr durchzusetzen«
seien; zum anderen könne damit auch die positive (demokratische) Entwicklung
des post-/kolonialen Namibias (als ›afrikanischer Musterstaat‹) gewürdigt werden.
Im Schlusssatz heißt es: »Diese Freiheit bewahren zu helfen, wäre eine späte, aber
angemessene Reaktion auf das, was Deutsche diesem Land einst angetan und ge-
nommen haben.«

Die FAZ online berichtete, es bestehe Einigkeit auf beiden Verhandlungsseiten
darüber, »dass es eine gleichlautende Resolution des Deutschen Bundestages und
des namibischen Parlaments geben solle, in dem die Verbrechen des Deutschen
Reiches an den Herero und Nama als Völkermord bezeichnet werden« (FAZ online,
10.7.2016, Völkermord –Wiedergutmachung). In dem Bericht wird zudem eine of-
fizielle Entschuldigung der Bundesrepublik durch Bundespräsident Gauck in Aus-
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sicht gestellt. Entschädigungszahlungen an die Ovaherero werden vom Sonder-
gesandten Polenz im Namen der Bundesregierung strikt abgelehnt. »Polenz be-
krä tigte, er habe in Windhoek abermals deutlich gemacht, dass Berlin keine in-
dividuellen Entschädigungszahlungen leisten werde« (FAZ, 10.7.2016, Völkermord-
Wiedergutmachung).

Ausführlicher berichtete die FAZ nach der Rückkehr von Polenz aus Namibia
in einem Beitrag mit der Überschri t »Zähe Verhandlungen mit Namibia. Polenz
trotz Entschädigungsforderungen zuversichtlich« (FAZ, 11.7.2016). Die Ergebnisse
der Gespräche sind dem Bericht zufolge für Polenz zufriedenstellend verlaufen.

Als erster konkreter Schritt in Richtung einer o fiziellen Anerkennung wurden
Aussagen des Auswärtigen Amts gewertet; zwei Tage später erschien eine Reihe
von Artikeln, die sich auf ein »o fizielles Dokument« der Bundesregierung bezie-
hen.Darin habe die Bundesregierung dieMassaker an den Ovaherero undNama in
der früheren Kolonie ›Deutsch-Südwestafrika‹ zum ersten Mal in einem o fiziellen
Dokument als Völkermord bezeichnet (vgl. FAZ online, 13.7.2016, Kolonialgeschich-
te: Bundesregierung stu t Herero-Massaker als Völkermord ein). Die Überschri ten
in FAZ, SZ und Die Zeit verkündeten (abermals) eine Wende der deutschen Erinne-
rungspolitik: in der SZ lautete die Überschri t am selben Tag »Bundesregierung
räumt deutschen Völkermord ein« (SZ, 13.7.2016). Andere Meldungen waren nahe-
zu gleichlautend überschrieben »Deutsche Kolonialgeschichte. Gräuel an den He-
rero als Völkermord klassifiziert« (Die Zeit, 13.7.2016), »Entschuldigung für Herero-
Massaker« (SZ, 14.7.2016) und »Entschuldigung für Massaker« (FAZ, 14.7.2016). Die
explizite Benennung des Genozids in einem o fiziellen Dokument als »Völkermord«
wurde medial als wichtiges Ereignis dargestellt, wenngleich damit noch keine of-
fizielle Entschuldigung einherging.25

Einige Wochen später äußerte sich auch der Bundestagsabgeordnete Cem
Özdemir ausführlich in einem Gastbeitrag zur Anerkennung des Ovaherero-
und Nama-Genozids durch den Bundestag (Die Zeit, 4.8.2016, Nicht nur die Ar-
menier). Er forderte eine ebenso »unmissverständliche Erklärung« wie im Falle
der Armenien-Resolution, um »Aufarbeitung und Versöhnung überhaupt erst
zu ermöglichen« und gesellscha tlich Verantwortung übernehmen zu können.
Als denkbare Maßnahmen in Richtung einer »lebendige[n] Erinnerungskultur«
verwies er auf die Rolle von Schulen und Universitäten und stellte ebenfalls eine
Sti tung auf Bundesebene in Aussicht, die sich der Aufarbeitung der deutschen
Kolonialgeschichte widmen würde. Im Schlusssatz des Artikels heißt es: »Die

25 In diesem Diskurszusammenhang verö fentlichten zeitgleich zwei Zeitungen Interviews mit
Jürgen Zimmerer, in denen dieser die historischen Hintergründe zur deutschen Kolonialge-
schichte und dem Genozid in SWA/Namibia erläutert, Verbindungen zum Holocaust darlegt
und die deutsche Erinnerungspolitik diskutiert (Die Zeit, 14.7.2016, Erinnerung, Kolonialis-
mus, Verklärung; taz, 14.7.2016, Das konstituiert Völkermord).
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Anerkennung eines Völkermords ist kein Endpunkt. Sie ist der Au takt für die
eigentliche Arbeit.« (Ebd.) Allerdings wurde es danach in der Presse wieder still
um die Verhandlungen.

Anlässlich der »vierten Verhandlungsrunde« wurde erst Ende Oktober wieder
über den Verlauf der deutsch-namibischen Gespräche berichtet. In der Printausga-
be der SZ erschienen hierzu zwei (bzw. drei) ausführliche Artikel am Wochenende
vom 22./23. Oktober 2016 im Feuilleton unter den Überschri ten »Ungeliebtes Er-
be« und eine umfassende Reportage mit der dramatisierenden Überschri t »Schrei
aus der Wüste«.26 Diese Beiträge bieten einen umfassenden Überblick der Debat-
ten der letzten Jahre, von den ersten Forderungen nach Rückgabe der mensch-
lichen Gebeine an Namibia über die Kontroversen um die Armenien-Resolution
bis zu den aktuellen Verhandlungsgesprächen zwischen Berlin undWindhoek. Die
Schwierigkeiten der Provenienzforschung werden v.a. im Artikel »Ungeliebtes Er-
be« ausführlicher behandelt. Hier kommt Andreas Winkelmann, Leiter der For-
schungsgruppe der Berliner Charité, zu Wort. Rückblickend merkt er kritisch an,
dass die Bundesregierung sich herausgehalten hatte und die Institutionen die Kos-
ten alleine tragen mussten.

Anschaulich wird hieran, wie sich die verschiedenen Debatten verschränken
und vorausgegangen Ereignisse in aktuellen Auseinandersetzungen einen Nach-
klang finden. Exemplarisch demonstriert dieser Bericht eine narrative Struktur im
untersuchtenmedialenDiskurs,welche die verschiedenen Ereignisse in diachroner
Hinsicht verknüp t. Durch den Bezug auf verschiedene Debatten wird ein größerer
Zusammenhang hergestellt und die Komplexität der nunmehr jahrzehntelangen
Auseinandersetzungen um den Genozid an den Ovaherero und Nama sichtbar.

Im Vergleich zu der großen medialen Aufmerksamkeit anlässlich des Au takts
der Verhandlungen und der Reise von Polenz nachNamibia imSommer 2016finden
sich zu den späteren Verhandlungsrunden im Herbst in der untersuchten Presse
nur wenige Berichte. Das mediale Interesse scheint hier mit der Einsicht, dass
sich die Verhandlungen noch hinziehen würden, deutlich geringer. Zum Ende des
Untersuchungszeitraums zeigt sich in Berichten zu Polenz eine gewisse Distanz.
Dessen Unnachgiebigkeit und Überheblichkeit drücken sich auch in der auf Zeit
online zitierten Aussage, er wolle die Erwartungen der namibischen Seite auf ein
»realistisches Maß« bringen, aus:

»Im Gespräch mit ZEIT ONLINE schlägt er eine deutsch-namibische Zukun tsstif-
tung vor, aus der beispielsweise Jugendaustauschprogramme und Projekte zur

26 Der Artikel »Schrei aus der Wüste« wurde zeitgleich auf dem Nachrichtenportal SZ online
unter der Überschri t »Namibia, die Deutschen und der Völkermord« (SZ online, 22.10.2016)
verö fentlicht.
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Erinnerungskultur finanziert werden sollen. Zudem sollen Entwicklungs- und In-
frastrukturprojekte umgesetzt werden. Die größte Schwierigkeit sieht er darin,
›die Erwartungen Namibias auf ein realistisches Maß zu bringen‹. Ein realistisches
Maß? Zahlen will Polenz keine nennen. Zuerst müsse festgelegt werden, welche
Projekte realistischerweise umgesetzt werden können, schließlich sei die Verwal-
tungskapazität in Namibia begrenzt. Nur soviel: ›Je länger die Verhandlungen
dauern, desto größer werden die Erwartungen der namibischen Bevölkerung.‹«
(Zeit online, 19.11.2016, Mit wem sprechen)

Wie hier anschaulich wird, spricht sich Polenz vehement gegen individuelle Ent-
schädigungszahlungen aus und delegitimiert diesbezügliche Forderungen der He-
rero, – die in den Sammelklagen bestimmte Summen genannt hätten – als »fiktive
Schadensberechnungen« (ebd.). Mit seiner strikten Ablehnung eines Holocaust-
Vergleichs löste er in Namibia einen Eklat aus. In den untersuchten Artikeln wird
auf diesen Eklat nur an dieser einen Stelle verwiesen; dennoch ergibt sich insge-
samt ein Bild von Polenz, der sich gegenüber der namibischen Seite und insbeson-
dere gegenüber den Opfervertretungen, die Entschädigungen fordern, taktlos bis
aggressiv verhält, wie das nachfolgende Beispiel demonstriert.

»Mehr als hundert Jahre später streiten Nachfahren der Opfer und die Bundesre-
gierung um eine o fizielle Entschuldigung, Entschädigungszahlungen und auch
darum, ob die Massaker als Völkermord einzuordnen sind. Bei einem Tre fen vor
zwei Wochen in Windhuk kam es zum Eklat, weil der deutsche Unterhändler,
Ruprecht Polenz, den Vergleich dieser Verbrechen mit dem Holocaust ablehnte.
Opfervertreter verließen empört die Sitzung, eine schnelle Einigung ist nicht in
Sicht.« (Der Spiegel, 10.12.2016, Tod in der Wüste)

Zum Abschluss dieses Kapitels will ich im Folgenden noch einen Beitrag gesondert
betrachten, den das Nachrichtenmagazin Der Spiegel knapp zwei Wochen nach der
Verabschiedung der Armenien-Resolution verö fentlichte und der (etwas verzögert)
im Herbst 2016 für eine ö fentliche Kontroverse sorgte.

7.4.6 Der Spiegel-Artikel mit dem Farmer Schneider-Waterberg

Mitten in die Debatten um die Armenien-Resolution und die noch o fizielle An-
erkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids platzierte Der Spiegel (und auch
Spiegel online) im Sommer 2016 eine Reportage, der eine gänzlich andere Positio-
nierung einnahm und weit hinter mittlerweile dominante Deutungen im medial-
politischen Diskurs zurückfiel, womit sie unter kritischen Wissenscha tler*innen
und Aktivist*innen in Deutschland für Proteste sorgte.

In dem ausführlichen Artikel mit der Überschri t »Gewisse Ungewisshei-
ten« (Der Spiegel, 11.06.2016) stellt der renommierte Journalist und Afrika-
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Korrespondent Bartholomäus Grill gleich im Eingangssatz die Frage, ob es
den Völkermord an den Ovaherero und Nama »überhaupt gegeben« habe.27 Den
Au hänger des Artikels bilden die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Auseinanderset-
zungen um die Armenien-Resolution im Bundestag und den damit verbundenen
deutsch-türkischen Eklat (vgl. Kapitel 7.4). Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die
esen von Hinrich Schneider-Waterberg, einem zumindest in Namibia bekann-

ten »ehemaligen Farmer, langjährigen Politiker und Hobby-Historiker«, der seit
zwei Jahrzehnten darum bemüht sei, die »seiner Meinung nach ›tendenziöse und
falsche Geschichtsschreibung‹ über den Hererokrieg in den Jahren 1904 bis 1907
zu korrigieren«, wie in dem Artikel explizit genannt wird, der den Ausführungen
Schneider-Waterbergs großen Raum bietet. »War es ein Völkermord? ›Unsinn!‹,
sagt Hinrich Schneider-Waterberg. ›Es gab keinen Plan der deutschen Kolonial-
macht, das Volk der Herero auszurotten.‹ Der alte Mann sitzt auf der Veranda
seiner Farm im Norden Namibias und schaut auf das gewaltige Felsmassiv, nach
dem sich seine Familie benannt hat: Waterberg, Berg des Wassers« (ebd.).

Wie dieser Auszug veranschaulicht, bietet der Artikel ambivalente Deutungen
an. Einerseits wird die Einordnung der historischen Ereignisse als Genozid von
Schneider-Waterberg als »Unsinn« bezeichnet, andererseits wird darauf verwie-
sen, dass sein Buch »umstritten« sei. Der Farmer, der hier als alter Mann beschrie-
ben wird, beklagt in dem Artikel vor allem das vermeintliche »Deutungsmonopol
der progressiven Historiker« (ebd.) im aktuellen Diskurs um den Genozid an den
Ovaherero und Nama. In Bezug auf zivilgesellscha tliche Initiativen und Politi-
ker*innen, die nach der Armenien-Resolution im Bundestag mit einem Appell eine
o fizielle Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama gefordert hat-
ten, schimp t Schneider-Waterberg: »Diese Leute beten doch nur die Geschichts-
klitterei nach, die sich mittlerweile durchgesetzt hat. Aber von dem, was seinerzeit
tatsächlich geschah, haben sie wenig Ahnung. Und sie wollen die Wahrheit auch
gar nicht wissen.« Bemerkenswert ist der namentliche Verweis auf den Bundes-
tagsabgeordneten Niema Movassat (Die Linke), der im Jahr 2015 den Bundestag
mit dem Antrag seiner Fraktion dazu bringen wollte, den Genozid in SWA o fiziell
anzuerkennen und sich für diese Verbrechen bei den Nachfahr*innen der Opfer zu
entschuldigen.

Dem Spiegel zufolge hatte Movassat bei Recherchen in Namibia auf der Gäs-
tefarm Okosongomingo übernachtet, ein Tre fen mit Schneider-Waterberg aber
vermieden; dies wird indem Beitrag dahingehend interpretiert, dass eine persönli-
che Begegnung möglicherweise »jene Deutung der Geschichte erschüttert [hätte],
die seit 50 Jahren als Gewissheit gilt« (ebd.). In dieser Anekdote wird der Linken-
Abgeordnete als Beispiel für Kritiker*innen angeführt, die mit ihrer Agenda einem

27 In der Version des Artikels auf Spiegel online (vom 30.6.2016) bildet diese provokante Frage
sogar den Titel: »Gab es wirklich einen Völkermord an den Herero?«
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›Schuldkult‹ erlegen und deshalb blind für die historischen ›Wahrheiten‹ seien.
Schneider-Waterberg stellt solche aktuellen Vertreter*innen in eine Linie mit dem
»marxistischen DDR-Historiker« Horst Drechsler, der seiner Meinung nach »die
gängige Geschichtsdeutung« begründet habe. Dieser habe sich seinerzeit »haupt-
sächlich auf das berüchtigte Blue-Book der Briten vom Mai 1918«28 gestützt, wel-
ches Schneider-Waterberg als »antideutsche Propagandaschri t« betrachtet. Dem
namibischen Hobbyhistoriker kommt hier eine autoritäre Sprechposition zu, der
in dem Spiegel-Beitrag au fällig wenig entgegengesetzt wird. In einigen Punkten
werden dessen esen zwar etwas kritischer betrachtet, doch attestiert ihm der
Beitrag letztlich »unbezweifelbare Forschungsergebnisse« (ebd.). Wie Kößler und
Melber in ihrer Analyse des Beitrags feststellen, versuche Grill darin zwar »den An-
schein zu erwecken«, als distanziere er sich von den esen Schneider-Waterbergs.
»Doch die einseitige Grundtendenz seines Artikels macht ihm zum Komplizen sei-
nes Protagonisten« (Kößler/Melber 2017: 62).

Der Beitrag liest sich als eine mediale Intervention, welche die bisherigen De-
batten der vergangenen Jahrzehnte und den sich abzeichnenden gesellscha tli-
chen Konsens über die Einordnung der historischen Ereignisse als Genozid ra-
dikal infrage stellt, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem die Bundesregierung
erste Schritte unternahm, den Genozid an den Ovaherero und Nama o fiziell anzu-
erkennen. Insbesondere überrascht im untersuchten Diskurszusammenhang mit
Blick auf die Urheberscha t, dass Grill bereits imGedenkjahr 2004 einen Artikel ge-
schrieben hatte, in dem er klar von »Genozid« schrieb: »Es war der erste Genozid
des 20. Jahrhunderts« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräumen, au hängen, niederknallen;
vgl. Kapitel 7.2.3). Der Beitrag aus dem Jahr 2016 macht vor diesem Hintergrund
anschaulich, wie vermeintliche ›Gewissheiten‹ im Diskursverlauf von führenden
Journalist*innen selbst explizit herausgefordert werden.

In der kritischen Ö fentlichkeit wurde intensiv über die Entscheidung der Re-
daktion für die Platzierung eines solchen Beitrags debattiert, der sich deutlich auch
von anderen früheren Artikeln des Spiegel zum ema absetzte. Spitz kommentie-
ren Kößler und Melber (2017: 107): »Von einem Spiegel-Beitrag wird man keine Re-
chenscha t über die Kehrtwende der eigenen Position des Autors erwarten können.
Ähnliches gilt für die Politik der Spiegel-Redaktion in dieser Angelegenheit.« Die

28 Das »Blue-Book« bezeichnet einen im Jahr 1918 von der britischen Regierung verö fentlichten
»Report on the Natives of South-West-Africa and their Treatment by Germany«. Der besonde-
re Quellenwert des Reports, welcher von deutschen Kolonialist*innen als Propagandamittel
der Briten zurückgewiesen wurde, liegt v.a. in den Berichten von Augenzeug*innen, die et-
wa 13 Jahre nach den Kriegsereignissen gesammelt wurden. Sie schildern in bedrückender
Eindringlichkeit die brutale Kriegsführung und die menschenverachtende Behandlung der
gefangenen Ovaherero und Nama in den Konzentrationslagern der deutschen Schutztruppe.
Vgl. Silvester/Gewald 2003.
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Redaktion zeigte sich Kößler und Melber zufolge »weitgehend unwillig, eine De-
batte über Grills zumindest höchst kontroverse esen zuzulassen« (ebd.). Wenn
auch eher zögerlich, sei darau hin ein Streitgespräch zwischen Grill und Zimme-
rer als »Kompromissangebot« (ebd.) vereinbart worden, das allerdings erst viele
Wochen nach Erscheinen des Artikels im August 2016 stattfand. »Dessen Veröf-
fentlichung im November 2016 – 24 He te später! – dauerte schließlich so lange,
dass der Bezug zum Anlass kaum mehr herzustellen war« (ebd.).

Das »Streitgespräch« wurde als ö fentlicher Deutungskampf zweier prominen-
ter Experten inszeniert, wie der nachfolgende Teaser veranschaulicht:

»Die deutschen Kriegsgräuel sind unbestritten, doch handelte es sich tatsäch-
lich um einen Genozid? Waren sie gar der Au takt zu den Massenmorden des 20.
Jahrhunderts? Als Bartholomäus Grill, Afrika-Korrespondent des SPIEGEL, diese
Thesen infrage stellte (SPIEGEL 24/2016), warfen ihm namha te Wissenscha tler
Geschichtsklitterung vor. Nun traf sich Grill zu einem Streitgespräch mit seinem
schärfsten Kritiker Jürgen Zimmerer. Der in Hamburg lehrende Kolonialhistoriker
zählt zu den wichtigsten deutschen Genozidforschern.« (Der Spiegel, Tod in der
Wüste, 10.12.2016)

Mit Grill, der in der bundesdeutschen Medienö fentlichkeit als renommierter
Afrika-Korrespondent gilt, wird hier ein Journalist als Urheber grei bar und
dessen publizierte esen als streitbar dargestellt.29

Zimmerer: »Aber Sie zeichnen ein Zerrbild der Forschung und räumen dem nami-
bischen Publizisten und Farmer Hinrich Schneider-Waterberg breiten Raum ein.
Dessen Behauptungen sind jedoch seit Langem widerlegt. Sie stellen in Frage-
form eine steile These auf: Es war kein Völkermord, es gibt neue Dokumente, die
Wissenscha t irrt. Aber Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, mit den Wissen-
scha tlern zu reden, die diese These vertreten. Dieses Gespräch hätten wir vorher
führen sollen.«

Grill: »Ich habe keine steile These aufgestellt, sondern Zweifel formuliert. Bei allen
Vorbehalten gegenüber Schneider-Waterberg: Er hat einige neue Fakten ausge-
graben, die nicht in die Forschung eingegangen sind, zum Beispiel das Tagebuch

29 Als »führender deutscher Afrika-Korrespondent« (so wird er z.B. von Zimmerer im Streitge-
spräch angesprochen) wird der Journalist Bartholomäus Grill ausgewiesen, der als Korre-
spondent u.a. für Die Zeit und den Spiegel tätig war und (aus Kapstadt) über die deutsche
Kolonialvergangenheit und ihre Folgen im heutigen Namibia geschrieben hat. Seine Erfah-
rungen hat Grill zudem in populären Büchern wie dem Bestseller Ach, Afrika. Berichte aus dem
Inneren eines Kontinents (2003) verö fentlicht. Zuletzt erschien sein Buch Wir Herrenmenschen.
Unser rassistisches Erbe: Eine Reise in die deutsche Kolonialgeschichte (2019).
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Lothar von Trothas, des Oberkommandeurs der deutschen Besatzungstruppen.«
(Ebd.)

In der Auseinandersetzung mit Zimmerer beharrt der Journalist auf seiner Positi-
on und verteidigt auch die esen Schneider-Waterbergs (vgl. Kößler/Melber 2017:
107). Auf seinen eigenen Positionswechsel angesprochen, entgegnet Grill, dass er
selbst neue Einsichten und Erkenntnisse gewonnen habe und sich daher von der
»Völkermordthese« distanziere: »Grill: Ich habe die Standardwerke noch einmal
gelesen und neue Quellen entdeckt, Briefe von Soldaten, unverö fentlichte Tagebü-
cher,Missionarsberichte.Dabei kamenmir Zweifel an der Völkermordthese, die ich
lange selbst vertreten habe« (ebd.). Der renommierte Journalist Grill wird hier im
Sinne der Media Memory Studies zu einem »authoritative storyteller of the past«
(Neiger/Meyers/Zandberg 2011: 7), der seine eigene Position kritisch re lektiert und
letztlich ein Jahrzehnt später selbst revidiert. An diesen beiden Diskursfragmenten
lässt sich exemplarisch nachvollziehen, wie Sprecher*innen ganz unterschiedliche
Positionierungen einnehmen können. In beiden Fällen schreibt Grill als renom-
mierter Korrespondent, nimmt jedoch unterschiedliche Sprechpositionen ein.

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass der kontrovers
diskutierte Beitrag des renommierten Auslandskorrespondenten und das Streit-
gespräch demonstrieren, dass der mediale Diskurs nicht linear verläu t, sondern
von Brüchen geprägt ist. Das Ereignis macht exemplarisch deutlich, inwiefern na-
hezu fixiertes erinnerungskulturelles Wissen um den Genozid durch eine mediale
Intervention erschüttert werden kann. Besonders ist an diesem Fall, dass hier ne-
ben demwissenscha tlichen Experten ein Journalist als Diskursproduzent sichtbar
wird und seine medialen Deutungen des Genozids und dessen Folgen selbst zum
Streitobjekt werden. Deutlich wird hieran, inwiefern Journalismus nicht nur eine
ö fentliche Arena für erinnerungskulturelle Kämpfe bietet, sondern Journalist*in-
nen selbst als aktive und streitbare Erinnerungsagent*innen zu betrachten sind
und selbst verschiedene Diskursbeiträge ein und desselben Autors im Verlauf des
Untersuchungszeitraums große Widersprüche aufweisen können.

7.5 Zwischenfazit

Die Analysen in diesem Kapitel haben gezeigt, aufgrund welcher Anlässe und auf
welcheWeisen imUntersuchungszeitraum 2001 bis 2016medial an den Ovaherero-
und Nama-Genozid erinnert worden ist. Dabei ist deutlich geworden, dass es sich
um einen dynamischen Aushandlungsprozess handelt und im Zuge der behan-
delten Diskursereignisse jeweils verschiedene Problemdefinitionen und zentrale
Handlungsträger*innen im Vordergrund der Berichterstattung stehen.
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Zunächst habe ich dargelegt, dass die UN-Konferenz im August/September
2001 von dem damaligen Paramount Chief Kuaima Rirukao als internationales Fo-
rum genutzt wurde, um die Entschädigungsforderungen der namibischen Ova-
herero zu artikulieren und eine Sammelklage gegen die Bundesrepublik und deut-
sche Firmen anzukündigen.Die Sammelklage der HPRCwurde wenig später an ei-
nem US-Gericht eingereicht. Dieses Ereignis habe ich als Au takt des ö fentlichen
Diskurses betrachtet, obwohl die Anzahl der untersuchten Berichte vergleichswei-
se überschaubar war. Au bauend darauf habe ich die ese formuliert, dass das
Ereignis das Potenzial hatte, eine größere Ö fentlichkeit herzustellen, dieses aber
durch drei Faktoren verhindert wurde: Erstens wurde eine Diskussion über Ent-
schädigungszahlungen im Rahmen der UN-Konferenz von westlichen Staaten ab-
geblockt; zweitens haben die Terroranschläge vom 9. September 2001 als globa-
les Ereignis die mediale Aufmerksamkeit in diesem Zeitraum bestimmt; drittens
ist ein internationaler Gerichtsprozess ausgeblieben und die Klage wurde letztlich
diskret zurückgezogen.

Hinsichtlich der Frage nach den Problematisierungsweisen ist im Kontext
dieses ersten Ereignisses festzustellen, dass die Entschädigungsforderungen von
Riruako zunächst im Kontext der panafrikanischen Reparationsbewegung standen
und somit als Teil eines breiteren globalen ›Problems‹ der gesellscha tlichen und
politischen Aufarbeitung von Kolonialismus und transatlantischem Handel mit
versklavten Menschen erschienen. In der Berichterstattung wird das historische
Ereignis dann aber isoliert betrachtet und seine Lösung als ein spezifisches
›Problem‹ zwischen den namibischen Ovaherero und deutschen Firmen (und
erst im zweiten Schritt auch der Bundesregierung) dargestellt. Dabei werden die
juristischen Auseinandersetzungen betont und das Problem als »Rechtsstreit«
(Der Spiegel, 9.2.2004, Klage unzustellbar) definiert. Verharmlosend wird es auch
als Au takt einer Reihe von »Rechtsstreitigkeiten« (FAZ, 6.8.2004, Spätfolgen des
Imperialismus) bezeichnet. Durch diese Problemdefinition wird die Zuständigkeit
in erster Linie an internationale Gerichte verwiesen und juristische Expert*innen
zitiert, welche die technischen Details der Sammelklage der Ovaherero darlegen –
v.a. in der FAZ – und deren (geringe) Erfolgsaussichten diskutieren. Dennoch wird
ein politisches Spannungsverhältnis aufgezeigt, welches besonders am damaligen
Außenminister Joschka Fischer festgemacht wird. Dessen politische Position wird
als ambivalent dargestellt, da er in Durban zunächst eine Entschuldigung für die
Verbrechen im Namen von Kolonialismus und Sklaverei aussprach, vor dem Hin-
tergrund der Sammelklage der Ovaherero aber jegliche »entschädigungsrelevante«
Aussage verweigert. Mit dieser in der Berichterstattung vielzierten Aussage wird
das Feld des politisch Sagbaren abgesteckt, dessen Be- und Entgrenzungen im
Untersuchungszeitraum medial sehr aufmerksam beobachtet werden. Der me-
diale Fokus richtet sich in den untersuchten Berichten darauf, ob Vertreter*innen
der Bundesregierung insbesondere die Begri fe »Völkermord« und »Schuld« im
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Kontext der Auseinandersetzungen um die deutsch-namibische Kolonialgeschich-
te benutzen und wie sie sich zu den Entschädigungsforderungen der Ovaherero
verhalten. In diesem Zusammenhang wird eine außenpolitische Lösungssuche
verfolgt, der Fokus richtet sich auf die bundesdeutsche Namibia-Politik und
Stellungnahmen des Auswärtigen Amts als zuständige Instanz.

Als ho fnungsvolle Handlungsträgerin steht im Gedenkjahr 2004 die damali-
ge Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul im Mittelpunkt der Berichterstattung.
Ihre Rede im Rahmen der zentralen Gedenkfeiern in Namibia im August 2004 und
insbesondere die daran enthaltene ›Bitte um Vergebung‹ wird medial mit zahlrei-
chen Beiträgen bedacht und fast einhellig als (Er-)Lösung des angespannten Ver-
hältnisses gedeutet. Hier wird medial eine ›entwicklungspolitische‹ Rahmung for-
ciert, in der die Begri fe der »Versöhnung« und des »Dialogs« aus dem politischen
Diskurs von Wieczorek-Zeul in der Berichterstattung dominieren und insbeson-
dere die bereits erfolgte ›Entwicklungshilfe‹ des deutschen Staats an Namibia her-
ausgestellt wird. Eine ›versöhnende‹ entwicklungspolitische Zusammenarbeit wird
hier als Lösungsvorschlag medial angenommen. In kritischen Beiträgen werden
hingegen die genaue Wortwahl und der christliche Duktus scharf analysiert und
sichtbar gemacht, dass es sich bei der Entschuldigung vonWieczorek-Zeul letztlich
um eine (erfolgreiche) »Gratwanderung« (FAZ, 16.8.2004, Eine christlichmotivierte
Entschuldigung) gehandelt hat.

Mit Blick auf die Anlässe der Berichterstattung lässt sich hier abschließend fest-
stellen, dass zunächst das Jubiläum im Januar 2004 von verschiedenenRedaktionen
für eine breite und terminorientierte ematisierung der Kolonialgeschichte, des
Genozids in SWA und seiner Folgen genutzt wurde. Dabei stehen die historischen
Ereignisse im Sinne des Gedenktagsjournalismus im Mittelpunkt – in den Arti-
keln werden aber auch die Folgen des Genozids in der Gegenwart beleuchtet und
Bezüge zu aktuellen politischen Debatten herstellt.

Bemerkenswert ist, dass mit dieser Art der terminorientierten Berichterstat-
tung das Gedenken an dieses historische Ereignis – dessen Folgen sich vor allem
im post-/kolonialen Namibia zeigen – als gesellscha tspolitisch relevant für die
allgemeine bundesdeutsche Ö fentlichkeit gesetzt wird, die sich genau 100 Jah-
re nach Kriegsbeginn mit ›ihrer eigenen kolonialen Vergangenheit‹ auseinander-
setzen muss. Hier bildet sich eine Problematisierungsweise heraus, welche ein
gesamtgesellscha tliches erinnerungskulturelles bzw. -politisches Problem in den
Vordergrund stellt. Anders als im Falle der Sammelklage, welche eine wirtscha ts-
rechtliche und politische Problematisierungsweise befördert und die Auseinan-
dersetzungen mit dem Genozid und seine Folgenden als »Rechtsstreit« definiert,
der v.a. in einer juristischen Fachö fentlichkeit innerhalb eines Spezialdiskurses
verhandelt wird, wird im Gedenkjahr 2004 die allgemeine gesellscha tliche (und
v.a. weiße) Ö fentlichkeit in der Berichterstattung aufgefordert, sich selbstkritisch
mit der verdrängten Kolonialvergangenheit auseinanderzusetzen. Der Journalis-
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mus positioniert sich in diesem Kontext als kritische Beobachtungsinstanz des
erinnerungskulturellen Re lexionsprozesses. Das konstruierte journalistische Er-
innerungsnarrativ deckt sich weitestgehend mit Darstellungen der Genozidfor-
schung und stellt dabei drei zentrale Daten heraus: den ›Aufstand‹ der Ovaherero
am 11./12. Januar 1904, die ›Entscheidungsschlacht‹ am Waterberg am 11. August
1904, welche als Wendepunkt des Krieges in einen Völkermord gedeutet wird; und
den 2. Oktober 1904 als zentrales Datum, an dem der »Vernichtungsbefehl« von
General von Trotha verkündet wurde. Bemerkenswert ist hier neben dem Umfang
auch die Gattungsart der Beiträge, unter denen sich vermehrt auch interpretie-
rende und kommentierende Formen der journalistischen Berichterstattung finden
und deutlich machen, dass das historische Ereignis von aktueller gesellscha tli-
cher und politischer Relevanz ist. Allerdings zeigt meine Analyse, dass das mediale
Interesse nach demHöhepunkt im August 2004 stark ab lacht und eine große zeit-
liche Lücke im Untersuchungszeitraum entsteht. Obgleich es in den darau folgen-
den Jahren mehrere Anträge und Aussprachen im Bundestag um die Anerkennung
des Ovaherero- und Nama-Genozids gegeben hat, erhielt das ema zunächst kei-
ne größere mediale Resonanz.

Einen weiteren Höhepunkt habe ich erst sieben Jahre später im Kontext der
Rückgabe von menschlichen Gebeinen an Namibia und dem damit verbundenen
politischen Eklat in der Berliner Charité identifiziert. Meine Analyse zeigt, dass in
der Berichterstattung ein wissenscha tlich-ethisches Problem betont wird und die
Zuständigkeit bei Museen und Archiven gesehen wird, die koloniale anthropolo-
gische Sammlungen verwahren. Im Kontext der Debatten um die Herkun t dieser
›Objekte‹ werden mediale Erinnerungen an rassistische Studien in den Konzentra-
tionslagern im damaligen SWA re-/konstruiert. Ein besonderes Problembewusst-
sein wird in diesem Zuge durch die Anführung der grausamen Details gescha fen
und dabei direkte Verbindungslinien zu späteren nationalsozialistischen Verbre-
chen gezogen. Im Kontext von Berichten über die Rückgabe von menschlichen Ge-
beinen an die namibische Delegation wird herausgestellt, dass es sich dabei um
Schädel von getöteten Ovaherero und Nama handelt. Indem hier die Perspektiven
der Nachfahr*innen der Opfer eingenommen werden, welche als Delegierte für
die Rückgabe der Schädel nach Berlin gereist sind, wird die besondere kulturelle
Bedeutung einer Rehumanisierung vermittelt. Hier wird der Wert der menschli-
chen Würde angesprochen. Im Mittelpunkt der Berichterstattung steht jedoch der
Eklat um die Rede der Staatsministerin des Auswärtigen Amts, Cornelia Pieper,
die in au fallend personalisierter Form für die Eskalation während der Abschluss-
zeremonie in der Berliner Charité verantwortlich gemacht wird. Diese Rede wird
mit der Entschuldigung von Wieczorek-Zeul in Namibia im Jahr 2004 verglichen
und die Auseinandersetzungen in der Charité werden als neuerlicher Tiefpunkt des
deutsch-namibischen Verhältnisses bezeichnet.
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Die Rekonstruktion der Debatten, die im Kontext der Armenien-Resolution
entstanden sind und in den Jahren 2015 und 2016 zu zwei medialen Höhepunk-
ten führten, demonstrieren, auf welche Weise sich Erinnerungsdiskurse in der
Berichterstattung verschränken und sich im Sinne einer »multidirektionalen«
(Rothberg 2009) Erinnerungskultur gegenseitig zu Anerkennung verhelfen kön-
nen. Anschaulich wurde, wie Parlamentarier*innen im Kontext der Debatten um
den Ovaherero- und Nama-Genozid selbst mit Gastbeiträgen in den medialen
Diskurs intervenieren und Deutungen einbringen.

Die in diesem Kapitel analysierten Beispiele demonstrieren, inwiefern die Be-
richte über die deutsch-namibischen Verhandlungsgespräche den Fokus auf die
konkrete Umsetzung einer o fiziellen Anerkennung des Genozids und Elemente
einer versöhnenden Politik richten, die jedoch durch verschiedene Streitpunkte
belastet bleibt. Auch wenn hier die diplomatischen Auseinandersetzungen imMit-
telpunkt der Berichterstattung stehen,wird dort immerwieder auch an die histori-
schen Ereignisse erinnert, die überwiegend faktenbasiert und knapp abgehandelt
werden. Durch die wiederholte Anführung der o fensichtlich gesicherten Fakten
wird das Wissen um den Genozid an den Ovaherero und Nama objektiviert. Die
Erzählungen über den Genozid und seine Folgen scheinen zum Ende des Unter-
suchungszeitraums gefestigt – umstritten ist und bleibt lediglich die Frage nach
dem politischen Umgang mit den anhaltenden Entschädigungsforderungen aus
Namibia und der verfolgten Lösungsvorschläge. Die Kontroverse um den Spiegel-
Beitrag – die ich im letzten Teil dieses Kapitels ausführlicher behandelt habe –
zeigt jedoch, dass hier nicht von einer kontinuierlichen Entwicklung im media-
len Erinnerungsdiskurs ausgegangen werden kann, sondern die Berichterstattung
durch Diskontinuität und Widersprüche geprägt ist.



8. Mediale Repräsentationen der Ovaherero

In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt meiner Analyse auf medialen Repräsenta-
tionen und Sprechpositionen der Ovaherero. Die damit verbundene Fragestellung
zielt darauf, wer im medialen Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid wie
sichtbar wird und sprechen darf. Im Fokus der spezifischen postkolonialen Bril-
le steht dabei die analyseleitende Frage, welche Selbst- und Fremdbilder aufseiten
von ehemals Kolonialisierten und Kolonialisierenden bzw. deren Nachfahr*innen
medial konstruiert werden und wie Anzuerkennende und Anerkennende in den
gegenwärtigen Auseinandersetzungen positioniert werden.

Im Folgenden werden zunächst mediale Repräsentationen der historischen
Protagonist*innen im Zusammenhang mit dem Genozid an den Ovaherero und
Nama analysiert, da sie eine Folie für Subjektivierungsweisen und Anerkennungs-
ordnungen in der Gegenwart bilden. Insbesondere interessiert mich hier, inwie-
fern die Opfer des Genozids bzw. deren Nachfahr*innen in der journalistischen
Berichterstattung Anerkennung erfahren bzw. durch welche medialen Repräsen-
tationsmuster ihnen diese verwehrt wird. Vertreter*innen der Postcolonial Studies
betonen jedoch, »dass die Trennung der Identitäten von Kolonisierenden und Ko-
lonisierten […] problematisch ist, da beide den Kolonialismus als Machtinstrument
jeweils voraussetzen; Kolonisierende und Kolonisierte bedingen sich ebenso wie
Täter und Opfer, Subjekt und Objekt« (Warnke 2009: 6). Entsprechend dieser Ein-
sicht habe ich in der Diskursanalyse stets das gegenseitige Konstitutionsverhältnis
post-/kolonialer Identitätskonstruktionen re lektiert, die Analyse konzentriert
sich im Folgenden gemäß dem formulierten Erkenntnisinteresse aber auf die
mediale Repräsentation der Ovaherero (und Nama). In Kapitel 8.1 analysiere ich
zuerst die Repräsentationsmuster der historischen Protagonist*innen. Kapitel
8.2 richtet den Blick auf mediale Repräsentationen der heutigen Ovaherero als
Nachfahr*innen der Opfer des Genozids. In Kapitel 8.3 widmet sich die Analyse
dann den Sprechpositionen von zentralen Vertreter*innen der Ovaherero als
Akteur*innen im gegenwärtigen Kampf um Anerkennung.
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8.1 Ambivalente Repräsentationsmuster der Opfer des Genozids

In diesem Teil der Analyse wird kritisch dargelegt, wie Vertreter*innen der Ova-
herero (und Nama) in der untersuchten Berichterstattung medial repräsentiert
werden. Insbesondere war meine Analyse in Auseinandersetzung mit anerken-
nungstheoretischen Überlegungen von der Frage geleitet, inwiefern diese im Sin-
ne Judith Butlers (2005) als »betrauernswürdige« Opfer an-/erkennbar werden. In
der Berichterstattung habe ich in dieser Hinsicht zwei zentrale Repräsentations-
muster identifiziert, die ich im Folgenden in ihrer Ambivalenz näher behandeln
werde. Zuerst werde ich grundsätzlicher auf die Verwendung des Opferbegri fs in
der untersuchten Berichterstattung eingehen (8.1.1). Dann werde ich aufzeigen,
wie die Ovaherero und Nama in der Berichterstattung zum einen als ›fremd‹ und
›afrikanisch‹ (8.1.2) sowie zum anderen als widerständig und gewaltbereit (8.1.3)
repräsentiert werden.

8.1.1 Zum Begriff »Opfer« und zu Opferzahlen in der Berichterstattung

Die Ovaherero (und Nama) werden im medialen Diskurs als zentrale Gruppe des
Krieges von 1904 bis 1908 in der ehemaligen Kolonie ›Deutsch-Südwestafrika‹ ein-
geführt und aufseiten der Verlierer*innen des Krieges und Opfer des Genozids
positioniert. Au fällig an den untersuchten Artikeln ist zunächst, dass Gruppen
der Ovaherero und Namameist nur in historischen Rekonstruktionen der kolonia-
len Auseinandersetzungen und des Genozids ausdrücklich als »Opfer« bezeichnet
werden und der Begri f selbst in solchen Zusammenhängen au fällig selten genutzt
wird. Überwiegend wird neutral von den »Herero« und »Nama« geschrieben, diese
werden vielfach aber auch als namibische »Volksgruppen« oder »Hirtenvolk« be-
zeichnet und zudem häufig mit dem Adjektiv »aufständisch« versehen, wie das
nachfolgende Beispiel zeigt.

»Vor hundert Jahren metzelten deutsche Soldaten in der Schlacht am Waterberg
das aufständische Volk der Herero nieder und vertrieben sie in die Omaheke-
Wüste, wo die meisten verhungerten und verdursteten. Nach Schätzungen
starben während der Aufstände gegen die deutsche Kolonialmacht von 1904 bis
1908 mindesten 65 000 Herero und die Häl te der 20 000 Nama.« (SZ, 16.8.2004,
Wieczorek-Zeul entschuldigt sich)

Die Ovaherero werden hier als »aufständisches Volk« repräsentiert, welches von
deutschen Kolonialsoldaten »niedergemetzelt« [sic!] und in die Wüste getrieben
wurde. Auf gleichzeitig dramatisierende und dennoch sehr nüchterne Weise wird
an das Schicksal der Kolonialisierten erinnert. Die hohen Opferzahlen aufseiten
der Ovaherero und Nama werden als ›Fakten‹ angeführt. Das historische Ereignis
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wird mit dem problematischen Begri f der »Aufstände« bezeichnet, welcher die
Klassifizierung der Ovaherero als »aufständisches Volk« unterstreicht.

Mit Blick auf die Frage nach der medial konstruierten Erinnerung an das Leid
der Ovaherero und Nama unter der deutschen Kolonialmacht bzw. der medialen
Repräsentation von Opfern und Überlebenden kann festgestellt werden, dass die
untersuchte Berichterstattung von der Perspektive der Kolonialisierenden domi-
niert wird. Die Opfer und das Leid bleiben abstrakt, individuelle Schicksale werden
nur inwenigen Ausnahmen geschildert.Dies ermöglicht kaumAnerkennung. Zwar
werden in der Rekonstruktion der historischen Geschehnisse einzelne Akteur*in-
nen wie v.a. die »Chiefs« Samuel Maharerero und Jacob Morengo oder Hendrik
Witbooi als Protagonisten des Kon liktes und mutige Kontrahenten der deutschen
Kolonialgeneräle im ehemaligen SWA als heroische Krieger als Individuen heraus-
gestellt; ansonsten werden die Ovaherero undNama aber überwiegend kollektiv als
ethnisch definierte Schicksalsgemeinscha ten charakterisiert. Bedeutsam ist da-
bei, dass sie meist aus der Distanz, nämlich aus der Perspektive damaliger deut-
scher Kolonialist*innen, betrachtet werden. Dies hat Konsequenzen für die medial
vermittelte Anerkennbarkeit, insofern als –wie Butler argumentiert – vordergrün-
dig solche Leben als betrauernswert an-/erkannt werden, die ›uns‹ vertraut sind
und ein ›menschliches Gesicht‹ bekommen (vgl. Butler 2005: 56). Der Großteil der
untersuchten Berichterstattung bleibt bei einer abstrakten Opferkategorie, sodass
kaum Nähe vermittelt wird.

Ein wichtiger Aspekt der Berichterstattung ist die Anführung von Opferzah-
len. Die Zahl der Opfer des Krieges und Genozids ist in der Forschung lange Zeit
ein zentraler Streitpunkt gewesen, da die insbesondere die asymmetrische Gewalt-
konstellation ein entscheidendes Kriterium für die fachliche und juristische Ein-
ordnung als Genozid ist – wie auch in der Berichterstattung diskutiert wird.

In vielen Medienberichten wird der Widerstand der Ovaherero betont und der
Krieg sowie der darau folgende Genozid als ›Vergeltungsaktion‹ inszeniert. Ein sol-
ches Muster findet sich bspw. in einem Artikel aus dem Jahr 2004, in dem es heißt:

»Auf den Herero-Aufstand, der am 12. Januar begann, antworteten die ›Schutz-
truppen‹ mit diesem ersten von den Deutschen verübten Völkermord. Als Vergel-
tung für den Tod von 123 Deutschen, darunter Robert Rakete, wurden die meisten
Herero getötet. Lebten vor dem Krieg rund 80 000 Angehörige des Hirtenvolks in
Deutsch-Südwestafrika, waren es danach nur noch etwas mehr als 15 000.« (SZ,
10./11.1.2004, Die Qualen eines vergessenen Volkes)

Der »Völkermord« wird hier explizit als »Vergeltung« bezeichnet und als Reaktion
(im Zitat: ›Antwort‹) auf denWiderstand der Kolonialisierten gedeutet. Die Anfüh-
rung der ›Opfer‹ auch aufseiten der deutschen Kolonialmacht kann hier mit Aleida
Assmann als eine Strategie des »Aufrechnens« identifiziert werden (vgl. Assmann
2006: 169 f.; Haritos 2019: 36). In dem Beispiel der SZ erscheint die »Vergeltungs-
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aktion« für die gezählten 123 getöteten »Deutschen« im Vergleich zu den mehr
als 60 000 getöteten Ovaherero unverhältnismäßig. Dies ist eine extreme Gewalta-
symmetrie, welche die Deutung der Ereignisse als »Völkermord« verstärkt. Im Ge-
gensatz dazu steht etwa ein FAZ-Artikel in der Ruprik »Zeitgeschehen«, der im Juni
2016 erschien und in dem lediglich Opferzahlen aufseiten der Deutschen bezi fert
werden, nicht aber aufseiten der Ovaherero: »Die Deutschen beklagten amWater-
berg 26 Tote und 60 Verwundete. Die Verluste der Herero sind nicht bekannt. Die
eigentliche Tragödie begann für die Flüchtenden aber erst. Die deutschen Truppen
verfolgten die Herero und trieben sie so tiefer in die Wüste« (FAZ, 24.6.2016, Tod
in der Wüste).1

Indem die Erinnerung an die »Toten« und »Verwundeten« hier auf das Leid
der Deutschen fokussiert, wird die Täterscha t im Kontext des Genozids relativiert.
Diese beiden Diskursfragmente verdeutlichen, was für unterschiedliche Deutun-
gen durch die Strategie des Aufrechnens bzw. durch die einseitige Betonung von
Opferzahlen in der Berichterstattung erzielt werden. Im Folgenden werde ich nä-
her betrachten, wie die Ovaherero (und Nama) medial repräsentiert werden.

8.1.2 Stereotype Repräsentationen der ›afrikanischen‹ Kolonialisierten

Die Gruppen der Ovaherero und Nama werden – sofern eine Klassifizierung er-
folgt – in erster Linie als ethnisch definierte ›afrikanische‹ »Volksgruppen« einge-
ordnet; wiederholt wird von »Stamm« oder »Stämmen« geschrieben, speziell die
Ovaherero werden auch als »Hirtenvolk« oder »Nomadenvolk« bezeichnet. Mit sol-
chen Begri fen werden eine koloniale Bezeichnungspraxis fortgesetzt und tradierte
stereotype Repräsentationen von ›Afrika‹ und europäischem Überlegenheitsden-
ken reproduziert.

Wie bereits an verschiedenen Stellen deutlich geworden ist, werden die Ova-
herero und Nama in der Berichterstattung o tmals als exotisch-fremd und als un-
terlegene ›Andere‹ repräsentiert. In vielen der untersuchten Berichte werden in
Passagen über die historischen Auseinandersetzungen deutsche Kolonialsoldaten
mit Begri fen wie »kaiserliche Truppen« oder auch mit dem euphemistischen Be-
gri f »Schutztruppen« auf der einen und den Ovaherero und Nama als Angehörige
von »Stämmen« auf der anderen Seite einander gegenübergestellt. Mit solchen un-
re lektiert verwendeten Bezeichnungen werden koloniale Di ferenzkonstruktionen
in der journalistischen Berichterstattung re-/produziert.2

1 Unter dieser Überschri t erschien im Dezember 2016 auch ein »Streitgespräch« zwischen
dem Historiker Jürgen Zimmerer und dem Journalisten Bartholomäus Grill (vgl. Kapitel
7.4.6).

2 Exemplarisch stehen hier etwa die detaillierte Analyse des Artikels von Bartholomäus Grill
mit der Überschri t »Aufräumen, au hängen, niederknallen« (Die Zeit, 5.8.2004) in Kapitel
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Insbesondere aus postkolonialer Perspektive kritisch zu betrachten sind Be-
schreibungen von Ovaherero auf der Flucht, in denen sie und die Namamit Begrif-
fen aus dem ›Tierreich‹ assoziiert werden. Derartige Metaphern haben starke ko-
lonial-rassistische Konnotationen, die Entmenschlichung von Afrikaner*innen stellt
eine »tradierte Strategie der Herabwürdigung« (Arndt 2006: 29) dar.3 In der unter-
suchten Berichterstattung wird unre lektiert und wiederholt im Rekurs auf Zitate
aus dem kolonialen Archiv auf das Bild von wilden ›Tierherden‹ gesetzt. So heißt es
z.B. in einer Bild-Unterschri t »Wie Vieh zu Tode getrieben« (Der Spiegel, 11.1.2004,
Die Peitsche des Bändigers). An anderer Stelle wird aus einem Bericht des Berliner
Generalstabs (aus dem Jahr 1906) zitiert, in dem der ›Feind‹ auf der Flucht in der
Omaheke-Wüste beschrieben wird: »[W]ie ein halb zu Tode gehetztes Wild ward er
von Wasserstelle zu Wasserstelle gescheucht, bis er schließlich willenlos ein Opfer
der Natur seines eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omaheke sollte vollenden,
was die deutschen Wa fen begonnen hatten: die Vernichtung des Hererovolkes«
(SZ, 10./11.1.2004, Die Qualen eines vergessenen Volkes). Der massenha te Tod von
Menschen wird hier als eine Art Naturkatastrophe in der afrikanischen Wüste in-
szeniert, in denen die Ovaherero wie Tiere elendig verendeten. Anhand der Über-
schri t »Die Qualen eines vergessenen Volkes« wird der Fokus zwar auf die Opfer
gelenkt, indem hier jedoch unkritisch aus kolonialen Quellen zitiert wird, werden
die Ovaherero nicht nur entindividualisiert, sondern auch entmenschlicht, natu-
ralisiert oder gar ›vertiert‹ (vgl. Fanon 1981: 35).Mit Stuart Hall kann in solchen ent-
wertenden und herabwürdigenden Repräsentationsmustern eine (mediale) Praxis
»symbolischer Gewalt« (2004: 146) gesehen werden.

8.1.3 Heroische Krieger*innen und widerständige Opfer

Neben den oben diskutierten Repräsentationen von passiven, leidenden Opfern
werden insbesondere die Ovaherero im historischen Rückblick in der untersuchten
Berichterstattung nicht nur als ›primitiv‹, fremd oder als ›tierha t‹ repräsentiert,
sondern auch als tapfere widerständige Krieger*innen erinnert, die sich aufgrund
der zunehmenden Unterdrückungspolitik 1904 schließlich gegen die deutsche Ko-
lonialmacht zur Wehr setzten. Dies entspricht teils früheren heroisierenden Iden-
titätskonstruktionen der Ovaherero nach dem Genozid (vgl. Gewald 1998; Krüger

7.1.2. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die theoretische Diskussion um post-/koloniale
Di ferenzkonstruktionen und othering in Kapitel 2.2.2.

3 Bereits Frantz Fanon (1981: 35) hat darauf hingewiesen, dass die »Entmenschlichung« bzw.
»Vertierung« von Afrikaner*innen eine zentrale Strategie des Kolonialismus war und weiße
Europäer*innen zu diesem Zwecke Afrikaner*innen auf eine Ebene von Tieren herabwürdig-
ten. Auch Stuart Hall sieht in solchen »Rituale[n] der Herabwürdigung« (Hall 2004: 164 f.)
eine zentrale Repräsentationsstrategie des kolonialen Diskurses um den ›Westen und den
Rest‹ (vgl. Kapitel 2.2.2).
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1999). Auf den ersten Blick hat dieses heroisierende mediale Repräsentationsmus-
ter in den untersuchten Artikeln durchaus anerkennende Elemente: Mitglieder der
Ovaherero werden als strategische, mutige Kriegsgegner*innen der deutschen Ko-
lonialmacht dargestellt, die nicht leicht »zu schlagen« waren, da sie den Belage-
rungsring durchbrechen konnten und sich in die Wüste lüchteten, wo sie den
deutschen Truppen durch ihre örtlichen Kenntnisse überlegen waren:

»Die deutsche Feuerkra t am Waterberg ist mächtig, doch so schnell sind die He-
reros nicht zu schlagen. Den Sieg jedenfalls können Trothas Truppen in diesen
Gefechten nicht erringen. Die Herero durchbrechen den Belagerungsring und lie-
hen in die Sandwüste Omaheke. ›Ein peinlich gescheiterter Angri fsplan‹, wie die
Historikerin Gesine Krüger in ihrer Studie über Trothas Krieg schreibt. In die Wüste
werden die Deutschen den Afrikanern nicht folgen. Die Herero kennen das Land,
wissen, wo das Wasser ist und wo die besten Wege verlaufen. Doch sie hasten in
großer Not, es sind Tausende, und für so viele wird das Essen und Trinken kaum
reichen.« (SZ, 11.8.2004, Wem gehört Herero-Land?)

Die Ovaherero (hier auch pauschalisierend als »Afrikaner« bezeichnet) werden als
herausfordernde Gegner*innen repräsentiert, die durch ihre Kenntnisse der Geo-
grafie einen Vorteil haben und die deutschen Kolonialtruppen überlisten können –
dann jedoch auf der Flucht in derWüste ihr Schicksal erleiden. Hier zeigt sich eine
Ambivalenz, denn Ovaherero und Namawerden auch in solchen heroischen Erzäh-
lungen nur vordergründig als gleichwertige Kriegsgegner*innen inszeniert: Letzt-
lich bleiben sie auch in diesen medialen Repräsentationsmustern der deutschen
Kolonialtruppe stets »unterlegen«. Implizit wird die Deutung nahegelegt, dass es
sich bei den Massenverbrechen an Ovaherero und Nama um eine »unintendier-
te Folge eines ›normalen‹ Kolonialkrieges zwischen ebenbürtigen Kriegsparteien«
(Robel 2013: 300) und folglich nicht um einen Genozid gehandelt habe. Wie der
Historiker Zimmerer im Streitgespräch kritisiert, wird das Argumentdeserfolgrei-
chen Widerstands der Ovaherero gegen die Kolonialtruppen »o t so verwandt, als
wären die Herero an ihrem Schicksal selbst schuld. Das stimmt ganz und gar nicht,
zumal damit ja die Frage ausgeblendet wird, warum die Herero sich zum Wider-
stand gezwungen sahen. Sie wehrten sich gegen die Besetzung durch eine fremde
Macht« (Der Spiegel, 10.12.2016, Tod in der Wüste/Streitgespräch). Damit wird ein
wichtiger Aspekt in der Berichterstattung zumGenozid an den Ovaherero und Na-
ma angesprochen, da die moralische Frage der Rechtmäßigkeit des gewaltsamen
Widerstands gegen die Kolonialmacht entscheidend für eine Betrauerbarkeit der
Opfer sowie die Anerkennung von Entschädigungsforderungen der Nachfahr*in-
nen ist.

Zur Beschreibung der historischen Ereignisse werden vielfach Zitate aus zeit-
genössischen Quellen (Memoiren, Kriegsberichte, Feldpostbriefe, Dokumente der
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Kirche) angeführt und dabei kolonialrassistisches Vokabular reproduziert, wie das
Beispiel veranschaulicht.

»Am Abend des 11. August sucht der Kommandeur die Entscheidung. Am Water-
berg haben sich etwa 6000 Herero verschanzt, mit Frauen, Kindern und dem gan-
zen Vieh. Trotha plant eine Kesselschlacht, hat mehr als 4000 Soldaten zusam-
mengezogen, 10 000 Pferde und Ochsen, 36 Geschütze, 14 Maschinengewehre. Er
versucht, einen Ring um den Feind zu ziehen. Ach was, Feind! ›Halunken‹, ›wilde
Gesellen‹, ›Bestien‹, wie ein Untero fizier sie nennt. Ein anderer Soldat ist etwas
milder gestimmt, ho t, dass es den ›schwarzen Verbrechern nicht gar zu schlimm
ergeht.‹« (SZ, 11.8.2004, Wem gehört Herero-Land?)

Indem kriminalisierende Bezeichnungen wie »Halunken«, »wilde Gesellen«,
»Bestien« oder »schwarze Verbrecher« aus den kolonialen Quellen wortwörtlich
zitiert werden, werden medial historische Fremd- und Feindkonstruktionen
reproduziert, über die die Gewalt gegen die Ovaherero aus Sicht der Kolonia-
list*innen legitimiert wurde. Diese Zuschreibungen werden in dem Artikel jedoch
im nächsten Abschnitt widerlegt:

»Bestien? Verbrecher? Geknechtet werden die Herero durch ihre deutschen Her-
ren, Männer geprügelt und gepeitscht, Frauen von Händlern und Siedlern verge-
waltigt. Die Deutschen demütigen ein stolzes Volk, erschleichen sich ihr Land.
Und diese Schmach wollen die Afrikaner nicht hinnehmen.‹ Wem gehört Herero-
Land? Uns gehört Herero-Land!‹ So lautet das Schlachtlied der Frauen.« (Ebd.)

Indem die Ovaherero als »geknechtet« und von den deutschen (männlichen) Ko-
lonialisten physisch misshandelt beschrieben werden, wandelt sich die kriminali-
sierende koloniale Charakterisierung zu einer anerkennendenmedialen Repräsen-
tation der Ovaherero als Opfer; die Bezeichnung der Ovaherero als »stolzes Volk«
und der Verweis auf den geleisteten Widerstand betonen die Handlungsfähigkeit
der Kolonialisierten. DerWiderstand wird als Reaktion der Kolonialisierten auf die
erfahrene Gewalt im kolonialen Alltag gedeutet. Der Begri f »Schmach« erscheint
hier mit Blick auf den Verweis auf systematische Prügel, Auspeitschungen und
Vergewaltigungen durch weiße Siedler und Händler stark verharmlosend.

Mit Blick auf die Frage nach der spezifischen Bedeutung von Frauen im Ko-
lonialkrieg soll hier noch einmal auf die ambivalenten Repräsentationen speziell
von Herero-Frauen eingegangen werden. Wie die Historikerin Gesine Krüger fest-
stellt, ist über die Rolle, die Frauen aufseiten der Ovaherero (und Nama) tatsäch-
lich im Kriegsgeschehen spielten, in der Forschung nur wenig bekannt (vgl. Krüger
2014: 149 f.). Propagandistisch wirkungsvoll war Krüger zufolge das Bild der »Keu-
len schwingenden und kastrierenden schwarzen Amazone« (ebd.: 149). Diese Vor-
stellung von Krieg führenden Frauen hat die koloniale Fantasie der weißenMänner
(und Frauen) in besonderer Weise beschä tigt: »Das Bild der Herero-Frauen als ra-
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chedurstige und entfesselte Bestien wurde auch in der zeitgenössischen deutschen
Presse wiedergegeben und genüsslich ausgeschlachtet« (ebd.: 150). Die Bilder von
»wilden schwarzen Weibern« (ebd.: 158) entstammte Krüger zufolge nicht genu-
in der Situation des Kolonialkrieges; sie wurden »im Krieg aber mit Nachdruck
wirkungsmächtig, denn sie dienten zur diskursiven Herstellung einer eindeutigen
›rassischen‹ Ordnung, die in der Praxis gar nicht bestand« (ebd.).4 Die Zitation
des Lieds »Wem gehört Herero-Land? Uns gehört Herero-Land!« im obigen Dis-
kursfragment aktualisiert die Erzählungen aus dem Krieg und integriert sie als
post-/koloniale Wissenselemente in den gegenwärtigen ö fentlichen Erinnerungs-
diskurs, ohne dabei den Kontext zu erläutern.5 Der Hinweis auf dieses Lied, wel-
ches hier als »Schlachtlied« bezeichnet wird, hat in dem Bericht eine dramaturgi-
sche Funktion.

Die Ovaherero werden in der Berichterstattung nicht nur als widerständige
Subjekte, die sich schließlich gegen die ›Kolonialherren‹ au lehnten, sondern auch
als gewaltbereite und bedrohliche Aggressor*innen repräsentiert. Dieses Reprä-
sentationsmuster gründet in kolonial-rassistischen Diskursen der damaligen Zeit.
Bemerkenswert ist hier, dass in den untersuchten Zeitungen – auch in kritische-
ren Beiträgen – explizit auf koloniale Siedler*innenhistoriografie zurückgegri fen
wird, um die historischen Ereignisse zu rekonstruieren. Dabei wird o tmals oh-
ne deutliche Distanz aus den zeitgenössischen Quellen zitiert, sodass der kolo-
nial-rassistische Blick auf die vermeintlich ›aufständischen‹ Ovaherero unkritisch
reproduziert wird. Eine solche Perspektive wird etwa in dem 1907 erschienenen
populären Buch Was Afrika mir gab und nahm von Margarethe von Eckenbrecher
vermittelt, aus dem u.a. in der SZ zitiert wird:

»›Dem friedlichen Weihnachtsfeste folgte eine stille Neujahr‹, schreibt sie in ih-
ren Erinnerungen über den Januar 1904, ›heiß und schwül waren die Tage, dumpf
und unerquicklich die Nächte. Die Schwüle der Natur schien sich in den Gemütern
mitzuteilen. Man hatte ein unbehagliches Gefühl. Etwas war anders, aber was es
war, das konnte man nicht ergründen.‹ Und: ›Die Herero, stets gewalttätig und
herrisch, waren noch hochmütiger geworden. Einzelne benahmen sich unbotmä-
ßig gegen uns Weiße.‹« (SZ, 10./11.1.2004, Die Qualen eines vergessenen Volkes)

4 Vgl. zu diesem Thema ausführlicher Krüger 1999: 104 f.
5 Hinsichtlich des in dem obigen Zitat erwähnten »Schlachtlieds« der Herero-Frauen ist an

dieser Stelle aus geschlechtertheoretischer Perspektive der Befund von Krüger relevant, dass
Frauen aufseiten der Ovaherero mündlichen Erzählungen und schri tlichen Quellen aus dem
kolonialen Archiv zufolge zwar nicht mit Wa fen kämp ten, sie »aber hinter den Linien mit
Rufen und dem Lied ›Wem gehört Hereroland? Uns gehört Hereroland!‹ die männlichen Krie-
ger unterstützt haben« (Krüger 1999: 149) sollen.
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Indem die Erinnerungen der weißen Siedlerin von Eckernbrecher hier wörtlich zi-
tiert werden, wird das damalige kolonial-rassistische ›Herrenmenschen‹-Denken
abermals wirkmächtig, und die Ovaherero werden erneut als »gewaltbereit und
herrisch« repräsentiert. In dem Zitat wird eine Atmosphäre der Bedrohung re-/
konstruiert und (implizit) die Deutung nahegelegt, dass das »hochmütige« und
»unbotmäßige« Verhalten der Ovaherero gegenüber den weißen Siedler*innen ei-
ne selbst verschuldete Ursache der anschließenden ›Niederschlagung‹ durch die
Kolonialarmee gewesen sei.

Die Relativierung des Opferstatus gipfelt in der untersuchten Berichterstat-
tung in dem Argument, dass die Ovahereroselbst auch Täter*innen gewesen seien.
Ein solches Repräsentationsmuster findet sich in zugespitzter Form im nachfol-
genden Beispiel, in dem der namibische Farmer Schneider-Waterberg vehement
gegen die › ese vom Völkermord‹ argumentiert.

»›Es stimmt einfach nicht, dass die Herero nur hil lose Opfer waren. Sie waren
auch ›Täter‹, sagt Schneider-Waterberg. Er legt seine Hand auf einen verwitter-
ten Grabstein, der in einer abgelegenen Ecke seiner Farm steht. Acht Soldaten der
Kolonialtruppe ruhen hier, ›gefallen für Kaiser und Reich‹. Die Patrouille des Leut-
nants Hans Bodo von Bodenhausen war am 6. August 1904 in einen Hinterhalt
der Herero geraten und massakriert worden.« (Der Spiegel, 11.6.2016, Gewisse Un-
gewissheiten)

In dem geschilderten Kriegskontext erscheinen sie als »hinterhältige« Gegner*in-
nen, die Soldaten der deutschen Kolonialtruppe – denen auf dem erwähnten Grab-
stein heroisch gedacht wird – ihrerseits auf brutale Weise »massakriert« hätten.
Dieses Zitat negiert den Opferstatus der Ovaherero explizit und bezeichnet sie
als »Täter«. Der geleistete Widerstand wird hier von Schneider-Waterberg mit Tä-
ter*innenscha t gleichgesetzt, die Klassifizierung ihrer Kriegsstrategie als »hin-
terhältig« setzt die Ovaherero ins Unrecht. Hier werden die Rollen von Opfern
und Täter*innen umgekehrt. In dem Spiegel-Artikel werden die Deutung der histo-
rischen Ereignisse und damit verbundene Repräsentationsmuster von Ovaherero
und Kolonialtruppe –die in der Forschung früh durch denDDR-Historiker Drechs-
ler (1966), aber auch durch das »Blue-Book« der Briten geprägt worden sind – von
Schneider-Waterberg explizit infrage gestellt.

»In seiner Studie würdigte der DDR-Historiker Drechsler die ›ausgesprochen
humane Kriegsführung‹ der Herero, die deutsche Schutztruppe erscheint hinge-
gen als entmenschlichte Soldateska. Eine ›rein eurozentrische Perspektive‹, sagt
Schneider-Waterberg. ›Hier die edlen Afrikaner, dort die barbarischen Deutschen.
In Wahrheit wurde der Krieg von beiden Seiten mit äußerster Brutalität geführt.‹«
(Der Spiegel, 11.6.2016, Gewisse Ungewissheiten)



326 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

Die Einordnung der dominanten Geschichtsdeutungen als eine »rein eurozentri-
sche Perspektive« verwirrt hier. Deutlich wird jedoch, wie Schneider-Waterberg
die Brutalität auf beiden Seiten betont und somit die Deutung eines Genozids –
welcher als eine extrem ungleiche Gewaltsituation definiert wird – infrage stellt.
Auch der renommierte Journalist Bartholomäus Grill selbst argumentiert im Streit-
gespräch mit dem Historiker Zimmerer, dass die Ovaherero (und Nama) in der
Forschung als »edle afrikanische Krieger« idealisiert würden, die den »barbari-
schen« deutschen Kolonialtruppen zum Opfer gefallen seien: »Deutsche Histori-
ker kehren den Blick o t um: hier die edlen afrikanischen Krieger, dort die barba-
rische deutsche Soldateska. Aber die Herero waren nicht nur Opfer« (Der Spiegel,
10.12.2016, Tod in der Wüste). Der Journalist wiederholt in eigenen Worten das
Argument des bekennenden Genozid-Leugners Schneider-Waterberg und bestärkt
mittels seiner Autorität als renommierter Afrika-Korrespondent dessen kolonial-
apologetische Position im ö fentlichen Erinnerungsdiskurs. Obschon Schneider-
Waterbergs Position als extrem einzuordnen ist und solch drastische Aussagen in
den untersuchten Artikeln Ausnahmen darstellen, lässt sich in dermedialen Reprä-
sentation der Ovaherero als gewalttätig und bedrohlich ein argumentatives Muster
der Delegitimierung vonWiedergutmachungsforderungen erkennen, welches sich
auch im Zusammenhang mit Berichten über die heutigen Generationen der Ova-
herero und Nama wiederfindet.

Zusammenfassung
Wie in den bisherigen Analysen dieses Kapitels gezeigt wurde, wird die Anerkenn-
barkeit und Betrauerbarkeit der Ovaherero und Nama durch Konstruktionen des
›afrikanischen‹ und ›widerständigen‹ kolonialen Opfers relativiert. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen werden Ovaherero und Nama als entindividualisiertes
und entmenschlichtes Kollektiv selbst in Darstellungen von Leid und Unrecht
nur bedingt »betrauerungswürdig« im Butler’schen Sinne, da ihr Menschsein in
den medialen Reproduktionen des kolonialen Blicks kaum an-/erkennbar wird.
Wenn in anderen Mustern Ovaherero und Nama als widerständige (wenn auch
militärisch unterlegene) Kriegspartei repräsentiert werden, untergräbt dies zu-
dem ihren Opferstatus, da keine extrem asymmetrische Gewaltkonstellation im
Sinne der Genozid-Definition der UN-Konvention konstruiert wird. In solchen
medialen Repräsentationsmustern erscheinen die Ovaherero und Nama letztlich
als Verlierer*innen eines Krieges – der v.a. von den tapferen und ›stolzen‹ Ovahere-
ro als Niederlage erlebt wird – weniger aber als hil lose Opfer eines Genozids.
Entscheidend ist, dass Widerständigkeit in Teilen der Berichterstattung mit
Täter*innenscha t gleichgesetzt wird, wenn bspw. in den Aussagen von Schneider-
Waterberg explizit formuliert wird, dass die Ovaherero nicht nur Opfer, sondern
selbst auch Täter*innen gewesen sind.
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Zusammengefasst erschweren mediale Repräsentationen der Ovaherero als
›fremde‹ und widerständige Gegner*innen im untersuchten Pressediskurs auf
unterschiedliche Weisen die Anerkennbarkeit und Betrauerbarkeit der Ovaherero
und Nama als Opfer des Kolonialismus und Genozids. Indem die gegenwärti-
ge Berichterstattung vielfach auf zeitgenössische Zitate zurückgrei t, wird der
kolonial-rassistische Diskurs medial aktualisiert. Die unkritische Reproduktion
des kolonialen Vokabulars – insbesondere der ›zoologischen‹ Sprache und der
kriminalisierenden Feindkonstruktionen – befördert ambivalente mediale Reprä-
sentationsmuster der Ovaherero und Nama. An deren historisches Leid wird in
den untersuchten Berichten in teils dramatisierenden Schilderungen erinnert,
die Opfer werden jedoch aufgrund der entwertenden kolonialen und teils rassis-
tischen Stereotypisierungen nur bedingt als betrauerungswürdige menschliche
Leben an-/erkennbar.

8.2 Mediale Repräsentationen der heutigen Ovaherero-Generationen

An den oben in Kapitel 8.1 diskutierten Beispielen zeigt sich auf verschiedeneWei-
sen eine Ambivalenz in der medialen Repräsentation von Ovaherero und Nama
als historische Protagonist*innen im ö fentlichen post-/kolonialen Erinnerungs-
diskurs. Mit Blick auf ihre Anerkennbarkeit und Betrauerbarkeit in den gegenwär-
tigen ö fentlichen Auseinandersetzungen um den Genozid sind jedoch nicht nur
solche historischen Repräsentationsregime, sondern auch die medialen Repräsen-
tationen der heutigen Generationen von Ovaherero und Nama bedeutsam. Denn
nicht nur die historische Einordnung des kolonialen Unrechts als Genozid, sondern
auch der gesellscha tliche Status der Nachfahr*innen ist entscheidend dafür, wie
die Ovaherero und Nama als Opfer des Genozids an-/erkennbar werden und mit
ihren Forderungen nach Wiedergutmachung Gehör finden. Wichtig ist hier fest-
zustellen, dass auch die gesellscha tliche Stellung einer Gruppe in der Gegenwart
in diskursiven Auseinandersetzungen fortwährend ausgehandelt wird. Vor diesem
Hintergrund habe ich in der Diskursanalyse mediale Repräsentationen heutiger
Generationen der Ovaherero untersucht und dabei vier zentrale Muster identifi-
ziert: Die Ovaherero werden 1) als afrikanischer »Stamm«, 2) als radikalisierte und
potenziell gewaltbereite Gruppe, 3) als »handlungsunfähige Minderheitsgruppen«
und 4) als untereinander zerstrittene Nachfahr*innen klassifiziert und repräsen-
tiert. Diese Muster werde ich im Folgenden näher vorstellen. Im Anschluss daran
widmet sich die Analyse noch einemPorträt, welches ich als Beispiel einer anerken-
nenden Sichtbarkeit von Ovaherero in der medialen Berichterstattung betrachte.
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8.2.1 Stereotype und verkennende Repräsentationsmuster

In Kapitel 8.1.2 habe ich in der Analyse bereits aufgezeigt, inwiefern historische
Re-/Konstruktionen des Genozids in der untersuchten Berichterstattung von ste-
reotypen und entwertenden Repräsentationen von Ovaherero und Nama als ›afri-
kanische‹ Opfer geprägt sind. Tatsächlich bezieht sich die Klassifizierung als ›afri-
kanisch‹ jedoch nicht nur auf die erinnerungskulturelle Repräsentation histori-
scher Protagonist*innen; auch heutige Generationen werden in vielen Berichten
mit Begri fen bezeichnet, die der komplexen gesellscha tlichen Realität im unab-
hängigenNamibia kaumgerecht werden und zudemkoloniale Asymmetrien repro-
duzieren. So heißt es in einem Artikel im Zusammenhang mit der ersten Sammel-
klage von 2001: »Das afrikanische Volk der Herero klagt gegen deutsche Firmen,
weil sie an der Vernichtungspolitik des kaiserlichen Deutschland in Südwestafrika
beteiligt gewesen seien« (FAZ, 10.9.2001, Lex Deutschland?). Die Ovaherero wer-
den hier pauschalisierend als »afrikanisches Volk« bezeichnet und damit koloniale
Stereotype re-/produziert. Damit wird ausgeblendet, dass viele der Kläger*innen
in der Diaspora u.a. in den USA oder Großbritannien leben.

Beschreibungen wie »das im heutigen Namibia ansässige Hirtenvolk der He-
rero« (Der Spiegel, 24.9.2001, Klage wegen Verbrechen) erwecken den Eindruck ver-
meintlich ›primitiver Stammeskulturen‹. Derartige Bezeichnungen führen vor al-
lem in solchen Gegenüberstellungen zu einem Ungleichgewicht, in denen einer-
seits von den Ovaherero und Nama als Mitgliedern afrikanischer »Stämme« die
Rede ist und andererseits von deutschen »Regierungen«, »Firmen« oder »Gerich-
ten«. Wie Susan Arndt (2009: 298) kritisiert, bezeichneten Europäer*innen diverse
Organisationsformen in Afrika (in Anlehnung an germanische und keltische Stäm-
me) pauschal als »Stämme« und negierten damit nicht nur die »Vielfalt von gesell-
scha tlichen Strukturen«. Der Begri f suggeriert zudem, dass »diese, wenn über-
haupt, mit einer früheren Epoche europäischer Geschichte vergleichbar seien. Auf
diese Weise konnten diskriminierende Perspektiven und Konstruktionen von Afri-
ka als ›das Andere‹, sowie unterlegen, ›rückschrittlich‹, und veraltet hergestellt und
transportiert werden« (ebd.). Mit der Verwendung derartiger Begri fe werden in
der gegenwärtigen Berichterstattung somit koloniale Asymmetrien zwischen Mit-
gliedern des Globalen Südens und Globalen Nordens unkritisch re-/produziert,
wie auch das nachfolgende Beispiel veranschaulicht: »Weil sie bei deutschen Re-
gierungen kein Gehör fanden, versuchen Nachfahren eines von Truppen des wil-
helminischen Kaiserreichs unterworfenen afrikanischen Stammes jetzt vor US-
Gerichten,Entschädigung für Völkermord undAusbeutung zu erstreiten« (Der Spie-
gel, 24.9.2001, Klage wegen Verbrechen). Hier erscheinen die Ovaherero als Nach-
fahr*innen des »unterworfenen afrikanischen Stammes« gegenüber den ›moder-
nen‹ politischen und juristischen Staatsstrukturen als anachronistisches vorstaat-
liches Kollektiv, das im Zeitalter des Kolonialismus verha tet bleibt. Auch in der taz
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wird der Begri f unre lektiert aufgegri fen, wenn dort bspw. berichtet wird: »Der
namibische Stamm der Herero will Deutschland international unter Druck set-
zen, um finanziell für die Verbrechen aus der Kolonialzeit entschädigt zu werden«
(taz, 6.10.2015, Herero fordern Wiedergutmachung). In vielen Beiträgen aus dem
Sample wird der problematische Begri f »Stamm« unkritisch verwendet, womit bi-
näre koloniale Vorstellungswelten im gegenwärtigen Erinnerungsdiskurs re-/pro-
duziert werden.

Mediale Repräsentationen der oturupa-Reenactments
In der medialen Repräsentation der heutigen Ovaherero-Generationen zeigen
sich auch eine Aktualisierung der kolonialen Strategie der Infantilisierung von
Afrikaner*innen (vgl. Arndt 2006: 29) sowie eine Verkennung ihrer erinnerungs-
kulturellen Praktiken wie insbesondere den Reenactments der oturupa. Die oturupa,
im Deutschen meist »Truppenspielerbewegung« genannt, stellt heute eine der
wichtigsten Erinnerungsinstitutionen der hererosprachigen Gesellscha ten dar.
Sie wurde im Nachgang des Krieges als Netzwerk zur ökonomischen und sozialen
Unterstützung ihrer Mitglieder etabliert und war Ausgangspunkt für den Re-
konstruktionsprozess der Ovaherero, die sich nach dem Krieg neu organisierte.6

Die herausragende Bedeutung wird in der untersuchten Berichterstattung auf
ambivalente Weise vermittelt.

In Berichten über die jährlich stattfindenden Gedenkfeierlichkeiten und insbe-
sondere über die oturupa-Paraden werden die Ovaherero in ihren Uniformen, die
jenen der damaligen deutschen Kolonialarmee nachempfunden sind, als kindlich
repräsentiert. So schreibt etwa die SZ: »Man spielt also, o t in Fantasie-Kostümen,
›Truppe‹, all dies nach einem streng reglementierten ›deutschen‹ Reglement« (SZ,
11.8.2004, Wem gehört Hereroland?). In der FAZ wird in einem Bericht – im Zu-
sammenhangmit der Entschuldigung vonWieczorek-Zeul –über die zentralenGe-
denkfeierlichkeiten am Waterberg von »Phantasieuniformen« und einem »Volks-
fest« geschrieben:

»Das Gedenken an die deutschen Verbrechen wurde zu einem Volksfest: Viele der
Herero Männer trugen bunte Phantasieuniformen mit Epauletten, Schützenbän-

6 Zur Geschichte und Bedeutung der oturupa vgl. Förster 2010: 250f.; Krüger 1999: 203 f., 274 f.;
Gewald 2014: 173 f. Ihren ersten ö fentlichen Au tritt hatte die oturupa beim Mahaerero Day.
Seit 1924 wird das Grab alljährlich am Jahrestag seiner Beisetzung von Familienmitgliedern
und der oturupa aufgesucht und damit die Erinnerung an Krieg, Flucht und Exil lebendig
gehalten und aktualisiert. Der Maharero Day markiert damit ein zentrales jährliches Ritual
der hererosprachigen Gesellscha ten, welches spirituelle, erinnerungskulturelle und (identi-
täts-)politische Aspekte vereint. Heute kommt der oturupa als traditioneller zivilgesellscha t-
licher Organisation eine zentrale Bedeutung bei der Vermittlung von historischem und kul-
turellem Wissen zu.
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dern und Orden und marschierten im Sand quer durcheinander auf und ab, daßes
nur so staubte. ›Zack, zack, zack‹, gab der Anführer den Schritt vor, als exerzierten
hier die preußischen Reservesoldaten. Die Frauen waren in ihre prächtigenweiten
Trachten gekleidet, die Ecken ihrer Kop tücher links und rechts zu zwei Hörnern
geknotet.« (FAZ, 15.8.2004, Bitte um Vergebung)

An diesem Beispiel lässt sich bezogen auf die Erinnerungskultur der Ovaherero
eine »Ver-Kennung von Di ferenz« (Hall 1994: 162 f.) in der Berichterstattung ver-
anschaulichen. Die historischen Hintergründe der oturupa-Au führungen bleiben
hier unbeleuchtet, sodass die Bedeutung dieser wichtigen erinnerungskulturellen
Institution der genuinen Herero-Kultur als »Volksfest« abgewertet werden kann.
In einer Reportage aus dem Jahr 2016 werden die Reenactments als »Historien-
schauspiel« und »Laien-Kriegsspiel« (SZ, 22./23.10.2016, Schrei aus der Wüste) be-
zeichnet, dabei jedoch ausführlicher beschrieben:

»Draußen, jenseits des Zauns, erheben sich die Geister aus dem Wüstenstaub.
Männer, Frauen und Kinder starren dem Feind entgegen, ein verlorener Haufen,
geschart um das Wasserloch. Soldaten in Khaki bellen Befehle. Zwei von ihnen
bauen sich vor den verängstigten Menschen auf, Gewehre im Anschlag. Der
Anführer der Truppe trägt ein schwarz-rot-goldenes Band am Hut. Den fülligen
Bauch herausgestreckt, schreitet der Kommandeur zum Wasserloch, schraubt
eine Flasche auf, lässt den Inhalt in die Wasserstelle rinnen. Das Wasser, das die
Ge lohenen in der Wüste hätte retten können, vergi tet: Wenig später sinken die
ersten zu Boden. Körper zucken in der Sonne. Ein Mann protestiert, rudert mit
den Armen. Die Soldaten zerren ihn unter einen Baum. Am Ast hängt ein Strick.«
(Ebd.)

Die Au führung wird hier vergleichsweise detailliert beschrieben, die spezifische
erinnerungskulturelle Bedeutung des Reenactments wird deutlich gemacht, wenn
ausgeführt wird, dass es sich dabei um ein alljährlich stattfindendes Ritual mit
direktem Bezug zum Krieg und Genozid von 1904 handelt:

»Jahr für Jahr rufen sie mit der Au führung ihr Schicksal in Erinnerung, lassen in
dem Laienspiel ihr Trauma au leben. Mit allen grausigen Einzelheiten. Die Nach-
kommen sollen wissen, wem dieses Volk sein jämmerliches Dasein zu verdanken
hat: den deutschen Kolonialtruppen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Ge-
biet im Südwesten Afrikas unterwarfen. Den Mördern von 1904, die die Herero
abschlachteten, die Krieger mit deren Frauen und Kindern in der Omaheke-Wüste
verdursten ließen.« (Ebd.)

In diesem Diskursfragment erfahren die Reenactments der Ovaherero und die
Hintergründe des gesellscha tlichen Traumas, welches darin Ausdruck findet, grö-
ßere Aufmerksamkeit. Indem das »Laienspiel« aber aus den Augen des weißen Far-
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mers Diekmann betrachtet wird, wird es gleich wieder etwas abgewertet. »›Das
kenne ich, das muss ich mir nicht antun‹, sagt Diekmann, der deutsche Farmer,
der Bart endet knapp unter den Augen, Sonnen lecken sprenkeln seinGesicht. ›Wo-
bei, ein Interesse an guter Nachbarscha t habe ich. Wir haben zwanzig Kilometer
gemeinsame Grenze. Und die Herero sind weit in der Überzahl‹« (ebd.).

Das alljährlich stattfindende Reenactment der Ovaherero – welches in dem
Artikel abwertend als »Laienspiel« oder auch als »Laien-Kriegsspiel« bezeichnet
wird – wird hier als Sinnbild für die gewaltvolle koloniale Vergangenheit insze-
niert, die im heutigen Namibia im Kontext von Debatten um eine Landumvertei-
lung aktuell und bedrohlich nah erscheint, vor dem die betro fenen Farmer*innen
aber lieber die Augen verschließen. Dieses Repräsentationsmuster ist von beson-
derer Bedeutung für das gegenseitige Konstitutionsverhältnis von Schwarzen und
weißenNamibier*innen und den konstruierten Kon liktlinien. In einem engen Zu-
sammenhang damit finden sich in der Berichterstattung Klassifizierungen von ge-
waltbereiten, mobilisierten Gruppen, wie ich im Folgenden betrachten werde.

8.2.2 Repräsentation als gewaltbereite, mobilisierte Gruppen

Im untersuchten Material lässt sich eine Aktualisierung von dominanten zeitge-
nössischen kolonialen Diskursen zum deutsch-namibischen Krieg und Genozid
identifizieren, – in denen die deutschen Siedler*innen als Bedrohte repräsentiert
werden, die vor den ›aufständischen‹ Ovaherero geschützt werden müssen (vgl.
Kapitel 8.3.1). Übertragen auf die heutige Zeit werden Gruppen der Ovaherero als
gewaltbereite, bedrohliche ›Andere‹ insbesondere im Zusammenhang mit Debat-
ten um die Landreform in Namibia Anfang der 2000er-Jahre repräsentiert. Vor
dem Hintergrund der gewaltsamen Enteignung weißer Farmen im benachbarten
Simbabwe wird mit Blick auf sich radikalisierende Gruppen eine Sorge um eine
ähnliche Eskalation der Gewalt in Namibia artikuliert.

Als medial konstruiertes Bedrohungsszenario bilden Debatten um die Land-
reform den Rahmen für die Positionierung von weißen deutschstämmigen Far-
mer*innen auf der einen und den Ovaherero auf der anderen Seite. In diesem
Zusammenhang kommt Anfang der 2000er-Jahre zunächst Paramount Chief Ri-
ruako zu Wort, der die eingereichte Sammelklage der Ovaherero als gewaltfreie
Alternative zum ›zimbabwischen Weg‹ positioniert.

»Es gehe vor allem darum, so der Sprecher, daß die Herero auf diesem Weg nicht
allein Genugtuung für erlittenes Unrecht erhalten wollten. Der zu erwartende
Schadenersatz solle vielmehr verwandt werden, um für die Hereros Land von
den Siedlern kaufen zu können. Es dürfe nicht der Gedanke einer gewaltsa-
men Landnahme bei den Hereros au kommen. Das Beispiel Zimbabwes sei
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abschreckend. Stattdessen setzten die Hereros auf die Gerichte.« (FAZ, 28.9.2001,
Deutsch-Südwest)

Wie die zitierten Aussagen in dieser Meldung aus der FAZ veranschaulichen, wen-
det sich Paramount Chief Riruako hier explizit gegen eine »gewaltsame Landnah-
me« und betont, dass die Ovaherero dagegen auf eine juristische Lösung setzen.
In anderen Beispielen wird von Herero-Vertreter*innen jedoch auch gerade die po-
tenzielle Gewaltbereitscha t der jungen Generation betont, sodass insgesamt ein
ambivalentes Bild entsteht (vgl. Kapitel 8.2.2).

Vorstellungen von gewaltbereiten Ovaherero, die weiße Farmer*innen in Na-
mibia bedrohen (könnten) – und die sich au fällig stark mit historischen Diskur-
sen decken –, finden sich im Untersuchungszeitraum verstärkt auch in späteren
Berichten. Im Mittelpunkt steht hier der (neue) Paramount Chief Rukoro, dessen
Frustration sich gegen deutschstämmige Farmer*innen in Namibia richtete.7 Ru-
koro wird etwa in einem Bericht auf der Titelseite der FAZ mit der Drohung zi-
tiert, dass es Konsequenzen für deutschstämmige Farmer in Namibia haben wer-
de, falls keine Einigung erzielt würde: »Wenn der soziale Zusammenhalt in diesem
Land auseinanderbricht, zahlen die deutschstämmigen Farmer die Zeche« (FAZ,
4.7.2016, Opfervertreter fordern Geld von Berlin).

In der direktenmedialen Gegenüberstellung des Paramount Chiefs Rukoro und
des Farmers Diekmann wird (auf einer lokalen Ebene) ein zunehmend angespann-
tes Verhältnis zweier gesellscha tlicher Gruppen konstruiert. In der Perspektive
des weißen deutschstämmigen Farmers Diekmann, der mit Rukoro – welcher mit
seiner Frau ö ter auf Diekmanns Farm übernachtet habe, wie in dem Artikel aus-
gewiesen wird – »in der Vergangenheit sogar ein an Freundscha t grenzendes Ver-
hältnis« (ebd.) unterhalten habe, wird eine wachsende Furcht angesichts der Mo-
bilisierung von o fenbar ›gewaltbereiten‹ Ovaherero durch Rukoro artikuliert. In
dem bereits zitierten Artikel (vgl. SZ, 22./23.10.2016, Schrei aus der Wüste) wird in
diesem Zuge das Symbol des Zauns aufgerufen, um die verhärteten Fronten zwi-
schen weißen Farmern wie Diekmann und den von Rukoromobilisierten Ovaherero
zu inszenieren:

»Doch inzwischen hält Rukoro auf der anderen Seite des Zaunes lammende Re-
den, vor immer größerem Publikum – und Wilhelm Diekmann macht sich Sorgen:
Wenn die deutsche und die namibische Regierung sich nicht bald einigen, fürch-
tet er, dann könnten die Herero die Geduld verlieren und sich mit Gewalt holen,
was ihnen ihrer Ansicht nach zusteht. Nicht in Berlin, sondern auf seiner Farm.«
(Ebd.)

7 Auf die Repräsentation von Rukoro gehe ich ausführlich in Kapitel 8.2.6 ein.
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Vor dem Hintergrund eines solchen Bedrohungsszenarios werden die namibi-
schen Ovaherero als gewaltbereit und unberechenbar klassifiziert; demgegenüber
werden die weißen, insbesondere deutschstämmigen Farmer*innen wie der hier
porträtierte Wilhelm Diekmann als Leidtragende repräsentiert, die von der ange-
spannten Situation in Namibia akut in ihrem Alltag gefährdet und auf eine baldige
politische Lösung angewiesen sind.

Die Grenzen scheinen hier klar gesteckt, doch zugleich bedroht zu sein. Der
oben bereits zitierte »Zaun« taucht als Bild in diesem Zusammenhang au fällig
häufig auf (vgl. Haritos 2019: 51f.). An mehreren Stellen des oben zitierten Arti-
kels, in dem der weiße Farmer Diekmann porträtiert wird, findet dieses Motiv Er-
wähnung, wenn es dort bspw. heißt: »Ein paar Kilometer weiter rumpelt Wilhelm
Diekmann, Inhaber der ›Jagd- und Gästefarm Hamakari‹, mit seinem Geländewa-
gen durch den Sand, immer entlang des Zauns, der seinen Besitz vom Land der
Herero trennt. Die Herero haben ihn auch dieses Jahr eingeladen, ihrem Histori-
enschauspiel auf der anderen Seite beizuwohnen« (SZ, 22./23.10.2016, Schrei aus
der Wüste). Der Zaun symbolisiert in diesem Kontext laut Christina Haritos die
getrennten Besitzverhältnisse im heutigen Namibia in doppelter Perspektive: zum
einen als Ausgrenzung der Ovaherero, zum anderen als Abgrenzung der deutsch-
namibischen Identität (vgl. Haritos 2019: 52). In diesem Repräsentationsmuster
verschränken sich die historische Vergangenheit und die politisch-gesellscha tli-
che Gegenwart im heutigen Namibia und es wird eine deutliche Kontinuität der
kolonialen Kon liktlinien und Kämpfe konstruiert, wie das nachfolgende Beispiel
sinnbildlich illustriert:

»Die Geister der Vergangenheit ließen die Diekmanns in Ruhe, sie schlugen sich
nicht mit aufständischen Herero, sondern mit Termiten und Malaria herum. Doch
jetzt, mehr als hundert Jahre später, werden die Deutschen in Namibia, wird Wil-
helm Diekmann von der Vergangenheit eingeholt. Er könnte sie, wenn er denn
wollte, auch sehen: Er müsste nur dem Laien-Kriegsspiel zusehen, die Vorführung
endet gerade.« (SZ, 22./23.10.2016, Schrei aus der Wüste)

Dieses Diskursfragment verdeutlicht, inwiefern sich die Nachfahr*innen der ehe-
mals Kolonialisierten und Kolonialisierenden im heutigen Namibia »mehr als hun-
dert Jahre später« noch immer gegenseitig den Lebensraum streitig machen.Wäh-
rend in diesem Zusammenhang die Ovaherero als gewaltbereite und mobilisierte
Gruppen klassifiziert werden, von denen aus der Perspektive weißer Farmer*innen
eine große physische Bedrohung ausgeht, wird in anderen Repräsentationen dage-
gen gerade die Handlungsunfähigkeit und Passivität der namibischen Ovaherero
als »Minderheitsgruppen« herausgestellt, wie ich im nächsten Abschnitt darlegen
werde.
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8.2.3 Repräsentationen als handlungsunfähige »Minderheitsgruppen«

Bei Beschreibungen der heutigen Ovaherero- und Nama-Gemeinscha ten wird in
der untersuchten Berichterstattung o tmals betont, dass diese mittellose »Minder-
heitsvölker« seien, die im politischen System des post-/kolonialen Namibia mar-
ginalisiert bleiben.8 In einem Teaser heißt es etwa mit Bezug auf die Herero-
Sammelklage Anfang der 2000er-Jahre: »Minderheitsvolk in Namibia rechnet spä-
testens Anfang April mit Prozessau takt in USA« (SZ, 24.1.2003, Herero ho fen auf
deutsche Milliarden). In dem Begri f der »Minderheitenvölker« drückt sich ein pa-
ternalistischer, eurozentristischer Blick auf Ovaherero (und Nama) aus. Die Mit-
glieder dieser Gruppen erscheinen als hilfsbedür tig und ihnen wird politische und
gesellscha tliche Handlungsfähigkeit abgesprochen.

Die Armut der heutigen Generation der Ovaherero, die insbesondere aus der
Landlosigkeit resultiert, wird in diesem Artikel historisch verortet und auf Unter-
drückung und Ausbeutung während der deutschen Kolonialherrscha t zurückge-
führt. In diesem Artikel wird explizit gemacht, dass die Ovaherero nur einen gerin-
gen Bevölkerungsanteil im heutigen Namibia stellen und im dortigen politischen
System eine unterlegene Oppositionspartei bilden: »Mit sieben Prozent Bevölke-
rungsanteil sind die Herero eine Minderheit, die in der mehrheitlich vom Volk der
Ovambo besetzten Regierung kaum Ein luss hat. Viele ihrer früheren Ländereien,
sagen die Herero, seien heute noch im Besitz weißer Farmer, die seit Generationen
von den Verbrechen der einstigen deutschen Kolonialherren profitierten« (ebd.).

Die gegenwärtigen politischen, gesellscha tlichen und ökonomischen Asym-
metrien werden mit Blick auf die ungleiche Landverteilung im post-/kolonialen
Namibia deutlich herausgestellt. Auf diese Weise werden medial die historischen
Ursachen und gegenwärtigen politischen Konstellationen als Gründe für die ein-
geschränkte Handlungsfähigkeit der Ovaherero benannt. Eine solche re lektierte
Schilderung bildet aber eher eine Ausnahme. In vielen Beiträgen werden die his-
torischen Ursachen für die heutige schwierige gesellscha tliche Stellung der Ova-
herero (und Nama) dagegen nicht thematisiert; hier erscheint die Klassifizierung
als »arm« und »landlos« vielmehr als ›naturgegeben‹ oder als Resultat eines korrup-
ten, auf Vetternwirtscha t beruhenden namibischen (sprich: ›afrikanischen‹) politi-
schen Systems, in dem Parteien entlang ethnischer Grenzen besetzt würden. Auch
mit Blick auf die Gruppe der Ovaherero werden in der Berichterstattung deren
interne Kon likte betont.

8 Vgl. taz, 10.1.2004, Die Vergangenheit spaltet; SZ, 24.1.2003, Herero ho fen auf deutsche Mil-
liarden; SZ, 5.7.2016, Deutschlands erster Völkermord.
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8.2.4 »Keine einheitliche Gruppe«

Ein weiteres zentrales Repräsentationsmuster zeigt sich in der Berichterstat-
tung über die heutigen Ovaherero als Nachfahr*innen der Opfer des Genozids
mit Blick auf die Konstruktion einer politisch gespaltenen Gesellscha t. Neben
dem Motiv des »innernamibischen Streits« und des Kon liktes zwischen der
SWAPO-Regierung9 und den Ovaherero wird auch die hererosprachige Bevölke-
rungsgruppe in Namibia unter sich als zerstritten und uneinig in Hinblick auf
verfolgte Entschädigungsforderungen repräsentiert. Hierin lässt sich eine Dele-
gimationsstrategie sehen, denn das Motiv der ›uneinigen Nachfahr*innen‹ und
der ›Opferkonkurrenz‹ wird in verschiedenen Kontexten vielfach als politisches
Argument gegen Wiedergutmachungszahlungen an Nachfahr*innen von Geno-
zidopfern angeführt, weil von Opfergruppen ein geschlossenes Au treten erwartet
wird (vgl. Robel 2013: 326 f.). Wie Robel in ihrer Analyse der parlamentarischen
Debatten darlegt, werden Forderungen von regierungsunabhängigen Organi-
sationen und einzelnen Bevölkerungsgruppen wie denen der Ovaherero in der
entwicklungspolitischen Logik, wie sie die Bundesregierung gegenüber Namibia
stets vertrat, »nur mehr als Ansprüche von abgespaltenen Gruppen gedeutet, die
prinzipiell abzulehnen seien« (ebd.: 326f.). Printmediale Berichte korrespondierten
Robel zufolge auf produktive Weise mit einer solchen Darstellung. Dieser Befund
spiegelt sich auch in der von mir untersuchten Presseberichterstattung wieder.
Insbesondere im Gedenkjahr 2004 werden medienübergreifend Uneinigkeiten
innerhalb der Gruppe der Ovaherero betont. So heißt es etwa mehrfach, dass die
Ovaherero in Namibia »keine einheitliche Gruppe« (FAZ, 12.1.2004, Das düstere
Kapitel) bilden und »gespalten« (taz, 10.1.2004, Die Vergangenheit spaltet) seien.
Zugespitzt schreibt Die Zeit »Man muss in Afrika lange nach einem Volk suchen,
das so zerstritten ist wie die Herero« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräumen, au hängen,
niederknallen). Dabei werden nicht nur die Kon likte zwischen der namibischen
Regierung und den (von Paramount Chief Riruako und seinem Nachfolger Rukoro
vertretenen) Ovaherero angesprochen, sondern auch diejenigen innerhalb der
hererosprachigen Bevölkerung. Dass z.B. anlässlich des Jahrestags im Januar 2004
in Namibia zwei getrennte Gedenkveranstaltungen initiiert wurden, wurde als
Ausdruck einer solchen Spaltung angeführt (z.B. taz, 10.1.2004, Die Vergangenheit
spaltet). Eine Spaltung der hererosprachigen Bevölkerung in Namibia wird insbe-
sondere an der Person des damaligen Paramount Chiefs Riruako festgemacht, wie
das nachfolgende Diskursfragment veranschaulicht:

9 Die SWAPO (ehemals: South-West Africa People’s Organisation) ist eine frühere Befreiungs-
bewegung und politische Partei in Namibia. Seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1990
stellt sie auf der Basis von deutlichen Wahlsiegen die Regierungen des Landes. Zur ambiva-
lenten Geschichte der SWAPO vgl. etwa Kößler 2015: 22 f.
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»Dabei bilden die Herero selbst auch keine einheitliche Gruppe. Am meisten Auf-
merksamkeit verursacht der Herero-Chief Riruako, der auch hinter den Klagean-
strengungen steht. Er führt eines der beiden Komitees für die Gedenkfeiern. Er
setzt sich auch politisch von der Regierung ab. Die andere Herero-Gruppe steht
der Swapo nahe und wird von sechs Königen geleitet. Ihre Gedenkfeier wird von
zwei evangelisch-lutherischen Bischöfen – der eine Deutscher, der andere Here-
ro – geleitet und soll sich der nationalen Versöhnung widmen. Nationale Feiern
soll es nicht geben: Für die Regierung ist der Völkermord an den Herero nur eine
Randnotiz im gesamten Befreiungskampf.« (FAZ, 12.1.2004, Das düstere Kapitel)

In diesem Beispiel werden Kon liktlinien auf verschiedenen Ebenen aufgezeigt:
Der als »Herero-Chief« bezeichnete Riruako – der im medialen Diskurs bereits
als Initiator der ersten Sammelklage der Ovaherero sichtbar geworden ist – wird
als politischer Oppositioneller in Namibia positioniert. Ihm gegenüber steht eine
Gruppe von Herero, die politisch der regierenden SWAPO-Partei nähersteht und
von den sechs traditionellen Königshäusern vertreten wird. Relevant ist hier der
Hinweis, dass die Regierung selbst den Genozid selbst nur als eine »Randnotiz« in
der Geschichte Namibias betrachtet. Auch in Berichten zu den zentralen Gedenk-
feierlichkeiten im August 2004 werden diese politischen Kon liktlinien betont, wie
das nachfolgende Beispiel zeigt:

»Andere Führer der Herero unterstützen Riruakos Forderungen in Milliardenhöhe
genausowenig wie die Regierung in Windhuk, die nach eigenem Bekunden dem
Gedanken der innernamibischen Versöhnung verp lichtet ist und die Förderung
einzelner Bevölkerungsgruppen ausschließen will. Aufgrund dieser Meinungs-
verschiedenheiten haben die verschiedenen Gedenkkomitees der Herero bisher
jeweils getrennte Veranstaltungen zum Jahrestag des Aufstands gegen die
deutschen Kolonialherren abgehalten. An den Feiern am Samstag wollen die
verschiedenen Gruppen nun erstmals gemeinsam teilnehmen.« (FAZ, 11.8.2004,
Wieczorek-Zeul zum Waterberg)

Indem hier über die »Meinungsverschiedenheiten« zwischen der Regierungspartei
SWAPO und Riruako einerseits sowie zwischen Riruako und verschiedenen »an-
deren Führern« der Herero andererseits berichtet wird, werden die (von Rirua-
ko personifizierten) Entschädigungsforderungen darüber hinaus zumindest im-
plizit infrage gestellt. Der Kon likt wird als ein »innernamibischer Streit« bezeich-
net und historisch auf die politischen Loyalitäten während der südafrikanischen
Fremdherrscha t und insbesondere im Kontext des Unabhängigkeitskampfes zu-
rückgeführt. Dass die innernamibischen Kon likte auch Folgen der während der
deutschen Kolonialherrscha t errichteten Strukturen sind, wird in der der Bericht-
erstattung nicht re lektiert. Vor allem die Position des »Paramount Chiefs« und da-
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mit der Vertretungsanspruch von Riruako und seinem Nachfolger Rukoro werden
im medialen Diskurs ambivalent behandelt.

8.2.5 Porträt von Erika Uazuvara Zerau

Di ferenziertere mediale Repräsentationen der Lebenswelten von Ovaherero und
Nama im heutigen Namibia, in denen die Folgen des historischen Unrechts greif-
bar werden, sind in der untersuchten Berichterstattung äußert selten. Eine Aus-
nahme stellt das Porträt einer hererosprachigen Frau aus dem Gebiet der Stadt
Omaruru dar, welches hier deswegen im Folgenden ausführlicher analysiert wird.
Ihre persönlichen Schilderungen machen das erfahrene Leid und Unrecht der ko-
lonialen Unterdrückung, Ausbeutung und Genozid erfahrbar und die damit ver-
bundenen kulturellen und materiellen Langzeitfolgen bis in die Gegenwart medial
an-/erkennbar.

In einer Reportage – der im Kontext des Gedenkjahrs 2004 unter der Über-
schri t »Die Qualen eines vergessenen Volkes« auf der Seite Drei der SZ erschien
(SZ, 10./11.1.2004) – wird das koloniale Unrecht sowohl im erinnerungskulturel-
len Rückblick wie auch mit Blick auf die gegenwärtige Situation der Ovaherero
im post-/kolonialen Namibia beleuchtet und dabei die symbolische wie auch die
materielle Ebene betont.

Erika Uazuvara Zerau schildert ausführlich ihre Familiengeschichte und drückt
ihre Wut darüber aus, dass sie von Kindesbeinen an »wie eine Sklavin« als Ange-
stellte auf einer Farm für Weiße arbeiten musste. Die Herkun t des auf Leser*in-
nen in Deutschland befremdlich-vertraut klingenden Vornamens »Erika« wird hier
ausführlicher erläutert:

»Erika Zerau heißt eigentlich gar nicht Erika. Sie hasst diesen Namen auch. Ih-
re Eltern hatten sie bei der Geburt Uazuvara genannt, doch als sie auf Drängen
der Farmbesitzer getau t wurde, musste sie einen deutschen Namen annehmen.
Afrikanische – oder besser gesagt: unzivilisierte – Namen waren in der Kirche ver-
boten. Und da sie nun in allen Behörden als Erika registriert sei, könne sie ihren
wirklichen Namen nicht mehr benutzen. Die Herero-Frau hat zwar schon als Kind
Deutsch gelernt, aber beim Interview will sie diese Sprache nicht sprechen. Nicht
nur, weil sie sie etwas verlernt hat, sondern auch, weil dies, so der Sohn, der über-
setzt, die Sprache der ›Unterdrücker‹, der ›Mörder‹ und ›Räuber‹ sei.« (Ebd.)

Wie diese Passage eindrücklich zeigt, wird aus der Perspektive der Frau die Erfah-
rung der Entwürdigung vieler Herero-Generationen deutlich, die zu einem großen
Teil deutsche Taufnamen tragen und aufgrund der post-/kolonialen Abhängigkeits-
strukturen als Bedienstete weiterhin für weiße (o tmals deutschstämmige, wenn
die Farm in diesem Fall auch einem Österreicher gehört) Farmer*innen arbeiten
müssen. In der erinnerungskulturellen Perspektive der Frau, die auf mündlichen
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Erzählungen der Großeltern und Eltern zum Genozid beruht, wird die soziale Un-
gleichheit im heutigen Namibia sichtbar gemacht und als Fortführung kolonialer
Unterdrückung und Ausbeutung konstruiert.

»Erika Zerau kennt diese Geschichte, seitdem sie zuhören kann. Sie ist die Frau
eines Herero-Chefs im Gebiet der Stadt Omaruru, anderthalb Autostunden vom
Waterberg entfernt. Ihr Großvater, ihre Großmutter, ihr Vater und ihre Mutter ha-
ben ihr vom Krieg gegen die Deutschen immer wieder erzählt. Wie sich die in der
Wüste gefangenen Herero dazu entschieden haben, Neugeborene sterben zu las-
sen, damit sich die Krieger an den Brüsten der Mütter ernähren konnten. Wie sie
Leichen an ausgetrockneten Wasserstellen aufschnitten, um Flüssigkeit aus den
Körpern zu saugen. Wie sie in die Konzentrationslager kamen, die die Deutschen
im ganzen Land errichtet hatten und in denen ein Großteil der Menschen an Hun-
ger, Durst, Hitze und auch an Erfrierungen starb.« (Ebd.)

In diesem Beispiel finden die mündlichen Erzählungen des Krieges aus der Per-
spektive der Ovaherero mediale Resonanz und werden durch die Verschri tlichung
grei bar. Dies ist mit Blick auf die Frage nach den Quellen journalistischer Be-
richterstattung besonders bemerkenswert, da bei der Re-/Konstruktion der his-
torischen Ereignisse – wie in Kapitel 7 gezeigt – überwiegend aus schri tlichen
Quellen aus dem kolonialen Archiv zitiert und somit ein kolonialer Blick re-/produ-
ziert wird. ImGegensatz dazu unternimmt derSZ-Artikel einen Perspektivwechsel:
Der Blick richtet sich auf die Kolonialist*innen und ihre Nachfahr*innen, die aus
der Perspektive der ehemals Kolonialisierten – in den Worten von Erika Uazuvara
Zerau als »Unterdrücker«, »Mörder« und »Räuber« – betrachtet werden. Die nach-
folgende Passage verdeutlicht dieWirkmächtigkeit der post-/kolonialenweißen Pri-
vilegiengesellscha t und beschreibt aus der Perspektive eines Kindes die Erfahrung
der Diskriminierung aufseiten der ehemals kolonialisierten Ovaherero:

»Ihre Eltern und Großeltern erklärten ihr auch, warum sie, die 1948 geboren wur-
de, schon als Kind ›wie eine Sklavin‹ für deutsche Farmer arbeiten musste – lesen
und schreiben hat sie deshalb nie gelernt. ›Was die Weißen sagen, musst du ma-
chen‹, war die wichtigste Regel der Erwachsenen. ›Als Kind dachte ich, das müssen
Götter sein, stolz, reich, allwissend, unnahbar und unverwundbar. In Wirklichkeit
aber sind sie die Mörder meines Volkes.‹« (Ebd.)

In der detaillierten Beschreibung der Tätigkeit der Frau wird in dem Porträt sen-
sibel auf die Entwürdigung durch solche ›Angestelltenverhältnisse‹ im heutigen
Namibia eingegangen. Dabei wird besonders auf die Symbolik verwiesen, die mit
der spezifischen Kleidung der Herero-Frauen und deren gebundenen Kop tüchern
verbunden ist:
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»Das Tre fen mit Erika Zerau findet auf einer Farm statt, die einem Österreicher
gehört. Dort putzte sie gerade noch die Küche, und schon ihre Kleidung zeigt, wie
entwürdigend das für diese bei den Hererohochangesehene Frau sein muss. Sie
trägt ein wallendes, mit Blumen bedrucktes Kostüm und die typische Kop bede-
ckung. Es ist ein Turban, der so gefaltet ist, dass er links und rechts Sto hörner
hat. Damit ähnelt sie einem Rind, und das ist beabsichtigt. Diese Tiere genießen
die höchste Wertschätzung der Herero. Über ihrer Tracht hängt eine schäbige Kü-
chenschürze.« (Ebd.)

Die traditionelle Kleidung der Frau wird hier wertschätzend beschrieben und ih-
re Bedeutung in der Herero-Kultur erläutert. Die Frau erhält ein ›menschliches
Gesicht‹ im Butler’schen Sinne, in ihrer Erzählung verschränken sich die kolonia-
le Vergangenheit und Gegenwart. In diesem Fragment wird durch die Beschrei-
bung der symbolträchtigen Kleidung der Frau, welche als Ausdruck der traditio-
nellen Kultur der Ovaherero gelesen wird, und dem konstruierten Kontrast der
Arbeitskleidung (»schäbige Küchenschürze«) die Erfahrung der Entwürdigungme-
dial sichtbar gemacht. Das Porträt veranschaulicht, wie eine di ferenzierte Reprä-
sentation der Lebensrealität von Mitgliedern der Ovaherero im heutigen Namibia
ein individuelles Schicksal persönlich zu vermitteln vermag, im Sinne Butlers ›Ver-
trautheit‹ herstellt und somit eine mediatisierte Anerkennung ermöglicht. In der
Erzählung der Frau werden tradierte mündliche Erinnerungen an die Kolonialzeit
mediatisiert und das Trauma als identitätsprägender Teil der Herero-Kultur les-
bar. Die orale Erinnerungskultur der hererosprachigen Minderheit findet hier Ge-
hör in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit. Zugleich werden Fragen sozialer Un-
gleichheit im post-/kolonialen Namibia historisch zurückverfolgt und als fortwir-
kendes Unrecht sichtbar gemacht. Vor dem Hintergrund eines solch persönlichen,
menschlichen Porträts der Lebensrealität der Ovaherero im heutigen Namibia wer-
den Forderungen der Opfergruppen nach Entschädigung undUmverteilung – auch
100 Jahre nach dem Genozid – als Frage sozialer Gerechtigkeit verhandelt und die
Ansprüche nachvollziehbar vermittelt. In dieser im Familiengedächtnis tradierten
mündlichen Erzählung wird somit ein Unrechtsbewusstsein gescha fen und das
kollektive transgenerationale Trauma der Ovaherero mit Blick auf die koloniale
Unterdrückung und Ausbeutung auch in materieller Hinsicht fassbar und dabei
eine Kontinuität in die Gegenwart konstruiert. Im Sinne von Fraser werden hier
Anerkennung und Umverteilung als zwei Dimensionen sozialer Gerechtigkeit an-
gesprochen.

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann hinsichtlich der analysierten medialen Repräsentationen
von heutigen Generationen der Ovaherero festgestellt werden, dass auch hier die
Berichterstattungen von Ambivalenzen geprägt ist. Zum einen finden sich stereo-
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type Repräsentationsmuster, welche die Ovaherero im heutigen Namibia als ›Hir-
tenvolk‹, ›Stamm‹ und ›Minderheitsvolk‹ klassifizieren, welches handlungsunfähig
sei und auf Gelder aus Deutschland ho t. Zum anderen wird die Gewaltbereit-
scha t mobilisierter Gruppen von jungen Ovaherero betont. Indem zudem Span-
nungen und unterschiedliche Positionen innerhalb der hererosprachigen Bevöl-
kerung Namibias herausgestellt werden, werden medial ein Bild der ›uneinigen
Nachfahr*innen‹ konstruiert und die Entschädigungsforderungen als zweifelha te
Strategie einer abgespaltenen Gruppe eingeordnet.

Ambivalent ist auch die Berichterstattung über die Reenactments der oturupa-
Paraden in Namibia. Diese veranschaulichen zwar die spezifischen Erinnerungs-
praktiken, mittels derer heute Generationen in jährlich stattfindenden Gedenkri-
tualen Bezüge zur kolonialen Vergangenheit herstellen und das kulturelle Trauma
bearbeiten; die mediale Repräsentation wirkt aber in vielen Diskursfragmenten
befremdlich, teils belächelnd und teils bedrohlich. Im Gegensatz dazu findet sich
eine di ferenziertere und individualisierte Darstellung des Schicksals der Ovahere-
ro am Beispiel der Erinnerungen von Erika Uazuvara Zerau. Dieses mediale Porträt
in einer Reportage auf der promintenten »Seite Drei« der SZ vermittelt eine aner-
kennende Form der Sichtbarkeit und zeigt sowohl das kulturelle Trauma als auch
die materiellen Langzeitfolgen der Kolonialisierung und des Genozids für die heu-
tigen Generationen der Ovaherero in Namibia auf.

8.3 Sprechpositionen von Nachfahr*innen der Opfer im Diskurs

In der Berichterstattung habe ich drei zentrale Gruppen von Akteur*innen iden-
tifiziert, die im Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid sichtbar werden
und wichtige Sprechpositionen besetzen: Politiker*innen v.a. aufseiten der deut-
schen Bundesregierung, Vertreter*innen der Ovaherero (und Nama) als Mitglieder
der mobilisierten Opfergruppen und wissenscha tliche Expert*innen. Im vorheri-
gen Kapitel habe ich im Zuge der Rekonstruktion der verschiedenen Diskursereig-
nisse bereits die Rolle von zentralen politischen Handlungsträger*innen aufseiten
der Bundesregierung behandelt, die in der Berichterstattung auf ambivalenteWei-
se als Problemlöser*innen und -verursacher*innen präsentiert und zum Teil stark
personalisiert werden. Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf der Analyse der
Sprechpositionen von Vertreter*innen der Ovaherero. Zunächst werde ich die me-
dialen Repräsentationen der beiden Paramount Chiefs Kuaima Riruako und Vekuii
Rukoro näher betrachten. Beiden Akteuren kommt im Diskurs im Untersuchungs-
zeitraum jeweils eine besondere Sprechrolle zu, da sie als (durchaus umstrittene)
politische Vertreter (›Anführer‹) der namibischen Ovaherero und als Hauptinitiato-
ren der Entschädigungsklagen gegen die Bundesrepublik präsentiert werden. Dar-
an anschließend analysiere ich die Sprechposition von Esther Utjiua Muinjangue
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als weibliche Stimme und Aktivistin. Zuletzt analysiere ich die mediale Repräsen-
tation des Diplomaten Dr. Zedekia Ngavirue, dem als »Sondergesandten« in den
deutsch-namibischen Verhandlungsgesprächen eine wichtige Rolle zugesprochen
wird.

8.3.1 Paramount Chief Kuaima Riruako

Im Zusammenhang mit Berichten über die Sammelklage Anfang der 2000er-Jahre
kommt allen voran Kuaima Riruako (1935-2014), dem damaligen Paramount Chief,
eine wichtige Rolle zu. In vielen Berichten wirkt es so, als sei die Entschädigungs-
forderung der Ovaherero ein individuelles Anliegen von Riruako. Eine ö fentli-
che Infragestellung seiner Person bzw. seines Vertretungsanspruchs kommt somit
im übertragenden Sinne einer Delegitimierung der Entschädigungsforderungen
gleich.

Als amtierender Paramount Chief der namibischen Ovaherero wird Riruako –
wenn hier auch nur am Rande – im Untersuchungszeitraum erstmals in Artikeln
zur Landreform in Namibia sichtbar. Im Zuge der medialen Aufmerksamkeit für
die Durban-Konferenz gegen Rassismus im Sommer 2001, bei der er ankündigte,
Deutschland verklagen zu wollen, erhält Riruako dann eine internationale Platt-
form für seine Forderungen nach Anerkennung und Entschädigung des Genozids
(vgl. Kapitel 7.1). Als »Urheber der Reparationsforderung« (FAZ, 2.11.2002, Krasser
Terrorismus) und Hauptinitiator der Sammelklage personifiziert Riruako in der
untersuchten Presse fortan den Kampf der namibischen Ovaherero um finanzielle
Entschädigung. Er fungiert anfangs fast alleinig als Sprecher, neben ihm werden
im Zusammenhang mit der Klage lediglich einige »Herero-Anwälte« zitiert. Be-
merkenswerterweise wird Riruako nach seinem Au tritt bei der Durban-Konferenz
(vgl. Kapitel 7.1.1) nicht (mehr) als Teil der breiteren ›afrikanischen‹ Reparations-
bewegung gesehen, sondern erscheint als isolierter namibischer Akteur, der seine
ganz eigene Agenda verfolgt. Durch diese Isolierung wird im Diskursverlauf der
Anschein erweckt, es gehe Riruako lediglich um persönliche Profilierung und po-
litische Ein lussnahme in Namibia. In der untersuchten Berichterstattung zeigen
sich verschiedene Repräsentationsmuster, die Riruako als ›afrikanischen‹, umstrit-
tenen, radikalen und letztlich gescheiterten Oppositionspolitiker auf Stimmenfang
abwerten, wie ich im Folgenden näher darlegen werde.

Klassi zierung als ›Häuptling‹
Besonders au fällig ist, dass Riruako in der untersuchten Presse vielfach mit kolo-
nialen, exotisierenden und ›afrikanisierenden‹ Bezeichnungen verbunden wird. Er
wird in vielen Artikelnmeist weniger als Politiker adressiert, sondern auf seine Rol-
le als ›traditioneller Führer‹ der namibischen Ovaherero begrenzt. So wird Rirua-
ko in verschiedenen Zeitungen z.B. als »Herero-Häuptling«, »der oberste Häupt-
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ling« (SZ, 24.1.2003, Die Herero ho fen auf deutsche Milliarden) oder als »Ober-
häuptling derHereros« (z.B.Der Spiegel, 15.8.2004,Wieczorek-Zeul in Namibia; taz,
26.6.2004, Empörung über deutsche Leugnung des Genozids) sowie alternativ als
»der Älteste der Herero« (FAZ, 6.9.2001, Herero klagen auf Entschädigung wegen
Völkermords), »Herero-König« (SZ, 13.6.2007, Herero warten auf Geld) und »Stam-
meschef« (Der Spiegel, 11.1.2004, Peitsche des Bändigers), als »Herero-Führer« (SZ,
16.8.2004, Wieczorek-Zeul entschuldigt sich) oder »Anführer« (SZ, 12.8.2004, Kla-
res Bekenntnis) klassifiziert. Insbesondere mit der Bezeichnung »Häuptling« und
seinen Variationen geht eine doppelte Diskriminierung einher, da der Begri f so-
wohl eine Diminuation als auch eine Abwertung nichtwestlicher ›Herrscher‹ aus-
drückt (vgl. Arndt 2009: 297f.). Durch diese dominante Bezeichnungspraxis wird
Riruakos Sprechposition als politischer Akteur medial abgewertet. Er ›darf‹ im
Diskurs lediglich als ›traditioneller‹ Vertreter der ethnisch definierten Gruppe der
Ovaherero und höchstens als »Stammespolitiker« sprechen. Als gleichberechtigter
souveräner Verhandlungspartner wird er im deutsch-namibischen Kontext medial
nicht anerkannt, wie das folgende Beispiel besonders anschaulich macht:

»Kuiama Riruako lässt anderthalb Stunden auf sich warten, dafür geht er gleich
in die Vollen. ›Ihr habt die jüdischen Zwangsarbeiter entschädigt, ihr müsst auch
uns entschädigen.‹ Riruako, ein dicker, runder Mann von 68 Jahren, nennt sich
Paramount Chief, aber nicht alle Herero erkennen ihn als ihr Oberhaupt an, und
die meisten der 25000 deutschstämmigen Namibier halten ihn für einen halbsei-
denen Stammesfürsten. Deutsche Politiker gehen ihm lieber aus dem Weg, weil
er die Vergangenheit einfach nicht vergehen lassen will – er verlangt ein klares
Schuldbekenntnis. Und obendrein fordert er Wiedergutmachung in Milliarden-
höhe.« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräumen, au hängen, niederknallen)

Riruako wird hier als unpünktlich, au brausend und herablassend als »dicker, run-
der Mann von 68 Jahren« beschrieben, der sich seine Funktion selbst zuschreibe
(»nennt sich Paramount Chief«). Dem Bericht zufolge würden viele Ovaherero in
Riruako jedoch nur einen »halbseidenen Stammesfürsten« sehen, von deutschen
Politiker*innenwerde er gemieden,weil »er die Vergangenheit einfach nicht verge-
hen lassenwill«. In dieser Beschreibungwird eine doppelte Abwertung von Riruako
als hochrangiger politischer Repräsentant der Ovaherero ausgedrückt und damit
gleichsam seine Entschädigungsforderungen delegitimiert.

Riruako als »umstrittener« Anführer
Riruakos Position wird in den untersuchten Beiträgen mehrfach als umstritten
beschrieben und seine Autorität als Paramount Chief der Ovaherero explizit in-
frage gestellt. Wiederholt wird angeführt, dass Riruako »nur ein Drittel« der (oh-
nehin zahlenmäßig überschaubaren) hererosprachigen Gemeinscha t in Namibia
vertrete und die von ihm vertretenen Entschädigungsforderungen keinesfalls von
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allen Ovaherero befürwortet würden (z.B. taz, 12.8.2004, Eine Frage der politischen
Ethik; FAZ, 16.8.2004, Eine christlich motivierte Entschuldigung; FAZ, 15.8.2004,
Bitte um Vergebung). Riruako wird als sturer Charakter beschrieben, der sowohl
den innernamibischen als auch den deutsch-namibischen ›Versöhnungsprozess‹
gefährde. Er wird u.a. auch in einer ausführlichen Reportage auf Zeit online als
Vertreter eines ›radikalen Zweigs‹ der Ovaherero positioniert, der historisch in Op-
position zur namibischen Regierungspartei SWAPO steht:

»Kritiker der aktuellen Verhandlungen stellen zudem fest, dass in der namibi-
schen Delegation hauptsächlich Mitglieder der Swapo, der seit Namibias Unab-
hängigkeit 1990 mit absoluter Mehrheit regierenden Partei, vertreten sind. Der
frühere Paramount Chief der Herero hingegen war einer der führenden Oppo-
sitionspolitiker. ›Insofern ist die Frage des Vertretungsanspruchs auch historisch
ein Kon likt zwischen Regierung und Opposition‹, sagt Zimmerer.« (Zeit online,
19.11.2016, Mit wem sprechen?)

Die als »radikal« eingeordnete Position Riruakos wird auf einen historischen Kon-
likt mit der SWAPO-Regierung zurückgeführt; eine solche Deutung legen auch
wissenscha tliche ›Experten‹ wie der hier zitierte Historiker Zimmerer nahe. Mit
dieser ese werden die von Riruako vertretenen Reparationsforderungen dar-
auf reduziert, Folge eines innenpolitischen namibischen Kon liktes zu sein, und
der Paramount Chief wird als verbrämter Oppositionspolitiker charakterisiert, der
mittels der Entschädigungsforderungen in Namibia lediglich eine Lobby für seine
Partei NUDO10 scha fen wolle. Diese wird in Opposition zur regierenden SWAPO
positioniert und abwertend als »Minderheitspartei« bezeichnet. Dabei wird darauf
abgehoben, dass Parteien im post-/kolonialen Namibia ethnisch geprägt und ent-
lang von »Volksgruppen« besetzt seien. Im Vergleich zur überwiegend von Ovambo
besetzten SWAPO, wird Riruakos NUDO somit als »Herero-Partei« klassifiziert.

In dem Verweis auf den geringen Anteil seiner Unterstützer*innen unter den
Ovaherero an der ohnehin vergleichsweise überschaubaren namibischen Gesamt-
bevölkerung erscheint die Gruppe um Riruako als nahezu bedeutungslos. »Etwa
ein Drittel der Herero stand bisher hinter ihm – wobei die Herero etwa acht Pro-
zent der insgesamt 1,8 Millionen Einwohner Namibias stellen« (FAZ, 16.8.2004, Ei-
ne christlich motivierte Entschuldigung). Die von Riruako vertretenen Ovaherero
machen laut dieser Aufstellung also lediglich eine verschwindend kleine Gruppe
aus.

10 Die NUDO (National Unity Democratic Organisation) ist eine politische Partei in Namibia,
die ethnisch als ›Herero-Partei‹ gilt. Sie ist ursprünglich Teil der DemokratischenTurnhallena
llianz (DTA) gewesen, bevor sie 2003 selbstständig wurde. KuaimaRiruako war langjähriger
Vorsitzender der Partei. Nach dessen Tod wurde 2014 AsserMbai sein Nachfolger, 2019 wurde
Esther UtjiuaMuinjangue zur Parteivorsitzenden gewählt.
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Oppositionspolitiker »auf Stimmenfang«
In mehreren Beiträgen wird das Deutungsmuster re-/produziert, dass Riruakomit
seiner radikalen PositionWahlkampf betreibenwolle. Er wird als »führender Oppo-
sitionspolitiker« bezeichnet und seine Entschädigungsforderungen vor dem Hin-
tergrund der anstehenden Präsidentscha tswahlen als Versuch gedeutet, Stimmen
für seine unpopuläre Partei zu gewinnen: »Die Annahme liegt nahe, daß Rirua-
ko mit seiner strikten Haltung bisher auch um Stimmen für seine oppositionel-
le Nudo-Partei werben und eine Sammelpartei der Herero etablieren wollte. Im
November wird in Namibia ein neuer Präsident gewählt. Der bisherige Präsident
Nujoma kandidiert nicht mehr« (ebd.).

An anderer Stelle heißt es in der FAZ, dass lediglich »einer der Herero-Führer,
Kuaima Riruako, eine solche finanzielle Kompensation fordert – und damit wohl
auch auf politischen Stimmenfang gehen will« (FAZ, 14.8.2004, Bitte um Verge-
bung).

In mehreren Berichten wird angemerkt, dass die Ovaherero um Rirua-
ko mit der südafrikanischen Besetzungsmacht kollaboriert hätten (z.B. FAZ,
11.8.2004, Wieczorek-Zeul zum Waterberg). Ein solcher Vorwurf wiegt vor dem
Hintergrund des gewaltvollen Apartheidsregimes und der nationalen großen
›SWAPO-Erzählung‹ des antikolonialen Befreiungskrieges schwer und begründet
ein Misstrauen gegenüber Riruako. Auf diese Weise wird seine Legitimität als
politischer Sprecher der namibischen Ovaherero medial infrage gestellt und seine
Entschädigungsforderungen als populistische Wahlkampagne eines verzweifelten
namibischen Oppositionellen ›auf politischem Stimmenfang‹ repräsentiert.11

Mit der Infragestellung seines Vertretungsanspruchs der namibischen Ova-
herero werden auch Riruakos Forderungen nach Entschädigungen im Verlauf des
Untersuchungszeitraums medial auf verschiedene Weisen zunehmend entkrä tet.

Die Entschädigungsforderungen von Riruako werden als ›radikal‹ und ›um-
stritten‹ dargestellt. Bemerkenswert ist hier, dass Riruako selbst den juristischen
Weg der Entschädigungsforderungen als eine friedliche Alternative zumWeg Zim-
babwes darstellt, wo es zur gewaltvollen Enteignung weißer Farmen gekommen
war.Vor diesemHintergrundwird seine politische Position in der deutschen Presse
zwar überwiegend als gemäßigt dargestellt, in einigen Artikeln erscheint Riruako
mit seinen Forderungen nach Entschädigung jedoch bedrohlich,wenn er bspw.mit
der Aussage zitiert wird: »Deutschland schuldet uns Reparationen. Sonst bleibt uns
nur noch der zimbabwische Weg« (FAZ, 2.11.2002, Krasser Terrorismus). Wenn er
als »Urheber der Reparationsforderung« bezeichnet wird, suggeriert dies, dass er

11 In ähnlicher Weise wird Anfang der 2000er-Jahre im Zusammenhang mit Debatten um die
Landreform auch Präsident Sam Nujoma in der deutschen Presse delegitimiert und seine For-
derungen nach Umverteilung gleichsam als populistische Wahlkampagne abgewertet, vgl.
de Wol f 2018: 423f.
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das Problem erst verursacht habe. Mehr noch wird er als »eher unberechenbare[r]
Herero-Führer« charakterisiert, der das deutsch-namibische Verhältnis gefährde.
Angesichts des Beschlusses des Bundestags zum 100. Jahrestag des Genozids wird
Riruako im Juni 2004 mit »empörten« (taz, 26.6.2004, Empörung über deutsche
Leugnung des Genozids) Reaktionen zitiert und als aggressiv beschrieben, wenn
er vor neuen Feindseligkeiten warnt:

»›Wir haben damals alles verloren, das Land und das Vieh, alles. Es ist auch uns
Nachfahren geraubt worden‹, sagt Riruako. ›Ihr müsst das Unrecht anerkennen,
es gibt kein Zurück, denn sonst …‹ – der Chief klop t mit der Handkante auf den
Tisch – ›… sonst könnte es kommen wie in Simbabwe. Dann besetzen auch unsere
Jungen die weißen Farmen und holen sich das Land zurück.‹ Eigentlich ist Rirua-
ko ein recht umgänglicher Mann mit einem herzerfrischenden Lachen. Aber bei
diesem Thema kann er so bullig au treten, dass manche seiner Worte Hörner be-
kommen.« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräumen, au hängen, niederknallen)

Im deutsch-namibischen Kontext wird Riruako medial als ›Störenfried‹ repräsen-
tiert, wie etwa das folgende Zitat aus dem Gedenkjahr 2004 veranschaulicht. In
diesemGastbeitragwir t Grünen-Politikerin Uschi Eid –die selbst als eine progres-
sive Vertreterin einer deutsch-namibischen Einigung hervortritt –Riruako rückbli-
ckend vor, den »Versöhnungsdialog« durch seine Schadenersatzklage erschwert zu
haben, »da die deutsche Seite darauf bedacht ist, juristisch verwertbare Aussagen
im Sinne der Schadenersatzklage zu vermeiden« (FAS, 8.8.2004, An den deutschen
Völkermord denken).

Im Kontext der Entschuldigung von Wieczorek-Zeul in Namibia wird Riruako
dann zwar als beschwichtigt und einsichtig dargestellt: Er »glaubte seinen Ohren
nicht zu trauen« (SZ, 13.6.2007, Herero warten auf Geld). Wenngleich es hier un-
terschiedliche Meldungen gegeben zu haben scheint, wird in den vielen Berichten
davon ausgegangen, dass Riruako die Entschädigungsklage nun fallen lassen und
einem deutsch-namibischen Versöhnungsdialog nicht mehr im Weg stehen wür-
den. In verschiedenenMedienberichtenwird er im Sinne des deutschen politischen
Diskurses mit den zentralen Begri fen »Vergebung«, »Versöhnung« und »Dialog«
zitiert. So wurde bspw. berichtet, er werde die in den USA angestrengte Klage fal-
lenlassen: »Herero-Führer Kuaima Riruako sicherte Wieczorek-Zeul zu, dass er in
den USA angestrengte Schadensersatzklagen in Höhe von zwei Milliarden Euro
fallen lassen werde. Dialog und Versöhnung seien jetzt wichtiger« (SZ, 16.8.2004,
Wieczorek-Zeul entschuldigt sich). Tatsächlich drückt sich in diesem Kontext eine
Erwartungshaltung gegenüber Riruako ebenso aus, wie ein hierarchisches Verhält-
nis zwischen Wieczorek-Zeul und Riruako konstruiert wird:

»Nach der beide Seiten bewegenden Feier am Fuße des Waterberg hieß es, nun
habe auch Kuaima Riruako, einer der Führer der Herero, angekündigt, keine weite-
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ren Entschädigungsklagen gegen Deutschland zu erheben und stattdessen in den
Dialog mit Berlin eintreten zu wollen. ›Es ist nun Zeit, zu vergeben und uns gegen-
seitig als Menschen zu akzeptieren‹, sagte er der deutschen Ministerin nach Aus-
kun t ihrer Sprecherin. Wieczorek-Zeul habe ihm noch einmal deutlich gemacht,
daß es keinerlei rechtliche Grundlage für eine Klage gebe.« (FAZ, 16.8.2004, Eine
christlich motivierte Entschuldigung)

Wie hier vermerkt wird, geht mit einem solchen Kurswechsel auch eine Versöh-
nung mit der namibischen Regierung einher, die »einverstanden« sei, denn sie
»hatte die Entschädigungsforderungen der Herero nie unterstützt« (SZ, 16.8.2004,
Wieczorek-Zeul entschuldigt sich). Im Diskurszusammenhang erscheint Ri-
ruako – vor dem Hintergrund der letztlich erfolglosen Klageversuche in den
USA – als ein aufrührerischer, fehlgeleiteter ›Schüler‹, der nun von der bundes-
deutschen Ministerin Wieczorek-Zeul ›belehrt‹ werden konnte. In einer solchen
Positionierung drückt sich zwischen Anzuerkennenden und Anerkennenden ein
asymmetrisches Verhältnis aus, welche die Grundtendenz von paternalistischen
›Entwicklungshilfe-Diskursen‹ widerspiegelt. Wenn im weiteren Verlauf deutlich
wird, dass Riruako trotz der Entschuldigung von Wieczorek-Zeul auf Entschä-
digungszahlungen beharren würde, wendet sich diese Darstellung jedoch und
Riruakos Position wird medial ins politische ›Abseits‹ gedrängt.

Riruako »enttäuscht«
Riruako erscheintmit seinen Klageanstrengungen immedialen Diskurs als beharr-
licher Herero-Vertreter, der von der bundesdeutschen Regierung jedoch wieder-
holt abgewiesen wird. In Bezug auf die von Wieczorek-Zeul ins Leben gerufene
deutsch-namibische »Versöhnungsinitiative« wird er im Jahr 2007 als »enttäuscht«
beschrieben: »Inzwischen ist Riruako enttäuscht von Deutschland. Nach der Re-
de der Ministerin hatte er erwartet, dass die einstige Kolonialmacht den Feldzug
gegen die Herero o fiziell als Völkermord anerkennen und eine finanzielle Ent-
schädigung anbieten würde. Bis heute sei das aber nicht in befriedigendem Maß
geschehen, sagt er« (SZ, 13.6.2007, Herero warten auf Geld).

Seine Enttäuschung erscheint medial jedoch als persönliche Kränkung eines
exzentrischen, beleidigten »Herero-Königs«, wie die folgende Bildüberschri t dann
auch explizit macht: »Herero-König Riruako ist des Wartens allmählich überdrüs-
sig. Um seinem Anliegen Gewicht zu verscha fen, reist er zur Debatte nach Berlin.
Das Parlament wird seine Geduld wohl erneut auf die Probe stellen. Denn es wird
den Antrag vermutlich in einen seiner Ausschüsse überweisen« (ebd.).

Weit vor dem Ende seines Amts verschwindet Riruako als Akteur aus dem un-
tersuchten Diskurs, wenngleich er in späteren Artikeln hier und dort in Rückbli-
cken als Initiator der ersten Sammelklage von 2001 erinnert wird. Zu seinem Tode
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im Juni 2014 mit 79 Jahren in Namibia verö fentlichte lediglich Zeit online (3.6.2014,
Herero-Chef Riruako gestorben) einen kurzen Nachruf.

8.3.2 Paramount Chief Vekuii Rukoro

Wie Riruako, so ist auch der nachfolgende Paramount Chief der Ovaherero, Vekuii
Rukoro, der das Amt 2014 übernommen hat, im Diskurs um den Ovaherero- und
Nama-Genozid v.a. mit Forderungen nach Entschädigung und juristischen Klage-
anstrengungen verknüp t. Die folgende Medienanalyse zeigt, dass sich hier einige
Repräsentationsmuster wiederholen, Rukoro jedoch stärker als Riruako in erster
Linie mit einem starken Interesse an »viel Geld« in Verbindung gebracht wird.

Obschon Rukoro bereits hinter der Sammelklage von 2002 gestanden haben
soll, wird er erst in späteren Berichten im Zusammenhang mit den deutsch-nami-
bischen Verhandlungsgesprächen seit Mitte der 2010er-Jahre zunehmend sichtbar:

»Rukoro war der Kopf hinter der Klage gegen die Bundesregierung vor einem
Gericht in Washington im Jahr 2002, die von seinem Vorgänger als Paramount
Chief, Kuaima Riruako, initiiert worden war. Zwei Milliarden Dollar Schadener-
satz hatten die Herero gefordert, waren damit aber gescheitert. Rukoro stand
auch hinter einer Klage vor einem New Yorker Gericht gegen die Deutsche Bank
als Rechtsnachfolgerin der Disconto-Gesellscha t, der Terex-Corporation und
der Schi fahrtsgesellscha t Deutsche Afrika-Linien als Rechtsnachfolgerin der
Woermann-Linie. Diese Klage scheiterte daran, dass die Kläger keinen Aufent-
haltsstatus in Amerika hatten.« (FAZ, 4.7.2016, Schuld und Sühne am Waterberg)

Wie vorher Riruako wird nun auch Rukoro als ›Anführer‹ eines radikalen Lagers der
namibischen Ovaherero eingeordnet, das in erster Linie auf finanzieller Entschädi-
gung beharrt und sich dem deutsch-namibischen Versöhnungsprozess in denWeg
stellen würde. Anders als sein Amtsvorgänger wird Rukoro aber als selbstbewusst
und gebildet repräsentiert.

In einer SZ-Reportage, in der Rukoro näher porträtiert wird, wird herausge-
stellt, dass er einer »adligen Herero-Familie« entstammt:

»Der Paramount Chief heißt Vekuii Rukoro, entstammt einer adligen Herero-
Familie; dass ihn nicht alle Herero als ihr Oberhaupt anerkennen, lässt ihn kalt.
Rukoro hat eine Mission, er kämp t gegen die Deutschen, und er kämp t gegen
die eigene namibische Regierung. Die, so Rukoro, halte das seit dem Genozid
dezimierte Volk der Herero in seinem eigenen Land systematisch von der Macht
fern.« (SZ, 22./23.10.2015, Schrei aus der Wüste)

Entgegen exotisierender ›afrikanisierender‹ Repräsentationen der Ovaherero wird
Rukoro in Berichten über die deutsch-namibischen Verhandlungen als ein ›moder-
ner‹ Vertreter klassifiziert, wie das folgende Zitat veranschaulicht:
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»Als Führer der Herero sehen Kritiker der aktuellen Gespräche Vekuii Rukoro, der
im blauen Anzug am Podium saß, im Saal Dutzende Herero in traditionellen Ge-
wändern. Die namibische Regierung könne nicht für ein Volk verhandeln, das heu-
te als Folge des Völkermords und der kolonialen Grenzziehung in vielen Ländern
lebt, sagte er. Zwar befindet sich mit 250.000 Vertretern der Großteil der Herero
in Namibia. Doch leben sie auch in den angrenzenden Ländern Angola, Botswa-
na und Südafrika. Historiker können Vekuii Rukoros Argument daher nachvollzie-
hen.« (Zeit online, 19.11.2016, Mit wem sprechen?)

Die moderne, weltgewandte Erscheinung Rukoros wird medial herausgestellt –
wohingegen in den untersuchten Medienberichten nie erwähnt wird, was deut-
sche Politiker (bspw. Polenz) bei den Verhandlungsgesprächen tragen. Anhand der
Beschreibung seiner Kleidung (»im blauen Anzug«) wird Paramount Chief Rukoro
als fortschrittlich dargestellt. In anderen Beiträgen wird darauf verwiesen, dass er
sich von seinen Anwälten in London beraten lasse und sich an internationale Ge-
richte wende. Rukoro wird medial vielmehr als dubioser namibischer ›Geschä ts-
mann‹ repräsentiert, der ohne klares Mandat als Sprecher der Ovaherero au trete,
wie auch das folgende Zitat zeigt:

»Das andere, wesentlich radikalere Lager repräsentiert Vekuii Rukoro, der selbst-
ernannte ›Paramount Chief‹ der Herero. Rukoro hat schon viele Posten bekleidet,
unter anderem war er stellvertretender Justizminister und Generalstaatsanwalt,
Chef der staatlichen Fluggesellscha t Air Namibia und des namibischen Ablegers
der südafrikanischen First National Bank. Heute leitet der Jurist, der sich mit
›Advocate‹ ansprechen lässt, die Nahrungsmittelfirma Meatco, Namibias größten
Fleischproduzenten.« (FAZ, 4.7.2016, Schuld und Sühne am Waterberg)

In der Au listung seiner verschiedenartigen Posten wirkt Rukoro wie ein unseriö-
ser politischer Verhandlungspartner. In medialen Repräsentationen wird nahege-
legt, dass es ihm bei den Entschädigungsforderungen »inMilliardenhöhe« in erster
Linie um ein weiteres lukratives Geldgeschä t ginge und weniger um historische
Aufarbeitung und Versöhnung:

»Rukoro will viel Geld, und er will direkt mit der Bundesregierung verhandeln. Er
beru t sich dabei auf den namibischen Parlamentsbeschluss von 2006, der der Re-
gierung lediglich eine Beobachterrolle bei den Verhandlungen zugestand. Rukoro
fürchtet, dass sich die namibische Regierung mit einem ›Trinkgeld‹ abspeisen las-
sen könnte und dass dieses nicht den betro fenen Gruppen, sondern der Klientel
der Regierungspartei Swapo, den Ovambo im Norden Namibias, zugutekommen
werde. Er sagt, ihm gehe es um die Beseitigung der ›generationsübergreifenden
Armut der Herero, in die uns von Trotha gebracht hat‹.« (Ebd.)
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In diesem Abschnitt wird der Paramount Chief geradezu als ›geldgierig‹ darge-
stellt. Der Verweis auf die »generationsübergreifende Armut« aufgrund des Geno-
zids an den Herero, die Rukoro als Folge des »Vernichtungsbefehls« von General
von Trotha beschreibt, stellt jedoch einen direkten Bezug zum historischen Un-
recht her und relativiert den Fokus auf das ›viele Geld‹. Das Trauma der Ovaherero
und die symbolische Bedeutung einer Anerkennung werden hier allerdings nicht
weiter thematisiert.

An diesen Beispielen zeigt sich die Ambivalenz in der Sprechposition Ruko-
ros. Er wird einerseits als charismatischer Paramount Chief der Ovaherero und
studierter Anwalt mit eloquenten und re lektierten Argumentationen zitiert, die –
wie oben aufgezeigt – auch von führenden deutschen Historikern nachvollzogen
würden. Dabei wird er als ernst zunehmender Akteur dargestellt, der mit dem in-
ternationalen Rechtssystem vertraut wirkt und dieses bei der Durchsetzung seiner
Forderungen nutzen will. Andererseits wird Rukoro wiederholt auch mit Aussagen
zitiert, in denen er mit Gewalt droht, und als radikalisierter ›Anführer‹ der nami-
bischen Ovaherero repräsentiert, der sich und seinem »Flügel« durch die Entschä-
digungszahlungen politische Macht im post-/kolonialen Namibia verscha fen will.

Rukoro als radikales ›Stammesoberhaupt‹
Rukoro wird als zunehmend »verbittert« beschrieben und eine Radikalisierung na-
hegelegt, wie auch die nachfolgende Passage aus der Reportage auf Zeit online ver-
anschaulicht:

»Vekuii Rukoro, der Paramount Chief der Herero, fordert hingegen, die Nachfah-
ren der Opfer zu entschädigen. Er hält eine Entschuldigung ohne persönliche fi-
nanzielle Wiedergutmachung für eine ›gewaltige Beleidigung‹, wie er in Berlin
klarmachte. Bereits 2002 verklagte er die deutsche Bundesregierung in den USA
auf zwei Milliarden Dollar Schadenersatz, die Klage scheiterte. In Berlin sagt er,
er wolle es erneut versuchen, auch wenn Beobachter einer Klage wenig Chancen
einräumen. Er versucht zudem, moralischen Druck aufzubauen und hat o fiziell
Beschwerde bei den Vereinten Nationen eingelegt. ›Wir haben einhundert Jahre
auf Gerechtigkeit gewartet‹, sagt er, ›wir können es auch noch weitere zehn tun‹.«
(Zeit online, 19.11.2016, Mit wem sprechen?)

Rukoro wird wie hier als ein unnachgiebiger Vertreter der Ovaherero beschrieben,
der alle Register ziehen würde, um »moralischen Druck« aufzubauen, wenngleich
der Klage nach wie vor kaum Erfolgsaussichten bescheinigt werden. In den unter-
suchten Beiträgen wird Rukoro dann doch auch wiederholt ethnisch markiert, wie
das nachfolgende Beispiel zeigt, in dem er als »Stammesoberhaupt« betitelt wird:

»Otjinene | Der namibische Stamm der Herero will Deutschland international un-
ter Druck setzen, um finanziell für die Verbrechen aus der Kolonialzeit entschä-
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digt zu werden. Die Bundesregierung habe direkte Verhandlungen bislang abge-
lehnt, nun sei die Geduld der Herero erschöp t, sagte Stammesoberhaupt Vekuii
Rukoro. Die Herero werden Deutschland wegen des Völkermords an ihren Vorfah-
ren bei der UNO, der Afrikanischen Union und anderen Foren unter Druck setzen,
sagte Rukoro. Konkrete Forderungen nannte er nicht. (dpa)« (taz, 6.10.2015, Here-
ro fordern Wiedergutmachung)

Auch in anderen Presseberichten wird Rukoro als »traditionelles Oberhaupt
der Herero« (SZ, 22.10.2016, Namibia, der Völkermord und die Deutschen),
»Häuptling« oder auch als »Anführer aller Herero-Clans und -Königshäuser« (SZ,
22./23.10.2015, Schrei aus der Wüste) betitelt. Wie schon im Falle Riruakos, so
suggerieren solche Bezeichnungen eine (doppelte) Abwertung; darüber hinaus
wird im Falle Rukoros im medialen Diskurs eine Kriminalisierung betont, wenn
er als »Anführer« einer radikalen Gruppe von Ovaherero bezeichnet wird.

Im Sinne eines solchen Repräsentationsmusters erschien ein eindrucksvolles
Porträt in der SZ-Reportage »Schrei aus der Wüste«. Hierin wird Rukoro während
einer Gedenkveranstaltung am Waterberg in oturupa-Uniform dargestellt und als
abermals durchaus umstrittener »Paramount Chief« (im Zitat in doppelten An-
führungszeichen) und »Häuptling« der namibischen Ovaherero mit kämpferisch
anmutenden radikalen Reden zitiert:

»In seiner roten Parade-Uniform tritt der ›Paramount Chief‹ vor, der Anführer aller
Herero-Clans und -Königshäuser. ›Wir gedenken heute der epischen Schlachten‹,
dröhnt es aus den Lautsprechern, ›der Schlachten, die vor 112 Jahren hier gefoch-
ten wurden. Zur Verteidigung unseres Mutterlandes, gegen die ausländische Be-
satzung.‹[…] ›Unsere Zeit ist gekommen‹, ru t der Häuptling. Deutschland müsse
sich für den Genozid entschuldigen, Wiedergutmachung leisten, ›für das Blut un-
serer Vorfahren‹. Dann droht er. Falls nicht, werde die Zeit für Gerechtigkeit sor-
gen. ›Es ist eine Fackel, die wir an die nächste Generation weiterreichen können.
Aber die nächste Generation wird nicht so verständnisvoll, geduldig und diplo-
matisch sein wie ich.‹« (SZ, 22./2310.2016, Schrei aus der Wüste)

Rukoro wird hier in einem namibischen Setting verortet, welches abermals zum
Schauplatz von Kämpfen zwischen den Ovaerero und weißen, deutschstämmigen
Farmer*innen wird. In der medialen Repräsentation Rukoros während der Ge-
denkveranstaltung überlagern sich Reenactment und ›Realität‹: Auch wenn es sich
um einen bewusst theatralischen Au tritt handelt, wirkt es hier so, als sei dies keine
Rolle, sondern die ›normale‹, alltägliche Erscheinung Rukoros, der somit als exzen-
trischer populistischer Redner charakterisiert wird. Seine Selbstbeschreibung als
»geduldig, diplomatisch und verständnisvoll« steht hier im Gegensatz zur media-
len Repräsentation als archaisch anmutender, aufrührerischer ›Kämpfer‹. In solch
dramatisierenden Darstellungen wird der weltgewandte Geschä tsmann Rukoro
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zum temperamentvollen, unberechenbaren Populisten, der unter den lokalen jun-
gen Ovaherero Aggressionen gegen weiße Farmer*innen in Namibia schürt (vgl.
Kapitel 8.2.2):

»Der Häuptling wirkt verbittert: ›Sie können von hier vier, fünf Stunden mit dem
Auto fahren. Alles Privatland im Besitz Deutschstämmiger. Glauben Sie mir, das
ist eine Zeitbombe.‹ Namibia sei ein friedliches Land, aber wenn Berlin die Herero
nicht endlich entschädige, würden diese die Geduld verlieren: ›Dann werden sie
sagen, holen wir uns die Reparationen eben selbst.‹ Der Herero bringt das histori-
sche Unrecht auf eine knappe Formel: ›Die Deutschen haben uns unser Land und
unsere Rinder genommen. Das Land und die Rinder befinden sich aber nicht in
Deutschland. Sondern hier, hinter diesen Zäunen.‹« (Ebd.)

Rukoro wird in den Medien als zunehmend ungeduldig und bedrohlich beschrie-
ben. So titelte bspw. die taz im Sommer 2015: »Das Ende der Geduld« (taz online,
8.7.2015). In dem Beitrag – der im Kontext der Debatten um eine Anerkennung
des türkischen Genozids an den Armenier*innen erschien – wird Rukoro als auf-
gebracht beschrieben und mit einem Ultimatum zitiert. Es sei »nicht das erste
Mal, dass Herero und Nama in Deutschland Anerkennung fordern, aber das Ulti-
matum ist neu«, wird in dem Artikel erläutert. Mit Blick auf den sich jährenden
Gedenktag des ›Vernichtungsbefehls‹ von General von Lothar von Trotha vom 2.
Oktober 1904 wird Rukoro mit der folgenden Warnung zitiert: »Sollte die Bundes-
regierung den Herero-Forderungen bis zum 2. Oktober nicht Folge leisten, werde
man ›andere Maßnahmen ergreifen‹, kündigt Rukoro an: ›Deutschland muss da
hingebracht werden, wo sich Apartheid-Südafrika einst befand: ein Pariah-Staat‹«
(ebd.). Weiter wird Rukoro mit den Worten zitiert: »Unser Volk hat 110 Jahre auf
Gerechtigkeit gewartet.Wir sind nicht bereit, nochmal 100 Jahre zuwarten« (ebd.).
In solchen Aussagen wirkt Rukoro bedrohlich und radikalisiert. Der Vergleich der
Bundesrepublik mit Apartheid-Südafrika kann – vor dem Hintergrund der nami-
bischen Geschichte – als ein starkes Motiv für eine Mobilisierung in Namibia ge-
lesen werden. Darüber hinaus wird eine Solidarisierung mit anderen Opfern der
europäischen Kolonialisierung auf dem afrikanischen Kontinent nahegelegt, wenn
berichtet wird, dass Rukoro sich in London über die erfolgreichen Klagen von Op-
fern der britischen Bekämpfung des antikolonialen Mau-Mau-Aufstands in Kenia
in den 1950er-Jahren informieren und entsprechende Klagen gegen Deutschland
vorbereiten wolle.

8.3.3 Esther Utjiua Muinjangue als weibliche Stimme der Ovaherero

In diesem Abschnitt soll auf die mediale Repräsentation von Esther Utjiua Muin-
jangue, einer der zentralen weiblichen Vertreterinnen der Ovaherero, eingegangen
werden, die im Verlauf des Untersuchungszeitraums verstärkt sichtbar wird.
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Erstmals erscheint Esther Utjiua Muinjangue in den untersuchten Artikeln im
Kontext der Forderungen nach einer Rückgabe von ›humain remains‹ im Juli 2010.
In dem Beitrag wird daran erinnert, dass sie anlässlich einer Veranstaltung der
Evangelischen Hochschule in Freiburg, – wo postkoloniale Initiativen besonders
aktiv sind – in jüngerer Zeit »[d]eutliche Worte« gefunden habe (taz, 12.7.2010,
Unsere Vorfahren ruhen nicht). Sie wird in dem Beitrag als »Vorsitzende des Ova-
herero Genozid-Komitees« vorgestellt.

Als hererosprachige, weibliche Nachfahrin von Opfern des Genozids erhält ihre
Stimme ein besonderes Gewicht im Diskurs. Sie präsentiert sich selbst als Ururur-
enkelin eines deutschen Soldaten und macht im Bezug auf ihre eigene Familien-
geschichte die Vergewaltigungen von Herero-Frauen durch deutsche Kolonialisten
zum ema. »Sie zeigt auf ihre Nase und sagt: ›Der Vater meines Ururgroßva-
ters war ein deutscher Soldat. Diese Nase ist das Produkt von Vergewaltigung‹«
(taz online, 8.7.2015, Das Ende der Geduld). Mit der »Vergewaltigung« spricht sie
einen Aspekt der Kolonialisierung und des Krieges an, der in der untersuchten Be-
richterstattung eher am Rande und auch in diesem Diskursfragment nicht weiter
behandelt wird.

Esther Utjiua Muinjangue wird hier als Betro fene und Aktivistin und als eine
wichtige, weibliche Stimme der namibischen Ovaherero repräsentiert. Im Gegen-
satz zu Riruako und Rukoro erscheint sie als besonnene Vertreterin, die in ers-
ter Linie an friedlichen Verhandlungsgesprächen interessiert ist – wenngleich sie
ähnliche Forderungen wie die beiden Paramount Chiefs vertritt. Sie wird als eine
»formidable Herero-Politikerin« (ebd.) gewürdigt und als ›bessere‹ Verhandlungs-
partnerin als der amtierende Paramount Chief Rukoro vorgeschlagen. Der ent-
scheidende Unterschied, der in der untersuchten Presseberichterstattung gemacht
wird, liegt darin, dass Muinjangue in erster Linie Anerkennung im Sinne von Ge-
hörtwerden und eines »Dialogs« fordert und es ihr weniger um Reparationen zu
gehen scheint. Auch entspricht ihr Wunsch, die Schädel im nationalen Unabhän-
gigkeitsmuseum zu verwahren, den Vorschlägen der deutschen und namibischen
Regierungen. Ihre Position geht folglich konform mit der o fiziellen deutsch-na-
mibischen Versöhnungspolitik. Sie erscheint als eine ›authentische‹ Vertreterin der
traditionellenHerero-Kultur. Zudemwird sie in der deutschen Presse als Verkörpe-
rung kolonialen Unrechts (der Vergewaltigung von Herero-Frauen durch deutsche
Soldaten) und somit als eine Art ›Kronzeugin‹ repräsentiert. Darüber hinaus wird
Muinjangue – die im Übrigen selbst an der Universität in Windhoek lehrt, was
in den untersuchten Artikeln nicht ausgewiesen wird – jedoch weder explizit als
Aktivistin noch als ›Expertin‹ adressiert; ein ausführlicheres Interview erschien in
den untersuchten Medien nicht. Bemerkenswert ist auch, dass sie in einem der
oben zitierten Artikel (taz, 30.9.2011, Kein Wort der Anerkennung) mit ihrem blo-
ßen Vornamen bzw. Mittelnamen Utjiua zitiert wird. Hier bleibt o fen, ob diese
Adressierung (»Utjiua«,) eine besondere Nähe suggeriert oder darauf abzielt, dass
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»Esther« – wie im Falle von Erika Uazuvara Zerau oben – ein ungewünschter deut-
scher Taufname und Utjiua ein Herero-Name sei; oder ob eine solche Anrede im
Gegenteil einen gewissen Respekt vermissen lässt (und der volle Name in dem In-
terviewmöglicherweise auch einfach nicht richtig verstanden wurde). Zusammen-
gefasst zeigen die Beispiele, dass Muinjangues Sprechrolle an eine Subjektposition
als ›Betro fene‹ geknüp t ist, der in der journalistischen Berichterstattung selbst
wenig politische Handlungsmacht in den bilateralen Verhandlungsgesprächen zu-
geschrieben wird, wenngleich sie als Sprecherin eines der Opferkomitees au tritt.

8.3.4 Der »Sondergesandte« Dr. Zedekia Ngavirue

In diesem letzten Abschnitt werde ich nun noch auf diemediale Repräsentation von
Dr. Zedekia Ngavirue eingehen, der von der namibischen Regierung als »Sonder-
gesandter« eingesetzt wurde und dem auch im medialen Diskurs eine autoritäre
Sprechposition als politischer Stellvertreter zukommt.

An der Person von Zedekia Ngavirue, dem von der namibischen Regierung
2015 ernannten »Sondergesandten«, lässt sich ein Repräsentationsmuster aufzei-
gen, das ihn von anderen Vertreter*innen der Ovaherero absetzt. Ngavirue wird in
deutschen Medienberichten als (promovierter) ehemaliger namibischer Botschaf-
ter bei der EU in Brüssel vorgestellt und mit besonderem Respekt bedacht. Dabei
wird betont, dass Ngavirue selbst Herero sei; dieser Verweis dient in den meis-
ten Fällen vor allem dazu, ihn als politischen Stellvertreter zu legitimieren – und
weniger dazu, ihn als Betro fenen zu charakterisieren. Ngavirue wird in den unter-
suchten Artikeln als besonnener Diplomat beschrieben, wie die folgende Passage
zeigt:

»Namibia und seine Deutschen. Zedekia Ngavirue, ein pensionierter Diplomat,
will diese heikle Beziehung richten. Der 84-Jährige sitzt im sechsten Stock des na-
mibischen Außenministeriums und blickt über die staubigen Hügel der Haupt-
stadt Windhoek. Hätte ihn die Regierung nicht für diese Mission aus dem Ruhe-
stand geholt, säße er heute auf seiner Farm am Waterberg. 9000 Hektar Land, die
er Hinrich Schneider-Waterberg abgekau t hat. Also jenem Hobbyhistoriker, der
darauf beharrt, dass es ›einen Völkermord niemals gegeben‹ habe. Abgekau t? Ja,
sagt der namibische Diplomat san t, ›wir wollen die Deutschen ja nicht so behan-
deln, wie sie uns behandelt haben‹.« (SZ, 22./23.10.2016, Schrei aus der Wüste)

Au fällig ist hier die detaillierte Beschreibung der politischen Lau bahn und Quali-
fikation von Ngavirue, der als intellektueller, kosmopolitischer Repräsentant einer
wichtigen Herero-Traditionslinie inszeniert wird. Zudem weist ihn die erwähnte
»Freundscha t« mit dem in Namibia für seine kolonialapologetischen esen be-
kannten Farmer Schneider-Waterberg als ausgesprochen versöhnlich aus: Wenn-
gleich er selbst ein Nachfahre von Überlebenden des Genozids ist, hegt er keinen
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Groll gegen den deutschstämmigen Namibier, sondern hebt das gemeinsame In-
teresse an der namibischen Geschichte hervor. Vielmehr noch sei er im Sinne der
nationalen Versöhnungspolitik bereit gewesen, das Farmland aus privater Hand
abzukaufen.

Ngavirue wird die Subjektposition des intellektuellen hererosprachigen Diplo-
maten zugewiesen, der von der namibischen Regierung o fiziell entsandt wurde,
um gemeinsam mit dem deutschen Sondergesandten (Polenz) die Verhandlun-
gen über eine ›Wiedergutmachung‹ des kolonialen Unrechts zu leiten. In einigen
Berichten wird am Rande angemerkt, dass Ngavirue zwar ein Mandat der nami-
bischen Regierung hat, keinesfalls aber von den Opfer-Komitees und Paramount
Chiefs der Ovaherero als Verhandlungsführer bestimmt wurde. So wird darauf ver-
wiesen, dass seine regierungskonforme Haltung von vielen Ovaherero wie u.a. von
Rukoro als Provokation verstanden würde: »Wie hatte Paramount Chief Rukoro
bei der Gedenkfeier gezürnt: Was immer Ngavirue und die Deutschen miteinan-
der aushandelten, unter Ausschluss der traditionellen Herero-Führer, werde ›nicht
einmal so viel wert sein wie ein Stück Klopapier‹« (ebd.).

Dabei vertritt Ngavirue eine politische Position, die auch die namibische Regie-
rung propagiert: dass nämlich die deutschen Entschädigungszahlungen nicht nur
an die Ovaherero und Nama gehen, sondern alle betro fenen ethnischen Gruppen
berücksichtigen sollte und die Politik der ›Wiedergutmachung‹ somit letztlich auf
nationaler Ebene anzusiedeln sei. Wie das folgende Beispiel zeigt, personifiziert
Ngavirue somit den politischen Diskurs eines gemeinsamen, staatlich organisier-
ten deutsch-namibischen Versöhnungsprozesses:

»Polenz’ Verhandlungspartner Zedekia Ngavirue sagte in Berlin, Deutschland und
Namibia verbinde eine lange und schmerzha te Geschichte. Nun sei es aber gelun-
gen, auf der Basis freundscha tlicher Beziehungen einen Rahmen für einen um-
fassenden Verhandlungsprozess zur Aufarbeitung abzustecken. Die namibische
Verhandlungsseite steht vor allem vor der Herausforderung, in der Erklärung al-
len ethnischen Gruppen gerecht zu werden. Gegenstand der Verhandlungen ist
auch die Frage, inwieweit Deutschland eine Entschädigung leisten werde. Polenz
erwähnte in diesem Zusammenhang ›Projekte einer gemeinsamen Erinnerungs-
kultur‹.« (FAZ, 29.4.2016, Berlin geht auf Namibia zu)

Diese Position steht damit im Widerspruch zu Positionen, wie sie von Riruako
und Rukoro vertreten werden, die nachdrücklich direkte Entschädigungszahlun-
gen an die Ovaherero (und Nama) fordern; nicht zuletzt widerspricht die Rolle
von Ngavirue als namibischem Sondergesandten der Forderung der Opfergruppen
nach Selbstrepräsentation in den Verhandlungsgesprächen. Wie das nachfolgen-
de Beispiel demonstriert, stellt Ngavirue insbesondere Paramount Chief Rukoro
explizit infrage:
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»O fiziell gibt es sechs Königshäuser der Herero in Namibia, sie sind von der Re-
gierung anerkannt und in die bilateralen Verhandlungen eingebunden. Die ihnen
vorstehenden Chiefs tre fen sich in einem eigenen Forum, das der Vizepräsident
Namibias leitet. ›Rukoro ist aus diesem Forum ausgetreten‹, sagt Zed Ngavirue,
Leiter der namibischen Verhandlungsdelegation und selbst Herero. ›Er wollte di-
rekt mit der deutschen Regierung verhandeln.‹ Verhandlungen könnten aber nur
auf Regierungsebene stattfinden. Zudem sei Rukoro nur eine von mehreren tra-
ditionellen Autoritäten. ›Die Position des Paramount Chief existiert in den nami-
bischen Gesetzen nicht.‹ Er hätte also keine Befugnisse, für das Herero-Volk zu
sprechen.« (Zeit online, 19.11.2016, Mit wem sprechen?)

In dieser Erläuterung zur innenpolitischen Konstellation in Namibia wird Ngavi-
rue zur letzten Instanz und spricht hier aus der erhabenen Position des »Leiter[s]
der namibischen Verhandlungsdelegation«. Der Verweis, dass er »selbst Herero«
und zudem Urenkel eines Überlebenden des Genozids sei, verleiht ihm eine zu-
sätzliche Autorität im medialen Diskurs, ungeachtet der Frage, von wem er denn
aus den Reihen der Herero als Vertreter gewählt und anerkannt wird. Er bleibt als
›Sondergesandter‹ ein wichtiger Sprecher in den deutsch-namibischen Verhand-
lungsgesprächen und wird in der untersuchten Presse vielfach zitiert.

Abschließend kann hier hinsichtlich der untersuchten Sprecher*innen festge-
stellt werden, dass der frühere Paramount Chief Riruako unter Rückgri f auf ko-
loniale Vorstellungswelten einerseits auf das exotisierende Bild des ›afrikanischen
Häuptlings‹ (oder ›Königs‹) reduziert und andererseits als gescheiterter Oppositi-
onspolitiker charakterisiert wird. Dagegen wird sein Nachfolger Rukoro stärker als
weltgewandter Geschä tsmann klassifiziert. Beide Paramount Chiefs werden aber
in vielen Berichten als aggressiv, eher ›rüpelha t‹ und latent bedrohlich repräsen-
tiert. Im Gegensatz dazu wird der Diplomat Ngavirue als san tmütig und gebildet
beschrieben. Das es sich bei diesen medialen Repräsentationen von Riruako und
Rukoromitunter um vergeschlechtlichte ›afrikanische‹ Stereotype handelt, wird im
Vergleich von Beschreibungen von Riruako und Rukoro einerseits und solchen von
weiblichen Vertreterinnen der Ovaherero wie insbesondere Esther UtjiuaMuinjan-
gue andererseits deutlich.

8.4 Zwischenfazit

In diesem Kapitel stand die Frage im Mittelpunkt, wie die Ovaherero in der Be-
richterstattung repräsentiert werden und welche Sprechpositionen ihre Vertre-
ter*innen im Kontext der gegenwärtigen Auseinandersetzungen um eine Aner-
kennung und Entschädigung des Genozids einnehmen können. Wie meine Ana-
lysen im ersten Teil gezeigt haben, wird die Anerkennbarkeit und Betrauerbarkeit
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der Ovaherero und Nama durch mediale Repräsentationen des ›fremden‹ und ›wi-
derständigen‹ kolonialen Opfers relativiert. Von wenigen Ausnahmen abgesehen
sind Ovaherero undNama als entindividualisiertes und entmenschlichtes Kollektiv
selbst in Darstellungen von Leid und Unrecht nur bedingt »betrauerungswürdig«
im Butler’schen Sinne, da ihr Menschsein in den medialen Reproduktionen des
kolonialen Blicks kaum an-/erkennbar wird. Diese stereotypisierenden Repräsen-
tationsmuster haben ihren Ursprung in zeitgenössischen kolonialen Diskursen um
den Genozid von 1904 bis 1908 in der Populärliteratur und in propagandistischer
Berichterstattung.

Insbesondere Repräsentationen der Ovaherero als widerständige Opfer der ko-
lonialen Unterdrückungspolitik weichen von der (an sich problematischen) gesell-
scha tlichen Norm des passiven, leidenden und darum betrauernswerten Opfers
und demMotiv der Gewaltunterworfenheit ab. An diesemPunkt zeigtmeine Analy-
se,wie diese Norm in der Berichterstattung herausgefordert wird und nicht zentral
die Frage von ›Mitleid‹ betont, sondern es vielmehr darum geht, wessen Forderun-
gen nach Anerkennung und Entschädigung ins Recht gesetzt werden.

In der Analyse habe ich aufgezeigt, inwiefern auch heutige Generationen der
Ovaherero in vielen Berichten mit klassifizierenden Begri fen wie z.B. ›Stamm‹,
›Hirtenvolk‹ oder ›Minderheitsvolk‹ bezeichnet werden, die der komplexen gesell-
scha tlichen Realität im heutigen Namibia kaum gerecht werden und zudem kolo-
niale Asymmetrien reproduzieren.

Wie ich dargelegt habe, wird eine genealogische Ausweitung des Opferbe-
gri fs – wie sie sich in der Trauma-Forschung durchgesetzt hat – im Diskurs um
den Genozid an den Ovaherero und Nama nur bedingt vorgenommen. Die heutige
Generation wird in Artikeln nur in Ausnahmen als direkt betro fen charakterisiert
und Langzeitfolgen des Genozids sind nicht immer direkt erkennbar. Dies hat
zur Folge, dass Herero-Vertreter*innen nur eingeschränkt mit der moralischen
Autorität als »Nachfahr*innen der Opfer« sprechen können. Zudem wird der
Opferstatus der heutigen Generationen durch die Ausblendung machtvoller histo-
rischer und politischer Parameter verkannt und die Legitimität ihrer Forderungen
durch die Konstruktion der ›uneinheitlichen Gruppe‹ infrage gestellt. So wird
etwa die (erinnerungs-)kulturelle Bedeutung der oturupa-Ausführungen als eine
genuine Herero-Tradition in der untersuchten Berichterstattung nur am Rande
vermittelt.

Eine Besonderheit im Untersuchungszeitraum stellt das Porträt von Erika Ua-
zuvara Zerau dar, welches ich als Beispiel einer ›anerkennenden Sichtbarkeit‹ von
Nachfahr*innen der Opfer des Genozids analysiert habe. Dieses veranschaulicht,
wie ein individuelles Schicksal medial repräsentiert und dabei sowohl in münd-
lichen Erzählungen tradierte kulturelle Traumata als auch die materiellen Lang-
zeitfolgen der Kolonialisierung sichtbar gemacht werden können. Vor dem Hin-
tergrund eines solch persönlichen, menschlichen Porträts der Lebensrealität der
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Ovaherero im heutigen post-/kolonialen Namibia werden Forderungen der Opfer-
gruppen nach Entschädigung und Umverteilung – auch 100 Jahre nach dem Geno-
zid – als Frage sozialer Gerechtigkeit verhandelt und die Ansprüche nachvollzieh-
bar vermittelt. In dieser im Familiengedächtnis tradierten, mündlichen Erzählung
wird somit ein Unrechtsbewusstsein gescha fen, das kollektive transgenerationale
Trauma der Ovaherero mit Blick auf die koloniale Unterdrückung und Ausbeutung
auch in materieller Hinsicht fassbar und dabei eine Kontinuität in die Gegenwart
konstruiert. Im Sinne Frasers (2003) werden hier Anerkennung und Umverteilung
als zwei Dimensionen sozialer Gerechtigkeit angesprochen (vgl. Kapitel 5). Auf die-
se Dimensionen werde ich in Kapitel 9 noch ausführlicher zu sprechen kommen.

Mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit – welche Sprechpositionen Ver-
treter*innen der Ovaherero selbst einnehmen können – habe ich im letzten Teil
dieses Kapitels exemplarisch verschiedene Stimmen analysiert. Am Beispiel der
beiden Paramount Chiefs Riruako und Rukoro zeigt sich, wie diese in erster Linie
als zweifelha te ›Unruhesti ter‹ dargestellt werden, die einen deutsch-namibischen
Einigungsprozess erschweren. Wenngleich sie angehört werden und ihre Forde-
rungen artikulieren können, drückt sich meist eine gewisse Distanz zu beiden Po-
sitionen aus.Dass es sich dabei nicht zuletzt auch um vergeschlechtliche Charakte-
risierungen handelt, zeigt die Gegenüberstellung von medialen Repräsentationen
der beiden Paramount Chiefs mit der Position von Esther Utjiua Muinjangue, die
als Vorsitzende eines der namibischen Ovaherero-Genozid-Komitees, vor allem je-
doch als direkte Nachfahrin von Opfern des Genozids gehört wird.

Eine privilegierte Sprechposition kommt schließlich demnamibischen Sonder-
gesandten Dr. Zedekia Ngavirue zu, der als o fizieller Verhandlungspartner Po-
sition beziehen darf und aufgrund seiner diplomatischen Karriere mit besonde-
rem Respekt bedacht wird. Er erhält im medialen Diskurs eine autoritäre Stimme,
wenngleich er von der namibischen Regierung eingesetzt und keinesfalls von den
Ovaherero als Sprecher bestimmt wurde, wie die Medien durchaus auch kritisch
anmerken.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass verschiedene Vertreter*in-
nen der Ovaherero im medialen Diskurs zwar zu Wort kommen, ihre Forderungen
artikulieren und ihre Perspektiven vermitteln können. In beiden Fällen jedoch –
einerseits als passive Opfer, andererseits als aktive Protestierende und Kläger*in-
nen – bedürfen Vertreter*innen der Ovaherero und Nama meist ›Eliten‹, um ihren
StimmenGewicht zu verleihen.Dass sie als (anzuerkennende) Nachfahr*innen von
Opfern desGenozids imVergleich zu Politiker*innen und auchWissenscha tler*in-
nen aus Deutschlandmarginale Sprechpositionen besetzen, wird in der Analyse im
nachfolgenden Kapitel noch einmal deutlicher werden.





9. Ein Kampf um Anerkennung
unter post-/kolonialen Bedingungen

In diesem letzten Kapitel liegt der Fokus meiner Analyse auf der Frage nach den
gesellscha tlichen Bedingungen und Normen, unter denen ein Erinnerungsdis-
kurs an koloniales Unrecht medial hervorgebracht und die Frage nach Anerken-
nung und Entschädigung ö fentlich verhandelt wird. Zum einen richtet sich das
Erkenntnisinteresse darauf, inwiefern im nationalen deutschsprachigen Pressedis-
kurs Veränderungen in der normativen Ausrichtung auf Kosmopolitismus sicht-
bar werden und inwiefern die postkoloniale Kritik Resonanz in den ö fentlichen
Verhandlungen um eine Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids und
der Entschädigung der Nachfahr*innen der Opfer findet. Zum anderen geht es
mir um die materiellen, insbesondere geopolitischen und völkerrechtlichen Rah-
menbedingungen, welche den gegenwärtigen Kampf um Anerkennung bedingen.
Der analytische Blick richtet sich vor dem Hintergrund der entwickelten, gesell-
scha tstheoretisch fundierten Brille insbesondere darauf, inwiefern diese globalen
Interdependenzen und post- sowie neokolonialen Machtverhältnisse im medialen
Diskurs re lektiert werden. Im Folgenden werde ich zunächst eine kritische Be-
trachtung der kosmopolitisierten Erinnerungskultur aus postkolonialer Perspek-
tive vornehmen und dabei vor allem auf die ese der ›kolonialen Amnesie‹ und
die ambivalente Holocaust-Erinnerung eingehen (Kapitel 9.1). Im Anschluss wer-
de ich sozioökonomische Ungleichheiten und Abhängigkeiten im post-/kolonialen
Namibia wie auch im Verhältnis zwischen Namibia und Deutschland als Fragen
von Umverteilung diskutieren (Kapitel 9.2). Zuletzt werden die Möglichkeiten po-
litischer Partizipation sowie die Ausschlüsse in der nationalen und transnationalen
(Erinnerungs-)Politik und insbesondere im internationalen Recht re lektiert (Ka-
pitel 9.3).

9.1 Kosmopolitische Erinnerung aus postkolonialer Perspektive

Wie in der Untersuchung bereits an verschiedenen Stellen deutlich geworden ist,
lässt sich anhand des medialen Diskurses um den Genozid an den Ovaherero und
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Nama eine Kosmopolitisierung von Erinnerungsdiskursen beschreiben. Unter
»Kosmopolitisierung« verstehe ich im Sinne von Ulrich Beck (2002) empirische
Prozesse der Transnationalisierung, in deren Zuge sich globale und lokale Struktu-
ren verschränken und sich beide Ebenen gegenseitig transformieren (vgl. Kapitel
5.1.2 und 5.2). Hierbei lässt sich – so stellen im Anschluss an Beck auch Levy
und Sznaider fest – gleichsam eine wechselseitige Transformation von Normen
und Werten beobachten: »Die Verbreitung von globalen Werten wird durch na-
tionalspezifische Erfahrungen modifiziert, wie umgekehrt globale Werte durch
nationale Kulturen beein lusst werden« (Levy/Sznaider 2001: 18).

Wie sich eine Kosmopolitisierung von Erinnerungsdiskursen ausgestaltet und
ob bzw. unter welchen veränderten Bedingungen diese mit einer Anerkennung von
Erfahrungen von Leid und Unrecht aus Perspektive der Nachfahr*innen von Op-
fern des Genozids verbunden ist, werde ich in diesem Teil vertiefend betrachten.
Dabei geht es mir insbesondere darum, die normativen Grundlagen sowie Ein-
und Ausschlüsse der kosmopolitischen Erinnerung im Kampf um Anerkennung
am Material empirisch sichtbar zu machen und mit Blick auf die post- und neo-
kolonialen gesellscha tlichen Ordnungen und Machtverhältnisse zu re lektieren.
Analyseleitend ist hier vor dem Hintergrund der theoretischen Diskussion um die
Transformation von Erinnerungskulturen im globalen Zeitalter (vgl. Kapitel 5.1)
die Frage, inwiefern sich im vermachteten deutschsprachigen Pressediskurs trans-
nationale Perspektiven herausbilden, die den Blick auf die nationale hegemoniale
Erinnerungskultur zurücklenken. In diesem Zusammenhang interessiert mich –
ausgehend von auf der oben bereits ausführlicher diskutierten ese der ›kolo-
nialen Amnesie‹ –, inwiefern hegemoniale Erzählungen der deutschen Geschichte
in der Berichterstattung um den Ovaherero- und Nama-Genozid (selbst-)kritisch
re lektiert, stabilisiert oder transformiert werden. Im ersten Schritt werde ich auf-
zeigen, wie die Amnesie- ese in der Berichterstattung diskursiv verhandelt wird.
Im nächsten Schritt arbeite ich den dominanten nationalen Bezugsrahmen heraus,
der im untersuchten medialen Diskurs konstruiert wird. Zuletzt zeige ich die glo-
balen Bezugnahmen im journalistischenDiskurs auf und gehe insbesondere darauf
ein, welche ambivalente Rolle insbesondere Erinnerungen im Kontext der Ausein-
andersetzungen mit dem Genozid an den Ovaherero und Nama spielen.

9.1.1 Transformation post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse

Wie ich weiter oben schon ausführlich theoretisch diskutiert habe, wurde der Bun-
desrepublikmit Blick auf die hegemoniale Erinnerungskultur in der Vergangenheit
mehrheitlich eine »koloniale Amnesie« bescheinigt (vgl. Kapitel 2.3.3). Eine solche
ese wird auch im medialen Diskurs re-/produziert und dabei auf verschiedene

Ausprägungen und Kontinuitäten hingewiesen. In diesem Kontext stärkt vor al-
lem der bereits mehrfach erwähnte Historiker Jürgen Zimmerer als prominenter
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Experte im Diskurs die ese einer kolonialen Amnesie. In zahlreichen Gastbei-
trägen und Interviews spricht er die von Verdrängung und Verklärung geprägte
post-/koloniale Erinnerungskultur an:

»Die koloniale Amnesie setzte schon bald nach dem Verlust des deutschen Ko-
lonialreiches im Versailler Frieden (1919) ein. Zunächst als Kolonialschuldlüge –
damit war die alliierte Behauptung gemeint, die Deutschen hätten sich als kolo-
nialunfähig erwiesen und deshalb müssten ihnen die Kolonien zum Schutze der
›Eingeborenen‹ genommen werden – als nationale Schmach empfunden, mach-
te sich bald die Einsicht breit, dass diese Zwangsentsorgung des kolonialen Pro-
blems auch Vorteile hatte. Im Dritten Reich loderte die koloniale Begeisterung
noch einmal kurzfristig auf, um nach Stalingrad umso abrupter zu erlöschen. Nach
dem Krieg konzentrierten sich die Deutschen darauf, Entwicklungshilfe zu leisten
oder den ›dunklen Kontinent‹ mit Großprojekten deutscher Ingenieurskunst zu
beglücken. Spätestens als die traditionellen Kolonialmächte von den Wirren der
Dekolonisation erfasst wurden, war man in Deutschland froh, seine Kolonien so
früh losgeworden zu sein.« (taz, 10.1.2004, Keine Geiseln der Geschichte)

In diesemDiskursfragment entwickelt der Historiker als Gastautor eine Art kollek-
tive Grunderzählung für den gesellscha tlichen Umgangmit der ›eigenen‹ kolonia-
len Vergangenheit. Die ese der kolonialen Amnesie wird hier explizit angeführt
und eine Kontinuität aufgezeigt, die vom formalen Ende der deutschen Koloni-
alherrscha t im Jahr 1919 bis in die politische und gesellscha tliche Gegenwart der
Bundesrepublik reicht. Dabei werden verschiedene Deutungsmuster schlaglichtar-
tig beleuchtet und diese Elemente zu einem post-/kolonialen Erinnerungsdiskurs
verknüp t. In einem anderen Interview auf Zeit online beschreibt Zimmerer weitere
Ausprägungen der »kolonialen Amnesie« in Hinblick auf romantisch-verklärende
Deutungen der Kolonialzeit:

»Die Deutschen denken bei Kolonialisierung an den guten ›weißen‹ Doktor im
Urwald, der Medizin verteilt, oder den Missionar, der armen Mädchen im Bast-
röckchen die ›Zivilisation‹ bringt. Oder sie romantisieren die Siedler als Pioniere,
die Straßen und Brücken gebaut haben. Der Tourismus in Namibia profitiert noch
heute von dieser Vorstellung. Dabei wird ausgeblendet, auf welch rassistischer
Grundlage dies geschah und wie viele Opfer es dafür auf afrikanischer Seite gab.«
(Zeit online, 14.7.2016, Wer sich an den Kolonialismus erinnerte …)

Wie dieses Diskursfragment veranschaulicht, werden koloniale Amnesie und ko-
loniale Nostalgie (selbst-)kritisch re lektiert, allerdings geschieht dies in dem un-
tersuchten Diskurs in dieser Ausdrücklichkeit eher selten. In vielen Beiträgen wird
verhaltener von Vergessen geschrieben – etwa, wenn der Krieg und Genozid in SWA
wiederholt als »vergessenes Kapitel« bezeichnet wird. Von ›Vergessen‹ sprechen
bspw. die Überschri ten »Vorwärts und schnell vergessen« (taz, 10.1.2004) oder »Die
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vergessene Schuld« (SZ, 27.9.2011) und u.a. der nachfolgende Beitrag: »Vor genau
100 Jahren endete die Kolonialherrscha t in Deutsch-Südwestafrika – ein bedeu-
tendes, aber weithin vergessenes Kapitel der deutschen Geschichte« (Gastbeitrag
von Lammert,Die Zeit, 9.7.2015, Deutsche ohne Gnade). In anderen Beiträgen wird
stärker auf den Akt der Verdrängung hingewiesen, bspw. heißt es in einem Bei-
trag aus dem Jahr 2016: »Kaum ein Kapitel haben die Deutschen so erfolgreich
verdrängt wie die Kolonialzeit. Jetzt ändert sich das« (SZ, 22.10.2016, Ungeliebtes
Erbe). Auch in früheren Diskursbeiträgen wird bereits in den Überschri ten kri-
tisch die »deutsche Leugnung des Genozids« (taz, 26.6.2004) angesprochen, die
vor allem politisch motiviert scheint (vgl. z.B. taz, 30.9.2011, Der verleugnete Völ-
kermord). In dieser Hinsicht zeigt sich eine Transformation des post-/kolonialen
Erinnerungsdiskurses, als dass die ›eigene‹ nationale Kolonialgeschichte und ihre
Langzeitfolgen ö fentlich-medial relevant gesetzt werden.Wenngleich an verschie-
denen Stellen herausgestellt wird, dass Deutschland erst spät als Kolonialmacht
hervortrat und die deutsche Kolonialgeschichte von vergleichsweiser kurzer Dauer
gewesen ist, wird daraus nicht (mehr) der Schluss gezogen, dass diese deswegen
folgenlos sei. Solche Argumentationsmuster werden etwa in dem nachfolgenden
SZ-Kommentar entkrä tet:

»Angesichts der Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges und der deutschen
Schuld daran ist die Erinnerung an die Kolonialverbrechen überlagert worden;
außerdem ging das deutsche Übersee-Imperium schon mit dem Ersten Weltkrieg
verloren. Das macht den Völkermord in Namibia aber nicht ungeschehen; ebenso
wenig der Verweis, dass andere Kolonialmächte, etwa Frankreich, in ihren Be-
sitzungen noch viel mehr Menschen umgebracht haben – allein der vergebliche
Versuch, Algerien mit Gewalt zu halten, kostete bis 1961 wohl eine Million Tote.
Aber das ist nicht die deutsche Geschichte. Zu der jedoch gehören Ignoranz und
Ablehnung gegenüber allen Forderungen und Bitten der Herero und Nama, ihr
Leid anzuerkennen.« (SZ, 5.7.2016, Deutschlands erster Völkermord)

Wie dieses Diskursfragment veranschaulicht, werden einerseits Bezüge zu deut-
schen Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges hergestellt, andererseits Ver-
gleiche mit den Verbrechen der ehemaligen Kolonialmacht Frankreichs u.a. in Al-
gerien gezogen. Hier werden diese Bezüge allerdings nicht, wie an anderen Stel-
len im Diskurs, zur Relativierung der ›deutschen Schuld‹ oder zur Delegitimierung
der Entschädigungsforderungen der Ovaherero und Nama genutzt; vielmehr wird
klargestellt, dass das vermeintlich frühe Ende des (formalen) deutschen Kolonia-
lismus ebenso wenig wie der Verweis auf die Verbrechen anderer europäischer Ko-
lonialmächte vom Vorwurf des Genozids in Namibia entlasten würden. Der Blick
wird zurück auf die »deutsche Geschichte« und die gegenwärtige ablehnende Erin-
nerungspolitik der Bundesrepublik gelenkt,welche »allen Forderungen und Bitten«
nach Anerkennung gegenüber taub scheint. Dabei wird das Nicht-zuhören-Wollen
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bzw. das Schweigen oder auch der Verweis auf juristische Schwierigkeiten als eine
»politische Entscheidung« gedeutet:

»Seit Willy Brandts Kniefall vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Auf-
standes 1970 sind Entschuldigungen Teil der politischen Kultur geworden. Willy
Brandt machte damit Schlagzeilen und schuf auch einen Rahmen dafür, wie man
Verantwortung für Ungerechtigkeiten wahrnimmt, wie man Respekt ausdrückt
und den Wunsch nach Vergebung. Das war der deutschen Außenpolitik jener Zeit
angemessen. Weder Bundespräsident Rau noch der Deutsche Bundestag haben
im Falle der Herero diese politische Dimension erreicht. Rau versteckte sich hinter
juristischen Schwierigkeiten, der Bundestag schwieg. Beide Positionen scheinen
von der Maxime angetrieben, nichts zu sagen, was vor Gericht gegen sie verwen-
det werden könnte. Eine solche Maxime anzuwenden ist allerdings selbst eine
politische Entscheidung.« (taz, 12.8.2004, Eine Frage der politischen Ethik)

In diesem Diskursfragment wird der Kniefall von Willy Brandt und seine Bitte um
Entschuldigung als Maßstab für eine ›angemessene‹ politische Kultur der Erinne-
rung gesetzt, vor dem die Haltung der deutschen (Außen-)Politik zum Genozid an
den Ovaherero und Nama bewertet wird. Im Vergleich zur Erinnerungspolitik im
Kontext der Aufarbeitung und Entschädigung vonNS-Verbrechen erscheint Letzte-
re als unzureichend und unaufrichtig bzw. als eine bewusste Verweigerung einer
Anerkennung. Mit Blick auf das Argument der »kurzen Dauer« der Kolonialzeit
wird in einem anderen Diskursfragment kritisch auf die im Vergleich noch ›kür-
zere‹ Zeit des Nationalsozialismus angespielt: »Aus der im Vergleich mit anderen
Kolonialmächten kurzenDauer schlossen viele Deutsche, die formale Kolonialherr-
scha t sei nur eine unbedeutende Episode ihrer Geschichte geblieben – dabei zeigt
schon ein Blick auf die ›nur‹ zwölf Jahre des Dritten Reiches, dass Dauer nichts
über Intensität aussagt« (taz, 10.1.2004, Keine Geiseln der Geschichte).

Das Argument, die deutsche Kolonialgeschichte sei nur kurz und deswegen be-
deutungslos gewesen, wird hier polemisch mit demHinweis auf die ebenfalls ›kur-
ze‹ Zeit des Nationalsozialismus entkrä tet. Anstelle von romantisch-verklärenden
Darstellungen überwiegen in den untersuchten Beiträgen Narrative einer gewalt-
vollen (Schuld-)Geschichte, in welcher die deutschen Kolonialisten als rassistische
und brutale Protagonist*innen au treten, die einen »erbarmungslosen Krieg«, ei-
nen »Rassekrieg« gegen die Ovaherero undNama führten und deren Lebensgrund-
lage zerstörten, wie bspw. in dem Gastkommentar von Lammert formuliert wird:

»Nicht nur den Kamp handlungen, sondern auch Krankheiten und dem geziel-
ten Morden durch Verdursten- und Verhungernlassen fielen Zehntausende He-
rero und Nama zum Opfer, andere starben in Konzentrationslagern oder bei der
Zwangsarbeit. Am Ende stand für die Überlebenden die totale Enteignung. Sie
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verloren ihr Land und ihre Herden und damit ihre Lebensgrundlage.« (Die Zeit,
9.7.2015, Deutsche ohne Gnade)

Wenngleich dieses Diskursfragment den Fokus auf die Opfer des Genozids lenkt
und das historische Unrecht anerkennt, zeigen sich mit Blick auf andere Auszüge
aus eben diesem Beitrag jedoch auch Elemente einer Schuldabwehr, sodass ins-
gesamt eine ambivalente Deutung entsteht. In dem (neuen) politischen Narrativ
betont Lammert zum einen, dass die Erinnerung an dieses in Deutschland »weit-
hin vergessene Kapitel« in Namibia »ungleich größer« sei, da die dortige gesell-
scha tliche Gegenwart bis heute von kolonialen Strukturen geprägt sei und Nach-
fahr*innen der Opfer unter Armut und dem kollektiven Trauma zu leiden hätten.
Zum anderen wird mit Blick auf die Klagegesuche und die unter Druck gerate-
ne Bundesregierung deutlich gemacht, dass die Kolonialgeschichte auch für die
Nachfahr*innen der »Täter« noch nicht abgeschlossen ist, sondern nun insbeson-
dere in Form von internationalen Debatten über historische Gerechtigkeit nach-
hallt und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und seinen
Folgen auch hierzulande als erforderlich erachtet wird. Letztlich relativiert aber
auch Lammert in dem zitierten Gastbeitrag die Bedeutung des historischen Un-
rechts und der daraus resultierenden Verantwortung der Bundesregierung, wenn
er betont, dass Deutschland »gewiss nicht die führende Kolonialmacht« gewesen
und die koloniale Vergangenheit nur »kurz« gewesen sei:

»Deutschland war im Kreise der europäischen Mächte gewiss nicht die führen-
de Kolonialmacht. Mit seiner kurzen kolonialen Vergangenheit verbinden sich
gleichwohl beschämende Verbrechen – vor allem die gnadenlose Niederschla-
gung des Aufstands der Herero und Nama zwischen 1904 und 1908. Dabei war
zunächst gar nicht von Kolonien, sondern nur von ›Schutzgebieten‹ die Rede, um
die weltweiten Ein lussmöglichkeiten und Wirtscha tsinteressen Deutschlands
abzusichern. Völkerrechtlich und de facto jedoch wurden sie als Kolonien be-
herrscht. Die ›Schutztruppe‹ in Deutsch-Südwest war eine Besatzungsmacht in
einem unterworfenen Land.« (Ebd.).

Das Beispiel demonstriert, dass die skizzierte Bewegung, in welcher die »koloniale
Amnesie« durch einen kritischen Erinnerungsdiskurs abgelöst zu werden scheint,
keinesfalls als eine lineare Entwicklung – von Verdrängung hin zu einer Anerken-
nung des Genozids – zu betrachten ist, denn auch zum Ende des Untersuchungs-
zeitraums finden sich immer wieder Elemente der Relativierung oder sogar Leug-
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nung des Genozids.1 In diesem Zusammenhang gilt es auch die ese der ›Decker-
innerung‹ zu diskutieren.

Erinnerungen an Kolonialzeit und Holocaust
Wie in Kapitel 2.3.3 theoretisch diskutiert wurde, hat sich in der Forschung im Zu-
sammenhang mit der ese der ›kolonialen Amnesie‹ die Annahme durchgesetzt,
dass die Erinnerung an den Holocaust eine Erinnerung an den deutschen Kolo-
nialismus nach Ende des Zweiten Weltkrieges ›überdeckt‹ habe. Ein solches Er-
klärungsmuster findet sich auch im untersuchten medialen Diskurs wieder, wenn
bspw. in einem weiter oben zitierten Beitrag festgestellt wird, dass die Erinnerung
an die Kolonialverbrechen in SWA »[a]ngesichts der Millionen Opfer des Zweiten
Weltkrieges und deutschen Schuld daran […] überlagert worden« sei (SZ, 5.7.2016,
Deutschlands erster Völkermord). Diese ese wird auch in einem Interview auf
Zeit online forciert, in dem der Historiker Zimmerer gefragt wird, warum ›den
Deutschen‹ der Umgang mit der ›eigenen‹ Kolonialgeschichte so schwerfalle, wäh-
rend die Geschichte des Nationalsozialismus und Holocaust gesellscha tlich auf-
gearbeitet worden ist. Mit Blick auf das Fehlen einer kritischen Erinnerung an den
Kolonialismus erläutert der Historiker Zimmerer diese Frage:

»Es gibt gewissermaßen eine koloniale Amnesie: Deutschland war nur vergleichs-
weise kurz Kolonialmacht. Die Gebiete in Afrika gingen sehr früh verloren, die Ver-
brechen des Dritten Reiches haben die Erinnerungen daran überlagert. Nach 1945
scheint die Aufarbeitung des Holocaust alle Energie gebunden zu haben. Wer sich
an den Kolonialismus erinnerte, hat ihn verklärt.« (Zeit online, 14.7.2016, Wer sich
an den Kolonialismus erinnerte …)

In diesem Diskursfragment wird die Ignoranz gegenüber den deutschen Koloni-
alverbrechen im Sinne der ›Deckerinnerung‹ mit dem Fokus der gesellscha tlichen
Aufarbeitung der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges begründet. Dabei erscheint
die Erinnerung an den Holocaust als zentraler negativer Bezugspunkt, demgegen-
über der Kolonialismus – wenn er nach 1945 überhaupt ema war – als vermeint-
lich ›positiver‹ Bezugspunkt der deutschen Geschichte »verklärt« wurde. Mit Blick
auf die verschiedenen Zeitlichkeiten veranschaulicht das Beispiel, inwiefern die
gesellscha tliche Erinnerung an den Genozid von 1904 bis 1908 im damaligen SWA
im spezifisch bundesdeutschen Kontext stets vor dem Hintergrund der postnatio-
nalsozialistischen Erinnerungskultur zu sehen ist, wenngleich der Kolonialismus
dem Nationalismus historisch vorausging. Auf diese Verschränkung, welche eine

1 Bezeichnend ist der weiter oben bereits ausführlicher analysierte Beitrag »Gewisse Unge-
wissheiten« (Der Spiegel, 11.6.2016), in dem der Genozid in SWA explizit infrage gestellt und
als eine Art kommunistische Propaganda dargestellt wird, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu
dem er von o fizieller Regierungsseite bereits anerkannt worden war (vgl. Kapitel 7.4.6).



366 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

kritische Auseinandersetzung mit dem Genozid an den Ovaherero und Nama dis-
kursiv erklärlich machen soll, werde ich mit Blick auf die ambivalente Holocaust-
Erinnerung im nationalen Selbstverständigungsdiskurs im nächsten Kapitel näher
eingehen.

9.1.2 Ein nationaler weißer Selbstverständigungsdiskurs

In diesemAbschnitt richtet sich der Fokus nun auf den konstruierten nationalenBe-
zugsrahmen, der immedialen Diskurs um den Ovaherero- undNama-Genozid do-
miniert. Wenngleich hier durchaus auch ein globaler Bezugsrahmen aufgespannt
und bspw. an koloniales Unrecht anderer Kolonialmächte erinnert und eine welt-
weite Wiedergutmachungsbewegung adressiert wird, geschieht dies stets aus ei-
ner spezifisch nationalen, weißen Perspektive. Dies zeigt sich in einem besonderen
Interesse für die (politischen, wirtscha tlichen und auch soziokulturellen) Folgen
für ›Deutschland‹ als nationalstaatlicher und identitätsbildender Rahmen, welches
im Zusammenhang mit den Kolonialverbrechen in SWA »als Land der Täter« (taz,
18.4.2015, Die Toten der Omaheke-Wüste) gekennzeichnet wird. Au fällig sind in
dieser Hinsicht ›Wir‹-Konstruktionen, die sich exklusiv auf ›die Deutschen‹ be-
ziehen und die national-kollektiv gefasste ›eigene Geschichte‹ in den Mittelpunkt
stellen, wenn es bspw. heißt: »Die Geschichte bedeutet für uns Mahnung und Ver-
p lichtung« (ebd., Herv. ergänzt). In dieser Hinsicht handelt es sich bei der unter-
suchten Berichterstattung um den Ovaherero- und Nama-Genozid in einem do-
minanten Strang um einen national geprägten Diskurs der kulturellen Selbstver-
ständigung, in dem post-/koloniale Identitätskonstruktionen verhandelt werden.
Zentral werden in diesem Diskurs Fragen von historischer Schuld und Täter*in-
nenscha t als Elemente einer ›deutschen‹ kollektiven Identität verhandelt. Die Er-
innerung an die Verbrechen des ZweitensWeltkrieges spielt in diesem Zusammen-
hang eine zentrale Rolle; der Fokus liegt dabei auf der ›erfolgreichen‹ Rehabilitie-
rung der Täter*innen-Gesellscha t, wie das nachfolgende Diskursfragment exem-
plarisch macht:

»Der kritische Umgang mit der eigenen Vergangenheit, das schonungslose Aufde-
cken der dunklen Seiten der eigenen Geschichte, gehörte zum Staatsverständnis
Deutschlands nach 1945. Es war in vielerlei Hinsicht so etwas wie die Wiederein-
trittskarte in den Kreis der ›zivilisierten‹ Nationen nach den ungeheuerlichen Ver-
brechen des ›Dritten Reiches‹. Vergangenheitsbewältigung und Wiedergutma-
chung ermöglichten es der deutschen Politik wie den einzelnen deutschen Bür-
gern, den europäischen Nachbarn und insbesondere den jüdischen Opfern und
ihren Nachkommen wieder ins Gesicht blicken zu können.« (taz, 9.7.2015, Das ist
beschämend)
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Als Motiv für eine selbstkritische und versöhnende Erinnerungspolitik nach den
Verbrechen derNS-Zeit werden nationale Interessen angeführt: In erster Linie geht
es aus Sicht der Täter*innengesellscha t darum, das Gesicht – vor sich selbst und
in der internationalen Weltö fentlichkeit – zu wahren und geopolitische Privile-
gien der Bundesrepublik wiederzuerlangen bzw. aufrechtzuerhalten. So gesehen
drückt sich hier weniger eine »freiwillige« Anerkennung von historischer Schuld
aus, die nach innen gerichtet ist. Vielmehr geht es in erster Linie um nach außen
gerichtete Scham.2 Der Begri f der »Scham« wird explizit in mehreren Beiträgen in
verschiedenen Diskurskontexten genutzt. In seinem Gastbeitrag formulierte etwa
Bundestagspräsident Lammert, dass sich mit der ›kurzen‹ deutschen Kolonialge-
schichte »gleichwohl beschämende Verbrechen [verbinden] – vor allem die gna-
denlose Niederschlagung des Aufstands der Herero und Nama zwischen 1904 und
1908« (Die Zeit, 9.7.2015, Deutsche ohne Gnade). An anderer Stelle schreibt der His-
toriker Zimmerer in einem Essay in der taz:

»Es ist beschämend. Es droht die Erfolgsgeschichte der deutschen Vergangen-
heitspolitik insgesamt infrage zu stellen, wenn das historisch völlig unstrittige
Abschlachten bzw. Verrecken-Lassen von bis zu 80.000 Männern, Frauen und Kin-
dern einfach ignoriert werden kann, wenn der erste deutsche Genozid einfach ge-
leugnet werden kann, auch weil Deutschland diesen Krieg gewonnen hatte und
weder Herero und Nama noch Namibia insgesamt den nötigen politischen Druck
au bringen können.« (taz, 9.7.2015, Das ist beschämend)

An diesen Diskursfragmenten wird anschaulich, dass sich die »Scham« bzw. das
Adjektiv »beschämend« in erster Linie auf das deutsche Außenbild und Selbstver-
ständnis richtet. Die identitätssti tende »Erfolgsgeschichte der deutschen Vergan-
genheitspolitik« (ebd.) wird demzufolge durch die in den Fokus der internationalen
Ö fentlichkeit gerückte ausbleibende Anerkennung des Genozids an denOvaherero
und Nama infrage gestellt.

Hieran wird deutlich, dass kritische Positionen im ö fentlichen Diskurs durch-
aus formuliert werden. Indem der Blick auf die ›eigene‹, als widersprüchlich dar-
gestellte Erinnerungskultur angewendet wird, steht der Diskursbeitrag exempla-
risch für eine kritische selbstre lexive Kosmopolitisierung der Berichterstattung
um den Genozid an den Ovaherero und Nama. An diesem Beispiel lassen sich aber
auch Ambivalenzen der mediatisierten Anerkennung aufzeigen: Problematisch ist

2 Wie ich in der theoretischen Diskussion im Anschluss an kritische Perspektiven auf die ge-
genwärtige globalisierte Politik der ›Wiedergutmachung‹ und das damit einhergehende Ver-
söhnungsparadigma dargelegt habe, drückt der Begri f der Scham aus, dass das (historische)
Handeln eines Kollektivs im Widerspruch zu seinen identitätsgründenden Idealen steht (vgl.
Kapitel 5.3.3).
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zum einen die Darstellung des Genozids, wenn von »Abschlachten bzw. Verrecken-
Lassen« geschrieben wird. Durch solche Formulierungen wird der Wert der vielen
Zehntausend menschlichen Leben begri lich herabgesetzt, indem hier kolonial-
rassistische ›animalisierende‹ Klassifizierungen verwendet und der Blick der da-
maligen Täter*innen reproduziert werden. Zum anderen orientiert sich der mo-
ralische Anspruch einer Anerkennung des Genozids in erster Linie am Selbstbild
und an der Wahrnehmung der postnationalsozialistischen deutschen Gesellscha t
in der internationalen Ö fentlichkeit (und nicht etwa an der Bedeutung, welche ei-
ne solche Anerkennung für die Nachfahr*innen der Opfer des Genozids hat). Im
medialen Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid geht es folglich zen-
tral um die Auseinandersetzung mit der ›eigenen‹ kollektiven Täter*innenscha t
und Anerkennung von Schuld (weit mehr als um die Anerkennung des Leids der
Genozid-Opfer und ihrer Nachfahr*innen). Dabei wird eine doppelte Schuld und Tä-
ter*innenscha t verhandelt: Neben der ›deutschen Schuld‹ der Verbrechen im Zuge
des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust wird nun auch die Frage der Schuld
im Kontext der Kolonialverbrechen im ehemaligen SWA thematisiert. Au fällig ist,
dass ›die Deutschen‹ – wenn auch nur implizit – in einer biologistischen Sicht-
weise kollektiv als Nachfahr*innen der ehemaligen Kolonialist*innen identifiziert
werden, wenngleich eine solche Kontinuität überwiegend nur politisch-institutio-
nell aufgezeigt wird (z.B. die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des ehema-
ligen Kaiserreichs). Entsprechend werden innerhalb eines nationalen Bezugsrah-
mens v.a. politische Verantwortlichkeiten adressiert, während die Frage der gesell-
scha tlichen Verantwortung nur am Rande angesprochen wird.

»Eine o fizielle Entschuldigung wäre deshalb nicht in erster Linie ein Beitrag, ›den
Opfern die ihnen geraubte Würde‹ zurückzugeben – es ist schließlich äußerst
fraglich, ob es in der Macht der ehemaligen Kolonialstaaten liegt, über die Würde
der Beraubten zu entscheiden –, sondern die damit verbundene ö fentlichen
Aufmerksamkeit in Europa wäre ein heilvolles Stück Vergangenheitspolitik gera-
de auch für Deutschland auf dem Weg zur multikulturellen Gesellscha t.« (taz,
10.1.2004, Keine Geiseln der Geschichte)

Wie in dem Beispiel besonders anschaulich wird, richtet sich die Ho fnung einer
»heilvollen« Vergangenheitspolitik nicht auf das Leid der »Opfer« der Kolonialver-
brechen, sondern auf »die deutsche Bevölkerung« als (nicht explizit als solche aus-
gewiesene) Täter*innengesellscha t, welche Lehren aus der eigenen kolonialen Ver-
gangenheit ziehen solle.

Der Fokus liegt hier auf dem konstruierten nationalen gesellscha tlichen
Selbstbild, welches sich durch eine ›erfolgreiche Bewältigung‹ der nationalso-
zialistischen Vergangenheit international rehabilitiert habe und gegenwärtig im
Kontext von aktuellen Debatten um ›Multikulturalismus‹ erneut vor einer gesell-
scha tlichen Herausforderung stehe, die eine Auseinandersetzung mit Rassismen
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erfordere. Diesen Punkt lese ich aus meiner kritischen kosmopolitischen For-
schungsperspektive als eine Umkehrung des Blicks auf das ›Eigene‹. Angestoßen
wird hiermit ein erinnerungskultureller Selbstverständigungsprozess, in dem es
um eine kritische Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte in den europäi-
schen Täter*innengesellscha ten geht. Diskursiv werden verschiedene Rassismen
und gesellscha tliche Herausforderungslagen in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukun t verknüp t und Kontinuitäten kolonial-rassistischer Vorstellungswelten
sichtbar gemacht. Dabei wird an ein kollektives Selbstbild der Bundesrepublik als
›erfolgreiches Modell der Vergangenheitsbewältigung‹ appelliert und gleichzeitig
eine internationale Moral angesprochen. An anderer Stelle formulierte Zimmerer
in einem Interview, dass eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonia-
lismus »eine Frage des historischen Anstands« (Zeit online, 14.7.2016, Wer sich
an den Kolonialismus erinnerte …) sei. Im Verweis auf die Kontroversen um die
Anerkennung des türkischen Genozids an den Armenier*innen im Bundestag,
wird hier zum einen eine »Doppelmoral« der Bundesregierung kritisiert, welche
eine entsprechende Anerkennung »des eigenen Genozids« bisher nichtvollzogen
haben (ebd.). Dieser Aspekt richtet sich vorwiegend auf das Außenbild der Bun-
desregierung in der internationalen Ö fentlichkeit. Der zweite Aspekt, der hier
angesprochen wird, zielt hingegen auf eine nach innen gerichtete gesellscha t-
liche Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus als »unglaublich rassistisches
Unterfangen«, welches »Ansichten und Stereotype« hinterlassen habe, die bis
heute »nicht aufgearbeitet« seien (ebd.). Mit Blick auf das Fortwirken kolonial-
rassistischer Vorstellungswelten stellt Zimmerer hier verschiedene Bezüge zur
gesellscha tlichen Gegenwart in der Bundesrepublik her, wenn er u.a. auf aktuelle
Debatten um das Berliner Humboldt-Forum verweist oder auf die jüngsten Ereig-
nisse der ›Kölner Silvesternacht‹, welche die Berichterstattung zu dem Zeitpunkt
prägten (vgl. ebd.). In dieser spezifischen nationalen Erzählung wird u.a. auch der
deutsche Mythos »der Schwarzen Schmach am Rhein« in Erinnerung gerufen und
eine Kontinuität rassistischer Berichterstattung vom Zeitalter des Kolonialismus
bis in die jüngste politische und gesellscha tliche Gegenwart der Bundesrepublik
aufgezeigt:

»Zimmerer: Nehmen Sie die Ereignisse in Köln in der Silvesternacht: Die Form
der Berichterstattung steht in einer Tradition mit der sogenannten Schwarzen
Schmach am Rhein in den 1920er Jahren. Damals hatte die Regierung in Paris
ganz bewusst französische Kolonialtruppen zur Demütigung der Deutschen ein-
gesetzt, um das Rheinland zu besetzen und Reparationszahlungen zu erzwingen.
Die Weimarer Republik fuhr damals eine absolut rassistische Kampagne gegen
diese Soldaten. Vom Angri f des schwarzen Mannes auf den sexualisierten deut-
schen Volkskörper war die Rede. Von der Schändung der blonden Frau. Es war ein
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Schlüsselereignis des deutschen Rassismus, dessen Echo noch nach Silvester zu
hören war.« (Ebd.)

Eine Reproduktion kolonialer Vorstellungswelten wird (von Zimmerer) an anderer
Stelle auch mit Blick auf die Errichtung des Humboldt-Forums konstatiert und in
diesem Zusammenhang wiederholt das Problem des »Rassismus in der deutschen
Gegenwart« adressiert. Relevant ist an all diesen Beispielen, dass hier die ›vergesse-
ne‹ Kolonialgeschichte in die nationale Basiserzählung integriert und ihre kritische
Aufarbeitung als Voraussetzung für eine demokratische Gesellscha t und interna-
tionales Ansehen betrachtet wird. Im Zusammenhang mit den Debatten um den
erinnerungskulturellen und -politischen Umgang mit dem Ovaherero- und Nama-
Genozid – der in vielen Berichten in weite zeitliche Distanz gesetzt wird – stellt
Zimmerer in der taz ausdrücklich fest: »Es geht also um viel mehr als ›nur‹ die
Aufarbeitung von Ereignissen vor hundert Jahren. Es geht auch um das Selbstver-
ständnis Deutschlands und sein Verhältnis zur Geschichte« (taz, 7.9.2015, Das ist
beschämend).

Wie an diesen Diskursfragmenten anschaulich wird, geht es in der Ausein-
andersetzung wesentlich um eine Selbstvergewisserung innerhalb der weißen
bundesdeutschen Mehrheitsgesellscha t bzw. um nationale Identitätskonstruktio-
nen. Dabei zeigen sich machtvolle Wissensordnungen und Ausschlüsse, welche die
post-/koloniale (hegemoniale, weiße) Erinnerungskultur prägen. Obschon in Dis-
kursbeiträgen punktuell ausgewiesen wird, das »wiedervereinigte Deutschland«
sei »auf dem Weg zur multikulturellen Gesellscha t« (taz, 10.1.2004, Keine Geiseln
der Geschichte) bzw. als »Einwanderungsland« (Die Zeit, 4.8.2016, Nicht nur die
Armenier) zu betrachten und dass »der Anteil derer, deren Vorfahren aus einem
anderen Land stammen, immer größer wird und unter denen viele sind, die mit
Kolonialismus ganz eigene Erfahrungen machten« (taz, 7.9.2015, Das ist beschä-
mend), werden ›die Deutschen‹ überwiegend als weißes (Täter*innen-)Kollektiv
imaginiert. Auch im Zuge einer tendenziell kritischen Erinnerung an koloniales
Unrecht setzt sich eine weiße Perspektive im medialen Diskurs durch, welche u.a.
die Existenz Schwarzer Deutscher und People of Colour, darunter möglicherweise
Nachfahr*innen von ehemals Kolonialisierten ausblendet. Wenn im Diskurs auch
vereinzelt ein di ferenzierter Blick auf ›die Deutschen‹ konstruiert wird, die mit
Blick auf postkoloniale und postmigrantische Gesellscha t eben nicht als homoge-
nes Täter*innkollektiv gefasst werden können, so handelt es sich im Großen und
Ganzen um einen kulturellen Diskurs der Selbstverständigung, der Weißsein (und
zudem meist Männlichkeit) als nationale Norm des konstruierten ›Deutschseins‹
setzt. Dabei ist wesentlich, dass es sich bei der Auseinandersetzung mit dem
Genozid an den Ovaherero und Nama um die Konfrontation mit einer ›zweiten
Schuld‹ handelt, welche ›die Deutschen‹ nun nach der vermeintlichen ›Vergangen-
heitsbewältigung‹ im Kontext von Verbrechen des Zweiten Weltkrieges abermals
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unter internationalem Druck setzt. In diesem Zuge kommt es im untersuchten
medialen Diskurs zu einer Umkehr der Rollen von Täter*innen und Opfern. Be-
sonders deutlich wird dies, wenn Deutschland bzw. ›die Deutschen‹ in Beiträgen
als Opfer von als erpresserisch wahrgenommenen Entschädigungsklagen stilisiert
werden. In dem o t wiederholten Verweis auf die erfolgten Zahlungen an ehema-
lige NS-Zwangsarbeiter*innen (und den Staat Israel) werden in den untersuchten
Beiträgen teilweise starke Ressentiments ausgedrückt, wenn etwa daran erinnert
wird, dass die Bundesregierung sich mit internationalem Druck konfrontiert sah:

»Zwar hat sich Deutschland von sich aus bereit erklärt, zehn Milliarden Mark für
die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter zur Verfügung zu stellen. Von einer
freiwilligen Zahlung kann man angesichts des ö fentlichen und des indirekt öko-
nomischen Drucks aber kaum sprechen. […] Ein führender Opfer-Anwalt sagte, die
Deutschen hätten sich als Geizhälse des Jahrtausends erwiesen. Ein anderer droh-
te mit ›Nürnberger Prozessen‹ gegen die deutsche Industrie. Flugs waren zehn
Milliarden Mark beisammen.« (FAZ, 10.9.2001, Lex Deutschland?)

Hier wird ein deutscher Opfer-Diskurs re-/produziert, indem betont wird, dass
Deutschland moralisch ›erpresst‹ worden sei. In der Erinnerung an die deutsche
(Kolonial-)Geschichte und NS-Entschädigungspolitik werden im Diskurs (impli-
zit) auch Parallelen zur vermeintlichen »Politik der Rache« gezogen, die im Ver-
sailler Vertrag nach Ende des Ersten Weltkrieges festgelegt wurde und Deutsch-
land als ›Verlierer‹ zu Entschädigungszahlungen verp lichtete. Auch in dem oben
angeführten Beitrag von Zimmerer, in dem an den Mythos der sog. »Schwarzen
Schmach am Rhein« erinnert wird, konstatiert dieser, dass damals (in den 1920er-
Jahren) »die Regierung in Paris ganz bewusst französische Kolonialtruppen zur
Demütigung der Deutschen eingesetzt [hatte], um das Rheinland zu besetzen und
Reparationszahlungen zu erzwingen« (Zeit online, 14.7.2016, Wer sich an den Kolo-
nialismus erinnerte …). Hier wird in Form einer historischen Analogie medial eine
Erinnerung an diese vorausgegangenen Erfahrung der Demütigung (»Schmach«)
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges konstruiert und dabei die Deutung her-
vorgebracht, dass auch die Entschädigungen, welche die Bundesrepublik infolge
der begangenen Verbrechen des ZweitenWeltkrieges gezahlt hat, unter internatio-
nalem Druck erzwungen worden sind. Die Deutung steht damit im Widerspruch
zum Mythos der proaktiven, postnationalsozialistischen Erinnerungspolitik. Dies
ist zudem dahingehend eine wichtige Feststellung, als dass da die vermeintlich
freiwillige Zahlung von Entschädigungen an den israelischen Staat und ehemalige
NS-Zwangsarbeiter*innen – und damit an die Opfer und nicht an die Sieger des
Krieges – im globalen Diskurs der neuen internationalen Moral als Alternative zur
›Politik der Rache‹ konstruiert wurde (vgl. Barkan 2002: 19).

Mit Blick auf den gesellscha tlichenWiderstand gegen eine klare Anerkennung
von Kolonialschuld – für die der Genozid an den Ovaherero und Nama im dama-
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ligen SWA stellvertretend steht – wird im untersuchten medialen Diskurs festge-
stellt, dass auch die Anerkennung von Schuld im Kontext von NS-Verbrechen nur
unter der Bedingung erfolgte, dass es sich im Falle des Nationalsozialismus um
eine isolierte Epoche in der deutschen Geschichte handelte, die als abgeschlossen
und bewältigt gelten kann. Diese Wissensordnung und damit postnationalsozia-
listische nationale Selbstbilder werden nun durch die geforderte Anerkennung des
Genozids an den Ovaherero und Nama bedroht, da diese auf die Kontinuität von
Rassismen verweist, die über die NS-Zeit hinausreicht, wie in dem bereits zitierten
Gastbeitrag von Zimmerer re lektiert wird:

»Widerstand gegen eine Entschuldigung an den Herero und Nama und gegen die
Anerkennung, dass sie Opfer eines Genozids waren, speist sich jedoch noch aus
einer anderen Quelle und hängt eng mit dem Vorwurf des Völkermordes zusam-
men. Nach dem Holocaust konnte die deutsche Ö fentlichkeit vor den Verbrechen
der Nationalsozialisten die Augen nicht mehr verschließen. Das Eingeständnis
der Verbrechen und die Annahme der damit verbundenen Schuld ist zum Grund-
konsens aller Deutschen außerhalb des rechtsextremen Spektrums geworden.
Willy Brandts Kniefall in Warschau gehört mittlerweile zu den zentralen, die bun-
desdeutsche Identität mit begründenden Erinnerungspunkten.« (taz, 10.1.2004,
Keine Geiseln der Geschichte)

In diesem Diskursfragment macht der Historiker Zimmerer explizit, dass die Er-
zählung von den Schrecken der NS-Zeit und deren ›erfolgreicher‹ gesellscha tli-
cher Bewältigung durch die Auseinandersetzung mit Kolonialverbrechen in SWA
herausgefordert und damit das Fundament der Nachkriegs-Identitätskonstruktion
angegri fen wird. Und gerade deswegen wird Widerstand gegen eine Anerkennung
des Ovaherero- und Nama-Genozids befördert. Damit bestätigt sich hier die Dia-
gnose von Vertreter*innen der Postcolonial und Critical Whiteness Studies, welche
mit Blick auf die bundesdeutsche (weiße) Mehrheitsgesellscha t festgestellt haben,
dass Erinnerung an koloniales Unrecht, ebenso wie Rassismuskritik, »bei Weißen
das Bedürfnis nach augenblicklichen Distanzierungen« auslöse und sich in der
»Sehnsucht nach einem endgültigen Schlussstrich« niederschlage (Ha 2009: 105;
vgl. Kapitel 2.3.3). Eine solche ese spricht Zimmerer in seinem Gastbeitrag ex-
plizit an, wenn er ausführt, dass viele Bürger*innen in der Bundesrepublik die na-
tionalsozialistischen Verbrechen als isolierte Epoche betrachten wollen. »Die zwölf
unheilvollen Jahre sollen als Einbruch des Pathologischen, des Dämonischen iden-
tifiziert und innerhalb der deutschen Geschichte isoliert werden, um Letztere ins-
gesamt als positiven Identifikationspunkt zu retten« (taz, 10.1.2004, Keine Geiseln
der Geschichte). In diesem Diskursfragment wird eine Verschränkung von postko-
lonialen und postnationalsozialistischen Erinnerungsdiskursen sichtbar gemacht
und die kollektive Identitätskonstruktion vor diesem Hintergrund kritisch re lek-
tiert.Wie Zimmerer hier feststellt, stehen diesem ›positiven‹ Selbstbild der postna-
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tionalsozialistischen Täter*innengesellscha t die Erinnerungen an die kolonialen
Verbrechen im damaligen SWA »imWeg«. Zimmerer rekurriert auf die Studien des
Historikers Helmut Bley, der – ähnlich wie der DDR-Historiker Horst Drechsler –
schon in den 1980er-Jahren die ese formuliert hatte, eine kritische Auseinander-
setzung mit dem Genozid an den Ovaherero und Nama werde vor allem deswegen
im westdeutschen Diskurs abgewehrt, weil daraus folgen könnte‹ dass (so spitze
es Zimmerer zu) »gewalttätige Traditionen vorhanden sind, die sich nicht auf den
›Dämon‹ Hitler reduzieren lassen, sondern die in sozusagen ›normalen‹ Zeiten sich
vollzogen« (ebd.).

Diese Abwehrmechanismenmanifestieren sich im erinnerungspolitischen Dis-
kurs sowohl in der von Wieczorek-Zeul initiierten namibisch-deutschen »Versöh-
nungsinitiative« als auch bspw. in der von Polenz propagierten »Zukun tssti tung«.
In beiden Fällen wird eine zukun tsweisende deutsch-namibische Kooperation be-
tont und dabei eine kritische Auseinandersetzung mit dem historischen Unrecht
des Kolonialismus und Genozids abgewendet. Dabei erweist sich der mediale Dis-
kurs jedoch als emanzipatorischer als der politische, denn es zeigen sich immer
wieder Elemente, die eine kritisch-re lektierte Auseinandersetzung mit der Kolo-
nialvergangenheit anstoßen und das Potenzial haben, vermeintliche Gewissheiten
und Selbstverständnisse zu erschüttern und eine Transformation der hegemonia-
len post-/kolonialen Erinnerungskultur zu befördern.

Hinsichtlich der normativen Grundlagen des nationalen Selbstverständigungs-
diskurses kann hier zusammenfassend festgestellt werden, dass Deutschland bzw.
›die Deutschen‹ weitgehend als homogenes weißes Täter*innenkollektiv imaginiert
werden, was wiederum eine (re lexha te) Schuldabwehr bedingt. Mitunter wieder-
holen und verschränken sich dabei postkoloniale und postnationalsozialistische Er-
innerungsnarrative und Identitätskonstruktionen, wobei die Erinnerung an NS-
Verbrechen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ovaherero- und Nama-
Genozid eher behindert als befördert.

9.1.3 Globale Bezüge als Ausdruck einer neuen internationalen Moral?

Unter dem Blickpunkt der Kosmopolitisierung von post-/kolonialer Erinnerungs-
kultur soll es im Folgenden um die globalen Bezugnahmen im medialen Diskurs
gehen.Wie in den vorausgegangenen Analysen schon deutlich gemacht wurde,fin-
den sich immedialen Diskurs mehrfach Verweise auf Verbrechen anderer europäi-
scher Kolonialmächte und den transatlantischen Versklavungshandel sowie damit
verbundene gegenwärtige weltweite ›Wiedergutmachungsbewegungen‹. So heißt
es im Kontext der UN-Rassismus-Konferenz in Durban in einem Beitrag aus dem
Jahr 2001:
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»Die Weiterentwicklung des Völkerrechts und der juristischen Vergangenheits-
bewältigung weltweit in den letzten Jahren hat Bestrebungen nach Entschädi-
gung für Sklaverei Au trieb gegeben und auch die Verbrechen der Kolonialzeit auf
die Tagesordnung gesetzt. Denn wenn es Entschädigung für NS-Zwangsarbeiter
und Wiedergutmachungszahlungen an Juden durch Schweizer Banken gibt, so die
Überlegung, kann man das den Opfern der Kolonialherrscha t, die zur gleichen
Zeit stattfand, nicht verwehren. Wenn die türkischen Massaker an Armeniern 1915
in den USA und Frankreich als Völkermord anerkannt werden, gebührt der Auslö-
schung der Hereros im heutigen Namibia durch die deutschen Kolonisatoren 1904
der gleiche Status – Entschädigungen dafür lehnt Deutschland bis heute ab.« (taz,
3.8.2001, Das 777-Billionen-Dollar-Ding)

Hier wird ein globaler Bezugsrahmen aufgespannt, innerhalb dessen an kolonia-
les Unrecht erinnert und die Frage der Anerkennung und Entschädigung debat-
tiert wird. Im Zentrum dieser Debatten steht vor allem die Frage von Entschä-
digungszahlungen, die besonders brisant und umkämp t scheint. Derartige Be-
zugnahmen können mit der oben theoretisch diskutierten »neuen internationalen
Moral« (Barkan 2002) als einem übergeordneten globalen Orientierungsrahmen im
medialen Diskurs gefasst werden.3 In dem hier untersuchten medialen Diskurs
drückt sich jedoch weniger ein Wandel im moralischen Bewusstsein der interna-
tionalen Staatengemeinscha t im Sinne einer »Sympathie der Täter für die Opfer«
aus, wie Barkan sie beobachtet (oder auch im Sinne einer kosmopolitischen Er-
innerung nach Levy und Sznaider); vielmehr wird auch auf globaler (ähnlich wie
auf nationaler) Ebene eine Angst vor Entschädigungsverp lichtungen artikuliert.
In dem zitierten Bericht über die Vorverhandlungen zur UN-Konferenz in Durban
wird bspw. darauf verwiesen, dass die USA sich vehement gegen eine Debatte über
Entschädigung für Sklaverei und Kolonialismus an afrikanische Länderausgespro-
chen und mit einem Boykott gedroht habe, »sollte die Reparationsforderung auf
die o fizielle UN-Tagesordnung kommen« (taz, 3.8.2001, Das 777-Billionen-Dollar-
Ding). Am Rande wird in diesem Kontext – wenn auch nur in einem einzelnen
Bericht im Untersuchungsmaterial – darauf verwiesen, dass eine Debatte um die
Entschädigung von kolonialem Unrecht und transatlantischem Versklavungshan-
del auf globaler Ebene bisher nicht stattgefunden habe, weil sie von politischen
Eliten des Westens (v.a. den USA als einem der Länder, welches von der Verskla-
vung massiv profitierte) verhindert worden sei. Paradoxerweise kommt gegenüber
einer solchen entmächtigenden globalen Politik insbesondere der US-Justiz eine

3 Darunter wird ein neuer Umgang der postnationalen Staatengemeinscha t mit historischem
Unrecht gegenüber Gruppen und Ethnien gefasst, den der Historiker Barkan anhand zahlrei-
cher Fallstudien optimistisch als Wandel der Moral in internationalen Beziehungen bzw. als
Globalisierung moralischer Grundsätze zu Anerkennung und Entschädigung beschreibt (vgl.
Kapitel 5.3.3).
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emanzipatorische Rolle im Kampf um Anerkennung und Entschädigung zu. Da-
bei wird ein Trend von Sammelklagen in den USA ausgemacht, die möglicher-
weise juristische Entschädigungsforderungen für koloniales Unrecht und Verskla-
vung ermöglichen könnten. Im Zusammenhang mit Erfolgsaussichten der breite-
ren afrikanischen Reparationsbewegung wird festgestellt, dass die »Entwicklun-
gen in den USA« (ebd.) entscheidend seien. Insbesondere die erfolgreichen Klagen
von ehemaligen NS-Zwangsarbeiter*innen in den USA werden als Ausgangspunkt
nicht nur für die Sammelklagen der Ovaherero, sondern u.a. auch für Opfer des
südafrikanischen Apartheid-Regimes und Nachfahr*innen versklavter Menschen
in den USA sowie für Entschädigungsforderungen anderer ehemaliger deutscher
Kolonien (z.B. Palau) angeführt. Die Sammelklage der Ovaherero wird wiederum
als eine Art »Spitze des Eisbergs« (FAZ, 6.8.2004, Spätfolgen des Imperialismus)
einer weltweiten Entschädigungsbewegung gedeutet. Zumindest implizit spricht
der Artikel hier Folgen auf europäischer bzw. globaler Ebene an und konstruiert auf
diese Weise die Entschädigungsklagen der Ovaherero als eine Bedrohung für die
gesamte westliche Welt, die strukturell von Kolonialismus und Sklaverei profitiert
hat. Dabei werden verschiedenartige globale Verstrickungen sichtbar gemacht, et-
wa, dass die in den USA erfolgreich durchgesetzten Klagen von ehemaligen NS-
Zwangsarbeiter*innen »jedoch auch in Afrika den Ruf nach Wiedergutmachung
[haben] lauter werden lassen«, wie es in einem anderen Diskursfragment heißt.
Darin wird die »zunächst erfolglose Reparationsklage, die Vertreter der Ovaherero
aus Namibia, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, in den Vereinigten Staa-
ten gegen die Deutschen Afrika-Linien und die Deutsche Bank einreichten« als der
»hierzulande wohl bekannteste Fall« herausgestellt (FAZ, 6.10.2004, Tilgung von
Kolonialschuld). Hier wird nahegelegt, dass es sich bei dieser Entwicklung um ei-
ne nicht beabsichtigte und unerwünschte Folge einer (unbedachten) deutschenNS-
Entschädigungspolitik handele, die nun auf globaler Ebene weitere Konsequenzen
nach sich ziehen könnte. Solche Verbindungslinien zwischen den Klagen gegen
die Bundesrepublik und anderen ehemaligen europäischen Kolonialmächten fin-
den sich u.a. im Vergleich der Verbrechensgeschichten der sogenannten ›großen‹
Kolonialmächte wie Belgien, Frankreich und England. Verwiesen wird etwa auf
die Klagen von Opfergruppen aus Kenia und Uganda gegen Großbritannien, die
»Vertreibungen und Verwüstungen im Zuge kolonialer Feldzüge zu Ausgang des
19. Jahrhunderts, nicht zuletzt aber auch die Ereignisse des Mau-Mau-Aufstandes
zwischen 1952 und 1956 zum Anlaß« genommen hätten (FAZ, 6.8.2004, Spätfolgen
des Imperialismus). Dabei wird festgestellt, dass auch das »Scheitern der Herero-
Klage für Großbritannien oder auch für das inmanche Unabhängigkeitskriege ver-
strickte Frankreich keine Entwarnung« (ebd.) bedeuten würde.

Unabhängig vom Erfolg der Klagen wird im Zuge der medialen Debatten um
die verschiedenen kolonialen Unrechtsgeschichten ein Erinnerungsdiskurs hervor-
gebracht, der jedoch eurozentrisch ausgerichtet bleibt und auch hinsichtlich der
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Anerkennung der Anderen als ambivalent zu bezeichnen ist. Zwar zeigen sich Ele-
mente einer kosmopolitisierten Erinnerungskultur, innerhalb derer vielfache Be-
zugnahmen auf Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und den Holocaust erfolgen,
jedoch ohne dass damit diskursiv notwendigerweise eine Anerkennung von Leid
und Unrecht für die Nachfahr*innen der Opfer von Sklaverei und Kolonialismus
verbunden ist.

»H/holocaust parallelism« als (gescheiterte) Diskursstrategie
Ein au fälliges Charakteristikum im post-/kolonialen Erinnerungsdiskurs um
den Ovaherero- und Nama-Genozid ist die Strategie des »H/holocaust par-
allelism«4 (Miles 2010), die ich weiter in Kapitel 5.3.1 oben bereits theore-
tisch diskutiert habe: Opfervertreter*innen beziehen sich in ihrer Forderung
nach Anerkennung und Entschädigung wiederholt auf den Holocaust und die
NS-Wiedergutmachungspolitik. Das ist insbesondere im Kontext der HPRC-
Sammelklage um Paramount Chief Riruako relevant. In der Klageschri t werden
direkte Parallelen zum Holocaust gezogen, wenn dort gleich in der Einleitung
explizit darauf verwiesen wird, dass die Kolonialverbrechen in SWA dem Horror
des »European Holocaust« nur um wenige Jahrzehnte vorausgegangen seien:

»Foreshadowing with chilling precision the irredeemable horror of the European
Holocaust only decades later, the defendants and imperial Germany formed an
alliance with German commercial enterprise which cold bloodedly employed ex-
plicitly sanctioned extermination, the destruction of tribal culture and social or-
ganization, concentration camps, forced labor, medical experimentation, and the
exploitation of women and children in order to advance their common financial
interests.« (HPRC 2001: 21)

Eine solche Verbindung zwischen demGenozid in SWAund demHolocaust hat v.a.
Riruako nachdrücklich betont und dabei einen gleichwertigen Opferstatus wie jü-
dische NS-Opfer und entsprechende Reparationen eingefordert (vgl. Sarkin 2009:
149). In den untersuchten Beiträgen werden solche Vergleiche von verschiedenen
namibischen Vertreter*innen gezogen, z.B. dem ehemaligen namibischen Außen-
minister Ngarikutuke Tjiriange, der mit Blick auf eine noch ausstehende Aner-
kennung und Entschädigung forderte: »Was für die Juden getan wurde, gebührt
auch den Hereros« (FAZ, 4.10.2004, Namibia fordert Reparationen). Solche star-
ken Zitate stehen in der Regel für sich allein und bleiben unkommentiert; auf die-
se Weise erscheinen sie in den untersuchten Diskursfragmenten unvermittelt und

4 Die Schreibweise mit großen und kleinem H betont laut Miles die Nähe, die Opfer histori-
schen Unrechts aus der sogenannten ›Dritten Welt‹ mit dem europäischen Holocaust her-
stellen wollen (vgl. Miles 2010: 382).
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irritierend, im Sinne einer ›De-Sakralisierung‹ des Holocaust-Gedenkens als ›un-
angemessen‹. Eine Abwertung solcher Parallelsetzungen zeigt sich etwa, wenn in
Beiträgen formuliert wird: »Die Herero geben o fen zu, daß ihnen die Klagen in
den Vereinigten Staaten als Vorbild dienen« (FAZ, 10.9.2001, Lex Deutschland?).
Indem sie Verbindungslinien betonen, wird der normative Diskurs von der Einzig-
artigkeit des Holocaust herausgefordert. Folglich führt der als eine Art Tabubruch
wahrgenommene Vergleich zu einer moralischen Herabsetzung von Vertreter*in-
nen der namibischen Ovaherero. Statt Nähe und Anerkennung werden im media-
len Diskurs durch den Bezug auf den Holocaust Distanz und Ablehnung erzeugt,
die Ovaherero werden als Nachfahr*innen von Genozid-Opfern als Menschen und
mit ihren politischen Forderungen abermals verkannt. Dass es sich bei den Verglei-
chen mit dem Holocaust nicht um ›dumpfe‹ Provokationen handelt, sondern darin
eine re lektierte kosmopolitisierte Erinnerungskultur zum Ausdruck kommt, die
sich der Konstruktion von der ›Überlegenheit‹ europäischer Opfer gewiss ist und
somit in der globalen Zentralsetzung des Holocaust-Gedenkens eine eurozentri-
sche, weiße Wissensordnung sichtbar macht, wird medial nicht breiter themati-
siert. Die hierarchische Unterscheidung von europäischen und nichteuropäischen
Opfern wird im untersuchten Diskurs nur vereinzelt angesprochen. Eine Kritik
an der Ignoranz gegenüber »afrikanischen Opfern« wird bspw. mit Blick auf die
Erinnerung an den Mau-Mau-Krieg formuliert, wobei sich leicht Analogien zum
Ovaherero- und Nama-Krieg in SWA ableiten lassen: »Aber es passt ja alles ins
Bild. Afrikanische Opfer zählen nicht, bis heute nicht. Die angebliche Grausam-
keit kenianischer Mau-Mau-Krieger in den 1950er Jahren lieferte Sto f für Kitsch-
filme und Romane. Die Fakten: 33 europäische Siedler wurden ermordet – und
zwischen 20.000 und 100.000 Kenianer starben. Will das jemand wissen? Nein«
(taz, 18.4.2015, Die Toten der Omaheke).

Im Kontext der polemischen Auseinandersetzung um eine Kontinuitätsthese
wird im Diskurs lediglich vereinzelt auf Debatten zu Zeiten der Dekolonialisie-
rung in den 1950-Jahren verwiesen, in denen antikoloniale eoretiker*innen u.a.
auf Verbindungslinien zwischen kolonialemUnrecht und Nationalsozialismus auf-
merksam gemacht und dabei eine rassistische Unterscheidung betont haben:

»Ganz neu ist die These von den afrikanischen Wurzeln des Faschismus freilich
nicht: Bereits seit den fünfziger Jahren hatten Intellektuelle wie Frantz Fanon,
Octave Mannoni, Aimé Césaire oder Jean-Paul Sartre den Kolonialismus als Bu-
merang gedeutet, der in Gestalt des Faschismus nach Europa zurückgekehrt sei.
Césaires Diktum, die europäische Bourgeoisie könne Hitler nicht verzeihen, wei-
ße Europäer so behandelt zu haben, wie es der Kolonialismus mit Afrikanern und
Asiaten schon immer getan habe, war eine politische Provokation im Kontext der
Dekolonisationsdebatten.« (FAZ, 11.9.2007, Vollbrachte Hitler eine »afrikanische«
Tat?)
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Diese ese wird in dem Beitrag als reine »politische Provokation« gedeutet und
im Weiteren medial delegitimiert; nichtsdestotrotz wird damit im medialen Dis-
kurs eine alternativeWissensordnung als Orientierungsrahmen punktuell sichtbar
gemacht, in welcher der Vorwurf der rassistischen Ungleichbehandlung artikuliert
werden kann. Wie in den früheren Dekolonialisierungsdebatten geht es auch in
der gegenwärtigen Debatte um den Ovaherero- und Nama-Genozid um nicht we-
niger als die prinzipielle moralische Frage, ob und unter welchen Bedingungen der
Holocaust als Orientierungsrahmen für die gleichwertige Anerkennung kolonialen
Unrechts genutzt werden darf – und vor allem von wem bzw. von wem nicht. Da-
bei zeigt sich anhand der untersuchten Berichterstattung, wie Parallelsetzungen
von kolonialem Unrecht mit dem Holocaust abgewehrt werden und eine solche
Diskursstrategie im Kampf um Anerkennung scheitern kann.

Welche Folgen aus einem solchen »H/holocaust parallelism« im Kontext der
veränderten Bedingungen der kosmopolitisierten globalen Erinnerungskultur und
der neuen internationalen Moral resultieren, bleibt im medialen Diskurs um den
Genozid an den Ovaherero und Nama uneindeutig. In der Analyse wird deutlich,
dass die Nachfahr*innen der Opfer mediale Sichtbarkeit in der internationalen Öf-
fentlichkeit erlangt haben und die Strategie durchaus als ›erfolgreich‹ zu bewerten
ist (vgl. Schaller 2011). Mit der Einschreibung in einen globalisierten, ›kosmopoliti-
schen‹ Erinnerungsdiskurs unterwerfen sie sich jedoch auch Normen der Anerken-
nung, die in einem spezifischen europäischen postkolonialen (Nachkriegs-)Kontext
hervorgebracht worden und ihrerseits durch (kolonial-rassistische) Ausschlussme-
chanismen geprägt sind. Insbesondere wird deutlich, dass eine Anerkennung von
Ovaherero und Nama als Opfer eines Genozids nur sehr eingeschränkt ermöglicht
wird, da zwischen einem kolonialen Unrechtskontext und Kriegsverbrechen im eu-
ropäischenKontext des Zweiten Weltkrieges unterschieden wird und ›koloniale Op-
fer‹ (zumal als ›afrikanisch‹ konnotierte) nicht als gleichwertige menschliche Leben
anerkannt werden.

An einigen Stellen im Diskurs wird etwa kritisch auf die Abwehr einer gleich-
wertigen Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama als rassistisch
begründet verwiesen und eine ungleiche Entschädigungspolitik von Verbrechen
gegenüber (weißen) europäischen Opfern und (Schwarzen) afrikanischen Opfern
als gegenwärtiges Unrecht problematisiert.

»Namibias Außenminister Theo-Ben Gurirab hielt Fischer schon in Durban ent-
gegen, ›dass Deutschland sich für die Verbrechen an Israel, Russland oder Polen
entschuldigt hat, weil es um Weiße ging. Wir sind Schwarze, wenn es deshalb ein
Problem mit der Entschuldigung gibt, ist das rassistisch.‹ Und in der Tat ist es in
einer Zeit, in der allerorten unterdrückte Minderheiten auf Entschuldigung drän-
gen, wo Klagen wegen der Sklaverei oder der Apartheid drohen, wo weltweit die
Entschädigungspolitik der Bundesrepublik als Vorbild gilt, schwierig, zu verste-
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hen, worin der Unterschied zwischen russischen und polnischen Zwangsarbeitern
während des Zweiten Weltkrieges und den Nama-und Herero-Zwangsarbeitern
im Namibischen Krieg besteht; außer eben in der Hautfarbe und der Tatsache,
dass die Marginalisierung der Afrikaner im ö fentlichen Diskurs ebenso wie in der
Politik bis heute anhält.« (taz, 10.1.2004, Keine Geiseln der Geschichte)

Wie dieses Beispiel veranschaulicht, wird der Vorwurf des Rassismus – der von
namibischer Seite im Zusammenhang mit der ablehnenden Haltung der Bundes-
republik gegenüber einer Entschädigung der Nachfahr*innen der Opfer des Geno-
zids im Untersuchungszeitraum wiederholt geäußert wurde – hier zustimmend
aufgenommen, wenn formuliert wird, dass es »in der Tat […] schwierig zu ver-
stehen« sei, aufgrund welcher Kriterien den ehemaligen Ovaherero- und Nama-
Zwangsarbeiter*innen eine Entschädigung vergleichbarmit der erfolgten Entschä-
digung an ehemalige NS-Zwangsarbeiter*innen versagt werde.Die im obigen Zitat
angeführte Vermutung, dass »dieHautfarbe« sowie die herrschende »Marginalisie-
rung der Afrikaner« (ebd.) in der (internationalen) Ö fentlichkeit und Politik der
entscheidende Unterschied sei, verweist hier auf eine (kolonial-)rassistische Ord-
nung,welche eine Anerkennung des Ovaherero- undNama-Genozids bedingt.Die-
se normativen Grundlagen scheinen von den Opfergruppen re lektiert zu werden.
Die Diskursstrategie des »H/holocaust parallelism« kann also als eine (kosmopoli-
tische) Antwort von Vertreter*innen des Globalen Südens auf diese hierarchische
Ordnung gelten.

Mit Blick auf die Normen und Bedingungen einer Anerkennung lässt sich hier
zusammenfassend feststellen, dass die Bezugnahme auf den Holocaust von Op-
fervertreter*innen als quasi alternativloses Mittel der Relevanzerzeugung in der
westlich dominierten globalisierten Erinnerungskultur zu sehen ist. Angesichts
des Fehlens alternativer moralischer Orientierungsrahmen und juristischer Prä-
zedenzfälle aus einem kolonialen Kontext werden die Ovaherero in der interna-
tionalen Ö fentlichkeit überhaupt erst als Genozid-Opfer (an)erkennbar, da sie ihr
Schicksal auf den Holocaust und den damit verbundenen Anspruch auf Wieder-
gutmachung beziehen. Gegenüber dem europäischen Holocaust als ›größtes Übel‹
können andere – zumal als ›kolonial‹ gekennzeichnete und vielmehr noch an ›afri-
kanischen‹ Menschen verübte – Genozide jedoch stets nur sekundär erscheinen.
Welche Reaktionen eine Erinnerung an denHolocaust imZusammenhangmit Aus-
einandersetzungen um den Genozid in SWA aufseiten des weißen Täter*innenkol-
lektivs hervorru t, wurde weiter oben gezeigt. Neben den aufgezeigten Elementen
einer national-kollektiv begründeten Schuldabwehr zeigen sich im untersuchten
Diskurs jedoch auch Elemente einer kritisch-anerkennenden Erinnerungskultur,
in welcher eine Anerkennung der Anderen ausgedrückt wird. Um diese Elemen-
te einer im Sinne kosmopolitischer Ansätze ermächtigenden, multidirektionalen
Erinnerung soll es im Folgenden zum Abschluss dieses Kapitels gehen.
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Kosmopolitische Erinnerung im Zeichen des Holocaust
Im Zusammenhang mit Überlegungen zur Kosmopolitisierung von Erinnerungs-
kulturen habe ich in der Analyse gezielt auch danach gefragt, wie die erinnerungs-
kulturellen Verhandlungen in der untersuchten Presse auf eine transnationale Öf-
fentlichkeit und insbesondere auf globale und politische Ver lechtungen ausge-
richtet sind. Im Fokus stand dabei im Sinne theoretischer Vorannahmen die Fra-
ge nach der besonderen Bedeutung des Holocaust in globalisierten Erinnerungs-
diskursen. An dieser Stelle ist der Befund relevant, dass in der Berichterstattung
um den Ovaherero- und Nama-Genozid zum einen Bezüge zum Holocaust als
zentralem negativem Identifikationspunkt der postnationalsozialistischen Gesell-
scha t der Bundesrepublik hergestellt werden; zum anderen wird der Holocaust als
globaler Maßstab für eine kosmopolitisierte posttraumatische Erinnerungskultur
gesetzt. Ein direkter Bezug zum Holocaust-Gedenken als internationaler morali-
scher Maßstab wird im untersuchten Diskurs im Kontext der Debatten um den
Armenien-Genozid in Form historischer Analogien herstellt.

Wie ich bereits in Kapitel 7.4.1 dargelegt habe, wird im Kontext von Debatten
um eine Anerkennung des türkischen Genozids an den Armenier*innen kritisch
darauf aufmerksam gemacht, dass der Papst einen Fauxpas begangen hat, als er
in einer Rede den Armenien-Genozid als den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts
bezeichnete und dabei denjenigen an den Ovaherero und Nama – der zu dem Zeit-
punkt in der Forschungmittlerweile weithin als der erste Genozid des 20. Jahrhun-
derts galt – komplett ignoriert hatte. »Dass der Papst das alles o fenbar nicht weiß
und der Fehler auch in seinem Stab niemandem au fiel, ist betrüblich genug. Aber
nicht das Hauptproblem. Viel schlimmer ist es, dass das ema auch im Land der
Täter kaum jemanden zu interessieren scheint. Die Stichworte ›Papst‹ und ›Herero‹
genügen.« (taz, 18.4.2015, Die Toten der Omaheke). Hier zeigt sich eine besondere
Diskursverschränkung: Durch die o fizielle Anerkennung des Armenien-Genozids
seitens der Bundesregierung wurde medial kritisch an den Genozid an den Ova-
herero und Nama erinnert, der vom Papst ignoriert und von der Bundesregierung
bisher nicht o fiziell anerkannt wurde. Schwerwiegender noch als die »Ignoranz«
des Papstes wertete die Autorin in diesem Fall das Desinteresse aufseiten der deut-
schen Zivilbevölkerung. Um das Ausmaß der Ignoranz des Papstes zu verdeut-
lichen, vergleicht sie die Auslassung des Ovaherero- und Nama-Genozids in der
Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts mit dem Gedenken an den Holocaust.

»Man stelle sich vor, jemandhätte bei einer weltweit beachteten Ansprache den
Massenmord an den europäischen Juden vergessen. Ein internationaler Aufschrei
wäre die Folge gewesen. Zu Recht. Vorsicht, Vorsicht, das eine lässt sich doch gar
nicht mit dem anderen vergleichen? Nun ja. Die Herero und die Nama dür ten
das anders sehen. Völkermord bleibt Völkermord. Und die Tatsache, dass Deut-
sche mit dem Holocaust eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheitsge-
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schichte verübt haben, kann doch eigentlich kein Grund sein, frühere Untaten
nicht mehr so wichtig zu nehmen.« (Ebd.)

Ein solcher »Aufschrei« blieb in der bundesdeutschen medialen Ö fentlichkeit in
der Tat aus; der taz-Artikel bildet als Einspruch gegen den erinnerungspolitischen
Fehltritt des geistlichen Oberhauptes der katholischen Kirche eine Ausnahme. In
diesem Diskursfragment wird der Vergleich der Kolonialverbrechen mit dem Ho-
locaust zumindest aus der Perspektive der Nachfahr*innen der Opfer als legitim
angesehen. Dabei wird angedeutet, dass es sich nicht (nur) um eine Strategie han-
delt, sondern um ein Gefühl der Ungleichbehandlung. Zudem wird hier – wie u.a.
auch im nachfolgenden Beispiel – herausgestellt, dass der Genozid in SWA als Vor-
geschichte des Holocaust zu sehen ist:

»Der Bundestag nennt den Massenmord an den Armeniern seit diesem Som-
mer Genozid. Jetzt muss Deutschland im eigenen Hinterhof der Geschichte
kehren. Nach Ansicht der führenden Historiker hat das Kaiserreich in Deutsch-
Südwestafrika den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen, mit
Konzentrationslagern – drei Jahrzehnte vor dem Holocaust des NS-Regimes. Die
»Schutztruppe«, wie die Kolonialsoldaten hießen, trieb die Herero-Krieger nach
deren Aufstand mitsamt Familien in die Wüste, ließ sie verdursten. Wie viele star-
ben, ist umstritten. Historiker sprechen von Zehntausenden.« (SZ, 22./23.10.2016,
Schrei aus der Wüste)

Wenn in diesem Diskursfragment herausgestellt wird, dass der Genozid in SWA
bereits »drei Jahrzehnte vor dem Holocaust des NS-Regimes« begangen wurde,
wird Ersterem durch diesen Verweis zusätzliches Gewicht verliehen. Hieran zeigt
sich, dass der Holocaust – der im bundesdeutschen Gedächtnis als negativer Grün-
dungsmoment und somit als der zentrale Referenzpunkt der nationalen Geschichte
gilt – immedialen Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid doch als mora-
lischer Maßstab angeführt wird. In vielen weiteren Diskursbeiträgen wird die ver-
meintliche deutsche »Doppelmoral« kritisch angesprochen,wenn – auch vonseiten
deutscher Politiker*innen – eine Anerkennung des Genozids an den Armenier*in-
nen nachdrücklich und im Bundestag nahezu einhellig gefordert wird, während
eine Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids noch immer ausstehe (vgl.
Kapitel 7.4). Im Zuge der Erinnerung an den Genozid in SWA – der zwischenzeit-
lich im Untersuchungszeitraum als anerkannt gilt, auch wenn diese Feststellung
stets umkämp t bleibt – wird wiederum auch die Erinnerung an weitere deutsche
Kolonialverbrechen hervorgerufen. Beispielsweise erläutert der Historiker Zimme-
rer auf die Frage, ob es »vergleichbare Geschehnisse, von denen niemand spricht«,
gegeben habe, dass es sich bei den Kolonialverbrechen in Namibia nicht um eine
Ausnahme handelte: »Namibia hat kein Alleinstellungsmerkmal. Fast gleichzeitig
gab es in Deutsch-Ostafrika den Maji-Maji-Krieg, in dem doppelt bis dreifach so
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viele Afrikaner*innen starben. In anderen deutschen Kolonien fanden ebenfalls ex-
trem brutale Kriegsverbrechen durch das Militär statt« (Zeit online, 14.7.2016, Wer
sich an den Kolonialismus erinnerte …). An diesemDiskursfragment zeigt sich eine
Dynamik, die im erweiterten Sinne als »multidirektionale Erinnerung« beschrie-
ben werden kann. Jedoch ist es nicht die Erinnerung an den Holocaust, sondern
die Auseinandersetzung um den Genozid an den Ovaherero und Nama, welche
eine Anerkennung weiterer (von Deutschen begangenen) Kolonialverbrechen er-
mächtigt.

Zusammenfassung
Ausgehend von der Fragestellung nach einer Kosmopolitisierung von Erinnerungs-
diskursen und den veränderten Bedingungen einer Anerkennung des Ovaherero-
und Nama-Genozids im globalen Zeitalter kann hier zusammengefasst werden,
dass sich in der untersuchten Berichterstattung eine Transformation dominanter
Deutungen der Kolonialvergangenheit und ihrer Folgen sowie eine kritische Re-
lexion des gesellscha tlichen Umgangs mit ihnen zeigt. Die ese der ›kolonialen
Amnesie‹ wird – insbesondere durch kritische Beiträge des Historikers Zim-
merer – di ferenzierter betrachtet. Von dieser Diskursposition eines kritischen
ö fentlichen Intellektuellen abgesehen, liest sich der mediale Diskurs aber in
einem dominanten Strang als ein nationaler, weißer Selbstverständigungsdiskurs,
in dem Schutz- und Abwehrmechanismen wirksam werden. Daneben finden sich
aber auch globale Bezüge und Anschlüsse an die neue internationale Moral, wel-
che die Herausbildung transnationaler Perspektiven und Verschiebungen in der
normativen Ausrichtung des post-/kolonialen Erinnerungsdiskurses aufzeigen.
In dieser Hinsicht kann hier festgestellt werden, dass die Strategie des »H/ho-
locaust parallelism« insofern erfolgreich scheint, als dass die Erinnerung an den
Ovaherero- und Nama-Genozid nun soweit anerkannt und etabliert ist, dass dieser
wiederum als Maßstab für die Anerkennung ›anderer‹ (deutscher) Kolonialverbre-
chen genutzt werden kann. Im Rückbezug auf die weiter oben anführte Kritik (von
Craps/Rothberg 2011) an den bestehenden Hierarchien in der globalisierten »kos-
mopolitischen« Erinnerungskultur verweist dieser Befund weitergehend darauf,
dass sich normative Ordnungen post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse durchaus
verschieben können.

9.2 Globale und lokale Machtverhältnisse –
eine Frage der Umverteilung?

In diesem Kapitel soll mit Blick auf die materiellen Bedingungen postkolonialer
Erinnerungsdiskurse und gegenwärtiger Kämpfe um Anerkennung v.a. um folgen-
de Fragen gehen: Wie werden gesellscha tliche Machtstrukturen und die unglei-
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che Verteilung von ökonomischen Ressourcen auf lokaler wie auf globaler Ebene
im medialen Diskurs sichtbar gemacht? Wie werden sie hinsichtlich der Hand-
lungsfähigkeit von Nachfahr*innen der Opfer des Genozids sowie mit Blick auf die
Herausforderung einer Umverteilung als Element von historisch-ausgleichender,
transnationaler Gerechtigkeit re lektiert?

Zunächst werde ich auf die mediale Sichtbarmachung von sozialer Ungleich-
heit und historisch bedingter Armut der Ovaherero im heutigen Namibia eingehen
(9.2.1) und dann das ambivalente Verhältnis von deutscher ›Entwicklungspolitik‹ in
Namibia und (verweigerten) Entschädigung der Nachfahr*innen der Opfer des Ge-
nozids analysieren (9.2.2).

9.2.1 Soziale Ungleichheit und Abhängigkeitsverhältnisse
im heutigen Namibia

Bei der Auseinandersetzung mit kolonialem Unrecht geht es nicht ausschließlich
um die Kriegsjahre 1904 bis 1908 im damaligen SWA, sondern auch um die an-
schließende staatlich organisierte Unterdrückung und Ausbeutung der Koloniali-
sierten während der deutschen Fremdherrscha t und später im südafrikanischen
Apartheidregime. Diese direkt aufeinander folgenden Unrechtssysteme verhinder-
ten bis zur Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 nicht nur eine Erinnerungskul-
tur, innerhalb derer das Trauma des Genozids ö fentlich anerkannt und bearbeitet
werden konnte; vielmehr wurden auch die diversen materiellen Folgen von kolo-
nialer Enteignung und Vertreibung der Ovaherero und Nama bis in die Gegenwart
nicht thematisiert. Dieser Umstand wird etwa im nachfolgenden Beitrag aus dem
(Gedenk-)Jahr 2004 kritisch aufgezeigt.

»Der Fall der Herero ist nicht nur wegen der Ereignisse von 1904 ungelöst, son-
dern auch wegen dem, was nach dem Krieg geschah – die Zwangsenteignung des
Landes und des Viehs und die erzwungenen Versuche, die verbliebenen Herero in
den soziopolitischen Rahmen des kolonialen Staates zu integrieren. Heute sagen
Herero, dass das, was ihren Vorfahren vor 100 Jahren geschah, ihnen vorkommt,
als sei es gestern geschehen, weil sie in der Zeit der Kolonialherrscha t und der
Apartheid keine Gelegenheit hatten, diese traumatischen Erlebnisse aufzuarbei-
ten. Das bedeutet auch, dass viele Konsequenzen der Ereignisse von 1904 bis heu-
te nicht behandelt worden sind.« (taz, 12.8.2004, Eine Frage der politischen Ethik)

Mit dem Verweis auf die prekären Lebensverhältnisse der Ovaherero, die wäh-
rend des Genozids ins benachbarte Botswana lüchteten und die bzw. deren Nach-
fahr*innen nach ihrer Rückkehr ins unabhängige Namibia kein Land bewirtschaf-
ten konnten, wird hier eine der Langzeitfolgen des Kolonialismus angesprochen,
die im o fiziellen politischen Diskurs eher ausgeblendet werden. »Viele Herero le-
ben bis heute nicht auf dem Land ihrer Vorfahren. Einige derer, die nach Nami-
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bias Unabhängigkeit aus Botswana zurückkehrten, sind nicht wirklich zu Hause
angekommen, da sie eher unter Bedingungen eines Flüchtlingslagers leben. Dazu
kommen die Forderung nach Landreform und die entwicklungspolitische Vernach-
lässigung der Herero-Gebiete« (ebd.). Derartige Verweise auf die (sozio-)ökonomi-
schen Aspekte des Genozids, die strukturell bis in die Gegenwart nachwirken, sind
insbesondere relevant, da sie die Armut der heutigen Ovaherero historisch kon-
textualisieren und somit medial Forderungen nach Entschädigungszahlungen und
einer Umverteilung von Farmland ins Recht setzen.

»Wir sind die Ärmsten der Armen in Namibia«
Wie weiter oben mit Blick auf mediale Repräsentationen von Ovaherero und Nama
deutlich geworden ist, werden die Nachfahr*innen der Opfer des Genozids über-
wiegend als verarmte »Minderheitsgruppen« im heutigen Namibia repräsentiert
(vgl. Kapitel 8.2). Gegenüber diesen wird die Gruppe der deutschstämmigen Nami-
bier*innen als wohlhabende und ein lussreiche Minderheit bezeichnet, insbeson-
dere, da sie im Besitz des Großteils des kommerziellen Farmlandes sind: »Von den
zwei Millionen Menschen, die das Land bevölkern, ist jeder Hundertste deutsch-
stämmig.Die Deutschen sind eineMinderheit, ein lussreich undwohlhabend: Vie-
le ›Südwester‹ besitzen bis heute riesige Rinder- und Wildfarmen. Land, auf dem
früher die Rinder der Herero grasten« (SZ, 22.10.2016, Schrei aus der Wüste).

Bemerkenswerterweise wird in diesemDiskursfragment –wie auch anmehre-
ren anderen Stellen – darauf verwiesen, dass das heutige kommerzielle Farmland
ehemals den Ovaherero gehörte. Hier wird (implizit) nahegelegt, dass der Wohl-
stand der deutschstämmigen Minderheit wesentlich auf dem kolonialen Landraub
gründet. Umgekehrt wird die heutige unterprivilegierte Stellung der Ovaherero
an anderen Stellen historisch vor allem auf den Verlust von Land und Viehherden
zurückgeführt, sie erscheint somit als eine direkte Folge der kolonialen Ausbeu-
tungspolitik während der deutschen Kolonialherrscha t in SWA (sowie der daran
anschließenden südafrikanischen Apartheidpolitik). Ein solches Deutungsmuster
wird bspw. in dem nachfolgenden Diskursfragment re-/produziert, indem die Er-
zählung vom »Untergang« der Ovaherero ihren Ausgangspunkt mit der Rinderpest
im Jahr 1896 nimmt.

»Omuinjo uetu uri mongombe, sagen die Herero. Unser Leben ist im Rind. Und so
beginnt ihr Untergang mit der verheerenden Rinderpest des Jahres 1896, die 95
Prozent der Herden hinra t. Zugleich wird das Land der Ahnen immer kleiner,
die Kolonialisten haben durch trickreiche Verträge gewaltige Flächen erschlichen,
o t werden sie auch von korrupten Großmännern der Herero verscherbelt. Immer
mehr Menschen leiden unter Mangelernährung und Seuchen, ihre Gemeinschaf-
ten zerfallen. Ohne Vieh und Land sind sie gezwungen, als Halbsklaven auf den
Farmen der Weißen zu arbeiten. Sie werden ausgebeutet, erniedrigt, misshan-
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delt, vergewaltigt. Zahlreiche Aufzeichnungen von Missionaren belegen, wie der
deutsche Herrenmensch seinen Sadismus auslebt.« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräu-
men, au hängen, niederknallen)

Wie in diesem Beispiel besonders anschaulich wird, wird in der historischen
Rekonstruktion daran erinnert, dass Mitglieder der Ovaherero als »Halbsklaven«
(ebd.) auf Farmen von weißen Siedler*innen arbeiten mussten, da sie ohne Vieh
und Land mittellos waren. Hier werden die Erfahrungen von Gewalt und Ausbeu-
tung in den ›Beschä tigungsverhältnissen‹ angesprochen, die somit als koloniales
Unrecht sichtbar gemacht werden, welches weit über den Genozid der Jahre 1904
bis 1908 hinausreicht. Eine Kontinuität wird mit Blick auf die gesellscha tliche
Ungleichheit im heutigen Namibia und die daraus resultierenden Abhängigkeits-
und prekären Beschä tigungsverhältnisse konstruiert. Eindrücklich wird eine
solche Konstellation in dem – in Kapitel 8.2.5 bereits ausführlicher analysierten –
Portrait von Erika Uazuvara Zerau dargestellt, in dem diese hererosprachige
Arbeiterin selbst klare Worte für das erlittene Unrecht und die fortführende
Diskriminierung findet.

»Das, was Erika Zerau zu sagen hat, lässt sich so zusammenfassen: Noch immer
profitieren die Weißen, allen voran die Deutschen, vom Völkermord. Damals wur-
den die meisten Herero getötet und das Land und Vieh geraubt, das ihnen gehör-
te. An diesem Zustand hat sich bis heute nichts geändert. Noch immer haben die
Weißen in Namibia die größten Farmen und die größten Rinderherden, und zwar
vor allem auf ehemaligem Herero-Gebiet in Zentralnamibia. Ihrem Volk aber war
lange Zeit verboten, Land und Vieh zu besitzen. Viele sind arbeitslos, andere müs-
sen als billige Krä te auf den Farmen arbeiten. ›Uns wurde alles gestohlen und
nichts zurückgegeben‹, sagt Uazuvara Zerau, ›wie würden Sie sich fühlen, wenn
Sie für nichts auf Ihrem eigenen Land arbeiten müssen und dem weißen Besit-
zer auch noch Ihr Vieh gehört? Könnten Sie da ruhig schlafen?‹« (SZ, 10./11.1.2004,
Qualen eines vergessenen Volkes)

In diesem Diskursfragment wird explizit gemacht, dass »die Weißen in Namibia«
aus demGenozid an denOvaherero Profit geschlagen und Land und Vieh »geraubt«
hätten. Aufschlussreich ist hier der Verweis auf das Verbot, welches den Besitz von
Land und Vieh auch nach dem Genozid für die Ovaherero verunmöglichte und
Armut und Abhängigkeiten strukturell verankerte. Die Erzählung macht die öko-
nomisch begründete Diskriminierung persönlich erfahrbar und konstruiert eine
direkte post-/koloniale Kontinuitätslinie.

Hinsichtlich der Möglichkeiten der Mitwirkung und gesellscha tlichen Teilha-
be soll an dieser Stelle nur knapp festgestellt werden, dass – so die dominante
mediale Deutung – die Ovaherero aufgrund der ungleichen sozioökonomischen
Bedingungen kaum an der gesellscha tlichen Gestaltung mitwirken können. Sie
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werden überwiegend als handlungsunfähige Betro fene dargestellt, die mittellos –
ohne Land und Vieh fehlt ihnen traditionelle Existenzgrundlage –, erwerbslos oder
auf Lohnarbeit in Form von prekären Arbeitsverhältnissen als »billige Krä te« (ebd.)
auf weißen Farmen arbeiten oder auf den Straßenverkauf von Kunsthandwerk an-
gewiesen sind. Im Falle von Erika Uazuvara Zerau wird neben den fehlenden finan-
ziellenMitteln und Infrastrukturen zudem auf die fehlenden zeitlichen Ressourcen
verwiesen.

»Die rund 130 000 Herero, die es heute in Namibia gibt, leben zum größten Teil in
bitterer Armut, in schäbigen Hüttenvierteln, ohne Strom, ohne ließendes Was-
ser, ohne Schulen, ohne Ärzte. Viele sind alkoholkrank, noch viel mehr Menschen
aber sind mit dem HI-Virus infiziert. ›Wir haben Tausende von Aids-Waisen und
kein Geld‹, sagt Uazuvara Zerau, die während des Gesprächs immer wütender
wird, ›aber anstatt, dass sich mein Mann und ich um unser Volk kümmern können,
anstatt, dass wir für das Unrecht Entschädigung oder zumindest Hilfe bekommen,
muss ich hier, 100 Jahre nach dem Völkermord, noch immer für fast nichts in der
Küche eines Weißen schu ten.‹« (Ebd.)

Wie hier sichtbar gemacht wird, ist Erika Uazuvara Zerau – die als bei den Ova-
herero »hochangesehene« Frau eines Chiefs beschrieben wird – daran gehindert,
sich um die Anliegen der Ovaherero zu kümmern, da sie als Küchenhilfe auf der
Farm »eines Weißen schu ten« muss. Hier wird medial sichtbargemacht, auf wel-
che Weisen die Möglichkeiten der gesellscha tlichen Mitgestaltung für Ovaherero
im heutigen Namibia beschränkt werden. Das Beispiel zeigt, wie immedialen Dis-
kurs die ökonomisch begründeten Ungleichheits- und Abhängigkeitsverhältnisse
hinsichtlich derHandlungsfähigkeit vonNachfahr*innen der Opfer re lektiert wer-
den.

Ursachen und Verantwortlichkeiten der Armut
Die soziale Ungleichheit im heutigen Namibia wird vor allem mit dem ungleichen
Landbesitz begründet. Die Landverteilung wird wiederum als historisch bedingt
dargestellt und dabei ein kolonialer Unrechtskontext konstruiert, wenn etwa aus-
gesagt wird: »Viele ihrer früheren Ländereien, sagen die Herero, seien heute noch
im Besitz weißer Farmer, die seit Generationen von den Verbrechen der einstigen
deutschen Kolonialherren profitierten« (SZ, 24.1.2003, Herero ho fen auf deutsche
Milliarden). In einer solchen historisierenden postkolonialen Perspektive erscheint
eine Umverteilung des Landes als ein zentraler und legitimer Aspekt der ›Wieder-
gutmachung‹ kolonialen Unrechts.

Neben Kolonialismus und Apartheid wird die Korruption im post-/kolonialen
Namibia als eine weitere Ursache für die Armut der Ovaherero angeführt, die so
strukturell bedingt scheint. Eine solche Deutung wird in folgendem Diskursfrag-
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ment konstruiert, in dem der Bezirksrat des Ortes Okakarara mit seiner Sicht auf
die historischen Gründe für die Armut zitiert wird:

»Schauen wir nach Okakarara, in das kleine staubige Nest unter dem Waterberg.
Ein paar Kirchen, Schulen, Amtsgebäude, drei Parteibüros mit windzerzausten
Fahnen, zwei Tankstellen, ein bescheidenes Hospital, keine Bank, dafür jede
Menge Termitenhügel, Schnapsläden und Bars. Auf der Hauptstraße gehen
junge Männer auf und ab. Am Straßenrand nähen Frauen Trachtenpüppchen,
die so aussehen wie sie selbst. ›Wir sind die Ärmsten der Armen in Namibia‹,
schimp t Asser Mbai, der Bezirksrat. Warum das so ist? ›Wie sollte es anders
sein?‹, entgegnet er und zählt die Ursachen auf: Erst die deutsche Kolonialzeit,
dann die Jahre der Apartheid unter den südafrikanischen Besatzern, schließlich
die korrupte Regierung nach der Unabhängigkeit. ›Sie vernachlässigt die Region,
weil die Leute nicht Swapo wählen.‹« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräumen, au hängen,
niederknallen)

Okakarara wird hier – wie auch anderen Stellen – als Inbegri f der trostlosen Re-
gionen der Ovaherero im heutigenNamibia beschrieben, die durch Armut, Arbeits-
losigkeit und Alkoholismus geprägt scheinen. Als Ursachen für die verbreitete Ar-
mut wird hier in einer Linie die deutsche Kolonialherrscha t, die südafrikanische
Besatzung und die »korrupte Regierung« im unabhängigen Namibia genannt, die
abermals als ignorant gegenüber den Anliegen der »Minderheitsvölker« dargestellt
wird, »weil die Leute nicht Swapo wählen«. Eine solche Deutung wird in dem Arti-
kel jedoch durch die Anführung einer Gegenposition sogleich infrage gestellt, wenn
der neue Bürgermeister des Ortes – der übrigens einen hererosprachigen Namen5

trägt und als SWAPO-Mitglied ausgewiesen wird – das Argument der kolonialen
Ursprünge der gesellscha tlichen Probleme als eine ›afrikanische Ausrede‹ diskre-
ditiert:

»›Das ist nicht wahr‹, sagt Tjatjitrani Kandukira, der frisch gewählte Bürgermeis-
ter, 44 Jahre, Rastalocken, Mitglied der Regierungspartei Swapo. ›Wir neigen dazu,
immer nur andere zu beschuldigen, das hat Tradition in Afrika. Dabei gab es hier
jede Menge Missmanagement – durch Hereros.‹ 9000 Einwohner hat Okakara-
ra, rund 70 Prozent sind arbeitslos, schätzt Kandukira. ›Die Jungen trinken, weil
sie keine Perspektive haben.‹ Vor ein paar Minuten wurden der Stadt wieder ein-
mal Strom und Wasser abgedreht, Kandukira ist das peinlich. Seine Kommune ist
bankrott, die meisten Einwohner zahlen keine Steuern, weil sie nichts verdienen.
Eine Stadt im Teufelskreis der Unterentwicklung, die jede Eigeninitiative lähmt.
Die Folgen sind in der Turnhalle der Secondary School zu besichtigen – sie ist 1989

5 Für diesen Hinweis danke ich abermals Jephta U. Nguherimo.
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ausgebrannt. Aber man hat es in 15 Jahren nicht geschat, sie zu renovieren. Viel-
leicht kommt ja irgendwann ein großherziger Spender. Oder Reparationen aus
Deutschland.« (Die Zeit, 5.8.2004, Aufräumen, au hängen, niederknallen)

Die Frage der Verantwortung wird von dem Bürgermeister ausdrücklich an die
Ovaherero rückadressiert (»Missmanagement – durch Hereros«) und ein »Teufels-
kreis der Unterentwicklung, die jede Eigeninitiative lähmt«, als Problem konstru-
iert: Der vermeintliche Alkoholismus unter der Bevölkerung in Okakarara wird auf
die Arbeits- und Perspektivlosigkeit zurückgeführt, die Armut der Region auf die
aus der Arbeitslosigkeit resultierenden fehlenden Steuereinnahmen.DieMenschen
werden als passiv dargestellt, die (arbeitslosen und alkoholsüchtigen) Ovaherero
würden keine Eigeninitiative übernehmen, sondern auf Spenden aus dem Ausland
oder deutsche Entschädigungszahlungen warten. Ein Unterschied zwischen bei-
den Formen (»ein großherziger Spender« oder »Reparationen aus Deutschland«)
wird nicht gemacht. Die Ambivalenz von ›Entwicklungshilfe‹ als Ersatz für Ent-
schädigung soll im Folgenden noch einmal näher betrachtet werden.

9.2.2 ›Entwicklungshilfe‹ statt Entschädigung?

Mit Blick auf Fragen von sozialer Gerechtigkeit und Umverteilung stehen sich im
untersuchten Diskurs zwei Positionen gegenüber: Einerseits geht es um die Wie-
dergutmachung kolonialen Unrechts und die Entschädigung von Nachfahr*innen
der Opfer des Genozids; andererseits wird vonseiten der deutschen Bundesregie-
rung die geleistete ›Entwicklungshilfe‹ im post-/kolonialen Namibia betont. Zwi-
schen beiden Positionen drückt sich ein Spannungsverhältnis aus, denn es besteht
ein bedeutsamer qualitativer Unterschied zwischen ›Entwicklungshilfe‹ und Ent-
schädigung, wie kritische Studien betonen. Wie etwa Zimmerer in einem wissen-
scha tlichen Beitrag zuspitzt, wird ›Entwicklungshilfe‹ gemeinhin als »ein freiwil-
liges Angebot der Gebergesellscha t« verstanden, als »ein nobler und moralischer
Akt, man will helfen, teilen. Wiedergutmachung dagegen ist die Rückübertragung
von etwas, was man dem anderen ungerechtfertigter Weise genommen hat, ist
Entschädigung für angerichtetes Unrecht. Es ist keine Hilfe, sondern Anspruch
des Geschädigten« (Zimmerer 2005: 658). Ein solcher Blick auf die Berichterstat-
tung macht sichtbar, dass eine kritische Di ferenzierung in den untersuchten me-
dialen Beiträgenweitestgehend ausbleibt, ebenso wie eine grundsätzliche Kritik an
dem Paradigma der ›Entwicklung‹ und seinen institutionellen Ausprägungen fehlt,
wie sie postkoloniale Vertreter*innen und insbesondere die Post-Development Stu-
dies formuliert haben (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Problematik der deutschen Namibia-
Politik zeigt sich vor allem im Zusammenhang mit Debatten um eine Landreform,
wie im Folgenden näher betrachtet werden soll.
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Landreform als deutsch-namibische »Entwicklungskooperation«
Die ungleiche Landverteilung Anfang der 2000er-Jahre wird vor allem mit Sorge
vor gewaltsamen Enteignungen weißer Farmen in Namibia zum ema gemacht,
da hier das Bedrohungsszenario »(k)ein zweites Simbabwe« konstruiert wurde (vgl.
FAZ, 25.10.2003, Namibia ist kein zweites Zimbabwe). Eine staatlich organisierte
Landreform wird in diesem Zusammenhang als Lösung für eine drohende Gewalt-
eskalation wie im benachbarten Simbabwe und insbesondere als Schutz für die
deutschstämmigen Farmer*innen in Namibia konstruiert, die vonseiten der Bun-
desrepublik ›unterstützt‹ werden sollen. Angesichts einer historischen Begründung
der sozialen Ungleichheit im post-/kolonialen Namibia wird eine Unterstützung
der namibischen Landreform in einem anderen Deutungsrahmen jedoch auch als
eine Form der ›Wiedergutmachung‹ für die Ovaherero und Nama als Opfer kolo-
nialen Unrechts und somit als ein zentrales Element der Vergangenheits- bzw. Ent-
schädigungspolitik der Bundesregierung herausgestellt. Immedialen Diskurs wird
ein solcher Zusammenhang aber nur selten in seiner historischen und politischen
Komplexität dargestellt, die Ambivalenz der deutschen Entschädigungs-/Entwick-
lungspolitik wird nicht unmittelbar und nur in einzelnen Fragmenten deutlich(er).
Wie das nachfolgende Beispiel veranschaulicht, wird eine finanzielle Unterstüt-
zung der Landreform im politischen Diskurs o tmals mit bereits erfolgter »Ent-
wicklungshilfe« seit Namibias Unabhängigkeit in eine Reihe gestellt, in der einer-
seits die »besondere historische Verantwortung« für die ehemalige Kolonie zum
Ausdruck kommen. Andererseits werden auch allgemeinere ›entwicklungspoliti-
sche‹ Probleme angesprochen, wie eine Unterstützung »im Kampf gegen Aids«:

»Deutschland hat seit der Unabhängigkeit Namibias im Jahre 1990 500 Millio-
nen Euro Entwicklungshilfe gezahlt. Wieczorek-Zeul sagte weitere Mittel zu. So
sollen 10 Millionen Euro in die Landreform ließen, um Schwarzen den Einstieg
in die von weißen Farmern beherrschte Landwirtscha t zu ermöglichen. Weitere
zwei Millionen Euro werden im Kampf gegen Aids bereitgestellt.« (SZ, 16.8.2004,
Wieczorek-Zeul entschuldigt sich)

In solchen Darstellungen erscheint Deutschlands Unterstützung bei der Landre-
form erstens nicht als ›Wiedergutmachung‹ kolonialen Unrechts, sondern als eine
großzügige freiwillige Spende an ein beliebig erscheinendes hilfsbedür tiges ›afri-
kanisches‹ Land. Zweitens geht es dabei auch nicht spezifisch um die Ovaherero
(und Nama) als Nachfahr*innen von Opfern kolonialer Unterdrückung und Ge-
nozid, sondern allgemeiner um »Schwarze« Landwirte. In einem anderen Beitrag
macht der namibische Botscha ter Hanno Rumpf deutlich, dass die Landreform
notwendig sei, es aber nicht darum ginge, »weiße durch schwarze Landeigentümer
zu ersetzen, sondern um eine ausgewogene Verteilung des Bodens. Bisher habe es
keine Enteignungen wie in Zimbabwe gegeben« (FAZ, 25.10.2003, Namibia ist kein
zweites Zimbabwe). Diese Politik der namibischen Regierung ist aufschlussreich
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mit Blick darauf, dass auch Wieczorek-Zeul in Namibia versicherte, es werde von
deutscher Seite kein Geld für »besondere Gruppen« geben, sondern die Hilfe solle
»allen Bürgern und Bürgerinnen Namibias« (FAZ, 13.8.2004, Kein Geld für »beson-
dere Gruppen«) zukommen.

Wie das Beispiel veranschaulicht, wirdmit der Erhöhung der ›Entwicklungshil-
fe‹ auf eine staatlich organisierte deutsch-namibische »Zusammenarbeit« gesetzt,
in deren RahmenEntschädigungszahlungen speziell an die Gruppen derOvaherero
und Nama (oder auch an individuelle Opfer des Kolonialismus und Genozids) ka-
tegorisch ausgeschlossen werden. Die problematische Organisation der sog. ›Ent-
wicklungsgelder‹ (anstelle von Entschädigung) an den namibischen Staat und das
Argument, die Bundesregierung wolle keine Zahlungen an »besondere Gruppen«
leisten, um keine ethnische Spaltung im ›Vielvölkerstaat‹ Namibia zu befördern,
kann hier kritisch als eine Art »Alibi« (Spivak 2008) bezeichnet werden, um direk-
te Verhandlungen mit den Nachfahr*innen der Opfer des Genozids auszuweichen
und die Verantwortung für die Minderung der sozialen Ungleichheit im Land der
namibischen Regierung zuzuweisen. Eine solche explizite Kritik an der deutsch-
namibischen ›Entwicklungskooperation‹ wird im untersuchten medialen Diskurs
marginalisiert. Zwar finden sich einzelne Hinweise auf eine »entwicklungspoliti-
sche Vernachlässigung der Herero-Gebiete« (taz, 12.8.2004, Eine Frage der politi-
schen Ethik), dieser Umstand wird jedoch meist als ein innernamibisches, als ein
typisch ›afrikanisches‹ Problem (»Tribalismus«) konstruiert und selten in Verbin-
dung mit der Außenpolitik der Bundesregierung gebracht. Eine Leerstelle besteht
darin, im untersuchten Diskurs nicht daran zu erinnern, dass weiße, deutschstäm-
mige Farmer nach dem kolonialen Krieg vom Kaiserreich für die Verluste finanziell
entschädigt worden sind.6 Nur indem die damalige koloniale Entschädigungspo-
litik ausgeblendet wird, kann die Verweigerung der heutigen Bundesregierung,
Entschädigungen an »einzelne Gruppen« zu zahlen und stattdessen die deutsche
›Entwicklungshilfe‹ in Namibia insgesamt zu intensiviere – die strukturell an den
Ovaherero und Nama vorbeizugehen scheint –, legitim erscheinen.

Auf die Vermeidung von bestimmten Begri lichkeiten in o fiziellen politischen
Stellungnahmen wird hingegen in einigen der untersuchten Diskursbeiträge kri-
tisch hingewiesen. Mit Blick auf Forderungen nach einer Umverteilung des Farm-
landes in Namibia wird bspw. darauf verweisen, dass in der Resolution des Bun-
destages vom Juni 2004 aus Sorge vor rechtlichen »Wiedergutmachungsverp lich-
tungen« ein kausaler, historischer Zusammenhang zwischen der kolonialen Ent-
eignungspolitik und der heutigen ungleichen Verteilung von Farmland unsichtbar
gemacht und insbesondere der Begri f »Enteignung« vermieden wurde:

6 Auf diesen Umstand hat Dr. Ngondi A. Kamatuka in seiner Präsentation beim Kongress »Res-
torative Justice A ter Genocide« (14.-16. Oktober 2016) in Berlin hingewiesen.
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»Erste Entwürfe hatten darüber hinaus noch den Zusammenhang zwischen der
›Enteignung von Herero und Nama‹ und der ungleichen Landverteilung in Na-
mibia hergestellt und daher Unterstützung für eine Landreform in Namibia als
dritte Forderung an die Bundesregierung genannt. Diese Forderung ist weggefal-
len, und die Enteignungsformulierung wurde in ›Vertreibung einheimischer Be-
völkerungsgruppen‹ geändert, um keine Schadensersatzansprüche zu ermögli-
chen. Die Bundesregierung fürchtet, dass Herero-Klagen gegen Deutschland zu
Wiedergutmachungsverp lichtungen führen könnten.« (taz, 19.6.2004, Bundes-
tag drückt sich vor Kolonialzeit)

Eine solche rhetorische Vermeidungsstrategie lässt sich auch bei der von
Wieczorek-Zeul vertretenen ›Versöhnungspolitik‹ aufzeigen. Wenngleich im
Zuge ihres Schuldbekenntnisses im August 2004 berichtet wurde, dass die Bun-
desregierung auch die »schwierige Landreform« finanziell unterstützen wolle,
»die ebenfalls eine Konsequenz aus Kolonisierung und der anschließenden Apart-
heid der südafrikanischen Mandatsmacht« sei (FAZ, 16.8.2004, Eine christlich
motivierte Entschuldigung), wird im Zusammenhang mit der Umverteilung von
Farmland nicht von »Entschädigung« oder »Ausgleich« geschrieben, sondern von
»Unterstützung« und »Hilfe«. Auf das ambivalente Verhältnis zwischen einem
Bekenntnis zur »besonderen historischen Verantwortung« und der Betonung von
›Entwicklungshilfe‹ einerseits und der Verweigerung von »Entschädigungszahlun-
gen« andererseits wird lediglich in einem Beitrag aus dem untersuchten Sample
kritisch angesprochen, in dem der Begri f der »Ablasszahlung« eingebracht wird:

»Nur Heidemarie Wieczorek-Zeul, ehemalige Bundesministerin für wirtscha tli-
che Zusammenarbeit, bat im August 2004 bei einer Gedenkfeier am Waterberg
›im Sinn des gemeinsamen Vaterunser um Vergebung unserer Schuld‹. Ent-
schädigungsforderungen aber wehrte auch sie ab, dafür versprach sie mehr
Entwicklungshilfe. Es klang wie die Ankündigung einer Ablasszahlung.« (Der
Spiegel, 11.6.2016, Gewisse Ungewissheiten)

Auch von verschiedenen anderen politischen Vertreter*innen wird eine deutsch-
namibische »Entwicklungskooperation« propagiert, in der das unabhängige Nami-
bia als eine Art ›afrikanische Musterdemokratie‹ gelobt, zugleich aber als stets ab-
hängig von deutscher außenpolitischer und wirtscha tlicher Unterstützung darge-
stellt wird. In diesemSinne betonte auch die Grünen-Politikerin Uschi Eid in einem
Gastbeitrag im Vorfeld von Wieczorek-Zeuls Reise nach Namibia, dass Deutsch-
land (und namentlich der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher) im
namibischen Unabhängigkeitsprozess »keine unerhebliche Rolle« gespielt habe.

»Auch in jener schwierigen Zeit hat Deutschland seine Verantwortung gegenüber
der ehemaligen Kolonie ernst genommen. Namibia, das 1990 nach einer leidvol-
len Geschichte endlich seine Unabhängigkeit erlangte, ist ein gutes Beispiel für
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die Entwicklung zu einem friedlichen und demokratischen Staatswesen auf der
Grundlage einer parlamentarischen Demokratie. Damit dies so bleibt und die gro-
ße soziale Ungleichheit gemindert und beseitigt wird, ist die Unterstützung Na-
mibias bei den Bemühungen um die notwendige Landreform dringend erforder-
lich. In unserer Entwicklungskooperation sollte deshalb die Hilfe bei der Landre-
form Priorität haben. Dies wäre ein weiterer substantieller Beitrag zur Aufarbei-
tung deutscher Kolonialgeschichte in Namibia.« (FAS, 8.8.2004, An den deutschen
Völkermord denken)

Bemerkenswert ist an diesemDiskursfragment zum einen, dass das Paradigma der
›Entwicklung‹ reproduziert wird (»ein gutes Beispiel für die Entwicklung zu einem
friedlichen und demokratischen Staatswesen auf der Grundlage einer parlamen-
tarischen Demokratie«), welches westliche Standards als universelle Norm setzt
und demgegenüber das post-/koloniale Namibia (als einen der »jüngsten Staaten
in Afrika«) zwar als ho fnungsvoll, aber dennoch als ›rückständig‹ und ›defizitär‹
konstruiert. Zum anderen wird die »Hilfe bei der Landreform« jedoch als »ein wei-
terer substantieller Beitrag zur Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte in Na-
mibia« definiert. Diese erscheint somit als ›wiedergutmachende Gerechtigkeit‹ für
die – zumindest zu einem großen Teil – von Deutschland zu verantwortende »leid-
vollen Geschichte« der ehemaligen Kolonie, die aufgrund des kolonialen Unrechts
bis heute von sozialer Ungleichheit geprägt ist. Hier verschwimmen Vorstellun-
gen von Entwicklungshilfe und Entschädigung, ohne dass hingegen eine deutsche
Schuld oder Verantwortung artikuliert oder aber das historische Unrecht beim Na-
men genannt wird.

Bedingungen der Unterstützung bei der Landumverteilung
Die in Aussicht gestellte finanzielle »Unterstützung bei der Landreform« ist an ei-
nige weitere Bedingungen von deutscher Seite geknüp t, die bestehende lokale und
globale Machtverhältnisse stärken und eine Umverteilung zugunsten der Ovahere-
ro und Nama abermals delegitimieren, wie im Folgenden näher betrachtet werden
soll. Diese Bedingungen, die im untersuchten Diskurs punktuell sichtbar gemacht
werden, orientieren sich zum einen am Prinzip der Freiwilligkeit und der Rechts-
staatlichkeit der Verkäufe von (weißen) Farmen, zum anderen am Maßstab der wirt-
scha tlichenProduktivität inNamibia. ImZusammenhangmit der von Entwicklungs-
ministerin Wieczorek-Zeul 2004 in Aussicht gestellten Unterstützung der Landre-
form in Namibia etwa wird klar: »Die Bundesregierung unterstützt die Reform –
allerdings nur, wenn sie auf der Basis freiwilliger Verkäufe durchgeführt wird« (SZ,
16.8.2004, Mutig in Namibia). Dies betonte bereits Außenminister Fischer bei sei-
ner Namibia-Reise im Jahr 2003, wie das nachfolgende Beispiel zeigt, in dem dar-
auf verwiesen wird, dass die Entschädigungsforderungen und die Klage der Ova-
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herero in den Gesprächen ausgespart worden seien (»Aus Fischers Umfeld verlau-
tete, die namibische Regierung habe das ema nicht erwähnt«).

»Im Mittelpunkt der Gespräche in Namibia hätten vielmehr eine Verstärkung der
Zusammenarbeit beider Länder und die Landreform in Namibia gestanden, hieß
es. Fischer hob hervor, die Bundesregierung unterstütze eine Landreform und da-
mit eine Umverteilung der Besitzverhältnisse, solange dies ›im juristischen Rah-
men‹ geschehe. Dahinter steckt die Sorge von Verhältnissen wie in Zimbabwe, wo
weiße Landbesitzer vertrieben werden. Windhoek hatte stets darauf verwiesen,
daß eine Umverteilung in Namibia nach dem Prinzip ›williger Verkäufer, williger
Käufer‹ organisiert werde.« (FAZ, 31.10.2003, Historische Verantwortung)

Wie hier abermals deutlich wird, geht es bei der ›Unterstützung‹ der Landreform
keinesfalls spezifisch um die Anliegen der Ovaherero undNama. ImGegenteil wird
hier vor allem eine Sorge um weiße Farmer*innen artikuliert, die von »radikalen
Gruppen im südlichen Afrika« bedroht scheinen. Auf die strukturellen Probleme
einer staatlich organisierten Landreform nach dem Prinzip »williger Verkäufer,
williger Käufer« wird in dem Beitrag nicht weiter eingegangen. Wie in anderen
Beiträgen herausgestellt wird, setzen die Ovaherero aus eben diesem Grunde auf
Entschädigungszahlungen der Bundesregierung, mittels derer sie Farmland (zu-
rück)kaufen können. »Sollten die Hereros gewinnen, ho fen sie, mit der Entschä-
digungssumme unter anderem von meist deutschstämmigen Siedlern betriebene
Farmen in ihren historischen Weidegründen zurückkaufen zu können« (Der Spie-
gel, 24.9.2001, Klage wegen Verbrechen). Bemerkenswert ist in zitierten politischen
Stellungnahmen auch der Verweis auf die »Aufrechterhaltung der landwirtscha tli-
chen Produktion«. Eine Sicherstellung der »wirtscha tlichen E fizienz« der betrof-
fenen Betriebe wird auch von Wieczorek-Zeul als eine zweite Bedingung für eine
Unterstützung bei der Landumverteilung genannt:

»Frau Wieczorek-Zeul erinnerte daran, daß Namibia pro Kopf der Bevölkerung die
höchste deutsche Entwicklungshilfe in ganz Afrika erhalte. Dies sei die Form, in
der die besondere deutsche Verantwortung zum Ausdruck komme. So sei Berlin
auch bereit, die von der Regierung in Windhuk geplante Landreform zu unterstüt-
zen – freilich müsse man die Interessen der Landlosen berücksichtigen, ohne daß
dabei Recht gebrochen und die wirtscha tliche E fizienz der Betriebe beeinträch-
tigt werde. Nach Angaben des Auswärtigen Amts beläu t sich die deutsche Hilfe
für Namibia seit der Unabhängigkeit 1990 auf mehr als 500 Millionen Euro. Ent-
schädigungszahlungen für die Verbrechen an den Völkern der Herero und Nama
hat die Bundesregierung bisher immer abgelehnt.« (FAZ, 11.8.2004, Wieczorek-
Zeul zum Waterberg)

Der Maßstab der wirtscha tlichen Produktivität des Farmlandes ist im Diskurs ei-
ne wichtige Größe, welches v.a. als Argument gegen eine Übertragung von weißen
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Farmen an Schwarze Kleinbauern eingesetzt wird. Eine Umverteilung des Land-
besitzes wird mit Blick auf die wirtscha tliche E fizienz und Stabilität auch medial
delegitimiert.

In einer anderen Spiegel-Reportage aus dem Jahr 2004 mit der polemischen
Überschri t »Kriegstrommeln aus Südwest« wird eine Umverteilung des kommer-
ziellen Farmlands – welches bisher im Besitz weniger weißer Farmer gewesen ist
und im Zuge der Landreform in kommunales Farmland aufgeteilt werden sollte –
als »nicht praktikabel« (Der Spiegel, 5.7.2004, Kriegstrommeln aus Südwest) dele-
gitimiert, da eine Fragmentierung zu »kostspielig« sei. Ein weiteres (Gegen-)Ar-
gument richtet sich auf das vermeintliche Überangebot von Farmen, die bereits
zum Verkauf stünden, und welches staatlich organisierte (Zwangs-)Enteignungen
als über lüssig und »unsinnig« erscheinen lässt. In diesemDiskurszusammenhang
tritt die vermeintlich »auf Krawall gebürstete« namibische SWAPO-Regierung –
die ansonsten im untersuchten medialen Diskurs eher im Hintergrund bleibt und
vor allem als Verbündete der Bundesregierung oder als Kon liktpartei der Ovahere-
ro und Nama sichtbar wird – als politischer Akteur in Erscheinung; Vertreter*in-
nen der Opfergruppen geraten hier aus dem Blick. Der Genozid an den Ovaherero
und Nama wird in der Reportage nur am Rande erwähnt; die Debatten sind den-
noch relevant für die vorliegende Untersuchung, da sie anschaulich machen, wie
die Anliegen der Ovaherero im medialen Diskurs marginalisiert werden und die
Umverteilung von Besitztümern im post-/kolonialen Namibia nicht als eine Form
ausgleichender sozialer Gerechtigkeit, sondern als eine ›irrationale‹ politisch mo-
tivierte Kampagne von Präsident Nujoma delegitimiert wird. Nujoma wird medi-
al als unberechenbarer ›afrikanischer‹ Populist repräsentiert, als »alte[r] Partisan«
und »einstige[r] Buschkrieger« bezeichnet, der in Namibia »Ressentiments gegen
Weiße« schüre und mit Gewalt drohe und »unverhohlen seine Sympathie« für den
international als Despoten diskreditierten Mugabe ausdrücke (ebd.). Auf ein sol-
ches Muster verweisen auch andere Beiträge aus dem Sample, wie etwa das nach-
folgende Diskursfragment veranschaulicht:

»Die Bundesregierung, die Namibia zu einem der Schwerpunktländer der Ent-
wicklungszusammenarbeit gemacht hat, steht auf dem Standpunkt, nur mit Re-
gierungen, nicht mit einzelnen Volksgruppen zusammenzuarbeiten. Die Herero
hingegen warnen davor, wenn sich die Landreform weiter so schleppend entwick-
le, drohe Namibia ein zweites Zimbabwe zu werden. Davon scheint Namibia aller-
dings weit entfernt, selbst wenn Nujoma bisweilen unverhohlen seine Sympathie
für den zimbabwischen Präsidenten Mugabe zeigt.« (FAZ,12.1.2004, Das düstere
Kapitel)

Hier wird anschaulich, wie die Debatten um eine von der namibischen Regierung
unter Nujoma propagierten Landreform mit Debatten um eine Anerkennung des
Genozids verschränkt und dabei auch Widersprüche sichtbar gemacht werden: Ei-
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nerseits soll die Landreform die »historisch bedingte Ungleichheit« ausgleichen,
d.h. sie sollte in erster Linie die Ovaherero und Nama unterstützen, die »ihr Land
an die deutschen Siedler verloren« hatten, wie medial betont wird; andererseits
verhandelt die deutsche Bundesregierung aber nur mit der namibischen Regie-
rung, welche – wie bereits mehrfach aufgezeigt wurde – als von Mitgliedern der
Ovambo aus demNorden geprägt gilt, die wiederumwährend der Kolonialzeit »un-
geschoren« geblieben sind,wie auch in dem obigen Beispiel vermerkt wird.Das Ar-
gument, »nicht mit einzelnen Volksgruppen zusammenzuarbeiten«, erscheint so-
mit widersprüchlich. Dieser Widerspruch wird medial nicht weiter thematisiert.
Hingegen stellt der zitierte Beitrag heraus, dass die Ovaherero warnen würden,
»wenn sich die Landreform weiter so schleppend entwickle, drohe Namibia ein
zweites Zimbabwe zu werden«. Auch an anderen Stellen im Diskurs wird betont,
dass es insbesondere junge,mobilisierte Herero seien, die mit Farmbesetzungen in
Namibia drohten. In diesem Zusammenhangwird etwa der »Oppositionspolitiker«
Kaura zitiert.

»Deshalb unterstützt der Politiker auch die Klage in den USA, denn sollten die He-
rero Entschädigung bekommen, könnte damit Farmland zurückgekau t werden,
das seinem Volk einst gehört hat. ›Dann könnten sich wenigstens die Nachfahren
der Opfer wieder als Bewohner ihres eigenen Landes fühlen.‹ Sollte den Herero
jedoch nicht geholfen werden, sagt der Politiker, dann drohten Verhältnisse wie
in Simbabwe.« (SZ, 10./11.1.2004, Qualen eines vergessenen Volkes)

In diesem Diskursfragment werden Interdependenzen von der Landreform und
der Entschädigungsforderungen der Ovaherero aufgezeigt: Das Ziel der Klagen in
den USA ist es demnach, Entschädigungszahlungen von der Bundesregierung zu
erwirken, mittels derer die Ovaherero auf rechtsstaatlichen Wege gemäß des in
Namibia propagierten Prinzips »williger Verkäufer, williger Käufer« Farmland zu-
rückkaufen können. Die Klage wird von den Ovaherero als eine gewaltfreie Opti-
on präsentiert. Die Bundesregierung beharrt jedoch auf dem Standpunkt, keine
Entschädigung an die Ovaherero und Nama (»bestimmte Gruppen«) zu leisten,
sondern weiterhin ›Entwicklungsgelder‹ an den namibischen Staat auszuzahlen,
um u.a. die Landreform zu unterstützen. Durch die Betonung des Prinzips der
»Freiwilligkeit«, welches eine Verp lichtung zur Entschädigung und Umverteilung
negiert und die Zahlungen als eine Art großzügige Spende darstellt, und des Prin-
zips der »wirtscha tlichen Produktivität« werden ökonomische Aspekte über ein
Streben nach historischer Gerechtigkeit gesetzt. Mit dieser Politik befördert die
Bundesregierung allerdings nur weiterhin die soziale Ungleichheit in Namibia –
die vor allem auf dem historisch bedingten ungleichen Landbesitz gründet und die
insbesondere die Ovaherero und Nama als Hauptopfer kolonialer Enteignungspo-
litik benachteiligt –, anstatt auf derenMinderung hinzuwirken. Da die Ovaherero-
und Nama-Gemeinscha ten in der Vergangenheit von diesen Geldern nach eigenen
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Aussagen nichts erhalten haben, scheint ihnen folglich nur die Alternative der ge-
waltvollen Besetzung von Farmland nach dem Vorbild Simbabwes zu bleiben, die
allerdings als illegitim kriminalisiert wird, weshalb ihr die Anerkennung verwehrt
bleibt. Eine Erhöhung der ›Entwicklungshilfe‹ ist somit in keinerlei Hinsicht eine
Alternative zu Reparationen, und die Entwicklungspolitik der Bundesregierung er-
scheint hinsichtlich der Herausforderung von Anerkennung und Umverteilung als
Elemente historisch-ausgleichender Gerechtigkeit strukturell fehlgeleitet und als
ein »Alibi« (Spivak 2010), welches asymmetrische Machtkonstellationen verschleie-
re.

Zusammenfassung
Ausgehend von der Frage nach den materiellen Bedingungen post-/kolonialer Er-
innerungsdiskurse und gegenwärtiger Kämpfe um Anerkennung habe ich mich in
diesem Teil der Analyse auf gesellscha tliche Machtverhältnisse und insbesondere
sozio-ökonomische Ungleichheitsverhältnisse fokussiert, die im Diskurs um den
Ovaherero- und Nama-Genozid medial sichtbar gemacht werden. Eine solche Be-
trachtung der sozialen Ungleichheit im post-/kolonialen Namibia sowie der post-
und neokolonialen Interdependenzen im globalen Nord-Süd-Gefüge gibt insbe-
sondere Aufschluss über die Bedingungen der Anerkennung im gegenwärtigen Er-
innerungskampf um den Ovaherero- und Nama-Genozid. Denn wie in der Diskus-
sion eines gesellscha tstheoretischen Anerkennungsbegri fs weiter oben im Bezug
auf Nancy Fraser ausgeführt wurde, bestimmen gesellscha tliche Machtverhältnis-
se überMöglichkeiten der politischen Repräsentation undHandlungsfähigkeit (vgl.
Kapitel 5.4.3). Aus Frasers Sicht kann es »keine Umverteilung ohne Anerkennung« und
»keine Anerkennung ohne Umverteilung« geben (Fraser 2003: 90 f.; Herv.i.O.; vgl. auch
Balzer 2014: 246 f.).

Ein solches Verständnis ist instruktiv, da Vertreter*innen der Ovaherero und
Nama nachdrücklich eine Entschuldigung und Entschädigung für das historische
Unrecht der kolonialen Ausbeutung und des Genozids fordern. Hierzu kann fest-
gestellt werden, dass eine (symbolische) Anerkennung nicht als Ziel, sondern als
Strategie auf dem Weg zu materieller Umverteilung zu sehen ist (vgl. auch Be-
dorf 2010). In dieser Hinsicht wird medial insbesondere die Armut der Ovaherero
im heutigen Namibia herausgestellt und deren Ursachen auf die Kolonialisierung
zurückgeführt. Die soziale Ungleichheit im Land wird historisch auf die kolonia-
le Landnahme zurückgeführt und der Reichtum der heutigen Nachfahr*innen der
deutschstämmigen Siedler*innen mit der Armut der Nachfahr*innen der Opfer
des Genozids kontrastiert.Hierwerden Langzeitfolgen aufmaterieller Ebene sicht-
bar gemacht und ein Handlungsbedarf konstatiert. Als Lösungsvorschlag wird die
Landreform in den Fokus gerückt, dabei aber v.a. auf die innernamibischen Span-
nungen verwiesen. Ambivalent ist die Berichterstattung hinsichtlich der Betonung
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der geleisteten ›Entwicklungshilfe‹ der Bundesregierung an Namibia. Diese Politik
wird nur in Ausnahmen kritisch betrachtet, insbesondere der Unterschied zwi-
schen ›Entwicklungshilfe‹ und Entschädigung wird medial nur sehr vereinzelt the-
matisiert.

Aus einer kritischen postkolonialen Perspektive kann im Verhältnis zwischen
der Bundesregierung und dem unabhängigen namibischen Staat ein paternalisti-
scher Eurozentrismus gesehen werden. Achille Mbembe (2015: 102) bezeichnet die-
sen auch als »Politik der Di ferenz«, die charakteristisch für die europäische ›Afri-
kapolitik‹ sei. Weiter beschreibt er sie als »Politik des barmherzigen Samariters,
die sich aus Schuldgefühlen, Ressentiments oder Mitleid speist, aber niemals aus
einem Gerechtigkeits- oder Verantwortungsgefühl«: Mit Blick auf die Entschuldi-
gung von Wieczorek-Zeul und die von ihr propagierte, entwicklungspolitisch ge-
rahmte Versöhnungsinitiative bzw. die Weigerung, Entschädigungen zu zahlen,
stellt auch Chiara De Cesari (2012: 324) kritisch fest, dass die Zahlung von ›Entwick-
lungshilfe‹ keinerlei Anerkennung von Unrecht impliziert und daher auch keine
moralischen Verp lichtungen, die über eine Form von »patronizing charity« (Cor-
rea 2009: 293) hinausgehen würden.Wie dieser Begri f prägnant aufzeigt, wirdmit
der Zahlung von ›Entwicklungshilfe‹ statt Reparationen den Opfern des Genozids
sowohl Anerkennung wie auch eine finanzielle Entschädigung verwehrt und dabei
dennoch ein europäisches Überlegenheitsdenken aufrechterhalten. Die Bundesre-
gierung kann sich gleichzeitig moralisch als ›noble‹ Gebergesellscha t inszenieren,
die dem ›jungen‹ afrikanischem Staat ›helfen‹ will und dabei eine kritische Ausein-
andersetzung mit dem in der Vergangenheit im Land verübten kolonialen Unrecht
abwendet. Dadurchmacht sie historische Kontinuitäten und strukturelle Probleme
der deutschen ›Entwicklungspolitik‹ in Namibia unsichtbar und negiert ›Wieder-
gutmachungsverp lichtungen‹. Ein solcher kritischer Blick fehlt überwiegend in
der untersuchten Berichterstattung.

9.3 Politische Ausschlüsse und völkerrechtliche Schutzmechanismen

In der vorausgegangenen Analyse wird bereits an verschiedenen Stellen deutlich,
dass die Nachfahr*innen der Opfer des Genozids in SWA nicht nur aufgrund der
sozio-ökonomischen Benachteiligung – der verbreiteten Armut und prekären Be-
schä tigungsverhältnisse von Ovaherero undNama als Folge der kolonialen Enteig-
nung von Land undVieh –, sondern auch aufgrund ihrer politischen Positionierung
im heutigen Namibia nur beschränkt handlungsfähig sind. Diesen Aspekt möchte
ich im Folgenden tiefergehend betrachten und dabei den Fokus auf die Dimensi-
on der politischen Partizipationsmöglichkeiten richten. In Anlehnung an die oben
eingeführten gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen von Fraser geht es mir in
erster Linie um die Frage, welche Formen der politischen Repräsentation und Par-
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tizipation im medialen Diskurs adressiert und wem zugeordnet oder auch, welche
Ausschlüsse wie sichtbar gemacht werden.7 Eng verknüp t ist damit auch die Fra-
ge, auf welche Weise die bestehende völkerrechtliche Ordnung den post-/kolonia-
len Anerkennungskampf der Ovaherero und Nama bedingt. Die Analyse konzen-
triert sich auf die Deutungs- und Erklärungsmuster, die in der Berichterstattung
angeboten werden, zeigt aber auch die Leerstellen auf, die erst mithilfe der entwi-
ckelten postkolonialen Brille sichtbar werden. Dabei weist die Forschungsperspek-
tive im Sinne kritischer Ansätze auch über die Ebene der medialen Repräsentation
hinaus und re lektiert die strukturellen geopolitischen Rahmenbedingungen des
Kampfes um Anerkennung.

Im ersten Teil (9.3.1) soll analytisch dargelegt werden, inwiefern beschränkte
politische Repräsentations- und Partizipationsmöglichkeiten sowohl auf national-
staatlicher (namibischer) als auch auf bilateraler Ebene in den (erinnerungs-)po-
litischen Verhandlungen zwischen den Regierungen Namibias und der Bundesre-
publik bestehen; im zweiten Teil (9.3.2) werde ich diskutieren, inwiefern die Nach-
fahr*innen der Opfer des Genozids auch im internationalen Recht (nicht) reprä-
sentiert werden.

9.3.1 Beschränkte politische Partizipationsmöglichkeiten

Mit Blick auf die Frage nach der politischen Repräsentation und nach Partizipationsmög-
lichkeiten werden in der Berichterstattung Hürden und Ausschlüsse auf nationaler
und transnationaler Ebene sichtbar gemacht. Im untersuchten Diskurs wird deut-
lich, dass die Ovaherero auf nationaler Ebene im post-/kolonialen Namibia in der
Minderheit und ohne politischen Ein luss sind. Dabei wird wiederholt darauf ver-
wiesen, dass diese – wenn überhaupt – mehrheitlich politisch in der Opposition
organisiert sind. Zudem wird ein historischer Kon likt zur regierenden SWAPO-
Partei konstruiert und betont, dass diese von Ovambo aus dem Norden Namibias
dominiert sei: »Die namibische Regierung hat sich aus dem Fall bisher herausge-
halten. Mit sieben Prozent Bevölkerungsanteil sind die Herero eine Minderheit,
die in der mehrheitlich vom Volk der Ovambo besetzten Regierung kaum Ein luss
hat« (SZ, 24.1.2003, Herero warten auf deutsche Milliarden).

Im Diskurs dominiert ein Erklärungsmuster, demzufolge die namibische Re-
gierung sich aufgrund ethnisch-kultureller Di ferenzen nicht für die Anliegen der
Ovaherero (und Nama) engagiert. Durch die Hinweise darauf, dass die politischen
Parteien in Namibia entlang ethnischer Gruppen besetzt sind, wird dabei in der
Berichterstattung eine Konstellation betont, die als ein ›typisch afrikanisches‹
Problem gilt. Dass die namibische Regierung die Entschädigungsforderungen der

7 Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen in Kapitel 5.4.3.
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Ovaherero um Riruako aus Sorge um die finanzielle »Unterstützung« der deut-
schen Bundesregierung nicht unterstützen wollte, wird hingegen nur am Rande
angesprochen.8 Lediglich in einem Beitrag in der taz wird die ese formuliert,
dass »ein stillschweigender Pakt« zwischen den Regierungen Namibias und der
Bundesrepublik existiert:

»Im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Namibia und Deutsch-
land hat es aber zu keiner Zeit ernstha te Verhandlungen über Reparationsleis-
tungen gegeben. Etwas bösartig formuliert, ist dies ein stillschweigender Pakt
zwischen den politischen Eliten Namibias und Deutschlands, der die Empfind-
samkeiten, Bedürfnisse und Interessen der Herero, Nama, Damara und San als
Minderheitenvölker innerhalb Namibias und Hauptleidtragende der damaligen
physischen Vernichtung gegenüber der Zentralstaatinstanz, dominiert von der
Swapo und deren ethnisch-regionalen Wurzeln im Ovamboland, ignoriert bezie-
hungsweise marginalisiert.« (taz, 12.1.2004, Vorwärts und schnell vergessen)

Auch in diesem Diskursfragment werden die »ethnisch-regionalen Wurzeln im
Ovamboland« betont, dabei wird aber die Komplizität der bundesdeutschen Politik
aufgezeigt. In der Mehrzahl der Beiträge wird hingegen nicht re lektiert, inwie-
fern die Politik der Bundesregierung eine solche forciert, indem sie etwa darüber
hinwegsieht, dass die deutsche ›Entwicklungshilfe‹ nicht bei den Ovaherero (und
Nama) ankommt. Probleme werden auf die Ebene der namibischen Innenpolitik
verlagert, wie das nachfolgende Beispiel demonstriert:

»Doch auch das ist für den Oppositionspolitiker Kaura nur ein schwacher Trost.
Im Parlament hat die Regierungspartei Swapo eine Zwei-Drittel-Mehrheit, und
Präsident Sam Nujoma interessiert sich nicht sonderlich für die Interessen der
Herero, gehört er doch dem Mehrheitsvolk der Ovambo an, die ganz im Norden
des Landes, an der Grenze zu Angola, leben und denen nie Land und Vieh geraubt
wurde. ›Die Hilfen versickern irgendwo‹, sagt Kaura, ›unser Volk hat noch nichts
bekommen.‹« (SZ, 10./11.1.2004, Qualen eines vergessenen Volkes)

In diesem Diskursfragment wird abermals auf den Kon likt zwischen Regierung
und Ovaherero verwiesen, für die hier stellvertretend der »Oppositionspoliti-
ker« Kaura spricht, der der Regierung unter Präsident Nujoma – der seinerseits
ethnisch markiert und als Ovambo verortet wird – Korruption vorwir t. Ent-
sprechend wird im Diskurs von verschiedenen Herero-Vertreter*innen Distanz
und Misstrauen gegenüber der namibischen Regierung ausgedrückt, von der
sie sich nicht vertreten fühlen und der sie mitunter eine Veruntreuung der
deutschen Entwicklungshilfegelder – auch jenen aus der von Wieczorek-Zeul

8 Vgl. zu einem solchen Argument etwa Pichl 2015.
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initiierten »Versöhnungsinitiative«, die sich speziell auf eine ›Wiedergutma-
chung‹ für das koloniale Unrecht an den Ovaherero und Nama richten sollte –
vorwerfen. Die Betonung einer vermeintlich ethnisch-regionalen Priorisierung
durch die namibische Regierung zeigt also die Beschränkung der politischen
Partizipationsmöglichkeiten der (oppositionellen) Ovaherero auf nationaler Ebene
auf. Hier wird medial ein innernamibischer politischer Kon likt betont, der als
kultureller Kon likt repräsentiert wird. Eine gesellscha tstheoretisch und politisch
informierte kritische post-/koloniale Perspektive kann darüber hinaus die globalen
Interdependenzen auf der Ebene der politischen Ökonomie sichtbar machen, die
insbesondere die asymmetrischen Nord-Süd-Beziehungen kennzeichnen. Unter
Bezug auf die theoretischen Kenntnisse der Post-Development Studies wird durch
meine spezifische Analysebrille sichtbar, inwiefern post- und neokoloniale Macht-
verhältnisse nicht nur im politischen Diskurs der ›Entwicklungshilfe‹, sondern
auch im medialen Diskurs verschleiert werden (vgl. Kapitel 2.2.2).

Das Argument, welches sowohl das Auswärtige Amt der Bundesrepublik als
auch die namibische Regierung mit Blick auf die Organisation der als ›Entwick-
lungshilfe‹ bezeichneten Zahlungen anführen, lautet, dass keine ethnische Spal-
tung im Land befördert werden soll und die Gelder deswegen an den namibischen
Staat und nicht an individuelle Opfer des deutschen Kolonialismus und insbe-
sondere die Gruppe der Ovaherero und Nama gezahlt werden sollen. Aus einer
kritischen Perspektive kann festgestellt werden, dass mit diesem diplomatischen
(Schein-)Argument die Verantwortung für die Entschädigung der Opfer des Ge-
nozids bzw. deren Nachfahr*innen an den namibischen Nationalstaat abgegeben
wird, der zum Zeitpunkt des verübten kolonialen Unrechts aber noch gar nicht in
dieser Form existierte. Kritisch stellt der Historiker Zimmerer in einem wissen-
scha tlichen Beitrag – der wohlgemerkt nicht in der Berichterstattung zitiert wur-
de – dazu fest: »Diente früher der Grundsatz des Teile und Herrsche, die bewusste
Fragmentierung der unterjochten Gesellscha ten zur Stabilisierung der kolonia-
len Ordnung, bietet nun die Betonung des Nationalen einen komfortablen Weg,
sich aus der Verantwortung zu stehlen« (Zimmerer 2005: 659). Mit diesemHinweis
wird deutlich, inwiefern die Verantwortung für das historische Unrecht gegen-
über den Ovaherero und Nama –welches im kolonialen Staatskonstrukt ›Deutsch-
Südwestafrika‹ begangen wurde – nicht einfach an den post-/kolonialen namibi-
schen Staat rückadressiert werden kann, sondern eine politische Lösung verlangt,
welche die damaligen Machtstrukturen kritisch re lektiert.

Ausschluss der Opfergruppen von bilateralen Verhandlungen
Wie ich im Folgenden vertiefend betrachten werde, werden vor allem bei den bi-
lateralen Verhandlungsgesprächen zwischen Deutschland und Namibia politische
Ausschlüsse sichtbar. Zunächst sei an dieser Stelle mit Blick auf die Frage der po-
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litischen Partizipationsmöglichkeiten auf transnationaler Ebene noch einmal her-
ausgestellt, dass hochrangige Vertreter der Bundesregierung sich nach Namibias
Unabhängigkeit geweigert haben,Mitglieder der Ovaherero (undNama) überhaupt
anzuhören, sodass sich diese deswegen für einen juristischen Weg entschieden
haben. Ein solcher Zusammenhang wird etwa in dem nachfolgenden Beispiel prä-
gnant: »Weil sie bei deutschen Regierungen kein Gehör fanden, versuchen Nach-
fahren eines von Truppen des wilhelminischen Kaiserreichs unterworfenen afri-
kanischen Stammes jetzt vor US-Gerichten, Entschädigung für Völkermord und
Ausbeutung zu erstreiten« (Der Spiegel, 24.9.2001, Klage wegen Verbrechen).

Wenngleich die Bundesregierung sich im Verlauf des Untersuchungszeit-
raums, d.h. im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte, zwar o fiziell Opfergruppen
zugewandt hat, scheinen persönliche Gespräche nach wie vor die Ausnahme zu
sein. Hinweise finden sich in dieser Hinsicht lediglich bei Wieczorek-Zeul, die
2004 als erste Vertreterin der Bundesregierung nicht nur mit der namibischen
Regierung zu Gesprächen zusammenkam, sondern an den Gedenkfeiern am
Waterberg teilnahm, um ausdrücklich »jenen zuzuhören, deren Vorfahren vor 100
Jahren von ›deutschen Unterdrückern getötet wurden‹« (FAZ, 14.8.2004, Kleine
Meldungen). Seitdem scheint sich in der deutsch-namibischen Politik wenig
geändert zu haben, so die dominante Deutung der untersuchten Medienberichte.
Opfergruppen fordern vor allem eine o fizielle Anerkennung des Genozids und
eine damit einhergehende (aufrichtige) Entschuldigung durch die deutsche Bun-
desregierung, die als Ausgangspunkt für Gespräche über eine angemessene Form
der ›Wiedergutmachung‹ fungieren kann, wie es u.a. Esther Utjiua Muinjangue in
der taz formuliert hat:

»Die namibische Delegation äußerte während ihres Aufenthalts in Berlin wieder-
holt den Wunsch nach Wiedergutmachung, aber wenn man genauer hinhört, rea-
lisiert man, dass etwas anderes im Vordergrund steht. Etwas, was ihnen bisher
jede deutsche Regierung verweigert hat. Utjiua, eine stolze Herero in einem tra-
ditionellen Gewand, sagt: ›Reparationen sind ein Endziel. Im Moment fordern wir,
dass die Regierung sagt: Als jetzige deutsche Regierung erkennen wir an, dass die
damalige deutsche Regierung Gräueltaten begangen hat. Und dass sie sich bei uns
o fiziell entschuldigt. Und dass man sich dann mit uns bespricht, wie das gelöst
und wiedergutgemacht werden kann.‹« (taz, 30.9.2011, Kein Wort der Anerken-
nung)

Entgegen der Repräsentation von Ovaherero, die vor allem auf »Geld« aus seien
und passiv auf »deutsche Milliarden« warten würden, wird hier die Forderung
nach symbolischer Anerkennung und politischer Beteiligung betont. Es wird ein
Deutungsmuster angesprochen, in dessen Zentrum der Ausschluss von Nach-
fahr*innen der Opfer von Verhandlungen steht bzw. die Forderung der Ovaherero
und Nama, an diesen direkt beteiligt zu werden. Dieses Muster kann mit dem
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Kampagnen-Slogan »Not about us without us!« überschrieben werden.9 Anhand
von Aussagen verschiedener Opfervertreter*innen wird im medialen Diskurs
deutlich, dass es bereits 2011 Gespräche zwischen den Regierungen Namibias und
Deutschlands gegeben hat, die Opfergruppen von diesen jedoch ausgeschlossen
wurden:

»Die Anerkennung der Gräuel und Ungerechtigkeiten, die den Herero und Nama
angetan wurden, ist ein unabdingbarer Schritt für diese betro fenen Völker, damit
sie mit der Vergangenheit abschließen können. ›Wir befinden uns mit Deutsch-
land in einer Kon liktsituation‹, so Tjikuua. ›Unsere Regierungen kommunizieren
zwar, aber wir, die Betro fenen, werden ausgeschlossen. Was wir fordern, ist, dass
sich die deutsche Regierung zusammen mit der namibischen, mit uns an einen
Tisch setzt und redet. Damit die deutsche Regierung versteht, was unser Problem
ist, was wir mit Reparationen meinen. Wir sind schließlich auch Menschen.‹« (taz,
30.9.2011, Kein Wort der Anerkennung)

Es gibt also auch starke Kritik an den o fiziellen bilateralen Verhandlungsgesprä-
chen, die seit 2015 unter Führung der Sonderbeau tragten Polenz und Ngavirue
geführt werden. Die Opfergruppen sind von diesen nach wie vor ausgeschlossen
und haben folglich kaum Möglichkeiten, politisch zu partizipieren. Wie oben be-
reits ausgeführt wurde und im nachfolgenden Diskursfragment abermals deutlich
wird, fühlen sich die namibischen Herero von der eigenen Regierung nicht vertre-
ten und akzeptieren auch den namibischen Sonderbeau tragten Ngavirue nicht als
ihren Vertreter (vgl. Kapitel 8.3.4).

»Bis zum Jahresende, sagt Polenz an diesem Septembermorgen, könnten die Ge-
spräche mit Namibia abgeschlossen sein. Doch ob damit auch der Streit ein En-
de haben wird, ist fraglich. Von Anfang an hatte es Kritik an den Verhandlungen
gegeben, oder genauer: am Kreis derer, die verhandeln. Die Opferverbände der
Herero und Nama dur ten zwar an der Vorbereitung mitwirken, aber die Gesprä-
che führen Regierungsvertreter. Für viele Herero und Nama ist das ein A front, sie
misstrauen ihrer Regierung schon lange und fühlen sich diskriminiert. Deshalb
glauben sie auch nicht, dass Zedekia Ngavirue, der namibische Sondergesandte,
in ihrem Sinne verhandelt, obwohl Ngavirue Herero ist. Zwei der Opferverbände
drohen, die Ergebnisse der Gespräche nicht anzuerkennen.« (SZ, 22.10.2016, Un-
geliebtes Erbe)

9 Mit ihrer Kampagne »Not about us without us!« protestieren Ovaherero und Nama gemein-
sam gegen die exklusiven und intransparenten Verhandlungen der deutschen und namibi-
schen Regierungen. Sie fordern das Recht, direkt an den bilateralen Verhandlungen beteiligt
zu werden, für sich selbst sprechen zu dürfen und als souveräne Verhandlungspartner*innen
gemäß völkerrechtlichen Standards anerkannt zu werden (vgl. Kößler 2015: 306 f.).



9. Ein Kampf um Anerkennung unter post-/kolonialen Bedingungen 403

Das artikulierte Misstrauen gegenüber der namibischen Regierung und des von
ihr bestellten Sondergesandten macht deutlich, dass die Opfergruppen politisch
nicht angemessen repräsentiert werden. Eine weitere Dimension der politischen
Nicht-Repräsentation wird mit Blick auf die Ovaherero (und Nama) in der Dia-
spora angesprochen. Die Diaspora-Situation wird im Diskurs zwar überwiegend
ausgeblendet und nur anwenigen Stellen amRande problematisiert, hier zeigt sich
hinsichtlich der Frage der politischen Repräsentation und Partizipation jedoch ein
wichtiger Aspekt, der als charakteristisch für die post-/koloniale Situation näher
betrachtet werden soll. Wie in der historischen Rekonstruktion der Kolonialge-
schichte und des Genozids in SWA an einigen Stellen angedeutet wurde, lohen
Ovaherero (und Nama) vor der ›Vernichtungspolitik‹ der deutschen Truppen durch
die Wüste in angrenzende Länder, sodass bis heute Nachfahr*innen in Botswana,
Südafrika u.a. leben. Paramount Rukoro argumentiert also überzeugend, dass die
namibische Regierung nicht für die Ovaherero verhandeln könne, da die herero-
sprachige Bevölkerung nicht ausschließlich in Namibia ansässig sei:

»Die namibische Regierung könne nicht für ein Volk verhandeln, das heute als Fol-
ge des Völkermords und der kolonialen Grenzziehung in vielen Ländern lebt, sagte
er. Zwar befindet sich mit 250.000 Vertretern der Großteil der Herero in Namibia.
Doch leben sie auch in den angrenzenden Ländern Angola, Botswana und Süd-
afrika. Historiker können Vekuii Rukoros Argument daher nachvollziehen.« (Zei
online, 19.11.2016, Mit wem sprechen?)

Dieses Argument wird jedoch nur in wenigen Artikeln explizit angeführt. Dass
auch während der anschließenden südafrikanischen Besetzung (Apartheid) Here-
ro ins Exil gehen mussten, wird in den untersuchten Beiträgen lediglich an der
Person des in Berlin lebenden Herero-Aktivisten Israel Kaunatjike persönlich dar-
gestellt.10 Auch wird in den untersuchten Beiträgen m.W. an keiner Stelle auf die
Diaspora in den USA verwiesen. Dies ist insofern erstaunlich, als die in den USA
lebenden Ovaherero besonders aktiv im gegenwärtigen Kampf um Anerkennung
(gewesen) sind und verschiedene ö fentlichkeitswirksame Initiativen koordiniert
haben (vgl. Pape 2017). In den untersuchten Beiträgen wird somit weitgehend aus-
geblendet, dass es sich bei demErinnerungskampf der Ovaherero nicht ausschließ-
lich um einen (ethnisch-kulturellen) innernamibischen und auch nicht um einen
politischen deutsch-namibischen Kon likt handelt, sondern um ein weitaus kom-
plexeres transnationales Phänomen, welches Akteur*innen der Diaspora in vielen
weiteren Staaten einschließt. Insofern ist bereits die Struktur der bilateral organi-
sierten Verhandlungen zwischen den Regierungen Namibias und der Bundesrepu-

10 Ein solcher Hinweis fehlt hingegen in medialen Repräsentationen von Paramount Chief Ri-
ruako, der seinerseits während der südafrikanischen Apartheid im Exil in Ghanalebte.
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blik ausschließend, da die Opfergruppen infolge kolonialer Vertreibung von keiner
nationalstaatlichen Ordnung politisch repräsentiert werden können.

Kritik am Paternalismus der deutschen Politik
Entgegen der Darstellung einer (gleichberechtigten) deutsch-namibischen »Zu-
sammenarbeit«, die von Politiker*innen betont wird, finden sich im medialen
Diskurs Hinweise auf ein Ungleichgewicht im zwischenstaatlichen Verhältnis.
So wird deutlich, dass die Bedingungen einer Anerkennung und ›Wiedergutma-
chung‹, die von deutscher Seite gestellt würden, Kritik von namibischer Seite –
nicht nur von Opfergruppen – hervorgerufen haben.

Im Kontext der von Wieczorek-Zeul initiierten »Versöhnungsinitiative« etwa
wird nicht nur Kritik von Vertreter*innen der Ovaherero laut, die sich Medienbe-
richten zufolge von dem Prozess ausgeschlossen fühlten und die in Aussicht ge-
stellte Summe nicht angemessen fanden, sondern auch Kritik der namibischen
Regierung:

»Wieczorek-Zeul hat eine freiwillige Versöhnungsinitiative vorgeschlagen und ei-
nen Projektfonds von 20 Millionen Euro zusätzlich zur jährlichen Entwicklungs-
hilfe von rund 50 Millionen Euro angeboten. Vor zwei Jahren war die Initiative aus
deutscher Sicht unterschri tsreif. Doch die Herero fühlten sich brüskiert, weil sie
nach eigener Darstellung nicht bei der Planung dabei waren und die 20 Millionen
Euro für ›lächerlich gering‹ halten. Tatsächlich spricht die Bundesregierung nicht
mit den Herero selbst, sondern mit der stellvertretenden namibischen Premier-
ministerin Libertina Amathila, da es sich bei dem Fonds um eine Angelegenheit
zwischen zwei Staaten handelt. Doch auch die Regierung Namibias fühlte sich
von Deutschland überfahren und verlangte eine Analyse der Lage. Im Juli soll der
Bericht vorliegen.« (SZ, 13.6.2007, Herero warten auf Geld)

Kritik wird auch an dem »Sonderbeau tragten« Polenz geäußert, der sich bei Ge-
sprächen in Namibia durch arrogantes Au treten und ignorante Äußerungen ›un-
beliebt‹ gemacht hatte,wie im nachfolgendenDiskursfragment angesprochenwird
(vgl. hierzu ausführlicher Kößler/Melber 2017: 84 f.). Über diesen Kon likt äußert
sich der Historiker Zimmerer als kritischer ›Experte‹ in einem Interview, in dem
er in seiner Antwort auf die Frage, ob Deutschland »nichts gelernt« habe, deutlich
die Asymmetrien in der o fiziellen deutschen Anerkennungspolitik anspricht.

»Man beginnt nicht Verhandlungen mit einer Gemeinscha t, die man vernichten
wollte, indem man die eigenen Bedingungen aufzwingt. Und sie haben recht.
Kaum jemand merkt, wie paternalistisch die Deutschen eigentlich au treten. Sie
stoßen damit andere vor den Kopf. Wer Schuld ehrlich eingestehen will, ist gut be-
raten, auf die Opfer zu hören, statt sein Ding möglichst e fizient durchzuziehen.«
(Zeit online, 14.7.2016, Wer sich an den Kolonialismus erinnerte …)
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Zimmerer bringt hier in klaren Worten eine Kritik an der paternalistischen Hal-
tung der o fiziellen deutschen Außenpolitik in den medialen Diskurs ein, die –
wie weiter oben theoretisch diskutiert wurde und wie sich in den Analysen zur
›Entwicklungspolitik‹ der Bundesregierung gezeigt hat – als Ausdruck eines euro-
päischen Überlegenheitsdenkens gefasst werden kann, welches seine Ursprünge in
kolonial-rassistischen Di ferenzkonstruktionen hat (vgl. Kapitel 3.3.2). Eine solche
Kritik wird auch von namibischer Perspektive u.a. von Phanuel Kaapama ausge-
drückt, der als Politikwissenscha tler zitiert wird und somit eine autoritäre Stimme
besetzt, wenn er die ambivalente ›deutsche‹ Moral anspricht:

»›Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass Deutschland uns die Kondi-
tionen für eine Versöhnung zu diktieren versucht, nämlich eine für sie preiswerte
Lösung‹, sagt Phanuel Kaapama, der an der Universität Windhoek unter anderem
Politik lehrt. Er findet, das passt schlecht zu Deutschland, das sich ›international
gerne das moralische Mäntelchen umhängt, aber in unserem Fall scheint von der
Moral nicht mehr viel übrig zu sein‹«. (FAZ, 4.7.2016, Schuld und Sühne am Water-
berg)

Kaapama spricht hier einerseits auf das deutsche Selbstverständnis und Außenbild
als »Meister der Vergangenheitsbewältigung« an, andererseits erinnert der Verweis
auf eine »preiswerte Lösung« an den Vorwurf, die Deutschen hätten sich – im Zu-
sammenhang mit Entschädigungen für NS-Verbrechen – als »Geizhälse des Jahr-
tausends« (FAZ, 10.9.2001, Lex Deutschland?) erwiesen. In der diskursiven Kon-
struktion einer solchen »Doppelmoral« bei der Anerkennung von historischemUn-
recht durch die deutsche Regierungspolitik wird am Rande auch der Vorwurf ei-
nes institutionalisierten politischen Rassismus laut. Besonders drastisch formu-
lierte eine solche Kritik etwa Arnold Tjihuiko, der die Klassifizierung der Deut-
schen als »Meister der Vergangenheitsbewältigung« umkehrt in »Meister des Ras-
sismus«: »Die Deutschen zeigten sich als ›Meister des Rassismus‹, es fehle der
›Respekt gegenüber schwarzen Menschen‹, erklärte Arnold Tjihuiko, der Vorsit-
zende des Herero-Komitees für die Gedenkfeiern gegenüber dem SPIEGEL« (Der
Spiegel, 9.8.2004, Rassismus-Vorwürfe aus Afrika). Eine kritische Re lexion eines
solchen Rassismus-Vorwurfs – der in dem untersuchten medialen Diskurs in der
Regel unkommentiert bleibt – findet sich bspw. in einem weiter oben bereits an-
geführten Diskursfragment, in dem die »Marginalisierung der Afrikaner im öf-
fentlichen Diskurs ebenso wie in der Politik« (taz, 10.1.2004, Keine Geiseln der Ge-
schichte) explizit angesprochen wird. Hier wird nicht nur die neokoloniale pater-
nalistische Grundhaltung deutscher Entschädigungspolitik im Falle der Verhand-
lungen um den Genozid an den Ovaherero und Nama sichtbar gemacht, sondern
auch eine strukturelle Diskriminierung auf globaler Ebene angesprochen. Diese
beschränkt nicht nur die Partizipationsmöglichkeiten der Opfergruppen im trans-
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nationalen Kampf um Anerkennung, sondern prägt auch die Sphäre des interna-
tionalen Rechts, wie im nächsten Teil diskutiert wird.

9.3.2 Re exion der post-/kolonialen Asymmetrien im internationalen Recht

Das internationale Recht und seine Gerichte werden – neben Parlament/Politik,
Wissenscha t und nicht zuletzt den Medien – als eine zentrale Arena für den An-
erkennungskampf der Ovaherero und Nama adressiert, wie in der Untersuchung
bereits an verschiedenen Stellen deutlich gemacht wurde (vgl. Löytömäki 2013;
Schaller 2011). Nicht nur haben Vertreter*innen der Ovaherero erst über den ›ju-
ristischen Umweg‹ internationale Aufmerksamkeit für ihren Fall erzeugen kön-
nen; die Frage der juristischen Anerkennbarkeit des kolonialen Unrechts und der
daraus (möglicherweise) resultierenden Wiedergutmachungsverp lichtungen bil-
det im gesamten Untersuchungszeitraum einen wichtigen Orientierungsrahmen
für die Auseinandersetzungen um die Anerkennung des Genozids. Dabei wird ins-
besondere auf das internationale Völkerrecht und die Menschenrechte als De-/Le-
gitimationsressource rekurriert. Dass es sich dabei jedoch nicht um eine neutrale
Größe handelt, sondern das einstige europäische Völkerrecht sowie die interna-
tionalen Menschenrechte (insbesondere die UN-Genozid-Konvention von 1948) –
zumal aus postkolonialer Perspektive – als historisch in einem spezifischen eu-
ropäischen Kontext entstanden und als vermachtet zu sehen ist (und somit insbe-
sondere von Gerechtigkeit als Ideal zu unterscheiden), soll in diesem Teil vertiefend
diskutiert werden. In der nachfolgenden Analysegeht es vor allem darum, auf wel-
che Weise die bestehende internationale Rechtsordnung den Erinnerungskampf
der Ovaherero und Nama bedingt und ob bzw. inwiefern die gesetzlichen Normen
medial re lektiert werden, die eine (juristische) Anerkennung von Nachfahr*innen
der Opfer des Genozids in SWA ermöglichen sollen, aber auch erschweren.

Ambivalente Anrufungen des internationalen Rechts
Im untersuchten medialen Diskurs wird das internationale Recht, insbesondere
das Völkerrecht und die Menschenrechte, als Ressource zur Legitimation oder De-
legitimation der Forderungen nach Anerkennung und Entschädigung herangezo-
gen. Dabei wurde in den vorausgegangenen Analysen anschaulich gemacht, dass
das Recht als Norm einen ambivalenten Status erfährt. Einerseits wird auf das
internationale Recht als ›Instrument der Vergangenheitsbewältigung‹ rekurriert,
wenn etwa die Menschenrechte von Nachkommen von Opfern des Kolonialismus
als starker und nützlicher Diskurs für historische Gerechtigkeit angerufen wer-
den und im Sinne der neuen internationalen Moral eine Anerkennung des Geno-
zids und damit verbunden ein modernes Konzept der ›Wiedergutmachung‹ nach
dem Vorbild von Entschädigungszahlungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter*in-
nen zur Debatte stehen (vgl. Barkan 2002). Andererseits wird im Diskurs anschau-
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lich, dass das Völkerrecht Klagen von Nachfahr*innen von Opfern des Kolonialis-
mus (insbesondere von ›indigenen Gruppen‹) letztlich begrenzt und ehemalige Ko-
lonialmächte durch den Einwand der staatlichen Immunität schützt, wie ihn die
Bundesregierung wiederholt gegen Klagegesuche der Ovaherero und Nama an-
führt. Eine solche völkerrechtlich begründete Abwehrhaltung findet sich nicht nur
in den Anfangsjahren des Untersuchungszeitraums als Reaktion auf die von Rirua-
ko vertretene Sammelklage, sondern kann weit darüber hinaus bis in die gegen-
wärtige Erinnerungspolitik ausgemacht werden.Wie im Folgenden gezeigt werden
soll, ist insbesondere das Völkerrecht der Gegenwart entgegen der Behauptung von
der Universalität des internationalen Rechts von kolonialen Asymmetrien geprägt,
welche den Erinnerungs-/Anerkennungskampf der Ovaherero und Nama bedin-
gen.

Verweise auf asymmetrische völkerrechtliche Grundlagen
Die völkerrechtliche Bewertung des kolonialen Unrechts an den Ovaherero undNa-
ma ist zentral für die juristische Anerkennung, welche wiederum auch eine sym-
bolische Anerkennung bedingt. Die juristischen Auseinandersetzungen imHinter-
grund (und vor allem die technischen Hürden und Abwehrmechanismen), die den
Erinnerungskampf bedingen, werden im medialen Diskurs – der sich in erster Li-
nie auf die o fizielle Regierungspolitik konzentriert – wenig thematisiert. An eini-
gen Stellen wird zwar darauf verwiesen, dass die klagenden Ovaherero mit ihren
früheren Entschädigungsgesuchen bereits vor dem Europäischen Gerichtshof in
Den Haag »schon deshalb« gescheitert seien, »weil das Gericht nur Staaten, nicht
aber einzelne gesellscha tliche Gruppen als Partei akzeptiert« (SZ, 31.8.2001, Ver-
nichtender Feldzug). Diese rechtlichen Normen und institutionellen Ausschlüsse
werden hier jedoch nicht weiter problematisiert. Auch in anderenDiskursfragmen-
ten wird die Tatsache, dass es »keine völkerrechtlichen Grundlagen« (SZ, 12.8.2004,
Ein historischer Schritt) für Entschädigungsforderungen für koloniales Unrecht
gäbe, aufgrund derer die Klagen der Ovaherero verhandelt werden könnten, als
quasi naturgegeben hingenommen. Alternativen werden kaum re lektiert. Ten-
denziell werden die geringen Erfolgsaussichten der angestrengten Sammelklagen
der Opfergruppen diskursiv zur Delegitimierung der Entschädigungsforderungen
herangezogen. In dieser Hinsicht kann im Anschluss an die Kritik von Kaapanda-
Girnus (2010) festgestellt werden, dass das bestehende Völkerrecht nicht darauf
vorbereitet ist, die Nachfahr*innen der Opfer des Genozids anzuhören und als völ-
kerrechtliche Subjekte anzuerkennen. Letztlich bringt es sie somit zumSchweigen.

Wie ich bereits in Kapitel 7.1 sichtbar gemacht habe, scheiterte die Klage der
Ovaherero vor einemWashingtoner Gericht, da die zuständige Justizverwaltung in
der Bundesrepublik eine förmliche Zustellung der Klage bereits im Februar 2002
»unter Berufung auf ›deutsche Hoheitsrechte‹« verweigert hatte.Hinter den »deut-
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schen Hoheitsrechten« steht das völkerrechtliche Prinzip der staatlichen Souverä-
nität, welches besagt, dass »kein souveräner Staat über seinesgleichen ohne des-
sen Einwilligung zu Gericht sitzen darf« (FAZ, 6.8.2004, Spätfolgen des Imperia-
lismus), wie in diesem Gastbeitrag erläutert wird. Das Argument der staatlichen
Immunität scheint im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um eine (ju-
ristische) Anerkennung des Genozids an den Ovaherero und Nama – neben der
Frage der technischen Anwendbarkeit der UN-Genozid-Konvention (vgl. Kapitel
5.3.2) und einer eventuellen Schutzverp lichtung des Deutschen Reichs als sog. ko-
loniale ›Schutzmacht‹ gegenüber den Kolonialisierten – entscheidend und daher
besonders stark umkämp t. Ein solcher Einwand wurde bspw. im Kontext der UN-
Konferenz in Durban vonseiten der USA vorgebracht und bemerkenswerterweise
in einem Diskursbeitrag als »abwegig« bezeichnet:

»Vieles hängt von Entwicklungen in den USA ab. Dort werden zur Stunde Sammel-
klagen vorbereitet, um die Forderung nach Reparationen vor Gericht klären zu las-
sen. Schwarze Topanwälte wie Johnny Cochrane, einst Verteidiger von O.J. Simp-
son, ho fen auf Bewusstseinswandel bei den Richtern der USA. 1915 wurde eine
Klage, die von der US-Regierung 68 Millionen Dollar Entschädigung für die staatli-
chen Einnahmen aus der Sklavenarbeit auf US-Baumwollplantagen forderte, noch
abgewiesen – unter der abwegigen Begründung, die US-Regierung könne nicht
gegen ihren eigenen Willen verklagt werden.« (taz, 3.8.2001, Das 777-Billionen-
Dollar-Ding)

Mit Blick auf die Anerkennung und Entschädigung des Ovaherero- und Nama-
Genozids scheint im untersuchten medialen Diskurs hingegen (nahezu) ein Kon-
sens darüber zu bestehen, dass die staatliche Souveränität bedingungslos zu ach-
ten sei:

»Auch der Erfolg erhobener Zivilklagen wird vielfach von der völkerrechtlichen
Bewertung der Ereignisse determiniert. Die Herero beriefen sich auf den Alien
Tort Claims Act, ein amerikanisches Bundesgesetz aus dem Jahr 1789, das nach
heute vorherrschender Deutung die Verletzung universellen Völkergewohnheits-
rechts voraussetzt; Völkermord oder Sklaverei jedenfalls fallen hierunter. Das
Völkerrecht setzt dem Erfolg solcher Klagen zugleich aber auch Grenzen. Gegen
ihn gerichteten Klagen wird ein Schädigerstaat grundsätzlich mit dem Einwand
der staatlichen Immunität begegnen: Kein souveräner Staat darf über seinesglei-
chen ohne dessen Einwilligung zu Gericht sitzen. Dieser eherne Grundsatz wird
in der Rechtspraxis allerdings fortschreitend aufgeweicht, was auch Deutschland
zu spüren bekam.« (FAZ, 6.8.2004, Spätfolgen des Imperialismus)

In diesem Beispiel wird zum einen deutlich gemacht, inwiefern das Völkerrecht
mit dem »Einwand der staatlichen Immunität« Entschädigungsklagen wie denen
der Ovaherero »Grenzen« setzt; zum anderen erscheint der »eherne Grundsatz«
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der staatlichen Souveränität hier jedoch auch als geschwächt und prinzipiell ver-
änderbar.Wenngleich eine solche Entwicklung in der dominanten Deutung als Be-
drohung konstruiert wird, werden das Völkerrecht und das Souveränitätsprinzip
im medialen Diskurs zumindest ansatzweise auch einer postkolonialen Kritik un-
terzogen, deren emanzipatorisches Potenzial jedoch deutlich begrenzt bleibt, wie
im Folgenden näher betrachtet werden soll.

Postkoloniale Kritik an der völkerrechtlichen Ordnung als »Alibi«
Eine postkoloniale (und feministische) Kritik an der bestehenden Rechtsordnung
(insbesondere demVölkerrecht) hat sich im Feld der Postcolonial Legal Studies her-
ausgebildet, wie ich in Kapitel 5.3 skizziert habe.Wie hier insbesondere im Rekurs
auf die Studien von Antony Anghie argumentiert wurde, wirken koloniale Asym-
metrien wesentlich in Diskursen über Souveränität und internationales Recht in
der gegenwärtigen völkerrechtlichen Ordnung fort. Sie prägen auch die globale
Menschenrechtspolitik, deren politische Normen Spivak (2010) kritisch als »Alibi«
entlarvt. Mit Blick auf den untersuchten medialen Diskurs fällt auf, dass derartige
kritische postkoloniale Perspektiven marginal bleiben.

In dem bereits zitierten Gastbeitrag »Spätfolgen des Imperialismus« (FAZ,
6.8.2004) erörtert der Völkerrechtler Jörn Axel Kämmerer ausführlich die Ge-
schichte des Völkerrechts und zeigt dessen Entwicklung im kolonialen Kontext
sowie die damit einhergehenden Herrscha tsansprüche und Ausschlüsse auf,
die er jedoch im Verlauf der Dekolonialisierung als weitestgehend überwunden
darstellt. Kämmerer zufolge vollzog sich in den 1940er- und 1950er-Jahren nicht
nur »der Übergang vom eurozentrischen zum universellen Völkerrecht, sondern
Dokumente wie die UN-Menschenrechtsdeklaration von 1948 und die im Folgejahr
verabschiedeten Genfer Rotkreuz-Konventionen werteten sowohl die Individual-
rechte als auch das humanitäre Völkerrecht erheblich auf« (ebd.). Nichtsdestotrotz
schließt er seine Ausführungen damit, dass die nun unabhängigen Staaten als
neue Mitglieder im internationalen Bund diese Asymmetrien gleichwohl akzep-
tieren müssten: »Gewiß dürfen ›newly independent states‹ nicht mit rechtlichen
Hypotheken aus kolonialer Vergangenheit belastet werden. Mit dem Umstand,
daß das Völkerrecht nicht stets ein universelles war, müssen sie sich jedoch ebenso
abfinden wie damit, daß historische Ereignisse stets nur am rechtlichen Maßstab
ihrer Zeit gemessen werden können« (ebd.).

Als postkoloniale Kritik ›verkleidet‹ (Cornell) werden in dem Beitrag grundle-
gende Prinzipien des Völkerrechts letztlich verabsolutiert, anstatt in Richtung ihrer
notwendigen Überwindung zu weisen. Wie Pichl (2015) kritisch bemerkt, reihen
sich derartige Bestätigungen der staatlichen Souveränität ein »in die Tradition ei-
ner problematischen kolonialen Praxis, die auf der Berliner Afrika-Konferenz von
1884-1885 beschlossen wurde: Nach Artikel 34 und 35 der Berlin West-Africa Con-
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vention sei Souveränität ein Prinzip, das nur europäischen Staaten zukommt«. Auf
diese Weise werden die von der deutschen Bundesregierung vertretene politische
Abwehrlinie sowie bestehende Machtasymmetrien im internationalen Rechtssys-
tem gestärkt (vgl. auch Kaapanda-Girnus 2010).Dass das Völkerrecht widersprüch-
licher ist, als es ›Expert*innen‹ wie z.B. Kämmerer, Vertreter*innen der Bundesre-
gierung u.a. darstellen, und in der juristischen Fachdebatte durchaus Positionen
vertreten werden, die davon ausgehen, dass durchaus »völkerrechtliche Verp lich-
tungen des Deutschen Reiches [bestanden,] einen Genozid zu unterlassen bzw. zu
verhindern«, wird im untersuchten medialen Diskurs nur am Rande sichtbar ge-
macht (vgl. Jaguttis 2010: 288; Pichl 2015). Mit Blick auf die weiter oben aufgewor-
fene Frage der Legitimität der Vertretung der Opfergruppen durch die namibische
Regierung wird etwa das Gegenargument formuliert, dass es sich bei den Kriegen
zwischen deutscher Kolonialmacht und Ovaherero und Nama doch um »Kriege
zwischen Nationen« gehandelt habe.

»Tatsächlich waren die Kriege zwischen Deutschen und Herero sowie zwischen
Deutschen und Nama Kriege zwischen Nationen. Bis zu ihrem Ende 1908/09 wa-
ren die Beziehungen zwischen der Kolonialmacht und den Herero und Nama ver-
traglich geregelt. Eine Lösung der Probleme, die die Herero und Nama erlitten
haben, kann also nicht mit dem Verweis auf zwischenstaatliche Verhandlungen
zwischen Deutschland und Namibia geleistet werden. Andere Fälle kollektiv erlit-
tenen Unrechts, etwa durch Opfer Nazideutschlands, wurden auch nicht immer in
zwischenstaatlichen Verhandlungen zufrieden stellend geklärt, manche Gruppen
haben Deutschland deshalb vor Gericht gebracht.« (taz,12.8.2004, Eine Frage der
politischen Ethik)

Eine solche Feststellung ist relevant, da ein völkerrechtlicher Status der Ovaherero
und Nama seitens der o fiziellen Entschädigungspolitik der Bundesregierung ne-
giert und als Argument dafür angeführt wurde, dass nur mit der namibischen Re-
gierung, nicht aber mit einzelnen Gruppen verhandelt würde. Durch den Verweis
auf die völkerrechtlichen Bestimmungen werden die Forderungen nach Anerken-
nung und Entschädigung sowie Mitbestimmung der Ovaherero und Nama legiti-
miert, die zwischenstaatlichen Verhandlungen zwischen den Regierungen Nami-
bias und der Bundesrepublik dagegen als unzureichend gedeutet. Demgegenüber
wird hier abermals auf das Vorbild von NS-Opfergruppen verwiesen, deren Forde-
rungen ebenfalls nicht durch zwischenstaatliche Anliegen »zufriedenstellend ge-
klärt« werden konnten, sondern gerichtliche Prozesse erforderten. Das internatio-
nale Recht wird somit als übergeordnete Instanz post-/kolonialer Entschädigungs-
politik und als alternative Lösung des politischen Kon liktes um die Anerkennung
des Ovaherero- und Nama-Genozids konstruiert.
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9.4 Zwischenfazit

In diesem Kapitel habe ich die Frage in den Mittelpunkt gestellt, unter welchen
Bedingungen und innerhalb welcher gesellscha tlichen Normen eine »kosmopoli-
tische Erinnerung« und Anerkennung im Diskurs um den Ovaherero- und Nama-
Genozid ermöglicht oder auch verhindert wird. Mittels eines erweiterten gesell-
scha tstheoretischen Verständnisses von Anerkennung und Umverteilung habe ich
den Fokus hier auf (materielle) Aspekte gelenkt, die in den vorherigen Analysen –
die sich vorwiegend auf die Ebene der medialen Repräsentation konzentrierten –
nicht oder nur am Rande berücksichtigt wurden.

Die Analyse im ersten Teil (Kapitel 9.1) hat gezeigt, dass sich die Erinnerung an
den Genozid an den Ovaherero und Nama imWandel befindet und sich der domi-
nante Diskurs der »kolonialen Amnesie« zu einem (selbst-)kritischen Diskurs ö f-
net, in dem auch Perspektiven von Nachkommen der Opfer gehört werden. Aller-
dings dominieren Perspektiven des weißen Täter*innenkollektivs. Neben den aner-
kennenden Elementen finden sich in den untersuchten Beiträgen auch solche einer
Verharmlosung oder gar Leugnung deutscher Kolonialverbrechen und Schuldab-
wehr. Insofern kann nicht von einem »Ende der kolonialen Amnesie«, sondern mit
Stoler von einer »kolonialen Aphasie« gesprochen werden. Denn so lässt sich die
blockierte gesellscha tliche Erinnerung an den Genozid in SWA und die ›politische
Unordnung‹, die sich auch immedialen Diskurs zeigt, in ihrerWidersprüchlichkeit
fassen.

Hinsichtlich der ese einer Kosmopolitisierung finden sich zum einen Elemen-
te einer globalisierten Erinnerungskultur, in der vielfach auch auf andere Kolonia-
lismen verwiesen wird und in der die Auseinandersetzungen um eine Anerken-
nung und Entschädigung des Ovaherero- und Nama-Genozid als ein ›Fall‹ heraus-
gestellt werden, der hierzulande besonders prominent sei. Zum anderen zeigen
sich Elemente eines nationalen Selbstverständigungsdiskurses, in dem es wesent-
lich um das Selbst- und Außenbild Deutschlands und die Abwehr einer »doppelten
Schuld« und nicht zuletzt um die Sicherung geopolitischer Interessen geht und
der zu großen Teilen als Ausdruck einer weißen Erinnerungskultur charakterisiert
werden kann. Folglich kann hier von einer »kosmopolitisierten« Erinnerungskul-
tur gesprochen werden, die sich durch eine Pluralität von Bezügen und im Sin-
ne von Beck in einem »Sowohl-als-auch« auszeichnet, deren transformatives und
emanzipatorisches Potenzial jedoch beschränkt scheint. Wenngleich »die neue in-
ternationale Moral« (Barkan 2002) als globalisierte politische Norm imDiskurs an-
gesprochen wird, bleibt der Blick jedoch meist auf der Seite des ›nationalen‹ Tä-
terkollektivs und der ›eigenen‹ Geschichte verha tet. Insbesondere zeigt die Ana-
lyse, dass Bezüge auf den Holocaust und die NS-Wiedergutmachungspolitik, die
von Nachfahr*innen der Opfer des Genozids in SWA strategisch im Sinne eines
»H/holocaust parallelism« (Miles 2010) eingesetzt werden, im medialen Diskurs
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nicht unbedingt zu Nähe, Sympathie und Anerkennung führen, sondern aus der
Perspektive der Tätergesellscha t im Gegenteil überwiegend Distanz und Abwehr
hervorrufen. Im Sinne einer vermeintlich ›universalen‹ Norm wird der Holocaust
vonNachkommen derOpfer als Referenz für Anerkennung undEntschädigung his-
torischenUnrechts angerufen. Allerdings erfolgt dies unter der Bedingung, dass sie
sich in den westlichen Diskurs einschreiben und sich europäischen Normen der
Anerkennung (von Genozid-Opfern) unterwerfen. Dennoch werden sie aufgrund
dieser eurozentrischen normativen Struktur, die wesentlich auf einer kolonialen
Zweiteilung der Welt in Globalen Süden und Globalen Norden – bzw. mit Hall ge-
sprochen alsWest/Rest (vgl. Kapitel 2.2) – basiert, nicht als gleichwertige Opfer an-
erkannt. Speziell bei der Anerkennung ›afrikanischer Opfer‹ zeigen sich wiederholt
rassistisch begründete Wissensordnungen und Normierungen sowie Kontinuitä-
ten in der Geschichte von Rassismen im deutschen Kontext. Nichtsdestotrotz wird
v.a. in der Debatte um den Armenien-Genozid kritisch auf die ausstehende An-
erkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids und die »Doppelmoral« der Bun-
desregierung aufmerksam gemacht und dabei im Sinne einer kosmopolitischen,
multidirektionalen Erinnerungskultur wiederumder bundesdeutsche Umgangmit
dem Holocaust als moralischer Maßstab gesetzt. Die Anerkennung des Genozids
und seiner Opfer ist folglich weder ein eindeutiger noch ein linear verlaufender
Prozess im Sinne einer ›Erfolgsgeschichte der Vergangenheitsbewältigung‹, son-
dern stets als dynamisch, ambivalent und umkämp t zu betrachten.

In der Analyse wurde in Teil 9.2 deutlich, dass Machtverhältnisse auf globaler
und lokaler Ebene medial sichtbar gemacht werden. Zum einen wird aufgezeigt,
inwiefern insbesondere die soziale Ungleichheit im post-/kolonialen Namibia die
Handlungsfähigkeit von Opfergruppen einschränkt. Die verbreitete Armut und die
Abhängigkeitsverhältnisse der Ovaherero, die sich ihren Lebensunterhalt im heu-
tigen Namibia zum Teil als »billige Krä te« auf weißen Farmen verdienen müssen,
werden als Folgen der Kolonialisierung und somit als eine Art fortgesetztes Un-
recht in der Gegenwart gesehen. In einer solchen historisierenden postkolonialen
Perspektive erscheinen die Forderungen nach Entschädigung bzw. einer Umvertei-
lung legitim. Die Betonung einer vermeintlich freiwilligen »Entwicklungszusam-
menarbeit«, die der namibischen Regierung von deutscher Seite als Unterstützung
in Aussicht gestellt wird und dabei als eine ›Alternative‹ zu Entschädigungszahlun-
gen speziell an die Ovaherero und Nama erscheint, bezeichne ich als ausgespro-
chen ambivalent: Zum einen bedingt diese ein ökonomisches Abhängigkeitsver-
hältnis zwischen Namibia und der Bundesrepublik, in dem die Ovaherero und Na-
ma gesellscha tlich und politisch marginalisiert bleiben; zum anderen wird durch
das Konzept der Entwicklungshilfe ein europäisches Überlegenheitsdenken repro-
duziert, die Anerkennung von Schuld und Entschädigungsverp lichtungen hinge-
gen abgewehrt. Die als deutsche ›Entwicklungspolitik‹ propagierte ›Wiedergutma-
chung‹ erscheint folglich weniger eine Umverteilung von Besitzverhältnissen ein-
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zuleiten, sondern vielmehr die historisch bedingte soziale Ungleichheit im Land
und herrschende Abhängigkeitsverhältnisse auf lokaler und globaler Ebene zu stüt-
zen sowie eine kritische Erinnerungskultur zu verhindern.

Machtasymmetrien und Ausschlüsse prägen auch die transnationale Erinne-
rungspolitik und das internationale Recht, wie in Teil 9.3 mit Blick auf die Frage
der politischen Repräsentation und Partizipationsmöglichkeiten für Nachfahr*in-
nen der Opfer gezeigt wurde. Hier wird medial sichtbar, dass Opfergruppen der
Ovaherero und Nama nicht von der namibischen Regierung repräsentiert werden
(können), darüber hinaus aber von den bilateralen Gesprächen zwischen den Re-
gierungenNamibias und der Bundesregierung ausgeschlossen werden.Dabei wird
nicht nur vonseiten der Opfergruppen, sondern auch vonseiten der namibischen
Regierung Kritik an dem zur Schau gestellten Paternalismus der Bundesregierung
laut, welche die Bedingungen für eine Anerkennung zu bestimmen sucht.





10. Fazit und Ausblick

Diese Arbeit hat das Phänomen umkämp ter post-/kolonialer Erinnerungsdiskur-
se in der gegenwärtigen Medienkultur am Beispiel der Auseinandersetzungen um
den Ovaherero- und Nama-Genozid in der Print- und Online-Berichterstattung in
Deutschland untersucht.

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildete die Beobachtung einer (neu-
erlichen) Konjunktur von Debatten um die Kolonialvergangenheit in der bundes-
deutschen Ö fentlichkeit, in deren Fokus die Kolonialverbrechen in der damaligen
Kolonie ›Deutsch-Südwestafrika‹ (von 1884 bis 1919, dem heutigen Namibia) und
die damit verbundenen Forderungen nach Anerkennung und Entschädigung von
Nachfahr*innen der Opfer standen. Die Analyse konzentriert sich dabei auf einen
Zeitraum von 15 Jahren, in dem die hegemoniale Wissensordnung in der medialen
Ö fentlichkeit irritiert wird und ein polyphoner Kommunikationsraum entsteht,
indem kontrovers über die historischen Ereignisse und die damit verbundenen
Forderungen nach Anerkennung und Entschädigung debattiert wird und sich in
der Berichterstattung ein ö fentlich-medialer post-/kolonialer Erinnerungsdiskurs
herausbildet.

Ein übergeordnetes Anliegen dieser Arbeit war es, im ersten Teil eine theoreti-
sche Rahmung zu konzeptualisieren, um das Verhältnis von Erinnerung, Medien-
kultur sowie Kosmopolitismus und Post-/Kolonialismus zu beleuchten. Ausgehend
von den theoretischen Auseinandersetzungen konnte im zweiten Teil eine gesell-
scha tstheoretisch re lektierte empirische Medienanalyse erfolgen. Konkret habe
ich in der vorliegenden Untersuchung mittels einer qualitativen wissenssoziolo-
gischen Diskursanalyse empirisch rekonstruiert, wann, wie und unter welchen
Bedingungen erinnerungskulturelles Wissen um deutsche Kolonialverbrechen in
SWAund ihre Folgen in der Berichterstattung hervorgebracht und verhandelt wird.

Der Gang der Untersuchung soll im Folgenden noch einmal rekapituliert und
die zentralen Ergebnisse vor dem Hintergrund der entwickelten theoretischen
Rahmung zusammengefasst werden. Daran anschließend werde ich insbesondere
das methodische Vorgehen und Material der Untersuchung re lektieren und
ein Ausblick für weitere Forschungen bieten. Zuletzt werde ich die anhaltende
Aktualität und gesellscha tspolitische Relevanz des emas herausstellen.



416 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

10.1 Zusammenfassung der theoretischen Rahmung

Im ersten Teil der Arbeit habe ich die spezifische theoretische Forschungsperspek-
tive und das begri lich-konzeptuelle Instrumentarium für die empirische Analyse
entwickelt. Die theoretische Auseinandersetzung mit bestehenden Ansätzen ver-
stehe ich mit Stuart Hall (2000: 45) als einen »notwendigen Umweg oder die not-
wendige Verzögerung über die eorie«. Wie ich in der Einleitung und Kapitel 2
dargelegt habe, versteht sich diese Arbeit übergeordnet als kritische, gesellscha ts-
theoretisch fundierte Medienkulturforschung in der Tradition der Cultural Stu-
dies und zeichnet sich durch eine dekonstruktivistische und repräsentationskri-
tische Perspektive aus. Aufgrund ihres thematischen Untersuchungsgegenstands
und Erkenntnisinteresses ist sie zudem wesentlich durch eine dezidiert post-/kolo-
niale Lesart geprägt, d.h. die Arbeit fragt grundsätzlich machtkritisch nach dem
Fortbestehen kolonialer Strukturen in der gesellscha tlichen Gegenwart. Über die
Cultural Studies und Postcolonial Studies hinaus bezieht sie sich auf forscherische
Ansätze verschiedener Felder und leistet einen transdisziplinären Beitrag für ak-
tuell relevante Fragen zum gesellscha tlichen Umgang mit der Kolonialvergangen-
heit und speziell dem Ovaherero- und Nama-Genozid und seinen Langzeitfolgen.
Im Fokus des Erkenntnisinteresses stand die Frage nach der Bedeutung von Mas-
senmedien und speziell journalistischer Berichterstattung in post-/kolonialen Aus-
einandersetzungen um die Kolonialgeschichte und damit verbundene gegenwärti-
ge Kämpfe um Anerkennung und Entschädigung. Mit dieser Ausrichtung versteht
sich die vorliegende Untersuchung auch als Beitrag einer kritischen Erinnerungs-
kulturforschung, in deren Mittelpunkt Fragen nach der Bedeutung von Massen-
medien und speziell Journalismus im Zusammenhang mit gesellscha tlichen Aus-
handlungsprozessen um die koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart
stehen.

Umkämpfte Erinnerungsdiskurse
Im Anschluss an die Memory Studies und ihre grundlegenden Konzeptionen von
kollektiven und kulturellen Gedächtnis bzw. von Erinnerungskulturen habe ich in
Kapitel 3 meinen spezifischen Begri f von umkämp ten post-/kolonialen Erinnerungs-
diskursen entwickelt. In Anlehnung an den in den Cultural Studies zentralen Be-
gri f struggle hebe ich mit diesem Begri f hervor, dass es sich um gesellscha tli-
che und diskursive Aushandlungsprozesse handelt, die grundsätzlich kon liktreich
und vermachtet sind. Gewinnbringend war hier für meine Überlegungen v.a. – er-
gänzend zu den etablierten kulturwissenscha tlichen Konzepten – vor allem der
Rückgri f auf Ansätze der Popular Memory Group, welche im Anschluss an Überle-
gungen von Foucault eine stärker gesellscha tstheoretisch fundierte und vor allem
machtkritische Perspektive einbringen. In dieser Perspektive habe ich den unter-
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suchten Pressediskurs als einen gesellscha tlichen, umkämp ten, ö fentlichen Er-
innerungsdiskurs gefasst. In den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um den Ge-
nozid an den Ovaherero und Nama manifestiert sich in herausragender Weise,
dass der Umgang mit der kolonialen Vergangenheit heute v.a. eine Frage der ge-
genwärtigen Erinnerungskultur und -politik ist. Es handelt sich dabei wesentlich
um einen fortlaufenden diskursiven Prozess kollektiver Bedeutungsproduktion, in
dessen Zuge die Geschichte(n) der kolonialen Vergangenheit ö fentlich re-/kon-
struiert werden, um Handeln in der gesellscha tlichen Gegenwart zu orientieren
und insbesondere lauter werdende Forderungen nach ›Wiedergutmachung‹ auf-
seiten der Nachfahr*innen der Opfer einzuordnen. In diesem Sinne habe ich in
der vorliegenden Untersuchung eine sozialkonstruktivistische Perspektive auf ge-
genwärtige Erinnerungsdiskurse eingenommen, die danach fragt, wie kollektives
Wissen über die koloniale Vergangenheit ö fentlich-medial hervorgebracht und ge-
gen andere Versionen durchgesetzt wird. Dabei geht es in erster Linie um die
ö fentlich-kommunikative Hervorbringung und Aushandlung von Erinnerungsdis-
kursen in der journalistischen Berichterstattung. Betont werden soll, dass es sich
dabei stets um umkämp te gesellscha tliche Prozesse handelt, welche von gegen-
wärtigen post-/kolonialen Machtverhältnissen geprägt sind.

Journalismus als vermachtete öffentliche Arena und memory agent
Die in Kapitel 4 skizzierten Ansätze der Cultural Studies haben meine gesell-
scha tstheoretisch fundierte Perspektive auf die gegenwärtige Medienkultur
weiter konturiert. Die Ausführungen haben zunächst gezeigt, dass das Medien-
verständnis der Erinnerungskulturforschung für die vorliegende Untersuchung
weiterer theoretisch-konzeptioneller Ausarbeitung bedur te. Die Modelle der
Cultural Studies betonen den Prozesscharakter massenmedialer Kommunikation
und bieten eine Erweiterung für bisherige Medienbegri fe der Erinnerungskul-
turforschung. Sie machen deutlich, dass Medien nicht einfach ›Speicher‹ oder
›Vermittler‹ von gesellscha tlichen (Erinnerungs-)Diskursen sind, sondern diese
selbst hervorbringen. Speziell Journalismus wird in dieser Perspektive als kul-
tureller Diskurs der Bedeutungsproduktion bzw. als Diskurs gesellscha tlicher
Selbstverständigung betrachtet, der gesellscha tliche Orientierung ermöglicht,
dabei allerdings auch als Ausdruck von Macht gelesen werden kann und selbst
Machte fekte tätigt. Wichtig war mir hier, die doppelte Funktion von Journalis-
mus hervorzuheben: Er bietet eine ö fentliche Arena für erinnerungskulturelle
Auseinandersetzungen verschiedener sozialer Akteur*innen, zugleich sind Jour-
nalist*innen selbst aber auch als aktive Erinnerungsagent*innen (memory agents)
zu betrachten. Insbesondere Stuart Halls Überlegungen zur dreifachen kulturellen
Funktion der Massenmedien erhellen in dieser Hinsicht die gesellscha tliche
Machtfrage. Bezogen auf diskursive Kämpfe um gesellscha tliche Erinnerungen
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lässt sich hieran theoretisch argumentieren, dass mediale Texte zur deutschen
Kolonialzeit und dem Genozid an den Ovaherero und Nama in einem größeren
kulturellen Zusammenhang als Elemente eines komplexen und prinzipiell unabge-
schlossenen gesellscha tlichen Prozesses der Bedeutungsproduktion zu betrachten
sind. Journalistische Beiträge beziehen sich kommunikativ auf bestehende Wis-
sensvorräte und knüpfen an Diskurse an. Vielfach reproduzieren sie dabei bereits
etablierte Deutungen der Vergangenheit, können diese aber auch herausfordern
und umdeuten sowie neue emen, Aspekte oder Perspektiven einbringen.

Kosmopolitisierung und Anerkennung aus postkolonialer Perspektive
In Kapitel 5 habe ich die Überlegungen zu Erinnerungsdiskursen in der gegen-
wärtigen Medienkultur auf aktuelle Bedingungen der Globalisierung bezogen und
dabei insbesondere die Bedeutung des globalisierten Diskurses um den Holocaust
diskutiert. Ergänzend zu theoretischen Perspektiven und konzeptuellen Entwürfen
der Memory Studies habe ich mich auf Ansätze eines neuen kritischen Kosmopo-
litismus bezogen, der als ethische Verp lichtung die Anerkennung der Andersheit der
Anderen sieht. Argumentiert habe ich hier, dass eine Kosmopolitisierung von Erin-
nerungsdiskursen im Sinne einer Pluralisierung von Bezugsrahmen nicht automa-
tisch Anerkennung von historischem Unrecht weltweit befördert, sondern jeweils
einer di ferenzierten empirischen Überprüfung bedarf und dabei auch die gesell-
scha tlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden sollten.

Mit Schwerpunkt auf die materiellen Bedingungen für post-/koloniale Erinne-
rungsdiskurse habe ich mich kritisch mit den völkerrechtlichen Grundlagen und
der globalen Menschenrechtspolitik auseinandergesetzt und hier ein post-/kolonia-
les Dilemma aufgezeigt. Vor diesem Hintergrund habe ich ein Verständnis von An-
erkennung, Umverteilung und Partizipation als zentrale Elemente historisch-aus-
gleichender Gerechtigkeit entwickelt. Eine solche gesellscha tstheoretisch infor-
mierte, dezidiert postkoloniale Forschungsperspektive erlaubte mir, anhand des
medialen Pressediskurses um den Genozid an den Ovaherero und Nama kritisch
nach gesellscha tlichenMachtverhältnissen und Ausschlussverhältnissen post-/ko-
lonialer Erinnerungsdiskurse in der gegenwärtigen Medienkultur zu fragen und
dabei v.a. die zugrundeliegende normative Ordnung des kulturellen (nationalen)
Selbstverständigungsprozesses innerhalb der hegemonialen Ö fentlichkeit zu re-
bzw. zu dekonstruieren. Zugleich konnte ich aber auch nach den kosmopolitischen
Potenzialen der Berichterstattung zumOvaherero- und Nama-Genozid fragen und
somit gerade die Ambivalenzen zu fokussieren. Insbesondere interessierte mich
hier, unter welchen Bedingungen sich im Kontext der Globalisierung von Medien-
kulturen möglicherweise Potenziale für die Kosmopolitisierung von Erinnerungs-
diskursen entwickeln; gefragt habe ich aber auch, welche strukturellen Schwierig-
keiten mit der ›Anerkennung der Anderen‹ und der Entschädigung kolonialen Un-



10. Fazit und Ausblick 419

rechts verbunden sind. Das Verhältnis von Anerkennung, Umverteilung und Parti-
zipation/Handlungsfähigkeit (agency) sehe ich unter post-/kolonialen Bedingungen
im Zusammenhang mit umkämp ten Erinnerungsdiskursen in der gegenwärtigen
Medienkultur als zentrale Dimensionen von historisch-ausgleichender Gerechtig-
keit.

In der Zusammenführung der theoretischen Perspektiven habe ich ein Modell
entwickelt, welches Erinnerungsdiskurse, Medienkultur und Kosmopolitisierung
als zentrale Dimensionen in der Untersuchung von umkämp ten post-/kolonialen
Erinnerungsdiskursen in der gegenwärtigen Medienkultur benennt und für die
anschließende empirische Analyse des medialen (journalistischen) Diskurses um
den Ovaherero-und Nama-Genozid in Gestalt analyseleitender Teilforschungsfra-
gen operationalisiert.Zusammengefasst zeigt die vorliegende Arbeit folgende neue
theoretische Perspektiven auf:

• Sie entwickelt eine machtkritische, gesellscha tstheoretisch fundierte Perspek-
tive auf gegenwärtige erinnerungskulturelle Auseinandersetzungen um die
deutsche Kolonialgeschichte und den Genozid an den Ovaherero und Nama in
der gegenwärtigen Presseberichterstattung.

• Sie leistet einen theoretischen Beitrag zum Verständnis eines solchen (media-
tisierten) Aushandlungsprozesses als diskursive Konstruktion eines kollektiven
Gedächtnisses und betont die Pluralität, Dynamik und Umkämp theit von Er-
innerungskulturen. Dabei fokussiert sie dabei auf konkrete erinnerungskultu-
relle Praktiken der Bedeutungskonstruktion und Fragen nach Hegemonie und
De-/Legitimierung.

• Sie entwickelt eine kritische postkoloniale Lesart des gegenwärtigen medialen
Erinnerungsdiskurses um den Ovaherero- und Nama-Genozid als Problemati-
sierungsperspektive, welche über die Ebene der medialen Repräsentation hin-
ausweist und die gesellscha tlichen Machtverhältnisse berücksichtigt.

• Sie entwir t eine transdisziplinäre Perspektive auf Erinnerungsdiskurse als
vielstimmige, kommunikative, mediatisierte und zunehmend transkulturelle
Aushandlungsprozesse und verbindet dabei Ansätze aus den Feldern der
Memory Studies, Medien- und Kommunikationswissenscha t und Postcolonial
Studies mit anerkennungs- und gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen.

• Sie entwickelt einen diskursanalytischen, sozialwissenscha tlichen und spezi-
ell wissenssoziologischen Zugang für empirische Studien an der Schnittstelle
von Post-/Kolonialismus, Erinnerung und Journalismus, der Überlegungen von
Foucault zu Ereignissen und Problematisierungsweisen aufgrei t und für die
Analyse gegenwärtiger Erinnerungsdiskurse anschlussfähig ist.
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10.2 Zentrale Ergebnisse und Vorgehen der Diskursanalyse

Im Folgenden sollen nun vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen
und der bereits präsentierten Analysebefunde zusammenfassend empirisch fun-
dierte Aussagen über die besondere Dynamik von diskursiven Aushandlungspro-
zessen post-/kolonialer Erinnerungskämpfe in der gegenwärtigen Medienkultur
getro fen werden. Die Befunde der Diskursanalyse wurden in den Kapitel 7, 8 und
9 detailliert vorgestellt und amEnde eines jedenKapitels bereits zusammengefasst.

In Kapitel 7 stand die Frage nach den Diskursereignissen und Problematisie-
rungsweisen im Mittelpunkt. Hier ging es mir vor allem um die Rekonstruktion
der spezifischen Dynamik und narrativen Struktur des journalistischen Erinne-
rungsdiskurses. Wie in der theoretischen Auseinandersetzung mit Foucaults Kon-
zept der Problematisierung deutlich geworden ist, haben Ereignisse das Potenzi-
al, Diskurse zu irritieren und ihren Verlauf nachhaltig zu verändern. Vor diesem
Hintergrund habe ich die vier ausgewählten Diskursereignisse und -formationen
in chronologischer Reihenfolge insbesondere in Hinsicht darauf analysiert, wel-
ches erinnerungskulturelle (Problematisierungs-)Wissen jeweils (neu) in den Dis-
kurs eingespeist wurde und wie sich dadurch die Grenzen des politisch Sagbaren
verschoben haben.

Im Kapitel 8 lag der Fokus auf medialen Repräsentationen von Ovaherero und
Sprechpositionen von Nachfahr*innen der Opfer des Genozids. Hier habe ich im
ersten Teil mediale Repräsentationen der historischen Protagonist*innen hinsicht-
lich der Frage betrachtet, inwiefern die Opfer des Genozids medial anerkennbar
werden bzw. durch welche Repräsentationsmuster ihnen Anerkennung verwehrt
wird. Im zweiten Teil richtete sich der Blick dann auf die Frage, wie heutige Ver-
treter*innen der Ovaherero immedialen Diskurs sprechen dürfen und in welchem
Verhältnis Anzuerkennende und Anerkennende zueinander positioniert werden.

In Kapitel 9 steht die Frage im Mittelpunkt, unter welchen Bedingungen und
innerhalb welcher gesellscha tlichen Normen eine »kosmopolitische Erinnerung«
und Anerkennung im Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid ermöglicht
oder auch verhindert wird. In einer herrscha tskritischen, dezidiert postkolonialen
Problematisierungsperspektive und mittels eines erweiterten gesellscha tstheore-
tischen Verständnisses von Anerkennung (und Umverteilung) habe ich den Fokus
der Diskursanalyse hier auf Aspekte gelenkt, die in den vorherigen Analysen – de-
ren Fokus sich auf mediale Repräsentationen richtete – nicht oder nur am Ran-
de berücksichtigt wurden. In den Blick gerieten sowohl vermeintlich ›universale‹
Normen als auch globale Interdependenzen, insbesondere die geopolitisch und so-
zioökonomisch begründeten post- und neokolonialen Machtverhältnisse und Aus-
schlussmechanismen, welche den Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit be-
dingen.
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Die zentralen Ergebnisse der Diskursanalyse werde ich nun noch einmal kapi-
telübergreifend zusammenfassen und vor dem Hintergrund meiner theoretischen
Überlegungen, dem formulierten Erkenntnisinteresse und der zentralen Fragestel-
lungen dieser Arbeit diskutieren.

Wann und auf welche Weisen wird medial an den Genozid erinnert?
In der empirischen Analyse habe ich die Einreichung der HPRC-Sammelklage im
Jahr 2001 als ein Ereignis betrachtet, in dessen Zuge deutsche Kolonialverbrechen
und deren Folgen im heutigen Namibia erstmals eine breitere Berichterstattung
in der deutschsprachigen Presse erfahren haben. Die zentrale Fragestellung der
empirischen Diskursanalyse richtete sich darauf, wie der Anerkennungskampf der
Nachfahr*innen der Opfer deutscher Kolonialverbrechen – vor dem Hintergrund
der lauter werdenden Forderungen nach einer o fiziellen Entschuldigung und
Entschädigung sowie angesichts verschiedener Klageversuche und den zähen
Verhandlungen zwischen deutschen und namibischen Regierungen – gegenwärtig
im medialen Diskurs verhandelt und wie in diesem Zuge eine gesellscha tliche
Erinnerung an die historischen Ereignisse konstruiert wird. Vor dem Hintergrund
der ese einer ›kolonialen Amnesie‹ habe ich hier, anders ausgedrückt, gefragt:
Was geschieht, wenn das hegemoniale weiße Schweigen im ö fentlich-medialen
Diskurs aufgebrochen wird?

Zunächst habe ich ausgehend von der Debatte um die ese einer ›kolonialen
Amnesie‹ hinsichtlich der Herausbildung eines post-/kolonialen Erinnerungsdis-
kurses festgestellt, dass die deutsche Kolonialvergangenheit in den untersuchten
Medien überhaupt ö fentlich thematisiert und zunehmend als gesellscha tlich rele-
vant gesetzt wird. ImZuge einer kritischen Erinnerungwerden vormals dominante
Erzählungen und Deutungsmuster explizit herausgefordert, wie etwa die Aussage,
die deutsche Kolonialgeschichte sei vergleichsweise kurz gewesen und deswegen
bedeutungs- und folgenlos.

Insgesamt zeigt sich die Herausbildung eines kritischen post-/kolonialen jour-
nalistischen Erinnerungsdiskurses, der Prozess der Anerkennung kolonialen Un-
rechts verläu t dabei jedoch diskontinuierlich und ist durch größere zeitliche Lü-
cken und Brüche geprägt. In dieser Hinsicht wird deutlich, dass der Kolonialver-
gangenheit und speziell dem Genozid in SWA nur aufgrund bestimmter aktuel-
ler Ereignisse gesamtgesellscha tliche Relevanz beigemessen wird. Die Frage nach
den konkreten Anlässen der Berichterstattung lässt den Befund zu, dass zum ei-
nen aufgrund von Jubiläen im Sinne des Gedenktagsjournalismus an den Krieg und
Genozid in SWA erinnert wird; zum anderen bieten vor allem politische Ausein-
andersetzungen Anlässe für eine Berichterstattung. Daneben wurde die kolonia-
le Vergangenheit in SWA anlässlich der juristischen Klageversuche der Ovaherero
oder der Rückgabe menschlicher Gebeine an Namibia ö fentlich-medial relevant
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gesetzt. Wissenscha tliche Auseinandersetzungen bieten Kontinuität in den Aus-
einandersetzungen, sie erscheinen jedoch als Spezialdiskurs und werden überwie-
gend in den Rezensionsteilen der Zeitungen verfolgt. Das Engagement zivilgesell-
scha tlicher Initiativen bleibt im Diskurs au fällig unsichtbar und findet nur punk-
tuell im Zuge der Berichterstattung über herausragende Ereignisse Erwähnung.

Wie die empirische Analyse zeigt, wird im Untersuchungszeitraum von 2001
bis 2016 sukzessive (historisches) Wissen um die deutsche Kolonialherrscha t in
SWA und insbesondere die Kolonialkriege gegen die Ovaherero und Nama und
deren Folgen herausgebildet, auf dessen Grundlage der Kampf um Anerkennung
verhandelt wird. Dabei wird in referierenden Berichten in erster Linie auf ›Daten
und Fakten‹ gesetzt, die Erzählung wird jedoch gerade in Reportagen und Features
stark dramaturgisch au bereitet. Durch die intensive Berichterstattung bildet sich
im Untersuchungszeitraum eine Erzählung über den Genozid und seine Folgen
im heutigen Namibia heraus, welches in hinsichtlich der zentralen Daten und In-
terpretationen kohärent ist, im Sinne einer agonistischen Erinnerungskultur aber
auch Widersprüche und gesellscha tliche Deutungskämpfe sichtbar macht.

Im Rückbezug auf die Debatte um die ese einer ›kolonialen Amnesie‹ bzw.
›Aphasie‹ in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit zeigt meine Analyse, dass die ko-
loniale Vergangenheit in der journalistischen Berichterstattung zunehmend aktiv
erinnert und dabei selbst die ›koloniale Amnesie‹ auf politischer und gesellscha t-
licher Ebene kritisch thematisiert wird. Über die Berichterstattung bildet sich eine
mediale erinnerungskulturelle Ö fentlichkeit heraus, innerhalb derer verschiede-
ne Stimmen zu Wort kommen und so ein vielstimmiger Kommunikationsraum
entsteht. Dabei verschieben sich anlässlich verschiedener Diskursereignisse und
medialer Interventionen die Grenzen des Feldes des politisch (Nicht-)Sagbaren.
Gerade für eine Analyse, die auf die Ambivalenzen post-/kolonialer Erinnerungsdis-
kurse zielt, ist eine di ferenzierte Darstellung der Befunde gefordert. Statt von ei-
nem grundlegenden »Wandel« post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse erscheint es
auf der Grundlage der präsentierten Ergebnisse der Analyse angemessener, hier
von Verschiebungen von Sagbarkeiten und Deutungshoheiten in der hegemonialen
Ö fentlichkeit zu sprechen.

Journalistische Bezeichnungen für den Genozid
Ein wichtiger Anhaltspunkt für die Diskursanalyse waren die Begri lichkeiten, die
in den untersuchten Artikeln für den Genozid an den Ovaherero und Nama ge-
wählt worden sind. Dabei fällt auf, dass in vielen der früheren Artikel Anfang der
2000er-Jahre verschiedene Bezeichnungen – von »Aufstand« oder »Massaker« bis
zu »Verbrechen« und »Völkermord« – gewählt werden; abwehrend wird auch von
einem »angeblichen Völkermord« geschrieben. Im Verlauf des Untersuchungszeit-
raums setzt sich ab dem Jahr 2004 dann der Begri f »Völkermord« medien- und
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redaktionsübergreifend durch und wird fast einheitlich verwendet – lange bevor
der Genozid im Jahr 2015 vom Bundestag (Lammert) und Auswärtigen Amt o fiziell
als solcher anerkannt worden ist. Der ö fentlich-mediale Diskurs setzt sich damit
über die Grenzen des politisch Sagbaren hinweg, wobei die Frage der Einordnung
des Genozids auch medial ein umstrittenes ema bleibt. Insbesondere der aus-
führlich behandelte Spiegel-Beitrag von Bartholomäus Grill mit dem Titel »Gewisse
Ungewissheiten« aus dem Jahr 2016 demonstriert, dass die Deutung des Genozids
medial auch zum Ende des Untersuchungszeitraums stark in Zweifel gezogen und
explizit die Frage gestellt wird, ob es einen solchen Völkermord ›überhaupt ge-
geben‹ habe (vgl. dazu ausführlich Kapitel 7.4.6). Dieser Artikel bildet im Sample
zwar eine Ausnahme und steht mit seiner extremen Position zu diesem Zeitpunkt
allein, nichtsdestotrotz verweist er auf kolonialapologetische Tendenzen und Ab-
wehrmechanismen, welche im Zuge der politischen Anerkennung des Genozids in
verschiedenen Teilö fentlichkeiten hervorgerufen werden (vgl. Kößler/Melber 2017:
109).

Deutlich subtiler, aber häufiger sind ambivalente Bezeichnungen wie
»Deutsch-Südwest« (FAZ, 28.9.2001), welche die aktuellen Auseinandersetzungen
auf eine ferne koloniale Konstruktion beziehen und diese mit einer erinne-
rungskulturellen Erzählung füllen. Durch die Verwendung dieser kolonialen
Bezeichnungen wird der damalige Herrscha tsanspruch – den einige Gruppen
bis heute beanspruchen – medial stabilisiert. Kritisch betrachtet habe ich insbe-
sondere koloniale Bezeichnungen wie ›Häuptling‹ und ›Stamm‹, die nicht nur im
Kontext der Rekonstruktion der historischen Ereignisse genutzt werden, sondern
auch zur Bezeichnung heutiger Generationen der Ovaherero und Nama und ihrer
zentralen Sprecher*innen im Untersuchungszeitraum, insbesondere im Zusam-
menhang mit Repräsentationen der beiden Paramount Chiefs Riruako und Rukoro
(vgl. Kapitel 8.2). Die medienübergreifende, häufig unkritische Verwendung dieser
kolonialen Begri fe verweist auf ein verbreitetes fehlendes Problembewusstsein
innerhalb der Redaktionen verschiedener Zeitungen.1 Au fällig ist zudem, dass
Agenturmeldungen in der Regel mit der Ortsmarke »Windhuk« versehen sind
und damit an einer kolonial-deutschen Schreibweise der heutigen namibischen
Hauptstadt festhalten; in den späteren Jahren des Untersuchungszeitraums wird
häufiger die o fizielle Bezeichnung »Windhoek« verwendet, woran sich einWandel
in den Redaktionen festmachen lässt.

1 In dieser Studie ging es darum, einen Überblick über Aussagen zum Ovaherero- und Nama-
Genozid in einem politisch-publizistischen Spektrum zu bieten. Auch wenn es dezidiert
nicht darum ging, die ausgewählten Medien zu vergleichen, soll hier angemerkt sein, dass
auch Beiträge aus der taz mit irritierenden Überschri ten wie »Namibier verweigern Herero-
Küsschen« (taz, 1.10.2011) diskussionswürdig sind.
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Das post-/koloniale Quellenproblem
Hinsichtlich der Frage der Quellen für die journalistische Re-/Konstruktion der
historischen Ereignisse möchte ich hier abschließend nochmals auf das be-
reits eingangs aufgeworfene post-/koloniale Quellenproblem verweisen. Wie in
der Geschichtswissenscha t, so zeigt sich auch mit Blick auf die untersuchte
Berichterstattung, dass überwiegend auf Quellen aus dem kolonialen Archiv
zurückgegri fen wird. Angeführt werden – neben Verweisen auf wissenscha tli-
che Studien – etwa Feldpostbriefe, Aufzeichnungen von Missionar*innen oder
koloniale Siedler*innen-Literatur. Mehrfach zitiert wird der sog. ›Vernichtungs-
befehl‹ von General von Trotha und weitere brutalisierende kolonial-rassistische
Aussagen von Mitgliedern der damaligen Kolonialarmee. Indem diese Quellen
wortwörtlich und teils ausführlich zitiert werden, wird der koloniale Blick auf die
ehemals Kolonialisierten und die Rechtfertigkeit der massiven Gewalt gegen sie
im gegenwärtigen medialen Erinnerungsdiskurs re-/produziert – o tmals ohne
eine kritische Re lexion und Distanzierung.

Die Perspektiven der ehemals Kolonialisierten werden dagegen ehermarginali-
siert. Ausführlichere Berichte über die spezifischen Erinnerungspraktiken derOva-
herero wie insbesondere den oturupa-Paraden bieten wertvolle Einblicke in die über
Generationen tradierten Narrative aufseiten der ehemals Kolonialisierten; solche
Beispiele finden sich im Untersuchungsmaterial aber selten und tendieren o tmals
zu einer Infantilisierung der Ovaherero (vgl. Kapitel 8.2.1). Persönliche Erzählun-
gen wie das Portrait von Erika Uazuvara Zerau stellen Ausnahmen im Sample dar
(vgl. Kapitel 8.2.5). Sie zeigen exemplarisch, wie mündliche Erzählungen und Erin-
nerungskulturen der Ovaherero für eine bundesdeutsche Ö fentlichkeit ›übersetzt‹
werden können. Zudem kehren sie den Blick um und betrachten die damaligen Ko-
lonialist*innen und heutigen Nachfahr*innen aus der Perspektive der ehemals Ko-
lonialisierten, die im heutigen Namibia als Bedienstete für die Nachfahr*innen der
damaligen ›Mörder ihres Volkes‹ arbeiten (müssen). Damit bildet dieses Beispiel
einen konstruktiven Ansatzpunkt für anerkennende Repräsentationsweisen und
Sprechpositionen in der journalistischen Berichterstattung über den Ovaherero-
und Nama-Genozid.

Wer darf/kann im Diskurs wie sprechen?
Anhand der untersuchten Berichterstattung wird deutlich, dass die gesellscha t-
lichen und politischen Auseinandersetzungen um den Genozid von Spannungen
geprägt sind und gegenwärtig nicht nur verhandelt wird, wie diese Ereignisse er-
innert werden sollen, sondern zugleich auch, wer an den Auseinandersetzungen
darüber beteiligt ist oder sein soll und wer diskursiv ausgeschlossen wird. In der
Analyse habe ich drei zentrale Gruppen von Akteur*innen identifiziert, die den
Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid maßgeblich mitgestalten: Poli-
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tiker*innen aufseiten der Bundesregierung, Vertreter*innen der Ovaherero und
Nama sowie wissenscha tliche Expert*innen.

Politiker*innen werden in diesem Diskurs als zentrale Handlungsträger*innen
und potenzielle Problemlöser*innen präsentiert. Ihr Handeln wird medial auf-
merksam verfolgt und dabei vor allem auf die Be- und Entgrenzungen des poli-
tisch (Nicht-)Sagbaren fokussiert. Die ›rhetorischen Aus lüchte‹ verschiedener Ver-
treter*innen der Bundesregierung werden in der Berichterstattung kritisch kom-
mentiert. Politiker*innen erscheinen in den meisten Fällen eher als Problemverur-
sacher*innen.

Die Ovaherero und Nama erscheinen zum einen als historische Protago-
nist*innen, zum anderen als heutige mobilisierte ›Minderheitsgruppen‹, die sich
als Nachfahr*innen der Opfer des Genozids präsentieren und Forderungen nach
Anerkennung und Entschädigung des kolonialen Unrechts artikulieren. Wie ich
in der Analyse von medialen Repräsentationen detailliert dargelegt habe, werden
Vertreter*innen der Ovaherero und Nama mittels verschiedener diskriminato-
rischer Zuschreibungen herabgesetzt; Anerkennung wird ihnen verwehrt. Sie
werden z.B. als widerständige Kontrahent*innen dargestellt, die der deutschen
Kolonialmacht nicht ausgeliefert waren, sondern ihrerseits massive Gewalttaten
begangen haben. Hier findet eine diskursive Umkehr von Opfern und Täter*innen
statt. In der Berichterstattung wird deutlich, dass klare kategoriale Zuschreibun-
gen von Opfer- und Täter*innenscha t wie auch Begri fe von ›Schuld‹ und daraus
abzuleitenden Verantwortlichkeiten zunehmend unhaltbar erscheinen (vgl. Roth-
berg 2019: 14). Im Kontext von Auseinandersetzungen um koloniales Unrecht und
seine Folgeerscheinungen ist es produktiv, mit Rothberg (2019) von »verstrickten
Subjekten« (implicated subjects) zu sprechen (vgl. Kapitel 5.1.4).

Die Forderungen nach Anerkennung kolonialen Unrechts und Stimmen von
Nachfahr*innen der Opfer des Genozids werden über die mediale Berichterstat-
tung in der bundesdeutschen Ö fentlichkeit hörbar/sichtbar. Zentrale Sprechposi-
tionen werden den Paramount Chiefs Riruako und Rukoro zugewiesen, welche als
(Haupt-)Initiatoren der Sammelklagen der Ovaherero präsentiert werden. Sie wer-
den medial jedoch in vielen Beiträgen tendenziell mit Misstrauen bedacht; bspw.
werden sie als (zu) selbstbewusst bis aggressiv, als rüpelha t und bedrohlich, als
zwielichtig und ›geldgierig‹ dargestellt – die Legitimität ihres Führungsanspruchs
wird in der untersuchten Berichterstattung wiederholt infrage gestellt. Überwie-
gendwerden Riruako und Rukoro als »umstrittene« Anführer diskreditiert, die sich
mittels der Entschädigungsforderungen politisch profilieren und persönlich be-
reichern wollen (vgl. Kapitel 8.3.1 und 8.3.2). Anhand dieser Beispiele zeigt sich
eine starke Personalisierung von Umverteilungsforderungen im Diskurs um den
Ovaherero- und Nama-Genozid, welche mit problematischen Stereotypisierungen
einhergeht.
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Die Berichterstattung wirkt dagegen di ferenzierter, sobald direkte Kontakte
mit anderen Vertreter*innen der Ovaherero und Nama hergestellt und diese in
Interviews wörtlich zitiert werden (können); solche Möglichkeiten erö fnen sich
jedoch in der Regel lediglich für aufwendigere Auslandsreportagen, aber auch im
Rahmen von Besuchen der Opferkomitees in der Bundesrepublik, wie z.B. der Be-
such von Esther Utjiua Muinjangue (vgl. Kapitel 8.3.3).

Eine große Deutungsmacht kommt im untersuchten Diskurs um den
Ovaherero- und Nama-Genozid v.a. Wissenscha tler*innen (insbesondere His-
toriker*innen) zu, die in ihrer Funktion als ›Expert*innen‹ sichtbar werden und
fachliches Hintergrundwissen zur Interpretation der gegenwärtigen Situation
einbringen, aber darüber hinaus auch ihre eigenen Einschätzungen z.B. in Form
von Gastkommentaren prominent platzieren (vgl. Robel 2013: 141). Vor allem
weiße, männliche Wissenscha tler übernehmen im medialen Diskurs die Rolle
der ›Experten‹ zum ema; sie führen o tmals einen fachlichen Spezialdiskurs
in den Medien fort. Insbesondere der Historiker Jürgen Zimmerer wird als ein
public intellectual präsentiert, der mit zahlreichen Interviews und Gastbeiträgen
in der untersuchten Berichterstattung eine ein lussreiche Sprechposition ein-
nimmt und nicht nur die historischen Ereignisse einordnet, sondern auch die
aktuellen politischen und gesellscha tlichen Auseinandersetzungen fortlaufend
kommentiert.

Eine zentrale Fragestellung der Analyse, welche über die Ebene der media-
len Repräsentation hinauswies, habe ich mit Blick auf die gesellscha tlichen Rah-
menbedingungen dahingehend formuliert, unter welchen materiellen Bedingun-
gen und unter Bezug auf welche Normen die Frage von Anerkennung und Entschä-
digung des Genozids im untersuchten Diskurs verhandelt wird.

Anerkennung, Umverteilung und Partizipation als Elemente historischer Gerechtigkeit
Zunächst einmal ist für die Perspektive der vorliegenden Arbeit wichtig, festzu-
stellen, dass Forderungen nach Anerkennung in gesellscha tlichen Auseinander-
setzungen infolge von Diskriminierungserfahrungen zu betrachten sind. Im hier
untersuchten Fall der Ovaherero und Nama bspw. kann davon ausgegangen wer-
den, dass deren Forderungen nach einer o fiziellen Anerkennung (und Entschädi-
gung) des Genozids – welche seit Namibias Unabhängigkeit in den 1990er-Jahren
zunehmend lauter geworden sind und in der Sammelklage von 2001 juristischen
Ausdruck gefunden haben – eine Reaktion auf Jahrzehnte der Ignoranz sowohl im
namibischen Setting als auch v.a. seitens der deutschen Bundesregierung sind (vgl.
Kößler 2015; Kößler/Melber 2017). Mit Blick auf das »Trauma«, welches aufseiten
der Nachfahr*innen der Opfer über Generationen weitergegeben wurde und als
identitätsprägend gilt, kann von einer gesellscha tlichen Nicht-Anerkennung ge-
sprochen werden.
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Dabei demonstriert gerade die anhaltende politische Diskussion zum Genozid
an den Ovaherero und Nama, dass dessen klare Benennung nicht notwendigerwei-
se mit Akten der Anerkennung –weder in Form einer symbolischen Entschuldigung
noch mit einer juristischen Anerkennung und Verp lichtung zur Entschädigung –
verbunden sein muss. Die Diskursanalyse zeigt, dass auch der mediale Diskurs
selbst ambivalent bleibt angesichts der Forderungen v.a. Entschädigungszahlun-
gen und sich v.a. die Anerkennungsordnungen letztlich kaum verändern, wenn-
gleich neue Solidarisierungen und Bündnisse entstehen.Wie gezeigt wurde, bleibt
die Handlungsfähigkeit von Opferverbänden und zivilgesellscha tlichen Initiativen
begrenzt, während autoritäre Sprechpositionen und somit Deutungsmacht vor al-
lem bei wissenscha tlichen ›Expert*innen‹ liegen. Mit Blick auf die gegenwärti-
ge Medienkultur sind auch veränderte gesellscha tliche Rahmenbedingungen und
Metaprozesse wie Globalisierung, die Herausbildung einer neuen internationalen
Moral und Politik der ›Wiedergutmachung‹ und in diesem Zusammenhang etwa
auch völkerrechtliche Entwicklungen zu re lektieren (vgl. Kapitel 5 und 9).

Mit Blick auf die Auseinandersetzung um den Genozid an den Ovaherero und
Namawird deutlich, dass die Forderung nach Anerkennung, etwa in Form einer of-
fiziellen Entschuldigung durch die Bundesregierung, nur ein Element im gegenwär-
tigen Anerkennungskampf ist. Darüber hinaus geht es um Forderungen nach einer
materiellen ›Entschädigung‹, die v.a. imMittelpunkt der juristischen Klagegesuche
steht, in denen Reparationen nach dem Vorbild der NS-Entschädigungspolitik ge-
fordert werden. Anerkennung ist in dieser Hinsicht nicht als ultimatives Ziel, son-
dern als Strategie zur Forderung nach materieller Umverteilung – etwa in Form
monetärer Entschädigung historischen Unrechts – zu verstehen. Die Forderun-
gen der Ovaherero und Nama können nach Anerkennung in Form einer o fiziellen
Entschuldigung der deutschen Bundesregierung, materieller Entschädigung und
Rückübertragung früherer Ländereien sowie die Rückführung von Schädeln von
Vorfahr*innen aus der Zeit des Genozids können also im Sinne Frasers als un-
trennbare Elemente vonGerechtigkeit betrachtet werden. Ergänzend lässt sich hier
auch die Rückführung von Objekten, die während der Kolonialzeit entwendet wor-
den sind und bis heute in europäischen Sammlungen lagern, und insbesondere
die Rehumanisierung menschlicher Gebeine, als ein weiteres Element historisch-
ausgleichender globaler Gerechtigkeit im post-/kolonialen Kontext verstehen.

Globale Interdependenzen
Vertreter*innen der Postcolonial Studies betonen die Bedeutung globaler Interde-
pendenzen. Diese werden in der Berichterstattung nur am Rande betrachtet. Der
Ovaherero- und Nama-Genozid wird im medialen Diskurs überwiegend isoliert als
ein herausragendes historisches Ereignis diskutiert, welches bis in die politisch-
gesellscha tlich Gegenwart Langzeitfolgen für dieNachfahr*innen imheutigenNa-
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mibia hat. Der größere Kontext der spezifisch deutschen Kolonialgeschichte – oder
in einem globalen Rahmen: der europäischen Kolonialisierung insgesamt –wird in
denmeisten Berichten nicht aufgezeigt.Dieser Umstand ist bemerkenswert, da die
Sammelklage der Ovaherero ursprünglich im Kontext der panafrikanischen Repa-
rationsbewegung zu sehen ist (vgl. Kapitel 7.1.1). Dieser größere Kontext gerät im
Untersuchungszeitraum aus dem Blick der Berichterstattung, die die spezifische
deutsch-namibische Konstellation als Kontext der Auseinandersetzungen um den
Ovaherero- und Nama-Genozid fokussiert und hier in erster Linie ein zwischen-
staatliches und ein innerstaatliches Problem konstruiert. Die Schwierigkeiten bei
den ›zähen‹ bilateralen Verhandlungen werden v.a. auf die namibische Seite und
innernamibische Kon likte zwischen der SWAPO-Regierung und den Opfergrup-
pen der Ovaherero und Nama projiziert. Der Kon likt erscheint als komplex und
verfahren; es werden verschiedene Dilemmata angesprochen – konkrete weiter-
führende Lösungswege werden hingegen selten aufgezeigt.

In dieser Hinsicht lässt sich eine Rückadressierung von Verantwortung an
die namibische Regierung und z.T. eine Ethnisierung oder ›Afrikanisierung‹ der
Problembeschreibung aufzeigen, insofern ›Vetternwirtscha t‹ im multiethnisch
geprägten politischen SystemNamibias als Ursache für die Unzulänglichkeiten der
bisher geleisteten ›Entwicklungshilfe‹ gedeutet wird. Eine fundamentale globale
Umverteilungspolitik wird medial nicht in Betracht gezogen:

Westliche Privilegien, die auf Kolonialisierung und Versklavung gründen, wer-
den nicht tiefergehend thematisiert, an der bestehenden Weltordnung wird trotz
der Einsicht in post-/koloniale Asymmetrien und historisches Unrecht festgehal-
ten; z.B. wird das Völkerrecht nicht grundsätzlich infrage gestellt. Insgesamt bleibt
die mediale Perspektive durch eurozentrische Weltentwürfe und Normvorstellun-
gen geprägt.

Ein post-/koloniales Dilemma zeigt sich dahingehend, dass sich Nachfahr*in-
nen der Opfer des Genozids aufgrund der politischen Ausschlüsse auf interna-
tionales Recht berufen; dieses hält jedoch aufgrund der eurozentrischen Normen
und post-/kolonialen Asymmetrien ebenfalls kaum Mittel für die klagenden Grup-
pen im Kampf gegen die ehemaligen Kolonialmächte bereit, da es auf kolonialen
Grundlagen beruht, die eine Verurteilung kolonialer Verbrechen systematisch un-
möglich machen. Wenngleich auch ansatzweise eine postkoloniale Kritik an der
bestehenden völkerrechtlichen Ordnung angeführt wird, werden koloniale Asym-
metrien im untersuchten Diskurs als quasi ›naturgegeben‹ konstruiert. Nichtsdes-
totrotz wird das Prinzip der staatlichen Souveränität durch Klagen in den USA als
bedroht und somit als prinzipiell veränderbar dargestellt. Insgesamt ergibt sich
somit ein ambivalentes Bild der globalen (völker-)rechtlichen Ordnung.

Abschließend kann festgestellt werden, dass eurozentrische Normen und
Konventionen sowie post-/koloniale Ungleichheiten und Abhängigkeitsverhält-
nisse den Kampf um Anerkennung der Opfergruppen sowohl in die vermeintlich
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kosmopolitische Erinnerungskultur als auch in gesellscha tliche, politische und
völkerrechtliche Regimeeingeschrieben sind. Der ö fentliche mediale Diskurs ist
somit auf komplexe Weise vermachtet; die zugrundeliegenden Machtstruktu-
ren und Normen werden in der Berichterstattung nicht hinreichend re lektiert.
Demgegenüber zeigt sich ansatzweise, wie sich derartige Ordnungen im Zuge
einer Kosmopolitisierung von Erinnerungsdiskursen jedoch auch in Richtung
einer dekolonialen Perspektive verschieben können. Insgesamt zeigt meine Un-
tersuchung, dass die Verhandlung von erinnerungspolitischen Kämpfen um
Anerkennung keinem linearen Prozess, keiner politischen ›Erfolgsgeschichte‹ ent-
spricht, sondern der post-/koloniale Erinnerungsdiskurs um den Ovaherero- und
Nama-Genozid anhaltend umkämp t und widersprüchlich ist, stets überraschende
Wendungen nehmen kann und daher di ferenzierter empirischer Analysen und
der fortlaufenden kritischen Re lexion bedarf.

10.3 Methodenre exion, gesellschaftspolitische Relevanz und Ausblick

Für die empirische Analyse habe ich eine diskursanalytische Herangehensweise
gewählt, welche sich zentral an der Diskurstheorie von Foucault orientiert. In
der Medien- und Kommunikationswissenscha t hat sich die Diskursanalyse als
gewinnbringender Forschungsansatz erwiesen, der jedoch sehr unterschiedliche
Ausrichtungen erfahren hat. Vor allem in der deutschsprachigen Kommunikati-
onswissenscha t sind bisher nur zögerlich diskursanalytische Herangehensweisen
und speziell Anbindungen an die Diskurstheorie nach Foucault erfolgt. Das Fou-
cault’sche Konzept der Problematisierung eignet sich – zusammen mit seinem
Konzept des Ereignisses – insbesondere für eine Analyse der Dynamik in diskursi-
ven Auseinandersetzungen in der gegenwärtigen Medienkultur wie dem medialen
Diskurs um die Anerkennung des Ovaherero- und Nama-Genozids, da sie die
synchrone und die diachrone Perspektive verschränkt. In den Ausführungen von
Foucault wird jedoch nicht weiter darauf eingegangen, wer die Subjekte von
Diskursen sind, und es fehlen auch Hinweise zur methodischen Durchführung
entsprechender Analysen.

Adaption der Wissenssoziologischen Diskursanalyse für die Memory Studies
Bei der Anlage der vorliegenden empirischen Untersuchung und dem konkreten
methodischen Vorgehen habe ich mich deshalb zentral am Forschungsprogramm
der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (WDA) nach Reiner Keller orientiert,
der vorschlägt die Foucault’sche Diskurstheoriemit Ansätzen aus der Hermeneutik
und Sozialkonstruktivismus nach Berger und Luckmann (1966) – welcher gleich-
zeitig auch das o tmals übersehene »Fundament und den Fundus für die konstruk-
tivistische und kultursemiotische Beschä tigung mit dem kollektiven Gedächtnis«



430 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

(Erll 2011a: 54) bildet (vgl. Kapitel 3.2.2) – zu verknüpfen.DieWDA scha t an dieser
Stelle somit nicht nur einen »Brückenschlag« zwischen der machtkritischen Fou-
cault’schen Diskurstheorie und dem Sozialkonstruktivismus, sondern auch zwi-
schen sozialwissenscha tlicher Diskurs- und Erinnerungskulturforschung.

Die wissenssoziologisch orientierte diskursanalytische Herangehensweise hat
sich in dieser Arbeit als produktiver Forschungsansatz erwiesen, der theoretische
Fundamente kultur- und sozialwissenscha tlicher eorien von kollektivem Ge-
dächtnis und Erinnerungskulturen für die empirische Weiterarbeit insbesondere
mit journalistischen Textkorpora fruchtbar macht. Sie ist anschlussfähig für erin-
nerungskulturelle Konzepte sowie kritische postkoloniale und feministische Per-
spektiven auf gesellscha tliche Aushandlungsprozesse in medialen Ö fentlichkei-
ten.

Vor allem hinsichtlich des Interesses an sozialen Akteur*innen, Subjektivie-
rungsweisen und Sprechpositionen in massenmedial vermittelten ö fentlichen
Diskursen erweist sich die WDA für die vorliegende Studie als produktiv. Das
ausdi ferenzierte soziologische Vokabular der WDA erlaubt, Journalismus im
Sinne der entwickelten theoretischen Rahmung sowohl als ö fentliche Arena als
auch Journalist*innen als memory agents in post-/kolonialen Erinnerungsdiskurs
in der gegenwärtigen Medienkultur zu betrachten. Die WDA zielt darauf ab, den
medialen Diskurs um den Ovaherero- und Nama-Genozid in seiner kontroversen
Vielstimmigkeit zu analysieren und dabei die Herausbildung und Stabilisierung
erinnerungskulturellen Wissens und tradierter Deutungsmuster der Kolonialzeit
und zugleich Transformationen post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse in den Blick
zu rücken.

Dabei zeigt meine Untersuchung, dass sich Analysen von gegenwärtigen Erin-
nerungsdiskursen – anders als im Falle der historischen Diskurse, die Foucault im
Blick hatte – stets auf zwei parallelen Ebenen bewegen: Zum einen geht es um
die Re-/Konstruktion der behandelten historischen Ereignisse, in diesem Fall der
kolonialen Vergangenheit; zum anderen um die gesellscha tlichen und politischen
Auseinandersetzungen in der Gegenwart. In dieser Hinsicht ergibt sich eine wei-
tere Komplexität für die Analyse von Problematisierungsweisen, die in besonderer
Weise auf ihre synchronen und vor allem auch diachronen Verschränkungen hin
zu untersuchen sind. Speziell für journalistische Diskurse gilt, dass diese in der
Regel – gemäß dem Prinzip der Aktualität – von Ereignissen mit Nachrichtenwert
in der Gegenwart ausgehend die historischen Ereignisse behandeln. Zur Beschrei-
bung der verschiedenen Bezugnahmen zwischen Vergangenheit undGegenwart im
Journalismus erweisen sich die Erinnerungstypen von Edy (1999) als hilfreiche In-
strumente für die Diskursanalyse. Dabei zeigt meine Analyse, dass im spezifischen
Kontext der Berichterstattung um den Ovaherero- und Nama-Genozid der Erinne-
rungstyp der historischen Kontextualisierung dominiert; der Erinnerungstyp des
Gedenktagsjournalismus ist dagegen vor allem imGedenkjahr 2004 verbreitet wor-
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den; historische Analogien finden sich weniger – sie werden aber insbesondere in
Debatten um die gleichwertige Anerkennung des Genozids Ovaherero- und Nama-
Genozids und des Armenier*innen-Genozids wirkmächtig.

Meine empirische Untersuchung demonstriert, dass gerade die Kommunika-
tionswissenscha t mit ihrer Ausrichtung an sozialwissenscha tlichen empirischen
Methoden Orientierung für die Durchführung gesellscha tstheoretisch fundierter
Erinnerungskulturforschung bietet. Mit der Adaption der WDA leistet die vorlie-
gende Arbeit somit nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Methodendiskussion in-
nerhalb der Memory Studies (vgl. Keightley/Pickering 2013; Radstone 2000).

Ausweitung des Datenkorpus und vertiefende Analysen
Wenngleich die vorliegende Untersuchung bewusst breit und o fen angelegt war
und anhand des Ovaherero- und Nama-Genozids verschiedenartige Aspekte des
post-/kolonialen Erinnerungsdiskurses und des mediatisierten Anerkennungs-
kampfes beleuchten konnte, enthält sie zwangsläufig einige Einschränkungen.
Diese sollen im Folgenden insbesondere hinsichtlich einer möglichen Ausweitung
des empirischen Materials und einer Anpassung des methodischen Vorgehens der
Diskursanalyse re lektiert werden.

Die vorliegende Diskursanalyse hat sich auf ein Sample von Artikeln aus auf-
lagenstarken Tages- und Wochenzeitungen konzentriert. Zusammengefasst ha-
be ich die Entscheidung für eine Analyse der Berichterstattung in der FAZ, der
SZ und der taz dahingehend getro fen, dass mit dieser Auswahl erstens drei auf-
lagenstarke (meinungsführende) Tageszeitungen herangezogen werden konnten
und somit zweitens im Hinblick auf die Periodizität dieser Medien eine Vergleich-
barkeit sichergestellt wird; drittens konnte mit der Wahl dieser drei Tageszeitun-
gen auch das politisch-publizistische Meinungsspektrum in Deutschland berück-
sichtigt werden. Da journalistische Berichterstattung in der gegenwärtigen Medi-
enkultur über verschiedene Ausspielkanäle und Produkte verbreitet wird, wurden
sowohl Print- als auch Online-Beiträge der ausgewählten Zeitungen erhoben und
analysiert. Über die präsentierten Ergebnisse hinaus bietet die vorliegende Unter-
suchung diverse Anschlussmöglichkeiten für (empirische) Forschungen zum e-
ma.

Ausweitung des Datenkorpus
Zunächst ist festzustellen, dass dem Journalismus im Zusammenhang mit aktuel-
len erinnerungskulturellen Aushandlungsprozessen um die koloniale Vergangen-
heit und ihre Folgen eine wichtige Rolle zukommt und dieser daher auf breite-
rer Basis systematisch und fortlaufend in empirischen Studien untersucht werden
sollte.



432 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

Auf der Grundlage der vorliegenden Diskursanalyse ließen sich zunächst the-
matisch im Kontext des Ovaherero- und Nama-Genozids eine Ausweitung des Da-
tenkorpus vornehmen. Eine solche bietet sich zum einen in historischer, diachro-
ner Langzeitperspektive mit Blick auf denWandel mediatisierter ö fentlicher Erin-
nerungsdiskurse an; zum anderen wäre auch eine Ausdehnung der Untersuchung
auf synchroner Ebene durch die Einbeziehung weiterer (vergleichbarer) journa-
listischer Medien empfehlenswert, z.B. weitere Tageszeitungen oder auch Audio-
und Bewegtbildbeiträge von Radio- und Fernsehsendern. Darüber hinaus wäre ei-
ne transnationale Perspektive wünschenswert, da insbesondere ein Vergleich zwi-
schen der Berichterstattung inDeutschland undNamibia, aber auch internationale
Presse (USA u.a.) erhellend erscheint. Gewinnbringend wäre es, zum einen sowohl
die Ebene der Produktion zu untersuchen, etwa in Form von Interviewsmit Journa-
list*innen, insbesondere Auslandskorrespondent*innen und verantwortlichen Re-
dakteur*innen und Ressort-Leiter*innen. Zum anderen würde auch eine Untersu-
chung der Rezeptionsseite z.B. in Form von Gruppendiskussionenmit Leser*innen
weitere Erkenntnisse zu gesellscha tlichen Wissensvorräten und journalistischer
Berichterstattung im Kontext post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse liefern.

Aus forschungspragmatischen Gründen beschränkte sich die Analyse auf text-
förmige Dokumente, visuelle Elemente wurden komplett ausgespart. Eine syste-
matische Analyse der verwendeten Bilder in der Berichterstattung würde aller-
dings eine lohnenswerte Ergänzung der Diskursanalyse darstellen (vgl. Grittmann
2007). Eine stichprobenartige Betrachtung zeigt bereits, dass in der untersuchten
Berichterstattung vielfach historische Aufnahmen von Opfern des Genozids einge-
setzt werden, deren Ikonografie es genauer zu analysieren gilt; danebenfinden sich
Fotografien von heutigen Vertreter*innen der Ovaherero und Nama in Uniformen
und den au fälligen traditionellen Kleidern und Kop tüchern der Herero-Frauen,
welche einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Für eine genauere Analyse
bietet sich insbesondere das Verfahren der quantitativen Bildtypenanalyse an (vgl.
Grittmann/Ammann 2009; 2011). Speziell mit Blick auf die Frage nach Anerken-
nung und Gerechtigkeit kann eine solche Bildanalyse im Kontext journalistischer
Texte weitere Einsichten für die Spezifik post-/kolonialer Erinnerungsdiskurse im
Journalismus bringen (vgl. Grittmann/Maier 2017; Brink 2020).

Über journalistische Medien hinaus scheint eine Untersuchung verschiedener
Teilö fentlichkeiten relevant, da insbesondere Literatur und Film einewichtige Res-
source für Erinnerungsdiskurse bilden,wie v.a. die Popularität von Film- und Fern-
sehproduktionenmit Bezug zur deutschen Kolonialgeschichte in Namibia verdeut-
lichen. Insbesondere auch Deutungsangebote, die in hybriden Medienumgebun-
gen von Produzent*innen angeboten werden, wie Blogs, Podcasts, Youtube u.v.m.,
sollten mit entsprechenden multimodalen Methoden analysiert werden. In den
Blick geraten dann auch Angebote von aktivistischen Netzwerken und Interven-
tionen wie dem Bündnis »Völkermord verjährt nicht« in Deutschland, welche um-
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fangreiche Dokumentationen von Protesten bieten, die in der Medienö fentlich-
keit aber weitestgehend unbeachtet bleiben. Mit einer solchen Ausweitung können
auch Aktivitäten verschiedener Ovaherero- und Nama-Komitees in Namibia und
der Diaspora stärker in den Blick gerückt werden (vgl. Pape 2017). Insbesondere
könnte eine Analyse von Facebook-Gruppen zum Ovaherero- und Nama-Genozid
die transnationale Bewegung als Forschungsgegenstand analysierbar machen.

Durch den Fokus der vorliegenden Untersuchung auf den Anerkennungskampf
der Ovaherero sind andere Gruppen in der Diskursanalyse aus dem Blick geraten.
Dies ist besonders au fällig mit Blick auf die Nama, die seit Mitte der 2000er-Jahre
gemeinsammit den Ovaherero für Anerkennung und Entschädigung kämpfen und
im Jahr 2017 eine gemeinsame Klage eingereicht haben (vgl. Kößler/Melber 2017:
110 f.). Weniger augenscheinlich und gerade deswegen wichtig ist auch eine Be-
trachtung von Gruppen wie den Damara und San, die sich seit einiger Zeit auch
explizit als Opfer der deutschen Kolonialherrscha t Gehör zu verscha fen suchen
und eine Diskussion um ›Opferkonkurrenzen‹ entfacht haben.

Über den deutsch-namibischen Kontext hinaus erscheint es produktiv, die Auf-
arbeitung von Kolonialverbrechen in verschiedenen Länderkontexten vergleichend
bzw. gerade in ihrer Verschränktheit zu untersuchen. Und zwar nicht nur, weil sich
›imWindschatten‹ des Diskurses um die Anerkennung des Ovaherero- und Nama-
Genozids in der Zwischenzeit Vertreter*innen weiterer ehemaliger Kolonien (z.B.
Tansania) mit ähnlichen Forderungen an die deutsche Regierung gewandt haben;
sondern weil es sich bei Kolonialismus um ein globales Phänomen handelt. Mit
Blick auf die globalen Interdependenzen kommt der Anerkennung und Entschädi-
gung des Ovaherero- und Nama-Genozids als (möglicher) juristischer Präzedenz-
fall eine große internationale Aufmerksamkeit zu (vgl. Kößler/Melber 2017: 111f.).
In dieser Hinsicht ist eine verstärkte Kooperation zwischenWissenscha tler*innen
weltweit gefordert und eine internationalere Ausrichtung von Forschungsprojek-
ten wünschenswert, um einen Dialog zwischen Globalem Norden und Globalem
Süden zu bestärken. Vor allem ist ein verstärkter interdisziplinärer Austausch zwi-
schen Memory Studies und Postcolonial Studies gefordert. Nicht zuletzt folgt aus
einem solchen postcolonial turn innerhalb der Memory Studies auch eine kritische
Re lexion der research agenda und v.a. der etablierten Methodologien.

Methodologien dekolonialisieren
In der Forschungwird o tmals auf das post-/koloniale »Quellenproblem« verwiesen
als Begründung für ausbleibende Forschungen insbesondere mit minorisierten,
ehemals kolonialisierten Gruppen bzw. zu marginalisierten Erinnerungskulturen.
Dieses Wissen gilt es in der (westlichen) Forschung zu reevaluieren und Metho-
dologien entsprechend anzupassen (vgl. Kaltmeier/Berkin 2012; Smith 2008; Tui-
der/Ziam 2015). Eine solche Wende geht notwendigerweise mit einer grundlegen-
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den forschungsethischen Überprüfung und einigen Neudefinitionen einher. Wie
Olaf Kaltmeier argumentiert, erfordert eine dekoloniale Forschung ein Bekenntnis
zur kritischen Selbstre lexivität, Feedback und Reziprozität sowie einer Anerken-
nung, dass jedes Forschungsvorhaben »ein politischer Akt« (Kaltmeier 2012b: 40f.)
ist. Durch diese Prinzipien verschieben sich folglich nicht nur die etablierten Hier-
archien zwischen Forschenden und Beforschten.

Nach wie vor zeigt sich eine Diskrepanz zwischen punktuellem ›Expertenwis-
sen‹ und Problembewusstsein in der breiteren gesellscha tlichen Ö fentlichkeit.
Die Stimmen von Opfergruppen, zivilgesellscha tlichen postkolonialen Initiativen
sowie insbesondere der afrikanischen Diaspora und People of Color werden im he-
gemonialen Erinnerungsdiskurs marginalisiert. Die Aufarbeitung der Kolonialge-
schichte wird neben der Politik vor allem Institutionen wie Universitäten und Mu-
seen z.B. im Rahmen der Provenienzforschung überlassen; die Lösungsfindung er-
folgt größtenteils unter Ausschluss der gesellscha tlichen Ö fentlichkeit. Insbeson-
dere wäre hier eine stärkere Einbeziehung von Opfervertretungen und zivilgesell-
scha tlichen Aktivist*innen wünschenswert.

Gesellschaftspolitische Relevanz und journalistische Praxis
In gesellscha tspolitischer Hinsicht liefert die vorliegende Studie Impulse, da sie
mit dem Aufzeigen der Kon liktha tigkeit und Ambivalenzen der Berichterstattung
über den Ovaherero- und Nama-Genozid auch Ansätze für eine Veränderung der
ö fentlichen Erinnerung an die Kolonialgeschichte erkenntbar macht, die eine an
Gerechtigkeit orientierte Anerkennung der Opfer und ihrer Nachfahr*innen er-
möglichen kann. Eine zentrale Herausforderung sehe ich im Sinne eines erinne-
rungskulturellen Diskurses der Selbstverständigung aufseiten der weißen Mehr-
heitsgesellscha t in den Metropolen, welche ihre Position als »implicated subjects«
(Rothberg 2019) viel grundsätzlicher und selbstverständlicher re lektieren sollten.
Auf verschiedenen Ebenen könnten z.B. Workshops zu Kolonialismus und sei-
nen vielfältigen Auswirkungen wichtige Anregungen geben, um sich kritisch mit
der eigenen Verstricktheit in post-/koloniale Kontexte auseinanderzusetzen und
Abwehr- und Verdrängungsmechanismen aufseiten derjenigen, die lange von Ko-
lonialisierung und Versklavung profitiert haben, historisch einordnen und bear-
beiten zu können.

Diese Studie regt auf Grundlage der Analyse von vielfach verwendeten pro-
blematischen Begri fen in der Berichterstattung um den Ovaherero- und Nama-
Genozid insbesondere Workshops für Journalist*innen an, in denen über die Be-
zeichnungspraxis, eigene Wissensvorräte, Recherchen und insbesondere der Um-
gang mit historischen Quellen in spezifisch post-/kolonialen Kontexten diskutiert
werden kann. Vor allem der Rückgri f auf kolonial-rassistische Stereotype und dis-
kriminierende, rassifizierende Zitate aus dem kolonialen Archiv sollte für die Be-
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richterstattung kritisch re lektiert werden. Grundsätzlich ist in diesem Zusam-
menhang eine Diskussion über die Dominanz weißer Perspektiven innerhalb des
Journalismus angebracht.2 Kritische Überlegungen hinsichtlich einer Dekoloniali-
sierung der Presseberichterstattung speziell zu Namibia habe ich bereits an anderer
Stelle formuliert (vgl. de Wol f 2018: 430f.). Praktische Handlungsempfehlungen
für den Medienbereich sind v.a. in Richtung einer di ferenzierteren Reise- und
insbesondere Afrika-Berichterstattung vorgelegt worden (vgl. Mükke 2009: 524 f.;
Sturmer 2013: 114 f.; Schoon 2016: 236f.).

Stärker berücksichtigt werden sollte vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit
im Anschluss an die Cultural Studies entwickelten gesellscha tstheoretisch fun-
dierten Perspektive auf Journalismus jedoch, dass die Arbeit von Journalist*innen
als Medienproduzent*innen v.a. im Bereich der privatwirtscha tlich organisier-
ten Presselandscha t der Marktlogik unterworfen ist. Da Journalismus eine gesell-
scha tliche Nachfrage bedienenmuss und an bestimmte Publikumsgruppen adres-
siert ist, ist ein breiteres ö fentliches Interesse an dem ema Kolonialismus Vor-
aussetzung für eine di ferenziertere Berichterstattung (vgl. Nothias 2017).

Zur Politischen Bildungsarbeit jenseits des Journalismus haben insbesondere
Reinhart Kößler undHenningMelber in jüngerer Zeit verschiedeneHandlungsräu-
me aufgezeigt und bereits konkrete Vorschläge z.B. für Gestaltung des ö fentlichen
Raums als »postkolonialer Lernort«, die Rehumanisierung menschlicher Überres-
te und Bildung und Unterricht formuliert (vgl. Kößler/Melber 2017: 114 f.). In ver-
schiedenen Feldern sind zivilgesellscha tliche postkoloniale Initiativen bereits seit
Jahrzehnten in verschiedenen lokalen Kontexten, aber auch bundesweiten Zusam-
menschlüssen aktiv, die in der medialen Berichterstattung jedoch wenig Sichtbar-
keit erhalten.

Je länger die Diskussion und insbesondere die ›zähen‹ bilateralen deutsch-
namibischen Verhandlungsgespräche um die Anerkennung des Ovaherero- und
Nama-Genozids dauern, umso deutlicher zeigt sich, dass »Deutschland« erst am
Anfang eines langen (Dekolonialisierungs-)Prozesses steht. Auch wenn die deut-
sche Kolonialgeschichte zwar größere wissenscha tliche und ö fentliche Aufmerk-
samkeit erfährt, kann nicht davon gesprochen werden, dass postkoloniale Perspek-
tiven in der gesellscha tlichen und politischen Gegenwart der Bundesrepublik sys-
tematisch integriert oder gar normalisiert sind (vgl. Kößler/Melber 2017: 144). Ge-
fordert sind eine aktive Erinnerungspolitik und eine politische Bildungsarbeit an
zentraler Stelle auf Bundes- und Landesebene – eine lediglich »gelegentliche Be-
rücksichtigung kolonialhistorischer emen genügt da nicht« (ebd.).

Der Umstand, dass das rechtspolitische Lager die Kolonialgeschichte in jün-
gerer Zeit auch als Wahlkamp thema entdeckt hat, verdeutlicht die gesellscha ts-

2 Vgl. insbesondere die Aktivitäten des Zusammenschlusses der »Neuen Deutschen Medien-
macher« https://neuemedienmacher.de/ (letzter Abruf 20.4.2021).



436 Post-/koloniale Erinnerungsdiskurse in der Medienkultur

politische Relevanz und Aktualität der Auseinandersetzungen um den Ovaherero-
und Nama-Genozid und andere Kolonialverbrechen noch einmal mehr. Auf Einla-
dung der Partei AfD hielt der umstrittene US-Kolonialismus-Experte Bruce Gilley
im Bundestag im Dezember 2019 einen Vortrag mit dem Titel » e Case of Colo-
nialism/Argumente für den Kolonialismus«. Über diesen berichtetenMedien unter
der polemischen Unterschri t: »Warum sich die Deutschen nicht für die Kolonial-
zeit entschuldigen müssen und erst recht nicht dafür zahlen müssen« (Deutschland
Kurier, 3.12.2019). Dieses aktuelle Beispiel zeigt noch einmal eindrücklich, dass es
sich bei der Frage der gesellscha tlichen Erinnerung an die Kolonialvergangenheit
nicht bloß um eine kulturelle Frage für historisch Interessierte handelt, sondern
um ein dringliches, gesellscha tspolitisches Phänomen, welches der kontinuierli-
chen kritischen Beobachtung und Erforschung bedarf.

Wie die vorliegende Untersuchung zeigt und dieses Beispiel noch einmal ver-
deutlicht, verweist der mediatisierte Kampf um die Erinnerung und Anerkennung
des Ovaherero- und Nama-Genozids auf eine noch ausstehende und weitaus um-
fassendere Auseinandersetzungmit demKolonialismus und seinen Folgen, die nun
hierzulande auch im ö fentlich-medialen Diskurs angestoßen scheint und ein ge-
sellscha tspolitisches Problem- und (interdisziplinäres) Forschungsfeld begründet.
Zu den aktuellen Debatten einen kritischen Beitrag zu leisten, war und ist ein zen-
trales Anliegen dieser Arbeit.
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FAZ, 4.1.2001, S. 5, Politik, Robert von Lucius: Radikalere Landreform gefordert.
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FAZ, 7.9.2001, S. 2, Politik,mle. (Marion Aberle): Südafrikanischer Kompromißvor-
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FAZ, 2.11.2002, S. 37, Feuilleton, Jürgen Zimmerer: Wir müssen jetzt krassen Ter-
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Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika als Erbe der deutschen Kolonial-
zeit und die Klage auf Entschädigung (2674 Wörter).
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Fischer äußert sich in Namibia nicht zu möglichen Entschädigungszahlun-
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FAZ, 1.10.2011, S. 1, Titelseite/Politik, Mechthild Küpper: Charité gibt Schädel der
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FAZ, 1.10.2011, S. 9, Politik/Deutschland und dieWelt,Mechthild Küpper: Eine Ges-
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FAZ online, 8.7.2015, AFP: Deutsche Kolonialverbrechen: Lammert spricht von Völ-
kermord (293 Wörter).

FAZ, 9.7.2015, S. 2, Politik, dpa/epd: Lammert: Massaker war Völkermord (139Wör-
ter).

FAZ, 29.4.2016, Politik, sat: Berlin geht auf Namibia zu (479 Wörter).
FAZ online, 2.6.2016, cleh/AFP: Bundestag. Bundestag: Völkermord-Resolution fast

einstimmig verabschiedet (368 Wörter).
FAZ online, 6.6.2016, dpa/Reuters: Nach Armenien-Resolution: Erdogan fordert

Bluttest bei türkischstämmigen Abgeordneten (617 Wörter).
FAZ, 6.6.2016, S. 2, Politik: Rainer Hermann: Öl ins Feuer (670 Wörter).
FAZ, 14.6.2016, S. 2, Politik, Majid Sattar: Nicht erst auf Druck Erdogans: Berlin

und die Herero-Resolution (605 Wörter).
FAZ, 17.6.2016, Meldungen der Woche: Verhandlungen mit Namibia. Berlin will

Völkermord an Herero anerkennen (353 Wörter).
FAZ, 24.6.2016, S. 8, Zeitgeschehen, Peter Sturm: Tod in der Wüste (1770 Wörter).
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handlung über Völkermord-Erklärung (325 Wörter).

FAZ, 4.7.2016, S. 3, Politik, omas Scheen: Schuld und Sühne amWaterberg (1859
Wörter).

FAZ online, 10.7.2016, Majid Sattar: Völkermord-Wiedergutmachung. Entschuldi-
gung, aber keine Entschädigung (517 Wörter). URL: https://www.faz.net/aktu
ell/politik/voelkermord-wiedergutmachung-entschuldigung-aber-keine-entsc
haedigung-14333929.html.

FAZ, 11.7.2016, S. 4, Politik, Majid Sattar: Zähe Verhandlungen mit Namibia (554
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FAZ online, 13.7.2016, AFP: Kolonialgeschichte: Bundesregierung stu t Herero-
Massaker als Völkermord ein (359 Wörter).

FAZ, 14.7.2016, S. 6, Politik/Wichtiges in Kürze, dpa: Entschuldigung für Massaker
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SZ, 24.1.2003, S. 9, Nachrichten, Susanne Bittorf: Die Herero ho fen auf deutsche
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fe (390 Wörter).
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SZ, 11.8.2004, S. 13, Feuilleton, Arne Perras: Wem gehört Herero-Land? (812 Wör-
ter).

SZ, 12.8.2004, S. 4, Meinungsseite, jkä: Ein historischer Schritt (230 Wörter).
SZ, 12.8.2004, S. 6, Politik, Philip Grassmann: »Klares Bekenntnis kolonialer

Schuld« (318 Wörter).
SZ, 14.8.2004, S. 8, Politik, dpa: Hereros für Versöhnung (Meldung, 61 Wörter).
SZ, 16.8.2004, S. 4, Meinungsseite, gras: Mutig in Namibia (233 Wörter).
SZ, 16.8.2004, S. 6, Politik, Susanne Bittorf: Wieczorek-Zeul entschuldigt sich bei
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SZ online, 5.3.2013, Politik, ohne Verfasser*in: Rassistische Kolonialgeschichte.
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ww.sueddeutsche.de/politik/rassistische-kolonialgeschichte-berliner-charite-
gibt-gebeine-an-namibia-zurueck-1.1905478

SZ, 7.3.2014, S. 13, Feuilleton, Lothar Müller: Die Last der weißen Kartons (374Wör-
ter).
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SZ, 28.4.2015, S. 6, Politik, Paul Munzinger: Der andere Völkermord (910 Wörter).
SZ online 2.5.2015, Paul Munziniger: »Dieser Schritt ist unvermeidlich«. (Interview

mit Heidemarie Wieczorek-Zeul, 767 Wörter). URL: https://www.sueddeutsch
e.de/politik/deutsche-verbrechen-an-herero-und-nama-dieser-schritt-ist-un
vermeidlich-1.2459981

SZ online, 9.7.2015, Oliver Das Gupta/Paul Munzinger: Deutsch-Südwestafrika.
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schland-langsam-seine-kolonialgeschichte-aufarbeitet-1.2559180

SZ, 9.7.2015, S. 5, epd: Lammert geißelt Völkermord (70 Wörter).
SZ online, 10.07.2015, dpa/odg: Berlin nennt Herero-Massaker erstmals »Völker-

mord« (386 Wörter). URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/vernichtungs
krieg-in-deutscher-kolonie-berlin-nennt-herero-massaker-erstmals-voelker
mord-1.2560988

SZ, 11./12.7.2015, S. 8, dpa: Massaker nun »Völkermord« (109 Wörter).
SZ, 3.6.2016, S. 5, Politik, Stefan Braun: Armenien-Resolution im Bundestag. Der

Eklat mit Ansage. Auch wenn es weh tut (780 Wörter).
SZ online, 6.6.2016, Politik, sz.de/dpa: Erdogan fordert, Deutschland solle Rechen-

scha t über den Holocaust ablegen. URL: https://www.sueddeutsche.de/politi
k/armenien-resolution-im-bundestag-erdogan-fordert-deutschland-solle-rec
henschaft-ueber-holocaust-ablegen-1.3021729

SZ, 5.7.2016, S. 4, Meinungsseite, Joachim Käppner: Herero und Nama. Deutsch-
lands erster Völkermord (525 Wörter).

SZ online, 13.7.2016, Politik, Paul Munzinger/Oliver Das Gupta: Kolonialzeit. Bun-
desregierung räumt deutschen Völkermord an Herero und Nama ein (508Wör-
ter). URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/kolonialzeit-bundesregierung
-raeumt-deutschen-voelkermord-an-herero-ein-1.3076606

SZ, 14.7.2016, S. 5, Politik, Constanze von Bullion: Entschuldigung für Herero-
Massaker (335 Wörter).

SZ online, 22.10.2016, Politik, Tobias Zick: Deutsche Kolonialgeschichte. Namibia,
die Deutschen und der Völkermord (444 Wörter). URL: https://www.sueddeut
sche.de/politik/deutsche-kolonialgeschichte-namibia-die-deutschen-und-der
-voelkermord-1.3217375

SZ, 22./23.10.2016, S. 11-13, Buch Zwei, Tobias Zick: Schrei aus derWüste (860Wör-
ter + 1991 Wörter).

SZ, 22.10.2016, S. 13, Buch Zwei, Isabell Pfa f: Ungeliebtes Erbe. Kaum ein Kapitel
ihrer Geschichte haben die Deutschen so erfolgreich verdrängt wie die Koloni-
alzeit. Jetzt ändert sich das (972 Wörter).
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taz, 10.1.2004, S. 13, Jürgen Zimmerer, Rassenkrieg gegen die Deutschen (1284Wör-

ter).
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taz, 22.11.2004, S. 21, Bremen aktuell: epd: Versöhnliches zum Schluss (87 Wörter).
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taz, 27.9.2011, S. 11, Ausland, Ndapandulwa Hapazari: Deutschland gibt Schädel
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